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Entwurf eines Gesetzes 
zu dem umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommen  
vom 30. Oktober 2016 zwischen Kanada einerseits und  
der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten andererseits  

A. Problem 

Kanada ist ein strategischer Partner für Deutschland und Europa, uns verbindet 
eine enge Zusammenarbeit sowie gemeinsame Werte und Interessen. Die EU und 
Kanada können auf eine langjährige handelspolitische und wirtschaftliche Zusam-
menarbeit zurückblicken, die mit dem Rahmenabkommen über handelspolitische 
und wirtschaftliche Zusammenarbeit aus dem Jahr 1976, dem Gemeinsamen Ak-
tionsplan aus dem Jahr 1996 sowie der Handelsinitiative EU-Kanada aus dem Jahr 
1998 begründet und darüber hinaus mit einigen sektorspezifischen bilateralen Ab-
kommen weiterentwickelt wurde. 

2007 führten Kanada und die Europäische Union eine gemeinsame Studie durch, 
um Kosten und Nutzen einer engeren wirtschaftlichen Partnerschaft zu prüfen und 
zu bewerten. Die Studie ergab, dass trotz der bestehenden soliden Handels- und 
Investitionsbeziehung zwischen der EU und Kanada noch immer zahlreiche Hin-
dernisse und somit viele Möglichkeiten für eine Verbesserung der bilateralen Be-
ziehungen vorhanden seien und dass beide Seiten von einer Liberalisierung des 
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Waren- und Dienstleistungshandels profitieren würden. In der Folge nahmen Ka-
nada und die EU Verhandlungen über ein umfassendes Wirtschafts- und Handels-
abkommen (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA) auf. 

CETA sieht vor, dass rund 98 Prozent der Zölle zwischen beiden Volkswirtschaf-
ten abgebaut werden. Nach Schätzungen der Europäischen Kommission werden 
europäische Unternehmen infolge des Zollabbaus jährlich rund 590 Millionen 
Euro einsparen können. Zudem gewährleistet CETA europäischen und kanadi-
schen Investoren bessere und verlässlichere Bedingungen und erleichtert unseren 
Unternehmen den Zugang zu öffentlichen Aufträgen in Kanada. Die Europäische 
Kommission schätzt, dass infolge der Umsetzung des Abkommens das bilaterale 
Handelsvolumen bei Waren und Dienstleistungen EU-weit um rund 23 Prozent 
steigen und sich das jährliche Bruttoinlandsprodukt der Europäischen Union um 
ca. 12 Milliarden Euro pro Jahr erhöhen wird. 

B. Lösung 

Am 30. Oktober 2016 unterzeichneten die Europäische Union und Kanada das 
umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen (CETA). Das Europäische Par-
lament stimmte dem Abkommen am 15. Februar 2017 zu, Kanada ratifizierte den 
Text am 16. Mai 2017. Seit dem 21. September 2017 wenden beide Seiten weite 
Teile des Abkommens vorläufig an. 

Diese vorläufige Anwendung gilt nur für jene Bereiche, die unstreitig in der aus-
schließlichen Zuständigkeit der EU liegen. Da CETA ein gemischtes Abkommen 
ist, muss es von sämtlichen EU-Mitgliedstaaten ratifiziert werden, damit es voll-
ständig in Kraft treten kann. Gegenwärtig haben bereits Spanien, Portugal, Däne-
mark, Lettland, Estland, Tschechien, Kroatien und Malta dem Abkommen voll-
umfänglich zugestimmt. 

Durch dieses Vertragsgesetz soll das umfassende Wirtschafts- und Handelsab-
kommen die für die Ratifikation erforderliche Zustimmung der gesetzgebenden 
Körperschaften nach Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes erlangen. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Wurden nicht erörtert. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Es werden keine Informationspflichten für Bürgerinnen und Bürger eingeführt 
oder abgeschafft.  
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E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Das Übereinkommen ist kostenneutral und wird deutschen Unternehmen verbes-
serte Exportchancen eröffnen. Binnen sieben Jahren nach Inkrafttreten werden 
nahezu alle Zölle abgeschafft. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Es werden keine Informationspflichten für die Verwaltung eingeführt oder abge-
schafft. 

F. Weitere Kosten

Kosten für die Wirtschaft und für soziale Sicherungssysteme entstehen nicht. Aus-
wirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbrau-
cherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. Die Wirkungen des Übereinkommens 
entsprechen einer nachhaltigen Entwicklung, weil es die Zusammenarbeit zwi-
schen den Vertragsparteien nachhaltig fördert und Informationspflichten verein-
facht. 
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Entwurf eines Gesetzes  
zu dem umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommen 

vom 30. Oktober 2016 zwischen Kanada einerseits und  
der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten andererseits 

Vom … 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Dem in Brüssel am 28. Oktober 2016 von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichneten umfassenden 
Wirtschafts- und Handelsabkommen vom 30. Oktober 2016 zwischen Kanada einerseits und der Europäischen 
Union und ihren Mitgliedstaaten andererseits wird zugestimmt. Das Übereinkommen wird nachstehend veröffent-
licht. 

Artikel 2   

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Der Tag, an dem das Übereinkommen nach seinem Artikel 30.7 Absatz 2 für die Bundesrepublik 
Deutschland in Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblatt bekannt zu geben. 

Berlin, den 27. Februar 2018 

Christian Lindner und Fraktion
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Begründung zum Vertragsgesetz 

Zu Artikel 1  

Auf das Handelsübereinkommen findet Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes Anwendung, da es sich, 
soweit es in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten der Europäischen Union fällt, auf Gegenstände der Bundesge-
setzgebung bezieht. 

Die Zustimmung des Bundesrates ist nach Artikel 84 Absatz 1 Satz 5 und 6 des Grundgesetzes erforderlich, weil 
das Übereinkommen, das innerstaatlich in Geltung gesetzt wird, Verfahrensregeln enthält und insoweit für abwei-
chendes Landesrecht kein Raum ist. 

Zu Artikel 2 

Die Bestimmung des Absatzes 1 entspricht dem Erfordernis des Artikels 82 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes. 

Nach Absatz  2 ist der Zeitpunkt, zu dem das Übereinkommen nach seinem Artikel 30.7 Absatz 2 für die Bundes-
republik Deutschland in Kraft tritt, im Bundesgesetzblatt bekannt zu geben.  

Schlussbemerkung 

Das Handelsübereinkommen ist ein wichtiger Schritt zum Ausbau der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwi-
schen der Europäischen Union und Kanada und soll einen umfassenden Beitrag zum Abbau von Marktzugangs-
hindernissen leisten.  

Mit dem Übereinkommen sollen mögliche Wettbewerbsnachteile für deutsche und europäische Unternehmen 
beim Marktzugang in Kanada gegenüber anderen Industrieländern verhindert werden. Es ist davon auszugehen, 
dass davon vor allem die breit aufgestellte deutsche Wirtschaft profitieren wird. 

Negative Auswirkungen auf die Einzelpreise oder das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, 
sind nicht zu erwarten, da Kosten für die private Wirtschaft und private Verbraucher nicht entstehen. Kosten für 
die sozialen Sicherungssysteme entstehen nicht. 

Mit dem Gesetz werden keine Informationspflichten für die Wirtschaft und die Bürgerinnen und Bürger einge-
führt. 
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UMFASSENDES WIRTSCHAFTS- UND 
HANDELSABKOMMEN (CETA) 

zwischen Kanada einerseits und der  
Europäischen Union und ihren  
Mitgliedstaaten andererseits 

KANADA 

einerseits, und 

DIE EUROPÄISCHE UNION, 

DAS KÖNIGREICH BELGIEN, 

DIE REPUBLIK BULGARIEN, 

DIE TSCHECHISCHE REPUBLIK, 

DAS KÖNIGREICH DÄNEMARK, 

DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, 

DIE REPUBLIK ESTLAND, 

IRLAND, 

DIE HELLENISCHE REPUBLIK, 

DAS KÖNIGREICH SPANIEN, 

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK, 

DIE REPUBLIK KROATIEN, 

DIE ITALIENISCHE REPUBLIK, 

DIE REPUBLIK ZYPERN, 

DIE REPUBLIK LETTLAND, 

DIE REPUBLIK LITAUEN, 

DAS GROSSHERZOGTUM LUXEMBURG, 

UNGARN, 

DIE REPUBLIK MALTA, 

DAS KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE, 

DIE REPUBLIK ÖSTERREICH, 

DIE REPUBLIK POLEN, 

DIE PORTUGIESISCHE REPUBLIK, 

RUMÄNIEN, 

DIE REPUBLIK SLOWENIEN, 

DIE SLOWAKISCHE REPUBLIK, 

DIE REPUBLIK FINNLAND, 

DAS KÖNIGREICH SCHWEDEN, 

und 

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH GROSSBRI-
TANNIEN UND NORDIRLAND, 

andererseits, 

im Folgenden zusammen „Vertragsparteien“. 

Die Vertragsparteien beschließen Folgendes: 

WEITERE Stärkung ihrer engen Wirtschaftsbezie-
hungen und Aufbau auf ihren jeweiligen Rechten 
und Pflichten aus dem Übereinkommen von 
Marrakesch zur Errichtung der Welthandelsorga-
nisation vom 15. April 1994 und aus anderen mul-
tilateralen und bilateralen Instrumenten der Zu-
sammenarbeit, 

SCHAFFUNG eines erweiterten und sicheren 
Marktes für ihre Waren und Dienstleistungen 
durch den Abbau oder die Beseitigung von Han-
dels- und Investitionshemmnissen, 

AUFSTELLUNG klarer, transparenter, berechen-
barer und beiderseits vorteilhafter Regeln für Han-
del und Investitionen, 

UND 

IN BEKRÄFTIGUNG ihrer starken Verbundenheit 
mit der Demokratie und mit den Grundrechten, 
wie sie in der am 10. Dezember 1948 in Paris un-
terzeichneten Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte niedergelegt sind, und in der gemein-
samen Überzeugung, dass die Verbreitung von 
Massenvernichtungswaffen eine große Gefahr für 
die internationale Sicherheit darstellt, 

IN ANERKENNUNG der Bedeutung der internati-
onalen Sicherheit, der Demokratie, der Men-
schenrechte und der Rechtsstaatlichkeit für die 
Entwicklung des internationalen Handels und der 
Wirtschaftszusammenarbeit, 

IN DER ERKENNTNIS, dass die Bestimmungen 
dieses Abkommens den Vertragsparteien das 
Recht zugestehen, in ihren Gebieten regelnd tätig 
zu werden, und dass sie die Flexibilität der Ver-
tragsparteien wahren, berechtigte politische Ziele 
wie öffentliche Gesundheit, Sicherheit, Umwelt-
schutz, öffentliche Sittlichkeit sowie Förderung 
und Schutz der kulturellen Vielfalt zu verfolgen, 

IN BEKRÄFTIGUNG ihrer Verpflichtungen als 
Vertragsparteien des am 20. Oktober 2005 in Pa-
ris unterzeichneten UNESCO-Übereinkommens 
zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultu-
reller Ausdrucksformen und in der Anerkenntnis, 
dass die Staaten das Recht haben, ihre Kulturpo-
litik beizubehalten, zu entwickeln und umzuset-
zen, ihre Kulturwirtschaft zwecks Stärkung der 
Vielfalt kultureller Ausdrucksformen zu fördern 
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und ihre kulturelle Identität zu wahren, unter an-
derem durch Regulierungsmaßnahmen und finan-
zielle Unterstützung, 

IN DER ERKENNTNIS, dass die Bestimmungen 
dieses Abkommens Investitionen sowie Investo-
ren in Bezug auf ihre Investitionen schützen und 
eine beiderseitig vorteilhafte Wirtschaftstätigkeit 
fördern sollen, ohne das Recht der Vertragspar-
teien zu untergraben, im öffentlichen Interesse in-
nerhalb ihrer Gebiete regelnd tätig zu werden, 

IN BEKRÄFTIGUNG ihres Bekenntnisses zur För-
derung einer nachhaltigen Entwicklung und der 
Entwicklung des internationalen Handels in einer 
Form, die zu mehr Nachhaltigkeit in wirtschaftli-
cher, sozialer und ökologischer Hinsicht beiträgt, 

IN ERMUTIGUNG von Unternehmen, die in ihrem 
Gebiet tätig sind oder ihrer Gerichtsbarkeit unter-
liegen, international anerkannte Leitlinien und 
Grundsätze der sozialen Verantwortung von Un-
ternehmen, darunter die Leitlinien der OECD für 
multinationale Unternehmen, zu beachten und be-
währte Verfahren im Bereich des verantwortungs-
vollen unternehmerischen Geschäftsgebahrens 
anzuwenden, 

UNTER UMSETZUNG dieses Abkommens in ei-
ner Weise, die mit der Durchsetzung ihres jeweili-
gen Arbeits- und Umweltrechts in Einklang steht 
und ihr Arbeits- und Umweltschutzniveau fördert, 
sowie aufbauend auf ihren internationalen Ver-
pflichtungen in Beschäftigungs- und Umweltbe-
langen, 

IN ANERKENNUNG des engen Zusammenhangs 
zwischen Innovation und Handel und der Bedeu-
tung von Innovation für künftiges Wirtschafts-
wachstum sowie in Bekräftigung ihres Engage-
ments für verstärkte Zusammenarbeit im Bereich 
Innovation und den damit verbundenen Bereichen 
Forschung und Entwicklung wie auch Wissen-
schaft und Technik und ihres Engagements für 
verstärkte Beteiligung einschlägiger Einrichtun-
gen des öffentlichen und des privaten Sektors, 

SIND SIE WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN: 

KAPITEL EINS 

Allgemeine Begriffsbestimmungen und  
einleitende Bestimmungen 

Abschnitt A 

Allgemeine Begriffsbestimmungen 

Artikel 1.1 

Allgemein geltende Begriffsbestimmungen 

Sofern nichts anderes bestimmt ist, bezeichnet für 
die Zwecke dieses Abkommens der Ausdruck 

Verwaltungsentscheidung mit allgemeiner
Geltung eine Verwaltungsentscheidung oder 
Auslegung, die für alle allgemein in ihren An-
wendungsbereich fallenden Personen und 
Sachverhalte gilt und die eine Verhaltensnorm 
aufstellt, nicht aber 

a) eine Feststellung oder Entscheidung in ei-
nem Verwaltungs- oder gerichtsähnlichen 
Verfahren, die im Einzelfall für eine be-
stimmte Person, Ware oder Dienstleistung 
der anderen Vertragspartei gilt, oder 

b) eine Entscheidung in Bezug auf eine be-
stimmte Handlung oder Praxis, 

Übereinkommen über die Landwirtschaft
das Übereinkommen über die Landwirtschaft
in Anhang 1A des WTO-Übereinkommens, 

landwirtschaftliches Erzeugnis ein Erzeug-
nis im Sinne des Anhangs 1 des Übereinkom-
mens über die Landwirtschaft, 

Antidumping-Übereinkommen das Überein-
kommen zur Durchführung des Artikels VI des
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens
1994in Anhang 1A des WTO-Übereinkom-
mens, 

CETA-Kontaktstellen die nach Artikel 26.5 
(CETA-Kontaktstellen) eingerichteten Anlauf-
stellen, 
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Gemischter CETA-Ausschuss den nach Arti-
kel 26.1 (Gemischter CETA-Ausschuss) einge-
setzten Ausschuss, 

CPC (Central Product Classification) die vor-
läufige Zentrale Gütersystematik der Vereinten 
Nationen in der vom Statistischen Amt der Ver-
einten Nationen, Statistical Papers, Series M, 
No 77, CPC prov, 1991, veröffentlichten Fas-
sung, 

Kulturwirtschaft Personen, die in folgenden 
Bereichen tätig sind: 

a) Veröffentlichung, Vertrieb oder Verkauf 
von Büchern, Magazinen, Zeitschriften 
oder Zeitungen in gedruckter oder maschi-
nenlesbarer Form, außer wenn die Tätig-
keit ausschließlich im Drucken oder 
Schriftsetzen der vorstehend genannten 
Waren besteht, 

b) Herstellung, Vertrieb, Verkauf oder Vor-
führung von Film- oder Videoaufzeichnun-
gen, 

c) Herstellung, Vertrieb, Verkauf oder Vor-
führung von Audio- oder Videoaufzeich-
nungen von Musik, 

d) Veröffentlichung, Vertrieb oder Verkauf 
von Musik in gedruckter oder maschinen-
lesbarer Form oder 

e) Funkkommunikation zum Direktempfang 
durch die breite Öffentlichkeit, ferner alle 
Hörfunk-, Fernseh- und Kabelübertra-
gungsunternehmungen sowie alle Satelli-
tenprogramm- und -übertragungsnetz-
dienste, 

Zoll einen Zoll oder eine Abgabe jeglicher Art 
— auch in Form einer Ergänzungsabgabe oder 
eines Zuschlags –, der beziehungsweise die 
bei oder im Zusammenhang mit der Einfuhr ei-
ner Ware erhoben wird, ausgenommen jedoch

a) eine einer inländischen Steuer gleichwer-
tige Abgabe, die im Einklang mit Artikel 2.3 
(Inländerbehandlung) erhoben wird, 

b) eine Maßnahme, die im Einklang mit den 
Artikeln VI und XIX GATT 1994, mit dem 

Antidumping-Übereinkommen, dem Sub-
ventionsübereinkommen, dem Schutz-
maßnahmen-Übereinkommen oder mit 
Artikel 22 DSU angewendet wird, oder 

c) eine Gebühr oder sonstige Abgabe, die im 
Einklang mit Artikel VIII GATT 1994 erho-
ben wird, 

Zollwert-Übereinkommen das Übereinkom-
men zur Durchführung des Artikels VII des All-
gemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1994
in Anhang 1A des WTO-Übereinkommens, 

Tage Kalendertage einschließlich der Wo-
chenenden und Feiertage, 

DSU (Dispute Settlement Understanding) die 
Vereinbarung über Regeln und Verfahren zur 
Beilegung von Streitigkeiten in Anhang 2 des 
WTO-Übereinkommens, 

Unternehmen eine nach anwendbarem Recht 
gegründete oder organisierte Einheit unabhän-
gig davon, ob sie der Gewinnerzielung dient 
und ob sie sich in privatem oder staatlichem Ei-
gentum oder unter privater oder staatlicher 
Kontrolle befindet; dabei kann es sich unter an-
derem um eine Kapitalgesellschaft, eine treu-
händerisch tätige Einrichtung, eine Personen-
gesellschaft, ein Einzelunternehmen, ein Joint 
Venture oder eine sonstige Vereinigung han-
deln, 

bestehend am Tag des Inkrafttretens dieses 
Abkommens bereits wirksam, 

GATS (General Agreement on Trade in Ser-
vices) das Allgemeine Übereinkommen über
den Handel mit Dienstleistungen in Anhang 1B 
des WTO-Übereinkommens, 

GATT 1994 (General Agreement on Tariffs 
and Trade 1994) das Allgemeine Zoll- und
Handelsabkommen 1994 in Anhang 1A des 
WTO-Übereinkommens, 

Waren einer Vertragspartei inländische Wa-
ren im Sinne des GATT 1994 oder Waren, auf 
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die sich die Vertragsparteien verständigt ha-
ben; dies schließt Ursprungswaren der betref-
fenden Vertragspartei ein, 

Harmonisiertes System (HS) das Harmoni-
sierte System zur Bezeichnung und Codierung
der Waren, einschließlich seiner allgemeinen 
Auslegungsvorschriften und seiner Anmerkun-
gen zu den Abschnitten, Kapiteln und Unterpo-
sitionen, 

Position eine vierstellige Zahl oder die ersten 
vier Ziffern einer Zahl, die in der Nomenklatur 
des Harmonisierten Systems verwendet wird, 

Maßnahme ein Gesetz, eine sonstige Vor-
schrift, eine Regel, ein Verfahren, einen Be-
schluss, Verwaltungshandeln, eine Auflage, 
eine Praxis oder jede andere Form von Maß-
nahme einer Vertragspartei, 

Staatsangehöriger eine natürliche Person, 
die Bürger im Sinne des Artikels 1.2 oder ein 
dauerhaft Gebietsansässiger einer Vertrags-
partei ist, 

mit Ursprung in (auch Ursprungs...) die Tat-
sache, dass die Ursprungskriterien nach Maß-
gabe des Protokolls über Ursprungsregeln und 
Ursprungsbestimmungen erfüllt sind, 

Vertragsparteien die Europäische Union oder 
ihre Mitgliedstaaten oder die Europäische 
Union und ihre Mitgliedstaaten im Rahmen ih-
rer sich aus dem Vertrag über die Europäische 
Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union ergebenden Zustän-
digkeiten (im Folgenden „EU-Vertragspartei“) 
einerseits und Kanada andererseits, 

Person eine natürliche Person oder ein Unter-
nehmen, 

Person einer Vertragspartei einen Staatsan-
gehörigen oder ein Unternehmen einer Ver-
tragspartei, 

Zollpräferenzbehandlung den Umstand, 
dass der nach diesem Abkommen geltende 
Zollsatz entsprechend dem Stufenplan für den 

Zollabbau auf eine Ursprungsware angewandt 
wird, 

Schutzmaßnahmen-Übereinkommen das
Übereinkommen über Schutzmaßnahmen in 
Anhang 1A des WTO-Übereinkommens, 

gesundheitspolizeiliche oder pflanzen-
schutzrechtliche Maßnahme eine Maß-
nahme nach Anhang A Nummer 1 des SPS-
Übereinkommens, 

Subventionsübereinkommen das Überein-
kommen über Subventionen und Ausgleichs-
maßnahmen in Anhang 1A des WTO-Überein-
kommens, 

Dienstleister eine Person, die eine Dienstleis-
tung erbringt oder zu erbringen beabsichtigt, 

SPS-Übereinkommen (Agreement on the Ap-
plication of Sanitary and Phytosanitary Mea-
sures) das Übereinkommen über die Anwen-
dung gesundheitspolizeilicher und pflanzen-
schutzrechtlicher Maßnahmen in Anhang 1A 
des WTO-Übereinkommens, 

Staatsunternehmen ein Unternehmen, das im 
Eigentum oder unter der Kontrolle einer Ver-
tragspartei steht, 

Unterposition eine sechsstellige Zahl oder die 
ersten sechs Ziffern einer Zahl, die in der No-
menklatur des Harmonisierten Systems ver-
wendet wird, 

Zolltarifeinreihung die Einreihung einer Ware 
oder eines Vormaterials unter ein bestimmtes 
Kapitel, eine bestimmte Position oder eine be-
stimmte Unterposition des Harmonisierten 
Systems, 

Stufenplan für den Zollabbau den Anhang 2-
A (Zollabbau), 

TBT-Übereinkommen (Agreement on Techni-
cal Barriers to Trade) das Übereinkommen
über technische Handelshemmnisse in An-
hang 1A des WTO-Übereinkommens, 
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Gebiet das Gebiet, in dem dieses Abkommen 
nach Artikel 1.3 Anwendung findet, 

Drittland ein Land oder Gebiet außerhalb des 
räumlichen Geltungsbereichs dieses Abkom-
mens, 

TRIPS-Übereinkommen (Agreement on 
Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights) das Übereinkommen über handelsbe-
zogene Aspekte der Rechte des geistigen Ei-
gentums in Anhang 1C des WTO-Übereinkom-
mens, 

Wiener Vertragsrechtsübereinkommen das
Wiener Übereinkommen über das Recht der
Verträge vom 23. Mai 1969, 

WTO (World Trade Organization) die Welthan-
delsorganisation und 

WTO-Übereinkommen das Übereinkommen
von Marrakesch vom 15. April 1994zur Errich-
tung der Welthandelsorganisation. 

Artikel 1.2 

Vertragsparteispezifische  
Begriffsbestimmungen 

Sofern nichts anderes bestimmt ist, bezeichnet für 
die Zwecke dieses Abkommens der Ausdruck 

Bürger

a) im Falle Kanadas eine natürliche Person, 
die nach kanadischem Recht Staatsbür-
ger Kanadas ist, 

b) im Falle der EU-Vertragspartei eine natür-
liche Person, welche die Staatsangehörig-
keit eines Mitgliedstaats besitzt, und 

Zentralregierung

a) im Falle Kanadas die Regierung von Ka-
nada und 

b) im Falle der EU-Vertragspartei die Euro-
päische Union oder die Regierungen ihrer 
Mitgliedstaaten. 

Artikel 1.3 

Räumlicher Geltungsbereich 

Sofern nichts anderes bestimmt ist, gilt dieses Ab-
kommen 

a) im Falle Kanadas 

i) für das Landgebiet, den Luftraum, die in-
neren Gewässer und das Küstenmeer 
Kanadas, 

ii)
für die ausschließliche Wirtschaftszone 
Kanadas nach kanadischem Recht im 
Einklang mit Teil V des Seerechts-
übereinkommens der Vereinten Nationen
von Montego Bay vom 10. Dezember 
1982 (im Folgenden „SRÜ“), und 

iii) für den Festlandsockel Kanadas nach 
kanadischem Recht im Einklang mit Teil
VI SRÜ, 

b) im Falle der Europäischen Union für die Ge-
biete, in denen der Vertrag über die Europäi-
sche Union und der Vertrag über die Arbeits-
weise der Europäischen Union unter den in 
diesen Verträgen festgelegten Bedingungen 
angewendet werden. Was die Bestimmungen 
über die Zollbehandlung von Waren anbe-
langt, so gilt dieses Abkommen auch für die 
nicht von Satz 1 dieses Buchstabens erfass-
ten Teile des Zollgebiets der Europäischen 
Union. 

Abschnitt B 

Einleitende Bestimmungen 

Artikel 1.4 

Errichtung einer Freihandelszone 

Die Vertragsparteien errichten eine Freihandels-
zone im Einklang mit Artikel XXIV GATT 1994 und 
Artikel V GATS. 

Artikel 1.5 

Verhältnis zum WTO-Übereinkommen und zu 
anderen Übereinkünften 

Die Vertragsparteien bekräftigen ihre gegenseiti-
gen Rechte und Pflichten aus dem WTO-Überein-
kommen und anderen Übereinkünften, deren Ver-
tragsparteien sie sind. 
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Artikel 1.6 

Bezugnahme auf andere Übereinkünfte 

Nimmt dieses Abkommen Bezug auf andere 
Übereinkünfte oder Rechtsinstrumente oder wer-
den diese mittels Bezugnahme ganz oder teil-
weise in dieses Abkommen übernommen, so er-
strecken sich diese Bezugnahmen auch auf 

a) zugehörige Anhänge, Protokolle, Fußnoten, 
Auslegungsvermerke und Erläuterungen und

b) Folgeübereinkünfte, denen die Vertragspar-
teien beigetreten sind, oder Änderungen, die 
für die Vertragsparteien verbindlich sind, aus-
genommen Fälle, in denen bestehende 
Rechte durch die Bezugnahme bekräftigt 
werden. 

Artikel 1.7 

Bezugnahme auf Rechtsvorschriften 

Nimmt dieses Abkommen Bezug auf Rechtsvor-
schriften, entweder ganz allgemein oder durch 
Verweis auf ein bestimmtes Gesetz, eine be-
stimme Verordnung oder eine bestimmte Richtli-
nie, so ist die Bezugnahme, sofern nicht anders 
angegeben, als Bezugnahme auf die Rechtsvor-
schriften in ihrer gegebenenfalls geänderten Form 
zu verstehen. 

Artikel 1.8 

Umfang der Pflichten 

(1)   Jede Vertragspartei ist voll verantwortlich für 
die Einhaltung aller Bestimmungen dieses Ab-
kommens. 

(2)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass alle 
Maßnahmen ergriffen werden, die zum Wirksam-
werden der Bestimmungen dieses Abkommens 
erforderlich sind, und dass sie auf allen Zustän-
digkeitsebenen beachtet werden. 

Artikel 1.9 

Rechte und Pflichten in Bezug auf Wasser 

(1)   Die Vertragsparteien erkennen an, dass Was-
ser in seinem natürlichen Vorkommen, einschließ-
lich des Wassers von Seen, Flüssen und Stau-
seen, Grundwasserleitern und Wassereinzugsge-
bieten, weder eine Ware noch ein Erzeugnis ist. 
Daher sind lediglich die Kapitel zweiundzwanzig 

(Handel und nachhaltige Entwicklung) und vier-
undzwanzig (Handel und Umwelt) auf derartiges 
Wasser anwendbar. 

(2)   Jede Vertragspartei hat das Recht, ihre na-
türlichen Wasserressourcen zu schützen und zu 
erhalten. Dieses Abkommen verpflichtet eine Ver-
tragspartei nicht, die kommerzielle Nutzung von 
Wasser gleich zu welchem Zweck, einschließlich 
Entnahme, Förderung oder Ableitung zum Zwe-
cke der Ausfuhr in nicht abgefülltem Zustand, zu 
erlauben. 

(3)   Erlaubt eine Vertragspartei die kommerzielle 
Nutzung eines bestimmten Wasservorkommens, 
so verfährt sie dabei in einer mit diesem Abkom-
men vereinbaren Weise. 

Artikel 1.10 

Personen, die ihnen übertragene hoheitliche 
Befugnisse ausüben 

Soweit in diesem Abkommen nichts anderes be-
stimmt ist, stellt jede Vertragspartei sicher, dass 
eine Person, der von einer Vertragspartei auf ei-
ner beliebigen Zuständigkeitsebene Regelungs-, 
Verwaltungs- oder sonstige hoheitliche Befug-
nisse übertragen wurden, diese Befugnisse im 
Einklang mit den Pflichten der Vertragspartei aus 
diesem Abkommen ausübt. 

KAPITEL ZWEI 

Inländerbehandlung und Marktzugang  
für Waren

Artikel 2.1 

Ziel 

Die Vertragsparteien liberalisieren während eines 
Übergangszeitraums, der mit Inkrafttreten dieses 
Abkommens beginnt, schrittweise den Warenhan-
del nach den Bestimmungen dieses Abkommens. 

Artikel 2.2 

Geltungsbereich 

Dieses Kapitel gilt für den Handel mit Waren einer 
Vertragspartei im Sinne des Kapitels 1 (Allge-
meine Begriffsbestimmungen und einleitende 
Bestimmungen), sofern dieses Abkommen nichts 
anderes vorsieht. 
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Artikel 2.3 

Inländerbehandlung 

(1)   Jede Vertragspartei gewährt den Waren der 
anderen Vertragspartei Inländerbehandlung nach 
Artikel III GATT 1994. Zu diesem Zweck wird Arti-
kel III GATT 1994 als Bestandteil in dieses Ab-
kommen übernommen. 

(2)   Inländerbehandlung nach Absatz 1 bedeutet 
in Bezug auf eine andere Regierung als auf Bun-
desebene in Kanada oder in Bezug auf die Regie-
rung eines oder in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union eine Behandlung, die nicht weni-
ger günstig ist als die Behandlung, welche die be-
treffende Regierung gleichartigen, unmittelbar 
konkurrierenden oder substituierbaren Waren Ka-
nadas beziehungsweise des Mitgliedstaats ge-
währt. 
(3)   Dieser Artikel gilt nicht für Maßnahmen, ein-
schließlich der Fortführung, umgehenden Erneu-
erung oder Änderung von Maßnahmen, in Bezug 
auf die kanadischen Verbrauchsteuern auf reinen 
Alkohol, wie unter Zolltarifposition 2207 10 90 in 
Kanadas Liste der Zugeständnisse (Liste V) im 
Anhang des Protokolls von Marrakesch zum All-
gemeinen Zoll- und Handelsabkommen 1994 vom 
15. April 1994 (im Folgenden „Protokoll von 
Marrakesch“) aufgeführt, der im Einklang mit den 
Bestimmungen des Verbrauchsteuergesetzes 
(Excise Act, 2001, S.C. 2002, c. 22) bei der Her-
stellung verwendet wird. 

Artikel 2.4 

Abbau und Beseitigung von Einfuhrzöllen 

(1)   Jede Vertragspartei senkt oder beseitigt Zölle 
auf Ursprungswaren der anderen Vertragspartei 
nach Maßgabe der Stufenpläne für den Zollabbau 
in Anhang 2-A. Für die Zwecke dieses Kapitels 
bezeichnet der Ausdruck „Waren mit Ursprung in“ 
oder „Ursprungswaren“ Waren einer Vertragspar-
tei, bei denen die Ursprungskriterien nach Maß-
gabe des Protokolls über Ursprungsregeln und 
Ursprungsbestimmungen erfüllt sind. 

(2)   Für jede Ware gilt als Basiszollsatz, von dem 
aus der stufenweise Zollabbau nach Absatz 1 zu 
erfolgen hat, der in Anhang 2-A genannte Satz. 

(3)   Bei Waren, für die Zollpräferenzen nach Maß-
gabe des in Anhang 2-A enthaltenen Stufenplans 
einer Vertragspartei für den Zollabbau gelten, 
wenden die Vertragsparteien auf Ursprungswaren 
der anderen Vertragspartei den Zollsatz an, der 

sich aus der Berechnung nach dem Stufenplan 
der betreffenden Vertragspartei ergibt, oder ihren 
Meistbegünstigungszollsatz– je nachdem, wel-
cher Zollsatz der niedrigere ist. 

(4)   Auf Ersuchen einer Vertragspartei können die 
Vertragsparteien Konsultationen führen, um eine 
Beschleunigung und einen erweiterten Umfang 
des Abbaus der Zölle auf die Einfuhren zwischen 
den Vertragsparteien zu prüfen. Ein Beschluss 
des Gemischten CETA-Ausschusses über einen 
beschleunigten Abbau oder die Beseitigung eines 
Warenzolls ersetzt den Zollsatz oder die Abbau-
stufe, der beziehungsweise die nach dem Stufen-
plan der betreffenden Vertragspartei in Anhang 2-
A für die entsprechende Ware festgelegt wurde, 
sofern jede Vertragspartei dem im Einklang mit ih-
ren geltenden Rechtsverfahren zugestimmt ha-
ben. 

Artikel 2.5 

Beschränkungen in Bezug auf 
Zollrückerstattungs-, Zollstundungs-  

und Zollaussetzungsregelungen 

(1)   Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 darf eine 
Vertragspartei einen entrichteten oder zu entrich-
tenden Zoll auf eine Ware ohne Ursprungseigen-
schaft nicht erstatten, stunden oder aussetzen, 
wenn die betreffende Ware unter der ausdrückli-
chen Bedingung in ihr Gebiet eingeführt wurde, 
dass sie oder eine identische, gleichwertige oder 
ähnliche Ersatzware als Vormaterial für die Her-
stellung einer anderen Ware verwendet wird, die 
anschließend unter Inanspruchnahme einer Zoll-
präferenzbehandlung nach diesem Abkommen in 
das Gebiet der anderen Vertragspartei ausgeführt 
wird. 

(2)   Absatz 1 gilt nicht für Regelungen einer Ver-
tragspartei, welche die — dauerhafte oder vo-
rübergehende — Senkung, Aussetzung oder Auf-
hebung eines Zolls vorsehen, sofern die Senkung, 
Aussetzung oder Aufhebung nicht ausdrücklich 
an die Bedingung der Ausfuhr einer Ware ge-
knüpft wird. 

(3)   Absatz 1 findet erst drei Jahre nach Inkraft-
treten dieses Abkommens Anwendung. 

Artikel 2.6 

Bei der Ausfuhr anfallende Zölle, Steuern 
oder sonstige Gebühren und Abgaben 

Die Vertragsparteien dürfen keine Zölle, Steuern 
oder sonstigen Gebühren und Abgaben bei oder 
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im Zusammenhang mit der Ausfuhr von Waren in 
das Gebiet der anderen Vertragspartei oder in-
terne Steuern, Gebühren oder Abgaben auf in das 
Gebiet der anderen Vertragspartei ausgeführte 
Waren einführen oder aufrechterhalten, die über 
diejenigen Zölle, Steuern, Gebühren oder Abga-
ben hinausgehen, welche auf die betreffenden 
Waren erhoben würden, wenn sie für den internen 
Verkauf bestimmt wären. 

Artikel 2.7 

Stillhalteregelung 

(1)   Mit Inkrafttreten dieses Abkommens dürfen 
die Vertragsparteien weder die zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Abkommens bereits bestehen-
den Zölle auf Ursprungswaren der Vertragspar-
teien erhöhen noch dürfen sie neue Zölle auf sol-
che Waren einführen. 

(2)   Ungeachtet des Absatzes 1 kann eine Ver-
tragspartei 

a) einen nicht unter dieses Abkommen fallenden 
Zoll auf eine Ware, für die keine Zollpräferenz 
nach diesem Abkommen geltend gemacht 
wird, abändern, 

b) einen Zoll nach einem einseitigen Abbau wie-
der auf die in ihrem Stufenplan in Anhang 2-
A vorgesehene Höhe anheben oder 

c) einen nach diesem Abkommen oder einer 
sonstigen Vereinbarung im Rahmen des 
WTO-Übereinkommens zulässigen Zoll auf-
rechterhalten oder erhöhen. 

(3)   Ungeachtet der Absätze 1 und 2 darf nur Ka-
nada eine besondere Schutzklausel nach Artikel 
5 WTO-Übereinkommen über die Landwirtschaft 
anwenden. Eine besondere Schutzklausel darf 
nur in Bezug auf Waren angewendet werden, die 
in Kanadas Stufenplan in Anhang 2-A in Positio-
nen mit der Kennzeichnung „SSG“ eingereiht 
sind. Der Rückgriff auf diese besondere Schutz-
klausel ist auf Einfuhren beschränkt, für die keine 
Zollpräferenz gilt, und im Falle von Einfuhren, die 
einem Zollkontingent unterliegen, auf die über die 
Marktzugangsverpflichtung hinausgehenden Ein-
fuhren. 

Artikel 2.8 

Vorübergehende Aussetzung der 
Zollpräferenzbehandlung 

(1)   Im Einklang mit den Absätzen 2 bis 5 darf 
eine Vertragspartei die nach diesem Abkommen 
gewährte Zollpräferenzbehandlung, die eine von 
einer Person der anderen Vertragspartei ausge-
führte oder hergestellte Ware betrifft, vorüberge-
hend aussetzen, sofern die erstgenannte Ver-
tragspartei 

a) als Ergebnis einer Untersuchung auf der 
Grundlage objektiver, zuverlässiger und 
nachprüfbarer Informationen feststellt, dass 
die betreffende Person der anderen Vertrags-
partei systematisch gegen das Zollrecht ver-
stößt, um eine Zollpräferenzbehandlung nach 
diesem Abkommen zu erhalten, oder 

b) feststellt, dass die andere Vertragspartei sys-
tematisch und ungerechtfertigterweise die 
Zusammenarbeit bei einer Untersuchung von 
Zuwiderhandlungen gegen das Zollrecht 
nach Artikel 6.13 (Zusammenarbeit) Absatz 4 
verweigert, und die Vertragspartei, die auf der 
Grundlage objektiver, zuverlässiger und 
nachprüfbarer Informationen um Zusammen-
arbeit ersucht, hinreichende Gründe zu der 
Annahme hat, dass die Person der anderen 
Vertragspartei systematisch gegen das Zoll-
recht verstößt, um eine Zollpräferenzbehand-
lung nach diesem Abkommen zu erhalten. 

(2)   Eine Vertragspartei, die eine Feststellung im 
Sinne des Absatzes 1 getroffen hat, 

a) teilt dies der Zollbehörde der anderen Ver-
tragspartei unter Vorlage der Informationen 
und Nachweise, auf die sich die Feststellung 
gründet, mit, 

b) nimmt mit den Behörden der anderen Ver-
tragspartei Konsultationen auf, um zu einer 
für beide Seiten annehmbaren Lösung der 
Probleme zu gelangen, die Gegenstand der 
Feststellung sind, und 

c) übermittelt der betreffenden Person der ande-
ren Vertragspartei eine schriftliche Mitteilung, 
welche die der Feststellung zugrunde liegen-
den Informationen enthält. 
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(3)   Gelangen die Behörden nicht binnen 30 Ta-
gen zu einer für beide Seiten annehmbaren Lö-
sung, befasst die Vertragspartei, welche die Fest-
stellung getroffen hat, den Gemischten Aus-
schuss für die Zusammenarbeit im Zollbereich mit 
der Angelegenheit. 

(4)   Findet der Gemischte Ausschuss für die Zu-
sammenarbeit im Zollbereich binnen 60 Tagen 
keine Lösung, darf die Vertragspartei, welche die 
Feststellung getroffen hat, die nach diesem Ab-
kommen gewährte Zollpräferenzbehandlung für 
die in Rede stehende Ware der betreffenden Per-
son der anderen Vertragspartei vorübergehend 
aussetzen. Die vorübergehende Aussetzung gilt 
nicht für Waren, die sich am Tag des Inkrafttretens 
der vorübergehenden Aussetzung bereits im 
Transit zwischen den Vertragsparteien befinden. 

(5)   Die Vertragspartei, welche von der vorüber-
gehenden Aussetzung nach Absatz 1 Gebrauch 
macht, wendet sie nur während eines Zeitraums 
an, der den Auswirkungen der nach Absatz 1 fest-
gestellten Situation auf die finanziellen Interessen 
dieser Vertragspartei angemessen ist, höchstens 
jedoch während 90 Tagen. Hat die betreffende 
Vertragspartei — auf der Grundlage objektiver, 
zuverlässiger und nachprüfbarer Informationen — 
berechtigten Grund zu der Annahme, dass sich 
die Umstände, die zu der Aussetzung geführt hat-
ten, nach Ablauf des Zeitraums von 90 Tagen 
nicht geändert haben, kann die betreffende Ver-
tragspartei die Aussetzung um einen weiteren 
Zeitraum von höchstens 90 Tagen verlängern. Die 
ursprüngliche Aussetzung und etwaige Verlänge-
rungen sind Gegenstand regelmäßiger Konsulta-
tionen im Rahmen des Gemischten Ausschusses 
für die Zusammenarbeit im Zollbereich. 

Artikel 2.9 

Gebühren und sonstige Abgaben 

(1)   Im Einklang mit Artikel VIII GATT 1994 darf 
eine Vertragspartei keine Gebühren oder Abga-
ben im Zusammenhang mit der Einfuhr oder Aus-
fuhr einer Ware einer Vertragspartei einführen 
oder aufrechterhalten, die nicht in einem ange-
messenen Verhältnis zu den Kosten der erbrach-
ten Dienstleistungen stehen oder die einen mittel-
baren Schutz für heimische Waren oder eine Be-
steuerung der Einfuhr oder Ausfuhr zur Erzielung 
von Einnahmen darstellen. 

(2)   Zur Klarstellung: Absatz 1 hindert eine Ver-
tragspartei nicht daran, einen Zoll oder eine Ab-
gabe im Sinne der Begriffsbestimmung in Artikel 
1.1 (Allgemein geltende Begriffsbestimmungen) 
Buchstaben a bis c zu erheben. 

Artikel 2.10 

Nach einer Ausbesserung oder Änderung 
wiedereingeführte Waren 

(1)   Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet 
Ausbesserung oder Änderung jeden Vorgang der 
Bearbeitung von Waren, durch den Funktions-
mängel oder Materialschäden behoben werden 
und die ursprüngliche Funktion der Waren wieder-
hergestellt wird oder durch den die Einhaltung der 
für ihre Verwendung geltenden technischen An-
forderungen gewährleistet wird und ohne den die 
Waren nicht mehr ihrem üblichen bestimmungs-
gemäßen Gebrauch zugeführt werden könnten. 
Ausbesserung oder Änderung umfasst auch eine 
Instandsetzung oder Wartung, nicht aber einen 
Vorgang oder Prozess, durch den 

a) die wesentlichen Merkmale einer Ware verlo-
ren gehen oder eine neue oder unter kom-
merziellen Gesichtspunkten andersartige 
Ware entsteht, 

b) ein unfertiges Erzeugnis zu einem Fertiger-
zeugnis verarbeitet wird oder 

c) die Funktion einer Ware wesentlich verändert 
wird. 

(2)   Außer in den in Fußnote 1 genannten Fällen 
darf eine Vertragspartei keine Zölle auf Waren — 
ungeachtet ihres Ursprungs — erheben, die in ihr 
Gebiet wiedereingeführt werden, nachdem sie 
zum Zwecke der Ausbesserung oder Änderung 
vorübergehend aus ihrem Gebiet ausgeführt und 
in das Gebiet der anderen Vertragspartei einge-
führt wurden, unabhängig davon, ob eine solche 
Ausbesserung oder Änderung im Gebiet der Ver-
tragspartei, aus dem die Waren zum Zwecke der 
Ausbesserung oder Änderung ausgeführt wurden, 
vorgenommen werden könnte.  (1)  (2) 

(3)   Absatz 2 gilt nicht für Waren, die unter Zoll-
verschluss oder mit ähnlichem Status in Freihan-
delszonen eingeführt, anschließend zur Ausbes-
serung ausgeführt und nicht unter Zollverschluss 
oder mit ähnlichem Status wieder in Freihandels-
zonen eingeführt werden. 
(4)   Eine Vertragspartei erhebt keinen Zoll auf 
Waren — ungeachtet ihres Ursprungs –, die zum 
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Zwecke der Ausbesserung oder Änderung vo-
rübergehend aus dem Gebiet der anderen Ver-
tragspartei eingeführt werden. (3) 

Artikel 2.11 

Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen 

(1)   Sofern dieses Abkommen nichts anderes vor-
sieht, darf eine Vertragspartei bei der Einfuhr ei-
ner Ware der anderen Vertragspartei oder bei der 
Ausfuhr einer Ware oder ihrem Verkauf zwecks 
Ausfuhr in das Gebiet der anderen Vertragspartei 
keine Verbote oder Beschränkungen einführen 
oder aufrechterhalten, es sei denn, solche Ver-
bote oder Beschränkungen stehen im Einklang 
mit Artikel XI GATT 1994. Zu diesem Zweck wird 
Artikel XI GATT 1994 als Bestandteil in dieses Ab-
kommen übernommen. 

(2)   Wenn eine Vertragspartei Verbote oder Be-
schränkungen hinsichtlich der Einfuhr einer Ware 
aus einem Drittland oder der Ausfuhr einer Ware 
in ein Drittland einführt oder aufrechterhält, kann 
die betreffende Vertragspartei 

a) die Einfuhr einer Ware des betreffenden Dritt-
lands aus dem Gebiet der anderen Vertrags-
partei beschränken oder verbieten oder 

b) die Ausfuhr einer Ware in das betreffende 
Drittland durch das Gebiet der anderen Ver-
tragspartei beschränken oder verbieten. 

(3)   Wenn eine Vertragspartei Verbote oder Be-
schränkungen hinsichtlich der Einfuhr einer Ware 
aus einem Drittland einführt oder aufrechterhält, 
können die Vertragsparteien auf Ersuchen der an-
deren Vertragspartei Gespräche miteinander auf-
nehmen mit dem Ziel, ungerechtfertigte Eingriffe 
in oder Verzerrungen bei Preisbildungs-, Ver-
marktungs- oder Vertriebsmechanismen der an-
deren Vertragspartei zu vermeiden. 

(4)   Dieser Artikel gilt nicht für Maßnahmen, ein-
schließlich der Fortführung, umgehenden Erneu-
erung oder Änderung von Maßnahmen, in Bezug 
auf 

a) die Ausfuhr von Holz jedweder Art. Verzichtet 
eine Vertragspartei darauf, weiterhin Ausfuhr-
genehmigungen für Holz zu verlangen, das 
für ein Drittland bestimmt ist, verzichtet die 
betreffende Partei damit dauerhaft darauf, 
Ausfuhrgenehmigungen für Holz zu verlan-
gen, das für die andere Vertragspartei be-
stimmt ist, 

b) die Ausfuhr von unverarbeitetem Fisch nach 
den geltenden Rechtsvorschriften Neufund-
lands und Labradors, und zwar für einen Zeit-
raum von drei Jahren ab Inkrafttreten dieses 
Abkommens, 

c) die kanadischen Verbrauchsteuern auf reinen 
Alkohol, wie unter Zolltarifposition 2207 10 90 
in Kanadas Liste der Zugeständnisse (Liste
V) im Anhang des Protokolls von Marrakesch 
aufgeführt, der im Einklang mit den Bestim-
mungen des Verbrauchsteuergesetzes 
(Excise Act, 2001, S.C. 2002, c. 22) bei der 
Herstellung verwendet wird, und 

d) die Einfuhr von Gebrauchtfahrzeugen nach 
Kanada, die nicht den kanadischen Sicher-
heits- und Umweltanforderungen genügen. 

Artikel 2.12 

Sonstige Bestimmungen im Bereich des 
Warenhandels 

Jede Vertragspartei ist bestrebt, sicherzustellen, 
dass eine Ware der anderen Vertragspartei, das 
in das Gebiet der einführenden Vertragspartei ein-
geführt und dort an einem beliebigen Ort rechtmä-
ßig verkauft oder zum Verkauf angeboten wird, im 
gesamten Gebiet der einführenden Vertragspartei 
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden 
kann. 

Artikel 2.13 

Ausschuss für Warenhandel 

(1)   Der nach Artikel 26.2 (Sonderausschüsse) 
Absatz 1 Buchstabe a eingesetzte Ausschuss für 
Warenhandel hat unter anderem folgende Aufga-
ben: 

a) er fördert den Warenhandel zwischen den 
Vertragsparteien, unter anderem durch Kon-
sultationen über die Beschleunigung des Zoll-
abbaus im Rahmen dieses Übereinkommens 
sowie gegebenenfalls über andere Fragen, 

b) er empfiehlt dem Gemischten CETA-Aus-
schuss Änderungen oder Ergänzungen von 
Bestimmungen dieses Abkommens, die das 
Harmonisierte System betreffen, und 

c) er befasst sich unverzüglich mit Fragen, wel-
che die Beförderung von Waren durch die 
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Eingangshäfen der Vertragsparteien betref-
fen. 

(2)   Der Ausschuss für Warenhandel kann dem 
Gemischten CETA-Ausschuss Beschlussent-
würfe zum beschleunigten Abbau oder zur Besei-
tigung des auf eine Ware erhobenen Zolls vorle-
gen. 

(3)   Der nach Artikel 26.2 (Sonderausschüsse) 
Absatz 1 Buchstabe a eingesetzte Landwirt-
schaftsausschuss 

a) kommt auf Ersuchen einer Vertragspartei bin-
nen 90 Tagen zusammen, 

b) dient den Vertragsparteien als Forum für die 
Erörterung von Fragen im Zusammenhang 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die 
von diesem Abkommen erfasst werden, und

c) befasst den Ausschuss für Warenhandel mit 
unter Buchstabe b genannten Fragen, für die 
keine Lösung gefunden wurde. 

(4)   Die Vertragsparteien nehmen zur Kenntnis, 
dass eine Zusammenarbeit und ein Informations-
austausch in Landwirtschaftsfragen im Rahmen 
des jährlichen Landwirtschaftsdialogs zwischen 
Kanada und der Europäischen Union stattfindet, 
der mit dem Briefwechsel vom 14. Juli 2008 ins 
Leben gerufen wurde. Der Landwirtschaftsdialog 
kann gegebenenfalls für die Zwecke des Absat-
zes 3 genutzt werden. 

KAPITEL DREI 

Handelspolitische Schutzmassnahmen 

Abschnitt A 

Antidumping- und Ausgleichsmaßnahmen 

Artikel 3.1 

Allgemeine Bestimmungen über 
Antidumping- und Ausgleichsmaßnahmen 

(1)   Die Vertragsparteien bekräftigen ihre Rechte 
und Pflichten aus Artikel VI GATT 1994 sowie aus 
dem Antidumping-Übereinkommen und dem Sub-
ventionsübereinkommen. 

(2)   Das Protokoll über die Ursprungsregeln und 
Ursprungsverfahren gilt nicht für Antidumping- 
und Ausgleichsmaßnahmen. 

Artikel 3.2 

Transparenz 

(1)   Jede Vertragspartei wendet Antidumping- 
und Ausgleichsmaßnahmen unter Einhaltung der 
einschlägigen WTO-Vorschriften und nach einem 
fairen und transparenten Verfahren an. 

(2)   Die Vertragsparteien sorgen nach einer Ein-
führung vorläufiger Maßnahmen und auf jeden 
Fall vor einer endgültigen Feststellung dafür, dass 
alle wesentlichen Fakten, auf deren Grundlage 
der Beschluss über die Anwendung endgültiger 
Maßnahmen gefasst wird, vollständig und aussa-
gekräftig bekanntgegeben werden. Dies gilt unbe-
schadet des Artikels 6.5 Antidumping-Überein-
kommen und des Artikels 12.4 Subventions-
übereinkommen. 
(3)   Sofern es die Durchführung der Untersu-
chung nicht unnötig verzögert, wird jeder interes-
sierten Partei bei einer Antidumping- oder Aus-
gleichsuntersuchung (4) in vollem Umfang Gele-
genheit gegeben, ihre Interessen zu verteidigen. 

Artikel 3.3 

Berücksichtigung des öffentlichen Interesses 
und Regel des niedrigeren Zolls 

(1)   Die Behörden jeder Vertragspartei prüfen an-
hand von Informationen, die nach dem Recht der 
betreffenden Vertragspartei bereitgestellt wurden, 
ob die Einführung eines Antidumping- oder Aus-
gleichszolls dem öffentlichen Interesse zuwider-
laufen würde. 

(2)   Nach Würdigung der in Absatz 1 erwähnten 
Informationen können die Behörden der Vertrags-
partei nach dem Recht der betreffenden Vertrags-
partei prüfen, ob der einzuführende Antidumping- 
oder Ausgleichszoll in voller Dumping- oder Sub-
ventionshöhe oder niedriger festgesetzt wird. 
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Abschnitt B 

Generelle Schutzmaßnahmen 

Artikel 3.4 

Allgemeine Bestimmungen über generelle 
Schutzmaßnahmen 

(1)   Die Vertragsparteien bekräftigen ihre Rechte 
und Pflichten bezüglich genereller Schutzmaß-
nahmen aus Artikel XIX GATT 1994 und aus dem 
Schutzmaßnahmen-Übereinkommen. 

(2)   Das Protokoll über Ursprungsregeln und Ur-
sprungsbestimmungen gilt nicht für generelle 
Schutzmaßnahmen. 

Artikel 3.5 

Transparenz 

(1)   Auf Ersuchen der Ausfuhrvertragspartei legt 
die Vertragspartei, die eine Schutzmaßnahmen-
untersuchung einleitet oder vorläufige oder end-
gültige generelle Schutzmaßnahmen zu ergreifen 
beabsichtigt, unverzüglich Folgendes vor: 

a) die in Artikel 12.2 Schutzmaßnahmen-Über-
einkommen genannten Informationen in dem 
vom WTO-Ausschuss für Schutzmaßnahmen 
vorgeschriebenen Format, 

b) soweit relevant die für die Öffentlichkeit be-
stimmte Fassung des Antrags des heimi-
schen Wirtschaftszweigs und 

c) einen öffentlichen Bericht mit den Feststellun-
gen und den mit Gründen versehenen 
Schlussfolgerungen zu allen relevanten 
Sach- und Rechtsfragen, denen bei der 
Schutzmaßnahmenuntersuchung Rechnung 
getragen wurde. Der öffentliche Bericht hat 
eine Analyse zu enthalten, aus der sich 
ergibt, dass die Schädigung auf die ursächli-
chen Faktoren zurückzuführen ist, ferner ist 
darzulegen, welcher Methodik gefolgt wurde, 
um die generellen Schutzmaßnahmen festzu-
legen. 

(2)   Werden Informationen nach diesem Artikel 
vorgelegt, so bietet die Einfuhrvertragspartei der 
Ausfuhrvertragspartei Konsultationen an, die der 
Prüfung der bereitgestellten Informationen die-
nen. 

Artikel 3.6 

Einführung endgültiger Maßnahmen 

(1)   Eine Vertragspartei, die generelle Schutz-
maßnahmen ergreift, ist bestrebt, diese so zu ge-
stalten, dass sie den bilateralen Handel möglichst 
wenig beeinträchtigen. 

(2)   Die Einfuhrvertragspartei bietet der Ausfuhr-
vertragspartei Konsultationen an, die der Prüfung 
der Angelegenheit nach Absatz 1 dienen. Die Ein-
fuhrvertragspartei ergreift die Maßnahmen frühes-
tens 30 Tage nach ihrem Konsultationsangebot. 

Abschnitt C 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 3.7 

Ausschluss von der Streitbeilegung 

Dieses Kapitel unterliegt nicht dem Kapitel neunu-
ndzwanzig (Streitbeilegung). 

KAPITEL VIER 

Technische Handelshemmnisse

Artikel 4.1 

Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

(1)   Dieses Kapitel gilt für die Ausarbeitung, An-
nahme und Anwendung von technischen Vor-
schriften, Normen und Konformitätsbewertungs-
verfahren, die sich auf den Warenhandel zwi-
schen den Vertragsparteien auswirken können. 

(2)   Dieses Kapitel gilt nicht 

a) für Einkaufsspezifikationen, die von einer 
staatlichen Stelle für die Produktion oder den 
Verbrauch durch staatliche Stellen erstellt 
werden, oder 

b) für die gesundheitspolizeilichen und pflan-
zenschutzrechtlichen Maßnahmen nach An-
hang A des SPS-Übereinkommens. 

(3)   Mit Ausnahme der Stellen, an denen dieses 
Abkommen, einschließlich der nach Artikel 4.2 
übernommenen Bestimmungen des TBT-Über-
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einkommens, eine Definition oder Begriffsbestim-
mung enthält, haben die allgemeinen Begriffe für 
die Normungs- und Konformitätsbewertungsver-
fahren in der Regel die Bedeutung, die sie nach 
dem System der Vereinten Nationen sowie von in-
ternationalen Normungsorganisationen erhalten 
haben, unter Berücksichtigung ihres Kontextes 
und im Lichte von Ziel und Zweck dieses Kapitels. 

(4)   Bezugnahmen auf technische Regelungen, 
Normen und Konformitätsbewertungsverfahren 
umfassen auch Änderungen daran sowie Ergän-
zungen der jeweiligen Vorschriften oder des je-
weiligen Geltungsbereichs, mit Ausnahme von 
unerheblichen Änderungen und Ergänzungen. 

(5)   Artikel 1.8. (Umfang der Pflichten) Absatz 2 
gilt nicht für die Artikel 3, 4, 7, 8 und 9 des TBT-
Übereinkommens in der in dieses Abkommen 
übernommenen Form. 

Artikel 4.2 

Übernahme des TBT-Übereinkommens 

(1)   Folgende Bestimmungen des TBT-Überein-
kommens werden Bestandteil dieses Abkom-
mens: 

a) Artikel 2 (Ausarbeitung, Annahme und An-
wendung technischer Vorschriften durch Stel-
len der Zentralregierung), 

b) Artikel 3 (Ausarbeitung, Annahme und An-
wendung technischer Vorschriften durch lo-
kale Regierungsstellen und nichtstaatliche 
Stellen), 

c) Artikel 4 (Ausarbeitung, Annahme und An-
wendung von Normen), 

d) Artikel 5 (Verfahren zur Konformitätsbewer-
tung durch Stellen der Zentralregierung), 

e) Artikel 6 (Anerkennung der Konformitätsbe-
wertung durch Stellen der Zentralregierung) 
ohne Beschränkung der Rechte oder Pflich-
ten einer Vertragspartei nach dem Protokoll 
über die gegenseitige Anerkennung der Er-
gebnisse von Konformitätsbewertungen und 
nach dem Protokoll über die gegenseitige An-
erkennung des Programms für die Einhaltung 
und Durchsetzung der Guten Herstellungs-
praxis für pharmazeutische Erzeugnisse, 

f) Artikel 7 (Verfahren zur Konformitätsbewer-
tung durch lokale Regierungsstellen), 

g) Artikel 8 (Verfahren zur Feststellung der 
Übereinstimmung durch nichtstaatliche Stel-
len), 

h) Artikel 9 (Internationale und regionale Sys-
teme), 

i) Anhang 1 (Begriffsbestimmungen für die Zwe-
cke dieses Übereinkommens) und 

j) Anhang 3 (Kodex des guten Verhaltens für die 
Ausarbeitung, Annahme und Anwendung von 
Normen). 

(2)   Der Begriff „Mitglieder“ in den übernommenen 
Vorschriften hat in diesem Abkommen dieselbe 
Bedeutung wie im TBT-Übereinkommen. 

(3)   Im Hinblick auf Artikel 3, 4, 7, 8 und 9 des 
TBT-Übereinkommens kann in Fällen, in denen 
eine Vertragspartei der Auffassung ist, dass die 
andere Vertragspartei keine zufriedenstellenden 
Ergebnisse in Bezug auf die genannten Artikel er-
zielt hat und ihre Handelsinteressen erheblich be-
troffen sind, Kapitel Neunundzwanzig (Streitbeile-
gung) in Anspruch genommen werden. In dieser 
Hinsicht sind diese Ergebnisse den betreffenden 
Ergebnissen gleichwertig, so als wäre die betref-
fende Stelle eine Vertragspartei. 

Artikel 4.3 

Zusammenarbeit 

Die Vertragsparteien intensivieren ihre Zusam-
menarbeit im Bereich technische Vorschriften, 
Normen, Messwesen, Konformitätsbewertungs-
verfahren, Marktüberwachung oder -beobachtung 
und Durchsetzungsmaßnahmen, um den Handel 
zwischen den Vertragsparteien nach Kapitel 
Einundzwanzig (Zusammenarbeit in Regulie-
rungsfragen) zu erleichtern. Dies kann auch die 
Förderung oder Anregung einer Zusammenarbeit 
zwischen den jeweiligen öffentlichen oder priva-
ten Stellen der Vertragsparteien umfassen, die für 
Messwesen, Normung, Prüfung, Zertifizierung 
und Akkreditierung, Marktüberwachung oder -be-
obachtung und Durchsetzungsmaßnahmen zu-
ständig sind, insbesondere jedoch die Ermunte-
rung ihrer Akkreditierungs- und Konformitätsbe-
wertungsstellen, sich an Kooperationsvereinba-
rungen zur Förderung der Anerkennung von Kon-
formitätsbewertungsergebnissen zu beteiligen. 
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Artikel 4.4 

Technische Vorschriften 

(1)   Die Vertragsparteien verpflichten sich, so weit 
wie möglich zusammenzuarbeiten, um sicherzu-
stellen, dass ihre technischen Vorschriften mitei-
nander vereinbar sind. Äußert eine Vertragspartei 
Interesse an der Erarbeitung einer technischen 
Vorschrift, deren Erfassungsbereich gleich oder 
ähnlich dem einer bestehenden oder bei der an-
deren Vertragspartei gerade in Entwicklung be-
griffenen Vorschrift ist, so legt diese andere Ver-
tragspartei zu diesem Zweck der ersten Vertrags-
partei — soweit praktisch möglich — auf Ersuchen 
die einschlägigen Informationen, Studien und Da-
ten vor, auf die sie sich bei der Erarbeitung ihrer 
technischen Vorschrift gestützt hat, unabhängig 
davon, ob die technische Vorschrift bereits ange-
nommen wurde oder sich noch im Entwicklungs-
stadium befindet. Die Vertragsparteien erkennen 
an, dass es erforderlich sein kann, den Umfang 
eines bestimmten Ersuchens zu klären und sich 
darüber zu einigen, und dass vertrauliche Infor-
mationen zurückgehalten werden dürfen. 

(2)   Eine Vertragspartei, die eine technische Vor-
schrift ausgearbeitet hat, die sie für gleichwertig 
mit einer — vergleichbare Ziele und einen ver-
gleichbaren Produktbezug aufweisenden — tech-
nischen Vorschrift der anderen Vertragspartei 
hält, kann darum ersuchen, dass die andere Ver-
tragspartei die technische Vorschrift als gleich-
wertig anerkennt. Die Vertragspartei legt das Er-
suchen schriftlich vor und begründet im Einzel-
nen, auch in Bezug auf den Produktbezug, wes-
halb die technische Vorschrift als gleichwertig an-
gesehen werden sollte. Die Vertragspartei, die 
nicht der Auffassung ist, dass die technische Vor-
schrift gleichwertig ist, nennt der anderen Ver-
tragspartei auf Verlangen die Gründe für ihre Ent-
scheidung. 

Artikel 4.5 

Konformitätsbewertung 

Die Vertragsparteien halten sich an das Protokoll 
über die gegenseitige Anerkennung der Ergeb-
nisse von Konformitätsbewertungen und an das 
Protokoll über die gegenseitige Anerkennung des 
Programms für die Einhaltung und Durchsetzung 
der Guten Herstellungspraxis für pharmazeuti-
sche Erzeugnisse. 

Artikel 4.6 

Transparenz 

(1)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass Trans-
parenzverfahren im Zusammenhang mit der Ent-
wicklung technischer Vorschriften und Konformi-
tätsbewertungsverfahren betroffene Personen der 
Vertragsparteien in die Lage versetzen, sich zu ei-
nem geeigneten, frühen Zeitpunkt einzubringen, 
zu dem noch Änderungen eingeführt und Stel-
lungnahmen berücksichtigt werden können, so-
fern keine dringenden Probleme der Sicherheit, 
der Gesundheit, des Umweltschutzes oder der 
nationalen Sicherheit auftreten oder aufzutreten 
drohen. Findet ein öffentliches Konsultationsver-
fahren zur Entwicklung von technischen Vorschrif-
ten oder Konformitätsbewertungsverfahren statt, 
so gestattet jede Vertragspartei Personen der an-
deren Vertragspartei die Teilnahme unter Bedin-
gungen, die nicht weniger günstig sind als die Be-
dingungen, die ihren eigenen Personen gewährt 
werden. 

(2)   Die Vertragsparteien fördern die engere Zu-
sammenarbeit zwischen den Normungsgremien 
in ihrem jeweiligen Gebiet, um unter anderem den 
Austausch von Informationen über ihre jeweiligen 
Tätigkeiten und die Harmonisierung von Normen 
auf der Grundlage des beiderseitigen Interesses 
und der Gegenseitigkeit zu erleichtern, entspre-
chend den Modalitäten, die von den betroffenen 
Normungsgremien festzulegen sind. 

(3)   Jede Vertragspartei bemüht sich, der anderen 
Vertragspartei eine Frist von mindestens 60 Ta-
gen ab der Notifikation geplanter technischer Vor-
schriften und Konformitätsbewertungsverfahren 
beim zentralen Notifikationsregister der WTO ein-
zuräumen, damit diese schriftlich Stellung neh-
men kann, sofern keine dringenden Probleme der 
Sicherheit, der Gesundheit, des Umweltschutzes 
oder der nationalen Sicherheit auftreten oder auf-
zutreten drohen. Eine Vertragspartei zieht zumut-
bare Ersuchen um Verlängerung der Stellungnah-
mefrist wohlwollend in Betracht. 

(4)   Erhält eine Vertragspartei Stellungnahmen zu 
ihren geplanten technischen Vorschriften oder 
Konformitätsbewertungsverfahren von der ande-
ren Vertragspartei, so beantwortet sie diese Stel-
lungnahmen schriftlich, bevor die technische Vor-
schrift oder das Konformitätsbewertungsverfah-
ren verabschiedet wird. 
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(5)   Jede Vertragspartei veröffentlicht ihre Ant-
worten oder eine Zusammenfassung ihrer Ant-
worten auf wichtige Stellungnahmen in gedruckter 
oder elektronischer Form spätestens zum Zeit-
punkt der Veröffentlichung der verabschiedeten 
technischen Vorschrift oder des verabschiedeten 
Konformitätsbewertungsverfahrens. 

(6)   Jede Vertragspartei stellt auf Ersuchen der 
anderen Vertragspartei Informationen über die 
Ziele, die Rechtsgrundlage und die Begründung 
einer technische Vorschrift oder eines Konformi-
tätsbewertungsverfahrens zur Verfügung, welche 
beziehungsweise welches sie verabschiedet hat 
oder einzuführen gedenkt. 

(7)   Eine Vertragspartei prüft wohlwollend zumut-
bare Ersuchen der anderen Vertragspartei um 
Festsetzung oder Verlängerung der Frist zwi-
schen Verabschiedung und Inkrafttreten der tech-
nischen Vorschrift, die sie nach der Übermittlung 
einer geplanten technischen Vorschrift und vor 
Ende der Stellungnahmefrist erhalten hat, es sei 
denn, die Verlängerung würde das Erreichen der 
angestrebten legitimen Ziele beeinträchtigen. 

(8)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die von 
ihr verabschiedeten technischen Vorschriften und 
Konformitätsbewertungsverfahren auf offiziellen 
Websites öffentlich zugänglich sind. 

(9)   Hält eine Vertragspartei aufgrund der Nicht-
einhaltung einer technischen Vorschrift Waren mit 
Ursprung im Gebiet einer anderen Vertragspartei 
in einem Eingangshafen zurück, so unterrichtet 
die Vertragspartei, welche die Waren zurückhält, 
den Einführer ohne ungebührliche Verzögerung 
über die Gründe für das Zurückhalten. 

Artikel 4.7 

Verwaltung des Kapitels 

(1)   Die Vertragsparteien kooperieren in Fragen, 
die unter dieses Kapitel fallen. Die Vertragspar-
teien kommen überein, dass der nach Artikel 26.2 
Absatz 1 Buchstabe a eingesetzte Ausschuss für 
Warenhandel 

a) die Durchführung dieses Kapitels verwaltet, 

b) sich unverzüglich mit einer Frage befasst, 
welche eine Vertragspartei im Zusammen-
hang mit der Ausarbeitung, Verabschiedung, 
Anwendung oder Durchsetzung von Normen, 
technischen Vorschriften oder Konformitäts-
bewertungsverfahren vorbringt, 

c) auf Ersuchen einer Vertragspartei die Erörte-
rung der von der anderen Vertragspartei 
durchgeführten Risiko- oder Gefahrenbewer-
tung erleichtert, 

d) die Zusammenarbeit zwischen den Nor-
mungsgremien und Konformitätsbewertungs-
stellen der Vertragsparteien fördert, 

e) Informationen über Normen, technische Vor-
schriften oder Konformitätsbewertungsver-
fahren, auch denen von Dritten oder interna-
tionalen Einrichtungen, weitergibt, wenn ein 
beiderseitiges Interesse daran besteht, 

f) dieses Kapitel im Lichte von Entwicklungen im 
Rahmen des WTO-Ausschusses für techni-
sche Handelshemmnisse oder des TBT-Über-
einkommens überarbeitet und erforderlichen-
falls Empfehlungen für Änderungen an die-
sem Kapitel erarbeitet, die vom Gemischten 
CETA-Ausschuss geprüft werden, 

g) andere Schritte ergreift, die nach Ansicht der 
Vertragsparteien hilfreich sind, um diese bei 
der Umsetzung dieses Kapitels und des TBT-
Übereinkommens zu unterstützen und den 
Handel zwischen den Vertragsparteien zu er-
leichtern, und 

h) dem Gemischten CETA-Ausschuss soweit 
angezeigt Bericht über die Durchführung die-
ses Kapitels erstattet. 

(2)   Sind die Vertragsparteien nicht in der Lage, 
eine unter dieses Kapitel fallende Angelegenheit 
durch den Ausschuss für Warenhandel zu lösen, 
so kann der Gemischte CETA-Ausschuss auf Er-
suchen einer Vertragspartei eine Ad-hoc-Fachar-
beitsgruppe einsetzen, die Lösungen zur Erleich-
terung des Handels finden soll. Stimmt eine Ver-
tragspartei dem Ersuchen der anderen Vertrags-
partei um Einsetzung einer Facharbeitsgruppe 
nicht zu, so muss sie auf Ersuchen die Gründe für 
ihre Entscheidung angeben. Die Vertragsparteien 
leiten die Facharbeitsgruppe. 

(3)   Hat eine Vertragspartei um Informationen er-
sucht, so stellt die andere Vertragspartei die Infor-
mationen entsprechend den Vorschriften dieses 
Kapitels in gedruckter oder elektronischer Form 
innerhalb einer angemessenen Frist zur Verfü-
gung. Die Vertragspartei bemüht sich, jedes Infor-
mationsersuchen innerhalb von 60 Tagen zu be-
antworten. 
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KAPITEL FÜNF 

Gesundheitspolizeiliche und 
pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen

Artikel 5.1 

Begriffsbestimmungen 

(1)   Für die Zwecke dieses Kapitels gelten fol-
gende Begriffsbestimmungen: 

a) die Begriffsbestimmungen in Anhang A des 
SPS-Übereinkommens, 

b) die unter der Schirmherrschaft der Codex-Ali-
mentarius-Kommission (im Folgenden „Co-
dex“) angenommenen Begriffsbestimmun-
gen, 

c) die unter der Schirmherrschaft der Weltorga-
nisation für Tiergesundheit (Office internatio-
nal des épizooties, im Folgenden „OIE“) an-
genommenen Begriffsbestimmungen, 

d)
die unter der Schirmherrschaft des Internati-
onalen Pflanzenschutzübereinkommens (In-
ternational Plant Protection Convention, im 
Folgenden „IPPC“) angenommenen Begriffs-
bestimmungen, 

e) Schutzgebiet hinsichtlich eines geregelten 
Schadorganismus bezeichnet ein offiziell 
ausgewiesenes geografisches Gebiet der 
Europäischen Union, in dem dieser Schador-
ganismus, der in anderen Teilen der Europä-
ischen Union auftritt, trotz günstiger Ansied-
lungs- und Lebensbedingungen nicht ange-
siedelt ist, und 

f) zuständige Behörde einer Vertragspartei be-
zeichnet eine in Anhang 5-A aufgelistete Be-
hörde. 

(2)   Über Absatz 1 hinausgehend sind bei Wider-
sprüchen zwischen den vom Codex, von der OIE 
und vom IPPC angenommenen Begriffsbestim-
mungen und denen des SPS-Übereinkommens 
die Begriffsbestimmungen des SPS-Übereinkom-
mens maßgebend. 

Artikel 5.2 

Ziele 

Die Ziele dieses Kapitels bestehen darin, 

a) das Leben oder die Gesundheit von Men-
schen, Tieren und Pflanzen zu schützen und
gleichzeitig den Handel zu erleichtern, 

b) sicherzustellen, dass die gesundheitspolizei-
lichen und pflanzenschutzrechtlichen (sa-
nitary and phytosanitary, im Folgenden 
„SPS“) Maßnahmen der Vertragsparteien 
keine ungerechtfertigten Handelshemmnisse 
schaffen, und 

c) die Durchführung des SPS-Übereinkommens 
zu fördern. 

– 

Artikel 5.3 

Geltungsbereich 

Dieses Kapitel gilt für alle SPS-Maßnahmen, die 
sich mittelbar oder unmittelbar auf den Handel 
zwischen den Vertragsparteien auswirken kön-
nen. 

Artikel 5.4 

Rechte und Pflichten 

Die Vertragsparteien bekräftigen ihre Rechte und 
Pflichten aus dem SPS-Übereinkommen. 

Artikel 5.5 

Anpassung an regionale Bedingungen 

(1)   In Bezug auf Tiere, tierische Erzeugnisse und 
tierische Nebenprodukte gilt Folgendes: 

a) die Vertragsparteien erkennen das Konzept 
der Zonenabgrenzung an und haben be-
schlossen, dieses Konzept auf die in Anhang 
5-B aufgeführten Seuchen anzuwenden, 

b) beschließen die Vertragsparteien Grunds-
ätze und Leitlinien zum Zwecke der Anerken-
nung regionaler Bedingungen, so nehmen sie 
sie in Anhang 5-C auf, 

c) für die Zwecke des Buchstabens a stützt die 
Einfuhrvertragspartei ihre gesundheitspolizei-
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liche Maßnahme, die für die Ausfuhrvertrags-
partei gilt, deren Gebiet von einer in Anhang
5-B aufgeführten Seuche betroffen ist, auf 
den Zonenabgrenzungsbeschluss der Aus-
fuhrvertragspartei, sofern die Einfuhrver-
tragspartei davon überzeugt ist, dass der Zo-
nenabgrenzungsbeschluss der Ausfuhrver-
tragspartei im Einklang mit den Grundsätzen 
und Leitlinien steht, welche die Vertragspar-
teien in Anhang 5-C dargelegt haben, und auf 
einschlägigen internationalen Standards, 
Leitlinien und Empfehlungen beruht. Die Ein-
fuhrvertragspartei kann zur Erreichung ihres 
angemessenen gesundheitspolizeilichen 
Schutzniveaus zusätzliche Maßnahmen an-
wenden, 

d) beansprucht eine Vertragspartei in Bezug auf 
eine bestimmte Krankheit, die nicht in An-
hang 5-B aufgeführt ist, einen besonderen 
Status, so kann sie um Anerkennung dieses 
Status ersuchen. Die Einfuhrvertragspartei 
kann für die Einfuhr lebender Tiere, tierischer 
Erzeugnisse und tierischer Nebenprodukte 
zusätzliche Garantien verlangen, die in Be-
zug auf den vereinbarten und von der Ein-
fuhrvertragspartei anerkannten Status 
zweckdienlich sind, dazu zählen auch die in 
Anhang 5-E aufgeführten besonderen Best-
immungen, und 

e) die Vertragsparteien erkennen das Konzept 
der Kompartimentierung an und kommen 
überein, in dieser Angelegenheit zusammen-
zuarbeiten. 

(2)   In Bezug auf Pflanzen und Pflanzenerzeug-
nisse gilt Folgendes: 

a) ergreift die Einfuhrvertragspartei eine pflan-
zenschutzrechtlichen Maßnahme oder behält 
sie eine solche bei, so berücksichtigt sie unter 
anderem den von der Ausfuhrvertragspartei 
festgelegten Schädlingsstatus eines Gebie-
tes, z. B. schadorganismusfreies Gebiet, 
schadorganismusfreier Produktionsort, scha-
dorganismusfreie Produktionsstätte, Gebiet 
mit geringem Auftreten von Schädlingen und 
Schutzgebiet, und 

b) beschließen die Vertragsparteien Grunds-
ätze und Leitlinien zum Zwecke der Anerken-
nung regionaler Bedingungen, so nehmen sie 
sie in Anhang 5-C auf. 

Artikel 5.6 

Gleichwertigkeit 

(1)   Die Einfuhrvertragspartei erkennt die SPS-
Maßnahme der Ausfuhrvertragspartei als gleich-
wertig an, wenn die Ausfuhrvertragspartei objektiv 
nachweist, dass mit ihrer Maßnahme das ange-
messene SPS-Schutzniveau der Einfuhrvertrags-
partei erreicht wird. 

(2)   Anhang 5-D enthält die Grundsätze und Leit-
linien zur Feststellung, Anerkennung und Wah-
rung der Gleichwertigkeit. 

(3)   In Anhang 5-E ist Folgendes aufgeführt: 

a) das Gebiet, dem die Einfuhrvertragspartei zu-
gesteht, dass eine SPS-Maßnahme der Aus-
fuhrvertragspartei und ihre eigene gleichwer-
tig sind, und 

b) das Gebiet, dem die Einfuhrvertragspartei zu-
gesteht, dass mit der Erfüllung der spezifizier-
ten Sonderbedingung in Kombination mit der 
SPS-Maßnahme der Ausfuhrvertragspartei 
das angemessene SPS-Schutzniveau der 
Einfuhrvertragspartei erreicht wird. 

(4)   Für die Zwecke dieses Kapitels gilt Artikel 1.7 
(Bezugnahme auf Rechtsvorschriften) vorbehalt-
lich der Bestimmungen dieses Artikels, des An-
hangs 5-D sowie der Allgemeinen Anmerkungen 
in Anhang 5-E. 

Artikel 5.7 

Handelsbedingungen 

(1)   Die Einfuhrvertragspartei stellt ihre allgemei-
nen SPS-Einfuhrbestimmungen für alle Waren 
bereit. Stufen die Vertragsparteien eine Ware ge-
meinsam als Priorität ein, so stellt die Einfuhrver-
tragspartei spezifische SPS-Einfuhrbestimmun-
gen für diese Ware auf, sofern die Vertragspar-
teien nichts anderes beschließen. Bei der Fest-
stellung, welche Waren vorrangig sind, arbeiten 
die Vertragsparteien zusammen, um eine effizi-
ente Verwaltung ihrer verfügbaren Ressourcen zu 
gewährleisten. Die spezifischen Einfuhrbestim-
mungen sollten für das gesamte Gebiet der Aus-
fuhrvertragspartei gelten. 

(2)   Nach Absatz 1 leitet die Einfuhrvertragspartei 
ohne ungebührliche Verzögerung das Verfahren 
ein, das zur Aufstellung spezifischer SPS-Einfuhr-
bestimmungen für die als vorrangig eingestufte 
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Ware erforderlich ist. Nach Aufstellung dieser 
spezifischen Einfuhrbestimmungen ergreift die 
Einfuhrvertragspartei ohne ungebührliche Verzö-
gerung die erforderlichen Schritte, damit der Han-
del auf der Grundlage dieser Einfuhrbestimmun-
gen möglichen wird. 

(3)   Zwecks Aufstellung der spezifischen SPS-
Einfuhrbestimmungen verpflichtet sich die Aus-
fuhrvertragspartei, auf Ersuchen der Einfuhrver-
tragspartei 

a) alle von der Einfuhrvertragspartei geforderten 
einschlägigen Informationen bereitzustellen 
und 

b) der Einfuhrvertragspartei einen angemesse-
nen Zugang zu gewähren, damit sie sonstige 
einschlägige Verfahren einsehen, testen, 
prüfen und durchführen kann. 

(4)   Führt die Einfuhrvertragspartei eine Liste der 
zur Einfuhr einer Ware autorisierten Betriebe oder 
Einrichtungen, so erkennt sie einen Betrieb oder 
eine Einrichtung im Gebiet der Ausfuhrvertrags-
partei ohne vorherige Kontrolle dieses Betriebs 
oder dieser Einrichtung an, 

a) sofern die Ausfuhrvertragspartei die Geneh-
migung des Betriebs oder der Einrichtung be-
antragt und dem Antrag zweckdienliche Ga-
rantien beigefügt hat und 

b) sofern die in Anhang 5-F aufgeführten Bedin-
gungen und Verfahren erfüllt beziehungs-
weise abgeschlossen sind. 

(5)   Über Absatz 4 hinausgehend macht die Ein-
fuhrvertragspartei ihre Liste autorisierten Betriebe 
oder Einrichtungen öffentlich bekannt. 

(6)   In der Regel akzeptiert eine Vertragspartei 
die Sendung einer geregelten Ware, ohne dass 
eine vorgezogene Warenabfertigung der einzel-
nen Sendungen stattfindet, sofern die Vertrags-
parteien nichts anderes beschließen. 

(7)   Die Einfuhrvertragspartei kann verlangen, 
dass die jeweils zuständige Behörde der Ausfuhr-
vertragspartei den objektiven Nachweis zur Zu-
friedenheit der Einfuhrvertragspartei erbringt, 
dass die Einfuhrbestimmungen erfüllt sind oder 
erfüllt werden können. 

(8)   Die Vertragsparteien sollten das in Anhang 5-
G dargelegte Verfahren bezüglich der spezifi-
schen Einfuhrbestimmungen für Pflanzengesund-
heit einhalten. 

Artikel 5.8 

Audit und Überprüfung 

(1)   Zur Wahrung des Vertrauens in die Umset-
zung dieses Kapitels kann eine Vertragspartei das 
Kontrollprogramm der zuständigen Behörde der 
anderen Vertragspartei ganz oder teilweise einem 
Audit oder einer Überprüfung oder beidem unter-
ziehen. Die Vertragspartei trägt die mit dem Audit 
oder der Überprüfung verbundenen Kosten 
selbst. 

(2)   Beschließen die Vertragsparteien Grunds-
ätze und Leitlinien für die Durchführung eines Au-
dits oder einer Überprüfung, so nehmen sie diese 
in Anhang 5-H auf. Führt eine Vertragspartei ein 
Audit oder eine Überprüfung durch, so tut sie dies 
nach den Grundsätzen und Leitlinien in Anhang 5-
H. 

Artikel 5.9 

Ausfuhrbescheinigung 

(1)   Ist für die Einfuhr einer Sendung lebender 
Tiere oder tierischer Erzeugnisse eine amtliche 
Gesundheitsbescheinigung erforderlich und hat 
die einführende Vertragspartei anerkannt, dass 
die SPS-Maßnahme der ausführenden Vertrags-
partei und ihre eigene in Bezug auf diese Tiere 
oder tierischen Erzeugnisse gleichwertig sind, so 
verwenden die Vertragsparteien für diese Be-
scheinigung die vorgeschriebene Mustergesund-
heitsbescheinigung nach Anhang 5-I, sofern sie 
nichts anderes beschließen. Die Vertragsparteien 
können auch für andere Erzeugnisse eine Muster-
bescheinigung verwenden, falls sie dies beschlie-
ßen. 

(2)   Anhang 5-I enthält Grundsätze und Leitlinien 
für Ausfuhrbescheinigungen, die sich auch auf 
Fragen erstrecken wie elektronische Zertifizie-
rung, Rücknahme oder Ersetzung von Bescheini-
gungen, Sprachregelungen und Musterbescheini-
gungen. 

Artikel 5.10 

Einfuhrkontrollen und Gebühren 

(1)   Anhang 5-J enthält Grundsätze und Leitlinien 
für Einfuhrkontrollen und Gebühren, einschließ-
lich der Häufigkeitsrate von Einfuhrkontrollen. 

(2)   Belegen die Einfuhrkontrollen, dass die ein-
schlägigen Einfuhrvorschriften nicht eingehalten 
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wurden, so muss sich die von der Einfuhrvertrags-
partei ergriffene Maßnahme auf eine Risikobe-
wertung stützen, außerdem darf sie den Handel 
nur in dem Maße beschränken, wie es zur Errei-
chung des angemessenen gesundheitspolizeili-
chen oder pflanzenschutzrechtlichen Schutzni-
veaus der Vertragspartei erforderlich ist. 

(3)   Wann immer dies möglich ist, teilt die Einfuhr-
vertragspartei dem Einführer einer unvorschrifts-
mäßigen Sendung beziehungsweise seinem Ver-
treter den Grund für die Unvorschriftsmäßigkeit 
mit und räumt ihm die Möglichkeit einer Überprü-
fung der Entscheidung ein. Die Einfuhrvertrags-
partei prüft sämtliche einschlägige Informationen, 
die für die Zwecke der Überprüfung übermittelt 
werden. 

(4)   Eine Vertragspartei kann für den Aufwand bei 
der Durchführung von Grenzkontrollen Gebühren 
erheben; diese sollten nicht höher sein, als es zur 
Deckung der Kosten erforderlich ist. 

Artikel 5.11 

Benachrichtigungen und 
Informationsaustausch 

(1)   Eine Vertragspartei teilt der anderen Ver-
tragspartei ohne ungebührliche Verzögerung Fol-
gendes mit: 

a) eine wesentliche Änderung des Schädlings-
oder Krankheitsstatus, zum Beispiel das Auf-
treten und die Entwicklung einer in Anhang 5-
B aufgeführten Seuche, 

b) eine epidemiologisch relevante Feststellung 
in Bezug auf eine nicht in Anhang 5-B aufge-
führte Tierseuche oder eine neue Krankheit 
und 

c) eine wichtige Frage der Lebensmittelsicher-
heit im Zusammenhang mit einem zwischen 
den Vertragsparteien gehandelten Erzeugnis.

(2)   Die Vertragsparteien sind bestrebt, auch In-
formationen über andere sachdienliche Themen        
auszutauschen, zum Beispiel: 

a) über eine Änderung der SPS-Maßnahme ei-
ner Vertragspartei, 

b) über eine wesentliche Änderung des Aufbaus 
oder der Organisation der zuständigen Be-
hörde einer Vertragspartei, 

c) auf Anfrage, über die Ergebnisse der amtli-
chen Kontrolle einer Vertragspartei und über 
einen Bericht, der die Ergebnisse der durch-
geführten Kontrolle betrifft, 

d) über die Ergebnisse einer Einfuhrkontrolle 
nach Artikel 5.10 im Falle einer abgelehnten 
oder unvorschriftsmäßigen Sendung und 

e) auf Anfrage, über eine Risikoanalyse oder ein 
wissenschaftliches Gutachten, die bezie-
hungsweise das von einer Vertragspartei vor-
gelegte wurde und für dieses Kapital relevant 
ist. 

(3)   Sofern der Gemischte Verwaltungsaus-
schuss nichts anderes beschließt, gilt Folgendes: 
Wurden die Informationen nach Absatz 1 oder 2 
an das zentrale Notifikationsregister der WTO 
oder an das zuständige internationale Normungs-
gremium nach dessen einschlägigen Vorschriften 
übermittelt, so wurden die für diese Informationen 
geltenden Anforderungen der Absätze 1 und 2 er-
füllt. 

Artikel 5.12 

Technische Konsultationen 

Hat eine Vertragspartei erhebliche Bedenken in 
Bezug auf die Lebensmittelsicherheit, die Pflan-
zengesundheit, die Tiergesundheit oder eine von 
der anderen Vertragspartei vorgeschlagene oder 
durchgeführte SPS-Maßnahme, so kann sie um 
technische Konsultationen mit der anderen Ver-
tragspartei ersuchen. Die Vertragspartei, an die 
sich das Ersuchen richtet, sollte ohne ungebührli-
che Verzögerung darauf reagieren. Jede Ver-
tragspartei ist bestrebt, die zur Vermeidung einer 
Handelsunterbrechung notwendigen Informatio-
nen zu beschaffen und gegebenenfalls eine für 
beide Seiten annehmbare Lösung zu finden. 

Artikel 5.13 

SPS-Notmaßnahmen 

(1)   Eine Vertragspartei teilt der anderen Ver-
tragspartei eine SPS-Notmaßnahme binnen 24 
Stunden nach ihrem Beschluss zur Durchführung 
der Maßnahme mit. Beantragt eine Vertragspartei 
technische Konsultationen über die SPS-Notmaß-
nahme, so müssen diese innerhalb von 10 Tagen 
nach Bekanntgabe der SPS-Notmaßnahme ge-
führt werden. Die Vertragsparteien prüfen alle im 
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Rahmen der technischen Konsultationen übermit-
telten Informationen. 

(2)   Die Einfuhrvertragspartei würdigt die von der 
Ausfuhrvertragspartei zeitnah übermittelten Infor-
mationen, wenn sie einen Beschluss über eine 
Sendung fasst, die sich bei Annahme der SPS-
Notmaßnahme bereits auf dem Weg zwischen 
den Vertragsparteien befindet. 

Artikel 5.14 

Gemischter Verwaltungsausschuss für 
gesundheitspolizeiliche und 

pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen 

(1)   Der nach Artikel 26.2 Absatz 1 Buchstabe d 
eingesetzte Gemischte Verwaltungsausschuss 
für gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutz-
rechtliche Maßnahmen (im Folgenden „Gemisch-
ter Verwaltungsausschuss“) umfasst Vertreter der 
Regulierungs- und der Handelsseite jeder Ver-
tragspartei mit Zuständigkeit für SPS-Maßnah-
men. 

(2)   Der Gemischte Verwaltungsausschuss hat 
unter anderem die Aufgabe, 

a) die Durchführung dieses Kapitels zu überwa-
chen und sich mit allen Fragen zu befassen, 
die mit diesem Kapitel zusammenhängen und 
sich aus seiner Durchführung ergeben, 

b) Orientierung bei der Ermittlung, Priorisierung, 
Behandlung und Lösung von Fragen zu ge-
ben, 

c) sich mit dem Ersuchen einer Vertragspartei 
um Änderung einer Einfuhrkontrolle zu befas-
sen, 

d) mindestens einmal jährlich die Anhänge die-
ses Kapitels zu überprüfen, insbesondere un-
ter Berücksichtigung der Fortschritte, die in 
den nach diesem Abkommen vorgesehenen 
Konsultationen erzielt wurden. Nach der 
Überprüfung kann der Gemischte Verwal-
tungsausschuss beschließen, die Anhänge 
dieses Kapitels zu ändern. Die Vertragspar-
teien können den Beschluss des Gemischten 
Verwaltungsausschusses genehmigen, und 
zwar im Einklang mit ihren jeweiligen für das 
Inkrafttreten der Änderung erforderlichen 
Verfahren. Der Beschluss tritt an dem von 
den Vertragsparteien vereinbarten Tag in 
Kraft, 

e) die Umsetzung eines Beschlusses nach 
Buchstabe d und den Vollzug von Maßnah-
men nach Buchstabe d zu überwachen, 

f) eine ständige Plattform anzubieten, auf der In-
formationen über das Regulierungssystem je-
der Vertragspartei ausgetauscht werden kön-
nen, unter Einschluss der Wissenschafts- und 
Risikobewertungsgrundlage für eine SPS-
Maßnahme, und 

g) ein Dokument zu erstellen und auf dem neus-
ten Stand zu halten, in welchem der genaue 
Stand der Erörterungen zwischen den Ver-
tragsparteien über ihre Arbeiten zur Anerken-
nung der Gleichwertigkeit bestimmter SPS-
Maßnahmen festgehalten ist. 

(3)   Der Gemischte Verwaltungsausschuss kann 
unter anderem 

a) Möglichkeiten für eine stärkere bilaterale Zu-
sammenarbeit und engere Beziehungen er-
gründen, wozu auch ein Beamtenaustausch 
zählen kann, 

b) frühzeitig eine Änderung oder einen Vor-
schlag zur Änderung einer in Erwägung be-
findlichen SPS-Maßnahme erörtern, 

c) das gegenseitige Verständnis der Vertrags-
parteien für die Durchführung des SPS-Über-
einkommens erleichtern und verbessern und 
soweit angebracht die Zusammenarbeit der 
Vertragsparteien in SPS-Fragen fördern, die 
in multilateralen Foren wie dem WTO-Aus-
schuss für gesundheitspolizeiliche und pflan-
zenschutzrechtliche Maßnahmen und inter-
nationalen Normungsgremien erörtert wer-
den, oder 

d) frühzeitig Vorhaben ermitteln und erörtern, 
die eine SPS-Komponente aufweisen und bei 
denen eine Zusammenarbeit von Vorteil 
wäre. 

(4)   Der Gemischte Verwaltungsausschuss kann 
Arbeitsgruppen aus Sachverständigen der Ver-
tragsparteien einsetzen, die sich mit bestimmten 
SPS-Fragen befassen. 

(5)   Eine Vertragspartei kann den Gemischten 
Verwaltungsausschuss mit SPS-Fragen befas-
sen. Der Gemischte Verwaltungsausschuss sollte 
die Frage so zügig wie möglich behandeln. 
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(6)   Kann der Gemischte Verwaltungsausschuss 
eine Frage nicht zügig behandeln, so erstattet er 
dem Gemischten CETA-Ausschuss auf Ersuchen 
einer Vertragspartei umgehend Bericht. 

(7)   Sofern die Vertragsparteien nichts anderes 
beschließen, tritt der Gemischte Verwaltungsaus-
schuss spätestens 180 Tage nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens zusammen und legt sein Ar-
beitsprogramm fest; seine Geschäftsordnung gibt 
er sich spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten die-
ses Abkommens. 

(8)   Nach seiner Eröffnungssitzung tritt der Ge-
mischte Verwaltungsausschuss nach Bedarf zu-
sammen, in der Regel jährlich. Der Gemischte 
Verwaltungsausschuss kann beschließen, Sitzun-
gen per Videokonferenz oder Telekonferenz ab-
zuhalten; ferner kann er Fragen außerhalb der Sit-
zungen auch im schriftlichen Verfahren behan-
deln. 

(9)   Der Gemischte Verwaltungsausschuss er-
stattet dem Gemischten CETA-Ausschuss jährlich 
Bericht über seine Tätigkeit und sein Arbeitspro-
gramm. 

(10)   Bei Inkrafttreten dieses Übereinkommens 
gibt jede Vertragspartei der anderen Vertragspar-
tei schriftlich eine Anlaufstelle bekannt, welche die 
Aufgabe hat, die Agenda des Gemischten Verwal-
tungsausschusses zu koordinieren und die Kom-
munikation in SPS-Angelegenheiten zu erleich-
tern. 

KAPITEL SECHS 

Zoll und Handelserleichterungen

Artikel 6.1 

Ziele und Grundsätze 

(1)   Die Vertragsparteien erkennen an, dass die 
Bereiche Zoll- und Handelserleichertung in dem 
sich weiterentwickelnden Welthandelskontext von 
großer Bedeutung sind. 

(2)   Soweit möglich arbeiten die Vertragsparteien 
zusammen und tauschen Informationen aus, un-
ter anderem Informationen über bewährte Verfah-
ren, um die Anwendung und Einhaltung der Maß-
nahmen zur Handelserleichterung dieses Abkom-
mens zu fördern. 

(3)   Maßnahmen zur Handelserleichterung dürfen 
keine Mechanismen behindern, die dem Schutz 

einer Person mittels wirksamer Durchsetzung und 
Einhaltung des Rechtes einer Vertragspartei die-
nen. 

(4)   Vorschriften und Verfahren zur Ein-, Aus- und 
Durchfuhr dürfen verwaltungstechnisch nicht be-
lastender oder handelsbeschränkender sein als 
zur Erreichung eines legitimen Zieles erforderlich. 

(5)   Geltende internationale Handels- und Zoll-
übereinkünfte und -normen bilden die Grundlage 
für Ein-, Aus- und Durchfuhrvorschriften und -ver-
fahren, es sei denn, sie wären zur Erreichung der 
angestrebten legitimen Ziele ungeeignet oder in-
effektiv. 

Artikel 6.2 

Transparenz 

(1)   Jede Vertragspartei veröffentlicht ihre 
Rechtsvorschriften, sonstigen Vorschriften, Ge-
richtsentscheidungen und Verwaltungspolitiken 
bezüglich der Voraussetzungen für die Ein- oder 
Ausfuhr von Waren oder macht sie der Öffentlich-
keit auf andere Weise, gegebenenfalls auch in 
elektronischer Form, zugänglich. 

(2)   Jede Vertragspartei ist bestrebt, Entwürfe von 
Vorschriften und Verwaltungspolitiken im Zusam-
menhang mit Zollfragen zu veröffentlichen, gege-
benenfalls auch im Internet, und räumt betroffe-
nen Personen die Möglichkeit ein, zu der betref-
fenden Maßnahme vor deren Annahme Stellung 
zu nehmen. 

(3)   Jede Vertragspartei richtet mindestens eine 
Kontaktstelle ein oder behält sie bei, an die sich 
betroffene Personen mit Anfragen im Zollbereich 
wenden können, ferner stellt sie im Internet Infor-
mationen bereit, wie solche Anfragen zu stellen 
sind. 

Artikel 6.3 

Überlassung der Waren 

(1)   Jede Vertragspartei führt vereinfachte Zoll-
verfahren für die effiziente Überlassung der Wa-
ren ein oder behält sie bei, um den Handel zwi-
schen den Vertragsparteien zu erleichtern sowie 
die Kosten für die Ein- und Ausführer zu senken. 

(2)   Jede Vertragspartei gewährleistet, dass diese 
vereinfachten Verfahren 

a) die Überlassung von Waren innerhalb einer 
Frist ermöglichen, die nicht länger ist als zur 
Einhaltung ihrer Gesetze erforderlich, 
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b) die Überlassung von Waren am ersten An-
kunftsort ermöglichen; dies gilt nach Möglich-
keit auch für Waren, die einer Kontrolle oder 
Regelung unterliegen, 

c) von dem Bestreben geprägt sind, Waren zü-
gig zu überlassen, die mit hoher Dringlichkeit 
abgefertigt werden müssen, 

d) einem Einführer oder seinem Agenten er-
möglichen, Waren vor der endgültigen Fest-
setzung der Zölle, Steuern und Gebühren 
und ihrer Entrichtung aus der Zollkontrolle zu 
entnehmen. Vor der Überlassung von Waren 
darf eine Vertragspartei verlangen, dass ein 
Einführer ausreichende Sicherheiten in Form 
einer Bürgschaft, einer Kaution oder eines 
anderen geeigneten Mittels stellt, und 

e) im Einklang mit ihren Gesetzen vereinfachte 
Nachweisanforderungen für die Einfuhr von 
Waren mit geringem Wert, wie sie von jeder 
Vertragspartei definiert sind, vorsehen. 

(3)   Jede Vertragspartei darf im Rahmen ihrer ver-
einfachten Verfahren verlangen, dass bei der 
nachträglichen Prüfung von Geschäftsunterlagen 
und sonstigen Überprüfungen soweit angezeigt 
ausführlicherer Informationen vorgelegt werden. 

(4)   Jede Vertragspartei ermöglicht die beschleu-
nigte Überlassung von Waren; soweit möglich und 
zutreffend sorgt sie außerdem dafür, 

a) dass, sofern keine Gefahr festgestellt wurde 
oder keine stichprobenartigen Kontrollen 
durchgeführt werden müssen, die vorgezo-
gene elektronische Anmeldung und Daten-
verarbeitung bereits vor der physischen An-
kunft der Waren erfolgen kann, damit die Wa-
ren bei ihrer Ankunft bereits überlassen wer-
den können, und 

b) dass zur Abfertigung bestimmter Waren mög-
lichst wenig Unterlagen erforderlich sind. 

(5)   Jede Vertragspartei stellt soweit möglich si-
cher, dass ihre an Grenz- oder sonstigen Ein- und 
Ausfuhrkontrollen beteiligten Behörden und Stel-
len zwecks Erleichterung des Handels kooperie-
ren und ihre Tätigkeiten koordinieren, indem sie 
unter anderem ihre Anforderungen hinsichtlich 
der Ein- und Ausfuhrdaten und der Unterlagen ei-
nander angleichen und eine einzige Anlaufstelle 
schaffen, bei der die Sendungen selbst und die 
zugehörigen Unterlagen einmalig geprüft werden. 

(6)   Jede Vertragspartei stellt soweit möglich si-
cher, dass ihre Warenein- und -ausfuhranforde-
rungen zwecks Erleichterung des Handels koordi-
niert werden, unabhängig davon, ob diese Anfor-
derungen von einer Stelle oder im Namen dieser 
Stelle von der Zollverwaltung verwaltet werden. 

Artikel 6.4 

Zollwertermittlung 

(1)   Die im gegenseitigen Handel zwischen den 
Vertragsparteien geltende Zollwertermittlung un-
terliegt dem Zollwertübereinkommen. 

(2)   Die Vertragsparteien arbeiten zusammen, um 
zu einer gemeinsamen Herangehensweise in Fra-
gen der Zollwertermittlung zu gelangen. 

Artikel 6.5 

Einreihung von Waren 

Für die Einreihung von Waren im Handel zwi-
schen den Vertragsparteien nach diesem Abkom-
men gilt die im Einklang mit dem Harmonisierten 
System festgelegte Tarifnomenklatur der jeweili-
gen Vertragspartei. 

Artikel 6.6 

Gebühren und Abgaben 

Jede Vertragspartei veröffentlicht Angaben über 
Gebühren und Abgaben, die von einer Zollverwal-
tung dieser Vertragspartei erhoben werden, oder 
sie stellt sie in anderer Weise zur Verfügung, bei-
spielsweise in elektronischer Form. Diese Anga-
ben enthalten die anfallenden Gebühren und Ab-
gaben, die besonderen Gründe für die Gebühr 
oder Abgabe, die zuständige Behörde sowie den 
Zahlungszeitpunkt und die Zahlungsart. Eine Ver-
tragspartei darf Gebühren und Abgaben erst ein-
führen oder ändern, wenn sie die Angaben veröf-
fentlicht oder in anderer Weise zugänglich ge-
macht hat. 

Artikel 6.7 

Risikomanagement 

(1)   Jede Vertragspartei stützt ihre Prüfungs- und 
Überlassungsverfahren sowie ihre Verfahren zur 
nachträglichen Überprüfung auf Risikobewer-
tungsgrundsätze, anstatt zu verlangen, dass jede 
zur Einfuhr gestellte Warensendung eingehend 
auf die Einhaltung aller Einfuhrvorschriften hin ge-
prüft wird. 
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(2)   Jede Vertragspartei stützt sich bei der Ein- 
und Durchführung von Vorschriften und Verfahren 
zur Ein-, Aus- und Durchfuhr von Waren auf Risi-
komanagementgrundsätze und konzentriert Voll-
zugsmaßnahmen auf Geschäftsvorgänge, die 
entsprechende Aufmerksamkeit verdienen. 

(3)   Die Absätze 1 und 2 schließen nicht aus, dass 
eine Vertragspartei Qualitätskontrollen und Voll-
zugsprüfungen durchführt, die weitergehende Un-
tersuchungen erfordern können. 

Artikel 6.8 

Automatisierung 

(1)   Jede Vertragspartei setzt Informationstechnik 
ein, um die Verfahren zur Überlassung von Waren 
zwecks Erleichterung des Handels, auch zwi-
schen den Vertragsparteien, zu beschleunigen. 

(2)   Jede Vertragspartei 

a) ist bestrebt, Zollformulare, die für die Ein-
oder Ausfuhr von Waren erforderlich sind, in 
elektronischer Form zur Verfügung zu stellen,

b) ermöglicht, soweit es ihre Gesetze erlauben, 
diese Zollformulare in elektronischer Form 
vorzulegen und 

c) schafft, sofern dies möglich ist, über ihre Zoll-
verwaltung die Voraussetzungen für den 
elektronischen Informationsaustausch mit ih-
ren Handelsbeteiligten. 

(3)   Jede Vertragspartei ist bestrebt, 

a) voll vernetzte „Single Window“ Systeme zu 
entwickeln oder beizubehalten, welche die 
einmalige elektronische Übermittlung der 
nach den Zollvorschriften und anderen 
Rechtsvorschriften für den grenzüberschrei-
tenden Warenverkehr erforderlichen Informa-
tionen erleichtern, und 

b) einen Satz von Datenelementen und -prozes-
sen nach dem Zolldatenmodell der Weltzoll-
organisation (im Folgenden „WZO“) und da-
mit zusammenhängenden WZO-Empfehlun-
gen und -Leitlinien zu entwickeln. 

(4)   Die Vertragsparteien sind bestrebt, bei der 
Entwicklung von voll kompatiblen elektronischen 
Systemen zur Erleichterung des Handels zwi-
schen den Vertragsparteien zusammenzuarbei-
ten und dabei auch die Arbeit der WZO zu berück-
sichtigen. 

Artikel 6.9 

Verbindliche Vorabauskünfte 

(1)   Jede Vertragspartei erteilt auf schriftliches Er-
suchen verbindliche Vorabauskünfte zur Zollta-
rifeinreihung im Einklang mit ihren Gesetzen. 

(2)   Vorbehaltlich der Vertraulichkeitsanforderun-
gen veröffentlicht jede Vertragspartei Informatio-
nen über verbindliche Vorabauskünfte zur Zollta-
rifeinreihung, beispielsweise im Internet, die zum 
Verständnis und zur Anwendung der Zolltarifein-
reihungsregeln von Bedeutung sind. 

(3)   Zur Erleichterung des Handels unterrichten 
die Vertragsparteien einander im bilateralen Dia-
log regelmäßig über die Änderungen ihrer jeweili-
gen Gesetze und Durchführungsmaßnahmen im 
Zusammenhang mit den Absätzen 1 und 2. 

Artikel 6.10 

Überprüfung und Rechtsbehelf 

(1)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass Ver-
waltungshandelnoder amtliche Entscheidung in 
Bezug auf die Einfuhr von Waren unverzüglich 
von gerichtlichen, schiedsrichterlichen oder admi-
nistrativen Instanzen oder in Verwaltungsverfah-
ren überprüft werden kann. 

(2)   Die Instanz oder der Beamte, die / der nach 
diesen Verwaltungsverfahren tätig ist, muss unab-
hängig von dem Beamten oder der Stelle sein, 
welcher / welche die Entscheidung erlassen hat, 
und befugt sein, die Entscheidung nach den Ge-
setzen der Vertragspartei aufrechtzuerhalten, zu 
ändern oder aufzuheben. 

(3)   Jede Vertragspartei sorgt dafür, dass eine 
Person die Möglichkeit auf Rechtsbehelf oder 
Überprüfung auf einer Verwaltungsebene hat, die 
unabhängig ist von dem Beamten oder der Stelle, 
welcher / welche die ursprüngliche Maßnahme 
oder Entscheidungen erlassen hat, bevor von die-
ser Person verlangt wird, Abhilfe auf einer offiziel-
leren oder gerichtlichen Ebene zu erwirken. 

(4)   Jede Vertragspartei gewährt einer Person, 
der von ihrer Zollverwaltung eine verbindliche 
Vorabauskunft nach Artikel 6.9 erteilt wurde, im 
Wesentlichen dieselben Überprüfungs- und 
Rechtsbehelfsrechte gegenüber den Feststellun-
gen in derartigen Vorabauskünften wie den Ein-
führern in ihrem Gebiet. 
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Artikel 6.11 

Sanktionen 

Jede Vertragspartei stellt sicher, dass ihr Zollrecht 
vorsieht, dass Sanktionen für Verstöße angemes-
sen und diskriminierungsfrei sind und dass die An-
wendung dieser Sanktionen nicht zu ungerecht-
fertigten Verzögerungen führt. 

Artikel 6.12 

Vertraulichkeit 

(1)   Jede Vertragspartei behandelt im Einklang 
mit ihrem Recht alle nach diesem Kapitel erlang-
ten Informationen, die ihrer Natur nach vertraulich 
sind oder die auf vertraulicher Basis übermittelt 
wurden, streng vertraulich und schützt diese Infor-
mationen vor einer Offenlegung, welche die Wett-
bewerbsposition der übermittelnden Person be-
einträchtigen könnte. 

(2)   Ist die Vertragspartei, welche Informationen 
nach Absatz 1 erhält oder erlangt, nach ihrem 
Recht verpflichtet, die Informationen offenzule-
gen, so benachrichtigt diese Vertragspartei die 
Vertragspartei oder Person, welche die Informati-
onen übermittelt hat. 

(3)   Jede Vertragspartei gewährleistet, dass die 
nach diesem Kapitel eingeholten vertraulichen In-
formationen nur für die Zwecke der Verwaltung 
und Durchsetzung der Zollangelegenheiten ver-
wendet werden, es sei denn die Vertragspartei 
oder Person, welche die vertraulichen Informatio-
nen vorgelegt hat, erteilt die Erlaubnis dazu. 

(4)   Eine Vertragspartei darf die Erlaubnis ertei-
len, nach diesem Kapitel eingeholte Informationen 
in Verfahren vor administrativen, gerichtlichen 
oder gerichtsähnlichen Instanzen zu verwenden, 
die wegen Nichtbeachtung zollbezogener Ge-
setze zur Umsetzung dieses Kapitel angestrengt 
werden. Eine Vertragspartei setzt die Vertrags-
partei oder Person, welche die Informationen vor-
gelegt hat, im Voraus von dieser Verwendung in 
Kenntnis. 

Artikel 6.13 

Zusammenarbeit 

(1)   Die Vertragsparteien arbeiten weiterhin in in-
ternationalen Gremien wie der WZO zusammen, 
um beiderseits anerkannte Ziele zu verwirklichen; 
dazu zählen auch die Ziele des Normenrahmens 

der WZO zur Sicherung und Erleichterung des 
Welthandels. 

(2)   Die Vertragsparteien überprüfen regelmäßig 
einschlägige internationale Vorhaben zur Handel-
serleichterung, darunter das gemeinsam von der 
Handels- und Entwicklungskonferenz der Verein-
ten Nationen und der Wirtschaftskommission der 
Vereinten Nationen für Europa erarbeitete Kom-
pendium von Empfehlungen für die Erleichterung 
des Handels (Compendium of Trade Facilitation 
Recommendations), um Bereiche ausfindig zu 
machen, in denen weitere gemeinsame Maßnah-
men den Handel zwischen den Vertragsparteien 
erleichtern und gemeinsame multilaterale Ziele 
fördern würden. 
(3)   Die Vertragsparteien arbeiten nach dem am 
4. Dezember 1997 in Ottawa unterzeichneten Ab-
kommen zwischen der Europäischen Gemein-
schaft und Kanada über Zusammenarbeit und ge-
genseitige Amtshilfe im Zollbereich (im Folgenden 
„Kanada-EU-Zollkooperationsabkommen“) zu-
sammen. 

(4)   Die Vertragsparteien leisten einander Amts-
hilfe im Zollbereich nach dem Kanada-EU-Zollko-
operationsabkommen, auch in Fällen einer mut-
maßlichen wie in diesem Abkommen definierten 
Verletzung der Zollvorschriften einer Vertragspar-
tei und in Fragen der Durchführung dieses Ab-
kommens. 

Artikel 6.14 

Gemischter Ausschuss für Zusammenarbeit 
im Zollbereich 

(1)   Der Gemischte Ausschuss für Zusammenar-
beit im Zollbereich, der als Sonderausschuss 
nach Artikel 26.2 (Sonderausschüsse) Absatz 1 
Buchstabe c ermächtigt ist, unter Aufsicht des Ge-
mischten CETA-Ausschusses tätig zu werden, 
stellt das ordnungsgemäße Funktionieren dieses 
Kapitels, des Protokolls über Ursprungsregeln 
und Ursprungsbestimmungen sowie des Artikels 
20.43 (Geltungsbereich der Grenzmaßnahmen) 
und des Artikels 2.8 (Vorübergehende Ausset-
zung der Zollpräferenzbehandlung) sicher. Der 
Gemischte Ausschuss für Zusammenarbeit im 
Zollbereich geht allen Fragen nach, die sich aus 
ihrer Anwendung im Einklang mit den Zielen die-
ses Abkommens ergeben. 

(2)   Für von diesem Abkommen erfasste Angele-
genheiten setzt sich der Gemischte Ausschuss für 
Zusammenarbeit im Zollbereich nach dem Ermes-
sen jeder Vertragspartei aus Vertretern von Zoll-, 
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Handels- oder anderen zuständigen Behörden zu-
sammen. 

(3)   Jede Vertragspartei gewährleistet, dass ihre 
Vertreter im Gemischten Ausschuss für Zusam-
menarbeit im Zollbereich über die Sachkenntnisse 
verfügen, die für die jeweiligen Tagesordnungs-
punkte erforderlich sind. Der Gemischte Aus-
schuss für Zusammenarbeit im Zollbereich darf 
zur Behandlung von Fragen der Ursprungsregeln 
oder der Ursprungsbestimmungen in einer Son-
derkonfiguration zusammentreten, und zwar ent-
weder als Gemischter Ausschuss für Zusammen-
arbeit im Zollbereich (Ursprungsregeln) oder als 
Gemischter Ausschuss für Zusammenarbeit im 
Zollbereich (Ursprungsbestimmungen). 

(4)   Der Gemischte Ausschuss für Zusammenar-
beit im Zollbereich darf Entschließungen verab-
schieden, Empfehlungen aussprechen und Stel-
lungnahmen abgeben sowie dem Gemischten 
CETA-Ausschuss Beschlussentwürfe vorlegen, 
die ihm zum Erreichen der gemeinsamen Ziele 
und zum reibungslosen Funktionieren der mit die-
sem Kapitel, dem Protokoll über Ursprungsregeln 
und Ursprungsbestimmungen sowie Artikel 20.43 
(Geltungsbereich der Grenzmaßnahmen) und Ar-
tikel 2.8 (Vorübergehende Aussetzung der Zoll-
präferenzbehandlung) notwendig erscheinen. 

KAPITEL SIEBEN 

Subventionen

Artikel 7.1 

Begriffsbestimmung 
(1)   Für die Zwecke dieses Abkommens bezeich-
net der Ausdruck Subvention eine Maßnahme im 
Zusammenhang mit dem Warenhandel, bei der 
die Bedingungen des Artikels 1.1 des Subven-
tionsübereinkommens erfüllt sind. 

(2)   Subventionen unterliegen diesem Kapitel nur, 
wenn sie spezifisch im Sinne des Artikels 2 des 
Subventionsübereinkommens sind. 

Artikel 7.2 

Transparenz 

(1)   Jede Vertragspartei legt der anderen Ver-
tragspartei alle zwei Jahre folgende Angaben zu 
allen in ihrem Gebiet gewährten oder aufrechter-
haltenen Subventionen vor: 

a) Rechtsgrundlage der Subvention, 

b) Form der Subvention und 

c) Höhe der Subvention beziehungsweise Be-
trag, der für die Subvention veranschlagt ist.

(2)   Mit einer Notifikation an die WTO nach Artikel 
25.1 des Subventionsübereinkommens gilt die 
Anforderung des Absatzes 1 als erfüllt. 

(3)   Eine Vertragspartei erteilt auf Ersuchen der 
anderen Vertragspartei umgehend Auskunft über 
konkrete Fälle einer öffentlichen Unterstützung, 
die den Handel mit in ihrem Gebiet erbrachten 
Dienstleistungen betrifft, und beantwortet diesbe-
zügliche Fragen. 

Artikel 7.3 

Konsultationen über Subventionen und öf-
fentliche Unterstützung in anderen Sektoren 

als der Landwirtschaft und der Fischerei 

(1)   Ist eine Vertragspartei der Auffassung, dass 
eine von der anderen Vertragspartei gewährte 
Subvention oder eine konkrete von der anderen 
Vertragspartei gewährte den Dienstleistungshan-
del betreffende öffentliche Unterstützung ihre In-
teressen beeinträchtigt oder beeinträchtigen 
könnte, kann sie der anderen Vertragspartei ihre 
Bedenken mitteilen und um diesbezügliche Kon-
sultationen ersuchen. Das Ersuchen wird von der 
ersuchten Vertragspartei umfassend und wohl-
wollend geprüft. 

(2)   Im Laufe der Konsultationen kann eine Ver-
tragspartei zusätzliche Auskünfte über eine von 
der anderen Vertragspartei gewährte Subvention 
oder eine konkrete von der anderen Vertragspar-
tei gewährte den Dienstleistungshandel betref-
fende öffentliche Unterstützung anfordern, insbe-
sondere Angaben zum damit angestrebten politi-
schen Ziel, zur Höhe der Subvention beziehungs-
weise Unterstützung und zu etwaigen Maßnah-
men, mit denen potenzielle Handelsverzerrungen 
begrenzt werden sollen. 

(3)   Auf der Grundlage der Konsultationen be-
müht sich die ersuchte Partei, etwaige nachteilige 
Auswirkungen, welche die Subvention oder die 
den Dienstleistungshandel betreffende öffentliche 
Unterstützung auf die Interessen der ersuchen-
den Partei haben könnte, zu beseitigen oder auf 
ein Minimum zu reduzieren. 
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(4)   Dieser Artikel gilt nicht für Subventionen im 
Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Erzeug-
nissen und Fischereierzeugnissen und lässt die 
Artikel 7.4 und 7.5 unberührt. 

Artikel 7.4 

Konsultationen über Subventionen im 
Zusammenhang mit landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen und Fischereierzeugnissen 

(1)   Die Vertragsparteien verfolgen das gemein-
same Ziel, im Wege der Zusammenarbeit zu einer 
Einigung zu gelangen im Hinblick auf 

a) eine weitere Verbesserung multilateraler Dis-
ziplinen und Regeln für den Handel mit land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen im Rahmen 
der WTO und 

b) die Förderung der Entwicklung einer globa-
len, multilateralen Lösung im Bereich der Fi-
schereisubventionen. 

(2)   Ist eine Vertragspartei der Auffassung, dass 
eine von der anderen Vertragspartei gewährte 
Subvention oder öffentliche Unterstützung ihre In-
teressen in Bezug auf landwirtschaftliche Erzeug-
nisse oder Fischereierzeugnisse beeinträchtigt 
oder beeinträchtigen könnte, kann sie der ande-
ren Vertragspartei ihre Bedenken mitteilen und 
um diesbezügliche Konsultationen ersuchen. 

(3)   Die ersuchte Vertragspartei prüft das Ersu-
chen umfassend und wohlwollend und bemüht 
sich nach besten Kräften, die nachteiligen Auswir-
kungen, welche die Subvention oder öffentliche 
Unterstützung auf die Interessen der ersuchen-
den Vertragspartei in Bezug auf landwirtschaftli-
che Erzeugnisse oder Fischereierzeugnisse hat, 
zu beseitigen oder auf ein Minimum zu reduzie-
ren. 

Artikel 7.5 

Ausfuhrsubventionen für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 

(1)   Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der 
Ausdruck 

a)
Ausfuhrsubvention eine Ausfuhrsubvention 
im Sinne des Artikels 1 Buchstabe e des 
Übereinkommens über die Landwirtschaft 
und 

b)
vollständige Beseitigung eines Zolls im 
Falle des Bestehens von Zollkontingenten die 

Aufhebung des Kontingentzollsatzes oder 
des Zollsatzes für über das Kontingent hin-
ausgehende Mengen. 

(2)   Eine Vertragspartei kann keine Ausfuhrsub-
ventionen für landwirtschaftliche Erzeugnisse, die 
in das Gebiet der anderen Vertragspartei ausge-
führt werden oder bei der Herstellung eines dort-
hin auszuführenden Erzeugnisses verwendet 
werden, einführen oder aufrechterhalten, nach-
dem die andere Vertragspartei den Zoll auf das 
betreffende landwirtschaftliche Erzeugnis — un-
verzüglich oder nach Ablauf des Übergangszeit-
raums — im Einklang mit Anhang 2-A (Zollabbau) 
und den darin enthaltenen Stufenplänen vollstän-
dig beseitigt hat. 

Artikel 7.6 

Vertraulichkeit 

Bei der Erteilung von Auskünften nach diesem Ka-
pitel ist eine Vertragspartei nicht zur Offenlegung 
vertraulicher Informationen verpflichtet. 

Artikel 7.7 

Ausschluss von Subventionen und öffentli-
chen Unterstützungen für audiovisuelle 

Dienstleistungen und für die Kulturwirtschaft 

Die Bestimmungen dieses Abkommens gelten 
nicht für Subventionen oder öffentliche Unterstüt-
zungen, die im Falle der Europäischen Union au-
diovisuelle Dienstleistungen und im Falle Kana-
das die Kulturwirtschaft betreffen. 

Artikel 7.8 

Verhältnis zum WTO-Übereinkommen 

Die Vertragsparteien bekräftigen ihre Rechte und 
Pflichten aus Artikel VI GATT 1994, aus dem Sub-
ventionsübereinkommen und aus dem Überein-
kommen über die Landwirtschaft. 

Artikel 7.9 

Streitbeilegung 

Die Artikel 7.3 und 7.4 dieses Kapitels unterliegen 
nicht den Streitbeilegungsbestimmungen dieses 
Abkommens. 
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KAPITEL ACHT 

Investitionen 

Abschnitt A 

Begriffsbestimmungen und Geltungsbereich 

Artikel 8.1 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der 
Ausdruck 

in Ausübung hoheitlicher Gewalt durchge-
führte Tätigkeiten Tätigkeiten, die weder zu 
kommerziellen Zwecken noch im Wettbewerb 
mit einem oder mehreren Wirtschaftsbeteilig-
ten durchgeführt werden, 

Luftfahrzeugreparatur- und -wartungs-
dienstleistungen Arbeiten an einem aus dem 
Verkehr genommenen Luftfahrzeug oder Luft-
fahrzeugteil, mit Ausnahme der Stationswar-
tungsdienste („Line-Maintenance“), 

Flughafenbetriebsleistungen den Betrieb 
oder die Verwaltung — auf Gebühren- oder 
vertraglicher Basis — der Flughafeninfrastruk-
tur, einschließlich Terminals, Start- und Lande-
bahnen, Rollbahnen und Vorfeldern, Parkplät-
zen und flughafeninternen Transportsystemen. 
Zur Klarstellung: Flughafenbetriebsleistungen 
schließen weder das Eigentum an Flughäfen 
oder Flughafengeländen oder Investitionen in 
Flughäfen oder Flughafengelände noch die 
Wahrnehmung der Aufgaben von Leitungs-
und Kontrollorganen ein. Flughafenbetriebs-
leistungen schließen keine Flugsicherungs-
dienste ein, 

Sicherungsbeschlagnahme die Beschlag-
nahme von Vermögenswerten einer Streitpar-
tei zur Sicherstellung oder Gewährleistung der 
Erfüllung eines Urteilsspruchs, 

Dienstleistungen computergesteuerter Bu-
chungssysteme die Erbringung von Dienst-
leistungen mit Hilfe computergestützter Sys-
teme, die Informationen über die Flugpläne 
von Luftfahrtunternehmen, die Verfügbarkeit 
von Beförderungskapazitäten, Flugpreise und 
Flugpreisregelungen enthalten und die Vor-
nahme von Buchungen oder die Ausstellung 
von Flugtickets ermöglichen, 

vertrauliche oder geschützte Informationen

a) vertrauliche Geschäftsinformationen oder

b) Informationen, die vor einer Offenlegung 
gegenüber der Öffentlichkeit geschützt 
sind, und zwar 

i) im Falle von Informationen des Be-
klagten: nach dem Recht des Beklag-
ten, 

ii) im Falle sonstiger Informationen: nach 
den Rechtsvorschriften oder Regeln, 
die vom Gericht für die Offenlegung 
dieser Informationen als anwendbar 
bestimmt werden, 

erfasste Investition in Bezug auf eine Ver-
tragspartei eine Investition 

a)  in ihrem Gebiet, 

b) die im Einklang mit dem zum Zeitpunkt der 
Tätigung der Investition anwendbaren 
Recht getätigt wird, 

c) direkt oder indirekt im Eigentum oder unter 
der Kontrolle eines Investors der anderen 
Vertragspartei steht und 

d) zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Abkommens bereits besteht oder danach 
getätigt oder erworben wird, 

Streitpartei den Investor, der ein Verfahren 
nach Abschnitt F anstrengt oder den Beklag-
ten. Für die Zwecke des Abschnitts F und un-
beschadet des Artikels 8.14 fällt eine Vertrags-
partei nicht unter den Begriff des Investors, 

Streitparteien sowohl den Investor als auch 
den Beklagten, 

untersagen einen Beschluss zum Verbot oder 
zur Beschränkung einer Maßnahme, 

Unternehmen ein Unternehmen im Sinne des 
Artikels 1.1 (Allgemein geltende Begriffsbe-
stimmungen) sowie eine Zweigniederlassung 
oder Repräsentanz eines Unternehmens, 

Bodenabfertigungsdienste die Erbringung 
von Dienstleistungen auf Gebühren- oder ver-
traglicher Basis in folgenden Bereichen: admi-
nistrative Abfertigung am Boden und Überwa-
chung, einschließlich Kontrolle der Verladung 
und Kommunikation, Fluggastabfertigung, Ge-
päckabfertigung, Fracht- und Postabfertigung, 
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Vorfelddienste sowie Reinigungsdienste und 
Luftfahrzeugservice, Betankungsdienste, Sta-
tionswartungsdienste sowie Flugbetriebs- und 
Besatzungsdienste, Transportdienste am Bo-
den, Bordverpflegungsdienste (Catering). Bo-
denabfertigungsdienste umfassen keine Si-
cherheitsdienste oder den Betrieb oder die 
Verwaltung der zentralisierten Infrastrukturen 
von Flughäfen, beispielsweise von Gepäckbe-
förderungssystemen, Enteisungsanlagen, 
Treibstoffversorgungssystemen oder flugha-
feninternen Transportsystemen, 

ICSID das Internationale Zentrum zur Beile-
gung von Investitionsstreitigkeiten, 

ICSID-Regeln über die Zusatzeinrichtung
die Regeln über die Zusatzeinrichtung für die
Abwicklung von Klagen durch das Sekretariat
des Internationalen Zentrums zur Beilegung
von Investitionsstreitigkeiten, 

ICSID-Übereinkommen das am 18. März 
1965 in Washington beschlossene Überein-
kommen zur Beilegung von Investitionsstreitig-
keiten zwischen Staaten und Angehörigen an-
derer Staaten, 

Rechte des geistigen Eigentums Urheber-
rechte und verwandte Schutzrechte, Marken-
rechte, Rechte an geografischen Angaben, 
Rechte an gewerblichen Mustern, Patent-
rechte, Rechte am Layout-Design integrierter 
Schaltkreise, Rechte in Bezug auf den Schutz 
nicht offengelegter Informationen, Sorten-
schutzrechte und, sofern solche Rechte nach 
dem Recht einer Vertragspartei vorgesehen 
sind, Gebrauchsmusterrechte. Der Gemischte 
CETA-Ausschuss kann durch einen Beschluss 
weitere Kategorien von geistigem Eigentum in
diese Begriffsbestimmung aufnehmen, 

Investition Vermögenswerte jeder Art, die di-
rekt oder indirekt im Eigentum oder unter der 
Kontrolle eines Investors stehen und die Merk-
male einer Investition aufweisen; hierzu gehö-
ren eine gewisse Dauer und andere Merkmale 
wie die Bindung von Kapital oder anderen Res-
sourcen, die Erwartung von Wertzuwachs oder 
Gewinn oder die Übernahme von Risiken. Zu 
den Formen, die eine Investition annehmen 
kann, zählen: 

a) ein Unternehmen, 

b) Anteile, Aktien und sonstige Formen der 
Kapitalbeteiligung an einem Unterneh-
men, 

c) besicherte und unbesicherte Schuldver-
schreibungen sowie sonstige Schuldtitel 
eines Unternehmens, 

d) ein Darlehen an ein Unternehmen, 

e) jede andere Art der Beteiligung an einem 
Unternehmen, 

f) ein Interesse, das sich ergibt aus 

i) einer nach dem Recht einer Vertrags-
partei oder im Rahmen eines Vertrags 
erteilten Konzession, beispielsweise 
für die Aufsuchung, Bewirtschaftung, 
Gewinnung oder Nutzung natürlicher 
Ressourcen, 

ii) Verträgen über schlüsselfertige Erstel-
lungen, Bau-, Produktions- oder Ein-
nahmeaufteilungsverträgen oder 

iii) sonstigen ähnlichen Verträgen, 

g) Rechte des geistigen Eigentums, 

h) sonstige bewegliche Vermögensgegen-
stände materieller oder immaterieller Art 
oder unbewegliche Vermögensgegen-
stände und damit verbundene Rechte, 

i) Ansprüche auf Geld oder auf Leistungen 
aus einem Vertrag. 

Es wird klargestellt, dass Folgendes nicht zu
Ansprüchen auf Geld zählt: 

a) Ansprüche auf Geld, die sich lediglich aus 
kommerziellen Verträgen über den Ver-
kauf von Waren oder Dienstleistungen 
durch eine natürliche Person oder ein Un-
ternehmen im Gebiet der einen Vertrags-
partei an eine natürliche Person oder ein 
Unternehmen im Gebiet der anderen Ver-
tragspartei ergeben, 

b) die heimische Finanzierung solcher Ver-
träge oder 

c) Beschlüsse, Urteile oder Schiedssprüche 
in Bezug auf die Buchstaben a oder b. 

Erträge, die investiert werden, werden als In-
vestitionen behandelt. Eine Änderung der 
Form, in der Vermögenswerte investiert oder 
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reinvestiert werden, lässt ihre Einstufung als
Investition unberührt, 

Investor eine Vertragspartei, eine natürliche 
Person oder ein Unternehmen einer Vertrags-
partei — ausgenommen Zweigniederlassun-
gen oder Repräsentanzen –, die oder das eine 
Investition im Gebiet der anderen Vertragspar-
tei tätigen möchte, tätigt oder getätigt hat, 
Für die Zwecke dieser Begriffsbestimmung be-
zeichnet der Ausdruck Unternehmen einer
Vertragspartei

a) ein nach dem Recht dieser Vertragspartei 
gegründetes oder organisiertes Unterneh-
men, das im Gebiet dieser Vertragspartei 
wesentliche Geschäftstätigkeiten unter-
hält, oder 

b) ein nach dem Recht dieser Vertragspartei 
gegründetes oder organisiertes Unterneh-
men, das direkt oder indirekt im Eigentum 
oder unter der Kontrolle einer natürlichen 
Person dieser Vertragspartei oder eines 
Unternehmens nach Buchstabe a steht, 

gebietsansässiges Unternehmen eine nach 
dem Recht des Beklagten gegründete oder or-
ganisierte juristische Person, die direkt oder in-
direkt im Eigentum oder unter der Kontrolle ei-
nes Investors der anderen Vertragspartei 
steht, 

natürliche Person

a) im Falle Kanadas eine natürliche Person, 
bei der es sich um einen Bürger oder ei-
nen dauerhaft Gebietsansässigen (Per-
manent resident) Kanadas handelt, und 

b) im Falle der EU-Vertragspartei eine natür-
liche Person, welche die Staatsangehörig-
keit eines Mitgliedstaats der Europäischen 
Union nach dessen jeweiligen Gesetzen 
besitzt und im Falle Lettlands auch eine 
dauerhaft in der Republik Lettland gebiets-
ansässige natürliche Person, die kein Bür-
ger der Republik Lettland oder eines an-
deren Staates ist, aber nach den Geset-
zen und sonstigen Vorschriften der Re-
publik Lettland Anspruch auf einen Nicht-
bürgerpass hat. 

Eine natürliche Person, bei der es sich um ei-
nen Bürger Kanadas handelt, der gleichzeitig 
die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats 

der Europäischen Union besitzt, gilt als natürli-
che Person ausschließlich derjenigen Ver-
tragspartei, deren Staatsangehörigkeit ihre 
vorherrschende und effektive Staatsangehö-
rigkeit ist. 

Eine natürliche Person, welche die Staatsan-
gehörigkeit eines Mitgliedstaats der Europäi-
schen Union besitzt oder ein Bürger Kanadas 
ist und bei der es sich darüber hinaus um einen 
dauerhaft Gebietsansässigen der anderen 
Vertragspartei handelt, gilt als natürliche Per-
son ausschließlich derjenigen Vertragspartei, 
deren Staatsangehörigkeit beziehungsweise 
Staatsbürgerschaft sie besitzt, 

New Yorker Übereinkommen das am 10.
Juni 1958 in New York beschlossene Überein-
kommen der Vereinten Nationen über die An-
erkennung und Vollstreckung ausländischer
Schiedssprüche (United Nations Convention 
on the Recognition and Enforcement of For-
eign Arbitral Awards), 

nicht an der Streitigkeit beteiligte Vertrags-
partei entweder Kanada, falls die Europäische
Union oder ein Mitgliedstaat der Europäischen 
Union der Beklagte ist, oder die Europäische 
Union, falls Kanada der Beklagte ist, 

Beklagter Kanada oder im Falle der Europäi-
schen Union in Anwendung des Artikels 8.21 
entweder den betreffenden Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder die Europäische 
Union, 

Erträge sämtliche Beträge, die von einer In-
vestition oder Reinvestition abgeworfen wer-
den, beispielsweise Gewinne, Lizenzgebühren 
und Zinsen sowie sonstige Entgelte und Sach-
leistungen, 

Verkauf und Vermarktung von Luftver-
kehrsdienstleistungen Möglichkeiten des be-
treffenden Luftfahrtunternehmens zum freien 
Verkauf und zur freien Vermarktung seiner 
Luftverkehrsdienstleistungen, einschließlich 
aller Aspekte der Vermarktung wie Marktfor-
schung, Werbung und Vertrieb, jedoch unter 
Ausschluss der Festsetzung von Preisen für 
Luftverkehrsdienstleistungen und der dafür 
geltenden Bedingungen, 

Finanzierung durch Dritte die Bereitstellung 
von Finanzmitteln durch eine natürliche oder 
juristische Person, die keine Streitpartei ist, 
aber mit einer Streitpartei eine Vereinbarung 
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über die Finanzierung eines Teils oder der Ge-
samtheit der Verfahrenskosten trifft, wobei die 
Finanzierung durch eine Zuwendung oder die 
Gewährung einer finanziellen Unterstützung 
oder gegen ein vom Ausgang des Rechts-
streits abhängiges Entgelt erfolgen kann, 

Gericht das nach Artikel 8.27eingesetzte Ge-
richt, 

UNCITRAL-Schiedsgerichtsordnung die 
Schiedsgerichtsordnung der Kommission der 
Vereinten Nationen für internationales Han-
delsrecht (United Nations Commission on In-
ternational Trade Law — UNCITRAL) und 

UNCITRAL-Transparenzregeln die UNCIT-
RAL-Regeln zur Transparenz in Investor-
Staat-Schiedsverfahren auf der Grundlage von 
völkerrechtlichen Verträgen (UNCITRAL Rules
on Transparency in Treaty-based Investor-
State Arbitration). 

Artikel 8.2 

Geltungsbereich 
(1)   Dieses Kapitel gilt für von einer Vertragspartei 
in ihrem Gebiet (5) eingeführte oder aufrechterhal-
tene Maßnahmen 

a) in Bezug auf einen Investor der anderen Ver-
tragspartei, 

b)  in Bezug auf eine erfasste Investition und, 

c) was Artikel 8.5 anbetrifft, in Bezug auf sämtli-
che Investitionen in ihrem Gebiet. 

(2)   Was die Niederlassung oder den Erwerb ei-
ner erfassten Investition anbelangt (6), so gelten 
die Abschnitte B und C nicht für Maßnahmen in 
Bezug auf 

a)
Flugdienste oder verwandte Dienstleistungen 
zur Unterstützung von Flugdiensten sowie 
sonstige mit Hilfe von Luftfahrzeugen er-
brachte Dienstleistungen (7), mit Ausnahme 
folgender Dienstleistungen: 

i) Luftfahrzeugreparatur- und -wartungs-
dienstleistungen, 

ii) Verkauf und Vermarktung von Luftver-
kehrsdienstleistungen, 

iii) Dienstleistungen computergesteuerter 
Buchungssysteme (Computer Reserva-
tion Systems — CRS), 

iv) Bodenabfertigungsdienste, 

v) Flughafenbetriebsleistungen oder 

b) in Ausübung hoheitlicher Gewalt durchge-
führte Tätigkeiten. 

(3)   Für die EU-Vertragspartei gelten die Ab-
schnitte B und C nicht für Maßnahmen in Bezug 
auf audiovisuelle Dienstleistungen. Für Kanada 
gelten die Abschnitte B und C nicht für Maßnah-
men in Bezug auf die Kulturwirtschaft. 

(4)   Klagen können im Rahmen dieses Kapitels 
von einem Investor nur im Einklang mit Artikel 
8.18 und gemäß den Verfahren des Abschnitts F 
eingereicht werden. Klagen, die sich auf Verpflich-
tungen nach Abschnitt B beziehen, sind vom Gel-
tungsbereich des Abschnitts F ausgenommen. 
Klagen im Rahmen des Abschnitts C in Bezug auf 
die Niederlassung oder den Erwerb einer erfass-
ten Investition sind vom Geltungsbereich des Ab-
schnitts F ausgenommen. Abschnitt D gilt nur für 
erfasste Investitionen und für Investoren in Bezug 
auf ihre erfassten Investitionen. 
(5)   Dieses Kapitel berührt nicht die Rechte und 
Pflichten der Vertragsparteien im Rahmen des 
Luftverkehrsabkommens zwischen Kanada und 
der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mit-
gliedstaaten, das am 17. Dezember 2009 in Brüs-
sel und am 18. Dezember 2009 in Ottawa unter-
zeichnet wurde. 

Artikel 8.3 

Verhältnis zu anderen Kapiteln 

(1)   Dieses Kapitel gilt nicht für von einer Ver-
tragspartei eingeführte oder aufrechterhaltene 
Maßnahmen, soweit diese Maßnahmen für Inves-
toren oder ihre Investitionene gelten, die von Ka-
pitel dreizehn (Finanzdienstleistungen) erfasst 
sind. 

(2)   Verlangt eine Vertragspartei, dass ein Dienst-
leister der anderen Vertragspartei als Vorausset-
zung für die Erbringung einer Dienstleistung in ih-
rem Gebiet eine Bürgschaft oder eine andere Fi-
nanzsicherheit stellt, so findet dieses Kapitel nicht 
allein deshalb auf die von der Vertragspartei ein-
geführten oder aufrechterhaltenen Maßnahmen 
im Zusammenhang mit der Erbringung dieser 
grenzüberschreitenden Dienstleistung Anwen-
dung. Dieses Kapitel gilt für die von der Vertrags-
partei in Bezug auf die gestellte Bürgschaft oder 
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Finanzsicherheit eingeführten oder aufrechterhal-
tenen Maßnahmen, soweit es sich bei dieser 
Bürgschaft oder Finanzsicherheit um eine er-
fasste Investition handelt. 

Abschnitt B 

Niederlassung von Investitionen 

Artikel 8.4 

Marktzugang 

(1)   Die Vertragsparteien führen in Bezug auf den 
Marktzugang mittels Niederlassung durch einen 
Investor der anderen Vertragspartei keine Maß-
nahmen ein und erhalten diesbezüglich keine 
Maßnahmen aufrecht, die für ihr gesamtes Gebiet 
oder für ein in die Zuständigkeit einer Regierung 
auf nationaler Ebene, auf Provinz-, Territoriums- 
oder Regionsebene oder auf lokaler Ebene fallen-
des Gebiet gelten und 

a) folgende Arten von Beschränkungen vorse-
hen: 

i) Beschränkung der Anzahl der Unterneh-
men, die eine bestimmte Wirtschaftstätig-
keit ausüben dürfen, in Form von zahlen-
mäßigen Quoten, Monopolen, Anbietern 
mit ausschließlichen Rechten oder des 
Erfordernisses einer wirtschaftlichen Be-
darfsprüfung, 

ii) Beschränkung des Gesamtwerts der Ge-
schäfte oder des Betriebsvermögens in 
Form zahlenmäßiger Quoten oder des 
Erfordernisses einer wirtschaftlichen Be-
darfsprüfung, 

iii)
Beschränkung der Gesamtzahl der Ge-
schäftsvorgänge oder des Gesamtvolu-
mens der Produktion durch Festlegung 
bestimmter zahlenmäßiger Einheiten in 
Form von Quoten oder des Erfordernis-
ses einer wirtschaftlichen Bedarfsprü-
fung, (8) 

iv) Beschränkung der Beteiligung ausländi-
schen Kapitals durch Festsetzung einer 
prozentualen Höchstgrenze für auslän-
dische Beteiligungen oder für den Ge-
samtwert einzelner oder zusammenge-
fasster ausländischer Investitionen oder

v) Beschränkung der Gesamtzahl natürli-
cher Personen, die in einem bestimmten 
Sektor beschäftigt werden dürfen oder 
die ein Unternehmen beschäftigen darf 
und die zur Ausübung einer Wirt-
schaftstätigkeit erforderlich und direkt 
darin eingebunden sind, in Form zahlen-
mäßiger Quoten oder des Erfordernisses 
einer wirtschaftlichen Bedarfsprüfung; o-
der 

b) die Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit durch 
ein Unternehmen auf bestimmte Formen 
rechtlicher Einheiten oder von Joint Ventures 
beschränken oder diese dafür vorschreiben.

(2)   Es wird klargestellt, dass Folgendes mit Ab-
satz 1 vereinbar ist: 

a) Maßnahmen in Bezug auf Bebauungs- und 
Planungsvorschriften, die sich auf die Flä-
chenerschließung oder die Bodennutzung 
auswirken, oder ähnliche Maßnahmen, 

b) Maßnahmen, die zur Gewährleistung eines 
fairen Wettbewerbs die Trennung des Eigen-
tums an der Infrastruktur vom Eigentum an 
den mit Hilfe dieser Infrastruktur bereitgestell-
ten Waren oder Dienstleistungen vorschrei-
ben, beispielsweise in den Bereichen Ener-
gie, Verkehr und Telekommunikation, 

c) zur Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs 
getroffene Maßnahmen zur Beschränkung 
der Eigentumskonzentration, 

d) Maßnahmen, mit denen die Erhaltung und 
der Schutz der natürlichen Ressourcen und 
der Umwelt sichergestellt werden sollen, da-
runter Beschränkungen der Verfügbarkeit, 
der Zahl und des Umfangs erteilter Konzessi-
onen und die Verhängung von Moratorien 
oder Verboten, 

e) Maßnahmen zur Begrenzung der Zahl der er-
teilten Genehmigungen aufgrund technischer 
oder physischer Sachzwänge wie Spektrum 
und Frequenzen im Bereich Telekommunika-
tion oder 

f) Maßnahmen, die vorsehen, dass ein be-
stimmter Prozentsatz der Anteilseigner, Ei-
gentümer, Gesellschafter oder Personen mit 
Leitungs- beziehungsweise Kontrollfunktio-
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nen (Directors) eines Unternehmens eine be-
stimmte Qualifikation aufweisen oder einen 
bestimmten Beruf wie den des Rechtsanwalts 
oder des Wirtschaftsprüfers ausüben muss. 

Artikel 8.5 

Leistungsanforderungen 

(1)   Im Zusammenhang mit der Niederlassung, 
dem Erwerb, der Ausweitung, der Leitung, dem 
Betrieb und der Verwaltung von Investitionen im 
Gebiet einer Vertragspartei sieht diese Vertrags-
partei davon ab, die im Folgenden genannten An-
forderungen aufzuerlegen oder durchzusetzen 
oder die Einhaltung diesbezüglicher Verpflichtun-
gen oder Zusagen durchzusetzen: 

a) Ausfuhr einer bestimmten Menge oder eines 
bestimmten Prozentsatzes einer Ware oder 
Dienstleistung, 

b) Erreichen eines bestimmten Maßes oder Pro-
zentsatzes heimischer Wertschöpfung, 

c) Erwerb, Verwendung oder Bevorzugung ei-
ner in ihrem Gebiet hergestellten Ware oder 
erbrachten Dienstleistung oder Erwerb einer 
Ware oder Dienstleistung von natürlichen 
Personen oder Unternehmen in ihrem Gebiet,

d) Kopplung der Menge oder des Wertes der 
Einfuhren an die Menge oder den Wert der 
Ausfuhren oder die Höhe der mit der betref-
fenden Investition verbundenen Devisenzu-
flüsse, 

e) Beschränkung der Verkäufe von durch die In-
vestition hergestellten Waren oder erbrach-
ten Dienstleistungen in ihrem Gebiet, indem 
diese Verkäufe an die Menge oder den Wert 
der Ausfuhren oder Deviseneinnahmen der 
Investition gekoppelt werden, 

f) Transfer von Technologie, Produktionsverfah-
ren oder anderem geschützten Wissen an 
eine natürliche Person oder ein Unternehmen 
in ihrem Gebiet oder 

g) Beschränkung, wonach ein bestimmter regio-
naler Markt oder der Weltmarkt nur vom Ge-
biet der Vertragspartei aus mit einer durch die 
Investition hergestellten Ware oder erbrach-
ten Dienstleistung versorgt werden darf. 

(2)   Eine Vertragspartei macht im Zusammen-
hang mit der Niederlassung, dem Erwerb, der 
Ausweitung, der Verwaltung, der Leitung oder 
dem Betrieb von Investitionen in ihrem Gebiet die 
Gewährung oder Weitergewährung eines Vorteils 
nicht davon abhängig, dass eine der folgenden 
Anforderungen erfüllt wird: 

a) Erreichen eines bestimmten Maßes oder Pro-
zentsatzes heimischer Wertschöpfung, 

b) Erwerb, Verwendung oder Bevorzugung ei-
ner in ihrem Gebiet hergestellten Ware oder 
Erwerb einer Ware von einem Hersteller in ih-
rem Gebiet, 

c) Kopplung der Menge oder des Wertes der 
Einfuhren an die Menge oder den Wert der 
Ausfuhren oder die Höhe der mit der betref-
fenden Investition verbundenen Devisenzu-
flüsse oder 

d) Beschränkung der Verkäufe von durch die In-
vestition hergestellten Waren oder erbrach-
ten Dienstleistungen in ihrem Gebiet, indem 
diese Verkäufe an die Menge oder den Wert 
der Ausfuhren oder Deviseneinnahmen der 
Investition gekoppelt werden. 

(3)   Absatz 2 hindert eine Vertragspartei nicht da-
ran, im Zusammenhang mit einer Investition in ih-
rem Gebiet die Gewährung oder Weitergewäh-
rung eines Vorteils an die Auflage zu knüpfen, in 
ihrem Gebiet eine Produktion anzusiedeln, eine 
Dienstleistung zu erbringen, Arbeitskräfte auszu-
bilden oder zu beschäftigen, bestimmte Einrich-
tungen zu bauen oder auszubauen oder For-
schung und Entwicklung zu betreiben. 

(4)   Absatz 1 Buchstabe f gilt nicht, wenn ein Ge-
richt, ein Verwaltungsgericht oder eine Wettbe-
werbsbehörde die Anforderung auferlegt oder die 
Einhaltung der Verpflichtung oder der Zusage 
durchsetzt, um eine Verletzung des Wettbewerbs-
rechts zu beheben. 

(5)   Die Bestimmungen 

a) des Absatzes 1 Buchstaben a, b und c sowie 
des Absatzes 2 Buchstaben a und b gelten 
nicht für Anforderungen, die eine Ware oder 
eine Dienstleistung erfüllen muss, damit sie 
für Exportförderungs- und Auslandshilfepro-
gramme in Frage kommt, 
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b) dieses Artikels gelten nicht für Beschaffungen 
von Waren oder Dienstleistungen durch eine 
Vertragspartei, sofern die Waren und Dienst-
leistungen für öffentliche Zwecke beschafft 
werden und nicht zur gewerblichen Weiter-
veräußerung oder zur Nutzung bei der Liefe-
rung von Waren oder der Erbringung von 
Dienstleistungen zur gewerblichen Veräuße-
rung bestimmt sind, unabhängig davon, ob es 
sich um „erfasste Beschaffungen“ im Sinne 
des Artikels 19.2 (Geltungsbereich) handelt 
oder nicht. 

(6)   Zur Klarstellung: Absatz 2 Buchstaben a und 
b gilt nicht für Anforderungen, die eine Einfuhrver-
tragspartei in Bezug auf die Bestandteile aufer-
legt, die eine Ware aufweisen muss, damit sie für 
Präferenzzölle oder präferenzielle Zollkontingente 
in Frage kommt. 

(7)   Dieser Artikel lässt die von einer Vertragspar-
tei im Rahmen der Welthandelsorganisation ein-
gegangenen Verpflichtungen unberührt. 

Abschnitt C 

Diskriminierungsfreie Behandlung 

Artikel 8.6 

Inländerbehandlung 

(1)   Jede Vertragspartei gewährt einem Investor 
der anderen Vertragspartei und einer erfassten In-
vestition eine Behandlung, die nicht weniger 
günstig ist als die Behandlung, die sie ihren eige-
nen Investoren und deren Investitionen in ver-
gleichbaren Situationen in Bezug auf die Nieder-
lassung, den Erwerb, die Ausweitung, die Leitung, 
den Betrieb, die Verwaltung, die Aufrechterhal-
tung, die Verwendung, die Nutzung und den Ver-
kauf ihrer Investitionen oder die Verfügung dar-
über in ihrem Gebiet gewährt. 

(2)   Die von einer Vertragspartei nach Absatz 1 
gewährte Behandlung ist in Bezug auf eine an-
dere Regierung als auf Bundesebene in Kanada 
eine Behandlung, die nicht weniger günstig ist als 
die günstigste Behandlung, welche die betref-
fende Regierung in vergleichbaren Situationen 
den Investoren Kanadas in ihrem Gebiet sowie 
den Investitionen dieser Investoren gewährt. 

(3)   Die von einer Vertragspartei nach Absatz 1 
gewährte Behandlung ist in Bezug auf die Regie-

rung eines oder in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union eine Behandlung, die nicht weni-
ger günstig ist als die günstigste Behandlung, wel-
che die betreffende Regierung in vergleichbaren 
Situationen den Investoren der EU in ihrem Gebiet 
sowie den Investitionen dieser Investoren ge-
währt. 

Artikel 8.7 

Meistbegünstigung 

(1)   Jede Vertragspartei gewährt einem Investor 
der anderen Vertragspartei und einer erfassten In-
vestition eine Behandlung, die nicht weniger 
günstig ist als die Behandlung, die sie Investoren 
eines Drittlands und deren Investitionen in ver-
gleichbaren Situationen in Bezug auf die Nieder-
lassung, den Erwerb, die Ausweitung, die Leitung, 
den Betrieb, die Verwaltung, die Aufrechterhal-
tung, die Verwendung, die Nutzung und den Ver-
kauf ihrer Investitionen oder die Verfügung dar-
über in ihrem Gebiet gewährt. 

(2)   Zur Klarstellung: Die von einer Vertragspartei 
nach Absatz 1 gewährte Behandlung ist in Bezug 
auf eine andere Regierung als auf Bundesebene 
in Kanada oder in Bezug auf die Regierung eines 
oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union die Behandlung, welche die betreffende 
Regierung in vergleichbaren Situationen den In-
vestoren eines Drittlands in ihrem Gebiet sowie 
deren Investitionen gewährt. 

(3)   Absatz 1 gilt nicht für eine von einer Vertrags-
partei gewährte Behandlung, die eine Anerken-
nung vorsieht, unter anderem im Wege von Ver-
einbarungen oder Übereinkünften mit Drittlän-
dern, durch welche die Akkreditierung von Prüf- 
und Analysedienstleistungen und entsprechen-
den Dienstleistern, die Akkreditierung von Repa-
ratur- und Wartungsdienstleistungen und entspre-
chenden Dienstleistern sowie die Zertifizierung 
der Qualifikationen der betreffenden akkreditier-
ten Dienstleister, der von ihnen geleisteten Arbeit 
oder der mit den akkreditierten Dienstleistungen 
erzielten Ergebnisse anerkannt werden. 

(4)   Zur Klarstellung: Der Ausdruck „Behandlung“ 
im Sinne der Absätze 1 und 2 umfasst keine in 
anderen internationalen Investitionsabkommen 
und anderen Handelsabkommen vorgesehenen 
Verfahren zur Beilegung von Investitionsstreitig-
keiten zwischen Investoren und Staaten. Materi-
ellrechtliche Verpflichtungen aus anderen interna-
tionalen Investitionsabkommen und anderen Han-
delsabkommen stellen für sich allein genommen 
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keine „Behandlung“ dar und können daher keinen 
Verstoß gegen diesen Artikel begründen, sofern 
eine Vertragspartei keine Maßnahmen aufgrund 
dieser Verpflichtungen eingeführt oder aufrecht-
erhalten hat. 

Artikel 8.8 

Höheres Management und Leitungs- und 
Kontrollorgane 

Eine Vertragspartei darf nicht verlangen, dass ein 
Unternehmen dieser Vertragspartei, bei dem es 
sich gleichzeitig um eine erfasste Investition han-
delt, Positionen im höheren Management oder im 
Leitungs- beziehungsweise Kontrollorgan mit na-
türlichen Personen einer bestimmten Staatsange-
hörigkeit besetzt. 

Abschnitt D 
Investitionsschutz 

Artikel 8.9 

Investitionen und Regulierungsmaßnahmen 

(1)   Für die Zwecke dieses Kapitels bekräftigen 
die Vertragsparteien ihr Recht, zur Erreichung le-
gitimer politischer Ziele wie des Schutzes der öf-
fentlichen Gesundheit, Sicherheit, des Schutzes 
der Umwelt oder der öffentlichen Sittlichkeit, des 
Sozial- oder Verbraucherschutzes oder der För-
derung und des Schutzes der kulturellen Vielfalt in 
ihrem jeweiligen Gebiet Regelungen zu erlassen. 

(2)   Zur Klarstellung: Die bloße Tatsache, dass 
eine Vertragspartei — auch durch Änderung ihrer 
Gesetze — Regelungen in einer Art und Weise 
trifft, die sich auf eine Investition negativ auswirkt 
oder die Erwartungen eines Investors, einschließ-
lich seiner Gewinnerwartungen, beeinträchtigt, 
stellt keinen Verstoß gegen eine Verpflichtung 
aus diesem Abschnitt dar. 

(3)   Zur Klarstellung: Der Beschluss einer Ver-
tragspartei, eine Subvention nicht zu gewähren, 
zu verlängern oder aufrechtzuerhalten, stellt, 

a) sofern keine spezifische gesetzliche oder ver-
tragliche Verpflichtung zur Gewährung, Ver-
längerung oder Aufrechterhaltung dieser 
Subvention besteht oder 

b) sofern dies im Einklang mit etwaigen für die 
Gewährung, Erneuerung oder Aufrechterhal-
tung der Subvention zu erfüllenden Bedin-
gungen erfolgt, 

keinen Verstoß gegen die Bestimmungen 
dieses Abschnitts dar. 

(4)   Zur Klarstellung: Dieser Abschnitt ist weder 
dahin gehend auszulegen, dass er eine Vertrags-
partei daran hindert, eine Subvention (9) zu strei-
chen oder ihre Rückerstattung zu fordern, wenn 
eine solche Maßnahme erforderlich ist, um inter-
nationalen Verpflichtungen zwischen den Ver-
tragsparteien nachzukommen, oder von einem 
zuständigen Gericht, Verwaltungsgericht oder ei-
ner anderen zuständigen Behörde (10) angeordnet 
wurde, noch dahin gehend, dass die betreffende 
Vertragspartei den Investor dafür entschädigen 
muss. 

Artikel 8.10 

Behandlung von Investoren und erfassten 
Investitionen 

(1)   Nach Maßgabe der Absätze 2 bis 7 gewährt 
jede Vertragspartei in ihrem Gebiet den erfassten 
Investitionen der anderen Vertragspartei sowie In-
vestoren in Bezug auf ihre erfassten Investitionen 
eine gerechte und billige Behandlung sowie vollen 
Schutz und volle Sicherheit. 

(2)   Eine Vertragspartei verstößt gegen die Ver-
pflichtung zu der in Absatz 1 genannten gerechten 
und billigen Behandlung, wenn eine Maßnahme 
oder Reihe von Maßnahmen Folgendes darstellt: 

a) eine Rechtsverweigerung in straf-, zivil- oder 
verwaltungsrechtlichen Verfahren, 

b) eine grundlegende Verletzung rechtsstaatli-
chen Verfahrens, einschließlich einer grund-
legenden Verletzung der Pflicht zur Transpa-
renz, in Gerichts- und Verwaltungsverfahren,

c) offenkundige Willkür, 

d) gezielte Diskriminierung aus offenkundig un-
gerechtfertigten Gründen wie Geschlecht, 
Rasse oder religiöser Überzeugung, 

e) missbräuchliche Behandlung von Investoren 
wie Nötigung, Zwang und Schikane oder 

f) einen Verstoß gegen etwaige weitere von den 
Vertragsparteien nach Absatz 3 festgelegte 
Bestandteile der Verpflichtung zur gerechten 
und billigen Behandlung. 

(3)   Die Vertragsparteien überprüfen regelmäßig 
oder auf Ersuchen einer Vertragspartei den Inhalt 
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der Verpflichtung zur gerechten und billigen Be-
handlung. Der nach Artikel 26.2 (Sonderaus-
schüsse) Absatz 1 Buchstabe b eingesetzte Aus-
schuss für Dienstleistungen und Investitionen 
kann diesbezügliche Empfehlungen erarbeiten 
und sie dem Gemischten CETA-Ausschuss zur 
Beschlussfassung vorlegen. 

(4)   Bei Anwendung der oben dargelegten Ver-
pflichtung zur gerechten und billigen Behandlung 
kann das Gericht berücksichtigen, ob eine Ver-
tragspartei gegenüber einem Investor, eine spezi-
fische Erklärung abgegeben hat, um ihn zur Vor-
nahme einer erfassten Investition zu bewegen, 
die eine berechtigte Erwartung begründet und auf 
die sich der Investor bei der Entscheidung ge-
stützt hat, die erfasste Investition vorzunehmen 
oder aufrechtzuerhalten, an die sich die Vertrags-
partei im Nachhinein aber nicht gehalten hat. 

(5)   Zur Klarstellung: Der Ausdruck „voller Schutz 
und volle Sicherheit“ bezieht sich auf die Pflichten 
der Vertragspartei in Bezug auf die physische Si-
cherheit der Investoren und erfassten Investitio-
nen. 

(6)   Zur Klarstellung: Ein Verstoß gegen eine an-
dere Bestimmung dieses Abkommens oder einer 
gesonderten internationalen Übereinkunft bedeu-
tet nicht, dass ein Verstoß gegen diesen Artikel 
vorliegt. 

(7)   Zur Klarstellung: Die Tatsache, dass eine 
Maßnahme gegen innerstaatliches Recht ver-
stößt, bedeutet nicht per se einen Verstoß gegen 
diesen Artikel. Um festzustellen, ob die Maß-
nahme gegen diesen Artikel verstößt, muss das 
Gericht prüfen, ob eine Vertragspartei gegen die 
in Absatz 1 festgelegten Pflichten verstoßen hat. 

Artikel 8.11 

Entschädigung für Verluste 

Ungeachtet des Artikels 8.15 Absatz 5 Buchstabe 
b gewährt jede Vertragspartei den Investoren der 
anderen Vertragspartei, bei deren erfassten In-
vestitionen aufgrund von bewaffneten Konflikten, 
Unruhen, einem Notstandsfall oder einer Naturka-
tastrophe in ihrem Gebiet Verluste entstehen, hin-
sichtlich der Rückerstattung, Abfindung, Entschä-
digung oder einer sonstigen Regelung eine Be-
handlung, die nicht weniger günstig ist als die Be-
handlung, die sie ihren eigenen Investoren oder 
den Investoren eines Drittlands gewährt, je nach-
dem, welche für den betroffenen Investor günsti-
ger ist. 

Artikel 8.12 

Enteignung 

(1)   Eine Vertragspartei darf eine erfasste Inves-
tition weder direkt verstaatlichen oder enteignen 
noch indirekt durch Maßnahmen gleicher Wirkung 
wie Verstaatlichung oder Enteignung (im Folgen-
den „Enteignung“), es sei denn, dies geschieht 

a) zu einem öffentlichen Zweck, 

b) nach einem rechtsstaatlichen Verfahren, 

c) diskriminierungsfrei und 

d) gegen Zahlung einer umgehenden, ange-
messenen und effektiven Entschädigung. 

Es wird klargestellt, dass dieser Absatz im Ein-
klang mit Anhang 8-A auszulegen ist. 

(2)   Die Höhe der Entschädigung nach Absatz 1 
muss dem fairen Marktwert entsprechen, den die 
Investition unmittelbar vor dem Bekanntwerden 
der Enteignung oder bevorstehenden Enteignung 
hatte, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt 
ist. Zu den Bewertungskriterien gehören der Fort-
führungswert, der Wert der Vermögensgegen-
stände, einschließlich des ausgewiesenen Steu-
erwerts der materiellen Vermögensgegenstände, 
sowie andere zur Bestimmung des fairen Markt-
werts geeignete Kriterien. 

(3)   Die Entschädigung muss darüber hinaus Zin-
sen zu einem marktüblichen Zinssatz für die Zeit 
vom Tag der Enteignung bis zum Tag der Zahlung 
zu beinhalten und muss, damit sie für den Investor 
tatsächlich verwertbar ist, unverzüglich in der 
Währung des Landes, dessen Staatsangehöriger 
der Investor ist, oder in einer vom Investor akzep-
tierten frei konvertierbaren Währung gezahlt wer-
den und in das vom Investor bestimmte Land 
transferierbar sein. 

(4)   Der betroffene Investor muss nach dem 
Recht der enteignenden Vertragspartei dazu be-
rechtigt sein, seinen Anspruch und die Bewertung 
seiner Investition nach den Grundsätzen dieses 
Artikels von einer Justizbehörde oder einer ande-
ren unabhängigen Behörde der betreffenden Ver-
tragspartei unverzüglich überprüfen zu lassen. 

(5)   Dieser Artikel gilt nicht für die Erteilung von 
Zwangslizenzen im Zusammenhang mit Rechten 
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des geistigen Eigentums, soweit eine solche Er-
teilung mit dem TRIPS-Übereinkommen vereinbar 
ist. 

(6)   Zur Klarstellung: Der Widerruf, die Einschrän-
kung oder die Schaffung von Rechten des geisti-
gen Eigentums stellt keine Enteignung dar, sofern 
die betreffenden Maßnahmen im Einklang mit 
dem TRIPS-Übereinkommen und mit Kapitel 
zwanzig (Geistiges Eigentum) stehen. Im Übrigen 
begründet eine Feststellung, dass diese Maßnah-
men unvereinbar mit dem TRIPS-Übereinkom-
men oder Kapitel zwanzig (Geistiges Eigentum) 
sind, keine Enteignung. 

Artikel 8.13 

Transfers 

(1)   Die Vertragsparteien gestatten, dass sämtli-
che Transfers im Zusammenhang mit einer er-
fassten Investition ohne Beschränkung oder Ver-
zögerung in einer frei konvertierbaren Währung 
zu dem am Tag des Transfers am Markt gelten-
den Wechselkurs erfolgen. Zu solchen Transfers 
zählen: 

a) die Einbringung von Kapital wie der Haupt-
summe und zusätzlicher Mittel zur Aufrecht-
erhaltung, Entwicklung oder Ausweitung der 
Investition, 

b) Gewinne, Dividenden, Zinsen, Veräuße-
rungsgewinne, Lizenzgebühren, Manage-
mententgelte, Entgelt für technische Hilfe 
oder sonstige Entgelte oder andere Arten von 
Erträgen oder Geldern, die von der erfassten 
Investition herrühren, 

c) der Erlös aus der teilweisen oder vollständi-
gen Veräußerung oder Liquidation der erfass-
ten Investition, 

d) Zahlungen, die im Rahmen eines vom Inves-
tor oder von der erfassten Investition abge-
schlossenen Vertrags geleistet werden, ein-
schließlich aufgrund eines Darlehensvertrags 
geleisteter Zahlungen, 

e) aufgrund der Artikel 8.11 und 8.12 geleistete 
Zahlungen, 

f) der Verdienst und sonstige Vergütungen von 
ausländischem Personal, das im Zusammen-
hang mit einer Investition tätig ist und 

g) Zahlungen von Schadensersatz aufgrund ei-
nes nach Abschnitt F ergangenen Urteils-
spruchs. 

(2)   Eine Vertragspartei darf weder verlangen, 
dass ihre Investoren die Einnahmen, Einkünfte, 
Gewinne oder sonstigen Gelder, die von Investiti-
onen im Gebiet der anderen Vertragspartei her-
rühren oder diesen zuzurechnen sind, transferie-
ren, noch sie dafür bestrafen, wenn sie dies nicht 
tun. 

(3)   Dieser Artikel ist nicht dahin gehend auszule-
gen, dass er eine Vertragspartei daran hindert, in 
billiger und diskriminierungsfreier Art und Weise 
und ohne dass dies eine verschleierte Transferbe-
schränkung darstellt, ihre für folgende Bereiche 
geltenden Gesetze anzuwenden: 

a) Konkurs, Insolvenz oder Schutz der Gläubi-
gerrechte, 

b) Emission von oder Handel mit Wertpapieren,

c) strafbare Handlungen, 

d) finanzielle Berichterstattung oder Aufzeich-
nung von Transfers, falls dies erforderlich ist, 
um Vollstreckungs- oder Finanzregulierungs-
behörden zu unterstützen, und 

e) Erfüllung von Urteilen, die im Rahmen von 
Gerichtsverfahren ergangen sind. 

Artikel 8.14 

Übergang von Rechten 

Leistet eine Vertragspartei oder eine Stelle einer 
Vertragspartei aufgrund einer von ihr übernom-
menen Abfindungsverpflichtung oder Garantie 
oder eines von ihr eingegangenen Versicherungs-
vertrags in Bezug auf eine Investition, die durch 
einen ihrer Investoren im Gebiet der anderen Ver-
tragspartei getätigt wurde, eine Zahlung, so er-
kennt die andere Vertragspartei an, dass der Ver-
tragspartei oder ihrer Stelle bezüglich der Investi-
tion in allen Fällen dieselben Rechte zustehen wie 
dem Investor. Diese Rechte können von der Ver-
tragspartei oder einer Stelle der Vertragspartei o-
der, wenn die Vertragspartei oder die betreffende 
Stelle der Vertragspartei dies gestattet, von dem 
Investor ausgeübt werden. 
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Abschnitt E 

Vorbehalte und Ausnahmen 

Artikel 8.15 

Vorbehalte und Ausnahmen 

(1)   Die Artikel 8.4 bis 8.8 gelten nicht für 

a) bestehende nichtkonforme Maßnahmen, die 
von einer Vertragspartei aufrechterhalten 
werden, und zwar 

i) auf Ebene der Europäischen Union ge-
mäß ihrer dem Anhang I beigefügten 
Liste, 

ii) auf Ebene einer nationalen Regierung 
gemäß der dem Anhang I beigefügten 
Liste der betreffenden Vertragspartei, 

iii) auf Provinz-, Territoriums- oder Regi-
onsebene gemäß der dem Anhang I bei-
gefügten Liste der betreffenden Ver-
tragspartei oder 

iv) auf lokaler Ebene, 

b) die Fortführung oder umgehende Erneuerung 
einer nichtkonformen Maßnahme nach Buch-
stabe a oder 

c) die Änderung einer nichtkonformen Maß-
nahme nach Buchstabe a, soweit die Ände-
rung die Vereinbarkeit der Maßnahme mit 
den Artikeln 8.4 bis 8.8, wie sie unmittelbar 
vor der Änderung bestand, nicht beeinträch-
tigt. 

(2)   Die Artikel 8.4 bis 8.8 gelten nicht für von ei-
ner Vertragspartei eingeführte oder aufrechterhal-
tene Maßnahmen in Bezug auf einen Sektor, ei-
nen Teilsektor oder eine Tätigkeit gemäß ihrer 
dem Anhang II beigefügten Liste. 

(3)   Unbeschadet der Artikel 8.10 und 8.12 führt 
eine Vertragspartei nach Inkrafttreten dieses Ab-
kommens keine Maßnahme oder Reihe von Maß-
nahmen ein, die von ihrer dem Anhang II beige-
fügten Liste erfasst ist und nach der ein Investor 
der anderen Vertragspartei aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit unmittelbar oder mittelbar 
dazu verpflichtet ist, eine zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Maßnahme oder Reihe von 
Maßnahmen bereits bestehende Investition zu 
verkaufen oder anderweitig darüber zu verfügen. 

(4)   Was die Rechte des geistigen Eigentums an-
belangt, so können die Vertragsparteien von Arti-
kel 8.5 Absatz 1 Buchstabe f sowie von den Arti-
keln 8.6 und 8.7 abweichen, sofern dies nach dem 
TRIPS-Übereinkommen einschließlich seiner et-
waigen für beide Vertragsparteien geltenden Än-
derungen oder aufgrund von gemäß Artikel IX des 
WTO-Übereinkommens gewährten Ausnahmege-
nehmigungen in Bezug auf das TRIPS-Überein-
kommen zulässig ist. 

(5)   Die Artikel 8.4, 8.6, 8.7 und 8.8 gelten nicht 
für 

a) Beschaffungen von Waren oder Dienstleis-
tungen durch eine Vertragspartei, sofern die 
Waren und Dienstleistungen für öffentliche 
Zwecke beschafft werden und nicht zur ge-
werblichen Weiterveräußerung oder zur Nut-
zung bei der Lieferung von Waren oder der 
Erbringung von Dienstleistungen zur gewerb-
lichen Veräußerung bestimmt sind, unabhän-
gig davon, ob es sich um „erfasste Beschaf-
fungen“ im Sinne des Artikels 19.2 (Geltungs-
bereich) handelt oder nicht, oder 

b) von einer Vertragspartei gewährte Subventio-
nen oder öffentliche Unterstützung im Zu-
sammenhang mit dem Dienstleistungshan-
del. 

Artikel 8.16 

Verweigerung von Vorteilen 

Eine Vertragspartei kann die in diesem Kapitel 
vorgesehenen Vorteile einem Investor der ande-
ren Vertragspartei, bei dem es sich um ein Unter-
nehmen dieser Vertragspartei handelt, und seinen 
Investitionen verweigern, wenn 

a) das Unternehmen im Eigentum oder unter 
der Kontrolle eines Investors eines Drittlands 
steht und 

b) die verweigernde Vertragspartei eine Maß-
nahme in Bezug auf das Drittland einführt 
oder aufrechterhält, 

i) die der Wahrung von Frieden und Sicher-
heit in der Welt dient und 

ii) die Geschäfte mit dem Unternehmen ver-
bietet oder die verletzt oder umgangen 
würde, wenn die in diesem Kapitel vorge-
sehenen Vorteile dem Unternehmen 
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oder seinen Investitionen gewährt wür-
den. 

Artikel 8.17 

Formale Anforderungen 

Ungeachtet der Artikel 8.6 und 8.7 kann eine Ver-
tragspartei von einem Investor der anderen Ver-
tragspartei oder seiner erfassten Investition ver-
langen, ausschließlich zu Informations- oder sta-
tistischen Zwecken Routineinformationen über die 
betreffende Investition bereitzustellen, vorausge-
setzt, diese Auskunftsersuchen sind angemessen 
und stellen keine unzumutbare Belastung dar. Die 
Vertragspartei schützt vertrauliche oder ge-
schützte Informationen vor jeder Offenlegung, 
welche die Wettbewerbsposition des Investors 
oder der erfassten Investition beeinträchtigen 
würde. Dieser Absatz hindert eine Vertragspartei 
nicht daran, im Rahmen der billigen und nach 
Treu und Glauben erfolgenden Anwendung ihrer 
Rechtsvorschriften auf sonstige Art und Weise In-
formationen einzuholen oder offenzulegen. 

Abschnitt F 

Beilegung von Investitionsstreitigkeiten 
zwischen Investoren und Staaten 

Artikel 8.18 

Geltungsbereich 

(1)   Unbeschadet der Rechte und Pflichten der 
Vertragsparteien aus Kapitel neunundzwanzig 
(Streitbeilegung) kann ein Investor einer Vertrags-
partei bei dem nach diesem Abschnitt eingesetz-
ten Gericht Klage gegen die andere Vertragspar-
tei einreichen wegen Verletzung einer Pflicht 

a) nach Abschnitt C: in Bezug auf die Auswei-
tung, die Leitung, den Betrieb, die Verwal-
tung, die Aufrechterhaltung, die Verwendung, 
die Nutzung und den Verkauf seiner erfass-
ten Investition oder die Verfügung darüber o-
der 

b) nach Abschnitt D, 

wenn der Investor geltend macht, infolge des vor-
geblichen Verstoßes einen Verlust oder Schaden 
erlitten zu haben. 

(2)   Klagen nach Absatz 1 Buchstabe a in Bezug 
auf die Ausweitung einer erfassten Investition 

können nur insoweit eingereicht werden, als die in 
Rede stehende Maßnahme den bestehenden Ge-
schäftsbetrieb einer erfassten Investition betrifft 
und der Investor infolge der Maßnahme einen 
Verlust oder Schaden hinsichtlich der erfassten 
Investition erlitten hat. 

(3)   Zur Klarstellung: Ein Investor darf keine Klage 
nach diesem Abschnitt einreichen, wenn die In-
vestition mit einer arglistigen Täuschung, mit dem 
Verschweigen von Tatsachen, mit Korruption oder 
mit einem Verhalten, das einen Verfahrensmiss-
brauch darstellt, einhergeht. 

(4)   Eine Klage, welche die Restrukturierung der 
von einer Vertragspartei begebenen Schuldtitel 
betrifft, kann nach diesem Abschnitt nur im Ein-
klang mit Anhang 8-B eingereicht werden. 

(5)   Das nach diesem Abschnitt eingesetzte Ge-
richt entscheidet nicht über Klagen, die außerhalb 
des Geltungsbereichs dieses Artikels liegen. 

Artikel 8.19 

Konsultationen 

(1)   Streitigkeiten sollten so weit wie möglich güt-
lich beigelegt werden. Eine gütliche Beilegung 
kann jederzeit vereinbart werden, auch nach Ein-
reichung einer Klage nach Artikel 8.23. Sofern die 
Streitparteien keine längere Frist vereinbaren, fin-
den Konsultationen innerhalb von 60 Tagen nach 
Übermittlung des Ersuchens um Konsultationen 
nach Absatz 4 statt. 

(2)   Ort der Konsultationen ist, sofern die Streit-
parteien nichts anderes vereinbaren, 

a) Ottawa, wenn es sich bei den angefochtenen 
Maßnahmen um Maßnahmen Kanadas han-
delt, 

b) Brüssel, wenn die angefochtenen Maßnah-
men eine Maßnahme der Europäischen 
Union beinhalten, oder 

c) die Hauptstadt des betreffenden Mitglied-
staats der Europäischen Union, wenn es sich 
bei den angefochtenen Maßnahmen aus-
schließlich um Maßnahmen dieses Mitglied-
staats handelt. 

(3)   Die Streitparteien können die Konsultationen 
gegebenenfalls per Videokonferenz oder in ande-
rer Form führen, wenn es sich beispielsweise bei 
dem Investor um ein kleines oder mittleres Unter-
nehmen handelt. 



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 45 – Drucksache 19/958

(4)   Der Investor übermittelt der anderen Ver-
tragspartei ein Ersuchen um Konsultationen, das 
folgende Angaben enthält: 

a) Name und Anschrift des Investors, sowie, 
falls das Ersuchen im Namen eines gebiets-
ansässigen Unternehmens gestellt wird, 
Name, Anschrift und Gründungssitz des ge-
bietsansässigen Unternehmens, 

b) falls es sich um mehr als einen Investor han-
delt, Name und Anschrift der jeweiligen In-
vestoren und, falls es sich um mehr als ein 
gebietsansässiges Unternehmen handelt, 
Name, Anschrift und Gründungssitz der je-
weiligen gebietsansässigen Unternehmen, 

c) die Bestimmungen dieses Abkommens, ge-
gen die vorgeblich verstoßen wurde, 

d) Angaben zur rechtlichen und tatsächlichen 
Grundlage der Klage, insbesondere zu den in 
Rede stehenden Maßnahmen, und 

e) das Klagebegehren sowie die geschätzte 
Höhe des geforderten Schadenersatzes. 

Das Konsultationsersuchen muss Nachweise ent-
halten, aus denen hervorgeht, dass es sich bei 
dem Investor um einen Investor der anderen Ver-
tragspartei handelt und dass die Investition in sei-
nem Eigentum oder unter seiner Kontrolle steht, 
gegebenenfalls auch, dass das gebietsansässige 
Unternehmen, in dessen Namen das Ersuchen 
übermittelt wird, in seinem Eigentum oder unter 
seiner Kontrolle steht. 

(5)   Die in Absatz 4 genannten Anforderungen an 
das Konsultationsersuchen sind mit hinreichender 
Genauigkeit zu erfüllen, damit es dem Beklagten 
möglich ist, tatsächlich Konsultationen aufzuneh-
men und seine Verteidigung vorzubereiten. 

(6)   Ersuchen um Konsultationen sind innerhalb 
folgender Fristen zu übermitteln: 

a) innerhalb von drei Jahren ab dem Tag, an 
dem der Investor oder gegebenenfalls das 
gebietsansässige Unternehmen erstmals 
Kenntnis von dem vorgeblichen Verstoß er-
langt hat oder erlangt haben müsste sowie 
davon, dass der Investor oder gegebenen-
falls das gebietsansässige Unternehmen 
dadurch einen Verlust oder Schaden erlitten 
hat, oder 

b) innerhalb von zwei Jahren, nachdem der In-
vestor oder gegebenenfalls das gebietsan-
sässige Unternehmen seine Bemühungen, 
nach dem Recht einer Vertragspartei auf dem 
Gerichtsweg Ansprüche geltend zu machen 
oder ein Verfahren anzustrengen, eingestellt 
hat oder wenn ein solches Verfahren auf an-
dere Weise beendet wird, spätestens jedoch 
10 Jahre nach dem Zeitpunkt, zu dem der In-
vestor oder gegebenenfalls das gebietsan-
sässige Unternehmen erstmals Kenntnis von 
dem vorgeblichen Verstoß erlangt hat oder 
erlangt haben müsste sowie davon, dass der 
Investor dadurch einen Verlust oder Schaden 
erlitten hat. 

(7)   Ein Konsultationsersuchen, das einen vor-
geblichen Verstoß seitens der Europäischen 
Union oder eines Mitgliedstaats der Europäischen 
Union betrifft, ist an die Europäische Union zu 
richten. 

(8)   Hat der Investor innerhalb von 18 Monaten 
nach Übermittlung des Konsultationsersuchens 
keine Klage nach Artikel 8.23 eingereicht, so wird 
unterstellt, dass er sein Konsultationsersuchen 
und gegebenenfalls sein Ersuchen um Feststel-
lung des Beklagten zurückgezogen hat, und er 
darf in Bezug auf dieselben Maßnahmen keine 
Klage nach diesem Abschnitt mehr einreichen. 
Diese Frist kann von den Streitparteien einver-
nehmlich verlängert werden. 

Artikel 8.20 

Mediation 

(1)   Die Streitparteien können jederzeit vereinba-
ren, eine Mediation in Anspruch zu nehmen. 

(2)   Die Inanspruchnahme einer Mediation be-
rührt nicht die rechtliche Stellung oder die Rechte 
der Streitparteien nach diesem Kapitel und erfolgt 
nach den von den Streitparteien vereinbarten Re-
geln, einschließlich, sofern vorhanden, der vom 
Ausschuss für Dienstleistungen und Investitionen 
nach Artikel 8.44 Absatz 3 Buchstabe c festgeleg-
ten Mediationsregeln. 

(3)   Der Mediator wird einvernehmlich von den 
Streitparteien bestellt. Die Streitparteien können 
auch darum ersuchen, dass der Generalsekretär 
des ICSID den Mediator ernennt. 

(4)   Die Streitparteien bemühen sich, innerhalb 
von 60 Tagen nach Bestellung des Mediators zu 
einer Lösung zu gelangen. 
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(5)   Einigen sich die Streitparteien darauf, eine 
Mediation in Anspruch zu nehmen, so findet Arti-
kel 8.19 Absätze 6 und 8 keine Anwendung ab 
dem Zeitpunkt, zu dem die Streitparteien die Inan-
spruchnahme einer Mediation vereinbart haben, 
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem eine der Streitpar-
teien beschließt, die Mediation zu beenden. Vom 
Beschluss einer Streitpartei, die Mediation zu be-
enden, werden der Mediator und die andere 
Streitpartei durch ein entsprechendes Schreiben 
in Kenntnis gesetzt. 

Artikel 8.21 

Feststellung des Beklagten bei Streitigkeiten 
mit der Europäischen Union oder ihren 

Mitgliedstaaten 

(1)   Wenn die Streitigkeit nicht innerhalb von 90 
Tagen nach Übermittlung des Ersuchens um Kon-
sultationen beigelegt werden kann, das Ersuchen 
einen vorgeblichen Verstoß gegen dieses Abkom-
men seitens der Europäischen Union oder eines 
Mitgliedstaats der Europäischen Union betrifft und 
der Investor beabsichtigt, ein Klage nach Artikel 
8.23 einzureichen, so übermittelt der Investor der 
Europäischen Union ein Ersuchen um Feststel-
lung des Beklagten. 

(2)   In dem Ersuchen nach Absatz 1 sind die Maß-
nahmen anzugeben, in Bezug auf die der Investor 
eine Klage anzustrengen beabsichtigt. 

(3)   Die Europäische Union stellt den Beklagten 
fest und teilt dem Investor mit, ob es sich bei dem 
Beklagten um die Europäische Union oder um ei-
nen Mitgliedstaat der Europäischen Union han-
delt. 

(4)   Wird dem Investor nicht innerhalb von 50 Ta-
gen nach seinem Ersuchen um Feststellung des 
Beklagten mitgeteilt, wer als Beklagter ermittelt 
wurde, gilt Folgendes: 

a) Handelt es sich bei den im Ersuchen genann-
ten Maßnahmen ausschließlich um Maßnah-
men eines Mitgliedstaats der Europäischen 
Union, so ist dieser Mitgliedstaat der Be-
klagte, 

b) umfassen die in dem Ersuchen genannten 
Maßnahmen auch Maßnahmen der Europäi-
schen Union, so ist die Europäische Union 
der Beklagte. 

(5)   Der Investor kann auf der Grundlage der 
Feststellung des Beklagten nach Absatz 3 und, 

falls er keine Mitteilung über die Feststellung des 
Beklagten erhalten hat, in Anwendung des Absat-
zes 4 eine Klage nach Artikel 8.23 einreichen. 

(6)   Handelt es sich bei dem nach Absatz 3 fest-
gestellten beziehungsweise nach Absatz 4 be-
stimmten Beklagten um die Europäische Union 
oder einen Mitgliedstaat der Europäischen Union, 
so kann weder die Europäische Union noch der 
betreffende Mitgliedstaat der Europäischen Union 
— unter Berufung darauf, dass der Beklagte nicht 
ordnungsgemäß nach Absatz 3 festgestellt oder 
in Anwendung des Absatzes 4 bestimmt worden 
sei — die Unzulässigkeit einer Klage oder die Un-
zuständigkeit des Gerichts geltend machen oder 
eine sonstige Einwendung gegen die Klage oder 
den Urteilsspruch erheben. 

(7)   Das Gericht ist an die Feststellung nach Ab-
satz 3 und, sofern eine solche Feststellung dem 
Investor nicht mitgeteilt wurde, an die Anwendung 
des Absatzes 4 gebunden. 

Artikel 8.22 

Verfahrens- und sonstige Vorschriften für die 
Einreichung einer Klage beim Gericht 

(1)   Ein Investor kann nur dann eine Klage nach 
Artikel 8.23 einreichen, wenn er 

a) dem Beklagten mit der Einreichung der Klage 
seine Zustimmung dazu erteilt, die Streitigkeit 
nach den in diesem Abschnitt beschriebenen 
Verfahren durch das Gericht beilegen zu las-
sen, 

b) eine Frist von mindestens 180 Tagen ab 
Übermittlung des Ersuchens um Konsultatio-
nen und mindestens 90 Tagen ab der etwai-
gen Übermittlung eines Ersuchens um Fest-
stellung des Beklagten einräumt, 

c) die Anforderungen im Zusammenhang mit 
dem Ersuchen um Feststellung des Beklag-
ten erfüllt, 

d) die Anforderungen im Zusammenhang mit 
dem Konsultationsersuchen erfüllt, 

e) in seiner Klage keine Maßnahme anführt, die 
nicht im Konsultationsersuchen angeführt 
wurde, 

f) etwaige bereits nach innerstaatlichem oder in-
ternationalem Recht angestrengte Klagen 
oder Gerichtsverfahren in Bezug auf eine 
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Maßnahme, die vorgeblich einen Verstoß ge-
gen das Abkommen darstellt und die in seiner 
Klage angeführt wird, zurücknimmt bezie-
hungsweise einstellt, und 

g) auf sein Recht verzichtet, in Bezug auf eine 
Maßnahme, die vorgeblich einen Verstoß ge-
gen das Abkommen darstellt und die in seiner 
Klage angeführt wird, eine Klage oder ein Ge-
richtsverfahren nach innerstaatlichem oder 
internationalem Recht anzustrengen. 

(2)   Betrifft die nach Artikel 8.23 eingereichte 
Klage einen Verlust oder Schaden, der einem ge-
bietsansässigen Unternehmen oder in Bezug auf 
eine Beteiligung an einem gebietsansässigen Un-
ternehmen entstanden ist, das direkt oder indirekt 
im Eigentum oder unter der Kontrolle des Inves-
tors steht, gelten die Anforderungen des Absatzes 
1 Buchstaben f und g sowohl für den Investor als 
auch für das gebietsansässige Unternehmen. 

(3)   Die in Absatz 1 Buchstaben f und g und Ab-
satz 2 genannten Anforderungen gelten in Bezug 
auf ein gebietsansässiges Unternehmen nicht, 
wenn der Beklagte oder der Gaststaat des Inves-
tors dem Investor die Kontrolle über das gebiets-
ansässige Unternehmen entzogen hat oder das 
gebietsansässige Unternehmen auf andere 
Weise daran gehindert hat, die betreffenden An-
forderungen zu erfüllen. 

(4)   Auf Ersuchen des Beklagten erklärt sich das 
Gericht für unzuständig, wenn der Investor oder 
gegebenenfalls das gebietsansässige Unterneh-
men eine der Anforderungen der Absätze 1 und 2 
nicht erfüllt. 

(5)   Ein Rechtsverzicht nach Absatz 1 Buchstabe 
g beziehungsweise Absatz 2 wird unwirksam, 

a) wenn das Gericht die Klage mit der Begrün-
dung, dass die Anforderungen des Absatzes
1 oder des Absatzes 2 nicht erfüllt sind, oder 
aus sonstigen verfahrenstechnischen Grün-
den oder Gründen der Zuständigkeit zurück-
weist, 

b) wenn das Gericht die Klage nach Artikel 8.32 
oder Artikel 8.33 abweist oder 

c) wenn der Investor seine Klage im Einklang 
mit den im jeweiligen Fall anwendbaren Re-
geln gemäß Artikel 8.23 Absatz 2 innerhalb 
von 12 Monaten nach Bildung der Kammer 
des Gerichts zurückzieht. 

Artikel 8.23 

Einreichung einer Klage beim Gericht 

(1)   Wurde eine Streitigkeit nicht im Wege von 
Konsultationen beigelegt, kann nach diesem Ab-
schnitt Klage eingereicht werden von 

a) einem Investor einer Vertragspartei in eige-
nem Namen oder 

b) einem Investor einer Vertragspartei im Na-
men eines gebietsansässigen Unterneh-
mens, das direkt oder indirekt in seinem Ei-
gentum oder unter seiner Kontrolle steht. 

(2)   Eine Klage kann eingereicht werden auf der 
Grundlage folgender Regeln: 

a) des ICSID-Übereinkommens und der ICSID-
Schiedsordnung, 

b) der ICSID-Regeln über die Zusatzeinrich-
tung, sofern die Voraussetzungen für Verfah-
ren nach Buchstabe a nicht erfüllt sind, 

c) der UNCITRAL-Schiedsgerichtsordnung oder

d) etwaiger sonstiger von den Streitparteien ein-
vernehmlich festgelegter Regeln. 

(3)   Schlägt der Investor Regeln nach Absatz 2 
Buchstabe d vor, übermittelt der Beklagte seine 
Antwort auf den Vorschlag des Investors inner-
halb von 20 Tagen nach dessen Erhalt. Erzielen 
die Streitparteien nicht innerhalb von 30 Tagen 
nach Eingang der entsprechenden Mitteilung eine 
Einigung, kann der Investor eine Klage nach den 
in Absatz 2 Buchstaben a, b oder c vorgesehenen 
Regeln einreichen. 

(4)   Zur Klarstellung: Eine Klage nach Absatz 1 
Buchstabe b genügt den Anforderungen des Arti-
kels 25 Absatz 1 des ICSID-Übereinkommens. 

(5)   Der Investor kann bei Einreichung seiner 
Klage vorschlagen, dass nur ein einziges Mitglied 
des Gerichts mit dem Fall befasst wird. Der Be-
klagte prüft einen solchen Vorschlag wohlwollend, 
insbesondere wenn es sich bei dem Investor um 
ein kleines oder mittleres Unternehmen handelt 
oder wenn die geltend gemachten Entschädi-
gungs- oder Schadensersatzansprüche ver-
gleichsweise gering sind. 

(6)   Bei den nach Absatz 2 anwendbaren Regeln 
handelt es sich um diejenigen Regeln, die jeweils 
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zu dem Zeitpunkt in Kraft waren, als die Klage be-
ziehungsweise die Klagen nach diesem Abschnitt 
beim Gericht eingereicht wurden, vorbehaltlich 
der in diesem Abschnitt festgelegten spezifischen 
Regeln und ergänzt durch nach Artikel 8.44 Ab-
satz 3 Buchstabe b festgelegte Regeln. 

(7)   Eine Klage zum Zwecke der Streitbeilegung 
nach diesem Abschnitt gilt als eingereicht, wenn 

a) das Begehren nach Artikel 36 Absatz 1 des 
ICSID-Übereinkommens beim Generalsekre-
tär des ICSID eingeht, 

b) das Begehren nach Anhang C Artikel 2 der 
ICSID-Regeln über die Zusatzeinrichtung 
beim ICSID-Sekretariat eingeht, 

c) die Benachrichtigung nach Artikel 3 der UN-
CITRAL-Schiedsgerichtsordnung beim Be-
klagten eingeht oder 

d) der Antrag auf Einleitung des Verfahrens ge-
mäß den nach Absatz 2 Buchstabe d verein-
barten Regeln beim Beklagten eingeht. 

(8)   Jede Vertragspartei teilt der anderen Ver-
tragspartei den Ort der Zustellung der von den In-
vestoren nach diesem Abschnitt übermittelten Mit-
teilungen und sonstigen Dokumente mit. Jede 
Vertragspartei trägt dafür Sorge, dass diese Infor-
mationen öffentlich zugänglich gemacht werden. 

Artikel 8.24 

Verfahren im Rahmen anderer internationaler 
Übereinkünfte 

Wird eine Klage nach diesem Abschnitt und nach 
einer anderen internationalen Übereinkunft einge-
reicht und 

a) besteht die Gefahr sich überschneidender 
Entschädigungen oder 

b) könnte die andere internationale Klage er-
hebliche Auswirkungen auf den Ausgang der 
nach diesem Abschnitt angestrengten Klage 
haben, 

so setzt das Gericht so bald wie möglich nach An-
hörung der Streitparteien das Verfahren aus oder 
gewährleistet auf andere Weise, dass dem auf-
grund einer anderen internationalen Übereinkunft 
eingeleiteten Verfahren in seiner Entscheidung, 
seinem Beschluss oder seinem Urteilsspruch 
Rechnung getragen wird. 

Artikel 8.25 

Zustimmung zur Streitbeilegung durch das 
Gericht 

(1)   Der Beklagte stimmt einer Beilegung der 
Streitigkeit durch das Gericht nach dem in diesem 
Abschnitt beschriebenen Verfahren zu. 

(2)   Die Zustimmung nach Absatz 1 und die Ein-
reichung einer Klage beim Gericht nach diesem 
Abschnitt erfüllen die Anforderungen 

a) des Artikels 25 des ICSID-Übereinkommens 
und von Anhang C Kapitel II der ICSID-Re-
geln über die Zusatzeinrichtung hinsichtlich 
der schriftlichen Zustimmung der Streitpar-
teien und 

b) des Artikels II des New Yorker Übereinkom-
mens hinsichtlich einer schriftlichen Verein-
barung. 

Artikel 8.26 

Finanzierung durch Dritte 

(1)   Im Falle einer Finanzierung durch Dritte legt 
die Streitpartei, die in den Genuss dieser Finan-
zierung kommt, der anderen Streitpartei und dem 
Gericht den Namen und die Anschrift des die Fi-
nanzierung übernehmenden Dritten offen. 

(2)   Die Offenlegung muss zum Zeitpunkt der Ein-
reichung einer Klage erfolgen oder, wenn die Un-
terzeichnung der Finanzierungsvereinbarung, die 
Zuwendung oder die Gewährung einer finanziel-
len Unterstützung nach der Klageeinreichung er-
folgt, unverzüglich nach Abschluss der Vereinba-
rung beziehungsweise nach der Zuwendung oder 
der Gewährung der finanziellen Unterstützung. 

Artikel 8.27 

Einsetzung des Gerichts 

(1)   Das nach diesem Abschnitteingesetzte Ge-
richt entscheidet im Falle von Klagen, die nach Ar-
tikel 8.23 eingereicht werden. 
(2)   Bei Inkrafttreten dieses Abkommens ernennt 
der Gemischte CETA-Ausschuss fünfzehn Mit-
glieder des Gerichts. Fünf Mitglieder des Gerichts 
müssen Staatsangehörige eines Mitgliedstaats 
der Europäischen Union sein, fünf Mitglieder 
Staatsangehörige Kanadas (11) und fünf Mitglie-
der Staatsangehörige von Drittländern. 
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(3)   Der Gemischte CETA-Ausschuss kann be-
schließen, die Anzahl der Mitglieder des Gerichts 
um eine durch drei teilbare Zahl zu erhöhen oder 
zu verringern. Zusätzliche Ernennungen erfolgen 
auf derselben Grundlage wie die Ernennungen 
nach Absatz 2. 

(4)   Die Mitglieder des Gerichts müssen die in ih-
ren jeweiligen Ländern zur Ausübung des Richter-
amts erforderlichen Qualifikationen besitzen oder 
Juristen von anerkannt hervorragender Befähi-
gung sein. Sie müssen über nachweisliches Fach-
wissen auf dem Gebiet des Völkerrechts verfü-
gen. Es ist wünschenswert, dass sie über Fach-
wissen insbesondere auf den Gebieten internatio-
nales Investitionsrecht, internationales Handels-
recht und Streitbeilegung im Rahmen internatio-
naler Investitions- oder Handelsabkommen verfü-
gen. 

(5)   Die nach diesem Abschnitt ernannten Mitglie-
der des Gerichts werden für eine Amtszeit von 
fünf Jahren ernannt, die einmal verlängert werden 
kann. Die Amtszeit von sieben der unmittelbar 
nach Inkrafttreten dieses Abkommens ernannten 
15 Personen wird jedoch auf sechs Jahre festge-
setzt; die betreffenden Personen werden im Los-
verfahren bestimmt. Vakanzen werden unverzüg-
lich neu besetzt. Eine Person, die ernannt wird, 
um ein Mitglied des Gerichts zu ersetzen, dessen 
Amtszeit noch nicht abgelaufen ist, nimmt die Auf-
gabe für den Rest der Amtszeit ihres Vorgängers 
wahr. Grundsätzlich kann ein Mitglied des Ge-
richts, das einer Gerichtskammer angehört, bei 
Ablauf seiner Amtszeit seine Funktion innerhalb 
der Kammer so lange weiter ausüben, bis ein end-
gültiger Urteilsspruch ergangen ist. 

(6)   Zur Verhandlung der Fälle werden innerhalb 
des Gerichts Kammern gebildet, denen jeweils 
drei Mitglieder des Gerichts angehören, und zwar 
ein Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats der 
Europäischen Union, ein Staatsangehöriger Ka-
nadas und ein Staatsangehöriger eines Drittlands. 
Den Vorsitz einer Kammer führt dasjenige Mit-
glied des Gerichts, das Staatsangehöriger eines 
Drittlands ist. 

(7)   Innerhalb von 90 Tagen nach Einreichung ei-
ner Klage nach Artikel 8.23 ernennt der Präsident 
des Gerichts die Mitglieder des Gerichts, die der 
mit dem Fall zu befassenden Kammer angehören 
werden; dabei wird ein Rotationsverfahren zu-
grunde gelegt und sichergestellt, dass die Zusam-
mensetzung der Kammern nach dem Zufallsprin-
zip erfolgt und nicht vorhersehbar ist und dass für 

alle Mitglieder des Gerichts dieselbe Wahrschein-
lichkeit besteht, in eine Kammer berufen zu wer-
den. 

(8)   Der Präsident und der Vizepräsident des Ge-
richts sind für organisatorische Fragen zuständig; 
sie werden für einen Zweijahreszeitraum ernannt 
und im Losverfahren aus dem Kreis der Mitglieder 
des Gerichts ausgewählt, die Staatsangehörige 
von Drittländern sind. Sie üben ihr Amt unter Zu-
grundelegung eines Rotationsverfahrens aus und 
werden per Losentscheid durch den Vorsitz des 
Gemischten CETA-Ausschusses bestimmt. Der 
Vizepräsident vertritt den Präsidenten, wenn die-
ser verhindert ist. 

(9)   Ungeachtet des Absatzes 6 können die Streit-
parteien vereinbaren, dass mit einem Fall nur ein 
einziges Mitglied des Gerichts befasst wird, das 
nach dem Zufallsprinzip aus dem Kreis der 
Staatsangehörigen eines Drittlandss ernannt wird. 
Das Ersuchen eines Klägers um Befassung eines 
einzigen Mitglieds des Gerichts wird vom Beklag-
ten wohlwollend geprüft, insbesondere dann, 
wenn es sich beim Kläger um ein kleines oder 
mittleres Unternehmen handelt oder wenn die gel-
tend gemachten Entschädigungs- oder Scha-
densersatzansprüche vergleichsweise gering 
sind. Ein solches Ersuchen muss vor der Bildung 
der Gerichtskammer eingereicht werden. 

(10)   Das Gericht kann seine Arbeitsverfahren 
selbst festlegen. 

(11)   Die Mitglieder des Gerichts tragen dafür 
Sorge, dass sie verfügbar und in der Lage sind, 
die in diesem Abschnitt genannten Aufgaben 
wahrzunehmen. 

(12)   Zur Gewährleistung ihrer Verfügbarkeit wird 
den Mitgliedern des Gerichts eine monatliche 
Grundvergütung gezahlt, deren Höhe vom Ge-
mischten CETA-Ausschuss festgesetzt wird. 

(13)   Die Grundvergütung nach Absatz 12 wird 
von beiden Vertragsparteien zu gleichen Teilen 
über Einzahlungen auf ein vom ICSID-Sekretariat 
verwaltetes Konto finanziert. Für den Fall, dass 
eine Vertragspartei es versäumt, die Zahlung zur 
Finanzierung der Grundvergütung zu leisten, 
kann die andere Vertragspartei die Zahlung über-
nehmen. Entsprechende Zahlungsrückstände ei-
ner Vertragspartei bleiben zu begleichen, zuzüg-
lich Verzugszinsen in angemessener Höhe. 

(14)   Sofern der Gemischte CETA-Ausschuss kei-
nen Beschluss nach Absatz 15 fasst, fallen — 
über die in Absatz 12 genannten Kosten hinaus — 
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für Vergütungen und Auslagen der Mitglieder des 
Gerichts, die in eine mit einem Fall zu befassende 
Kammer berufen werden, Kosten in einer Höhe 
an, die nach Vorschrift 14 Absatz 1 der Verwal-
tungs- und Finanzordnung des ICSID-Überein-
kommens in der zum Zeitpunkt der Klageeinrei-
chung geltenden Fassung festgesetzt und vom 
Gericht im Einklang mit Artikel 8.39 Absatz 5 unter 
den Streitparteien aufgeteilt werden. 

(15)   Der Gemischte CETA-Ausschuss kann im 
Wege eines Beschlusses die Grundvergütung 
und sonstige Vergütungen und Auslagen in ein re-
guläres Gehalt umwandeln und die jeweiligen Mo-
dalitäten und Bedingungen festlegen. 

(16)   Das ICSID-Sekretariat nimmt die Aufgaben 
des Sekretariats für das Gericht wahr und leistet 
die erforderliche Unterstützung. 

(17)   Sind innerhalb von 90 Tagen nach Einrei-
chung einer Klage zum Zwecke der Streitbeile-
gung keine Ernennungen nach Absatz 2 durch 
den Gemischten CETA-Ausschuss erfolgt, beruft 
der ICSID-Generalsekretär auf Ersuchen einer 
der Streitparteien eine aus drei Mitgliedern des 
Gerichts bestehende Kammer, es sei denn, die 
Streitparteien haben vereinbart, dass nur ein ein-
ziges Mitglied des Gerichts mit dem Fall befasst 
werden soll. Der ICSID-Generalsekretär nimmt 
die Ernennungen aufgrund einer Zufallsauswahl 
aus den vorliegenden Nominierungen vor. Als 
Vorsitzenden darf der ICSID-Generalsekretär kei-
nen Staatsangehörigen Kanadas oder eines Mit-
gliedstaats der Europäischen Union ernennen, es 
sei denn, die Streitparteien vereinbaren etwas an-
deres. 

Artikel 8.28 

Rechtsbehelfsinstanz 

(1)   Es wird eine Rechtsbehelfsinstanz einge-
setzt, der die Überprüfung von nach diesem Ab-
schnitt ergangenen Urteilssprüchen obliegt. 

(2)   Die Rechtsbehelfsinstanz kann einen Urteils-
spruch des Gerichts bestätigen oder ihn abändern 
oder aufheben 

a) aufgrund von Fehlern bei der Anwendung 
oder Auslegung des anwendbaren Rechts, 

b) aufgrund von offenkundigen Fehlern bei der 
Würdigung des Sachverhalts, unter anderem 
bei der Beurteilung relevanter Vorschriften 
des innerstaatlichen Rechts, 

c) aus den in Artikel 52 Absatz 1 Buchstaben a 
bis e des ICSID-Übereinkommens genannten 
Gründen, soweit diese nicht von den Buch-
staben a und b erfasst sind. 

(3)   Die Mitglieder der Rechtsbehelfsinstanz wer-
den im Wege eines Beschlusses des Gemischten 
CETA-Ausschusses ernannt, der gleichzeitig mit 
dem Beschluss nach Absatz 7 ergeht. 

(4)   Die Mitglieder der Rechtsbehelfsinstanz müs-
sen die Anforderungen des Artikels 8.27 Absatz 4 
erfüllen und die des Artikels 8.30 beachten. 

(5)   Die für Rechtsbehelfe gebildete Kammer der 
Rechtsbehelfsinstanz besteht aus drei nach dem 
Zufallsprinzip ernannten Mitgliedern der Rechts-
behelfsinstanz. 

(6)   Die Artikel 8.36 und 8.38 finden auf das Ver-
fahren vor der Rechtsbehelfsinstanz Anwendung. 

(7)   Der Gemischte CETA-Ausschuss fasst um-
gehend einen Beschluss, in dem folgende admi-
nistrative und organisatorische Aspekte der Ar-
beitsweise der Rechtsbehelfsinstanz geregelt 
werden: 

a) administrative Unterstützung, 

b) Verfahren für die Einleitung und Durchfüh-
rung von Rechtsbehelfen sowie Verfahren für 
etwaige Zurückverweisungen an das Gericht 
zwecks Anpassung des Urteilsspruchs, 

c) Verfahren zur Besetzung von Vakanzen in 
der Rechtsbehelfsinstanz und in einer für ei-
nen Fall gebildeten Kammer der Rechts-
behelfsinstanz, 

d) Vergütung der Mitglieder der Rechtsbehelfs-
instanz, 

e) Bestimmungen zu den Kosten von Rechtsbe-
helfen, 

f) Anzahl der Mitglieder der Rechtsbehelfs-
instanz und 

g) sonstige Aspekte, die er für das wirksame 
Funktionieren der Rechtsbehelfsinstanz für 
erforderlich erachtet. 

(8)   Der Ausschuss für Dienstleistungen und In-
vestitionen überprüft in regelmäßigen Abständen 
die Arbeitsweise der Rechtsbehelfsinstanz und 
kann einschlägige Empfehlungen an den Ge-
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mischten CETA-Ausschuss richten. Der Ge-
mischte CETA-Ausschuss kann den nach Absatz 
7 gefassten Beschluss erforderlichenfalls abän-
dern. 

(9)   Mit Annahme des Beschlusses nach Absatz 
7 gilt Folgendes: 

a) Eine Streitpartei kann gegen einen nach die-
sem Abschnitt ergangenen Urteilsspruch in-
nerhalb von 90 Tagen nach dessen Verkün-
dung einen Rechtsbehelf beim der Rechts-
behelfsinstanz einlegen, 

b) eine Streitpartei darf im Zusammenhang mit 
einem Urteilsspruch nach diesem Abschnitt 
nicht die Überprüfung, Aufhebung, Nichtiger-
klärung, Änderung oder Einleitung eines ähn-
lichen Verfahrens anstreben, 

c) ein nach Artikel 8.39 ergangener Urteils-
spruch ist nicht als endgültig zu betrachten 
und die Vollstreckung eines Urteilsspruchs 
darf nicht betrieben werden, bevor 

i) 90 Tage nach der Verkündung des Ur-
teilsspruchs durch das Gericht verstri-
chen sind, ohne dass ein Rechtsbehelf 
bei der Rechtsbehelfsinstanz eingelegt 
wurde, 

ii) ein bei der Rechtsbehelfsinstanz einge-
legter Rechtsbehelf zurückgewiesen 
oder zurückgenommen wurde oder 

iii) 90 Tage nach einem Urteilsspruch der 
Rechtsbehelfsinstanz verstrichen sind, 
ohne dass die Rechtsbehelfsinstanz die 
Angelegenheit an das Gericht zurückver-
wiesen hat, 

d) ein endgültiger Urteilsspruch der Rechts-
behelfsinstanz ist als endgültiger Urteils-
spruch für die Zwecke des Artikels 8.41 zu 
betrachten, und 

e) Artikel 8.41 Absatz 3 findet keine Anwen-
dung. 

Artikel 8.29 

Errichtung eines multilateralen 
Investitionsgerichtshofs mit 

Rechtsbehelfsinstanz 

Die Vertragsparteien streben für die Beilegung 
von Investitionsstreitigkeiten gemeinsam mit an-
deren Handelspartnern die Errichtung eines mul-
tilateralen Investitionsgerichtshofs mit Rechts-
behelfsinstanz an. Bei Errichtung eines solchen 
multilateralen Mechanismus erlässt der Ge-
mischte CETA-Ausschuss einen Beschluss, dem 
zufolge Entscheidungen in von diesem Abschnitt 
erfassten Investitionsstreitigkeiten in Anwendung 
des multilateralen Mechanismus getroffen wer-
den, und legt geeignete Übergangsregelungen 
fest. 

Artikel 8.30 

Ethikregeln 
(1)   Die Mitglieder des Gerichts müssen unabhän-
gig sein. Sie dürfen keiner Regierung nahestehen. 
(12) Sie dürfen keine Weisungen einer Organisa-
tion oder Regierung entgegennehmen, die Ange-
legenheiten im Zusammenhang mit der Streitig-
keit betreffen. Sie dürfen sich nicht an der Prüfung 
von Streitigkeiten beteiligen, wenn dies einen di-
rekten oder indirekten Interessenkonflikt zur Folge 
hätte. Sie müssen die Leitlinien des internationa-
len Anwaltsverbands „International Bar Associa-
tion“ zu Interessenkonflikten in der internationalen 
Schiedsgerichtsbarkeit oder etwaige nach Artikel 
8.44 Absatz 2 angenommene ergänzende Vor-
schriften einhalten. Außerdem dürfen sie ab dem 
Zeitpunkt ihrer Ernennung weder als Rechtsbera-
ter noch als von einer Partei benannter Sachver-
ständiger oder Zeuge bei anhängigen oder neuen 
Investitionsstreitigkeiten im Rahmen dieses Ab-
kommens oder anderer internationaler Überein-
künfte tätig werden. 

(2)   Ist eine Streitpartei der Auffassung, dass sich 
ein Mitglied des Gerichts in einem Interessenkon-
flikt befindet, so kann sie den Präsidenten des In-
ternationalen Gerichtshofs ersuchen, eine Ent-
scheidung über die Ablehnung der Ernennung 
des betreffenden Mitglieds zu treffen. Etwaige Mit-
teilungen über die Ablehnung einer Ernennung 
sind dem Präsidenten des Internationalen Ge-
richtshofs schriftlich innerhalb von 15 Tagen ab 
dem Zeitpunkt, zu dem die Streitpartei über die 
Zusammensetzung der Gerichtskammer unter-
richtet wurde, zu übermitteln oder innerhalb von 
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15 Tagen ab dem Zeitpunkt, zu dem die Streitpar-
tei Kenntnis von den relevanten Tatsachen er-
langt hat, sofern ihr diese nach vernünftigem Er-
messen zum Zeitpunkt der Zusammensetzung 
der Kammer noch nicht bekannt sein konnten. In 
der Ablehnungsmitteilung sind die Gründe für die 
Ablehnung anzugeben. 

(3)   Hat sich das abgelehnte Mitglied des Gerichts 
innerhalb von 15 Tagen nach der Ablehnungsmit-
teilung entschieden, sich nicht aus der Kammer 
zurückzuziehen, so kann der Präsident des Inter-
nationalen Gerichtshofs, nachdem ihm entspre-
chende Mitteilungen der Streitparteien zugegan-
gen sind und nachdem das betreffende Mitglied 
des Gerichts die Möglichkeit zur Stellungnahme 
erhalten hat, eine Entscheidung über die Ableh-
nung treffen. Der Präsident des Internationalen 
Gerichtshofs bemüht sich, die Entscheidung in-
nerhalb von 45 Tagen nach Eingang der Ableh-
nungsmitteilung zu treffen und den Streitparteien 
sowie den übrigen Mitgliedern der Kammer mitzu-
teilen. Eine infolge des Ausschlusses oder des 
Rücktritts eines Mitglieds des Gerichts frei gewor-
dene Stelle wird umgehend neu besetzt. 

(4)   Auf begründete Empfehlung des Präsidenten 
des Gerichts oder auf ihre gemeinsame Initiative 
hin können die Vertragsparteien im Wege eines 
Beschlusses des Gemischten CETA-Ausschus-
ses ein Mitglied vom Gericht ausschließen, wenn 
dessen Verhalten nicht den in Absatz 1 genann-
ten Anforderungen entspricht und mit einer weite-
ren Zugehörigkeit zum Gericht unvereinbar ist. 

Artikel 8.31 

Anwendbares Recht und Auslegung 

(1)   Das nach diesem Abschnitt eingesetzte Ge-
richt wendet bei seinen Entscheidungen dieses 
Abkommen so an, wie es nach dem Wiener Über-
einkommen über das Recht der Verträge und an-
deren zwischen den Vertragsparteien geltenden 
völkerrechtlichen Regeln und Grundsätzen aus-
zulegen ist. 

(2)   Es fällt nicht in die Zuständigkeit des Gerichts, 
die Rechtmäßigkeit einer Maßnahme, die vorgeb-
lich einen Verstoß gegen dieses Abkommen dar-
stellt, nach dem innerstaatlichen Recht einer Ver-
tragspartei zu beurteilen. Zur Klarstellung: Bei sei-
ner Beurteilung, ob eine Maßnahme im Einklang 
mit diesem Abkommen steht, kann das Gericht 
das innerstaatliche Recht einer Vertragspartei, 
soweit angezeigt, als Tatsache heranziehen. Da-
bei folgt das Gericht der herrschenden Auslegung 

des innerstaatlichen Rechts durch die Gerichte 
und Behörden der betreffenden Vertragspartei, 
wobei eine etwaige vom Gericht vorgenommene 
Auslegung innerstaatlichen Rechts für die Ge-
richte und Behörden dieser Vertragspartei nicht 
bindend ist. 

(3)   Bei ernsthaften Bedenken in Bezug auf Aus-
legungsfragen, die sich auf Investitionen auswir-
ken können, kann der Ausschuss für Dienstleis-
tungen und Investitionen dem Gemischten CETA-
Ausschuss nach Artikel 8.44 Absatz 3 Buchstabe 
a die Annahme von Auslegungen dieses Abkom-
mens empfehlen. Eine vom Gemischten CETA-
Ausschuss angenommene Auslegung ist für das 
nach diesem Abschnitteingesetzte Gericht bin-
dend. Der Gemischte CETA-Ausschuss kann be-
schließen, dass eine Auslegung ab einem be-
stimmten Zeitpunkt bindende Wirkung hat. 

Artikel 8.32 

Offenkundig ohne Rechtsgrund angestrengte 
Klagen 

(1)   Der Beklagte kann spätestens 30 Tage nach 
der Bildung der Kammer des Gerichts, in jedem 
Fall aber vor der ersten Sitzung der Kammer ein-
wenden, eine Klage sei offenkundig ohne Rechts-
grund angestrengt worden. 

(2)   Eine Einwendung nach Absatz 1 ist nicht 
möglich, wenn der Beklagte eine Einwendung 
nach Artikel 8.33 erhoben hat. 

(3)   Der Beklagte muss die Einwendung so genau 
wie möglich begründen. 

(4)   Wird eine Einwendung nach diesem Artikel 
erhoben, so setzt das Gericht das Verfahren in der 
Hauptsache aus und stellt einen Zeitplan für die 
Prüfung der Einwendung auf, der mit dem von ihm 
bereits aufgestellten Zeitplan für die Prüfung an-
derer Vorfragen im Einklang steht. 

(5)   Das Gericht gibt den Streitparteien Gelegen-
heit zur Stellungnahme und erlässt sodann in sei-
ner ersten Sitzung oder umgehend danach eine 
begründete Entscheidung oder einen begründe-
ten Urteilsspruch. Dabei geht das Gericht davon 
aus, dass der vorgebliche Sachverhalt zutrifft. 

(6)   Dieser Artikel lässt die Befugnis des Gerichts 
unberührt, andere Einwendungen als Vorfragen 
zu behandeln, ebenso wie das Recht des Beklag-
ten, im Laufe des Verfahrens die Einwendung zu 
erheben, dass eine Klage jeglichen Rechtsgrunds 
entbehre. 
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Artikel 8.33 

Aus Rechtsgründen unbegründete Klagen 

(1)   Unbeschadet der Befugnis des Gerichts, an-
dere Einwendungen als Vorfragen zu behandeln, 
oder des Rechts eines Beklagten, zu gegebener 
Zeit solche Einwendungen zu erheben, behandelt 
und entscheidet das Gericht als Vorfragen jegli-
che Einwendungen des Beklagten, dass aus 
Rechtsgründen eine nach Artikel 8.23 ange-
strengte Klage in ihrer Gesamtheit oder in Teilen 
so geartet sei, dass sie nicht zu einem Urteils-
spruch zugunsten des Klägers nach diesem Ab-
schnitt führen könne, selbst wenn der vorgebliche 
Sachverhalt zutreffen sollte. 

(2)   Eine Einwendung nach Absatz 1 ist dem Ge-
richt spätestens bei Ablauf der Frist zu übermit-
teln, die das Gericht dem Beklagten für die Vor-
lage seiner Klageerwiderung setzt. 

(3)   Wurde eine Einwendung nach Artikel 8.32 er-
hoben, kann es das Gericht unter Berücksichti-
gung der Umstände dieser Einwendung ableh-
nen, nach den in diesem Artikel beschriebenen 
Verfahren eine Einwendung nach Absatz 1 zu be-
handeln. 

(4)   Nach Erhalt einer Einwendung nach Absatz 
1 setzt das Gericht, gegebenenfalls nach einer 
Entscheidung nach Absatz 3, das Verfahren in der 
Hauptsacheaus, stellt einen Zeitplan für die Prü-
fung der Einwendung auf, der mit einem etwaigen 
von ihm bereits aufgestellten Zeitplan für die Prü-
fung anderer Vorfragen im Einklang steht, und er-
lässt eine begründete Entscheidung oder einen 
begründeten Urteilsspruch. 

Artikel 8.34 

Einstweilige Schutzmaßnahmen 

Das Gericht kann einstweilige Schutzmaßnahmen 
beschließen mit dem Ziel, die Rechte einer Streit-
partei zu wahren oder der Zuständigkeit des Ge-
richts in vollem Umfang Geltung zu verschaffen; 
so kann es einen Beschluss über die Sicherung 
von Beweisen, die sich im Besitz oder unter der 
Kontrolle einer Streitpartei befinden, oder einen 
Beschluss über Maßnahmen zur Sicherung der 
Zuständigkeit des Gerichts fassen. Das Gericht 
darf weder eine Sicherungsbeschlagnahme an-
ordnen noch die Anwendung der Maßnahme un-
tersagen, die vorgeblich einen Verstoß im Sinne 
des Artikels 8.23 darstellt. Für die Zwecke dieses 

Artikels schließt der Begriff „Beschluss“ auch 
Empfehlungen ein. 

Artikel 8.35 

Einstellung des Verfahrens 

Sollte der Investor nach Einreichung einer Klage 
nach diesem Abschnitt innerhalb von 180 aufei-
nanderfolgenden Tagen oder während eines zwi-
schen den Streitparteien vereinbarten Zeitraums 
keine Verfahrensschritte eingeleitet haben, wird 
unterstellt, dass er seine Klage zurückgezogen 
hat und dass das Verfahren eingestellt wird. Auf 
Antrag des Beklagten erlässt das Gericht nach 
entsprechender Benachrichtigung der Streitpar-
teien einen Beschluss, in dem es die Einstellung 
des Verfahrens feststellt. Mit diesem Beschluss 
erlischt die Zuständigkeit des Gerichts. 

Artikel 8.36 

Transparenz der Verfahren 

(1)   Im Zusammenhang mit Verfahren nach die-
sem Abschnitt gelten die UNCITRAL-Transpa-
renzregeln mit den in diesem Kapitel vorgesehe-
nen Änderungen. 

(2)   Das Ersuchen um Konsultationen, das Ersu-
chen um Feststellung des Beklagten, die Mittei-
lung über die Feststellung des Beklagten, die Me-
diationsvereinbarung, die Mitteilung über die be-
absichtigte Ablehnung eines Mitglieds des Ge-
richts, die Entscheidung über die Ablehnung eines 
Mitglieds des Gerichts und der Antrag auf Verbin-
dung mehrerer Verfahren werden in die Liste der 
Schriftstücke aufgenommen, die nach Artikel 3 
Absatz 1 der UNCITRAL-Transparenzregeln der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen sind. 

(3)   Anlagen werden in die Liste der Schriftstücke 
aufgenommen, die nach Artikel 3 Absatz 2 der 
UNCITRAL-Transparenzregeln der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen sind. 

(4)   Ungeachtet des Artikels 2 der UNCITRAL-
Transparenzregeln machen Kanada beziehungs-
weise die Europäische Union vor der Einsetzung 
des Gerichts relevante Schriftstücke, wie sie in 
Absatz 2 aufgeführt sind, zeitnah der Öffentlich-
keit zugänglich, wobei vertrauliche oder ge-
schützte Informationen zu schwärzen sind. Ent-
sprechende Schriftstücke können durch Übermitt-
lung an den Verwahrer öffentlich zugänglich ge-
macht werden. 
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(5)   Mündliche Verhandlungen sind öffentlich. 
Das Gericht trifft im Benehmen mit den Streitpar-
teien geeignete logistische Vorkehrungen, um 
den öffentlichen Zugang zu diesen Verhandlun-
gen zu erleichtern. Stellt das Gericht fest, dass es 
vertrauliche oder geschützte Informationen zu 
schützen gilt, so trifft es geeignete Vorkehrungen, 
um sicherzustellen, dass die Teile der Verhand-
lungen, bei denen ein entsprechender Schutz er-
forderlich ist, nichtöffentlich geführt werden. 

(6)   Mit diesem Kapitel wird ein Beklagter nicht 
dazu verpflichtet, gegenüber der Öffentlichkeit In-
formationen zurückzuhalten, zu deren Offenle-
gung er aufgrund der für ihn geltenden Gesetze 
verpflichtet ist. Der Beklagte sollte bei der Anwen-
dung entsprechender Gesetze dafür Sorge tra-
gen, dass als vertraulich oder geschützt einge-
stufte Informationen nicht veröffentlicht werden. 

Artikel 8.37 

Informationsaustausch 

(1)   Eine Streitpartei kann im Zusammenhang mit 
dem Verfahren anderen Personen, insbesondere 
Zeugen und Sachverständigen, entsprechende 
Schriftstücke ungeschwärzt offenlegen, soweit sie 
dies im Zuge eines Verfahrens nach diesem Ab-
schnitt für erforderlich erachtet. Die betreffende 
Streitpartei muss jedoch sicherstellen, dass die 
betreffenden Personen die in den Schriftstücken 
enthaltenen vertraulichen oder geschützten Infor-
mationen vertraulich behandeln. 

(2)   Dieses Abkommen hindert einen Beklagten 
nicht daran, Beamten der Europäischen Union, 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union be-
ziehungsweise von Regierungen auf subnationa-
ler Ebene entsprechende Schriftstücke in unge-
schwärzter Form offenzulegen, soweit er dies im 
Zuge eines Verfahrens nach diesem Abschnitt für 
erforderlich erachtet. Der Beklagte muss jedoch 
sicherstellen, dass die betreffenden Beamten die 
in den Schriftstücken enthaltenen vertraulichen 
oder geschützten Informationen vertraulich be-
handeln. 

Artikel 8.38 

Die nicht an der Streitigkeit beteiligte 
Vertragspartei 

(1)   Der Beklagte legt der nicht an der Streitigkeit 
beteiligten Vertragspartei folgende Schriftstücke 
innerhalb von 30 Tagen nach ihrem Erhalt oder 
unmittelbar nach Beilegung einer Streitigkeit im 

Zusammenhang mit vertraulichen oder geschütz-
ten Informationen vor: 

a) ein Ersuchen um Konsultationen, ein Ersu-
chen um Feststellung des Beklagten, eine 
Mitteilung über die Feststellung des Beklag-
ten, eine nach Artikel 8.23 eingereichte 
Klage, einen Antrag auf Verbindung mehrerer 
Verfahren sowie etwaige weitere Schriftstü-
cke, die solchen Schriftstücken beigefügt 
sind, 

b) auf Anfrage: 

i) Schriftsätze, Sachvorträge, Informatio-
nen, Anträge und sonstige Schriftstücke, 
die dem Gericht von einer Streitpartei 
übermittelt wurden, 

ii) schriftliche Stellungnahmen, die beim 
Gericht nach Artikel 4 der UNCITRAL-
Transparenzregeln eingereicht wurden, 

iii) Protokolle oder Niederschriften der 
mündlichen Verhandlungen des Ge-
richts, soweit verfügbar, und 

iv) Beschlüsse, Urteilssprüche und Ent-
scheidungen des Gerichts und 

c) auf Antrag und auf Kosten der nicht an der 
Streitigkeit beteiligten Vertragspartei alle oder 
einen Teil der dem Gericht vorgelegten Be-
weise, sofern die verlangten Beweise nicht öf-
fentlich zugänglich sind. 

(2)   Das Gericht nimmt mündliche oder schriftli-
che Stellungnahmen der nicht an der Streitigkeit 
beteiligten Vertragspartei zu Fragen der Ausle-
gung dieses Abkommens entgegen oder kann 
diese Vertragspartei nach Konsultation der Streit-
parteien zur Stellungnahme auffordern. Die nicht 
an der Streitigkeit beteiligte Vertragspartei kann 
an nach diesem Abschnitt stattfindenden mündli-
chen Verhandlungen teilnehmen. 

(3)   Das Gericht zieht keinerlei Schlussfolgerun-
gen aus dem Ausbleiben von Stellungnahmen 
nach Absatz 2. 

(4)   Das Gericht stellt sicher, dass die Streitpar-
teien ausreichend Gelegenheit erhalten, sich zu 
Stellungnahmen der nicht an der Streitigkeit betei-
ligten Vertragspartei dieses Abkommens zu äu-
ßern. 
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Artikel 8.39 

Endgültiger Urteilsspruch 

(1)   Erlässt das Gericht einen endgültigen Urteils-
spruch gegen den Beklagten, so kann es nur Fol-
gendes — einzeln oder in Kombination — zuspre-
chen: 

a) Schadensersatz in Geld, gegebenenfalls zu-
züglich aufgelaufener Zinsen, 

b) Rückerstattung von Vermögenswerten, wo-
bei der Urteilsspruch vorsehen muss, dass 
der Beklagte anstelle der Rückgabe Scha-
densersatz in Geld leisten kann, und zwar in 
einer Höhe, die dem im Einklang mit Artikel
8.12 bestimmten fairen Marktwert der Vermö-
genswerte unmittelbar vor Bekanntwerden 
der Enteignung oder bevorstehenden Enteig-
nung — je nachdem, welches der frühere 
Zeitpunkt ist — entspricht, gegebenenfalls 
zuzüglich aufgelaufener Zinsen. 

(2)   Vorbehaltlich der Absätze 1 und 5 gilt für Kla-
gen nach Artikel 8.23 Absatz 1 Buchstabe b Fol-
gendes: 

a) bei Zuerkennung von Schadensersatz in 
Geld, gegebenenfalls zuzüglich aufgelaufe-
ner Zinsen, sieht der Urteilsspruch vor, dass 
der Betrag an das gebietsansässige Unter-
nehmen gezahlt wird, 

b) bei Zuerkennung einer Rückerstattung von 
Vermögenswerten sieht der Urteilsspruch 
vor, dass die Rückerstattung an das gebiets-
ansässige Unternehmen erfolgt, 

c) bei einem Kostenentscheid zugunsten des In-
vestors sieht der Urteilsspruch vor, dass die 
Erstattung der Kosten an den Investor erfolgt, 
und 

d) der Urteilsspruch sieht vor, dass er etwaige 
Rechte, die andere Personen als diejenigen, 
die einen Rechtsverzicht nach Artikel 8.22 er-
klärt haben, nach dem Recht einer Vertrags-
partei in Bezug auf die Zuerkennung von 
Schadensersatz in Geld oder die Rückerstat-
tung von Vermögenswerten haben könnten, 
unberührt lässt. 

(3)   Der in Geld bemessene Schadensersatz darf 
den vom Investor oder gegebenenfalls vom ge-
bietsansässigen Unternehmen erlittenen Verlust, 

abzüglich bereits geleisteter Schadensersatz- 
oder Entschädigungszahlungen, nicht überstei-
gen. Bei der Berechnung des in Geld bemesse-
nen Schadensersatzes nimmt das Gericht ferner 
Kürzungen vor, um einer etwaigen Rückerstat-
tung von Vermögenswerten oder einer Aufhebung 
oder Änderung der Maßnahme Rechnung zu tra-
gen. 

(4)   Das Gericht erkennt nicht auf Strafschadens-
ersatz. 

(5)   Das Gericht ordnet an, dass die Kosten des 
Verfahrens von der unterliegenden Streitpartei zu 
tragen sind. In Ausnahmefällen kann das Gericht 
die Kosten zwischen den Streitparteien aufteilen, 
wenn es dies nach der Sachlage des Falls für an-
gemessen erachtet. Andere vertretbare Kosten, 
einschließlich der Kosten für Rechtsvertretung 
und Rechtsbeistand, sind von der unterliegenden 
Streitpartei zu tragen, es sei denn, das Gericht er-
achtet eine solche Kostenaufteilung nach der 
Sachlage des Falls für nicht angemessen. Wurde 
den Klagen nur in Teilen stattgegeben, so werden 
die Kosten proportional nach Zahl oder Umfang 
der erfolgreichen Teile der Klagen festgesetzt. 

(6)   Der Gemischte CETA-Ausschuss prüft die 
Einführung ergänzender Vorschriften zur Verrin-
gerung der finanziellen Belastung für Kläger, bei 
denen es sich um natürliche Personen oder um 
kleine und mittlere Unternehmen handelt. Mit ent-
sprechenden ergänzenden Vorschriften kann ins-
besondere den finanziellen Ressourcen solcher 
Kläger und der Höhe des geforderten Schadens-
ersatzes Rechnung getragen werden. 

(7)   Das Gericht und die Streitparteien unterneh-
men alle Anstrengungen, um eine zeitnahe 
Durchführung des Streitbeilegungsverfahrens zu 
gewährleisten. Das Gericht verkündet seinen end-
gültigen Urteilsspruch innerhalb von 24 Monaten 
nach dem Tag der Klageeinreichung nach Artikel 
8.23. Benötigt das Gericht mehr Zeit, um seinen 
endgültigen Urteilsspruch zu verkünden, teilt es 
den Streitparteien die Gründe für die Verzögerung 
mit. 

Artikel 8.40 

Abfindung oder sonstige Entschädigung 

Ein Beklagter darf nicht als Einwand, als Gegen-
forderung, als Ausgleichsforderung oder als ähn-
liches Vorbringen geltend machen, dass ein In-
vestor oder gegebenenfalls ein gebietsansässi-
ges Unternehmen aufgrund eines Versicherungs- 



Drucksache 19/958 – 56 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

oder Garantievertrags für einen Teil des Scha-
dens oder den Gesamtschaden, für den in einer 
nach diesem Abschnitt eingeleiteten Streitsache 
eine Entschädigung beansprucht wird, eine Abfin-
dung oder eine sonstige Entschädigung erhalten 
habe oder erhalten werde; das Gericht gibt einem 
solchen Vorbringen nicht statt. 

Artikel 8.41 

Vollstreckung von Urteilssprüchen 

(1)   Ein nach diesem Abschnitt verkündeter Ur-
teilsspruch ist für die Streitparteien und für den be-
treffenden Fall bindend. 

(2)   Vorbehaltlich des Absatzes 3 erkennen die 
Streitparteien den Urteilsspruch an und kommen 
ihm unverzüglich nach. 

(3)   Eine Streitpartei kann die Vollstreckung eines 
endgültigen Urteilsspruchs erst dann betreiben, 
wenn 

a) im Falle eines nach dem ICSID-Übereinkom-
men verkündeten endgültigen Urteilsspruchs

i) seit dem Tag, an dem der Urteilsspruch 
ergangen ist, 120 Tage verstrichen sind, 
ohne dass eine Streitpartei ein Wieder-
aufnahmeverfahren oder die Nichtigerklä-
rung des Urteilsspruchs beantragt hat, o-
der 

ii) die Vollstreckung des Urteilsspruchs 
ausgesetzt wurde und ein Wiederauf-
nahme- oder Nichtigerklärungsverfahren 
abgeschlossen ist, 

b) im Falle eines nach den ICSID-Regeln über 
die Zusatzeinrichtung, nach der UNCITRAL-
Schiedsgerichtsordnung oder nach sonstigen 
aufgrund von Artikel 8.23 Absatz 2 Buchstabe
d anwendbaren Regeln verkündeten endgül-
tigen Urteilsspruchs 

i) seit dem Tag, an dem der Urteilsspruch 
ergangen ist, 90 Tage verstrichen sind, 
ohne dass eine Streitpartei ein Ände-
rungs-, Aufhebungs- oder Nichtigerklä-
rungsverfahren eingeleitet hat, oder 

ii) die Vollstreckung des Urteilsspruchs 
ausgesetzt wurde und ein Gericht einen 
Änderungs-, Aufhebungs- oder Nichtig-
keitsantrag abgewiesen oder zugelassen 

hat und keine weitere Einlegung von 
Rechtsbehelfen möglich ist. 

(4)   Die Vollstreckung des Urteilsspruchs unter-
liegt den am Vollstreckungsort geltenden Rechts-
vorschriften für die Vollstreckung von Urteilen 
oder Schiedssprüchen. 

(5)   Ein nach diesem Abschnitt ergangener end-
gültiger Urteilsspruch gilt als Schiedsspruch zur 
Regelung von aus einer Handelssache oder 
Transaktion im Sinne des Artikels 1 des New Yor-
ker Übereinkommens entstandenen Ansprüchen. 

(6)   Zur Klarstellung: Wurde eine Klage nach Ar-
tikel 8.23 Absatz 2 Buchstabe a eingereicht, gilt 
ein nach diesem Abschnitt ergangener endgülti-
ger Urteilsspruch als Schiedsspruch im Sinne des 
Kapitels IVAbschnitt 6 des ICSID-Übereinkom-
mens. 

Artikel 8.42 

Rolle der Vertragsparteien 

(1)   Eine Vertragspartei darf in Bezug auf eine 
nach Artikel 8.23 eingereichte Klage keinen völ-
kerrechtlichen Anspruch geltend machen, es sei 
denn, dass die andere Vertragspartei den in der 
Streitsache ergangenen Urteilsspruch nicht be-
folgt. 

(2)   Absatz 1 schließt bei einer Maßnahme mit 
allgemeiner Geltung nicht die Möglichkeit einer 
Streitbeilegung nach Kapitel neunundzwanzig 
(Streitbeilegung) aus, auch wenn die betreffende 
Maßnahme vorgeblich im Hinblick auf eine be-
stimmte Investition, in Bezug auf die eine Klage 
nach Artikel 8.23 eingereicht wurde, einen Ver-
stoß gegen dieses Abkommen darstellt, und gilt 
unbeschadet des Artikels 8.38. 

(3)   Absatz 1 steht einem informellen Austausch, 
der dem alleinigen Zweck dient, eine Streitbeile-
gung zu erleichtern, nicht entgegen. 

Artikel 8.43 

Verbindung mehrerer Verfahren 

(1)   Haben zwei oder mehrere getrennt einge-
reichte Klagen nach Artikel 8.23 eine Rechts- oder 
Sachfrage gemein und ergeben sie sich aus den-
selben Ereignissen oder Umständen, so können 
die Streitparteien — allein oder gemeinsam — 
nach diesem Artikel um Bildung einer separaten 
Kammer beim Gericht ersuchen und beantragen, 
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dass diese Kammer die Verbindung der Verfahren 
anordnet (im Folgenden „Verbindungsantrag“). 

(2)   Bevor eine Streitpartei einen Verbindungsbe-
schluss beantragen kann, muss sie zunächst den 
anderen Streitparteien, die von dem Beschluss 
betroffen sein sollen, eine Mitteilung zusenden. 

(3)   Sind die nach Absatz 2 benachrichtigten 
Streitparteien zu einer Einigung über den Verbin-
dungsantrag gelangt, können sie einen gemeinsa-
men Antrag auf Bildung einer separaten Gerichts-
kammer und auf einen Verbindungsbeschluss 
nach diesem Artikel stellen. Sind die nach Absatz 
2 benachrichtigten Streitparteien nicht innerhalb 
von 30 Tagen nach der Mitteilung zu einer Eini-
gung über den Verbindungsantrag gelangt, so 
kann auch eine Streitpartei allein einen Antrag auf 
Bildung einer separaten Kammer des Gerichts 
und auf einen Verbindungsbeschluss nach die-
sem Artikel stellen. 

(4)   Der Antrag ist dem Präsidenten des Gerichts 
und allen Streitparteien, die von dem Beschluss 
umfasst sein sollen, schriftlich zu übermitteln und 
hat Folgendes zu enthalten: 

a) Name und Anschrift der Streitparteien, die 
von dem Beschluss umfasst sein sollen, 

b) die Klagen oder Klageteile, die von dem Be-
schluss umfasst sein sollen, und 

c) die Gründe für den Verbindungsantrag. 

(5)   Ein Verbindungsantrag, der mehr als einen 
Beklagten betrifft, erfordert die Zustimmung aller 
betroffenen Beklagten. 

(6)   Die für Verfahren nach diesem Artikel gelten-
den Vorschriften werden wie folgt bestimmt: 

a) Wurden alle Klagen, für die ein Verbindungs-
beschluss beantragt wird, nach denselben in 
Artikel 8.23 genannten Regeln eingereicht, 
gelten diese Regeln; 

b) wurden die Klagen, für die ein Verbindungs-
beschluss beantragt wird, nicht nach densel-
ben Regeln eingereicht, 

i) können die Investoren gemeinsam ver-
einbaren, welche der in Artikel 8.23 Ab-
satz 2 genannten Regeln zugrunde gelegt 
werden sollen, oder 

ii) findet, wenn die Investoren sich nicht in-
nerhalb von 30 Tagen nach Eingang des 

Verbindungsantrags beim Präsidenten 
des Gerichts über die anzuwendenden 
Regeln einigen können, die UNCITRAL-
Schiedsgerichtsordnung Anwendung. 

(7)   Nach Eingang eines Verbindungsantrags bil-
det der Präsident des Gerichts im Einklang mit 
den Bestimmungen des Artikels 8.27 Absatz 7 in-
nerhalb des Gerichts eine neue Kammer (im Fol-
genden „Verbindungskammer“), die für einige 
oder alle Klagen, die Gegenstand des gemeinsa-
men Verbindungsantrags sind, in Teilen oder in 
Gänze zuständig ist. 

(8)   Befindet die Verbindungskammer nach Anhö-
rung der Streitparteien, dass die nach Artikel 8.23 
eingereichten Klagen eine Rechts- oder Sach-
frage gemein haben und sich aus denselben Er-
eignissen oder Umständen ergeben und dass 
eine Verbindung der Klagen im Interesse einer ge-
rechten und effizienten Beilegung der Streitsa-
chen wäre, insbesondere im Interesse der Konsis-
tenz der Urteilssprüche, kann sich die Verbin-
dungskammer des Gerichts im Wege eines Be-
schlusses für einige oder alle Klagen in Teilen 
oder in Gänze für zuständig erklären. 

(9)   Hat sich eine Verbindungskammer des Ge-
richts nach Absatz 8 für zuständig erklärt, kann ein 
Investor, der eine Klage nach Artikel 8.23 einge-
reicht hat und dessen Klage nicht Gegenstand 
des Verbindungsbeschlusses war, beim Gericht 
schriftlich beantragen, in den Beschluss einbezo-
gen zu werden, sofern der Antrag den Anforderun-
gen des Absatzes 4 genügt. Die Verbindungs-
kammer des Gerichts kann einen entsprechenden 
Beschluss fassen, nachdem sie sich davon über-
zeugt hat, dass die Anforderungen des Absatzes 
8 erfüllt sind und dass dadurch, dass sie einem 
solchen Antrag stattgibt, keine der Streitparteien 
über Gebühr belastet oder in unangemessener 
Weise benachteiligt wird und dass das Verfahren 
nicht übermäßig lange unterbrochen wird. Bevor 
die Verbindungskammer des Gerichts einen ent-
sprechenden Beschluss erlässt, führt sie Konsul-
tationen mit den Streitparteien. 

(10)   Auf Antrag einer Streitpartei kann eine nach 
diesem Artikel gebildete Verbindungskammer des 
Gerichts, solange sie ihre Entscheidung nach Ab-
satz 8 noch nicht getroffen hat, beschließen, dass 
das Verfahren der nach Artikel 8.27 Absatz 7 ein-
gesetzten Kammer des Gerichts ausgesetzt wird, 
es sei denn, das betreffende Gericht hat das Ver-
fahren bereits vertagt. 
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(11)   Die nach Artikel 8.27 Absatz 7 eingesetzte 
Kammer des Gerichts tritt die Zuständigkeit für 
Klagen oder Teile von Klagen, für die sich eine 
nach diesem Artikel gebildete Verbindungskam-
mer des Gerichts für zuständig erklärt hat, ab. 

(12)   Der Urteilsspruch, den eine nach diesem Ar-
tikel gebildete Verbindungskammer des Gerichts 
zu Klagen oder Teilen von Klagen erlässt, für die 
sie sich für zuständig erklärt hat, ist, was diese 
Klagen oder Teile von Klagen betrifft, für die nach 
Artikel 8.27 Absatz 7 eingesetzte Kammer des 
Gerichts bindend. 

(13)   Ein Investor kann eine nach diesem Ab-
schnitt eingereichte und in einem verbundenen 
Verfahren behandelte Klage zurückziehen; die 
Klage darf nicht erneut nach Artikel 8.23 einge-
reicht werden. Tut er dies spätestens 15 Tage 
nach Eingang der Mitteilung über die Verbindung 
der Verfahren, hindert seine vorherige Klageein-
reichung ihn nicht daran, einen anderen Streitbei-
legungsmechanismus als den in diesem Abschnitt 
vorgesehenen in Anspruch zu nehmen. 

(14)   Auf Ersuchen eines Investors kann eine Ver-
bindungskammer des Gerichts alles ihr nötig Er-
scheinende tun, damit diesen Investor betreffende 
vertrauliche oder geschützte Informationen ge-
genüber anderen Investoren geschützt werden. 
Unter anderem kann sie vorsehen, dass den an-
deren Investoren geschwärzte Fassungen von 
Unterlagen mit vertraulichen oder geschützten In-
formationen vorgelegt werden oder dass Teile der 
mündlichen Verhandlungen nichtöffentlich geführt 
werden. 

Artikel 8.44 

Ausschuss für Dienstleistungen und 
Investitionen 

(1)   Der Ausschuss für Dienstleistungen und In-
vestitionen dient den Vertragsparteien als Forum 
für die Erörterung von Fragen im Zusammenhang 
mit diesem Kapitel, unter anderem 

a) von etwaigen Schwierigkeiten, die sich bei 
der Durchführung dieses Kapitels ergeben, 

b) von möglichen Verbesserungen dieses Kapi-
tels, insbesondere im Lichte der Erfahrungen 
und Entwicklungen in anderen internationa-
len Foren und im Rahmen anderer von den 
Vertragsparteien getroffener Übereinkünfte. 

(2)   Der Ausschuss für Dienstleistungen und In-
vestitionen legt im Einvernehmen mit den Ver-
tragsparteien, nachdem diese ihre jeweiligen in-
ternen Vorschriften erfüllt und ihre jeweiligen in-
ternen Verfahren abgeschlossen haben, einen 
Verhaltenskodex für die Mitglieder des Gerichts 
fest, der bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit 
diesem Kapitel Anwendung findet, die geltenden 
Vorschriften ersetzen oder ergänzen kann und 
unter anderem folgende Aspekte betreffen kann: 

a) Offenlegungspflichten, 

b) Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Mit-
glieder des Gerichts und 

c) Vertraulichkeit. 

Die Vertragsparteien bemühen sich nach besten 
Kräften um eine Festlegung des Verhaltenskode-
xes bis spätestens zum ersten Tag der vorläufigen 
Anwendung beziehungsweise des Inkrafttretens 
dieses Abkommens, in jedem Fall aber bis spä-
testens zwei Jahre nach diesem Zeitpunkt. 

(3)   Der Ausschuss für Dienstleistungen und In-
vestitionen kann im Einvernehmen mit den Ver-
tragsparteien, nachdem diese ihre jeweiligen in-
ternen Vorschriften erfüllt und die internen Verfah-
ren abgeschlossen haben, 

a) dem Gemischten CETA-Ausschuss nach Ar-
tikel 8.31 Absatz 3 die Annahme von Ausle-
gungen dieses Abkommens empfehlen, 

b) Regeln zur Ergänzung der geltenden Streit-
beilegungsregeln annehmen und ändern und 
die geltenden Transparenzregeln ändern. 
Diese Regeln und Änderungen sind für das 
nach diesem Abschnitteingesetzte Gericht 
bindend, 

c) Mediationsregeln festlegen, die von den 
Streitparteien gemäß Artikel 8.20 anzuwen-
den sind, 

d) dem Gemischten CETA-Ausschuss nach Ar-
tikel 8.10 Absatz 3 die Festlegung etwaiger 
weiterer Bestandteile der Verpflichtung zur 
Gewährung einer gerechten und billigen Be-
handlung empfehlen und 

e) nach Artikel 8.28 Absatz 8 Empfehlungen zur 
Arbeitsweise der Rechtsbehelfsinstanz an 
den Gemischten CETA-Ausschuss richten. 
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Artikel 8.45 

Ausschluss 

Die Streitbeilegungsbestimmungen dieses Ab-
schnitts und des Kapitels neunundzwanzig (Streit-
beilegung) gelten nicht für die in Anhang 8-C ge-
nannten Angelegenheiten. 

KAPITEL NEUN 

Grenzüberschreitender Dienstleistungshan-
del

Artikel 9.1 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der 
Ausdruck 

Luftfahrzeugreparatur- und -wartungs-
dienstleistungen Arbeiten an einem aus dem 
Verkehr genommenen Luftfahrzeug oder Luft-
fahrzeugteil, mit Ausnahme der Stationswar-
tungsdienste („Line-Maintenance“), 

Flughafenbetriebsleistungen den Betrieb 
oder die Verwaltung — auf Gebühren- oder 
vertraglicher Basis — der Flughafeninfrastruk-
tur, einschließlich Terminals, Start- und Lande-
bahnen, Rollbahnen und Vorfeldern, Parkplät-
zen und flughafeninternen Transportsystemen. 
Zur Klarstellung: Flughafenbetriebsleistungen 
schließen weder das Eigentum an Flughäfen 
oder Flughafengeländen oder Investitionen in 
Flughäfen oder Flughafengelände noch die 
Wahrnehmung der Aufgaben von Leitungs-
und Kontrollorganen ein. Flughafenbetriebs-
leistungen schließen keine Flugsicherungs-
dienste ein, 

Dienstleistungen computergesteuerter Bu-
chungssysteme die Erbringung von Dienst-
leistungen mit Hilfe computergestützter Sys-
teme, die Informationen über die Flugpläne 
von Luftfahrtunternehmen, die Verfügbarkeit 
von Beförderungskapazitäten, Flugpreise und 
Flugpreisregelungen enthalten und die Vor-
nahme von Buchungen oder die Ausstellung 
von Flugtickets ermöglichen, 

grenzüberschreitender Dienstleistungs-
handel oder grenzüberschreitende Erbrin-
gung von Dienstleistungen die Erbringung 
von Dienstleistungen 

a) vom Gebiet der einen Vertragspartei aus 
in das Gebiet der anderen Vertragspartei 
oder 

b) im Gebiet der einen Vertragspartei für ei-
nen Dienstleistungsnutzer der anderen 
Vertragspartei, 

wobei jedoch die Erbringung von Dienstleistun-
gen im Gebiet einer Vertragspartei durch eine 
Person der anderen Vertragspartei nicht einge-
schlossen ist, 

Bodenabfertigungsdienste die Erbringung 
von Dienstleistungen auf Gebühren- oder ver-
traglicher Basis in folgenden Bereichen: admi-
nistrative Abfertigung am Boden und Überwa-
chung, einschließlich Kontrolle der Verladung 
und Kommunikation, Fluggastabfertigung, Ge-
päckabfertigung, Fracht- und Postabfertigung, 
Vorfelddienste sowie Reinigungsdienste und 
Luftfahrzeugservice, Betankungsdienste, Sta-
tionswartungsdienste sowie Flugbetriebs- und 
Besatzungsdienste, Transportdienste am Bo-
den, Bordverpflegungsdienste (Catering). Bo-
denabfertigungsdienste umfassen keine Si-
cherheitsdienste oder den Betrieb oder die 
Verwaltung der zentralisierten Infrastrukturen 
von Flughäfen, beispielsweise von Gepäckbe-
förderungssystemen, Enteisungsanlagen, 
Treibstoffversorgungssystemen oder flugha-
feninternen Transportsystemen, 

Verkauf und Vermarktung von Luftver-
kehrsdienstleistungen Möglichkeiten des be-
treffenden Luftfahrtunternehmens zum freien 
Verkauf und zur freien Vermarktung seiner 
Luftverkehrsdienstleistungen, einschließlich 
aller Aspekte der Vermarktung wie Marktfor-
schung, Werbung und Vertrieb, jedoch unter 
Ausschluss der Festsetzung von Preisen für 
Luftverkehrsdienstleistungen und der dafür 
geltenden Bedingungen, und 

in Ausübung hoheitlicher Gewalt erbrachte
Dienstleistungen jede Art von Dienstleistung, 
die nicht zu kommerziellen Zwecken oder im 
Wettbewerb mit einem oder mehreren Dienst-
leistern erbracht wird. 

Artikel 9.2 

Geltungsbereich 

(1)   Dieses Kapitel gilt für von einer Vertragspartei 
eingeführte oder aufrechterhaltene Maßnahmen, 
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die sich auf den grenzüberschreitenden Dienst-
leistungshandel eines Dienstleisters der anderen 
Vertragspartei auswirken, einschließlich Maßnah-
men, die Folgendes betreffen: 

a) die Produktion, den Vertrieb, die Vermark-
tung, den Verkauf und die Bereitstellung einer 
Dienstleistung, 

b) den Erwerb, die Nutzung oder die Bezahlung 
einer Dienstleistung und 

c) im Zusammenhang mit der Erbringung einer 
Dienstleistung den Zugang zu und die Nut-
zung von Dienstleistungen, die der Öffentlich-
keit allgemein angeboten werden müssen. 

2.   Dieses Kapitel gilt nicht für Maßnahmen, die 
Folgendes betreffen: 

a) in Ausübung hoheitlicher Gewalt erbrachte 
Dienstleistungen, 

b) in der Europäischen Union: audiovisuelle 
Dienstleistungen, 

c) in Kanada: Kulturwirtschaft, 

d) Finanzdienstleistungen im Sinne des Artikels
13.1 (Begriffsbestimmungen), 

e)
Flugdienste, verwandte Dienstleistungen zur 
Unterstützung von Flugdiensten sowie sons-
tige mit Hilfe von Luftfahrzeugen erbrachte 
Dienstleistungen (13), mit Ausnahme folgen-
der Dienstleistungen: 

i) Luftfahrzeugreparatur- und –wartungs-
dienstleistungen, 

ii) Verkauf und Vermarktung von Luftver-
kehrsdienstleistungen, 

iii) Dienstleistungen computergesteuerter 
Buchungssysteme (Computer Reserva-
tion Systems — CRS), 

iv) Bodenabfertigungsdienste, 

v) Flughafenbetriebsleistungen, 

f) Beschaffungen von Waren oder Dienstleistun-
gen durch eine Vertragspartei, sofern die Wa-
ren und Dienstleistungen für öffentliche Zwe-
cke beschafft werden und nicht zur gewerbli-
chen Weiterveräußerung oder zur Nutzung 

bei der Lieferung von Waren oder der Erbrin-
gung von Dienstleistungen zur gewerblichen 
Veräußerung bestimmt sind, unabhängig da-
von, ob es sich um „erfasste Beschaffungen“ 
im Sinne des Artikels 19.2 (Geltungsbereich) 
Absatz 2 handelt oder nicht, 

g) von einer Vertragspartei gewährte Subventio-
nen oder sonstige öffentliche Unterstützung 
im Zusammenhang mit grenzüberschreiten-
dem Dienstleistungshandel. 

(3)   Dieses Kapitel berührt nicht die Rechte und 
Pflichten der Vertragsparteien im Rahmen des 
Luftverkehrsabkommens zwischen Kanada und 
der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mit-
gliedstaaten, das am 17. Dezember 2009 in Brüs-
sel und am 18. Dezember 2009 in Ottawa unter-
zeichnet wurde. 

(4)   Dieses Kapitel erlegt den Vertragsparteien 
keinerlei Pflichten in Bezug auf Gebietsangehö-
rige der jeweils anderen Vertragspartei auf, die 
den Zugang zu ihrem Arbeitsmarkt oder eine dau-
erhafte Beschäftigung in ihrem Gebiet anstreben, 
und erkennt den betreffenden Personen keinerlei 
Rechte in Bezug auf einen solchen Zugang oder 
eine solche Beschäftigung zu. 

Artikel 9.3 

Inländerbehandlung 

(1)   Jede Vertragspartei gewährt den Dienstleis-
tern und Dienstleistungen der anderen Vertrags-
partei eine Behandlung, die nicht weniger günstig 
ist als die Behandlung, die sie in vergleichbaren 
Situationen ihren eigenen Dienstleistern und 
Dienstleistungen gewährt. 

(2)   Zur Klarstellung: Die von einer Vertragspartei 
nach Absatz 1 gewährte Behandlung ist in Bezug 
auf eine andere Regierung als auf Bundesebene 
in Kanada oder in Bezug auf die Regierung eines 
oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union eine Behandlung, die nicht weniger günstig 
ist als die günstigste Behandlung, welche die be-
treffende Regierung in vergleichbaren Situationen 
den eigenen Dienstleistern und Dienstleistungen 
gewährt. 

Artikel 9.4 

Formale Anforderungen 

Artikel 9.3 hindert die Vertragsparteien nicht da-
ran, Maßnahmen zur Festlegung formaler Anfor-
derungen im Zusammenhang mit der Erbringung 
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von Dienstleistungen einzuführen oder aufrecht-
zuerhalten, sofern die Art und Weise der Anwen-
dung solcher Anforderungen keine willkürliche 
oder ungerechtfertigte Diskriminierung beinhaltet. 
Entsprechende Maßnahmen können folgende An-
forderungen vorsehen: 

a) Zulassung, Registrierung, Zertifizierung oder 
Genehmigung als Voraussetzung für die Er-
bringung einer Dienstleistung oder für die Zu-
gehörigkeit zu einem bestimmten Berufs-
stand, zum Beispiel Verpflichtung zur Mit-
gliedschaft in einer Berufsorganisation oder 
zur Beteiligung an einem kollektiven Aus-
gleichsfonds für Mitglieder einer Berufsorga-
nisation, 

b) Verpflichtung für Dienstleister, über einen für 
Dienstleistungen bereitstehenden Vertreter 
vor Ort oder über eine Anschrift vor Ort zu 
verfügen, 

c) Beherrschung einer Landessprache oder Be-
sitz eines Führerscheins oder 

d) Verpflichtung des Dienstleisters 

i) zur Hinterlegung einer Bürgschaft oder 
anderen Finanzsicherheit, 

ii) zur Einrichtung eines Treuhandkontos 
oder Leistung einer Zahlung auf ein Treu-
handkonto, 

iii) zum Abschluss einer bestimmten Art von 
Versicherung über eine bestimmte Ver-
sicherungssumme, 

iv) zur Bereitstellung anderer, vergleichba-
rer Garantien oder 

v) zur Gewährleistung des Zugangs zu Auf-
zeichnungen. 

Artikel 9.5 

Meistbegünstigung 

(1)   Jede Vertragspartei gewährt den Dienstleis-
tern und Dienstleistungen der anderen Vertrags-
partei eine Behandlung, die nicht weniger günstig 
ist als die Behandlung, die sie in vergleichbaren 
Situationen den Dienstleistern und Dienstleistun-
gen eines Drittlands gewährt. 

(2)   Zur Klarstellung: Die von einer Vertragspartei 
nach Absatz 1 gewährte Behandlung ist in Bezug 

auf eine andere Regierung als auf Bundesebene 
in Kanada oder in Bezug auf die Regierung eines 
oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union die Behandlung, welche die betreffende 
Regierung in ihrem Gebiet in vergleichbaren Situ-
ationen den Dienstleistungen oder Dienstleistern 
eines Drittlands gewährt. 

(3)   Absatz 1 gilt nicht für eine von einer Vertrags-
partei im Rahmen einer bestehenden oder künfti-
gen Maßnahme gewährte Behandlung, die eine 
Anerkennung vorsieht, unter anderem im Wege 
von Vereinbarungen oder Übereinkünften mit 
Drittländern, durch welche die Akkreditierung von 
Prüf- und Analysedienstleistungen und entspre-
chenden Dienstleistern, die Akkreditierung von 
Reparatur- und Wartungsdienstleistungen und 
entsprechenden Dienstleistern sowie die Zertifi-
zierung der Qualifikationen der betreffenden ak-
kreditierten Dienstleister, der von ihnen geleiste-
ten Arbeit oder der mit den akkreditierten Dienst-
leistungen erzielten Ergebnisse anerkannt wer-
den. 

Artikel 9.6 

Marktzugang 

Die Vertragsparteien führen keine Maßnahmen 
ein und erhalten keine Maßnahmen aufrecht, die 
für ihr gesamtes Gebiet oder für ein in die Zustän-
digkeit einer Regierung auf nationaler Ebene, auf 
Provinz-, Territoriums- oder Regionsebene oder 
auf lokaler Ebene fallendes Gebiet gelten und fol-
gende Arten von Beschränkungen vorsehen: 

a) Beschränkung der Anzahl der Dienstleister in 
Form von zahlenmäßigen Quoten, Monopo-
len, Dienstleistern mit ausschließlichen Rech-
ten oder des Erfordernisses einer wirtschaft-
lichen Bedarfsprüfung, 

b) Beschränkung des Gesamtwerts der Dienst-
leistungsgeschäfte oder des Betriebsvermö-
gens in Form zahlenmäßiger Quoten oder 
des Erfordernisses einer wirtschaftlichen Be-
darfsprüfung oder 

c) Beschränkung der Gesamtzahl der Dienst-
leistungen oder des Gesamtvolumens er-
brachter Dienstleistungen durch Festlegung 
bestimmter zahlenmäßiger Einheiten in Form 
von Quoten oder des Erfordernisses einer 
wirtschaftlichen Bedarfsprüfung. 
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Artikel 9.7 

Vorbehalte 

(1)   Die Artikel 9.3, 9.5 und 9.6 gelten nicht für 

a) bestehende nichtkonforme Maßnahmen, die 
von einer Vertragspartei aufrechterhalten 
werden, und zwar 

i) auf Ebene der Europäischen Union ge-
mäß ihrer dem Anhang I beigefügten 
Liste, 

ii) auf Ebene einer nationalen Regierung 
gemäß der dem Anhang I beigefügten 
Liste der betreffenden Vertragspartei, 

iii) auf Provinz-, Territoriums- oder Regi-
onsebene gemäß der dem Anhang I bei-
gefügten Liste der betreffenden Ver-
tragspartei oder 

iv) auf lokaler Ebene, 

b) die Fortführung oder umgehende Erneuerung 
einer nichtkonformen Maßnahme nach Buch-
stabe a oder 

c) die Änderung einer nichtkonformen Maß-
nahme nach Buchstabe a, soweit die Ände-
rung die Vereinbarkeit der Maßnahme mit 
den Artikeln 9.3, 9.5 und 9.6, wie sie unmittel-
bar vor der Änderung bestand, nicht beein-
trächtigt. 

(2)   Die Artikel 9.3, 9.5 und 9.6 gelten nicht für 
Maßnahmen, die eine Vertragspartei für Sekto-
ren, Teilsektoren oder Tätigkeiten einführt oder 
aufrechterhält, wie sie in ihrer dem Anhang II bei-
gefügten Liste aufgeführt sind. 

Artikel 9.8 

Verweigerung von Vorteilen 

Eine Vertragspartei kann die in diesem Kapitel 
vorgesehenen Vorteile einem Dienstleister der 
anderen Vertragspartei, bei dem es sich um ein 
Unternehmen dieser Vertragspartei handelt, und 
den von diesem Dienstleister erbrachten Dienst-
leistungen verweigern, wenn 

a) das Unternehmen im Eigentum oder unter 
der Kontrolle eines Dienstleisters eines Dritt-
lands steht und 

b) die verweigernde Vertragspartei eine Maß-
nahme in Bezug auf das Drittland einführt 
oder aufrechterhält, 

i) die der Wahrung von Frieden und Sicher-
heit in der Welt dient und 

ii) die Geschäfte mit dem Unternehmen ver-
bietet oder die verletzt oder umgangen 
würde, wenn die in diesem Kapitel vorge-
sehenen Vorteile dem Unternehmen ge-
währt würden. 

KAPITEL ZEHN 

Vorübergehende einreise und vorübergehen-
der Aufenthalt von Geschäftszwecke verfol-

genden natürlichen Personen

Artikel 10.1 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der 
Ausdruck 

Erbringer vertraglicher Dienstleistungen
natürliche Personen, die bei einem Unterneh-
men einer Vertragspartei beschäftigt sind, das 
im Gebiet der anderen Vertragspartei keine 
Niederlassung hat und mit einem Verbraucher 
dieser anderen Vertragspartei (und nicht über 
eine Agentur im Sinne des CPC 872) einen 
Bona-fide-Vertrag über die Erbringung einer 
Dienstleistung geschlossen hat, zu dessen Er-
füllung die vorübergehende Präsenz seiner 
Beschäftigten im Gebiet dieser anderen Ver-
tragspartei erforderlich ist, 

Unternehmen ein „Unternehmen“ im Sinne 
des Artikels 8.1 (Begriffsbestimmungen), 

Freiberufler natürliche Personen, die eine 
Dienstleistung erbringen und im Gebiet einer 
Vertragspartei als Selbständige niedergelas-
sen sind, im Gebiet der anderen Vertragspartei 
keine Niederlassung haben und mit einem Ver-
braucher dieser anderen Vertragspartei (und 
nicht über eine Agentur im Sinne des CPC
872) einen Bona-fide-Vertrag über die Erbrin-
gung einer Dienstleistung geschlossen haben, 
zu dessen Erfüllung die vorübergehende Prä-
senz der natürlichen Person im Gebiet dieser 
anderen Vertragspartei erforderlich ist, 
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Personal in Schlüsselpositionen Investiti-
onszwecke verfolgende Geschäftsreisende, 
Investoren oder unternehmensintern transfe-
rierte Personen: 

a)
Der Ausdruck Investitionszwecke verfol-
gende Geschäftsreisende bezeichnet 
natürliche Personen, die in einer leitenden 
Position oder als Spezialist tätig und für 
die Errichtung eines Unternehmens zu-
ständig sind, jedoch keine Direktgeschäfte 
mit der breiten Öffentlichkeit tätigen und 
keine Vergütung aus einer Quelle im Ge-
biet der aufgesuchten Vertragspartei er-
halten, 

b)
der Ausdruck Investoren bezeichnet na-
türliche Personen, die in Ausübung einer 
Aufsichts- oder Leitungsfunktion eine In-
vestition niederlassen, ausbauen oder ih-
ren Betrieb verwalten, wobei diese Perso-
nen oder das Unternehmen, das diese 
Personen beschäftigt, im Rahmen dieser 
Investition einen beträchtlichen Kapitalbe-
trag binden oder gebunden haben, und 

c)
der Ausdruck unternehmensintern
transferierte Personen bezeichnet natür-
liche Personen, die seit mindestens einem 
Jahr bei einem Unternehmen einer Ver-
tragspartei beschäftigt oder an ihm betei-
ligt sind und vorübergehend in ein Unter-
nehmen (sei es eine Tochtergesellschaft, 
eine Zweigniederlassung oder die Mutter-
gesellschaft des Unternehmens der Ver-
tragspartei) im Gebiet der anderen Ver-
tragspartei transferiert werden. Die betref-
fende natürliche Person muss einer der 
folgenden Kategorien angehören: 

i)
Führungspersonal, wobei dieser 
Ausdruck natürliche Personen in Füh-
rungspositionen in einem Unterneh-
men bezeichnet, die 

A) in erster Linie für die Leitung der 
Führungskräfte des Unterneh-
mens oder für die Leitung des Un-
ternehmens oder einer seiner Ab-
teilungen oder Unterabteilungen 
verantwortlich sind und 

B) bei der Entscheidungsfindung 
über einen weiten Ermessens-
spielraum verfügen, wozu auch 
die Befugnis gehören kann, per-

sönlich Einstellungen oder Entlas-
sungen vorzunehmen oder sons-
tige Personalentscheidungen 
(beispielsweise über Beförderun-
gen oder die Genehmigung von 
Urlaubsanträgen) zu treffen, und 

I) nur der allgemeinen Aufsicht 
oder allgemeinen Weisungen 
hauptsächlich von höherran-
gigen Executives, dem Lei-
tungs- beziehungsweise Kon-
trollorgan oder von den An-
teilseignern oder entspre-
chenden Instanzen unterlie-
gen oder 

II) die Tätigkeit anderer Auf-
sichts-, Fach- und Führungs-
kräfte überwachen und kon-
trollieren und im Tagesge-
schäft über einen Ermes-
sensspielraum verfügen, o-
der 

ii)
Spezialisten, wobei dieser Ausdruck 
in einem Unternehmen tätige natürli-
che Personen bezeichnet, die über 
Folgendes verfügen: 

A) außergewöhnliche Kenntnisse 
über die Waren oder Dienstleis-
tungen des Unternehmens und 
ihren Einsatz auf internationalen 
Märkten oder 

B) ein hohes Maß an Fachwissen 
oder Kenntnissen über die Pro-
zesse und Verfahren des Unter-
nehmens wie seine Produktion, 
Forschungsausrüstung, Techni-
ken oder Verwaltung. 

Bei der Bewertung dieses Fachwis-
sens oder dieser Kenntnisse berück-
sichtigen die Vertragsparteien Fähig-
keiten, die außergewöhnlich sind, sich 
von den im Allgemeinen in einer be-
stimmten Branche anzutreffenden Fä-
higkeiten unterscheiden und sich 
kurzfristig nicht ohne Weiteres an eine 
andere natürliche Person weitergeben 
lassen. Solche Fähigkeiten werden 
durch spezifische akademische Quali-
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fikationen oder umfassende Erfahrun-
gen im Rahmen des Unternehmens 
erworben; oder 

iii)
Trainees mit Abschluss, wobei die-
ser Ausdruck natürliche Personen be-
zeichnet, die 

A) über einen Hochschulabschluss 
verfügen und 

B) für Zwecke des beruflichen Fort-
kommens oder zur Ausbildung in 
Geschäftstechniken oder -me-
thoden vorübergehend in ein Un-
ternehmen im Gebiet der ande-
ren Vertragspartei transferiert 
werden; und 

der Ausdruck Geschäftszwecke verfolgende
natürliche Personen bezeichnet Personal in 
Schlüsselpositionen, Erbringer vertraglicher 
Dienstleistungen, Freiberufler oder für kurze 
Zeit einreisende Geschäftsreisende, die Bür-
ger einer Vertragspartei sind. 

Artikel 10.2 

Ziele und Geltungsbereich 

(1)   Dieses Kapitel trägt den begünstigten Han-
delsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien 
sowie dem gemeinsamen Ziel Rechnung, den 
Dienstleistungshandel und die Investitionstätigkeit 
zu erleichtern, indem Geschäftszwecke verfolgen-
den natürlichen Personen die vorübergehende 
Einreise und der vorübergehende Aufenthalt ge-
stattet und transparente Verfahren gewährleistet 
werden. 

(2)   Dieses Kapitel gilt für von einer Vertragspartei 
eingeführte oder aufrechterhaltene Maßnahmen 
in Bezug auf die vorübergehende Einreise von 
Personal in Schlüsselpositionen, Erbringern ver-
traglicher Dienstleistungen, Freiberuflern und für 
kurze Zeit einreisenden Geschäftsreisenden in ihr 
Gebiet und den vorübergehenden Aufenthalt die-
ser Personen in diesem Gebiet. Dieses Kapitel gilt 
weder für Maßnahmen, die natürliche Personen 
betreffen, welche einen Zugang zum Arbeitsmarkt 
einer Vertragspartei anstreben, noch für Maßnah-
men, die die Staatsangehörigkeit, den Dauer-
aufenthalt oder die Dauerbeschäftigung betreffen. 

(3)   Dieses Kapitel hindert eine Vertragspartei 
nicht daran, Maßnahmen zur Regelung der Ein-
reise natürlicher Personen in ihr Gebiet oder des 

vorübergehenden Aufenthalts natürlicher Perso-
nen in ihrem Gebiet zu treffen, einschließlich Maß-
nahmen, die zum Schutz der Unversehrtheit ihrer 
Grenzen und zur Gewährleistung des ordnungs-
gemäßen grenzüberschreitenden Verkehrs natür-
licher Personen erforderlich sind, vorausgesetzt, 
diese Maßnahmen werden nicht so angewendet, 
dass sie die Vorteile, die einer Vertragspartei aus 
diesem Kapitel erwachsen, zunichtemachen oder 
schmälern. Die bloße Tatsache, dass für natürli-
che Personen eines bestimmten Landes ein Vi-
sum verlangt wird, für natürliche Personen ande-
rer Länder hingegen nicht, gilt nicht als Zunichte-
machung oder Schmälerung von Vorteilen aus 
diesem Kapitel. 

(4)   Soweit in diesem Kapitel keine Verpflichtun-
gen eingegangen werden, bewahren alle anderen 
Anforderungen, die sich aus den Gesetzen der 
Vertragsparteien für die Einreise und den Aufent-
halt ergeben, einschließlich der die Aufenthalts-
dauer betreffenden Bestimmungen, ihre Gültig-
keit. 

(5)   Ungeachtet der Bestimmungen dieses Kapi-
tels bewahren alle in den Gesetzen der Vertrags-
parteien vorgesehenen Anforderungen bezüglich 
Beschäftigung und Maßnahmen der sozialen Si-
cherheit, einschließlich der Vorschriften über Min-
destlöhne und Tarifverträge, ihre Gültigkeit. 

(6)   Dieses Kapitel gilt nicht für Fälle, in denen 
durch die vorübergehende Einreise und den vo-
rübergehenden Aufenthalt ein Eingreifen in oder 
eine anderweitige Einflussnahme auf arbeits-
rechtliche beziehungsweise betriebliche Ausei-
nandersetzungen oder Verhandlungen oder die 
Beschäftigung von an solchen Auseinanderset-
zungen oder Verhandlungen beteiligten natürli-
chen Personen bezweckt oder bewirkt wird. 

Artikel 10.3 

Allgemeine Pflichten 

(1)   Jede Vertragspartei gestattet die vorüberge-
hende Einreise Geschäftszwecke verfolgender 
natürlicher Personen der anderen Vertragspartei, 
die ansonsten die Anforderungen der für die vo-
rübergehende Einreise geltenden die Einwande-
rung betreffenden Maßnahmen der Vertragspartei 
erfüllen, im Einklang mit diesem Kapitel. 

(2)   Jede Vertragspartei wendet ihre Maßnahmen 
im Zusammenhang mit den Bestimmungen die-
ses Kapitels im Einklang mit Artikel 10.2 Absatz 1 
an; insbesondere wendet sie sie so an, dass dabei 
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der Handel mit Waren oder Dienstleistungen oder 
die Durchführung von Investitionen im Rahmen 
dieses Abkommens nicht unangemessen beein-
trächtigt oder verzögert wird. 

(3)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die Ge-
bühren für die Bearbeitung von Anträgen auf vo-
rübergehende Einreise angemessen sind und den 
tatsächlich anfallenden Kosten entsprechen. 

Artikel 10.4 

Bereitstellung von Informationen 

(1)   Ergänzend zu Kapitel siebenundzwanzig 
(Transparenz) und in Anerkennung der Bedeu-
tung, welche die Transparenz von Informationen 
über die vorübergehende Einreise für die Ver-
tragsparteien hat, stellt jede Vertragspartei der 
anderen Vertragspartei spätestens 180 Tage 
nach Inkrafttreten dieses Abkommens Erläuterun-
gen zu den Voraussetzungen für die vorüberge-
hende Einreise nach diesem Kapitel zur Verfü-
gung, die es Geschäftsleuten der anderen Ver-
tragspartei ermöglichen, sich mit diesen Voraus-
setzungen vertraut zu machen. 

(2)   Wenn eine Vertragspartei nach Kategorien 
von Geschäftsleuten aufgeschlüsselte Daten über 
die vorübergehende Einreise nach diesem Kapitel 
erhebt und vorhält, so stellt sie diese Daten im 
Einklang mit ihren Rechtsvorschriften über den 
Schutz der Privatsphäre und den Datenschutz auf 
Anfrage der anderen Vertragspartei zur Verfü-
gung. 

Artikel 10.5 

Kontaktstellen 

(1)   Die Vertragsparteien legen folgende Kontakt-
stellen fest: 

a) im Falle Kanadas: 

Director 

Temporary Resident Policy 

Immigration Branch 

Citizenship and Immigration Canada 

b) im Falle der Europäischen Union: 

Generaldirektor 

Generaldirektion Handel 

Europäische Kommission 

c) im Falle der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union die in Anhang 10-A aufgeführten 
Kontaktstellen oder deren jeweilige Nachfol-
gestellen. 

(2)   Die Kontaktstellen für Kanada und die Euro-
päische Union sowie gegebenenfalls die Kontakt-
stellen für die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union tauschen Informationen nach Artikel 10.4 
aus und kommen nach Bedarf zusammen, um An-
gelegenheiten im Zusammenhang mit diesem Ka-
pitel zu erörtern, die beispielsweise Folgendes be-
treffen: 

a) die Durchführung und Verwaltung dieses Ka-
pitels, insbesondere auch die Praxis der Ver-
tragsparteien in Bezug auf die Gestattung der 
vorübergehenden Einreise, 

b) die Ausarbeitung und Annahme gemeinsa-
mer Kriterien und Auslegungen für die Durch-
führung dieses Kapitels, 

c) die Entwicklung von Maßnahmen zur weite-
ren Erleichterung der vorübergehenden Ein-
reise von Geschäftsleuten und 

d) an den Gemischten CETA-Ausschuss gerich-
tete Empfehlungen zu diesem Kapitel. 

Artikel 10.6 

In anderen Kapiteln festgelegte Pflichten 

(1)   Soweit in diesem Kapitel und in Kapitel sie-
benundzwanzig (Transparenz) nicht ausdrücklich 
etwas anderes bestimmt ist, werden den Ver-
tragsparteien mit diesem Abkommen keine Pflich-
ten in Bezug auf ihre die Einwanderung betreffen-
den Maßnahmen auferlegt. 

(2)   Unbeschadet jedweder Entscheidung über 
die Erlaubnis der vorübergehenden Einreise für 
natürliche Personen der anderen Vertragspartei 
nach den Bestimmungen dieses Kapitels, ein-
schließlich der nach dieser Erlaubnis zulässigen 
Aufenthaltsdauer, gilt Folgendes: 

a) Die Artikel 9.3 (Inländerbehandlung) und 9.6 
(Marktzugang) werden vorbehaltlich der Arti-
kel 9.4 (Formale Anforderungen) und 9.2 
(Geltungsbereich), jedoch nicht des Artikels
9.2 Absatz 2 Buchstabe d, als Bestandteil in 
dieses Kapitel übernommen und gelten für 
die Behandlung Geschäftszwecke verfolgen-
der natürlicher Personen, die sich im Gebiet 
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der anderen Vertragspartei aufhalten und un-
ter folgende Kategorien fallen: 

i) Personal in Schlüsselpositionen und 

ii) Erbringer vertraglicher Dienstleistungen 
und Freiberufler, und zwar für alle in An-
hang 10-E aufgeführten Sektoren, und 

b) Artikel 9.5 (Meistbegünstigung) wird vorbe-
haltlich der Artikel 9.4 (Formale Anforderun-
gen) und 9.2 (Geltungsbereich), jedoch nicht 
des Artikels 9.2 Absatz 2 Buchstabe d, als 
Bestandteil in dieses Kapitel übernommen 
und gilt für die Behandlung Geschäftszwecke 
verfolgender natürlicher Personen, die sich 
im Gebiet der anderen Vertragspartei aufhal-
ten und unter folgende Kategorien fallen: 

i) Personal in Schlüsselpositionen, Erbrin-
ger vertraglicher Dienstleistungen und 
Freiberufler und 

ii) für kurze Zeit einreisende Geschäftsrei-
sende gemäß Artikel 10.9. 

(3)   Zur Klarstellung: Absatz 2 gilt für die Behand-
lung Geschäftszwecke verfolgender natürlicher 
Personen, die sich im Gebiet der anderen Ver-
tragspartei aufhalten und unter die betreffenden 
Kategorien fallen und die Finanzdienstleistungen 
im Sinne des Kapitels dreizehn (Finanzdienstleis-
tungen) Artikel 13.1 (Begriffsbestimmungen) er-
bringen. Absatz 2 gilt nicht für Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit der Gewährung der vorüberge-
henden Einreise natürlicher Personen einer Ver-
tragspartei oder eines Drittlands. 

(4)   Hat eine Vertragspartei in ihrer dem Anhang 
I, II oder III beigefügten Liste einen Vorbehalt an-
gebracht, so stellt dieser Vorbehalt auch einen 
Vorbehalt in Bezug auf Absatz 2 dar, soweit die in 
dem Vorbehalt aufgeführte oder aufgrund des 
Vorbehalts zulässige Maßnahme sich auf die Be-
handlung Geschäftszwecke verfolgender natürli-
cher Personen auswirkt, die sich im Gebiet der an-
deren Vertragspartei aufhalten. 

Artikel 10.7 

Personal in Schlüsselpositionen 

(1)   Unter den Vorbehalten und abgesehen von 
den Ausnahmen, die in Anhang 10-B aufgeführt 
sind, gestattet jede Vertragspartei die vorüberge-

hende Einreise und den vorübergehenden Aufent-
halt von Personal in Schlüsselpositionen der an-
deren Vertragspartei. 

(2)   Die Vertragsparteien führen für Personal in 
Schlüsselpositionen der jeweils anderen Ver-
tragspartei keine Beschränkungen der Gesamt-
zahl der Personen, die vorübergehend einreisen 
dürfen, in Form einer zahlenmäßigen Beschrän-
kung oder einer wirtschaftlichen Bedarfsprüfung 
ein und erhalten auch keine solchen Beschrän-
kungen aufrecht. 

(3)   Die Vertragsparteien gestatten die vorüber-
gehende Einreise von Investitionszwecke verfol-
genden Geschäftsreisenden, ohne eine Arbeitser-
laubnis zu verlangen oder ein anderes, ähnlichen 
Zwecken dienendes Vorabgenehmigungsverfah-
ren vorzuschreiben. 

(4)   Jede Vertragspartei gestattet die vorüberge-
hende Beschäftigung von unternehmensintern 
transferierten Personen und Investoren der ande-
ren Vertragspartei in ihrem Gebiet. 

(5)   Die zulässige Aufenthaltsdauer von Personal 
in Schlüsselpositionen beträgt 

a)
bei unternehmensintern transferierten Perso-
nen, bei denen es sich um Spezialisten oder 
Führungspersonal handelt: drei Jahre oder 
die Dauer der Vertragslaufzeit, je nachdem, 
welcher Zeitraum kürzer ist, wobei nach dem 
Ermessen der Vertragspartei, welche die vo-
rübergehende Einreise und den vorüberge-
henden Aufenthalt gewährt, eine Verlänge-
rung um bis zu 18 Monate möglich ist, (14) 

b) bei unternehmensintern transferierten Perso-
nen, bei denen es sich um Trainees mit Ab-
schluss handelt: ein Jahr oder die Dauer der 
Vertragslaufzeit, je nachdem, welcher Zeit-
raum kürzer ist, 

c) bei Investoren: ein Jahr, wobei nach dem Er-
messen der Vertragspartei, welche die vo-
rübergehende Einreise und den vorüberge-
henden Aufenthalt gewährt, Verlängerungen 
möglich sind, 

d)
bei Investitionszwecke verfolgenden Ge-
schäftsreisenden: 90 Tage je Sechsmonats-
zeitraum. (15) 
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Artikel 10.8 

Erbringer vertraglicher Dienstleistungen und 
Freiberufler 

(1)   Unter folgenden Bedingungen gestattet jede 
Vertragspartei im Einklang mit Anhang 10-E die 
vorübergehende Einreise und den vorübergehen-
den Aufenthalt von Erbringern vertraglicher 
Dienstleistungen der anderen Vertragspartei: 

a) Die betreffenden natürlichen Personen müs-
sen als Beschäftigte eines Unternehmens, 
das einen Dienstleistungsvertrag mit einer 
Laufzeit von höchstens 12 Monaten abge-
schlossen hat, vorübergehend eine Dienst-
leistung erbringen. Ist die Laufzeit des Dienst-
leistungsvertrags länger als 12 Monate, so 
gelten die in diesem Kapitel festgelegten Ver-
pflichtungen nur für die ersten 12 Monate der 
Vertragslaufzeit, 

b)
die in das Gebiet der anderen Vertragspartei 
einreisenden natürlichen Personen müssen 
die betreffenden Dienstleistungen seit min-
destens einem Jahr, gerechnet ab Beantra-
gung der Einreise in das Gebiet der anderen 
Vertragspartei, als Beschäftigte des die 
Dienstleistungen erbringenden Unterneh-
mens anbieten und müssen zum Zeitpunkt 
der Antragstellung über mindestens drei 
Jahre Berufserfahrung (16) in dem Tätigkeits-
bereich verfügen, auf den sich der Vertrag er-
streckt, 

c) die in das Gebiet der anderen Vertragspartei 
einreisenden natürlichen Personen müssen 
über Folgendes verfügen: 

i)
einen Hochschulabschluss oder eine 
gleichwertige Qualifikation (17) und 

ii) eine Berufsqualifikation, sofern dies nach 
den Gesetzen oder sonstigen Vorschrif-
ten der Vertragspartei, in der die Dienst-
leistung erbracht wird, für die Ausübung 
einer bestimmten Tätigkeit erforderlich 
ist, 

d) die natürlichen Personen dürfen während ih-
res Aufenthalts im Gebiet der anderen Ver-
tragspartei für die Dienstleistungserbringung 
keine andere Vergütung erhalten als die Ver-
gütung durch das Unternehmen, das die Er-
bringer vertraglicher Dienstleistungen be-
schäftigt, 

e) die vorübergehende Einreise und der vo-
rübergehende Aufenthalt, die nach diesem 
Artikel gewährt werden, beziehen sich aus-
schließlich auf die Erbringung einer Dienst-
leistung, die Gegenstand des Vertrags ist. 
Das Recht, die Berufsbezeichnung der Ver-
tragspartei zu verwenden, in der die Dienst-
leistung erbracht wird, kann erforderlichen-
falls von der zuständigen Behörde im Sinne 
des Artikels 11.1 (Begriffsbestimmungen) un-
ter Rückgriff auf ein Abkommen über gegen-
seitige Anerkennung (Mutual Recognition Ag-
reement — MRA) oder auf andere Weise ge-
währt werden; und 

f)
der Dienstleistungsvertrag muss den Geset-
zen und sonstigen Rechtsvorschriften der 
Vertragspartei genügen, in der er ausgeführt 
wird. (18) 

(2)   Unter folgenden Bedingungen gestattet jede 
Vertragspartei im Einklang mit Anhang 10-E die 
vorübergehende Einreise und den vorübergehen-
den Aufenthalt von Freiberuflern der anderen Ver-
tragspartei: 

a) Die betreffenden natürlichen Personen müs-
sen als in der anderen Vertragspartei nieder-
gelassene Selbständige vorübergehend eine 
Dienstleistung erbringen und einen Dienst-
leistungsvertrag mit einer Laufzeit von höchs-
tens 12 Monaten geschlossen haben. Ist die 
Laufzeit des Dienstleistungsvertrags länger 
als 12 Monate, so gelten die in diesem Kapitel 
festgelegten Verpflichtungen nur für die ers-
ten 12 Monate der Vertragslaufzeit, 

b) die in das Gebiet der anderen Vertragspartei 
einreisenden natürlichen Personen müssen 
bei Beantragung der Einreise in die andere 
Vertragspartei in dem Tätigkeitsbereich, auf 
den sich der Vertrag erstreckt, über mindes-
tens sechs Jahre Berufserfahrung verfügen,

c) die in das Gebiet der anderen Vertragspartei 
einreisenden natürlichen Personen müssen 
über Folgendes verfügen: 

i)
einen Hochschulabschluss oder eine 
gleichwertige Qualifikation (19) und 

ii) eine Berufsqualifikation, sofern dies nach 
den Gesetzen oder sonstigen Vorschrif-
ten der Vertragspartei, in der die Dienst-
leistung erbracht wird, für die Ausübung 
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einer bestimmten Tätigkeit erforderlich 
ist, 

d) die vorübergehende Einreise und der vo-
rübergehende Aufenthalt, die nach diesem 
Artikel gewährt werden, beziehen sich aus-
schließlich auf die Erbringung einer Dienst-
leistung, die Gegenstand des Vertrags ist. 
Das Recht, die Berufsbezeichnung der Ver-
tragspartei zu verwenden, in der die Dienst-
leistung erbracht wird, kann erforderlichen-
falls von der zuständigen Behörde im Sinne 
des Artikels 11.1 (Begriffsbestimmungen) un-
ter Rückgriff auf ein Abkommen über gegen-
seitige Anerkennung oder auf andere Weise 
gewährt werden und 

e) der Dienstleistungsvertrag muss den Geset-
zen und sonstigen Rechtsvorschriften der 
Vertragspartei genügen, in der er ausgeführt 
wird. 

(3)   Sofern in Anhang 10-E nichts anderes be-
stimmt ist, darf eine Vertragspartei für Erbringer 
vertraglicher Dienstleistungen und Freiberufler 
der anderen Vertragspartei keine Beschränkung 
der Gesamtzahl der Personen, die vorüberge-
hend einreisen dürfen, in Form zahlenmäßiger 
Beschränkungen oder einer wirtschaftlichen Be-
darfsprüfung einführen oder aufrechterhalten. 

(4)   Die Aufenthaltsdauer für Erbringer vertragli-
cher Dienstleistungen oder Freiberufler ist auf ins-
gesamt höchstens 12 Monate je 24-Monatszeit-
raum begrenzt — wobei nach dem Ermessen der 
Vertragspartei Verlängerungen möglich sind — 
oder auf die Laufzeit des Vertrags, je nachdem, 
welcher Zeitraum kürzer ist. 

Artikel 10.9 

Für kurze Zeit einreisende Geschäftsreisende 

(1)   Im Einklang mit Anhang 10-B gestattet eine 
Vertragspartei die vorübergehende Einreise und 
den vorübergehenden Aufenthalt von für kurze 
Zeit einreisenden Geschäftsreisenden der ande-
ren Vertragspartei für die Zwecke der Durchfüh-
rung der in Anhang 10-D aufgeführten Tätigkei-
ten, vorausgesetzt, die für kurze Zeit einreisenden 
Geschäftsreisenden 

a) verkaufen keine Waren oder Dienstleistun-
gen an die breite Öffentlichkeit, 

b) erhalten in eigenem Namen keine Vergütung 
aus einer Quelle innerhalb der Vertragspartei, 
in der sich die für kurze Zeit einreisenden Ge-
schäftsreisenden vorübergehend aufhalten, 
und 

c) erbringen keine Dienstleistung im Rahmen ei-
nes Vertrags zwischen einem Unternehmen, 
das im Gebiet der Vertragspartei, in der sich 
die für kurze Zeit einreisenden Geschäftsrei-
senden vorübergehend aufhalten, über keine 
kommerzielle Präsenz verfügt, und einem 
Verbraucher in diesem Gebiet, es sei denn, in 
Anhang 10-D ist etwas anderes vorgesehen.

(2)   Die Vertragsparteien gestatten die vorüber-
gehende Einreise von für kurze Zeit einreisenden 
Geschäftsreisenden, ohne eine Arbeitserlaubnis 
zu verlangen oder andere, ähnlichen Zwecken 
dienende Vorabgenehmigungsverfahren vorzu-
schreiben. 
(3)   Die Aufenthaltsdauer ist bei für kurze Zeit ein-
reisenden Geschäftsreisenden auf höchstens 90 
Tage je Sechsmonatszeitraum begrenzt. (20) 

Artikel 10.10 

Überprüfung der Verpflichtungen 

Binnen fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Ab-
kommens prüfen die Vertragsparteien, ob ihre je-
weiligen Verpflichtungen aus den Artikeln 10.7 bis 
10.9 aktualisiert werden sollten. 

KAPITEL ELF 

Gegenseitige Anerkennung von 
Berufsqualifikationen

Artikel 11.1 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der 
Ausdruck 

Zuständigkeitsgebiet das Gebiet Kanadas 
und jeder seiner Provinzen sowie jedes seiner 
Territorien, oder das Gebiet der einzelnen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union, soweit 
dieses Abkommen in diesen Gebieten nach Ar-
tikel 1.3 (Räumlicher Geltungsbereich) gilt, 

Verhandlungsinstanz eine Person oder eine 
Stelle einer Vertragspartei, die dazu berechtigt 
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oder ermächtigt ist, ein Abkommen über die 
gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifi-
kationen (agreement on the mutual recognition 
of professional qualifications, im Folgenden 
„Abkommen über gegenseitige Anerkennung“ 
oder „MRA“) auszuhandeln, 

Berufserfahrung die tatsächliche und recht-
mäßige Erbringung einer Dienstleistung, 

Berufsqualifikationen die Qualifikationen, die 
durch einen Ausbildungsnachweis und/oder 
Berufserfahrung nachgewiesen werden, 

zuständige Behörde eine Behörde oder 
Stelle, die nach den Rechts- oder Verwaltungs-
vorschriften für die Anerkennung von Qualifika-
tionen und die Genehmigung der Ausübung ei-
nes Berufs in einem Zuständigkeitsgebiet be-
nannt wurde, und 

reglementierter Beruf eine Dienstleistung, 
deren Erbringung, einschließlich der Verwen-
dung eines Titels oder einer Bezeichnung, 
durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 
an den Besitz bestimmter Qualifikationen ge-
bunden ist. 

Artikel 11.2 

Ziele und Geltungsbereich 

(1)   In diesem Kapitel werden ein Rahmen zur Er-
leichterung einer gerechten, übersichtlichen und 
einheitlichen Regelung für die gegenseitige Aner-
kennung von Berufsqualifikationen seitens der 
Vertragsparteien geschaffen und die allgemeinen 
Bedingungen für die Aushandlung von Abkom-
men über gegenseitige Anerkennung festgelegt. 

(2)   Dieses Kapitel findet Anwendung auf Berufe, 
die in jeder Vertragspartei, darunter in allen oder 
einigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
und in allen oder einigen Provinzen und Territo-
rien Kanadas, reglementiert sind. 

(3)   Eine Vertragspartei darf die Anerkennung 
nicht in einer Weise gewähren, die bei der Anwen-
dung ihrer Kriterien für die Erteilung einer Geneh-
migung für einen Dienstleister oder für seine Zu-
lassung oder Zertifizierung zu Diskriminierung 
führen würde oder die eine verschleierte Be-
schränkung des Handels mit Dienstleistungen 
darstellen würde. 

(4)   Ein Abkommen über gegenseitige Anerken-
nung nach diesem Kapitel gilt für sämtliche Ge-
biete der Europäischen Union und Kanadas. 

Artikel 11.3 

Aushandlung eines Abkommens über 
gegenseitige Anerkennung 

(1)   Die Vertragsparteien halten ihre zuständigen 
Behörden beziehungsweise Berufsorganisatio-
nen dazu an, gemeinsame Empfehlungen zu vor-
geschlagenen Abkommen über gegenseitige An-
erkennung auszuarbeiten und dem nach Artikel 
26.2 Absatz 1 Buchstabe b eingesetzten Ge-
mischten Ausschuss für die gegenseitige Aner-
kennung von Berufsqualifikationen (im Folgenden 
„MRA-Ausschuss“) zu unterbreiten. 

(2)   Eine Empfehlung enthält eine Bewertung des 
potenziellen Nutzens eines Abkommens über ge-
genseitige Anerkennung, und zwar auf der Grund-
lage von Kriterien wie dem bestehenden Grad der 
Marktöffnung, dem Bedarf des Wirtschaftszweigs 
und den Geschäftsmöglichkeiten — beispiels-
weise der Zahl der Angehörigen eines Berufs, die 
von dem Abkommen profitieren dürften –, dem 
Bestehen weiterer Abkommen über gegenseitige 
Anerkennung im betreffenden Sektor und den er-
warteten Vorteilen für die Wirtschafts- und Unter-
nehmensentwicklung. Sie enthält zudem eine Be-
wertung der Vereinbarkeit der Zulassungs- und 
Qualifikationsregelungen der Vertragsparteien 
und des geplanten Ansatzes für die Aushandlung 
eines Abkommens über gegenseitige Anerken-
nung. 

(3)   Innerhalb einer angemessenen Frist prüft der 
MRA-Ausschuss die Empfehlung, um sicherzu-
stellen, dass sie mit den Anforderungen dieses 
Kapitels vereinbar ist. Sind diese Anforderungen 
erfüllt, legt der MRA-Ausschuss die Schritte fest, 
die für die Aufnahme von Verhandlungen erfor-
derlich sind, und jede Vertragspartei unterrichtet 
ihre jeweils zuständigen Behörden über diese 
Schritte. 

(4)   Im Anschluss führen die Verhandlungsinstan-
zen die Verhandlungen und legen dem MRA-Aus-
schuss einen Entwurf für das Abkommen über ge-
genseitige Anerkennung vor. 

(5)   Der MRA-Ausschuss prüft daraufhin den 
MRA-Entwurf, um seine Vereinbarkeit mit diesem 
Abkommen zu gewährleisten. 

(6)   Ist nach Auffassung des MRA-Ausschusses 
das Abkommen über gegenseitige Anerkennung 
mit diesem Abkommen vereinbar, so nimmt der 
MRA-Ausschuss das Abkommen über gegensei-
tige Anerkennung durch einen Beschluss an, der 
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an die Bedingung geknüpft ist, dass jede Ver-
tragspartei dem MRA-Ausschuss anschließend 
die Erfüllung ihrer jeweiligen internen Anforderun-
gen meldet. Mit der Meldung jeder Vertragspartei 
an den MRA-Ausschuss wird der Beschluss für 
die Vertragsparteien verbindlich. 

Artikel 11.4 

Anerkennung 

(1)   Die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
im Rahmen eines Abkommens über gegenseitige 
Anerkennung ermöglicht dem Dienstleister die 
Ausübung beruflicher Tätigkeiten im Zuständig-
keitsgebiet der Leistungsinanspruchnahme nach 
den in dem Abkommen (MRA) festgelegten Be-
dingungen. 

(2)   Werden die Berufsqualifikationen eines 
Dienstleisters einer Vertragspartei von der ande-
ren Vertragspartei aufgrund eines Abkommens 
über gegenseitige Anerkennung anerkannt, so 
gewähren die zuständigen Behörden des Zustän-
digkeitsgebiets der Leistungsinanspruchnahme 
diesem Dienstleister eine Behandlung, die nicht 
weniger günstig ist als die Behandlung, die in ver-
gleichbaren Situationen einem gleichen Dienst-
leister gewährt wird, dessen Berufsqualifikationen 
im jeweiligen eigenen Zuständigkeitsgebiet der 
Vertragspartei zertifiziert oder bescheinigt wur-
den. 

(3)   Die Anerkennung im Rahmen eines Abkom-
mens über gegenseitige Anerkennung kann nicht 
davon abhängig gemacht werden 

a) dass ein Dienstleister Anforderungen hin-
sichtlich der Staatsangehörigkeit oder der An-
sässigkeit gleich welcher Art erfüllt oder 

b) dass ein Dienstleister seine allgemeine Bil-
dung, Berufserfahrung oder berufliche Bil-
dung im jeweiligen eigenen Zuständigkeits-
gebiet der Vertragspartei erworben hat. 

Artikel 11.5 

Gemischter Ausschuss für die gegenseitige 
Anerkennung von Berufsqualifikationen 

Der für die Durchführung des Artikels 11.3 zustän-
dige MRA-Ausschuss 

a) setzt sich zusammen aus Vertretern Kanadas 
und der Europäischen Union und wird im ge-
meinsamen Vorsitz von ihnen geführt; bei 

den Vertretern darf es sich nicht um die zu-
ständigen Behörden oder Berufsorganisatio-
nen nach Artikel 11.3 Absatz 1 handeln. Eine 
Liste dieser Vertreter wird per Briefwechsel 
bestätigt, 

b) tritt innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens und danach nach Bedarf 
oder wie beschlossen zusammen, 

c) gibt sich selbst eine Geschäftsordnung, 

d) erleichtert den Austausch von Informationen 
über Gesetze, sonstige Vorschriften, politi-
sche Maßnahmen und das Vorgehen in Be-
zug auf Normen oder Kriterien für die Geneh-
migung, Zulassung oder Zertifizierung regle-
mentierter Berufe, 

e) macht Informationen über die Aushandlung 
und Umsetzung von Abkommen über gegen-
seitige Anerkennung öffentlich zugänglich, 

f) erstattet dem Gemischten CETA-Ausschuss 
Bericht über die Fortschritte bei der Aushand-
lung und der Umsetzung von Abkommen über 
gegenseitige Anerkennung und 

g) stellt Informationen bereit und ergänzt die 
Leitlinien in Anhang 11-A, soweit dies ange-
zeigt ist. 

Artikel 11.6 

Leitlinien für die Aushandlung und den 
Abschluss von Abkommen über gegenseitige 

Anerkennung 

Als Teil des Rahmens zur Erzielung einer gegen-
seitigen Anerkennung der Qualifikationen legen 
die Vertragsparteien in Anhang 11-A unverbindli-
che Leitlinien für die Aushandlung und den Ab-
schluss von Abkommen über gegenseitige Aner-
kennung fest. 

Artikel 11.7 

Kontaktstellen 

Jede Vertragspartei richtet eine oder mehrere 
Kontaktstellen für die Verwaltung dieses Kapitels 
ein. 
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KAPITEL ZWÖLF 

Innerstaatliche Regulierung

Artikel 12.1 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der 
Ausdruck 

Genehmigung die einer Person erteilte Er-
laubnis zur Erbringung einer Dienstleistung 
oder zur Ausübung einer sonstigen wirtschaft-
lichen Tätigkeit, 

zuständige Behörde eine Regierungsstelle 
einer Vertragspartei oder eine nichtstaatliche 
Stelle in Ausübung der ihr von einer Regie-
rungsstelle einer Vertragspartei übertragenen 
Befugnisse, die eine Genehmigung erteilt, 

Zulassungsverfahren Verwaltungs- oder Ver-
fahrensregeln, auch für die Änderung oder Er-
neuerung einer Zulassung, die für den Nach-
weis, dass die Zulassungserfordernisse erfüllt 
sind, eingehalten werden müssen, 

Zulassungserfordernisse andere materiell-
rechtliche Anforderungen als Qualifikationser-
fordernisse, die für den Erhalt, die Änderung 
oder die Verlängerung einer Genehmigung er-
füllt sein müssen, 

Qualifikationsverfahren Verwaltungs- oder 
Verfahrensregeln, die für den Nachweis, dass 
die Qualifikationserfordernisse erfüllt sind, ein-
gehalten werden müssen, und 

Qualifikationserfordernisse materiellrechtli-
che Kompetenzanforderungen, die für den Er-
halt, die Änderung oder die Verlängerung einer 
Genehmigung erfüllt sein müssen. 

Artikel 12.2 

Geltungsbereich 

(1)   Dieses Kapitel gilt für von einer Vertragspartei 
eingeführte oder aufrechterhaltene Maßnahmen 
im Zusammenhang mit Zulassungserfordernissen 
oder -verfahren oder Qualifikationserfordernissen 
oder -verfahren, die sich auswirken auf 

a) die grenzüberschreitende Erbringung von 
Dienstleistungen im Sinne des Artikels 9.1 
(Begriffsbestimmungen), 

b) die Erbringung einer Dienstleistung oder die 
Ausübung einer sonstigen wirtschaftlichen 

Tätigkeit über eine kommerzielle Präsenz im 
Gebiet der anderen Vertragspartei, ein-
schließlich der Errichtung einer solchen kom-
merziellen Präsenz, und 

c) die Erbringung einer Dienstleistung im Gebiet 
einer Vertragspartei mittels Präsenz einer na-
türlichen Person der anderen Vertragspartei 
im Einklang mit Artikel 10.6 (In anderen Kapi-
teln festgelegte Pflichten) Absatz 2. 

(2)   Dieses Kapitel gilt nicht für Zulassungserfor-
dernisse und -verfahren oder Qualifikationserfor-
dernisse und -verfahren 

a) aufgrund einer bestehenden nichtkonformen 
Maßnahme, die von einer Vertragspartei ge-
mäß ihrer dem Anhang I beigefügten Liste 
aufrechterhalten wird, oder 

b) in Bezug auf einen der folgenden Sektoren 
oder eine der folgenden Tätigkeiten: 

i) im Falle Kanadas die Kulturwirtschaft und 
— nach Maßgabe der dem Anhang II bei-
gefügten Liste Kanadas — Sozialdienst-
leistungen, Aboriginal affairs (indigene 
Angelegenheiten), Minority affairs (Min-
derheiten betreffende Angelegenheiten), 
Dienstleistungen des Spiel-, Wett- und 
Lotteriewesens sowie die Gewinnung, 
Reinigung und Verteilung von Wasser 
und 

ii)
im Falle der EU-Vertragspartei audiovi-
suelle Dienstleistungen und — nach 
Maßgabe der dem Anhang II beigefügten 
Liste der EU-Vertragspartei — Dienst-
leistungen in den Bereichen Gesundheit, 
Bildung und Soziales, Dienstleistungen 
des Spiel-, Wett- und Lotteriewesens (21)
sowie die Gewinnung, Reinigung und 
Verteilung von Wasser. 

Artikel 12.3 

Zulassungs- und Qualifikationserfordernisse 
und -verfahren 

(1)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die Zu-
lassungs- und Qualifikationserfordernisse sowie 
die Zulassungs- und Qualifikationsverfahren, die 
sie einführt oder aufrechterhält, auf Kriterien beru-
hen, die eine willkürliche Ausübung des Ermes-
sens der zuständigen Behörden verhindern. 
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(2)   Die in Absatz 1 genannten Kriterien müssen 

a) klar und transparent sein, 

b) objektiv sein und 

c) im Voraus festgelegt und öffentlich zugäng-
lich gemacht werden. 

(3)   Die Vertragsparteien erkennen an, dass die 
Ausübung des einem Minister gesetzlich einge-
räumten Ermessens in Bezug auf eine Entschei-
dung über die Erteilung einer Genehmigung im öf-
fentlichen Interesse nicht im Widerspruch zu Ab-
satz 2 Buchstabe c steht, sofern es im Einklang 
mit dem Ziel des anwendbaren Gesetzes und 
nicht willkürlich ausgeübt wird und seine Aus-
übung auch sonst nicht im Widerspruch zu diesem 
Abkommen steht. 

(4)   Absatz 3 gilt nicht für Zulassungs- oder Qua-
lifikationserfordernisse in Bezug auf freiberufliche 
Dienstleistungen. 

(5)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass eine 
Genehmigung erteilt wird, sobald die zuständige 
Behörde festgestellt hat, dass die Voraussetzun-
gen für die Genehmigung erfüllt sind, und dass die 
Genehmigung, sobald sie erteilt ist, nach Maß-
gabe der darin festgelegten Bedingungen ohne 
ungebührliche Verzögerung wirksam wird. 

(6)   Von jeder Vertragspartei werden gerichtliche, 
schiedsrichterliche oder administrative Instanzen 
oder Verfahren unterhalten oder eingerichtet, die 
auf Antrag eines betroffenen Investors im Sinne 
des Artikels 8.1 (Begriffsbestimmungen) oder ei-
nes betroffenen Dienstleisters im Sinne des Arti-
kels 1.1 (Allgemein geltende Begriffsbestimmun-
gen) eine umgehende Überprüfung von die Er-
bringung einer Dienstleistung oder die Ausübung 
einer sonstigen wirtschaftlichen Tätigkeit betref-
fenden Verwaltungsentscheidungen sicherstellen 
und in begründeten Fällen geeignete Abhilfemaß-
nahmen gewährleisten. Können solche Verfahren 
nicht unabhängig von der Stelle durchgeführt wer-
den, die für die Verwaltungsentscheidung zustän-
dig ist, trägt jede Vertragspartei Sorge dafür, dass 
die Verfahren so angewandt werden, dass eine 
objektive und unparteiische Überprüfung gewähr-
leistet ist. 

(7)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die von 
ihr eingeführten oder aufrechterhaltenen Zulas-
sungs- oder Qualifikationsverfahren so einfach 
wie möglich sind und die Dienstleistungserbrin-

gung beziehungsweise die Ausübung einer sons-
tigen wirtschaftlichen Tätigkeit nicht in unange-
messener Weise erschweren oder verzögern. 

(8)   Etwaige vom Antragsteller im Zusammen-
hang mit seinem Genehmigungsantrag zu entrich-
tende Genehmigungsgebühren müssen ange-
messen sein und den entstandenen Kosten ent-
sprechen und dürfen nicht an sich die Erbringung 
der Dienstleistung oder die Ausübung der sonsti-
gen wirtschaftlichen Tätigkeit beschränken. 

(9)   Nicht als Genehmigungsgebühren gelten 
Zahlungen bei Auktionen, Zahlungen für die Nut-
zung natürlicher Ressourcen, Förderabgaben, 
Zahlungen bei Ausschreibungen oder anderen 
diskriminierungsfreien Verfahren der Vergabe von 
Konzessionen sowie Pflichtbeiträge zur Finanzie-
rung von Universaldiensten. 

(10)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die 
Zulassungs- oder Qualifikationsverfahren der zu-
ständigen Behörde und die von der zuständigen 
Behörde im Genehmigungsverfahren getroffenen 
Entscheidungen allen Antragstellern gegenüber 
unparteiisch sind. Die zuständige Behörde sollte 
ihre Entscheidungen unabhängig treffen und ins-
besondere gegenüber Personen, die eine Dienst-
leistung erbringen oder eine sonstige wirtschaftli-
che Tätigkeit ausüben, für welche die Genehmi-
gung erforderlich ist, nicht rechenschaftspflichtig 
sein. 

(11)   Sind bestimmte Fristen für die Genehmi-
gung der Anträge vorgesehen, ist dem Antragstel-
ler ein angemessener Zeitraum für die Einrei-
chung des Antrags einzuräumen. Die zuständige 
Behörde leitet die Bearbeitung des Antrags ohne 
ungebührliche Verzögerung ein. Nach Möglichkeit 
sollten elektronisch eingereichte Anträge nach 
Maßgabe ähnlicher Echtheitskriterien akzeptiert 
werden wie Anträge in Papierform. 

(12)   Gegebenenfalls sollten an Stelle der Origi-
naldokumente beglaubigte Kopien akzeptiert wer-
den. 

(13)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die 
Bearbeitung eines Genehmigungsantrags und die 
endgültige Entscheidung über den Antrag inner-
halb einer angemessenen Frist nach Einreichung 
des vollständigen Antrags erfolgen. Jede Ver-
tragspartei sollte den normalen Zeitrahmen für die 
Antragsbearbeitung festlegen. 
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(14)   Die zuständige Behörde einer Vertragspar-
tei erteilt dem Antragsteller auf Anfrage ohne un-
gebührliche Verzögerung Auskunft über den 
Stand der Bearbeitung seines Antrags. 

(15)   Wird ein Antrag als unvollständig erachtet, 
so unterrichtet die zuständige Behörde einer Ver-
tragspartei innerhalb einer angemessenen Frist 
den Antragsteller, teilt ihm mit, welche zusätzli-
chen Informationen zur Vervollständigung des An-
trags erforderlich sind, und gibt ihm Gelegenheit, 
die Mängel zu beheben. 

(16)   Lehnt die zuständige Behörde einer Ver-
tragspartei einen Antrag ab, so teilt sie dies dem 
Antragsteller ohne ungebührliche Verzögerung 
schriftlich mit. Auf Anfrage des Antragstellers un-
terrichtet die zuständige Behörde der Vertrags-
partei den Antragsteller auch über die Gründe für 
die Ablehnung des Antrags sowie über die Frist 
zur Einlegung eines Rechtsbehelfs oder zur Be-
antragung einer Überprüfung der Entscheidung. 
Ein Antragsteller sollte im Rahmen angemesse-
ner Fristen erneut einen Antrag stellen dürfen. 

KAPITEL DREIZEHN 

Finanzdienstleistungen

Artikel 13.1 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der 
Ausdruck 

grenzüberschreitend tätiger Finanzdienst-
leister einer Vertragspartei eine Person einer 
Vertragspartei, die im Gebiet dieser Vertrags-
partei im Bereich der Erbringung von Finanz-
dienstleistungen tätig ist und eine Finanz-
dienstleistung durch grenzüberschreitende Er-
bringung dieser Dienstleistung erbringt oder 
erbringen möchte, 

grenzüberschreitende Erbringung von Fi-
nanzdienstleistungen oder grenzüber-
schreitender Handel mit Finanzdienstleis-
tungen die Erbringung einer Finanzdienstleis-
tung 

a) von dem Gebiet der einen Vertragspartei 
aus in das Gebiet der anderen Vertrags-
partei oder 

b) im Gebiet der einen Vertragspartei durch 
eine Person dieser Vertragspartei für eine 
Person der anderen Vertragspartei, 

wobei jedoch die Erbringung von Dienstleistun-
gen im Gebiet einer Vertragspartei durch eine 
Investition in diesem Gebiet nicht eingeschlos-
sen ist, 

Finanzinstitut einen Anbieter, der eine oder 
mehrere der in diesem Artikel als Finanzdienst-
leistungen definierten Geschäftsaktivitäten 
ausübt, sofern der Anbieter der Regulierung 
oder Aufsicht unterliegt, die nach dem Recht 
der Vertragspartei, in deren Gebiet er angesie-
delt ist, für die Erbringung dieser Dienstleistun-
gen als Finanzinstitut vorgesehen ist; der Aus-
druck umfasst auch Zweigniederlassungen im 
Gebiet der Vertragspartei dieses Finanzdienst-
leisters, deren Hauptsitz im Gebiet der ande-
ren Vertragspartei liegt, 

Finanzinstitut der anderen Vertragspartei
ein Finanzinstitut, einschließlich einer Zweig-
niederlassung, im Gebiet einer Vertragspartei, 
das von einer Person der anderen Vertrags-
partei kontrolliert wird, 

Finanzdienstleistung eine Dienstleistung fi-
nanzieller Art, einschließlich Versicherungs-
dienstleistungen und versicherungsbezogener 
Dienstleistungen, Bank- und sonstiger Finanz-
dienstleistungen (ausgenommen Versiche-
rungsdienstleistungen) und Neben- oder Hilfs-
leistungen für eine Dienstleistung finanzieller 
Art. Zu den Finanzdienstleistungen gehören 
folgende Tätigkeiten: 

a) Versicherungsdienstleistungen und versi-
cherungsbezogene Dienstleistungen: 

i) Direktversicherung (einschließlich Mit-
versicherung): 

A) Lebensversicherung oder 

B) Nichtlebensversicherung, 

ii) Rückversicherung und Retrozession,

iii) Versicherungsvermittlung wie Leis-
tungen von Versicherungsmaklern 
und -agenturen oder 
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iv) versicherungsbezogene Hilfsdienst-
leistungen wie Beratung, Versiche-
rungsmathematik, Risikobewertung 
und Schadensregulierung und 

b) Bank- und sonstige Finanzdienstleistun-
gen (ausgenommen Versicherungsdienst-
leistungen): 

i) Annahme von Spareinlagen und sons-
tigen rückzahlbaren Einlagen von Kun-
den, 

ii) Ausreichung von Krediten jeder Art 
einschließlich Verbraucherkredit, Hy-
pothekenkredit, Factoring und Finan-
zierung von Handelsgeschäften, 

iii) Finanzleasing, 

iv) sämtliche Zahlungs- und Überwei-
sungsdienstleistungen einschließlich 
Kredit-, Charge- und Debitkarten, 
Reiseschecks und Bankwechseln, 

v) Bürgschaften, Garantien und ähnliche 
Verpflichtungen, 

vi) Handel für eigene oder Kundenrech-
nung an Börsen, im OTC-Handel 
oder in sonstiger Form mit 

A) Geldmarktinstrumente (ein-
schließlich Schecks, Wechseln 
oder Einlagenzertifikaten), 

B) Devisen, 

C) derivativen Instrumenten, ein-
schließlich Futures und Optio-
nen, 

D) Wechselkurs- und Zinsinstru-
menten, einschließlich Swaps 
und Kurssicherungsvereinba-
rungen, 

E) übertragbaren Wertpapieren o-
der 

F) sonstigen handelbaren Instru-
menten und Finanzanlagen ein-
schließlich ungeprägten Goldes,

vii) Beteiligung an Emissionen von Wert-
papieren jeder Art einschließlich 
Übernahme und Platzierung von 
Emissionen als (öffentlicher oder pri-
vater) Finanzmakler sowie Erbrin-
gung von Dienstleistungen im Zu-
sammenhang mit derartigen Emissi-
onen, 

viii) Geldmaklergeschäfte, 

ix) Vermögensverwaltung wie Cash Ma-
nagement und Portfolioverwaltung, 
alle Formen von kollektivem Anlage-
management, Pensionsfondsverwal-
tung, Verwahr-, Depot- und Treu-
handdienstleistungen, 

x) Abwicklungs- und Clearingdienstleis-
tungen im Zusammenhang mit Fi-
nanzanlagen einschließlich Wertpa-
pieren, derivativen Instrumenten und 
sonstigen handelbaren Instrumenten,

xi) Bereitstellung und Übermittlung von 
Finanzinformationen und Software 
für die Verarbeitung von Finanzdaten 
sowie damit in Verbindung stehender 
Software oder 

xii) Beratungs-, Vermittlungs- und sons-
tige Zusatzfinanzdienstleistungen in 
Bezug auf sämtliche unter den Zif-
fern i bis xi aufgeführte Tätigkeiten, 
einschließlich Kreditauskunft und 
Bonitätsprüfung, Anlage- und Ver-
mögensbestandsanalyse und -bera-
tung sowie Beratung über Akquisi-
tion, Unternehmensumstrukturierung 
und -strategien, 

Finanzdienstleister eine Person einer Ver-
tragspartei, die im Gebiet dieser Vertragspartei 
im Bereich der Erbringung von Finanzdienst-
leistungen tätig ist, wobei jedoch öffentliche 
Stellen nicht eingeschlossen sind, 

Investition eine „Investition“ im Sinne des Ar-
tikels 8.1 (Begriffsbestimmungen), wobei für 
die Zwecke dieses Kapitels in Bezug auf die in 
jenem Artikel genannten „Darlehen“ und 
„Schuldtitel“ Folgendes gilt: 

a) Ein Darlehen an ein Finanzinstitut oder ein 
von einem Finanzinstitut begebener 
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Schuldtitel ist nur dann eine Investition in 
dieses Finanzinstitut, wenn das Darlehen 
oder der Schuldtitel von der Vertragspar-
tei, in deren Gebiet sich das Finanzinstitut 
befindet, als aufsichtsrechtliche Eigenmit-
tel behandelt wird, und 

b) ein von einem Finanzinstitut gewährtes 
Darlehen oder ein Schuldtitel im Eigentum 
eines Finanzinstituts, bei dem es sich nicht 
um ein Darlehen an ein Finanzinstitut oder 
einen Schuldtitel eines Finanzinstituts im 
Sinne des Buchstaben a handelt, gilt nicht 
als Investition; 

zur Klarstellung: 

c) Soweit ein Darlehen oder ein Schuldtitel 
nicht von diesem Kapitel erfasst ist, gilt Ka-
pitel acht (Investitionen) für dieses Darle-
hen oder diesen Schuldtitel, und 

d) ein von einem grenzüberschreitend täti-
gen Finanzdienstleister gewährtes Darle-
hen oder ein in dessen Eigentum stehen-
der Schuldtitel, bei dem es sich nicht um 
ein Darlehen an ein Finanzinstitut oder ei-
nen von einem Finanzinstitut begebenen 
Schuldtitel handelt, ist für die Zwecke des 
Kapitels acht (Investitionen) eine Investi-
tion, wenn das betreffende Darlehen oder 
der betreffende Schuldtitel die Kriterien für 
Investitionen nach Artikel 8.1 (Begriffsbe-
stimmungen) erfüllt, 

Investor einen „Investor“ im Sinne des Artikels
8.1 (Begriffsbestimmungen), 

neue Finanzdienstleistung eine Finanz-
dienstleistung, die im Gebiet der einen Ver-
tragspartei nicht erbracht wird, die jedoch im 
Gebiet der anderen Vertragspartei erbracht 
wird, einschließlich jeder neuen Form der Er-
bringung einer Finanzdienstleistung oder des 
Verkaufs eines Finanzprodukts, das im Gebiet 
der einen Vertragspartei nicht verkauft wird, 

Person einer Vertragspartei eine „Person ei-
ner Vertragspartei“ im Sinne des Artikels 1.1 
(Allgemein geltende Begriffsbestimmungen); 
es wird klargestellt, dass Zweigniederlassun-
gen von Unternehmen eines Drittlands nicht 
eingeschlossen sind, 

öffentliche Stelle

a) eine Regierung, eine Zentralbank oder 
eine Währungsbehörde einer Vertragspar-
tei oder eine im Eigentum einer Vertrags-
partei stehende oder von ihr kontrollierte 
Stelle, die hauptsächlich mit der Aus-
übung hoheitlicher Aufgaben oder von Tä-
tigkeiten für hoheitliche Zwecke befasst 
ist, nicht jedoch eine Stelle, die hauptsäch-
lich mit der Erbringung von Finanzdienst-
leistungen zu kommerziellen Bedingun-
gen befasst ist, oder 

b) eine private Stelle, die Aufgaben wahr-
nimmt, die üblicherweise von einer Zent-
ralbank oder Währungsbehörde wahrge-
nommen werden, solange sie solche Auf-
gaben ausübt, und 

Selbstregulierungsorganisation eine nicht-
staatliche Stelle einschließlich Wertpapier-
oder Terminbörsen oder -märkten, Verrech-
nungsstellen, anderen Organisationen oder 
Vereinigungen, die gegenüber Finanzdienst-
leistern oder Finanzinstituten eigene oder ihr 
übertragene Regulierungs- oder Aufsichtsbe-
fugnisse ausübt. 

Artikel 13.2 

Geltungsbereich 

(1)   Dieses Kapitel gilt für von einer Vertragspartei 
eingeführte oder aufrechterhaltene Maßnahmen 
in Bezug auf 

a) Finanzinstitute der anderen Vertragspartei, 

b) Investoren der anderen Vertragspartei und 
die von ihnen getätigten Investitionen in Fi-
nanzinstitute im Gebiet der Vertragspartei 
und 

c) den grenzüberschreitenden Handel mit Fi-
nanzdienstleistungen. 

(2)   Zur Klarstellung: Die Bestimmungen des Ka-
pitels acht (Investitionen) finden Anwendung auf 

a) Maßnahmen, die Investoren einer Vertrags-
partei betreffen und Investitionen dieser In-
vestoren in Finanzdienstleister, bei denen es 
sich nicht um Finanzinstitute handelt, und 
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b) nicht die Erbringung von Finanzdienstleistun-
gen betreffende Maßnahmen in Bezug auf In-
vestoren einer Vertragspartei oder die Inves-
titionen dieser Investoren in Finanzinstitute. 

(3)   Die Artikel 8.10 (Behandlung von Investoren 
und erfassten Investitionen), 8.11 (Entschädigung 
für Verluste), 8.12 (Enteignung), 8.13 (Transfers), 
8.14 (Übergang von Rechten), 8.16 (Verweige-
rung von Vorteilen) und 8.17 (Formale Anforde-
rungen) werden als Bestandteil in dieses Kapitel 
übernommen. 

(4)   Kapitel acht Abschnitt F (Beilegung von In-
vestitionsstreitigkeiten zwischen Investoren und 
Staaten) wird als Bestandteil in dieses Kapitel 
übernommen, allerdings ausschließlich für Klagen 
wegen eines Verstoßes einer Vertragspartei ge-
gen Artikel 13.3 oder 13.4 in Bezug auf die Aus-
weitung, die Leitung, den Betrieb, die Verwaltung, 
die Aufrechterhaltung, die Verwendung, die Nut-
zung und den Verkauf eines Finanzinstituts oder 
einer Investition in ein Finanzinstitut oder die Ver-
fügung darüber oder gegen Artikel 8.10 (Behand-
lung von Investoren und erfassten Investitionen), 
8.11 (Entschädigung für Verluste), 8.12 (Enteig-
nung), 8.13 (Transfers) oder 8.16 (Verweigerung 
von Vorteilen). 

(5)   Dieses Kapitel gilt nicht für von einer Ver-
tragspartei eingeführte oder aufrechterhaltene 
Maßnahmen in Bezug auf 

a) Tätigkeiten oder Dienstleistungen im Rah-
men einer staatlichen Alterssicherung oder 
eines gesetzlichen Systems der sozialen Si-
cherheit oder 

b) Tätigkeiten oder Dienstleistungen, die für 
Rechnung der betreffenden Vertragspartei 
oder mit Garantie oder unter Verwendung fi-
nanzieller Mittel der Vertragspartei ein-
schließlich ihrer öffentlichen Stellen ausgeübt 
beziehungsweise erbracht werden; 

hingegen findet dieses Kapitel Anwendung, so-
weit eine Vertragspartei gestattet, dass die unter 
Buchstabe a oder b genannten Tätigkeiten oder 
Dienstleistungen von ihren Finanzinstituten im 
Wettbewerb mit einer öffentlichen Stelle oder ei-
nem Finanzinstitut ausgeübt beziehungsweise er-
bracht werden. 

(6)   Das Kapitel zwölf (Innerstaatliche Regulie-
rung) wird als Bestandteil in dieses Kapitel über-
nommen. Es wird klargestellt, dass Artikel 12.3 
(Zulassungs- und Qualifikationserfordernisse und 

-verfahren) auf die Ausübung des gesetzlich ein-
geräumten Ermessens durch die Finanzregulie-
rungsbehörden der Vertragsparteien Anwendung 
findet. 

(7)   Die nach Absatz 6 in dieses Kapitel übernom-
menen Bestimmungen des Kapitels zwölf (Inner-
staatliche Regulierung) gelten nicht für Zulas-
sungserfordernisse oder -verfahren oder Qualifi-
kationserfordernisse oder -verfahren 

a) aufgrund einer nichtkonformen Maßnahme, 
die von Kanada gemäß seiner dem Anhang
III-A beigefügten Liste aufrechterhalten wird,

b) aufgrund einer nichtkonformen Maßnahme, 
die von der Europäischen Union gemäß ihrer 
dem Anhang I beigefügten Liste aufrecht-
erhalten wird, soweit sich diese Maßnahme 
auf Finanzdienstleistungen bezieht, und 

c) nach Artikel 12.2 (Geltungsbereich) Absatz 2 
Buchstabe b, soweit die betreffende Maß-
nahme sich auf Finanzdienstleistungen be-
zieht. 

Artikel 13.3 

Inländerbehandlung 

(1)   Artikel 8.6 (Inländerbehandlung) wird als Be-
standteil in dieses Kapitel übernommen und gilt 
für die Behandlung von Finanzinstituten und In-
vestoren der anderen Vertragspartei und deren 
Investitionen in Finanzinstitute. 

(2)   Unter der Behandlung, die eine Vertragspar-
tei ihren eigenen Investoren und den Investitionen 
ihrer eigenen Investoren nach Artikel 8.6 (Inlän-
derbehandlung) gewährt, ist im Rahmen dieses 
Kapitels die Behandlung zu verstehen, die sie ih-
ren eigenen Finanzinstituten und den Investitio-
nen ihrer eigenen Investoren in Finanzinstitute ge-
währt. 

Artikel 13.4 

Meistbegünstigung 

(1)   Artikel 8.7 (Meistbegünstigung) wird als Be-
standteil in dieses Kapitel übernommen und gilt 
für die Behandlung von Finanzinstituten und In-
vestoren der anderen Vertragspartei und deren 
Investitionen in Finanzinstitute. 

(2)   Unter der Behandlung, die eine Vertragspar-
tei den Investoren eines Drittlands und den Inves-
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titionen von Investoren eines Drittlands nach Arti-
kel 8.7 (Meistbegünstigung) Absätze 1 und 2 ge-
währt, ist die Behandlung zu verstehen, die sie Fi-
nanzinstituten eines Drittlands und in Finanzinsti-
tute getätigten Investitionen von Investoren eines 
Drittlands gewährt. 

Artikel 13.5 

Anerkennung aufsichtsrechtlicher Maßnah-
men 

(1)   Eine Vertragspartei kann bei der Anwendung 
einer von diesem Kapitel erfassten Maßnahme 
aufsichtsrechtliche Maßnahmen eines Drittlands 
anerkennen. Diese Anerkennung kann 

a) einseitig gewährt werden, 

b) durch Harmonisierung oder auf andere Weise 
erreicht werden oder 

c) auf einer Übereinkunft oder Vereinbarung mit 
dem Drittland beruhen. 

(2)   Eine Vertragspartei, die eine aufsichtsrechtli-
che Maßnahme anerkennt, bietet der anderen 
Vertragspartei in geeigneter Form Gelegenheit, 
nachzuweisen, dass Bedingungen herrschen, un-
ter denen eine gleichwertige Regulierung, eine 
gleichwertige Überwachung und Umsetzung der 
Regulierung und gegebenenfalls gleichwertige 
Verfahren für den Informationsaustausch zwi-
schen den Vertragsparteien gegeben sind oder 
sein werden. 

(3)   Erkennt eine Vertragspartei eine aufsichts-
rechtliche Maßnahme nach Absatz 1 Buchstabe c 
an und herrschen die in Absatz 2 beschriebenen 
Bedingungen, so bietet die Vertragspartei der an-
deren Vertragspartei in geeigneter Form Gelegen-
heit, über den Beitritt zu der Übereinkunft oder 
Vereinbarung oder den Abschluss einer vergleich-
baren Übereinkunft oder Vereinbarung zu verhan-
deln. 

Artikel 13.6 

Marktzugang 

(1)   Die Vertragsparteien führen in Bezug auf ein 
Finanzinstitut der anderen Vertragspartei oder 
den Marktzugang durch Niederlassung eines Fi-
nanzinstituts seitens eines Investors der anderen 
Vertragspartei keine Maßnahmen ein und erhal-
ten diesbezüglich keine Maßnahmen aufrecht, die 
für ihr gesamtes Gebiet oder für ein in die Zustän-
digkeit einer Regierung auf nationaler Ebene, auf 

Provinz-, Territoriums- oder Regionsebene oder 
auf lokaler Ebene fallendes Gebiet gelten und 

a) folgende Arten von Beschränkungen vorse-
hen: 

i) Beschränkung der Anzahl der Finanzin-
stitute in Form von zahlenmäßigen Quo-
ten, Monopolen, Dienstleistern mit aus-
schließlichen Rechten oder des Erforder-
nisses einer wirtschaftlichen Bedarfsprü-
fung, 

ii) Beschränkung des Gesamtwerts der Fi-
nanzdienstleistungsgeschäfte oder des 
Betriebsvermögens in Form zahlenmäßi-
ger Quoten oder des Erfordernisses ei-
ner wirtschaftlichen Bedarfsprüfung, 

iii) Beschränkung der Gesamtzahl der Fi-
nanzdienstleistungen oder des Gesamt-
volumens erbrachter Finanzdienstleis-
tungen durch Festlegung bestimmter 
zahlenmäßiger Einheiten in Form von 
Quoten oder des Erfordernisses einer 
wirtschaftlichen Bedarfsprüfung, 

iv) Beschränkung der Beteiligung ausländi-
schen Kapitals durch Festsetzung einer 
prozentualen Höchstgrenze für auslän-
dische Beteiligungen an Finanzinstituten 
oder für den Gesamtwert einzelner oder 
zusammengefasster ausländischer In-
vestitionen in Finanzinstitute oder 

v) Beschränkung der Gesamtzahl natürli-
cher Personen, die in einem bestimmten 
Finanzdienstleistungssektor beschäftigt 
werden dürfen oder die ein Finanzinstitut 
beschäftigen darf und die zur Erbringung 
einer bestimmten Finanzdienstleistung 
erforderlich und direkt darin eingebunden 
sind, in Form zahlenmäßiger Quoten 
oder des Erfordernisses einer wirtschaft-
lichen Bedarfsprüfung oder 

b) die Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit durch 
ein Finanzinstitut auf bestimmte Formen 
rechtlicher Einheiten oder von Joint Ventures 
beschränken oder diese dafür vorschreiben.

(2)   Artikel 8.4 (Marktzugang) Absatz 2 wird als 
Bestandteil in diesen Artikel übernommen. 

(3)   Zur Klarstellung: 
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a) Eine Vertragspartei kann Bedingungen und 
Verfahren für die Genehmigung der Errich-
tung und des Ausbaus einer kommerziellen 
Präsenz festlegen, sofern dadurch nicht die 
Verpflichtung der Vertragspartei aus Absatz 1 
umgangen wird und die Bedingungen und 
Verfahren mit den anderen Bestimmungen 
dieses Kapitels vereinbar sind und 

b) dieser Artikel hindert eine Vertragspartei nicht 
daran vorzuschreiben, dass ein Finanzinstitut 
bestimmte Finanzdienstleistungen durch ge-
trennte rechtliche Einheiten erbringen muss, 
sofern nach dem Recht der Vertragspartei 
das Angebot an Finanzdienstleistungen, die 
das Finanzinstitut erbringt, nicht in seiner Ge-
samtheit von einer einzelnen Einheit erbracht 
werden darf. 

Artikel 13.7 

Grenzüberschreitende Erbringung von Fi-
nanzdienstleistungen 

(1)   Die Artikel 9.3 (Inländerbehandlung), 9.4 
(Formale Anforderungen) und 9.6 (Marktzugang) 
werden als Bestandteil in dieses Kapitel übernom-
men und gelten für die Behandlung von grenz-
überschreitend tätigen Finanzdienstleistern, wel-
che die in Anhang 13-A aufgeführten Finanz-
dienstleistungen erbringen. 

(2)   Unter der Behandlung, die eine Vertragspar-
tei nach Artikel 9.3 (Inländerbehandlung) Absatz 
2 ihren eigenen Dienstleistern und Dienstleistun-
gen gewährt, ist im Rahmen dieses Kapitels die 
Behandlung zu verstehen, die sie ihren eigenen 
Finanzdienstleistern und Finanzdienstleistungen 
gewährt. 

(3)   Unter den Maßnahmen, die eine Vertragspar-
tei nach Artikel 9.6 (Marktzugang) in Bezug auf 
Dienstleister und Dienstleistungen der anderen 
Vertragspartei nicht einführen oder aufrechterhal-
ten darf, sind im Rahmen dieses Kapitels Maß-
nahmen zu verstehen, die sich auf grenzüber-
schreitend tätige Finanzdienstleister der anderen 
Vertragspartei beziehen, die Finanzdienstleistun-
gen erbringen. 

(4)   Artikel 9.5 (Meistbegünstigung) wird als Be-
standteil in dieses Kapitel übernommen und gilt 
für die Behandlung von grenzüberschreitend täti-
gen Finanzdienstleistern der anderen Vertrags-
partei. 

(5)   Unter der Behandlung, die eine Vertragspar-
tei nach Artikel 9.5 (Meistbegünstigung) den 
Dienstleistern und Dienstleistungen eines Dritt-
lands gewährt, ist im Rahmen dieses Kapitels die 
Behandlung zu verstehen, die sie Finanzdienst-
leistern eines Drittlands und Finanzdienstleistun-
gen eines Drittlands gewährt. 

(6)   Jede Vertragspartei gestattet es Personen, 
die sich in ihrem Gebiet befinden, und eigenen 
Staatsangehörigen — unabhängig davon, wo 
diese sich befinden –, Finanzdienstleistungen von 
einem sich im Gebiet der anderen Vertragspartei 
befindlichen grenzüberschreitend tätigen Finanz-
dienstleister der anderen Vertragspartei zu erwer-
ben. Aus dieser Verpflichtung ergibt sich jedoch 
nicht, dass eine Vertragspartei es solchen Anbie-
tern erlauben muss, in ihrem Gebiet tätig zu wer-
den oder Kundenakquise zu betreiben. Jede Ver-
tragspartei kann die Begriffe „tätig werden“ und 
„Kundenakquise“ für die Zwecke dieses Artikels 
im Einklang mit Absatz 1 definieren. 

(7)   Was die in Anhang 13-A aufgeführten Finanz-
dienstleistungen anbelangt, so gestattet jede Ver-
tragspartei einem grenzüberschreitend tätigen Fi-
nanzdienstleister der anderen Vertragspartei ge-
gebenenfalls auf Antrag oder nach Meldung an 
die zuständige Regulierungsstelle, eine Finanz-
dienstleistung in jeder neuen Erbringungsform zu 
erbringen oder ein Finanzprodukt, das im Gebiet 
der erstgenannten Vertragspartei nicht verkauft 
wird, zu verkaufen, sofern die erstgenannte Ver-
tragspartei es ihren eigenen Finanzdienstleistern 
nach ihrem Recht in vergleichbaren Situationen 
gestattet, eine solche Dienstleistung zu erbringen 
oder ein solches Produkt zu verkaufen. 

Artikel 13.8 

Höheres Management und Leitungs- und 
Kontrollorgane 

Eine Vertragspartei darf nicht verlangen, dass ein 
Finanzinstitut der anderen Vertragspartei Positio-
nen im höheren Management oder im Leitungs- 
beziehungsweise Kontrollorgan mit natürlichen 
Personen einer bestimmten Staatsangehörigkeit 
besetzt. 
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Artikel 13.9 

Leistungsanforderungen 

(1)   Die Vertragsparteien handeln für Investitio-
nen in Finanzinstitute Disziplinen für Leistungsan-
forderungen wie die in Artikel 8.5 (Leistungsanfor-
derungen) enthaltenen aus. 

(2)   Sofern die Vertragsparteien drei Jahre nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens noch keine sol-
chen Disziplinen vereinbart haben, wird Artikel 8.5 
(Leistungsanforderungen) auf Antrag einer Ver-
tragspartei mit Geltung für Investitionen in Finan-
zinstitute als Bestandteil in dieses Kapitel über-
nommen. Zu diesem Zweck bezeichnet der Aus-
druck „Investitionen“ in Artikel 8.5 (Leistungsan-
forderungen) „Investitionen in ein Finanzinstitut in 
ihrem Gebiet“. 

(3)   Binnen 180 Tagen, nachdem die Vertragspar-
teien die Verhandlungen über die Leistungsanfor-
derungsdisziplinen nach Absatz 1 erfolgreich ab-
geschlossen haben beziehungsweise nachdem 
eine Vertragspartei nach Absatz 2 einen Antrag 
auf Übernahme des Artikels 8.5 (Leistungsanfor-
derungen) in dieses Kapitel gestellt hat, kann jede 
Vertragspartei ihre Liste bei Bedarf ändern. Etwa-
ige Änderungen müssen sich auf die Aufführung 
der Vorbehalte für bestehende Maßnahmen, die 
mit der Verpflichtung in Bezug auf Leistungsanfor-
derungen nach diesem Kapitel nicht im Einklang 
stehen, beschränken, und zwar im Falle Kanadas 
auf die Aufführung dieser Vorbehalte in Abschnitt 
A seiner dem Anhang III beigefügten Liste und im 
Falle der Europäischen Union auf die Aufführung 
dieser Vorbehalte in ihrer dem Anhang I beigefüg-
ten Liste. Artikel 13.10 Absatz 1 gilt für diese Maß-
nahmen in Bezug auf die nach Absatz 1 ausge-
handelten Leistungsanforderungsdisziplinen be-
ziehungsweise in Bezug auf Artikel 8.5 (Leis-
tungsanforderungen), wie er gegebenenfalls nach 
Absatz 2 in dieses Kapitel übernommen wurde. 

Artikel 13.10 

Vorbehalte und Ausnahmen 

(1)   Die Artikel 13.3, 13.4, 13.6 und 13.8 gelten 
nicht für 

a) bestehende nichtkonforme Maßnahmen, die 
von einer Vertragspartei aufrechterhalten 
werden, und zwar 

i) auf Ebene der Europäischen Union ge-
mäß ihrer dem Anhang I beigefügten 
Liste, 

ii) auf Ebene einer nationalen Regierung 
gemäß Abschnitt A der dem Anhang III 
beigefügten Liste Kanadas beziehungs-
weise gemäß der dem Anhang I beige-
fügten Liste der Europäischen Union, 

iii) auf Provinz-, Territoriums- oder Regi-
onsebene gemäß Abschnitt A der dem 
Anhang III beigefügten Liste Kanadas 
beziehungsweise gemäß der dem An-
hang I beigefügten Liste der Europäi-
schen Union oder 

iv) auf lokaler Ebene, 

b) die Fortführung oder umgehende Erneuerung 
einer nichtkonformen Maßnahme nach Buch-
stabe a oder 

c) die Änderung einer nichtkonformen Maß-
nahme nach Buchstabe a, soweit die Ände-
rung die Vereinbarkeit der Maßnahme mit 
den Artikeln 13.3, 13.4, 13.6 oder 13.8, wie 
sie unmittelbar vor der Änderung bestand, 
nicht beeinträchtigt. 

(2)   Artikel 13.7 gilt nicht für 

a) bestehende nichtkonforme Maßnahmen, die 
von einer Vertragspartei aufrechterhalten 
werden, und zwar 

i) auf Ebene der Europäischen Union ge-
mäß ihrer dem Anhang I beigefügten 
Liste, 

ii) auf Ebene einer nationalen Regierung 
gemäß Abschnitt A der dem Anhang III 
beigefügten Liste Kanadas beziehungs-
weise gemäß der dem Anhang I beige-
fügten Liste der Europäischen Union, 

iii) auf Provinz-, Territoriums- oder Regi-
onsebene gemäß Abschnitt A der dem 
Anhang III beigefügten Liste Kanadas 
beziehungsweise gemäß der dem An-
hang I beigefügten Liste der Europäi-
schen Union oder 

iv) auf lokaler Ebene, 
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b) die Fortführung oder umgehende Erneuerung 
einer nichtkonformen Maßnahme nach Buch-
stabe a oder 

c) die Änderung einer nichtkonformen Maß-
nahme nach Buchstabe a, soweit die Ände-
rung die Vereinbarkeit der Maßnahme mit Ar-
tikel 13.7, wie sie bei Inkrafttreten dieses Ab-
kommens bestand, nicht beeinträchtigt. 

(3)   Die Artikel 13.3, 13.4, 13.6, 13.7 und 13.8 
gelten nicht für von Kanada eingeführte oder auf-
rechterhaltene Maßnahmen in Bezug auf Finanz-
dienstleistungen gemäß Abschnitt B der dem An-
hang III beigefügten Liste Kanadas oder für von 
der Europäischen Union eingeführte oder auf-
rechterhaltene Maßnahmen in Bezug auf Finanz-
dienstleistungen gemäß der dem Anhang II beige-
fügten Liste der Europäischen Union. 

(4)   Hat eine Vertragspartei in ihrer dem Anhang 
I oder II beigefügten Liste einen Vorbehalt in Be-
zug auf die Artikel 8.4 (Marktzugang), 8.5 (Leis-
tungsanforderungen), 8.6 (Inländerbehandlung), 
8.7 (Meistbegünstigung), 8.8 (Höheres Manage-
ment und Leitungs- und Kontrollorgane), 9.3 (In-
länderbehandlung), 9.5 (Meistbegünstigung) oder 
9.6 (Marktzugang) aufgeführt, so stellt der Vorbe-
halt auch einen Vorbehalt in Bezug auf die Artikel 
13.3, 13.4, 13.6, 13.7 oder 13.8 oder in Bezug auf 
jede Disziplin für Leistungsanforderungen, die 
aufgrund von Artikel 13.9 Absatz 1 ausgehandelt 
beziehungsweise aufgrund von Artikel 13.9 Ab-
satz 2 in dieses Kapitel übernommen wurde, dar, 
soweit die Maßnahme, der Sektor, Teilsektor oder 
die Tätigkeit, die beziehungsweise der in dem 
Vorbehalt aufgeführt ist, von diesem Kapitel er-
fasst ist. 

(5)   Eine Vertragspartei führt nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens keine Maßnahme oder Reihe 
von Maßnahmen ein, die von Abschnitt B der dem 
Anhang III beigefügten Liste Kanadas oder von 
der dem Anhang II beigefügten Liste der Europäi-
schen Union erfasst ist und nach der ein Investor 
der anderen Vertragspartei aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit unmittelbar oder mittelbar 
dazu verpflichtet ist, eine zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Maßnahme oder Reihe von 
Maßnahmen bereits bestehende Investition zu 
verkaufen oder anderweitig darüber zu verfügen. 

(6)   Was die Rechte des geistigen Eigentums an-
belangt, so kann eine Vertragspartei sowohl von 
den Artikeln 13.3 und 13.4 abweichen als auch 

von jeder aufgrund von Artikel 13.9 Absatz 1 aus-
gehandelten beziehungsweise aufgrund von Arti-
kel 13.9 Absatz 2 in dieses Kapitel übernomme-
nen Disziplin für den Technologietransfer im Zu-
sammenhang mit Leistungsanforderungen, sofern 
die Abweichung nach dem TRIPS-Übereinkom-
men einschließlich gemäß Artikel IX des WTO-
Übereinkommens gewährter Ausnahmegenehmi-
gungen in Bezug auf das TRIPS-Übereinkommen 
zulässig ist. 

(7)   Die Artikel 13.3, 13.4, 13.6, 13.7, 13.8 und 
13.9 gelten nicht für 

a) Beschaffungen von Waren oder Dienstleis-
tungen durch eine Vertragspartei, sofern die 
Waren und Dienstleistungen für öffentliche 
Zwecke beschafft werden und nicht zur ge-
werblichen Weiterveräußerung oder zur Nut-
zung bei der Lieferung von Waren oder der 
Erbringung von Dienstleistungen zur gewerb-
lichen Veräußerung bestimmt sind, unabhän-
gig davon, ob es sich um „erfasste Beschaf-
fungen“ im Sinne des Artikels 19.2 (Geltungs-
bereich) handelt oder nicht, oder 

b) von einer Vertragspartei gewährte Subventio-
nen oder öffentliche Unterstützung im Zu-
sammenhang mit dem Dienstleistungshan-
del. 

Artikel 13.11 

Wirksame und transparente Regulierung 

(1)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass alle 
Maßnahmen mit allgemeiner Geltung, für die die-
ses Kapitel gilt, in angemessener, objektiver und 
unparteiischer Weise angewendet werden. 

(2)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass ihre 
Gesetze, sonstigen Vorschriften, Verfahren und 
Verwaltungsentscheidungen mit allgemeiner Gel-
tung, soweit sie von diesem Kapitel erfasste An-
gelegenheiten betreffen, umgehend veröffentlicht 
oder so zugänglich gemacht werden, dass Perso-
nen, die ein diesbezügliches Interesse haben, und 
die andere Vertragspartei sich damit vertraut ma-
chen können. Im Rahmen des Möglichen gewähr-
leistet jede Vertragspartei Folgendes: 

a) Sie veröffentlicht einschlägige Maßnahmen, 
die sie zu ergreifen gedenkt, im Voraus, 

b) sie räumt Personen, die ein diesbezügliches 
Interesse haben, sowie der anderen Ver-
tragspartei eine angemessene Möglichkeit 
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ein, zu den betreffenden Maßnahmen Stel-
lung zu nehmen und 

c) sie sieht eine angemessene Zeitspanne vor 
zwischen der endgültigen Veröffentlichung 
der Maßnahmen und dem Zeitpunkt, zu dem 
sie wirksam werden. 

Für die Zwecke dieses Kapitels ersetzen diese 
Anforderungen die des Artikels 27.1 (Veröffentli-
chung). 

(3)   Jede Vertragspartei behält geeignete Mecha-
nismen bei oder richtet solche Mechanismen ein, 
um Anfragen interessierter Personen zu von die-
sem Kapitel erfassten Maßnahmen mit allgemei-
ner Geltung innerhalb eines angemessenen Zeit-
raums beantworten zu können. 

(4)   Eine Regulierungsbehörde erlässt eine Ver-
waltungsentscheidung über einen vollständigen 
Antrag eines in ein Finanzinstitut investierenden 
Investors, eines grenzüberschreitend tätigen Fi-
nanzdienstleisters oder eines Finanzinstituts der 
anderen Vertragspartei im Zusammenhang mit 
der Erbringung einer Finanzdienstleistung inner-
halb einer angemessenen Frist, die durch die 
Komplexität des Antrags und die normale, für die 
Antragsbearbeitung festgelegte Frist gerechtfer-
tigt ist. Im Falle Kanadas beträgt eine solche an-
gemessene Frist 120 Tage. Die Regulierungsbe-
hörde unterrichtet den Antragsteller umgehend 
über die Entscheidung. Ist es aus praktischen 
Gründen nicht möglich, innerhalb einer angemes-
senen Frist eine Entscheidung zu treffen, so teilt 
die Regulierungsbehörde dies dem Antragsteller 
umgehend mit und bemüht sich, so bald wie mög-
lich zu einer Entscheidung zu gelangen. Zur Klar-
stellung: Ein Antrag gilt erst dann als vollständig, 
wenn alle einschlägigen Anhörungen stattgefun-
den haben und alle erforderlichen Informationen 
bei der Regulierungsbehörde eingegangen sind. 

Artikel 13.12 

Selbstregulierungsorganisationen 

Verlangt eine Vertragspartei als Voraussetzung 
für die Erbringung von Finanzdienstleistungen in 
ihrem Gebiet oder für ihr Gebiet, dass ein Finan-
zinstitut oder ein grenzüberschreitend tätiger Fi-
nanzdienstleister der anderen Vertragspartei Mit-
glied einer Selbstregulierungsorganisation ist 
oder daran beteiligt ist oder Zugang dazu hat, 
oder gewährt sie Vorrechte oder Vorteile, wenn 
eine Finanzdienstleistung über eine Selbstregulie-

rungsorganisation erbracht wird, so stellt die Ver-
tragspartei, die dies verlangt, sicher, dass die 
Selbstregulierungsorganisation den in diesem Ka-
pitel festgelegten Pflichten nachkommt. 

Artikel 13.13 

Zahlungs- und Clearingsysteme 

Unter Bedingungen, mit denen Inländerbehand-
lung gewährt wird, gewährt jede Vertragspartei ei-
nem Finanzdienstleister der anderen Vertragspar-
tei, der in ihrem Gebiet niedergelassen ist, Zu-
gang zu den Zahlungs- und Clearingsystemen, 
die von einer Vertragspartei oder von einer Stelle 
betrieben werden, welche die ihr von einer Ver-
tragspartei übertragene hoheitliche Gewalt aus-
übt, sowie Zugang zu offiziellen Finanzierungs- 
und Refinanzierungsmöglichkeiten, die für die 
normale Ausübung der üblichen Geschäftstätig-
keit zur Verfügung stehen. Dieser Artikel eröffnet 
keinen Zugang zu den für Notfälle vorgesehenen 
letzten Finanzierungsmöglichkeiten einer Ver-
tragspartei. 

Artikel 13.14 

Neue Finanzdienstleistungen 

(1)   Jede Vertragspartei gestattet einem Finan-
zinstitut der anderen Vertragspartei — gegebe-
nenfalls auf Antrag oder nach Meldung an die zu-
ständige Regulierungsstelle –, die Erbringung 
neuer Finanzdienstleistungen, deren Erbringung 
die erstgenannte Vertragspartei ihren eigenen Fi-
nanzinstituten in vergleichbaren Situationen nach 
ihrem Recht gestatten würde. 

(2)   Eine Vertragspartei kann bestimmen, in wel-
cher institutionellen und rechtlichen Form die 
neue Finanzdienstleistung erbracht werden kann, 
und eine Genehmigung für die Erbringung der 
Dienstleistung verlangen. Wird eine Genehmi-
gung verlangt, so wird über ihre Erteilung inner-
halb einer angemessenen Frist entschieden; die 
Genehmigung darf nur aus aufsichtsrechtlichen 
Gründen verweigert werden. 

(3)   Dieser Artikel hindert ein Finanzinstitut einer 
Vertragspartei nicht daran, bei der anderen Ver-
tragspartei zu beantragen, dass sie die Genehmi-
gung der Erbringung einer Finanzdienstleistung in 
Betracht zieht, die weder im Gebiet der einen 
noch im Gebiet der anderen Vertragspartei er-
bracht wird. Dieser Antrag unterliegt dem Recht 
der Vertragspartei, bei der der Antrag eingeht, und 



Drucksache 19/958 – 82 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

unterliegt nicht den Verpflichtungen dieses Arti-
kels. 

Artikel 13.15 

Übermittlung und Verarbeitung von Informati-
onen 

(1)   Jede Vertragspartei gestattet es Finanzinsti-
tuten oder grenzüberschreitend tätigen Finanz-
dienstleistern der anderen Vertragspartei, Infor-
mationen in elektronischer oder sonstiger Form 
für die Zwecke der Datenverarbeitung in ihr Ge-
biet und aus ihrem Gebiet zu übermitteln, sofern 
die Verarbeitung für den gewöhnlichen Ge-
schäftsbetrieb des Finanzinstituts oder des grenz-
überschreitend tätigen Finanzdienstleisters erfor-
derlich ist. 

(2)   Jede Vertragspartei erhält angemessene 
Maßnahmen aufrecht, um die Privatsphäre zu 
schützen, insbesondere bei der Übermittlung per-
sonenbezogener Informationen. Wenn die Über-
mittlung von Finanzinformationen auch personen-
bezogene Informationen umfasst, müssen solche 
Übermittlungen mit den Rechtsvorschriften zum 
Schutz personenbezogener Informationen des 
Gebiets der Vertragspartei im Einklang stehen, 
aus dem die Informationen übermittelt werden. 

Artikel 13.16 

Aufsichtsrechtliche Ausnahmeregelung 

(1)   Dieses Abkommen hindert eine Vertragspar-
tei nicht daran, aus aufsichtsrechtlichen Gründen 
angemessene Maßnahmen einzuführen oder auf-
rechtzuerhalten, einschließlich 

a) Maßnahmen zum Schutz von Investoren, 
Einlegern, Versicherungsnehmern oder Per-
sonen, denen gegenüber ein Finanzinstitut, 
ein grenzüberschreitend tätiger Finanzdienst-
leister oder ein anderer Finanzdienstleister 
treuhänderische Pflichten hat, 

b) Maßnahmen zur Wahrung der Sicherheit, So-
lidität, Integrität oder finanziellen Verantwort-
lichkeit eines Finanzinstituts, grenzüber-
schreitend tätigen Finanzdienstleisters oder 
eines anderen Finanzdienstleisters oder 

c) Maßnahmen zur Gewährleistung der Integri-
tät und Stabilität des Finanzsystems einer 
Vertragspartei. 

(2)   Unbeschadet anderer Formen aufsichtlicher 
Regulierung bezüglich des grenzüberschreiten-
den Handels mit Finanzdienstleistungen kann 
eine Vertragspartei die Eintragung von grenzüber-
schreitend tätigen Finanzdienstleistern der ande-
ren Vertragspartei sowie von Finanzinstrumenten 
vorschreiben. 

(3)   Vorbehaltlich der Artikel 13.3 und 13.4 kann 
eine Vertragspartei aus aufsichtsrechtlichen 
Gründen eine bestimmte Finanzdienstleistung 
oder -tätigkeit verbieten. Ein solches Verbot darf 
nicht für sämtliche Finanzdienstleistungen oder 
für einen ganzen Finanzdienstleistungs-Teilsektor 
wie das Bankwesen gelten. 

Artikel 13.17 

Besondere Ausnahmen 

(1)   Dieses Abkommen gilt nicht für Maßnahmen 
einer öffentlichen Stelle im Rahmen der Geld- 
oder Währungspolitik. Dieser Absatz lässt die 
Pflichten einer Vertragspartei aus den Artikeln 8.5 
(Leistungsanforderungen), 8.13 (Transfers) oder 
13.9 unberührt. 

(2)   Dieses Abkommen verpflichtet eine Vertrags-
partei nicht dazu, Informationen über die Ge-
schäfte und Konten einzelner Verbraucher, grenz-
überschreitend tätiger Finanzdienstleister oder 
von Finanzinstituten zu übermitteln oder zugäng-
lich zu machen, ebenso wenig vertrauliche Infor-
mationen, deren Offenlegung bei spezifischen 
Fragen der Regulierung, der Aufsicht oder der 
Rechtsdurchsetzung zu Problemen führen würde 
oder in sonstiger Weise dem öffentlichen Inte-
resse zuwiderlaufen oder die legitimen Geschäfts-
interessen einzelner Unternehmen schädigen 
würde. 

Artikel 13.18 

Ausschuss für Finanzdienstleistungen 

(1)   Dem nach Artikel 26.2 (Sonderausschüsse) 
Absatz 1 Buchstabe f eingesetzten Ausschuss für 
Finanzdienstleistungen gehören Vertreter der für 
Finanzdienstleistungspolitik zuständigen Behör-
den mit Fachkenntnissen auf dem von diesem Ka-
pitel erfassten Gebiet an. Im Falle Kanadas ist der 
Ausschussvertreter ein Beamter des Department 
of Finance Canada beziehungsweise von dessen 
Rechtsnachfolger. 

(2)   Der Ausschuss für Finanzdienstleistungen 
entscheidet einvernehmlich. 
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(3)   Der Ausschuss für Finanzdienstleistungen 
tritt einmal jährlich oder gemäß anderslautender, 
von ihm getroffener Vereinbarung zusammen und 

a) überwacht die Durchführung dieses Kapitels,

b) führt einen Dialog über die Regulierung des 
Finanzdienstleistungssektors, um die gegen-
seitige Kenntnis der jeweiligen Regulierungs-
systeme der Vertragsparteien zu verbessern 
und bei der Entwicklung internationaler Stan-
dards zusammenzuarbeiten, wie dies in der 
Vereinbarung über den Dialog über die Rege-
lung des Sektors Finanzdienstleistungen in 
Anhang 13-C zum Ausdruck kommt, und 

c) führt Artikel 13.21 durch. 

Artikel 13.19 

Konsultationen 

(1)   Eine Vertragspartei kann die andere Ver-
tragspartei um Konsultationen zu allen Finanz-
dienstleistungen betreffenden Fragen ersuchen, 
die sich aus diesem Abkommen ergeben. Die an-
dere Vertragspartei prüft das Ersuchen wohlwol-
lend. 

(2)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass ihrer 
Delegation bei Konsultationen nach Absatz 1 Be-
amte mit einschlägiger Fachkompetenz in dem 
von diesem Kapitel erfassten Bereich angehören. 
Im Falle Kanadas sind damit Beamte des Depart-
ment of Finance Canada beziehungsweise des-
sen Rechtsnachfolgers gemeint. 

Artikel 13.20 

Streitbeilegung 

(1)   Für die Beilegung von Streitigkeiten, die sich 
aus diesem Kapitel ergeben, gilt Kapitel neunund-
zwanzig (Streitbeilegung) in der durch diesen Ar-
tikel geänderten Form. 

(2)   Können die Vertragsparteien keine Einigung 
über die Zusammensetzung des Schiedspanels 
erzielen, das für die Zwecke einer sich aus diesem 
Kapitel ergebenden Streitigkeit eingesetzt wird, so 
findet Artikel 29.7 (Zusammensetzung des 
Schiedspanels) Anwendung. Sämtliche Bezug-
nahmen auf die Liste der Schiedsrichter nach Ar-
tikel 29.8 (Liste der Schiedsrichter) sind jedoch als 
Bezugnahmen auf die nach diesem Artikel er-
stellte Liste der Schiedsrichter zu verstehen. 

(3)   Der Gemischte CETA-Ausschuss kann eine 
Liste mit mindestens 15 Personen erstellen, die 
aufgrund ihrer Objektivität, Zuverlässigkeit und ih-
res guten Urteilsvermögens ausgewählt wurden 
und die willens und in der Lage sind, als Schieds-
richter zu fungieren. Diese Liste setzt sich aus drei 
Teillisten zusammen: aus je einer Teilliste für jede 
Vertragspartei sowie einer Teilliste mit Personen, 
die keine Staatsangehörigen einer der Vertrags-
parteien sind und den Vorsitz übernehmen kön-
nen. Auf jeder Teilliste sind mindestens fünf Per-
sonen aufzuführen. Der Gemischte CETA-Aus-
schuss kann die Liste jederzeit überarbeiten und 
stellt sicher, dass sie diesem Artikel entspricht. 

(4)   Die Schiedsrichter auf der Liste müssen über 
Fachwissen oder Erfahrung in den Bereichen Fi-
nanzdienstleistungsrecht oder Finanzdienstleis-
tungsregulierung oder in deren Anwendung in der 
Praxis verfügen, wozu die Regulierung von Fi-
nanzdienstleistern gehören kann. Die vorsitzfüh-
renden Schiedsrichter müssen zusätzlich über Er-
fahrung als Anwalt, Panelmitglied oder Schieds-
richter bei Streitbeilegungsverfahren verfügen. 
Die Schiedsrichter müssen unabhängig sein, in 
persönlicher Eigenschaft handeln und dürfen 
keine Weisungen einer Organisation oder Regie-
rung entgegennehmen. Sie sind an den Verhal-
tenskodex in Anhang 29-B (Verhaltenskodex) ge-
bunden. 

(5)   Stellt ein Schiedspanel fest, dass eine Maß-
nahme nicht mit diesem Abkommen vereinbar ist 
und dass sich die Maßnahme 

a) auf den Finanzdienstleistungssektor und ei-
nen anderen Sektor auswirkt, so kann die be-
schwerdeführende Vertragspartei Vorteile im 
Finanzdienstleistungssektor aussetzen, die 
von gleicher Wirkung sind wie die Maßnahme 
im Finanzdienstleistungssektor der Vertrags-
partei, oder 

b) nur auf einen anderen als den Finanzdienst-
leistungssektor auswirkt, so darf die Be-
schwerdeführerin keine Vorteile im Finanz-
dienstleistungssektor aussetzen. 

Artikel 13.21 

Investitionsstreitigkeiten im Bereich 
Finanzdienstleistungen 

(1)   Für folgende Investitionsstreitigkeiten gilt Ka-
pitel acht Abschnitt F (Beilegung von Investitions-
streitigkeiten zwischen Investoren und Staaten) in 
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der durch diesen Artikel und Anhang 13-B geän-
derten Form: 

a) Investitionsstreitigkeiten, die sich auf Maß-
nahmen beziehen, auf die dieses Kapitel An-
wendung findet und bei denen ein Investor 
vorbringt, dass eine Vertragspartei gegen Ar-
tikel 8.10 (Behandlung von Investoren und er-
fassten Investitionen), 8.11 (Entschädigung 
für Verluste), 8.12 (Enteignung), 8.13 (Trans-
fers), 8.16 (Verweigerung von Vorteilen), 13.3 
oder 13.4 verstoßen hat, oder 

b) nach Kapitel acht Abschnitt F (Beilegung von 
Investitionsstreitigkeiten zwischen Investoren 
und Staaten) eingeleitete Investitionsstreitig-
keiten, bei denen Artikel 13.16 Absatz 1 gel-
tend gemacht wurde. 

(2)   Handelt es sich um eine Investitionsstreitig-
keit nach Absatz 1 Buchstabe a oder beruft sich 
der Beklagte binnen 60 Tagen nach einer gemäß 
Artikel 8.23 (Einreichung einer Klage beim Ge-
richt) erfolgten Einreichung einer Klage beim Ge-
richt auf Artikel 13.16 Absatz 1, so wird im Ein-
klang mit Artikel 8.27 (Einsetzung des Gerichts) 
Absatz 7 eine Kammer des Gerichts gebildet, die 
sich aus Personen von der nach Artikel 13.20 Ab-
satz 3 erstellten Liste zusammensetzt. Beruft sich 
der Beklagte bei einer anderen Investitionsstrei-
tigkeit als einer Streitigkeit nach Absatz 1 Buch-
stabe a binnen 60 Tagen nach Einreichung einer 
Klage auf Artikel 13.16 Absatz 1, so beginnt die 
nach Artikel 8.27 (Einsetzung des Gerichts) Ab-
satz 7 geltende Frist für die Zusammensetzung ei-
ner Kammer des Gerichts an dem Tag, an dem 
sich der Beklagte auf Artikel 13.16 Absatz 1 be-
ruft. Hat der Gemischte CETA-Ausschuss die Er-
nennungen nach Artikel 8.27 (Einsetzung des Ge-
richts) Absatz 2 innerhalb der in Artikel 8.27 (Ein-
setzung des Gerichts) Absatz 17 vorgesehenen 
Frist nicht vorgenommen, so kann jede Streitpar-
tei den Generalsekretär des Internationalen Zent-
rums zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten 
(International Centre for Settlement of Investment 
Disputes — ICSID) darum ersuchen, die Mitglie-
der des Gerichts aus der nach Artikel 13.20 er-
stellten Liste auszuwählen. Ist die Liste nach Arti-
kel 13.20 zum Zeitpunkt der Klageeinreichung 
nach Artikel 8.23 (Einreichung einer Klage beim 
Gericht) noch nicht erstellt, so wählt der General-
sekretär des ICSID die Mitglieder des Gerichts 
aus dem Kreis der Personen aus, die von einer 
oder von beiden Vertragsparteien im Einklang mit 
Artikel 13.20 vorgeschlagen werden. 

(3)   Der Beklagte kann den Ausschuss für Finanz-
dienstleistungen schriftlich mit der Angelegenheit 
befassen und ihn um eine Entscheidung darüber 
ersuchen, ob und gegebenenfalls inwieweit die 
Ausnahmeregelung nach Artikel 13.16 Absatz 1 
einen stichhaltigen Einwand gegen die Klage dar-
stellt. Die Befassung des Ausschusses ist nur bis 
zu dem Tag möglich, den das Gericht für die Über-
mittlung der Klageerwiderung des Beklagten fest-
gesetzt hat. Befasst der Beklagte nach diesem 
Absatz den Ausschuss für Finanzdienstleistungen 
mit der Angelegenheit, so werden die Fristen oder 
Verfahren nach Kapitel acht Abschnitt F (Beile-
gung von Investitionsstreitigkeiten zwischen In-
vestoren und Staaten) ausgesetzt. 

(4)   Bei einer Befassung nach Absatz 3 kann der 
Ausschuss für Finanzdienstleistungen bezie-
hungsweise der Gemischte CETA-Ausschuss 
eine gemeinsame Feststellung zu der Frage tref-
fen, ob und inwieweit sich aus Artikel 13.16 Ab-
satz 1 ein stichhaltiger Einwand gegen die Klage 
ergibt. Der Ausschuss für Finanzdienstleistungen 
beziehungsweise der Gemischte CETA-Aus-
schuss übermittelt eine Kopie der gemeinsamen 
Feststellung an den Investor und das Gericht, so-
fern es bereits eingesetzt ist. Lautet das Ergebnis 
der gemeinsamen Feststellung, dass sich aus Ar-
tikel 13.16 Absatz 1 ein stichhaltiger Einwand ge-
gen alle Teile der Klage in ihrer Gesamtheit ergibt, 
so gilt die Klage des Investors als zurückgezogen 
und das Verfahren wird nach Artikel 8.35 (Einstel-
lung des Verfahrens) eingestellt. Kommt die ge-
meinsame Feststellung zu dem Schluss, dass 
sich aus Artikel 13.16 Absatz 1 nur für Teile der 
Klage ein stichhaltiger Einwand ergibt, so ist die 
gemeinsame Feststellung für das Gericht für 
diese Teile der Klage bindend. Die Aussetzung 
der Fristen oder Verfahren nach Absatz 3 findet 
dann keine Anwendung mehr, und der Investor 
kann die Klage in den übrigen Teilen weiterverfol-
gen. 

(5)   Hat der Gemischte CETA-Ausschuss binnen 
drei Monaten, nachdem er vom Ausschuss für Fi-
nanzdienstleistungen mit der Angelegenheit be-
fasst wurde, noch keine gemeinsame Feststellung 
getroffen, so findet die Aussetzung der Fristen 
oder Verfahren nach Absatz 3 keine Anwendung 
mehr und der Investor kann seine Klage weiter-
verfolgen. 

(6)   Auf Antrag des Beklagten entscheidet das 
Gericht vorab, ob und inwieweit sich aus Artikel 
13.16 Absatz 1 ein stichhaltiger Einwand gegen 
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die Klage ergibt. Stellt der Beklagte keinen sol-
chen Antrag, so lässt dies das Recht des Beklag-
ten, Artikel 13.16 Absatz 1 in einer späteren 
Phase des Verfahrens als Einwand geltend zu 
machen, unberührt. Das Gericht zieht keine nach-
teiligen Rückschlüsse aus der Tatsache, dass der 
Ausschuss für Finanzdienstleistungen oder der 
Gemischte CETA-Ausschuss sich nicht auf eine 
gemeinsame Feststellung nach Anhang 13-B ver-
ständigt hat. 

KAPITEL VIERZEHN 

Dienstleistungen im internationalen Seever-
kehr

Artikel 14.1 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der 
Ausdruck 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit
der Zollabfertigung oder Dienstleistungen
von Zollagenten die Erfüllung der Zollförm-
lichkeiten für die Einfuhr, Ausfuhr oder Durch-
fuhr von Fracht auf Gebühren- oder vertragli-
cher Basis, unabhängig davon, ob dies die 
Haupt- oder Nebentätigkeit des Dienstleisters 
ist, 

Bereitstellung von Containerstellplätzen
und Zwischenlagerung von Containern die 
Lagerung, Be- oder Entladung oder Reparatur 
von Containern sowie ihre Bereitstellung für 
die Versendung, im Hafengebiet oder im Bin-
nenland, 

Beförderungsvorgang im Haus-Haus- oder
im multimodalen Verkehr die Beförderung 
von Fracht mit einem einzigen Beförderungs-
papier unter Nutzung von mehr als einem Ver-
kehrsträger, wobei ein Teil der Strecke im in-
ternationalen Seeverkehr zurückgelegt wird, 

Feeder-Dienstleistungen den auf dem See-
weg erfolgenden Vor- und Weitertransport von 
internationalem Frachtgut, was Container-
fracht, Stückgut und festes oder flüssiges Mas-
sengut einschließt, zwischen Häfen, die im Ge-
biet einer Vertragspartei gelegen sind. Zur 
Klarstellung: Feeder-Dienstleistungen können 
im Falle Kanadas den Transport zwischen 
Meeres- und Binnengewässern einschließen, 

wobei als Binnengewässer die Binnengewäs-
ser (inland waters) im Sinne des Customs Act, 
R.S.C. 1985, c.1 (2nd Supp.) zu verstehen 
sind, 

internationales Frachtgut Fracht, die mit 
Seefahrzeugen von einem Hafen einer Ver-
tragspartei in einen Hafen der anderen Ver-
tragspartei oder eines Drittlands oder von ei-
nem Hafen eines Mitgliedstaats der Europäi-
schen Union in einen Hafen eines anderen Mit-
gliedstaats der Europäischen Union befördert 
wird, 

Dienstleistungen im internationalen See-
verkehr die mit einem Seefahrzeug erfolgende 
Beförderung von Personen oder Fracht von ei-
nem Hafen einer Vertragspartei in einen Hafen 
der anderen Vertragspartei oder eines Dritt-
lands oder von einem Hafen eines Mitglied-
staats der Europäischen Union in einen Hafen 
eines anderen Mitgliedstaats der Europäi-
schen Union sowie den Abschluss von Direkt-
verträgen mit Erbringern sonstiger Verkehrs-
dienstleistungen zur Gewährleistung von Be-
förderungsvorgängen im Haus-Haus- oder im 
multimodalen Verkehr, jedoch nicht die Erbrin-
gung dieser sonstigen Verkehrsdienstleistun-
gen, 

im internationalen Seeverkehr tätiger
Dienstleister

a) ein Unternehmen einer Vertragspartei im 
Sinne des Artikels 1.1 (Allgemein geltende 
Begriffsbestimmungen) und Zweignieder-
lassungen eines solchen Unternehmens 
oder 

b) ein Unternehmen — im Sinne des Artikels
1.1 (Allgemein geltende Begriffsbestim-
mungen) — eines Drittlands, das im Ei-
gentum oder unter der Kontrolle von 
Staatsangehörigen einer Vertragspartei 
steht, sofern seine Wasserfahrzeuge nach 
den Rechtsvorschriften dieser Vertrags-
partei registriert sind und unter der Flagge 
dieser Vertragspartei fahren, oder 

c) eine Zweigniederlassung eines Unterneh-
mens eines Drittlands, die im Gebiet einer 
Vertragspartei in erheblichem Umfang Ge-
schäfte tätigt und Dienstleistungen im in-
ternationalen Seeverkehr erbringt. Es wird 
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klargestellt, dass Kapitel acht (Investitio-
nen) auf eine solche Zweigniederlassung 
keine Anwendung findet, 

Schiffsagenturdienste die von einem Agen-
ten wahrgenommene Vertretung der Ge-
schäftsinteressen einer oder mehrerer Schiff-
fahrtslinien oder Reedereien in einem be-
stimmten geografischen Gebiet zu folgenden 
Zwecken: 

a) Vermarktung und Verkauf von Seever-
kehrsdiensten und damit verbundenen 
Leistungen, von Preisangebot bis Rech-
nungsstellung, Ausstellung von Konnos-
sementen im Namen der Unternehmen, 
Erwerb und Weiterverkauf erforderlicher 
verbundener Leistungen, Ausfertigung 
von Dokumenten und Erteilung von ge-
schäftlichen Auskünften und 

b) organisatorische Tätigkeiten im Namen 
der Unternehmen im Hinblick auf den Ha-
fenaufenthalt des Wasserfahrzeugs oder 
die Übernahme von Frachtgut, wenn erfor-
derlich, 

Hilfsdienstleistungen für den Seeverkehr
Seefrachtumschlag, Dienstleistungen im Zu-
sammenhang mit der Zollabfertigung, Bereit-
stellung von Containerstellplätzen und Zwi-
schenlagerung von Containern, Schiffsagen-
turdienste, Seeverkehrsspedition und Lager-
dienstleistungen, 

Seefrachtumschlag die Durchführung, Orga-
nisation und Überwachung 

a) des Ladens oder Löschens von Wasser-
fahrzeugen, 

b) des Laschens oder Entlaschens von 
Frachtgut und 

c) der Entgegennahme oder Auslieferung 
und der sicheren Verwahrung von Fracht-
gut vor der Versendung oder nach dem 
Löschen 

durch Stauereien oder Terminalbetreiber, je-
doch nicht die Tätigkeit von Hafenarbeitern, 
wenn diese von den Stauereien oder Terminal-
betreibern organisatorisch unabhängig sind, 

Seeverkehrsspedition die Organisation und 
Überwachung von Beförderungen im Namen 
des Versenders durch Erbringung von Dienst-

leistungen wie Vereinbarung von Verkehrs-
dienstleistungen und damit verbundenen Leis-
tungen, Konsolidierung und Verpackung von 
Frachtgut, Ausfertigung von Dokumenten und 
Erteilung von geschäftlichen Auskünften, 

Lagerdienstleistungen die Lagerung von ge-
kühlten oder tiefgekühlten Erzeugnissen, die 
Lagerhaltung von Flüssigkeiten und Gasen 
und sonstige Lagerdienstleistungen. 

Artikel 14.2 

Geltungsbereich 
(1)   Dieses Kapitel gilt für von einer Vertragspartei 
eingeführte oder aufrechterhaltene Maßnahmen 
im Zusammenhang mit der Erbringung von 
Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr. 
(22) Es wird klargestellt, dass solche Maßnahmen 
auch Kapitel acht (Investitionen) beziehungs-
weise neun (Grenzüberschreitender Dienstleis-
tungshandel) unterliegen. 

(2)   Es wird klargestellt, dass eine Vertragspartei 
nach den Artikeln 8.6 (Inländerbehandlung), 8.7 
(Meistbegünstigung), 9.3 (Inländerbehandlung) 
und 9.5 (Meistbegünstigung) keine Maßnahmen 
in Bezug auf 

a)
ein Dienstleistungen im internationalen See-
verkehr erbringendes Wasserfahrzeug unter 
der Flagge der anderen Vertragspartei (23) o-
der 

b) einen im internationalen Seeverkehr tätigen 
Dienstleister der anderen Vertragspartei 

einführen oder aufrechterhalten darf, mit denen 
eine Behandlung gewährt wird, die weniger güns-
tig ist als die Behandlung, die diese Vertragspartei 
in vergleichbaren Situationen ihren eigenen Was-
serfahrzeugen oder im internationalen Seever-
kehr tätigen Dienstleistern oder Wasserfahrzeu-
gen oder im internationalen Seeverkehr tätigen 
Dienstleistern eines Drittlands in Bezug auf Fol-
gendes gewährt: 

a) den Zugang zu den Häfen, 

b) die Benutzung der Hafeninfrastruktur und die 
Inanspruchnahme von Hafendiensten wie 
Schlepp- und Lotsendiensten, 

c) die Inanspruchnahme von Hilfsdienstleistun-
gen für den Seeverkehr sowie die Erhebung 
damit verbundener Gebühren und Abgaben,
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d) den Zugang zu Zolleinrichtungen oder 

e)
die Zuweisung von Liegeplätzen sowie von 
Lade- und Löscheinrichtungen. (24) 

Artikel 14.3 

Pflichten 

(1)   Jede Vertragspartei gestattet den im interna-
tionalen Seeverkehr tätigen Dienstleistern der an-
deren Vertragspartei, eigene oder geleaste leere 
Container, die ohne Erzielung von Einnahmen be-
fördert werden, zwischen den Häfen dieser Ver-
tragspartei zu repositionieren. 

(2)   Eine Vertragspartei gestattet den im interna-
tionalen Seeverkehr tätigen Dienstleistern der an-
deren Vertragspartei, Feeder-Dienstleistungen 
zwischen den Häfen dieser Vertragspartei zu er-
bringen. 

(3)   Die Vertragsparteien führen in Bezug auf 
Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 
einschließlich des Verkehrs mit trockenen und 
flüssigen Massengütern und des Linienverkehrs 
weder Ladungsanteilvereinbarungen mit einem 
Drittland ein noch halten sie solche Vereinbarun-
gen aufrecht. 

(4)   Eine Vertragspartei führt keine Maßnahmen 
ein und erhält keine Maßnahmen aufrecht, nach 
denen die Gesamtheit oder ein Teil des internati-
onalen Frachtguts ausschließlich von Wasser-
fahrzeugen befördert werden darf, die in dieser 
Vertragspartei registriert sind oder im Eigentum 
oder unter der Kontrolle von Staatsangehörigen 
dieser Vertragspartei stehen. 

(5)   Eine Vertragspartei führt keine Maßnahmen 
ein und erhält keine Maßnahmen aufrecht, die im 
internationalen Seeverkehr tätige Dienstleister 
der anderen Vertragspartei daran hindern, Direkt-
verträge mit anderen Verkehrsdienstleistern in 
Bezug auf Beförderungsvorgänge im Haus-Haus- 
oder im multimodalen Verkehr abzuschließen. 

Artikel 14.4 

Vorbehalte 

(1)   Artikel 14.3 gilt nicht für 

a) bestehende nichtkonforme Maßnahmen, die 
von einer Vertragspartei aufrechterhalten 
werden, und zwar 

i) auf Ebene der Europäischen Union ge-
mäß ihrer dem Anhang I beigefügten 
Liste, 

ii) auf Ebene einer nationalen Regierung 
gemäß der dem Anhang I beigefügten 
Liste der betreffenden Vertragspartei, 

iii) auf Provinz-, Territoriums- oder Regi-
onsebene gemäß der dem Anhang I bei-
gefügten Liste der betreffenden Ver-
tragspartei oder 

iv) auf lokaler Ebene, 

b) die Fortführung oder umgehende Erneuerung 
einer nichtkonformen Maßnahme nach Buch-
stabe a oder 

c) die Änderung einer nichtkonformen Maß-
nahme nach Buchstabe a, soweit die Ände-
rung die Vereinbarkeit der Maßnahme mit Ar-
tikel 14.3, wie sie unmittelbar vor der Ände-
rung bestand, nicht beeinträchtigt. 

(2)   Artikel 14.3 gilt nicht für Maßnahmen, die eine 
Vertragspartei für Sektoren, Teilsektoren oder Tä-
tigkeiten einführt oder aufrechterhält, wie sie in ih-
rer dem Anhang II beigefügten Liste aufgeführt 
sind. 

KAPITEL FÜNFZEHN 

Telekommunikation

Artikel 15.1 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der 
Ausdruck 

Zuführungsleitung eine Verbindung für die 
Übertragung von Ton- oder Fernsehrund-
funksignalen an ein Programmproduktions-
zentrum, 

kostenorientiert auf den Kosten beruhend, 
wobei dies bei unterschiedlichen Einrichtun-
gen oder Diensten mit unterschiedlichen Kos-
tenrechnungsmethoden einhergehen kann, 

Unternehmen ein „Unternehmen“ im Sinne 
des Artikels 8.1 (Begriffsbestimmungen), 
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wesentliche Einrichtungen Einrichtungen ei-
nes öffentlichen Telekommunikationsnetzes 
oder -dienstes, 

a) die ausschließlich oder überwiegend von 
einem einzigen Anbieter oder einer be-
grenzten Anzahl von Anbietern bereitge-
stellt werden und 

b) die bei der Erbringung einer Dienstleis-
tung wirtschaftlich oder technisch prak-
tisch nicht ersetzt werden können, 

Zusammenschaltung die Herstellung einer 
Verbindung zwischen Anbietern öffentlicher 
Telekommunikationsnetze oder -dienste, da-
mit die Nutzer des einen Anbieters mit den Nut-
zern eines anderen Anbieters kommunizieren 
können und Zugang zu den von dem anderen 
angebotenen Diensten erhalten, 

unternehmensinterner Telekommunikati-
onsverkehr denjenigen Telekommunikations-
verkehr, durch den ein Unternehmen intern 
oder mit seinen Tochtergesellschaften, Zweig-
niederlassungen und, je nach dem Recht der 
betreffenden Vertragspartei, seinen verbunde-
nen Gesellschaften kommuniziert und durch 
den diese miteinander kommunizieren, wobei 
jedoch kommerzielle oder nichtkommerzielle 
Dienste, die für Unternehmen erbracht werden, 
welche selbst keine Tochtergesellschaften, 
Zweigniederlassungen oder verbundene Ge-
sellschaften des betreffenden Unternehmens 
sind, oder die Kunden oder potentiellen Kun-
den angeboten werden, nicht eingeschlossen 
sind. Für die Zwecke dieser Begriffsbestim-
mung werden die Begriffe „Tochtergesellschaf-
ten“, „Zweigniederlassungen“ und gegebenen-
falls „verbundene Gesellschaften“ von jeder 
einzelnen Vertragspartei selbst definiert. 

Mietleitungen Telekommunikationseinrichtun-
gen zwischen zwei oder mehr benannten 
Punkten, die für die ausschließliche Nutzung 
durch oder Verfügbarkeit für einen bestimmten 
Kunden oder vom Kunden gewählte andere 
Nutzer vorgehalten werden, 

Hauptanbieter einen Anbieter, der die Bedin-
gungen für die Teilnahme an dem relevanten 
Markt für öffentliche Telekommunikationsnetze 
oder -dienste hinsichtlich Preis und Erbringung 
erheblich beeinflussen kann, und zwar auf-
grund 

a) seiner Verfügung über wesentliche Ein-
richtungen oder 

b) seiner Stellung auf dem Markt, 

Netzabschlusspunkt den physischen Punkt, 
über den ein Nutzer Zugang zu einem öffentli-
chen Telekommunikationsnetz erhält, 

Nummernübertragbarkeit die Möglichkeit für 
Endnutzer öffentlicher Telekommunikations-
dienste, ohne Beeinträchtigung von Qualität, 
Zuverlässigkeit oder Komfort bei einem Wech-
sel zwischen Anbietern gleicher öffentlicher 
Telekommunikationsdienste am selben Stand-
ort dieselben Rufnummern zu behalten, 

öffentliches Telekommunikationsnetz die 
öffentliche Telekommunikationsinfrastruktur, 
welche die Telekommunikation zwischen defi-
nierten Netzabschlusspunkten ermöglicht, 

öffentlicher Telekommunikationsdienst ei-
nen Telekommunikationsdienst, der nach dem 
ausdrücklichen oder tatsächlichen Willen einer 
Vertragspartei der Öffentlichkeit allgemein an-
geboten werden muss und der die Übertra-
gung von vom Kunden stammenden Informati-
onen in Echtzeit zwischen zwei oder mehr 
Punkten beinhaltet, ohne dass auf dem Über-
tragungsweg inhaltliche oder formale Verände-
rungen an den vom Kunden stammenden In-
formationen vorgenommen werden. Dazu kön-
nen unter anderem Telefondienste, paketver-
mittelte Datenübermittlungsdienste, leitungs-
vermittelte Datenübermittlungsdienste, Telex-
dienste, Telegrammdienste, Telefaxdienste, 
Mietleitungsdienste und mobile und persönli-
che Kommunikationsdienste und -systeme ge-
hören, 

Regulierungsbehörde die für die Regulierung 
der Telekommunikation zuständige Stelle, 

Telekommunikationsdienste alle Dienste, 
welche die Übertragung und den Empfang von 
Signalen mit elektromagnetischen Mitteln zum 
Inhalt haben, wobei jedoch die Wirtschaftstä-
tigkeit, die in der mittels Telekommunikation er-
folgenden Bereitstellung von Inhalten besteht, 
nicht eingeschlossen ist, und 

Nutzer ein Unternehmen oder eine natürliche 
Person, die einen öffentlich zugänglichen Te-
lekommunikationsdienst nutzt oder dessen 
Nutzung beantragt. 
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Artikel 15.2 

Geltungsbereich 

(1)   Dieses Kapitel gilt für von einer Vertragspartei 
eingeführte oder aufrechterhaltene Maßnahmen 
im Zusammenhang mit Telekommunikationsnet-
zen oder -diensten, vorbehaltlich des Rechts einer 
Vertragspartei, die Erbringung einer Dienstleis-
tung gemäß ihren Vorbehalten in ihrer dem An-
hang I oder II beigefügten Liste zu beschränken. 

(2)   Dieses Kapitel gilt nicht für Maßnahmen einer 
Vertragspartei, welche die Übertragung von zum 
Empfang durch die Öffentlichkeit bestimmten Hör-
funk- und Fernsehprogrammen mit beliebigen Mit-
teln der Telekommunikation einschließlich der 
drahtlosen und der kabelgebundenen Übertra-
gung betreffen. Zur Klarstellung: Dieses Kapitel 
gilt für Zuführungsleitungen. 

(3)   Dieses Kapitel 

a) verpflichtet eine Vertragspartei nicht dazu, ei-
nen Dienstleister der anderen Vertragspartei 
zu ermächtigen, Telekommunikationsnetze 
oder -dienste zu errichten, zu bauen, zu er-
werben, anzumieten, zu betreiben oder be-
reitzuhalten, sofern dies in diesem Abkom-
men nicht ausdrücklich vorgesehen ist, und 
es 

b) verpflichtet eine Vertragspartei nicht dazu, 
der Öffentlichkeit allgemein nicht zugängliche 
Telekommunikationsnetze oder -dienste zu 
errichten, zu bauen, zu erwerben, anzumie-
ten, zu betreiben oder bereitzuhalten oder ei-
nen Dienstleister dazu zu verpflichten. 

Artikel 15.3 

Zugang zu öffentlichen Telekommunikations-
netzen und -diensten und deren Nutzung 

(1)   Eine Vertragspartei stellt sicher, dass Unter-
nehmen der anderen Vertragspartei zu angemes-
senen und diskriminierungsfreien Bedingungen, 
auch in Bezug auf Qualität, technische Normen 
und technische Spezifikationen, das Recht auf 
Zugang zu öffentlichen Telekommunikationsnet-
zen oder -diensten und auf deren Nutzung einge-
räumt wird. (25) Die Vertragsparteien kommen die-
ser Verpflichtung unter anderem wie in den Absät-
zen 2 bis 6 dargelegt nach. 

(2)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass Unter-
nehmen der anderen Vertragspartei das Recht 

auf Zugang zu allen innerhalb ihrer Grenzen oder 
grenzüberschreitend angebotenen öffentlichen 
Telekommunikationsnetzen oder -diensten ein-
schließlich privater Mietleitungen und auf deren 
Nutzung eingeräumt wird, und stellt zu diesem 
Zweck vorbehaltlich der Absätze 5 und 6 sicher, 
dass den betreffenden Unternehmen Folgendes 
gestattet wird: 

a) Ankauf oder Anmietung und Anschluss von 
Endgeräten oder sonstigen Geräten, die zum 
Anschluss an das öffentliche Telekommuni-
kationsnetz geeignet sind, 

b) Anschluss privater Mietleitungen oder von 
Privatleitungen an öffentliche Telekommuni-
kationsnetze und -dienste der betreffenden 
Vertragspartei oder an Leitungen eines ande-
ren Unternehmens oder von ihm gemietete 
Leitungen 

c) Verwendung von Betriebsprotokollen ihrer 
Wahl und 

d) Ausübung von Vermittlungs-, Signalisie-
rungs- und Verarbeitungsfunktionen. 

(3)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass Unter-
nehmen der anderen Vertragspartei die öffentli-
chen Telekommunikationsnetze und -dienste für 
die Übertragung von Informationen sowohl inner-
halb ihres Gebiets als auch grenzüberschreitend, 
auch für die interne Kommunikation dieser Unter-
nehmen, sowie für den Zugang zu Informationen, 
die im Gebiet einer der Vertragsparteien in Daten-
banken oder auf andere Weise in maschinenles-
barer Form gespeichert sind, nutzen können. 

(4)   Ergänzend zu Artikel 28.3 (Allgemeine Aus-
nahmen) und ungeachtet des Absatzes 3 ergreift 
eine Vertragspartei geeignete Maßnahmen zum 
Schutz 

a) der Sicherheit und Vertraulichkeit öffentlicher 
Telekommunikationsdienste und 

b) der Privatsphäre der Nutzer öffentlicher Tele-
kommunikationsdienste, 

und zwar unter dem Vorbehalt, dass diese Maß-
nahmen nicht so angewandt werden, dass sie zu 
einer willkürlichen oder ungerechtfertigten Diskri-
minierung oder zu einer verschleierten Beschrän-
kung des Handels führen. 

(5)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass der Zu-
gang zu öffentlichen Telekommunikationsnetzen 
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oder -diensten und deren Nutzung nur solchen 
Bedingungen unterworfen wird, die notwendig 
sind, um 

a) die Gemeinwohlverpflichtung der Anbieter öf-
fentlicher Telekommunikationsnetze oder -
dienste und insbesondere deren Fähigkeit zu 
sichern, ihre Netze und Dienste der Öffent-
lichkeit allgemein zur Verfügung zu stellen, 

b) die technische Unversehrtheit öffentlicher Te-
lekommunikationsnetze oder -dienste zu 
schützen oder 

c) sicherzustellen, dass die Dienstleister der an-
deren Vertragspartei keine Dienstleistungen 
erbringen, die aufgrund der Vorbehalte der 
Vertragspartei in ihrer dem Anhang I oder An-
hang II beigefügten Liste Beschränkungen 
unterliegen. 

(6)   Sofern die Kriterien in Absatz 5 erfüllt sind, 
können die Bedingungen für den Zugang zu öf-
fentlichen Telekommunikationsnetzen oder -
diensten und deren Nutzung Bestimmungen ent-
halten über 

a) Beschränkungen des Wiederverkaufs oder 
der gemeinsamen Nutzung dieser Dienste, 

b) eine Verpflichtung zur Verwendung spezifi-
zierter technischer Schnittstellen, einschließ-
lich Schnittstellenprotokolle, für die Verbin-
dung mit solchen Netzen oder Diensten, 

c) Anforderungen in Bezug auf die Interoperabi-
lität dieser Dienste, falls dies erforderlich ist, 

d) die Typzulassung von Endgeräten und sons-
tigen Geräten, die an das Netz angeschlos-
sen werden, und technische Bedingungen für 
den Anschluss dieser Geräte an die Netze, 

e) Beschränkungen der Verbindung von priva-
ten Mietleitungen oder von Privatleitungen 
mit diesen Netzen oder Diensten oder mit Lei-
tungen eines anderen Unternehmens oder 
von ihm gemieteten Leitungen und 

f) Notifikation, Registrierung und Lizenzierung. 

Artikel 15.4 

Wettbewerbssichernde Vorkehrungen 
gegenüber Hauptanbietern 

(1)   Die Vertragsparteien erhalten geeignete 
Maßnahmen aufrecht, um zu verhindern, dass 
Anbieter, die allein oder gemeinsam einen Haupt-
anbieter darstellen, wettbewerbswidrige Praktiken 
aufnehmen oder weiterverfolgen. 

(2)   Zu den in Absatz 1 genannten wettbewerbs-
widrigen Praktiken gehören 

a) die wettbewerbswidrige Quersubventionie-
rung, 

b) die Nutzung der von anderen Wettbewerbern 
erlangten Informationen in einer Art und 
Weise, die zu wettbewerbswidrigen Ergebnis-
sen führt, und 

c) die nicht rechtzeitige Bereitstellung techni-
scher Informationen über wesentliche Ein-
richtungen sowie geschäftlich relevanter In-
formationen, die andere Dienstleister zur Er-
bringung von Dienstleistungen benötigen. 

Artikel 15.5 

Zugang zu wesentlichen Einrichtungen 

(1)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass ein 
Hauptanbieter in ihrem Gebiet seine wesentlichen 
Einrichtungen, wozu unter anderem Netzele-
mente, Systeme für die Betriebsunterstützung 
oder Infrastrukturen gehören können, den Anbie-
tern von Telekommunikationsdiensten der ande-
ren Vertragspartei zu angemessenen und diskri-
minierungsfreien Bedingungen und zu kostenori-
entierten Tarifen zur Verfügung stellt. 

(2)   Jede Vertragspartei kann im Einklang mit ih-
ren Gesetzen festlegen, welche wesentlichen Ein-
richtungen in ihrem Gebiet zur Verfügung gestellt 
werden müssen. 

Artikel 15.6 

Zusammenschaltung 

(1)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass ein 
Hauptanbieter in ihrem Gebiet die Zusammen-
schaltung ermöglicht, und zwar 

a) an jedem Punkt im Netz, an dem dies tech-
nisch machbar ist, 
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b) unter diskriminierungsfreien Bedingungen —
einschließlich der technischen Normen und 
Spezifikationen — und zu diskriminierungs-
freien Tarifen, 

c) in einer Qualität, die nicht schlechter ist als 
die Qualität, die er für seine eigenen gleichen 
Dienste oder für gleiche Dienste nichtverbun-
dener Dienstleister, seiner Tochtergesell-
schaften oder sonstiger verbundener Gesell-
schaften bietet, 

d) rechtzeitig, zu Bedingungen (einschließlich 
der technischen Normen und Spezifikatio-
nen) und kostenorientierten Tarifen, die 
transparent, angemessen, wirtschaftlich ge-
rechtfertigt und hinreichend entbündelt sind, 
so dass ein Anbieter nicht für Netzkomponen-
ten oder Einrichtungen zahlen muss, die er 
für die zu erbringenden Dienste nicht benö-
tigt, und 

e) auf Anfrage außer an den Netzabschluss-
punkten, die der Mehrheit der Nutzer angebo-
ten werden, auch an zusätzlichen Punkten zu 
Tarifen, die den Kosten für den Bau der erfor-
derlichen zusätzlichen Einrichtungen Rech-
nung tragen. 

(2)   Ein Anbieter, der zur Erbringung von Tele-
kommunikationsdiensten befugt ist, hat das 
Recht, eine neue Zusammenschaltungsvereinba-
rung mit anderen Anbietern öffentlicher Telekom-
munikationsnetze und -dienste auszuhandeln. 
Jede Vertragspartei stellt sicher, dass Hauptan-
bieter ein Standardzusammenschaltungsangebot 
erstellen oder Zusammenschaltungsvereinbarun-
gen mit anderen Anbietern von Telekommunikati-
onsnetzen und -diensten aushandeln müssen. 

(3)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass Anbie-
ter öffentlicher Telekommunikationsdienste, die 
bei den Verhandlungen über Zusammenschal-
tungsvereinbarungen Informationen von einem 
anderen solchen Anbieter erhalten, diese nur für 
den Zweck nutzen, für den sie übermittelt wurden, 
und stets die Vertraulichkeit der übermittelten 
oder gespeicherten Informationen wahren. 

(4)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die 
Verfahren für die Zusammenschaltung mit einem 
Hauptanbieter der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht werden. 

(5)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass ein 
Hauptanbieter entweder seine Zusammenschal-
tungsvereinbarungen oder sein Standardzusam-
menschaltungsangebot der Öffentlichkeit zugäng-
lich macht, sofern dies angemessen ist. 

Artikel 15.7 

Genehmigung zur Bereitstellung von Tele-
kommunikationsdiensten 

Jede Vertragspartei sollte sicherstellen, dass die 
Genehmigung zur Bereitstellung von Telekommu-
nikationsdiensten nach Möglichkeit auf einem ein-
fachen Meldeverfahren beruht. 

Artikel 15.8 

Universaldienst 

(1)   Jede Vertragspartei kann die Universal-
dienstverpflichtungen festlegen, die sie aufrecht-
zuerhalten wünscht. 

(2)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass jede 
von ihr eingeführte oder aufrechterhaltene Maß-
nahme im Bereich des Universaldienstes auf 
transparente, objektive, nichtdiskriminierende und 
wettbewerbsneutrale Weise gehandhabt wird. Au-
ßerdem stellt jede Vertragspartei sicher, dass 
eine von ihr auferlegte Universaldienstverpflich-
tung keine größere Belastung darstellt, als für die 
von der Vertragspartei festgelegte Art des Univer-
saldienstes erforderlich ist. 

(3)   Für die Sicherstellung des Universaldienstes 
sollten alle Anbieter in Frage kommen. Soll ein 
Anbieter als Universaldienstleister benannt wer-
den, so gewährleistet eine Vertragspartei, dass 
die Auswahl im Rahmen eines effizienten, trans-
parenten und diskriminierungsfreien Mechanis-
mus erfolgt. 

Artikel 15.9 

Knappe Ressourcen 

(1)   Jede Vertragspartei führt ihre Verfahren für 
die Zuweisung und Nutzung knapper Ressourcen 
einschließlich Frequenzen, Nummern und Wege-
rechten objektiv, rechtzeitig, transparent und dis-
kriminierungsfrei durch. 

(2)   Ungeachtet der Artikel 8.4 (Marktzugang) und 
9.6 (Marktzugang) kann eine Vertragspartei Maß-
nahmen einführen oder aufrechterhalten, mit de-
nen Funkfrequenzbereiche zugewiesen und zu-
geteilt und die Funkfrequenzen verwaltet werden. 
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Dementsprechend behält jede Vertragspartei das 
Recht, ihre die Spektrums- und Frequenzverwal-
tung betreffenden politischen Maßnahmen, wel-
che die Zahl der Anbieter öffentlicher Telekommu-
nikationsdienste beschränken können, festzule-
gen und anzuwenden. Jede Vertragspartei behält 
ferner das Recht, unter Berücksichtigung des der-
zeitigen und des künftigen Bedarfs Frequenzbän-
der zuzuweisen. 

(3)   Jede Vertragspartei macht den aktuellen 
Stand zugewiesener Frequenzbänder öffentlich 
zugänglich, ist jedoch nicht verpflichtet, die für be-
stimmte staatliche Nutzungen zugewiesenen Fre-
quenzen genau auszuweisen. 

Artikel 15.10 

Nummernübertragbarkeit 

Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die Anbie-
ter öffentlicher Telekommunikationsdienste in ih-
rem Gebiet zu angemessenen Bedingungen 
Nummernübertragbarkeit anbieten. 

Artikel 15.11 

Regulierungsbehörde 

(1)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass ihre 
Regulierungsbehörde von allen Anbietern von Te-
lekommunikationsnetzen, -diensten oder -ausrüs-
tungen rechtlich und organisatorisch unabhängig 
ist; dies gilt auch für den Fall, dass ein Anbieter 
von Telekommunikationsnetzen oder -diensten 
weiterhin im Eigentum oder unter der Kontrolle ei-
ner Vertragspartei bleibt. 

(2)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die Ent-
scheidungen und die Verfahren ihrer Regulie-
rungsbehörde allen Marktteilnehmern gegenüber 
unparteiisch sind und transparent sowie rechtzei-
tig angewendet werden. 

(3)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass ihre 
Regulierungsbehörde mit ausreichenden Befug-
nissen zur Regulierung des Sektors ausgestattet 
ist, indem insbesondere gewährleistet wird, dass 
sie dazu befugt ist, 

a) von den Anbietern von Telekommunikations-
netzen oder -diensten die Übermittlung sämt-
licher Informationen zu verlangen, welche die 
Regulierungsbehörde zur Ausübung ihrer 
Aufgaben für notwendig erachtet, und 

b) ihre Entscheidungen im Zusammenhang mit 
den in den Artikeln 15.3 bis 15.6 festgelegten 

Pflichten durch geeignete Sanktionen durch-
zusetzen, die finanzielle Sanktionen, Anord-
nungen von Abhilfemaßnahmen oder die 
Aussetzung oder den Widerruf von Lizenzen 
umfassen können. 

Artikel 15.12 

Streitbeilegung im Telekommunikationsbe-
reich 

(1)   Ergänzend zu den Artikeln 27.3 (Verwal-
tungsverfahren) und 27.4 (Überprüfung und 
Rechtsbehelf) stellt jede Vertragspartei sicher, 

a) dass Unternehmen zwecks Beilegung von 
Streitigkeiten mit Betreibern öffentlicher Tele-
kommunikationsnetze oder -dienste in Bezug 
auf die in den Artikeln 15.3 bis 15.6 erfassten 
Angelegenheiten, die nach dem Recht der 
Vertragspartei in den Zuständigkeitsbereich 
der Regulierungsbehörde fallen, rechtzeitig 
ihre Regulierungsbehörde anrufen können. 
Die Regulierungsbehörde erlässt gegebe-
nenfalls eine verbindliche Entscheidung, da-
mit die Streitigkeit innerhalb einer angemes-
senen Frist beigelegt werden kann; und 

b) dass Betreiber von Telekommunikationsnet-
zen oder -diensten der anderen Vertragspar-
tei, die Zugang zu wesentlichen Einrichtun-
gen oder die Zusammenschaltung mit einem 
Hauptanbieter im Gebiet der Vertragspartei 
beantragen, innerhalb einer angemessenen 
und öffentlich bekanntgemachten Frist eine 
Regulierungsbehörde anrufen können, um 
Streitigkeiten mit diesem Hauptanbieter über 
angemessene Voraussetzungen, Bedingun-
gen und Tarife für die Zusammenschaltung 
oder für den Zugang beizulegen. 

(2)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass ein Un-
ternehmen, dessen Interessen durch eine Ent-
scheidung einer Regulierungsbehörde beein-
trächtigt werden, die Entscheidung nach dem 
Recht der Vertragspartei durch ein unparteiisches 
und unabhängiges Gericht oder eine unparteii-
sche und unabhängige gerichtsähnliche Einrich-
tung oder Verwaltungsbehörde überprüfen lassen 
kann. Das Gericht, die gerichtsähnliche Einrich-
tung oder die Verwaltungsbehörde teilt dem Un-
ternehmen schriftlich die Gründe für ihre Ent-
scheidung mit. Jede Vertragspartei stellt sicher, 
dass diese Entscheidungen vorbehaltlich eines 
Rechtsbehelfs oder einer weiteren Überprüfung 
von der Regulierungsbehörde umgesetzt werden. 
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(3)   Ein Antrag auf rechtliche Überprüfung be-
rechtigt nicht zur Nichtbefolgung der Entschei-
dung der Regulierungsbehörde, es sei denn, die 
betreffende Entscheidung wird von der zuständi-
gen Justizbehörde ausgesetzt. 

Artikel 15.13 

Transparenz 

(1)   Ergänzend zu den Artikeln 27.1 (Veröffentli-
chung) und 27.2 (Erteilung von Auskünften) und 
zusätzlich zu den sonstigen Bestimmungen die-
ses Kapitels über die Veröffentlichung von Infor-
mationen macht jede Vertragspartei Folgendes 
öffentlich zugänglich: 

a) die Aufgaben einer Regulierungsbehörde; In-
formationen hierzu müssen in klarer Form 
leicht zugänglich sein, insbesondere dann, 
wenn die Aufgaben mehr als einer Stelle 
übertragen sind, 

b) ihre Maßnahmen in Bezug auf öffentliche Te-
lekommunikationsnetze oder -dienste, darun-
ter insbesondere: 

i) die Vorschriften ihrer Regulierungsbe-
hörde zusammen mit der Grundlage für 
diese Vorschriften, 

ii) Tarife und sonstige Bedingungen für die 
Nutzung der Dienste, 

iii) Spezifikationen technischer Schnittstel-
len, 

iv) die Bedingungen für den Anschluss von 
Endgeräten und anderen Geräten an 
das öffentliche Telekommunikations-
netz, 

v) etwaige Notifikations-, Genehmigungs-, 
Registrierungs- und Lizenzierungserfor-
dernisse und 

c) Informationen über Stellen, die für die Ausar-
beitung, Änderung und Annahme normenbe-
zogener Maßnahmen zuständig sind. 

Artikel 15.14 

Absehen von der Anwendung von 
Vorschriften 

Die Vertragsparteien erkennen an, dass zur Errei-
chung berechtigter Gemeinwohlziele im Bereich 

der Telekommunikationsdienste das Bestehen ei-
nes Wettbewerbsmarkts von Bedeutung ist. Im 
Hinblick darauf kann jede Vertragspartei, soweit 
dies in ihrem Recht vorgesehen ist, davon abse-
hen, eine Vorschrift auf einen Telekommunikati-
onsdienst anzuwenden, wenn nach einer Markt-
analyse festgestellt wird, dass der Wettbewerb 
tatsächlich funktioniert. 

Artikel 15.15 

Verhältnis zu anderen Kapiteln 

Im Falle eines Widerspruchs zwischen diesem 
Kapitel und einem anderen Kapitel ist das vorlie-
gende Kapitel maßgebend, soweit es den Wider-
spruch betrifft. 

KAPITEL SECHZEHN 

Elektronischer Geschäftsverkehr

Artikel 16.1 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der 
Ausdruck 

Lieferung Computerprogramme, Texte, Vi-
deos, Bilder, Tonaufnahmen oder sonstige Lie-
ferungen, die digital kodiert sind, und 

elektronischer Geschäftsverkehr Handel, 
der entweder ausschließlich über Telekommu-
nikation erfolgt oder über Telekommunikation 
in Verbindung mit anderen Informations- und 
Kommunikationstechnologien. 

Artikel 16.2 

Ziel und Geltungsbereich 

(1)   Die Vertragsparteien erkennen an, dass der 
elektronische Geschäftsverkehr das Wirtschafts-
wachstum ankurbelt und in vielen Sektoren neue 
Geschäftsmöglichkeiten erschließt; sie bestätigen 
ferner die Anwendbarkeit der WTO-Regeln auf 
den elektronischen Geschäftsverkehr. Sie kom-
men überein, die Entwicklung des elektronischen 
Geschäftsverkehrs zwischen den Vertragspar-
teien zu fördern, insbesondere durch Zusammen-
arbeit in den Fragen, die der elektronische Ge-
schäftsverkehr im Rahmen dieses Kapitels auf-
wirft. 

(2)   Dieses Kapitel verpflichtet eine Vertragspartei 
nicht dazu, die elektronische Übermittlung einer 
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Lieferung zuzulassen, es sei denn, es besteht auf-
grund einer anderen Bestimmung dieses Abkom-
mens eine diesbezügliche Verpflichtung. 

Artikel 16.3 

Zölle auf elektronische Lieferungen 

(1)   Die Vertragsparteien erheben keine Zölle, 
Gebühren oder Abgaben auf elektronisch über-
mittelte Lieferungen. 

(2)   Es wird klargestellt, dass Absatz 1 eine Ver-
tragspartei nicht daran hindert, inländische Steu-
ern oder sonstige interne Abgaben auf elektro-
nisch übermittelte Lieferungen zu erheben, sofern 
die Steuer oder Abgabe in einer Weise erhoben 
wird, die mit diesem Abkommen im Einklang steht. 

Artikel 16.4 

Vertrauen in den elektronischen 
Geschäftsverkehr 

Jede Vertragspartei sollte Gesetze, sonstige Vor-
schriften oder Verwaltungsmaßnahmen zum 
Schutz der personenbezogenen Daten von Nut-
zern des elektronischen Geschäftsverkehrs ein-
führen oder aufrechterhalten, wobei den internati-
onalen Datenschutznormen einschlägiger interna-
tionaler Organisationen, bei denen beide Ver-
tragsparteien Mitglied sind, gebührend Rechnung 
zu tragen ist. 

Artikel 16.5 

Allgemeine Bestimmungen 

Angesichts des Potenzials, den der elektronische 
Geschäftsverkehr als Instrument für die soziale 
und wirtschaftliche Entwicklung hat, erkennen die 
Vertragsparteien die Bedeutung folgender As-
pekte an: 

a) Klarheit, Transparenz und Berechenbarkeit 
ihres innerstaatlichen Regulierungsrahmens, 
und zwar in Bezug auf das Ziel, die Entwick-
lung des elektronischen Geschäftsverkehrs 
im größtmöglichen Umfang zu erleichtern, 

b) Interoperabilität, Innovation und Wettbewerb 
zwecks Erleichterung des elektronischen Ge-
schäftsverkehrs und 

c) leichtere Nutzung des elektronischen Ge-
schäftsverkehrs durch kleine und mittlere Un-
ternehmen. 

Artikel 16.6 

Dialog über den elektronischen 
Geschäftsverkehr 

(1)   In Anerkennung des globalen Charakters des 
elektronischen Geschäftsverkehrs kommen die 
Vertragsparteien überein, Fragen des elektroni-
schen Geschäftsverkehrs im Rahmen eines Dia-
logs zu erörtern, der sich unter anderem mit fol-
genden Themen befassen wird: 

a) Anerkennung von Zertifikaten für elektroni-
sche Signaturen, die für die Öffentlichkeit 
ausgestellt werden, und Erleichterung grenz-
überschreitender Zertifizierungsdienste, 

b) Haftung der Anbieter von Vermittlungsdiens-
ten in Bezug auf die Übermittlung oder Spei-
cherung von Informationen, 

c) Behandlung nicht angeforderter elektroni-
scher kommerzieller Kommunikation und 

d) Schutz personenbezogener Daten und 
Schutz von Verbrauchern und Unternehmen 
vor betrügerischen und irreführenden Han-
delspraktiken im Bereich des elektronischen 
Geschäftsverkehrs. 

(2)   Der Dialog nach Absatz 1 kann in Form eines 
Austauschs von Informationen über die jeweiligen 
Gesetze und sonstigen Vorschriften oder Maß-
nahmen der Vertragsparteien zu dieser Thematik 
erfolgen und in Form eines Austauschs von Erfah-
rungen mit der Anwendung dieser Gesetze und 
sonstigen Vorschriften oder Maßnahmen. 

(3)   In Anerkennung des globalen Charakters des 
elektronischen Geschäftsverkehrs bekräftigen die 
Vertragsparteien die Bedeutung der aktiven Betei-
ligung an multilateralen Foren zwecks Förderung 
der Entwicklung des elektronischen Geschäfts-
verkehrs. 

Artikel 16.7 

Verhältnis zu anderen Kapiteln 

Im Falle eines Widerspruchs zwischen diesem 
Kapitel und einem anderen Kapitel dieses Abkom-
mens ist das andere Kapitel maßgebend, soweit 
es den widersprüchlichen Aspekt betrifft. 
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KAPITEL SIEBZEHN 

Wettbewerbspolitik

Artikel 17.1 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der 
Ausdruck 

wettbewerbswidriges Geschäftsgebaren
wettbewerbswidrige Vereinbarungen, abge-
stimmte Verhaltensweisen oder Abmachungen 
von Wettbewerbern, wettbewerbswidrige Prak-
tiken marktbeherrschender Unternehmen so-
wie Zusammenschlüsse mit erheblichen wett-
bewerbsschädlichen Auswirkungen und 

Dienstleistung von allgemeinem wirtschaft-
lichem Interesse für die Europäische Union 
eine Dienstleistung, die von unter normalen 
Marktbedingungen handelnden Unternehmen 
nicht zufriedenstellend und nicht unter Bedin-
gungen erbracht werden kann, die — zum Bei-
spiel im Hinblick auf den Preis, die objektiven 
Qualitätsmerkmale, die Kontinuität und den 
Dienstleistungszugang — mit dem öffentlichen 
Interesse vereinbar sind. Die Erbringung von 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftli-
chem Interesse muss vom Staat einem oder 
mehreren Unternehmen im Wege eines öffent-
lichen Auftrags übertragen werden, in dem die 
jeweiligen Verpflichtungen der betreffenden 
Unternehmen und des Staates festgehalten 
sind. 

Artikel 17.2 

Wettbewerbspolitik 

(1)   Die Vertragsparteien erkennen die Bedeu-
tung eines freien und unverfälschten Wettbe-
werbs im Rahmen ihrer Handelsbeziehungen an. 
Die Vertragsparteien räumen ein, dass wettbe-
werbswidriges Geschäftsgebaren das reibungs-
lose Funktionieren der Märkte stören und die Vor-
teile der Handelsliberalisierung zunichtemachen 
kann. 

(2)   Die Vertragsparteien treffen geeignete Maß-
nahmen zum Verbot wettbewerbswidriges Ge-
schäftsgebarens und erkennen an, dass solche 
Maßnahmen der Verwirklichung der Ziele dieses 
Abkommens förderlich sind. 
(3)   Die Vertragsparteien arbeiten in Fragen, die 
das Verbot wettbewerbswidriges Geschäftsgeba-

rens in der Freihandelszone betreffen, im Ein-
klang mit dem am 17. Juni 1999 in Bonn unter-
zeichneten Abkommen zwischen den Europäi-
schen Gemeinschaften und der Regierung von 
Kanada über die Anwendung ihres Wettbewerbs-
rechts zusammen. 

(4)   Die Maßnahmen nach Absatz 2 entsprechen 
den Grundsätzen der Transparenz, Nichtdiskrimi-
nierung und Verfahrensgerechtigkeit. Ausnahmen 
von der Anwendung des Wettbewerbsrechts müs-
sen transparent sein. Die Vertragsparteien stellen 
einander öffentliche Informationen über solche 
Ausnahmen zur Verfügung, die nach ihrem jewei-
ligen Wettbewerbsrecht bestehen. 

Artikel 17.3 

Anwendung der Wettbewerbspolitik 
auf Unternehmen 

(1)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass Maß-
nahmen nach Artikel 17.2 Absatz 2 in dem nach 
ihrem Recht erforderlichen Umfang für die Ver-
tragsparteien gelten. 

(2)   Zur Klarstellung: 

a)
In Kanada ist das Competition Act, R.S.C. 
1985, c. C-34, bindend für juristische Perso-
nen, die Bevollmächtigte Ihrer Majestät in 
Vertretung Kanadas oder einer seiner Provin-
zen sind, und findet in Bezug auf gewerbliche 
Tätigkeiten, die diese juristischen Personen 
tatsächlich oder potenziell im Wettbewerb mit 
anderen Personen ausüben, insoweit An-
wendung, als es auch Anwendung finden 
würde, wenn es sich nicht um Bevollmäch-
tigte Ihrer Majestät handeln würde. Solche 
Bevollmächtigte können Staatsunternehmen, 
Monopolinhaber und Unternehmen mit be-
sonderen oder ausschließlichen Rechten 
oder Vorrechten beinhalten. 

b) In der Europäischen Union unterliegen 
Staatsunternehmen, Monopolinhaber und 
Unternehmen mit besonderen Rechten oder 
Vorrechten den Wettbewerbsregeln der Euro-
päischen Union. Unternehmen, die mit 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaft-
lichem Interesse betraut sind oder den Cha-
rakter eines Finanzmonopols haben, unterlie-
gen diesen Regeln insoweit, als deren An-
wendung die Erfüllung der ihnen übertrage-
nen besonderen Aufgaben weder rechtlich 
noch tatsächlich behindert. 
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Artikel 17.4 

Streitbeilegung 

Dieses Kapitel unterliegt keiner der in diesem Ab-
kommen vorgesehenen Streitbeilegungsregelun-
gen. 

KAPITEL ACHTZEHN
Staatsunternehmen, Monopolinhaber und 

Unternehmen mit besonderen Rechten oder 
Vorrechten

Artikel 18.1 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der 
Ausdruck 

erfasstes Rechtssubjekt

a) einen Monopolinhaber, 

b) einen Anbieter von Waren oder Dienstleis-
tungen, sofern er zu einem kleinen Kreis 
von Waren- oder Dienstleistungsanbietern 
zählt, die rechtlich oder tatsächlich von ei-
ner Vertragspartei ermächtigt oder einge-
setzt wurden, und sofern die betreffende 
Vertragspartei den Wettbewerb unter die-
sen Anbietern in ihrem Gebiet in erhebli-
chem Maß unterbindet, 

c)
jedes Rechtssubjekt, dem von einer Ver-
tragspartei rechtlich oder tatsächlich be-
sondere Rechte oder Vorrechte hinsicht-
lich der Lieferung einer Ware oder der Er-
bringung einer Dienstleistung gewährt 
wurden, wodurch die Möglichkeiten ande-
rer Unternehmen, die gleichen Waren 
oder Dienstleistungen im selben geografi-
schen Gebiet unter im Wesentlichen glei-
chen Bedingungen anzubieten, erheblich 
beeinträchtigt werden und es dem betref-
fenden Rechtssubjekt ermöglicht wird, 
sich ganz oder teilweise dem Wettbe-
werbsdruck oder Marktzwängen zu entzie-
hen (26), oder 

d) ein Staatsunternehmen, 

benennen einen Monopolinhaber einsetzen 
oder ermächtigen oder ein Monopol auf andere 
Waren oder Dienstleistungen ausweiten, 

aus kommerziellen Erwägungen heraus im 
Einklang mit den üblichen Geschäftspraktiken 
eines privat geführten Unternehmens im be-
treffenden Wirtschaftszweig und 

diskriminierungsfreie Behandlung Inländer-
behandlung oder Meistbegünstigung im Sinne 
dieses Abkommens, je nachdem welche Be-
handlung die günstigere ist. 

Artikel 18.2 

Geltungsbereich 
(1)   Die Vertragsparteien bekräftigen ihre Rechte 
und Pflichten aus den Artikeln XVII:1 bis XVII:3 
GATT 1994, der Vereinbarung zur Auslegung des 
Artikels XVII des Allgemeinen Zoll- und Handels-
abkommens 1994 und den Artikeln VIII:1 und 
VIII:2 GATS, die allesamt als Bestandteil in dieses 
Abkommen übernommen werden. 

(2)   Dieses Kapitel gilt nicht für die Beschaffung 
von Waren oder Dienstleistungen durch eine Ver-
tragspartei, sofern die Waren und Dienstleistun-
gen für öffentliche Zwecke beschafft werden und 
nicht zur gewerblichen Weiterveräußerung oder 
zur Nutzung bei der Lieferung von Waren oder der 
Erbringung von Dienstleistungen zur gewerbli-
chen Veräußerung bestimmt sind, unabhängig 
davon, ob es sich bei der betreffenden Beschaf-
fung um eine „erfasste Beschaffung“ im Sinne des 
Artikels 19.2 (Geltungsbereich) handelt oder 
nicht. 

(3)   Die Artikel 18.4 und 18.5 gelten nicht für die 
in Artikel 8.2 (Geltungsbereich) und Artikel 9.2 
(Geltungsbereich) genannten Sektoren. 

(4)   Die Artikel 18.4 und 18.5 gelten nicht für Maß-
nahmen eines erfassten Rechtssubjekts, bei de-
nen ein Vorbehalt einer Vertragspartei gegenüber 
einer Inländerbehandlungs- oder Meistbegünsti-
gungsverpflichtung nach der den Anhängen I, II 
oder III beigefügten Liste dieser Vertragspartei 
Anwendung finden würde, wenn dieselben Maß-
nahmen von der betreffenden Vertragspartei ein-
geführt oder aufrechterhalten worden wären. 

Artikel 18.3 

Staatsunternehmen, Monopolinhaber und 
Unternehmen mit besonderen Rechten 

oder Vorrechten 

(1)   Unbeschadet der Rechte und Pflichten der 
Vertragsparteien aus diesem Abkommen hindert 
dieses Kapitel die Vertragsparteien nicht daran, 
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Staatsunternehmen oder Monopole zu benennen 
oder beizubehalten oder Unternehmen besondere 
Rechte oder Vorrechte zu gewähren. 

(2)   Eine Vertragspartei sieht davon ab, von ei-
nem erfassten Rechtssubjekt zu verlangen oder 
es dazu zu ermutigen, in einer mit diesem Abkom-
men unvereinbaren Weise zu handeln. 

Artikel 18.4 

Diskriminierungsfreie Behandlung 

(1)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die er-
fassten Rechtssubjekte in ihrem Gebiet einer er-
fassten Investition, einer Ware der anderen Ver-
tragspartei oder einem Dienstleister der anderen 
Vertragspartei beim Kauf oder Verkauf von Waren 
oder Dienstleistungen eine diskriminierungsfreie 
Behandlung gewähren. 

(2)   Handelt ein erfasstes Rechtssubjekt im Sinne 
der Begriffsbestimmung des Artikels 18.1 Buch-
staben b bis d im Einklang mit Artikel 18.5 Absatz 
1, so gelten die aus Absatz 1 erwachsenden Ver-
pflichtungen der Vertragspartei, in deren Gebiet 
sich das erfasste Rechtssubjekt befindet, in Be-
zug auf dieses Rechtssubjekt als erfüllt. 

Artikel 18.5 

Kommerzielle Erwägungen 

(1)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass er-
fasste Rechtssubjekte in ihrem Gebiet beim Kauf 
oder Verkauf von Waren sowie beim Kauf oder bei 
der Erbringung von Dienstleistungen aus kom-
merziellen Erwägungen heraus handeln, unter an-
derem im Hinblick auf Preise, Qualität, Verfügbar-
keit, Marktgängigkeit, Beförderung und sonstige 
Kauf- oder Verkaufsbedingungen, und zwar auch 
dann, wenn solche Waren oder Dienstleistungen 
für eine Investition eines Investors der anderen 
Vertragspartei geliefert werden oder wenn sie aus 
einer Investition eines Investors der anderen Ver-
tragspartei hervorgehen. 

(2)   Handelt ein erfasstes Rechtssubjekt im Ein-
klang mit Artikel 18.4 und Kapitel siebzehn (Wett-
bewerbspolitik), so entfällt die Verpflichtung nach 
Absatz 1 

a) im Falle eines Monopols bezüglich der Erfül-
lung des Zwecks, zu dem das Monopol ge-
schaffen wurde oder besondere Rechte oder 
Vorrechte gewährt wurden, wie etwa der Er-

füllung einer gemeinwirtschaftlichen Ver-
pflichtung oder der Förderung der Regional-
entwicklung, oder 

b) im Falle eines Staatsunternehmens bezüglich 
der Erfüllung seines öffentlichen Auftrags. 

KAPITEL NEUNZEHN 

Öffentliche Beschaffungen

Artikel 19.1 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der 
Ausdruck 

gewerbliche Waren oder Dienstleistungen
Waren oder Dienstleistungen, die im Allgemei-
nen auf dem gewerblichen Markt an nichtstaat-
liche Käufer verkauft oder diesen zum Kauf an-
geboten und gewöhnlich von nichtstaatlichen 
Käufern zu nichthoheitlichen Zwecken erwor-
ben werden, 

Bauleistung eine Dienstleistung, welche die 
Durchführung — gleichgültig mit welchen Mit-
teln — von Hoch- oder Tiefbauarbeiten im 
Sinne von Abteilung 51 der vorläufigen zentra-
len Gütersystematik der Vereinten Nationen 
(Central Product Classification — CPC) be-
zweckt, 

elektronische Auktion ein iteratives Verfah-
ren, bei dem die Bieter mittels elektronischer 
Verfahren neue Preise und/oder neue Werte 
für quantifizierbare, nichtpreisliche, auf die Be-
wertungskriterien abstellende Komponenten 
des Angebots vorlegen, wodurch eine Rang-
ordnung oder neue Rangordnung der Ange-
bote entsteht, 

schriftlich jede aus Wörtern oder Ziffern be-
stehende Darstellung, die gelesen, wiederge-
geben und zu einem späteren Zeitpunkt mitge-
teilt werden kann. Dies kann auch elektronisch 
übermittelte und gespeicherte Informationen 
einschließen, 

freihändige Vergabe eine Beschaffungsme-
thode, bei der sich die Beschaffungsstelle mit 
einem oder mehreren Anbietern ihrer Wahl in 
Verbindung setzt, 

Maßnahmen alle Gesetze, Vorschriften, Ver-
fahren, administrative Leitfäden oder Praktiken 
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sowie alle Handlungen einer Beschaffungs-
stelle im Zusammenhang mit einer erfassten 
Beschaffung, 

mehrfach verwendbare Liste eine Liste von 
Anbietern, die nach Beschluss einer Beschaf-
fungsstelle die Voraussetzungen zur Auf-
nahme in die Liste erfüllen, welche die Be-
schaffungsstelle mehr als einmal zu verwen-
den beabsichtigt, 

Bekanntmachung einer beabsichtigten Be-
schaffung eine Bekanntmachung, mit der eine 
Beschaffungsstelle interessierte Anbieter ein-
lädt, einen Antrag auf Teilnahme, ein Angebot 
oder beides einzureichen, 

Kompensationsgeschäfte alle Bedingungen 
oder Verpflichtungen, die darauf abzielen, mit 
Vorschriften betreffend die Verwendung von 
Bestandteilen mit nationalem Ursprung (dome-
stic content), Lizenzerteilung für Technologie, 
Investitionen, Ausgleichshandel und ähnlichen 
Maßnahmen oder Anforderungen die lokale 
Entwicklung zu fördern oder Zahlungsbilanz-
schwierigkeiten einer Vertragspartei zu behe-
ben, 

offene Ausschreibung eine Beschaffungs-
methode, bei der alle interessierten Anbieter 
ein Angebot abgeben können, 

Person eine „Person“ im Sinne des Artikels 1.1 
(Allgemein geltende Begriffsbestimmungen), 

Beschaffungsstelle eine in den Anhängen
19-1, 19-2 oder 19-3 der Marktzugangsliste ei-
ner Vertragspartei für dieses Kapitel erfasste 
Stelle, 

qualifizierter Anbieter einen Anbieter, den 
eine Beschaffungsstelle als Anbieter aner-
kennt, welcher die Teilnahmebedingungen er-
füllt, 

beschränkte Ausschreibung eine Beschaf-
fungsmethode, bei der die Beschaffungsstelle 
nur qualifizierte Anbieter zur Abgabe eines An-
gebots auffordert, 

Dienstleistungen auch Bauleistungen, sofern 
nichts anderes bestimmt ist, 

Standard ein von einer anerkannten Stelle ge-
nehmigtes Dokument, das für den allgemeinen 
und wiederholten Gebrauch Regeln, Richtli-
nien oder Merkmale für Waren oder Dienstleis-
tungen oder diesbezügliche Verfahren oder 
Produktionsmethoden vorgibt, deren Einhal-
tung nicht zwingend vorgeschrieben ist. Es 

kann auch oder ausschließlich Festlegungen 
enthalten über Terminologie, Symbole, Verpa-
ckung, Kennzeichnungs- oder Etikettierungs-
erfordernisse, die für eine Ware, eine Dienst-
leistung, ein Verfahren oder eine Herstellungs-
methode gelten, 

Anbieter eine Person oder Personengruppe, 
die Waren oder Dienstleistungen anbietet oder 
anbieten könnte, und 

technische Spezifikationen Vergabeanforde-
rungen, 

a) welche die Merkmale einer zu beschaffen-
den Ware oder Dienstleistung, wie Quali-
tät, Leistung, Sicherheit und Abmessun-
gen, oder die Verfahren und Methoden zu 
ihrer Herstellung beziehungsweise Bereit-
stellung festlegen, oder 

b) die auf Terminologie, Symbole, Verpa-
ckung, Kennzeichnung oder Etikettierung 
abstellen, soweit diese für eine Ware oder 
eine Dienstleistung gelten. 

Artikel 19.2 

Geltungsbereich 

(1)   Dieses Kapitel erstreckt sich auf alle Maßnah-
men im Zusammenhang mit erfassten Beschaf-
fungen, und zwar unabhängig davon, ob sie ganz 
oder teilweise elektronisch erfolgen. 

(2)   Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet 
der Ausdruck „erfasste Beschaffungen“ Beschaf-
fungen für öffentliche Zwecke 

a) von Waren, Dienstleistungen oder Kombina-
tionen aus Waren und Dienstleistungen, 

i) die in den Anhängen der jeweiligen Ver-
tragspartei zu ihrer Marktzugangsliste für 
dieses Kapitel spezifiziert sind und 

ii) die weder zur gewerblichen Veräußerung 
oder Weiterveräußerung noch zur Ver-
wendung in der Produktion oder bei der 
Lieferung von Waren oder der Erbrin-
gung von Dienstleistungen zur gewerbli-
chen Veräußerung oder Weiterveräuße-
rung beschafft werden, 

b) auf vertraglichem Wege jedweder Art, ein-
schließlich Kauf, Leasing und Miete oder 
Mietkauf mit oder ohne Kaufoption, 
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c) deren nach den Absätzen 6 bis 8 geschätzter 
Wert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ei-
ner Bekanntmachung nach Artikel 19.6 den in 
den Anhängen einer Vertragspartei zu ihrer 
Marktzugangsliste für dieses Kapitel aufge-
führten maßgeblichen Schwellenwert erreicht 
oder überschreitet, 

d) einer Beschaffungsstelle und 

e) die nicht nach Absatz 3 oder nach den An-
hängen einer Vertragspartei zu ihrer Marktzu-
gangsliste für dieses Kapitel vom Geltungs-
bereich ausgenommen sind. 

(3)   Sofern die Anhänge einer Vertragspartei zu 
ihrer Marktzugangsliste für dieses Kapitel nichts 
anderes bestimmen, erstreckt sich dieses Kapitel 
nicht auf 

a) den Erwerb oder die Miete von Land, vorhan-
denen Gebäuden oder sonstigen Immobilien 
oder daran bestehenden Rechten, 

b) nichtvertragliche Vereinbarungen oder jegli-
che Hilfen, die eine Vertragspartei gewährt, 
einschließlich Kooperationsvereinbarungen, 
Zuschüssen, Darlehen, Kapitalbeihilfen, 
Bürgschaften und steuerlicher Anreize, 

c) die Beschaffung oder den Erwerb von Zahl-
stellen- oder Wertpapierverwahrdienstleis-
tungen, Liquidations- und Verwaltungsdienst-
leistungen für regulierte Finanzinstitute sowie 
Verkaufs-, Tilgungs- und Vertriebsdienstleis-
tungen für öffentliche Schuldtitel, einschließ-
lich Darlehen und Staatsanleihen, Schuldver-
schreibungen und anderer Wertpapiere, 

d) öffentliche Beschäftigungsverträge, 

e) Beschaffungen, 

i) die dem Zweck dienen, internationale 
Hilfe, einschließlich Entwicklungshilfe, zu 
leisten, 

ii) die den besonderen Verfahren oder Be-
dingungen eines internationalen Abkom-
mens über die Stationierung von Streit-
kräften oder über die gemeinsame 
Durchführung eines Projekts durch die
Unterzeichnerstaaten unterliegen oder 

iii) die den besonderen Verfahren oder Be-
dingungen einer internationalen Organi-
sation unterliegen oder die durch inter-
nationale Zuschüsse, Darlehen oder an-
dere Hilfsmaßnahmen finanziert werden, 
sofern das anwendbare Verfahren oder 
die anwendbaren Bedingungen nicht mit 
diesem Kapitel vereinbar wären. 

(4)   Unter dieses Kapitel fallen alle Beschaffun-
gen, die von den Marktzugangslisten Kanadas 
und der Europäischen Union erfasst werden, in 
welchen die Zusagen der jeweiligen Vertragspar-
tei wie folgt festgehalten sind: 

a) Anhang 19-1: Stellen der Zentralregierung, 
deren Beschaffungen von diesem Kapitel er-
fasst werden, 

b) Anhang 19-2: Stellen unterhalb der Zentralre-
gierung, deren Beschaffungen von diesem 
Kapitel erfasst werden, 

c) Anhang 19-3: alle sonstigen Stellen, deren 
Beschaffungen von diesem Kapitel erfasst 
werden, 

d) Anhang 19-4: Waren, die von diesem Kapitel 
erfasst werden, 

e) Anhang 19-5: Dienstleistungen (ausgenom-
men Bauleistungen), die von diesem Kapitel 
erfasst werden, 

f) Anhang 19-6: Bauleistungen, die von diesem 
Kapitel erfasst werden, 

g) Anhang 19-7: allgemeine Anmerkungen und

h) Anhang 19-8: für die Zwecke dieses Kapitels 
genutzte Veröffentlichungsmedien. 

(5)   Verlangen Beschaffungsstellen bei erfassten 
Beschaffungen, dass Personen, die nicht in den 
Anhängen einer Vertragspartei zu ihrer Marktzu-
gangsliste für dieses Kapitel aufgeführt sind, Be-
schaffungen nach besonderen Anforderungskrite-
rien durchführen, so findet Artikel 19.4 sinngemäß 
auf diese Anforderungen Anwendung. 

(6)   Schätzt eine Beschaffungsstelle den Wert ei-
ner Beschaffung ein, um herauszufinden, ob es 
sich um eine erfasste Beschaffung handelt, 
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a) darf sie die Beschaffung weder in mehrere 
Beschaffungen aufteilen noch eine be-
stimmte Bewertungsmethode für die Veran-
schlagung des Beschaffungswerts wählen 
oder anwenden in der Absicht, die Anwen-
dung dieses Kapitels ganz oder teilweise zu 
umgehen, und 

b) muss sie den geschätzten maximalen Ge-
samtwert der Beschaffung über die gesamte 
Laufzeit des Auftrags einberechnen — unab-
hängig davon, ob ein oder mehrere Anbieter 
den Zuschlag erhielten — und dabei alle For-
men der Vergütung berücksichtigen, ein-
schließlich 

i) Prämien, Gebühren, Kommissionen und 
Zinsen und, 

ii) sofern bei der Beschaffung Optionen vor-
gesehen sind, des Gesamtwerts dieser 
Optionen. 

(7)   Werden zur Deckung eines bestimmten Be-
darfs mehrere Aufträge oder Teilaufträge (im Fol-
genden „wiederkehrende Verträge“) vergeben, so 
ist die Grundlage für die Berechnung des ge-
schätzten maximalen Gesamtwerts 

a) der Wert der wiederkehrenden Verträge, die 
zur Beschaffung gleichartiger Waren oder 
Dienstleistungen in den vorangegangenen 
zwölf Monaten oder im vorangegangenen 
Geschäftsjahr der Beschaffungsstelle verge-
ben wurden, wobei dieser Wert nach Möglich-
keit im Hinblick auf absehbare Änderungen 
der Menge oder des Werts der in den folgen-
den zwölf Monaten zu beschaffenden Waren 
oder Dienstleistungen anzupassen ist, oder 

b) der geschätzte Wert der wiederkehrenden 
Verträge für gleichartige Waren oder Dienst-
leistungen, die in den zwölfMonaten nach 
Vergabe des Erstauftrags oder innerhalb des 
Geschäftsjahres der Beschaffungsstelle ver-
geben werden. 

(8)   Bei Beschaffungen von Waren oder Dienst-
leistungen in Form von Leasing, Miete oder Miet-
kauf oder bei Beschaffungen ohne Angabe eines 
Gesamtpreises gilt als Grundlage für die Berech-
nung des Auftragswerts 

a) bei befristeten Verträgen 

i) mit einer Laufzeit von höchstens zwölf 
Monaten der geschätzte maximale Ge-
samtwert für die Laufzeit oder 

ii) mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Mo-
naten der geschätzte maximale Gesamt-
wert, einschließlich des geschätzten 
Restwerts, 

b) bei Aufträgen von unbeschränkter Dauer die 
geschätzte monatliche Rate, multipliziert mit 
48, und 

c) bei Unklarheit darüber, ob der Auftrag befris-
tet sein soll, die Regelung des Buchstabens
b. 

Artikel 19.3 

Sicherheit und allgemeine Ausnahmen 

(1)   Dieses Kapitel ist nicht dahingehend auszu-
legen, dass es eine Vertragspartei daran hindert, 
im Zusammenhang mit folgenden Beschaffungen 
Maßnahmen zu treffen oder Auskünfte zu verwei-
gern, die sie zum Schutz ihrer wesentlichen Si-
cherheitsinteressen als notwendig erachtet: 

a)
Waffen, Munition (27) oder Kriegsmaterial, 

b) für die nationale Sicherheit unerlässliche Be-
schaffungen oder 

c) für die Landesverteidigung unerlässliche Be-
schaffungen. 

(2)   Unter dem Vorbehalt, dass die folgenden 
Maßnahmen nicht so angewendet werden dürfen, 
dass sie bei Vorliegen gleicher Voraussetzungen 
zu einer willkürlichen oder ungerechtfertigten Dis-
kriminierung zwischen Vertragsparteien oder zu 
einer verschleierten Beschränkung des internatio-
nalen Handels führen, ist dieses Kapitel nicht da-
hingehend auszulegen, dass es eine Vertragspar-
tei daran hindert, Maßnahmen anzuordnen oder 
durchzusetzen, 

a) die zum Schutz der öffentlichen Sittlichkeit, 
Ordnung und Sicherheit erforderlich sind, 

b) die zum Schutz des Lebens und der Gesund-
heit von Menschen, Tieren und Pflanzen er-
forderlich sind, 
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c) die zum Schutz geistigen Eigentums erforder-
lich sind oder 

d) die Waren oder Dienstleistungen von Perso-
nen mit Behinderungen, von Wohltätigkeits-
einrichtungen oder von Strafgefangenen be-
treffen. 

Artikel 19.4 

Allgemeine Grundsätze 

(1)   Bei etwaigen Maßnahmen bezüglich der er-
fassten Beschaffungen behandelt jede Vertrags-
partei, einschließlich ihrer Beschaffungsstellen, 
die Waren und Dienstleistungen der anderen Ver-
tragspartei wie auch die Anbieter der anderen 
Vertragspartei, die entsprechende Waren und 
Dienstleistungen anbieten, nicht weniger günstig 
als ihre eigenen Waren, Dienstleistungen und An-
bieter, und zwar unverzüglich und bedingungslos. 
Zur Klarstellung: 

a) innerhalb Kanadas bedeutet dies eine Be-
handlung, die nicht weniger günstig ist als die 
Behandlung, die eine Provinz oder ein Terri-
torium, einschließlich der jeweiligen Beschaf-
fungsstellen, den Waren und Dienstleistun-
gen aus der betreffenden Provinz bezie-
hungsweise aus dem betreffenden Territo-
rium und den Anbietern in der betreffenden 
Provinz beziehungsweise in dem betreffen-
den Territorium gewährt, und 

b) innerhalb der Europäischen Union bedeutet 
dies eine Behandlung, die nicht weniger 
günstig ist als die Behandlung, die ein Mit-
gliedstaat oder eine subzentrale Ebene eines 
Mitgliedstaats, einschließlich ihrer jeweiligen 
Beschaffungsstellen, den Waren und Dienst-
leistungen aus dem betreffenden Mitglied-
staat beziehungsweise aus dem Gebiet der 
betreffenden subzentralen Ebene und den 
Anbietern im betreffenden Mitgliedstaat be-
ziehungsweise auf der betreffenden subzent-
ralen Ebene gewährt. 

(2)   Bei allen Maßnahmen bezüglich der erfassten 
Beschaffungen sehen eine Vertragspartei und 
ihre Beschaffungsstellen, davon ab, 

a) einen gebietsansässigen Anbieter je nach 
Grad der ausländischen Zugehörigkeit oder 
Beteiligung weniger günstig zu behandeln als 
einen anderen gebietsansässigen Anbieter o-
der 

b) einen gebietsansässigen Anbieter deshalb zu 
diskriminieren, weil die Waren oder Dienst-
leistungen, die dieser Anbieter für eine be-
stimmte Beschaffung anbietet, Waren oder 
Dienstleistungen der anderen Vertragspartei 
sind. 

(3)   Werden erfasste Beschaffungen elektronisch 
abgewickelt, so trägt die betreffende Beschaf-
fungsstelle dafür Sorge, 

a) dass die bei der Beschaffung und damit auch 
die zur Authentifizierung und Verschlüsse-
lung von Informationen eingesetzten IT-Sys-
teme und Softwarelösungen allgemein zu-
gänglich und mit anderen allgemein zugäng-
lichen IT-Systemen und Softwarelösungen 
kompatibel sind, und 

b) dass Mechanismen bestehen, welche die In-
tegrität der Anträge auf Teilnahme und Ange-
bote gewährleisten; dies umfasst auch die 
Feststellung des Eingangszeitpunkts und die 
Verhinderung unbefugter Zugriffe. 

(4)   Die Beschaffungsstellen führen die erfassten 
Beschaffungen in einer transparenten und unpar-
teiischen Weise durch, 

a) die mit diesem Kapitel vereinbar ist, indem sie 
auf Methoden wie die offene Ausschreibung, 
die beschränkte Ausschreibung und die frei-
händige Vergabe zurückgreifen, 

b) die keine Interessenskonflikte entstehen lässt 
und 

c) die Korruptionspraktiken verhindert. 

(5)   Bei erfassten Beschaffungen darf eine Ver-
tragspartei auf Waren oder Dienstleistungen, die 
aus dem Gebiet der anderen Vertragspartei ein-
geführt oder geliefert werden, keine Ursprungsre-
geln anwenden, die sich von denen unterschei-
den, die sie parallel dazu im normalen Handels-
verkehr auf Einfuhren oder Lieferungen gleicher 
Waren oder Dienstleistungen aus dem Gebiet 
derselben Vertragspartei anwendet. 

(6)   Bei erfassten Beschaffungen darf eine Ver-
tragspartei, einschließlich ihrer Beschaffungsstel-
len, keine Kompensationsgeschäfte anstreben, 
berücksichtigen, vorschreiben oder erzwingen. 

(7)   Die Absätze 1 und 2 gelten weder für Zölle 
und Abgaben aller Art, die bei oder im Zusammen-
hang mit der Einfuhr erhoben werden, noch für 
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das Verfahren zur Erhebung solcher Zölle und Ab-
gaben, noch für sonstige Einfuhrbestimmungen 
oder -formalitäten noch für Maßnahmen mit Aus-
wirkung auf den Dienstleistungshandel, es sei 
denn, die Maßnahmen regeln die erfassten Be-
schaffungen. 

Artikel 19.5 

Informationen über das Beschaffungswesen 

(1)   Jede Vertragspartei 

a) veröffentlicht umgehend alle Gesetze, Vor-
schriften, Gerichtsentscheidungen, Verwal-
tungsentscheidungen mit allgemeiner Gel-
tung, Mustervertragsklauseln, die durch Ge-
setz oder sonstige Vorschrift vorgeschrieben 
sind und auf die in Bekanntmachungen oder 
Ausschreibungsunterlagen Bezug genom-
men wird, ferner alle Verfahren, welche die 
erfassten Beschaffungen betreffen, und alle 
diesbezüglichen Änderungen in einem amtli-
cherseits festgelegten Print- oder E-Medium, 
das weit verbreitet und der Öffentlichkeit stets 
problemlos zugänglich ist, und 

b) gibt der anderen Vertragspartei auf deren Er-
suchen diesbezügliche Erläuterungen. 

(2)   Jede Vertragspartei führt in Anhang 19-8 ihrer 
Marktzugangsliste Folgendes auf: 

a) das Print- oder E-Medium, in dem die Ver-
tragspartei die in Absatz 1 genannten Infor-
mationen veröffentlicht, 

b) das Print- oder E-Medium, in dem die Ver-
tragspartei die nach Artikel 19.6, Artikel 19.8 
Absatz 7 und Artikel 19.15 Absatz 2 erforder-
lichen Bekanntmachungen veröffentlicht, und

c) die Adresse(n) der Website(s), auf der/denen 
die Vertragspartei Folgendes veröffentlicht: 

i) ihre Beschaffungsstatistiken nach Artikel
19.15 Absatz 5 oder 

ii) ihre Bekanntmachungen betreffend 
Vergaben nach Artikel 19.15 Absatz 6. 

(3)   Jede Vertragspartei teilt dem Ausschuss für 
das öffentliche Beschaffungswesen unverzüglich 
jedwede Änderung der in Anhang 19-8 enthalte-
nen Angaben mit. 

Artikel 19.6 

Bekanntmachungen 

(1)   Außer in den in Artikel 19.12 genannten Fäl-
len veröffentlicht die Beschaffungsstelle für jede 
erfasste Beschaffung eine Bekanntmachung einer 
beabsichtigten Beschaffung. 

Alle Bekanntmachungen für beabsichtigte Be-
schaffungen müssen — vorbehaltlich des Absat-
zes 2 — über einen einzigen Zugangspunkt direkt 
und kostenlos elektronisch zugänglich sein. Die 
Bekanntmachungen können auch in einem geeig-
neten, weit verbreiteten Printmedium veröffent-
licht werden und müssen für die Öffentlichkeit 
mindestens bis zum Ablauf der darin genannten 
Frist problemlos zugänglich bleiben. 

Jede Vertragspartei führt das geeignete Print- 
oder E-Medium in Anhang 19-8 auf. 

(2)   Eine Vertragspartei kann den in den Anhän-
gen 19-2 und 19-3 erfassten Stellen, die noch 
nicht in der Lage sind, sich an einem einzigen Zu-
gangspunkt im Sinne des Absatzes 1 zu beteili-
gen, einen Übergangszeitraum von bis zu fünf 
Jahren ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Abkommens gewähren. Die betreffenden Stellen 
machen während eines solchen Übergangszeit-
raums ihre Bekanntmachungen für beabsichtige 
Beschaffungen, soweit ein elektronischer Zugriff 
besteht, über Links in einem kostenlos zugängli-
chen — in Anhang 19-8 aufgeführten — Internet-
portal verfügbar. 

(3)   Vorbehaltlich anderslautender Bestimmun-
gen in diesem Kapitel hat jede Bekanntmachung 
einer beabsichtigen Beschaffung Folgendes zu 
enthalten: 

a) Name und Anschrift der Beschaffungsstelle 
sowie alle weiteren Angaben, die erforderlich 
sind, um mit ihr Kontakt aufzunehmen und 
alle Unterlagen zu der Beschaffung und ge-
gebenenfalls zugehörige Kostenangaben 
und Zahlungsbedingungen anzufordern, 

b) Beschreibung der Beschaffung, einschließ-
lich Art und Menge beziehungsweise, wenn 
die Menge unbekannt ist, geschätzte Menge 
der zu beschaffenden Waren oder Dienstleis-
tungen, 

c) bei wiederkehrenden Verträgen nach Mög-
lichkeit eine Schätzung des Zeitpunkts der 
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nachfolgenden Bekanntmachungen von be-
absichtigten Beschaffungen, 

d) Beschreibung etwaiger Optionen, 

e) Zeitrahmen für die Lieferung der Waren oder 
Dienstleistungen oder Laufzeit des Auftrags,

f) geplante Beschaffungsmethode und Angabe, 
ob Verhandlungen oder eine elektronische 
Auktion vorgesehen sind, 

g) gegebenenfalls Anschrift und etwaige Frist 
für die Einreichung von Anträgen auf Teil-
nahme an der Beschaffung, 

h) Anschrift und Frist für die Einreichung von 
Angeboten, 

i) Sprache bzw. Sprachen, in der/denen die An-
gebote oder Anträge auf Teilnahme einge-
reicht werden können, sofern sie in einer an-
deren Sprache eingereicht werden können als 
der Amtssprache der Vertragspartei, zu der 
die Beschaffungsstelle gehört, 

j) Liste und Kurzbeschreibung der Teilnahme-
bedingungen für Anbieter, einschließlich der 
von ihnen diesbezüglich vorzulegenden be-
sonderen Unterlagen oder Bescheinigungen, 
sofern die betreffenden Anforderungen nicht 
den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen 
sind, die allen interessierten Anbietern zusam-
men mit der Bekanntmachung einer beabsich-
tigten Beschaffung zur Verfügung gestellt wer-
den, 

k) die Auswahlkriterien, die angewandt werden, 
wenn eine Beschaffungsstelle nach Artikel
19.8 eine begrenzte Zahl qualifizierter Anbie-
ter zur Abgabe eines Angebots auffordern 
will, und gegebenenfalls die Höchstzahl der 
Anbieter, denen die Teilnahme gestattet wird, 
und 

l) Hinweis, dass die Beschaffung von diesem 
Kapitel erfasst wird. 

(4)   Bei jeder beabsichtigten Beschaffung veröf-
fentlicht die Beschaffungsstelle parallel zur Be-
kanntmachung einer beabsichtigten Beschaffung 
eine problemlos zugängliche Zusammenfassung 
in englischer oder französischer Sprache. Die Zu-
sammenfassung enthält mindestens folgende An-
gaben: 

a) Gegenstand der Beschaffung, 

b) Frist für das Einreichen der Angebote oder 
gegebenenfalls Frist für die Stellung von An-
trägen auf Teilnahme oder Anträgen auf Auf-
nahme in eine mehrfach verwendbare Liste 
und 

c) Adresse, unter der Beschaffungsunterlagen 
angefordert werden können. 

(5)   Die Beschaffungsstellen werden angehalten, 
so früh wie möglich in jedem Geschäftsjahr ihre 
künftigen Beschaffungsvorhaben in dem in An-
hang 19-8 aufgeführten E-Medium und — soweit 
zutreffend — Printmedium öffentlich bekanntzu-
geben (im Folgenden „Bekanntmachung einer ge-
planten Beschaffung“). Die Bekanntmachung ei-
ner geplanten Beschaffung wird — vorbehaltlich 
des Absatzes 2 — auch auf der in Anhang 19-8 
aufgeführten Website des einheitlichen Zugangs-
punkts veröffentlicht. Die Bekanntmachung einer 
geplanten Beschaffung sollte den Beschaffungs-
gegenstand und das Datum enthalten, an dem die 
Veröffentlichung der Bekanntmachung einer be-
absichtigten Beschaffung geplant ist. 

(6)   Die in Anhang 19-2 oder Anhang 19-3 erfass-
ten Beschaffungsstellen können die Bekanntma-
chung einer geplanten Beschaffung als Bekannt-
machung einer beabsichtigten Beschaffung ver-
wenden, sofern die Bekanntmachung einer ge-
planten Beschaffung alle in Absatz 3 genannten 
Angaben, soweit für die Beschaffungsstelle ver-
fügbar, sowie den Hinweis enthält, dass interes-
sierte Anbieter ihr Interesse an dem Beschaf-
fungsvorhaben gegenüber der jeweiligen Be-
schaffungsstelle bekunden sollten. 

Artikel 19.7 

Teilnahmebedingungen 

(1)   Die Beschaffungsstelle beschränkt die Bedin-
gungen für die Teilnahme an einer Ausschreibung 
auf die wesentlichen Bedingungen, die sicherstel-
len, dass ein Anbieter die rechtlichen Vorausset-
zungen erfüllt und über die Finanzkraft und die 
kaufmännische und technische Leistungsfähigkeit 
verfügt, um die betreffende Beschaffung durch-
führen zu können. 

(2)   Bei der Festlegung der Teilnahmebedingun-
gen 
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a) darf die Beschaffungsstelle die Teilnahme ei-
nes Anbieters an dem Beschaffungsverfah-
ren nicht an die Bedingung knüpfen, dass der 
Anbieter bereits einen oder mehrere Aufträge 
von einer Beschaffungsstelle einer Vertrags-
partei erhalten hat, und 

b) darf die Beschaffungsstelle verlangen, dass 
der Anbieter bereits über einschlägige Erfah-
rung verfügt, wenn dies für die Erfüllung der 
Anforderungen der Beschaffung unerlässlich 
ist, und 

c) darf die Beschaffungsstelle die Teilnahme 
nicht an die Bedingung knüpfen, dass der An-
bieter über einschlägige Erfahrung im Gebiet 
der Vertragspartei verfügt. 

(3)   Bei der Beurteilung, ob ein Anbieter die Teil-
nahmebedingungen erfüllt, 

a) bewertet die Beschaffungsstelle die Finanz-
kraft sowie die kaufmännische und techni-
sche Leistungsfähigkeit eines Anbieters an-
hand seiner Geschäftstätigkeit innerhalb und 
außerhalb des Gebiets der Vertragspartei der 
Beschaffungsstelle und 

b) stützt die Beschaffungsstelle ihre Bewertung 
auf die Bedingungen, die sie zuvor in Be-
kanntmachungen oder Ausschreibungsunter-
lagen aufgestellt hatte. 

(4)   Sofern entsprechende Beweise vorliegen, 
können eine Vertragspartei und ihre Beschaf-
fungsstellen einen Anbieter beispielsweise aus 
folgenden Gründen ausschließen: 

a) Konkurs, 

b) unwahre Aussagen, 

c) erhebliche oder anhaltende Mängel bei der 
Erfüllung einer wesentlichen Anforderung 
oder Verpflichtung im Rahmen früherer Auf-
träge, 

d) rechtskräftige Verurteilung wegen schwerer 
Verbrechen oder sonstiger schwerer Delikte,

e) berufliches Fehlverhalten oder Handlungen 
oder Unterlassungen, welche die gewerbli-
che Integrität des Anbieters in Frage stellen, 
oder 

f) Nichtbezahlung von Steuern. 

Artikel 19.8 

Qualifikation der Anbieter 

(1)   Eine Vertragspartei und ihre Beschaffungs-
stellen können ein System zur Registrierung der 
Anbieter führen, im Rahmen dessen sich interes-
sierte Anbieter eintragen und gewisse Angaben 
machen müssen. 

(2)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass 

a) ihre Beschaffungsstellen Anstrengungen un-
ternehmen, um Unterschiede bei ihren Quali-
fikationsverfahren zu verringern, und 

b) ihre Beschaffungsstellen Anstrengungen un-
ternehmen, um Unterschiede bei ihren Re-
gistrierungssystemen, sofern sie solche füh-
ren, zu verringern. 

(3)   Eine Vertragspartei und ihre Beschaffungs-
stellen dürfen kein Registrierungssystem oder 
Qualifikationsverfahren in der Absicht oder mit der 
Wirkung einführen oder unterhalten, Anbietern 
der anderen Vertragspartei die Teilnahme an ih-
ren Ausschreibungen unnötig zu erschweren. 

(4)   Plant eine Beschaffungsstelle die Durchfüh-
rung beschränkter Ausschreibungen, so 

a) macht sie in der Bekanntmachung einer be-
absichtigten Beschaffung mindestens die in 
Artikel 19.6 Absatz 3 Buchstaben a, b, f, g, j, 
k und l genannten Angaben und lädt Anbieter 
zur Einreichung eines Antrags auf Teilnahme 
ein und 

b) übermittelt sie den von ihr nach Artikel 19.10 
Absatz 3 Buchstabe b benachrichtigten qua-
lifizierten Anbietern bis zum Beginn der Frist 
für die Einreichung von Angeboten mindes-
tens die in Artikel 19.6 Absatz 3 Buchstaben
c, d, e, h und i genannten Angaben. 

(5)   Die Beschaffungsstelle erlaubt allen qualifi-
zierten Anbietern die Teilnahme an einer be-
stimmten Ausschreibung, es sei denn, sie gibt in 
ihrer Bekanntmachung einer beabsichtigten Be-
schaffung an, dass sie die Zahl der zur Angebots-
abgabe zugelassenen Anbieter begrenzt, und 
nennt die Kriterien für die Auswahl dieser be-
grenzten Zahl von Anbietern. 

(6)   Werden die Ausschreibungsunterlagen nicht 
ab dem Datum der Veröffentlichung der Bekannt-
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machung nach Absatz 4 der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht, so stellt die Beschaffungsstelle 
sicher, dass diese Unterlagen allen nach Absatz 
5 ausgewählten qualifizierten Anbietern zur sel-
ben Zeit zur Verfügung gestellt werden. 

(7)   Eine Beschaffungsstelle kann eine mehrfach 
verwendbare Liste von Anbietern führen, voraus-
gesetzt, eine Bekanntmachung, in der interes-
sierte Anbieter eingeladen werden, die Aufnahme 
in diese Liste zu beantragen, wird 

a) jährlich veröffentlicht und 

b) im Fall ihrer elektronischen Veröffentlichung 
ständig zugänglich gemacht, 

und zwar in dem in Anhang 19-8 aufgeführten ge-
eigneten Medium. 

(8)   Die Bekanntmachung nach Absatz 7 hat Fol-
gendes zu umfassen: 

a) eine Beschreibung der Waren oder Dienst-
leistungen beziehungsweise der Kategorien 
von Waren oder Dienstleistungen, für welche 
die Liste verwendet werden kann, 

b) die von den Anbietern zwecks Aufnahme in 
die Liste zu erfüllenden Teilnahmebedingun-
gen und die Verfahren, nach denen die Be-
schaffungsstelle prüft, ob ein Anbieter die Be-
dingungen erfüllt, 

c) den Namen und die Anschrift der Beschaf-
fungsstelle sowie sonstige Angaben, die er-
forderlich sind, um die Beschaffungsstelle zu 
kontaktieren und alle die Liste betreffenden 
relevanten Unterlagen zu erhalten, 

d) die Gültigkeitsdauer der Liste und die Mög-
lichkeiten für die Erneuerung oder Beendi-
gung ihrer Nutzung oder, wenn keine Gültig-
keitsdauer angegeben wird, die Angabe des 
Verfahrens, nach dem die Beendigung ihrer 
Nutzung bekanntgegeben wird, und 

e) den Hinweis, dass die Liste für von diesem 
Kapitel erfasste Beschaffungen verwendet 
werden kann. 

(9)   Ungeachtet des Absatzes 7 hat die Beschaf-
fungsstelle die Möglichkeit, die Bekanntmachung 
nach Absatz 7 nur ein einziges Mal, und zwar zu 
Beginn der Gültigkeitsdauer der mehrfach ver-
wendbaren Liste, zu veröffentlichen, wenn diese 
Dauer nicht mehr als drei Jahre beträgt, sofern die 
Bekanntmachung 

a) die Gültigkeitsdauer enthält und einen Hin-
weis darauf, dass keine weiteren Bekanntma-
chungen veröffentlicht werden, und 

b) elektronisch veröffentlicht wird und während 
der gesamten Gültigkeitsdauer verfügbar 
bleibt. 

(10)   Die Beschaffungsstelle erlaubt den Anbie-
tern, jederzeit die Aufnahme in eine mehrfach ver-
wendbare Liste zu beantragen, und nimmt alle 
qualifizierten Anbieter innerhalb einer angemes-
sen kurzen Frist in die Liste auf. 

(11)   Stellt ein Anbieter, der nicht in einer mehr-
fach verwendbaren Liste aufgeführt ist, einen An-
trag auf Teilnahme an einer Beschaffung, die sich 
auf eine mehrfach verwendbare Liste stützt, und 
legt er sämtliche erforderlichen Unterlagen inner-
halb der in Artikel 19.10 Absatz 2 genannten Frist 
vor, prüft die Beschaffungsstelle den Antrag. Die 
Beschaffungsstelle darf einen Anbieter nicht mit 
der Begründung von der beschaffungsbezogenen 
Prüfung ausschließen, dass die Zeit zur Prüfung 
des Antrags nicht ausreicht, es sei denn, die Be-
schaffungsstelle ist bei einer besonders komple-
xen Beschaffung ausnahmsweise nicht imstande, 
die Prüfung des Antrags innerhalb der für die An-
gebotseinreichung eingeräumten Frist abzu-
schließen. 

(12)   Eine in Anhang 19-2 oder Anhang 19-3 er-
fasste Beschaffungsstelle kann eine Bekanntma-
chung, in der Anbieter eingeladen werden, die 
Aufnahme in eine mehrfach verwendbare Liste zu 
beantragen, als Bekanntmachung einer beabsich-
tigten Beschaffung verwenden, sofern 

a) die Bekanntmachung im Einklang mit Absatz
7 veröffentlicht wird und neben den in Absatz
8 geforderten Angaben alle in Artikel 19.6 Ab-
satz 3 geforderten Angaben, soweit verfüg-
bar, sowie eine Erklärung enthält, dass es 
sich um eine Bekanntmachung einer beab-
sichtigten Beschaffung handelt oder dass nur 
die Anbieter auf der mehrfach verwendbaren 
Liste weitere Bekanntmachungen von auf der 
Grundlage dieser Liste durchgeführten Be-
schaffungen erhalten werden, und 

b) die Beschaffungsstelle den Anbietern, die ihr 
gegenüber Interesse an einer bestimmten 
Beschaffung bekundet haben, umgehend 
ausreichende Informationen — einschließlich 
der sonstigen nach Artikel 19.6 Absatz 3 er-
forderlichen Angaben, soweit verfügbar —
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übermittelt, damit die Anbieter beurteilen kön-
nen, ob die Ausschreibung für sie von Inte-
resse ist. 

(13)   Eine in Anhang 19-2 oder Anhang 19-3 er-
fasste Beschaffungsstelle kann einem Anbieter, 
der nach Absatz 10 die Aufnahme in eine mehr-
fach verwendbare Liste beantragt hat, gestatten, 
bei einer bestimmten Ausschreibung ein Angebot 
abzugeben, wenn der Beschaffungsstelle genü-
gend Zeit bleibt, um zu prüfen, ob der Anbieter die 
Teilnahmebedingungen erfüllt. 

(14)   Die Beschaffungsstelle teilt einem Anbieter, 
der einen Antrag auf Teilnahme an einer Beschaf-
fungs oder auf Aufnahme in eine mehrfach ver-
wendbare Liste gestellt hat, unverzüglich ihre Ent-
scheidung über den Antrag mit. 

(15)   Lehnt die Beschaffungsstelle den Antrag ei-
nes Anbieters auf Teilnahme an einer Beschaf-
fung oder auf Aufnahme in eine mehrfach ver-
wendbare Liste ab oder erkennt sie einen Anbie-
ter nicht länger als qualifiziert an oder streicht sie 
einen Anbieter von der mehrfach verwendbaren 
Liste, so teilt sie dies dem Anbieter unverzüglich 
mit und übermittelt ihm auf Antrag umgehend eine 
schriftliche Begründung ihrer Entscheidung. 

Artikel 19.9 

Technische Spezifikationen und 
Ausschreibungsunterlagen 

(1)   Die Beschaffungsstelle darf weder technische 
Spezifikationen ausarbeiten, festlegen oder an-
wenden noch Konformitätsbewertungsverfahren 
vorschreiben, die darauf abzielen oder bewirken, 
dass der internationale Handel unnötig erschwert 
wird. 

(2)   Bei der Festlegung der technischen Spezifi-
kationen für die zu beschaffenden Waren oder 
Dienstleistungen verfährt die Beschaffungsstelle 
gegebenenfalls wie folgt: 

a) Sie legt den technischen Spezifikationen eher 
leistungs- und funktionsbezogene Anforde-
rungen als formbezogene oder beschrei-
bende Merkmale zugrunde, und 

b) sie stützt die technischen Spezifikationen auf 
internationale Normen, sofern vorhanden, 
ansonsten auf nationale technische Vor-
schriften, anerkannte nationale Normen oder 
Bauvorschriften. 

(3)   Werden bei den technischen Spezifikationen 
formbezogene oder beschreibende Merkmale 
herangezogen, so sollte die Beschaffungsstelle in 
den Ausschreibungsunterlagen gegebenenfalls 
durch Formulierungen wie „oder gleichwertig“ da-
rauf hinweisen, dass sie auch Angebote gleich-
wertiger Waren oder Dienstleistungen, die nach-
weislich die Ausschreibungsanforderungen erfül-
len, berücksichtigt. 

(4)   Eine bestimmte Marke oder ein bestimmter 
Handelsname, ein Patent, ein Urheberrecht, ein 
Muster, ein Typ oder ein bestimmter Ursprung, 
Hersteller oder Anbieter darf nur dann Gegen-
stand einer Anforderung oder Verweisung in den 
technischen Spezifikationen der Beschaffungs-
stelle sein, wenn die Ausschreibungsanforderun-
gen anders nicht hinreichend genau und ver-
ständlich beschrieben werden können und die 
Ausschreibungsunterlagen einen Zusatz wie „o-
der gleichwertig“ enthalten. 

(5)   Die Beschaffungsstelle darf von keiner Per-
son, die ein wirtschaftliches Interesse an einer Be-
schaffung haben könnte, in wettbewerbswidriger 
Weise Ratschläge einholen oder entgegenneh-
men, die zur Ausarbeitung oder Festlegung der 
technischen Spezifikationen für eine bestimmte 
Beschaffung herangezogen werden könnten. 

(6)   Im Interesse größerer Rechtssicherheit kann 
eine Vertragspartei, einschließlich ihrer Beschaf-
fungsstellen, im Einklang mit diesem Artikel tech-
nische Spezifikationen ausarbeiten, festlegen 
oder anwenden, die der Erhaltung natürlicher 
Ressourcen oder dem Schutz der Umwelt dienen. 

(7)   Die Beschaffungsstelle stellt den Anbietern 
Ausschreibungsunterlagen zur Verfügung, die alle 
nötigen Angaben für die Ausarbeitung und Ab-
gabe eines anforderungsgerechten Angebots ent-
halten. Sofern die nötigen Angaben nicht bereits 
mit der Bekanntmachung einer beabsichtigten Be-
schaffung erfolgten, enthalten diese Unterlagen 
eine vollständige Beschreibung folgender Punkte: 

a) der Beschaffung, einschließlich der Art und 
Menge beziehungsweise, wenn die Menge 
unbekannt ist, der geschätzten Menge der zu 
beschaffenden Waren oder Dienstleistungen 
sowie aller zu erfüllenden Anforderungen, 
einschließlich technischer Spezifikationen, 
Konformitätsbescheinigungen, Plänen, 
Zeichnungen oder Anleitungen, 
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b) der Bedingungen für die Teilnahme der An-
bieter, einschließlich einer Liste der Angaben 
und Unterlagen, die von den Anbietern im Zu-
sammenhang mit den Teilnahmebedingun-
gen einzureichen sind, 

c) sämtlicher Bewertungskriterien, welche die 
Beschaffungsstelle bei der Zuschlagsertei-
lung anwendet, und, sofern der Preis nicht 
das einzige Kriterium ist, die relative Bedeu-
tung dieser Kriterien, 

d) bei elektronischer Abwicklung der Beschaf-
fung durch die Beschaffungsstelle aller Au-
thentifizierungs- und Verschlüsselungsanfor-
derungen und sonstigen Anforderungen im 
Zusammenhang mit der elektronischen Über-
mittlung von Informationen, 

e) im Falle einer elektronischen Auktion der Re-
geln, nach denen die Auktion durchgeführt 
wird, einschließlich Nennung der Angebots-
elemente, die sich auf die Bewertungskrite-
rien beziehen, 

f) im Falle einer öffentlichen Angebotsöffnung 
Tag, Uhrzeit und Ort der Öffnung und gegebe-
nenfalls Personen, die dabei anwesend sein 
dürfen, 

g) aller sonstigen Bedingungen, einschließlich 
der Zahlungsbedingungen und etwaiger Be-
schränkungen der Form, in der Angebote ein-
gereicht werden dürfen, beispielsweise auf 
Papier oder elektronisch, und 

h) etwaiger Termine für die Lieferung der Waren 
oder die Erbringung der Dienstleistungen. 

(8)   Bei der Festsetzung der Termine für die Lie-
ferung der zu beschaffenden Waren oder Dienst-
leistungen berücksichtigt die Beschaffungsstelle 
Faktoren wie die Komplexität der Beschaffung, 
den voraussichtlichen Umfang der Weitervergabe 
sowie den realistischen Zeitbedarf für die Herstel-
lung der Waren, ihre Lagerentnahme und ihren 
Transport vom Lieferort oder für die Erbringung 
der Dienstleistungen. 

(9)   Die in der Bekanntmachung einer beabsich-
tigten Beschaffung oder den Ausschreibungsun-
terlagen festgelegten Bewertungskriterien können 
unter anderem den Preis und andere Kostenfak-
toren, die Qualität, den technischen Wert, Um-
welteigenschaften und Lieferbedingungen umfas-
sen. 

(10)   Die Beschaffungsstelle 

a) stellt die Ausschreibungsunterlagen unver-
züglich bereit, so dass interessierten Anbie-
tern genügend Zeit bleibt, um entsprechende 
Angebote einzureichen, 

b) übermittelt allen interessierten Anbietern auf 
Antrag unverzüglich die Ausschreibungsun-
terlagen und 

c) beantwortet unverzüglich alle angemessenen 
Anfragen interessierter oder teilnehmender 
Anbieter um sachdienliche Informationen, so-
fern den betreffenden Anbietern daraus kein 
Vorteil gegenüber anderen Anbietern er-
wächst. 

(11)   Ändert die Beschaffungsstelle vor der Zu-
schlagserteilung die Kriterien oder Anforderungen 
in der Bekanntmachung einer beabsichtigten Be-
schaffung oder in den Ausschreibungsunterlagen, 
welche den teilnehmenden Anbietern übermittelt 
wurden, oder ändert sie die Bekanntmachung ei-
ner beabsichtigten Beschaffung oder die Aus-
schreibungsunterlagen beziehungsweise veröf-
fentlicht sie diese erneut, so übermittelt sie sämt-
liche Änderungen beziehungsweise geänderten 
oder neu veröffentlichten Bekanntmachungen 
oder Ausschreibungsunterlagen schriftlich 

a) an alle Anbieter, die zum Zeitpunkt der Ände-
rung oder erneuten Veröffentlichung teilneh-
men und ihr bekannt sind, während sie in al-
len anderen Fällen in derselben Weise wie 
bei der Übermittlung der ursprünglichen Infor-
mationen vorgeht, und 

b) innerhalb einer angemessenen Frist, damit 
die Anbieter gegebenenfalls ihr Angebot än-
dern und erneut einreichen können. 

Artikel 19.10 

Fristen 

(1)   Die Beschaffungsstelle bemisst die Fristen im 
Einklang mit ihren eigenen angemessenen Be-
dürfnissen so, dass den Anbietern genügend Zeit 
bleibt, Anträge auf Teilnahme zu stellen und an-
forderungsgerechte Angebote abzugeben; dabei 
trägt sie unter anderem folgenden Faktoren Rech-
nung: 

a) Art und Komplexität der Beschaffung, 
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b) voraussichtlicher Umfang der Vergabe von 
Unteraufträgen und 

c) erforderliche Zeit für die nichtelektronische 
Übermittlung von Angeboten aus dem In- und 
Ausland, falls keine elektronischen Mittel ein-
gesetzt werden. 

Diese Fristen und etwaige Fristverlängerungen 
gelten unterschiedslos für alle interessierten oder 
teilnehmenden Anbieter. 

(2)   Im Falle einer beschränkten Ausschreibung 
setzt die Beschaffungsstelle den Stichtag für die 
Einreichung von Anträgen auf Teilnahme so fest, 
dass ab dem Tag der Veröffentlichung der Be-
kanntmachung einer beabsichtigten Beschaffung 
grundsätzlich eine Frist von mindestens 25 Tagen 
verbleibt. Ist die Einhaltung dieser Frist bei einer 
von der Beschaffungsstelle hinreichend begrün-
deten Dringlichkeit unmöglich, so darf die Frist auf 
nicht weniger als 10 Tage verkürzt werden. 

(3)   Mit Ausnahme der in den Absätzen 4, 5, 7 
und 8 genannten Fälle setzt die Beschaffungs-
stelle eine Frist für die Angebotseinreichung von 
mindestens 40 Tagen fest, und zwar 

a) bei offenen Ausschreibungen gerechnet ab 
dem Tag der Veröffentlichung der Bekannt-
machung einer beabsichtigten Beschaffung 
und 

b) bei beschränkten Ausschreibungen gerech-
net ab dem Tag, an dem die Beschaffungs-
stelle den Anbietern mitteilt, dass sie zur An-
gebotsabgabe aufgefordert werden, unab-
hängig davon, ob sie auf eine mehrfach ver-
wendbare Liste zurückgreift oder nicht. 

(4)   Die Beschaffungsstelle kann die in Absatz 3 
genannte Einreichungsfrist auf nicht weniger als 
10 Tage verkürzen, 

a) falls die Beschaffungsstelle mindestens 40
Tage und höchstens 12 Monate vor der Ver-
öffentlichung der Ausschreibungsbekannt-
machung eine Bekanntmachung einer beab-
sichtigten Beschaffung nach Artikel 19.6 Ab-
satz 5 veröffentlicht hat und diese die folgen-
den Angaben enthielt: 

i) eine Beschreibung des Beschaffungsvor-
habens, 

ii) die ungefähren Stichtage für die Einrei-
chung der Angebote oder der Anträge auf 
Teilnahme, 

iii) die Aufforderung an interessierte Anbie-
ter, ihr Interesse an der Ausschreibung 
gegenüber der Beschaffungsstelle zu 
bekunden, 

iv) die Anschrift der Stelle, bei der die Aus-
schreibungsunterlagen angefordert wer-
den können, und 

v) alle nach Artikel 19.6 Absatz 3 für die Be-
kanntmachung einer beabsichtigten Be-
schaffung vorgeschriebenen Informatio-
nen, soweit verfügbar, 

b) falls die Beschaffungsstelle bei wiederkeh-
renden Beschaffungen in der ersten Bekannt-
machung einer beabsichtigten Beschaffung 
ankündigt, dass die Angebotsfristen bei den 
Folgebekanntmachungen nach Maßgabe 
dieses Absatzes gesetzt werden, oder 

c) falls bei einer von der Beschaffungsstelle hin-
reichend begründeten Dringlichkeit eine Frist-
setzung nach Absatz 3 unmöglich ist. 

5.   Die Beschaffungsstelle kann die nach Absatz 
3 festgesetzte Frist zur Angebotsabgabe in jedem 
der folgenden Fälle um fünf Tage kürzen: 

a) die Bekanntmachung einer beabsichtigten 
Beschaffung wird elektronisch veröffentlicht,

b) alle Ausschreibungsunterlagen werden ab 
dem Tag der Veröffentlichung der Bekannt-
machung einer beabsichtigten Beschaffung 
elektronisch zur Verfügung gestellt, oder 

c) die Beschaffungsstelle ist bereit, Angebote 
auf elektronischem Wege entgegenzuneh-
men. 

(6)   Die Anwendung des Absatzes 5 in Verbin-
dung mit Absatz 4 darf keinesfalls zur Verkürzung 
der nach Absatz 3 festgesetzten Einreichungsfrist 
auf weniger als 10 Tage ab dem Tag der Veröf-
fentlichung der Bekanntmachung einer beabsich-
tigten Beschaffung führen. 

(7)   Ungeachtet der anderen Bestimmungen die-
ses Artikels darf eine Beschaffungsstelle bei der 
Beschaffung von gewerblichen Waren oder 
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Dienstleistungen — oder einer Kombination dar-
aus — die nach Absatz 3 festgesetzte Einrei-
chungsfrist auf nicht weniger als 13 Tage verkür-
zen, sofern sie die Bekanntmachung einer beab-
sichtigten Beschaffung gleichzeitig mit den Aus-
schreibungsunterlagen elektronisch veröffentlicht. 
Akzeptiert die Beschaffungsstelle außerdem die 
elektronische Einreichung von Angeboten für ge-
werbliche Waren oder Dienstleistungen, kann sie 
die nach Absatz 3 festgesetzte Frist auf nicht we-
niger als 10 Tage verkürzen. 

(8)   Hat eine in Anhang 19-2 oder Anhang 19-3 
erfasste Beschaffungsstelle alle oder eine be-
grenzte Zahl qualifizierter Anbieter ausgewählt, 
kann die Frist für die Einreichung der Angebote 
von der Beschaffungsstelle und den ausgewähl-
ten Anbietern einvernehmlich festgesetzt werden. 
Kommt keine Einigung zustande, so beträgt die 
Frist mindestens 10 Tage. 

Artikel 19.11 

Verhandlungen 

(1)   Eine Vertragspartei kann vorsehen, dass ihre 
Beschaffungsstellen Verhandlungen führen, 

a) falls die betreffende Beschaffungsstelle in der 
Bekanntmachung einer beabsichtigten Be-
schaffung nach Artikel 19.6 Absatz 3 ihre Ab-
sicht bekundet hat, Verhandlungen zu führen, 
oder 

b) falls die Bewertung ergibt, dass nach den in 
der Bekanntmachung einer beabsichtigten 
Beschaffung oder in den Ausschreibungsun-
terlagen festgelegten spezifischen Bewer-
tungskriterien kein Angebot das eindeutig 
günstigste ist. 

(2)   Die Beschaffungsstelle 

a) stellt sicher, dass ein Ausschluss von an Ver-
handlungen beteiligten Anbietern im Einklang 
mit den in der Bekanntmachung einer beab-
sichtigten Beschaffung oder in den Aus-
schreibungsunterlagen festgelegten Bewer-
tungskriterien erfolgt, und 

b) sorgt dafür, dass allen verbleibenden teilneh-
menden Anbietern nach Abschluss der Ver-
handlungen die gleiche Frist gesetzt wird, in-
nerhalb deren sie neue oder überarbeitete 
Angebote einreichen können. 

Artikel 19.12 

Freihändige Vergabe 

(1)   Sofern die Beschaffungsstelle diese Bestim-
mung nicht mit der Absicht anwendet, den Wett-
bewerb unter den Anbietern zu verhindern, oder 
sie so anwendet, dass Anbieter der anderen Ver-
tragspartei diskriminiert oder heimische Anbieter 
geschützt werden, kann sie auf die freihändige 
Vergabe zurückgreifen, wobei sie auf die Anwen-
dung der Artikel 19.6 bis 19.8, des Artikels 19.9 
Absätze 7 bis 11 sowie der Artikel 19.10, 19.11, 
19.13 und 19.14 verzichten darf, 

a) wenn 

i) keine Angebote abgegeben wurden be-
ziehungsweise kein Anbieter einen An-
trag auf Teilnahme gestellt hat, 

ii) keine Angebote abgegeben wurden, die 
den wesentlichen Anforderungen der 
Ausschreibungsunterlagen entsprechen,

iii) kein Anbieter die Teilnahmebedingun-
gen erfüllt oder 

iv) die abgegebenen Angebote auf einer 
Absprache beruhen, 

wobei die Voraussetzung gilt, dass die in den 
Ausschreibungsunterlagen gestellten Anfor-
derungen nicht wesentlich geändert werden,

b) wenn die Waren oder Dienstleistungen nur 
von einem bestimmten Anbieter geliefert wer-
den können und es aus einem der folgenden 
Gründe keine vernünftige Alternative oder 
keine Ersatzware oder Ersatzdienstleistung 
gibt: 

i) Beschaffung eines Kunstwerks, 

ii) Schutz von Patent-, Urheber- oder sons-
tigen Ausschließlichkeitsrechten oder 

iii) fehlender Wettbewerb aus technischen 
Gründen, 

c) wenn es sich um im ursprünglichen Auftrag 
nicht enthaltene zusätzliche Lieferungen des 
ursprünglichen Anbieters handelt, sofern ein 
Wechsel des Anbieters bei solchen zusätzli-
chen Waren und Dienstleistungen 
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i) aus wirtschaftlichen oder technischen 
Gründen wie etwa der nötigen Austausch-
barkeit oder Kompatibilität mit im Rahmen 
des ursprünglichen Auftrags beschafften 
Ausrüstungsgegenständen, Softwarelö-
sungen, Dienstleistungen oder Anlagen 
nicht möglich ist und 

ii) mit erheblichen Schwierigkeiten oder Zu-
satzkosten für die Beschaffungsstelle 
verbunden wäre, 

d) soweit es unbedingt erforderlich ist, weil die 
Waren oder Dienstleistungen wegen äußers-
ter Dringlichkeit aufgrund von für die Beschaf-
fungsstelle nicht vorhersehbaren Ereignissen 
im Wege einer offenen oder beschränkten 
Ausschreibung nicht rechtzeitig beschafft 
werden könnten, 

e) wenn es sich um Waren handelt, die an einer 
Rohstoffbörse erworben werden, 

f) wenn die Beschaffungsstelle einen Prototyp 
oder eine Erstanfertigung oder Erstdienstleis-
tung beschafft, der beziehungsweise die in ih-
rem Auftrag im Rahmen eines bestimmten 
Forschungs-, Versuchs-, Studien- oder Neu-
entwicklungsauftrags entwickelt wird und für 
diesen bestimmt ist. Die Neuentwicklung einer 
Erstanfertigung oder -dienstleistung kann eine 
begrenzte Produktion oder Lieferung ein-
schließen, die den Zweck verfolgt, die Ergeb-
nisse der Felderprobung einfließen zu lassen 
und zu zeigen, dass sich die Ware oder 
Dienstleistung für die Produktion oder Liefe-
rung in größeren Mengen bei annehmbaren 
Qualitätsstandards eignet, wobei eine Serien-
fertigung oder -lieferung zum Nachweis der 
Marktfähigkeit des Erzeugnisses oder zur De-
ckung der Forschungs- und Entwicklungskos-
ten nicht eingeschlossen ist, 

g) wenn Einkäufe zu außerordentlich günstigen 
Bedingungen getätigt werden, die nur ganz 
kurzfristig im Rahmen von Sonderverkäufen 
beispielsweise aufgrund einer Liquidation, 
Zwangsverwaltung oder Insolvenz gelten, 
nicht jedoch im Falle von Routineeinkäufen 
bei regulären Anbietern, oder 

h) wenn ein Auftrag an den Gewinner eines 
Wettbewerbs vergeben wird, 

i) sofern der Wettbewerb im Einklang mit 
den Grundsätzen dieses Kapitels veran-
staltet wurde, insbesondere in Bezug auf 
die Veröffentlichung einer Bekanntma-
chung einer beabsichtigten Beschaffung, 
und 

ii) sofern die Teilnehmer von einer unab-
hängigen Jury mit Blick auf die Tatsache 
begutachtet werden, dass einem Gewin-
ner ein Entwurfsauftrag erteilt wird. 

(2)   Die Beschaffungsstelle fertigt über jede Auf-
tragsvergabe nach Absatz 1 einen schriftlichen 
Bericht an. Dieser Bericht enthält den Namen der 
Beschaffungsstelle, den Wert und die Art der be-
schafften Waren oder Dienstleistungen sowie 
eine Erklärung, welche der in Absatz 1 aufgeführ-
ten Umstände und Bedingungen die freihändige 
Vergabe rechtfertigten. 

Artikel 19.13 

Elektronische Auktionen 

Beabsichtigt die Beschaffungsstelle, eine erfasste 
Beschaffung als elektronische Auktion durchzu-
führen, so übermittelt sie jedem Teilnehmer vor 
Beginn der elektronischen Auktion folgende An-
gaben: 

a) Angaben zur Methode der automatischen Be-
wertung, einschließlich der mathematischen 
Formel, die sich auf die in den Ausschrei-
bungsunterlagen angegebenen Bewertungs-
kriterien stützt und im Verlauf der Auktion zur 
automatischen Reihung oder Neureihung der 
Angebote eingesetzt wird, 

b) die Ergebnisse einer etwaigen ersten Bewer-
tung der Komponenten seines Angebots, so-
fern der Zuschlag auf das wirtschaftlich güns-
tigste Angebot erteilt werden soll, und 

c) alle sonstigen relevanten Informationen zur 
Durchführung der Auktion. 

Artikel 19.14 

Behandlung der Angebote und 
Zuschlagserteilung 

(1)   Die Entgegennahme, Öffnung und Behand-
lung aller Angebote durch die Beschaffungsstelle 
erfolgt nach Verfahren, welche die Fairness und 
Unparteilichkeit des Beschaffungsverfahrens und 
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die vertrauliche Behandlung der Angebote ge-
währleisten. 

(2)   Ein Anbieter, dessen Angebot nach Ablauf 
der Annahmefrist eingeht, darf von der Beschaf-
fungsstelle nicht benachteiligt werden, wenn die 
Verzögerung ausschließlich der Beschaffungs-
stelle anzulasten ist. 

(3)   Gibt die Beschaffungsstelle einem Anbieter 
zwischen Angebotsöffnung und Zuschlagsertei-
lung Gelegenheit, unbeabsichtigte Formfehler zu 
berichtigen, so muss sie diese Gelegenheit allen 
teilnehmenden Anbietern einräumen. 

(4)   Um für den Zuschlag in Betracht zu kommen, 
muss das Angebot schriftlich abgegeben werden 
und zum Zeitpunkt der Angebotsöffnung den we-
sentlichen Anforderungen der Bekanntmachun-
gen und der Ausschreibungsunterlagen entspre-
chen; zudem muss es von einem Anbieter stam-
men, der die Teilnahmebedingungen erfüllt. 

(5)   Sofern die Beschaffungsstelle nicht im öffent-
lichen Interesse beschlossen hat, keinen Auftrag 
zu vergeben, erteilt sie demjenigen Anbieter den 
Zuschlag, der nach ihren Feststellungen in der 
Lage ist, den Auftrag zu erfüllen, und der bei aus-
schließlicher Berücksichtigung der in den Be-
kanntmachungen und Ausschreibungsunterlagen 
aufgeführten Bewertungskriterien 

a) das günstigste Angebot eingereicht hat oder,

b) wenn der Preis das einzige Kriterium ist, das 
Angebot mit dem niedrigsten Preis abgege-
ben hat. 

(6)   Erhält eine Beschaffungsstelle ein Angebot 
mit einem im Vergleich zu anderen Angeboten un-
gewöhnlich niedrigen Preis, so kann sie bei dem 
betreffenden Anbieter nachprüfen, ob er die Teil-
nahmebedingungen erfüllt und in der Lage ist, den 
Auftrag zu erfüllen. 

(7)   Die Beschaffungsstellen nutzen keine Optio-
nen, annullieren keine Vergabeverfahren und än-
dern keine vergebenen Aufträge, um dadurch ihre 
Verpflichtungen aus diesem Kapitel zu umgehen. 

Artikel 19.15 

Transparenz der Beschaffungsinformationen 

(1)   Die Beschaffungsstelle unterrichtet die teil-
nehmenden Anbieter unverzüglich und auf deren 
Antrag schriftlich über ihre Vergabeentscheidun-
gen. Vorbehaltlich des Artikels 19.6 Absätze 2 und 
3 teilt die Beschaffungsstelle einem erfolglosen 

Anbieter auf Antrag die Gründe für die Nichtaus-
wahl seines Angebots mit und nennt die relativen 
Vorteile des Angebots des erfolgreichen Anbie-
ters. 

(2)   Spätestens 72 Tage nach der Vergabe eines 
von diesem Kapitel erfassten Auftrags veröffent-
licht die Beschaffungsstelle eine Bekanntma-
chung in dem jeweiligen in Anhang 19-8 aufge-
führten Print- oder E-Medium. Veröffentlicht die 
Beschaffungsstelle die Bekanntmachung nur 
elektronisch, so muss die Information während ei-
nes angemessenen Zeitraums problemlos zu-
gänglich bleiben. Die Bekanntmachung hat min-
destens folgende Angaben zu enthalten: 

a) Beschreibung der beschafften Waren oder 
Dienstleistungen, 

b) Name und Anschrift der Beschaffungsstelle, 

c) Name und Anschrift des Anbieters, der den 
Zuschlag erhalten hat, 

d) Wert des erfolgreichen Angebots oder des 
höchsten Angebots und des niedrigsten An-
gebots, die bei der Auftragsvergabe in Be-
tracht gezogen wurden, 

e) Datum der Vergabe und 

f) Art der angewandten Beschaffungsmethode 
und, sofern auf die freihändige Vergabe nach 
Artikel 19.12 zurückgegriffen wurde, Darle-
gung der Umstände, welche die freihändige 
Vergabe rechtfertigten. 

(3)   Die Beschaffungsstelle bewahrt Folgendes 
mindestens drei Jahre ab Zuschlagserteilung auf: 

a) Unterlagen und Berichte über das Ausschrei-
bungsverfahren und die Zuschlagserteilung 
in Bezug auf erfasste Beschaffungen, ein-
schließlich der Berichte nach Artikel 19.12, 
und 

b) Daten, welche die angemessene Rückver-
folgbarkeit der elektronischen Abwicklung der 
erfassten Beschaffungen gewährleisten. 

(4)   Jede Vertragspartei erstellt Statistiken über 
ihre erfassten Beschaffungen und legt dem Aus-
schuss für das öffentliche Beschaffungswesen ei-
nen entsprechenden Bericht vor. Die Berichte de-
cken jeweils ein Jahr ab, sind innerhalb von zwei 
Jahren nach Ablauf des Berichtszeitraums einzu-
reichen und müssen Folgendes enthalten: 
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a) für Beschaffungsstellen nach Anhang 19-1: 

i) Anzahl und Gesamtwert aller von diesem 
Kapitel erfassten Aufträge für alle ent-
sprechenden Beschaffungsstellen, 

ii) Anzahl und Gesamtwert aller von diesem 
Kapitel erfassten Aufträge, die von den 
einzelnen Beschaffungsstellen vergeben 
wurden, aufgeschlüsselt nach Waren-
und Dienstleistungskategorien auf der 
Grundlage eines international anerkann-
ten, einheitlichen Klassifikationssystems 
und 

iii) Anzahl und Gesamtwert aller von die-
sem Kapitel erfassten Aufträge, die von 
den einzelnen Beschaffungsstellen frei-
händig vergeben wurden, 

b) für Beschaffungsstellen nach Anhang 19-2 
und Anhang 19-3: Anzahl und Gesamtwert 
der von diesem Kapitel erfassten Aufträge, 
die von allen entsprechenden Beschaffungs-
stellen vergeben wurden, aufgeschlüsselt 
nach den jeweiligen Anhängen, und 

c) Schätzwerte für die nach den Buchstaben a 
und b vorzulegenden Daten mit Erläuterun-
gen zur angewandten Schätzungsmethode, 
falls es nicht möglich ist, die betreffenden Da-
ten selbst vorzulegen. 

(5)   Veröffentlicht eine Vertragspartei ihre Statis-
tiken auf einer offiziellen Website in einer Form, 
die den Anforderungen des Absatzes 4 entspricht, 
so kann sie anstelle der Berichterstattung an den 
Ausschuss für das öffentliche Beschaffungswe-
sen einen Link zu der Website angeben, gegebe-
nenfalls mit den Erläuterungen, die zum Zugriff 
auf die Statistiken und zu ihrer Nutzung erforder-
lich sind. 

(6)   Schreibt eine Vertragspartei die elektronische 
Veröffentlichung von Bekanntmachungen über 
vergebene Aufträge nach Absatz 2 vor und sind 
diese Bekanntmachungen über eine einzige Da-
tenbank öffentlich zugänglich in einer Form, die 
eine Analyse der erfassten Aufträge ermöglicht, 
so kann die betreffende Vertragspartei anstelle 
der Berichterstattung an den Ausschuss für das 
öffentliche Beschaffungswesen einen Link zu der 
Website angeben, gegebenenfalls mit den Erläu-
terungen, die zum Zugriff auf die Daten und zu ih-
rer Nutzung erforderlich sind. 

Artikel 19.16 

Offenlegung von Informationen 

(1)   Auf Ersuchen einer Vertragspartei stellt die 
andere Vertragspartei unverzüglich alle Informati-
onen bereit, welche die Feststellung ermöglichen, 
ob eine Beschaffung fair, unparteiisch und im Ein-
klang mit diesem Kapitel abgewickelt wurde; da-
bei gibt sie auch Auskunft über die Merkmale und 
relativen Vorteile des Angebots, das den Zu-
schlag erhalten hat. Würde die Weitergabe dieser 
Informationen den Wettbewerb bei künftigen Aus-
schreibungen beeinträchtigen, so darf die Ver-
tragspartei, welche die Informationen empfangen 
hat, diese Informationen anderen Anbietern ge-
genüber nicht preisgeben, es sei denn, sie hat zu-
vor die Vertragspartei konsultiert, die die Informa-
tionen bereitgestellt hat, und die betreffende Ver-
tragspartei hat ihre Zustimmung erklärt. 

(2)   Ungeachtet anderer Bestimmungen dieses 
Kapitels darf keine Vertragspartei und keine ihrer 
Beschaffungsstellen einem bestimmten Anbieter 
Informationen zur Verfügung stellen, die den fai-
ren Anbieterwettbewerb beeinträchtigen könnten. 

(3)   Dieses Kapitel ist nicht so auszulegen, dass 
von einer Vertragspartei oder ihren Beschaffungs-
stellen, Behörden oder Überprüfungsorganen die 
Offenlegung vertraulicher Informationen verlangt 
werden darf, wenn dies 

a) den Rechtsvollzug behindern würde, 

b) den fairen Anbieterwettbewerb beeinträchti-
gen könnte, 

c) den berechtigten Wirtschaftsinteressen ein-
zelner Personen, wozu auch der Schutz ihres 
geistigen Eigentums zählt, schaden würde o-
der 

d) dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen 
würde. 

Artikel 19.17 

Innerstaatliche Nachprüfungsverfahren 

(1)   Jede Vertragspartei richtet ein zügiges, wirk-
sames, transparentes und diskriminierungsfreies 
Verfahren zur verwaltungsseitigen oder gerichtli-
chen Nachprüfung ein, damit ein Anbieter Be-
schwerde einlegen kann, 
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a) wenn gegen dieses Kapitel verstoßen wurde 
oder 

b) wenn Maßnahmen einer Vertragspartei zur 
Umsetzung dieses Kapitels nicht beachtet 
wurden und ein Anbieter nach dem inner-
staatlichen Recht einer Vertragspartei nicht 
das Recht hat, direkt gegen einen Verstoß 
gegen dieses Kapitel Beschwerde einzule-
gen, 

unter der Voraussetzung, dass die Rechtsverlet-
zung eine erfasste Beschaffung betrifft, an wel-
cher der Anbieter ein Interesse hat oder hatte. Die 
für alle Beschwerden geltenden Verfahrensregeln 
sind schriftlich festzuhalten und allgemein zu-
gänglich zu machen. 

(2)   Macht ein Anbieter im Zusammenhang mit 
einer erfassten Beschaffung, an welcher er ein In-
teresse hat oder hatte, geltend, dass ein Verstoß 
oder eine Nichtbeachtung im Sinne des Absatzes 
1 vorliegt, so hält die Vertragspartei der Beschaf-
fungsstelle, welche die Beschaffung durchführt, 
diese Beschaffungsstelle und den Anbieter an, 
sich auf dem Konsultationswege um eine Lösung 
zu bemühen. Die Beschaffungsstelle prüft solche 
Beschwerden unparteiisch und rechtzeitig, und 
zwar in einer Weise, dass weder die Teilnahme 
des Anbieters an laufenden oder zukünftigen Be-
schaffungsverfahren beeinträchtigt wird noch sein 
Recht, im Rahmen des verwaltungsseitigen oder 
gerichtlichen Nachprüfungsverfahrens Abhilfe-
maßnahmen zu erwirken. 

(3)   Jedem Anbieter wird für die Vorbereitung und 
Einreichung einer Beschwerde eine ausreichende 
Frist von mindestens 10 Tagen ab dem Zeitpunkt 
eingeräumt, zu welchem der Anlass der Be-
schwerde dem Anbieter bekannt ist oder vernünf-
tigerweise bekannt sein sollte. 

(4)   Von jeder Vertragspartei wird mindestens 
eine unparteiische, von ihren Beschaffungsstellen 
unabhängige Verwaltungs- oder Justizbehörde 
eingerichtet oder benannt, die Beschwerden von 
Anbietern im Zusammenhang mit einer erfassten 
Beschaffung entgegennimmt und prüft. 

(5)   Wird die Beschwerde zunächst von einer an-
deren als der in Absatz 4 genannten Behörde ge-
prüft, so gewährleistet die betreffende Vertrags-
partei, dass der Anbieter einen Rechtbehelf ge-
gen die erste Entscheidung bei einer von der Be-
schaffungsstelle, deren Beschaffung Gegenstand 

der Beschwerde ist, unabhängigen, unpartei-
ischen Verwaltungs- oder Justizbehörde einlegen 
kann. 

(6)   Jede Vertragspartei gewährleistet, dass ein 
Überprüfungsorgan, bei dem es sich nicht um ein 
Gericht handelt, seine Entscheidung gerichtlich 
überprüfen lässt oder über Verfahren verfügt, die 
vorsehen, 

a) dass die Beschaffungsstelle sich schriftlich zu 
der Beschwerde äußert und gegenüber dem 
Überprüfungsorgan alle sachdienlichen Un-
terlagen offenlegt, 

b) dass die Verfahrensbeteiligten (im Folgenden 
„Beteiligte“) das Recht haben, vor einer Ent-
scheidung des Überprüfungsorgans über die 
Beschwerde gehört zu werden, 

c) dass die Beteiligten das Recht haben, sich 
vertreten und begleiten zu lassen, 

d) dass die Beteiligten Zugang zu allen Verfah-
rensunterlagen haben, 

e) dass die Beteiligten verlangen dürfen, dass 
die Verfahren öffentlich geführt werden und 
dass Zeugen geladen werden können, und 

f) dass das Überprüfungsorgan seine Entschei-
dungen oder Empfehlungen zügig und schrift-
lich bekanntgibt unter Angabe der Gründe, auf 
die sich die jeweilige Entscheidung oder Emp-
fehlung stützt. 

(7)   Jede Vertragspartei führt Verfahren ein oder 
erhält Verfahren aufrecht, die Folgendes vorse-
hen: 

a) rasch greifende Übergangsmaßnahmen, da-
mit dem Anbieter die Möglichkeit erhalten 
bleibt, am Beschaffungsverfahren teilzuneh-
men. Diese Übergangsmaßnahmen können 
zu einer Aussetzung des Beschaffungsver-
fahrens führen. In den Verfahren kann vorge-
sehen sein, dass bei der Entscheidung, ob 
solche Maßnahmen angewandt werden sol-
len, überwiegenden negativen Auswirkungen 
auf die betroffenen Interessen einschließlich 
des öffentlichen Interesses, Rechnung getra-
gen werden kann. Triftige Gründe für ein 
Nichttätigwerden sind schriftlich darzulegen, 
und 
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b) Abhilfemaßnahmen oder Ersatz für erlittene 
Verluste oder Schäden, wenn ein Überprü-
fungsorgan feststellt, dass ein Verstoß oder 
eine Nichtbeachtung im Sinne des Absatzes
1 vorliegt, wobei der Ersatz für erlittene Ver-
luste und Schäden sich auf die Kosten für die 
Erstellung des Angebots und/oder die Kosten 
im Zusammenhang mit der Beschwerde be-
schränken kann. 

(8)   Spätestens zehn Jahre nach Inkrafttreten die-
ses Abkommens nehmen die Vertragsparteien 
Verhandlungen auf mit dem Ziel, die Qualität des 
Rechtsschutzes weiter zu verbessern und unter 
anderem eine mögliche Verpflichtung zur Einfüh-
rung beziehungsweise Aufrechterhaltung vorver-
traglicher Rechtsbehelfe zu prüfen. 

Artikel 19.18 

Änderungen und Berichtigungen des 
Geltungsbereichs 

(1)   Eine Vertragspartei kann die Anhänge zu die-
sem Kapitel ändern oder berichtigen. 

(2)   Ändert eine Vertragspartei einen Anhang zu 
diesem Kapitel, so 

a) notifiziert sie dies der anderen Vertragspartei 
schriftlich und 

b) schlägt der anderen Vertragspartei in der No-
tifikation angemessene Ausgleichsmaßnah-
men vor, um den Geltungsbereich auf einem 
vergleichbaren Niveau wie vor der Änderung 
zu halten. 

(3)   Unbeschadet des Absatzes 2 Buchstabe b 
muss eine Vertragspartei keinen Ausgleich vorse-
hen, wenn 

a) die in Rede stehende Änderung in ihrer Wir-
kung unerheblich ist oder 

b) die Änderung eine Beschaffungsstelle betrifft, 
die faktisch nicht mehr der Kontrolle oder 
dem Einfluss der Vertragspartei unterliegt. 

(4)   Bestreitet die andere Vertragspartei, 

a) dass eine nach Absatz 2 Buchstabe b vorge-
schlagene Ausgleichsmaßnahme ausreicht, 
um den einvernehmlich vereinbarten Gel-
tungsbereich auf einem vergleichbaren Ni-
veau zu halten, 

b) dass die Änderung in ihrer Wirkung unerheb-
lich ist oder 

c) dass die Änderung eine Beschaffungsstelle 
betrifft, die im Sinne des Absatzes 3 Buch-
stabe b faktisch nicht mehr der Kontrolle oder 
dem Einfluss der Vertragspartei unterliegt, 

so muss sie binnen 45 Tagen nach Erhalt der No-
tifikation nach Absatz 2 Buchstabe a schriftlich 
Einspruch erheben; andernfalls wird — auch für 
die Zwecke des Kapitels neunundzwanzig (Streit-
beilegung) — davon ausgegangen, dass sie mit 
der Ausgleichsmaßnahme beziehungsweise der 
Änderung einverstanden ist. 

(5)   Folgende Änderungen der Anhänge einer 
Vertragspartei gelten als Berichtigung, sofern sie 
sich nicht auf den in diesem Abkommen vorgese-
henen, einvernehmlich vereinbarten Geltungsbe-
reich auswirken: 

a) Änderung der Bezeichnung einer Stelle, 

b) Verschmelzung zweier oder mehrerer der in 
einem Anhang aufgeführten Stellen und 

c) Aufspaltung einer in einem Anhang aufge-
führten Stelle in zwei oder mehrere Stellen, 
die alle in die Liste der im betreffenden An-
hang aufgeführten Stellen aufgenommen 
werden. 

(6)   Beabsichtigte Berichtigungen der Anhänge 
notifiziert eine Vertragspartei der anderen Ver-
tragspartei nach Inkrafttreten dieses Abkommens 
alle zwei Jahre — im Einklang mit dem im Über-
einkommen über das öffentliche Beschaffungswe-
sen in Anhang 4 des WTO-Übereinkommens vor-
gesehenen Notifikationszyklus. 

(7)   Eine Vertragspartei kann der anderen Ver-
tragspartei innerhalb von 45 Tagen nach Erhalt 
der Notifikation mitteilen, dass sie Einwände ge-
gen die beabsichtigte Berichtigung erhebt. Erhebt 
eine Vertragspartei Einwände, so legt sie dar, aus 
welchen Gründen die beabsichtigte Berichtigung 
ihrer Auffassung nach keine Änderung im Sinne 
des Absatzes 5 ist und wie sich die beabsichtigte 
Berichtigung auf den in diesem Abkommen vorge-
sehenen einvernehmlich vereinbarten Geltungs-
bereich auswirkt. Werden innerhalb von 45 Tagen 
nach Eingang der Notifikation keine schriftlichen 
Einwände erhoben, wird dies als Zustimmung der 
betreffenden Vertragspartei zu der beabsichtigten 
Berichtigung gewertet. 
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Artikel 19.19 

Ausschuss für das öffentliche 
Beschaffungswesen 

(1)   Der nach Artikel 26.2 Absatz 1 Buchstabe e 
eingesetzte Ausschuss für das öffentliche Be-
schaffungswesen, der sich aus Vertretern der 
Vertragsparteien zusammensetzt, tritt bei Bedarf 
zusammen, um den Vertragsparteien die Möglich-
keit zu bieten, über Fragen im Zusammenhang mit 
dem Funktionieren dieses Kapitels oder der För-
derung der Ziele dieses Kapitels zu beraten und 
sonstige Aufgaben wahrzunehmen, die ihm gege-
benenfalls von den Vertragsparteien übertragen 
werden. 

(2)   Der Ausschuss für das öffentliche Beschaf-
fungswesen tritt auf Ersuchen einer Vertragspar-
tei zusammen und hat folgende Befugnisse: 

a) Befassung mit Fragen der öffentlichen Be-
schaffung, die ihm von einer Vertragspartei 
vorgelegt werden, 

b) Informationsaustausch über Beschaffungs-
möglichkeiten in jeder Vertragspartei, 

c) Erörterung sonstiger Fragen im Zusammen-
hang mit dem Funktionieren dieses Kapitels 
und 

d) Prüfung der Förderung koordinierter Aktivitä-
ten mit dem Ziel, Anbietern den Zugang zu 
Beschaffungsmöglichkeiten im Gebiet der je-
weils anderen Vertragspartei zu erleichtern. 
In Betracht kommen unter anderem Aktivitä-
ten wie Informationsveranstaltungen, insbe-
sondere mit Blick auf eine Verbesserung des 
elektronischen Zugangs zu öffentlich verfüg-
baren Informationen über die jeweiligen Be-
schaffungssysteme der Vertragsparteien, 
und Initiativen zur Erleichterung des Zugangs 
für kleine und mittlere Unternehmen. 

(3)   Jede Vertragspartei legt dem Ausschuss für 
das öffentliche Beschaffungswesen jährlich im 
Einklang mit Artikel 19.15 statistische Daten zu 
von diesem Kapitel erfassten Beschaffungen vor. 

KAPITEL ZWANZIG 

Geistiges Eigentum 

Abschnitt A 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 20.1 

Ziele 

Die Ziele dieses Kapitels bestehen darin, 

a) die Produktion und Vermarktung innovativer 
und kreativer Erzeugnisse sowie die Erbrin-
gung von Dienstleistungen zwischen den 
Vertragsparteien zu erleichtern und 

b) ein angemessenes und wirksames Schutz-
und Durchsetzungsniveau für Rechte des 
geistigen Eigentums (Immaterialgüterrechte) 
zu erreichen. 

Artikel 20.2 

Art und Umfang der Pflichten 

(1)   Die Bestimmungen dieses Kapitels ergänzen 
die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien aus 
dem TRIPS-Übereinkommen. 

(2)   Es steht jeder Vertragspartei frei, die für die 
Anwendung dieses Abkommens in ihrem eigenen 
Rechtssystem und in ihrer Rechtspraxis geeig-
nete Methode festzulegen. 

(3)   Dieses Abkommen schafft keine Verpflichtun-
gen hinsichtlich der Aufteilung von Ressourcen für 
die Durchsetzung von Rechten des geistigen Ei-
gentums und für die Durchsetzung des Rechts im 
Allgemeinen. 

Artikel 20.3 

Belange der öffentlichen Gesundheit 
(1)   Die Vertragsparteien erkennen die Bedeu-
tung der am 14. November 2001 von der Minister-
konferenz der Welthandelsorganisation (WTO) 
verabschiedeten Erklärung von Doha zum TRIPS-
Übereinkommen und zur öffentlichen Gesundheit
(im Folgenden „Doha-Erklärung“) an. Bei der Aus-
legung und Wahrnehmung der Rechte und Pflich-
ten aus diesem Kapitel gewährleisten die Ver-
tragsparteien die Vereinbarkeit mit dieser Erklä-
rung. 



Drucksache 19/958 – 116 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

(2)   Die Vertragsparteien tragen zur Umsetzung 
und Beachtung der Entscheidung des Allgemei-
nen Rates der WTO vom 30. August 2003 zu Ab-
satz 6 der Doha-Erklärung sowie des am 6. De-
zember 2005 in Genf unterzeichneten Protokolls 
zur Änderung des TRIPS-Übereinkommens bei. 

Artikel 20.4 

Erschöpfung 

Dieses Kapitel lässt die Freiheit der Vertragspar-
teien unberührt, zu bestimmen, ob und unter wel-
chen Bedingungen die Erschöpfung der Rechte 
des geistigen Eigentums eintritt. 

Artikel 20.5 

Offenlegung von Informationen 

Dieses Kapitel verpflichtet eine Vertragspartei we-
der zu einer Offenlegung von Informationen, die 
ihrem Recht andernfalls zuwiderlaufen würden, 
noch zu einer Offenlegung von Informationen, die 
aufgrund ihrer Vorschriften über den Zugang zu 
Informationen und den Schutz der Privatsphäre 
von der Offenlegung ausgenommen sind. 

Abschnitt B 
Immaterialgüterrechtsnormen 

Artikel 20.6 

Begriffsbestimmung 

Für die Zwecke dieses Abschnitts bezeichnet der 
Ausdruck 

pharmazeutisches Erzeugnis ein Erzeugnis, 
einschließlich eines chemischen oder biologi-
schen Arzneimittels, eines Impfstoffs oder ei-
nes Radiopharmakons, das hergestellt, ver-
kauft oder als Mittel ausgelobt wird 

a) zur Stellung einer ärztlichen Diagnose, zur 
Behandlung, Milderung oder Verhütung 
einer Krankheit, einer Störung oder eines 
ungewöhnlichen physiologischen Zustan-
des oder ihrer Symptome oder 

b) zur Wiederherstellung, Besserung oder 
Veränderung der physiologischen Funkti-
onen. 

Unterabschnitt A 

Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 

Artikel 20.7 

Gewährter Schutz 

(1)   Die Vertragsparteien sind an die folgenden 
internationalen Übereinkünften gebunden: 

a)
Artikel 2 bis 20 der am 24. Juli 1971 in Paris 
unterzeichneten Berner Übereinkunft zum
Schutz von Werken der Literatur und Kunst, 

b)
Artikel 1 bis 14 des am 20. Dezember 1996 in 
Genf angenommenen WIPO-Urheberrechts-
vertrags, 

c)
Artikel 1 bis 23 des am 20. Dezember 1996 in 
Genf unterzeichneten WIPO-Vertrags über
Darbietungen und Tonträger und 

d)
Artikel 1 bis 22 des am 26. Oktober 1961 in 
Rom unterzeichneten Internationalen Ab-
kommens über den Schutz der ausübenden
Künstler, der Hersteller von Tonträgern und
der Sendeunternehmen. 

(2)   Soweit es die in Absatz 1 genannten Über-
einkünfte zulassen, beschränkt dieses Kapitel 
keine Vertragspartei in ihrer Möglichkeit, den von 
ihr gewährten Schutz des geistigen Eigentums 
von Darbietungen auf die auf Tonträgern festge-
haltenen Darbietungen zu beschränken. 

Artikel 20.8 

Sendung und öffentliche Wiedergabe 

(1)   Jede Vertragspartei gewährt ausübenden 
Künstlern das ausschließliche Recht, die draht-
lose Sendung und die öffentliche Wiedergabe ih-
rer Darbietungen zu erlauben oder zu verbieten, 
es sei denn, die Darbietung ist selbst bereits eine 
gesendete Darbietung oder beruht auf einer Auf-
zeichnung. 

(2)   Jede Vertragspartei gewährleistet, dass bei 
Nutzung eines zu gewerblichen Zwecken veröf-
fentlichten Tonträgers oder eines Vervielfälti-
gungsstücks eines solchen Tonträgers zum Zwe-
cke der drahtlosen Sendung oder der öffentlichen 
Wiedergabe der Nutzer eine einmalige angemes-
sene Vergütung entrichtet und dass diese Vergü-
tung auf die betreffenden ausübenden Künstler 
und Tonträgerhersteller aufgeteilt wird. Besteht 
zwischen den ausübenden Künstlern und den 
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Tonträgerherstellern keine Vereinbarung, so kann 
jede Vertragspartei die Bedingungen, nach denen 
die Vergütung unter ihnen aufzuteilen ist, festle-
gen. 

Artikel 20.9 

Schutz technischer Maßnahmen 
(1)   Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der 
Ausdruck technische Maßnahmen alle Techno-
logien, Vorrichtungen oder Komponenten, die im 
normalen Betrieb dazu bestimmt sind, auf Werke, 
Darbietungen und Tonträger gerichtete Handlun-
gen zu verhindern oder einzuschränken, die von 
den Autoren, ausübenden Künstlern oder Herstel-
lern von Tonträgern nicht genehmigt worden sind, 
so wie dies in den Rechtsvorschriften einer Ver-
tragspartei festgelegt ist. Unbeschadet des Gel-
tungsbereichs des Urheberrechts oder verwand-
ter Schutzrechte in den Rechtsvorschriften einer 
Vertragspartei sind technische Maßnahmen als 
wirksam anzusehen, wenn die Nutzung der ge-
schützten Werke, Darbietungen oder Tonträger 
von den Autoren, ausübenden Künstlern oder 
Herstellern von Tonträgern durch eine diesbezüg-
liche Zugangskontrolle oder ein Schutzverfahren 
wie Verschlüsselung oder Verzerrung oder einen 
Mechanismus zur Kontrolle der Vervielfältigung, 
welche die Erreichung des Schutzziels sicherstel-
len, kontrolliert wird. 

(2)   Jede Vertragspartei sieht einen hinreichen-
den Rechtsschutz und wirksame Rechtsbehelfe 
gegen die Umgehung wirksamer technischer 
Maßnahmen vor, welche die Autoren, ausüben-
den Künstler oder Hersteller von Tonträgernim 
Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Rechte 
an ihren Werken, Darbietungen und Tonträgern 
einsetzen, und welche auf diese Werke, Darbie-
tungen und Tonträger gerichtete Handlungen ein-
schränken, die von den betroffenen Autoren, aus-
übenden Künstlern oder Herstellern von Tonträ-
gern nicht genehmigt wurden oder die nach gel-
tendem Recht nicht zulässig sind. 

(3)   Um den hinreichenden Rechtsschutz und die 
wirksamen Rechtsbehelfe nach Absatz 2 zu ge-
währleisten, sieht jede Vertragspartei Schutz zu-
mindest gegen folgende Handlungen vor: 

a) nach Maßgabe ihrer Rechtsvorschriften 

i) das unerlaubte Umgehen einer wirksa-
men technischen Maßnahme durch einen 

Verletzer, dem bekannt ist oder den Um-
ständen nach bekannt sein muss, dass er 
eine Verletzungshandlung vornimmt, und

ii) das öffentliche Feilbieten einer Vorrich-
tung oder eines Erzeugnisses, ein-
schließlich Computerprogrammen, oder 
einer Dienstleistung als Mittel zur Umge-
hung einer wirksamen technischen Maß-
nahme und 

b) die Herstellung, die Einfuhr oder den Vertrieb 
einer Vorrichtung oder eines Erzeugnisses, 
einschließlich Computerprogrammen, oder 
die Erbringung von Dienstleistungen, 

i) die vornehmlich dazu bestimmt sind oder 
zu dem Zweck hergestellt werden, eine 
wirksame technische Maßnahme zu um-
gehen, oder 

ii) außer der Umgehung einer wirksamen 
technischen Maßnahme nur einen be-
grenzten wirtschaftlich nennenswerten 
Zweck erfüllen. 

(4)   Der Ausdruck „nach Maßgabe ihrer Rechts-
vorschriften“ in Absatz 3 bedeutet, dass jede Ver-
tragspartei bei der Durchführung des Buchsta-
bens a Ziffern i und ii über einen Spielraum ver-
fügt. 

(5)   In Bezug auf die Durchführung der Absätze 2 
und 3 muss eine Vertragspartei nicht vorschrei-
ben, dass bei der Konzipierung von Erzeugnissen 
der Verbraucherelektronik, der Telekommunika-
tion oder der Datenverarbeitungstechnik oder bei 
der Konzipierung und Auswahl von Teilen und 
Komponenten für solche Erzeugnisse einer be-
stimmten technischen Maßnahme Rechnung zu 
tragen ist, solange das Erzeugnis nicht in anderer 
Hinsicht gegen die Maßnahmen der Vetragspartei 
zur Durchführung der genannten Absätze ver-
stößt. Diese Bestimmung bezweckt, dass dieses 
Abkommen keine Vertragspartei verpflichtet, die 
Interoperabilität in ihren Rechtsvorschriften vorzu-
schreiben; somit ist die Informations- und Kom-
munikationstechnologiewirtschaft nicht verpflich-
tet, Vorrichtungen, Erzeugnisse, Komponenten 
oder Dienstleistungen so zu konzipieren, dass sie 
bestimmten technischen Maßnahmen entspre-
chen. 

(6)   Bei der Gewährleistung eines hinreichenden 
Rechtsschutzes und wirksamer Rechtsbehelfe 
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nach Absatz 2 kann eine Vertragspartei angemes-
sene Beschränkungen oder Ausnahmen in Bezug 
auf Maßnahmen zur Durchführung der Absätze 2 
und 3 einführen oder beibehalten. Die Verpflich-
tungen aus den Absätzen 2 und 3 lassen die nach 
dem Recht einer Vertragspartei geltenden 
Rechte, Beschränkungen, Ausnahmen oder Ver-
teidigungsmittel im Zusammenhang mit der Ver-
letzung des Urheberrechts oder verwandter 
Schutzrechte unberührt. 

Artikel 20.10 

Schutz von Informationen für die 
Wahrnehmung der Rechte 

(1)   Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der 
Ausdruck Informationen für die Wahrnehmung 
der Rechte

a) Informationen, die das Werk, die Darbietung 
oder den Tonträger, den Urheber des Werks, 
den ausübenden Künstler der Darbietung 
oder den Hersteller des Tonträgers oder den 
Inhaber eines Rechts am Werk, an der Dar-
bietung oder am Tonträger identifizieren, 

b) Informationen über die Nutzungsbedingun-
gen eines Werkes, einer Darbietung oder ei-
nes Tonträgers oder 

c) Zahlen oder Codes, welche die in den Buch-
staben a und b genannten Informationen dar-
stellen, 

sofern irgendeine dieser Informationen an einem 
Vervielfältigungsstück eines Werkes, einer Dar-
bietung oder eines Tonträgers angebracht ist oder 
im Zusammenhang mit der öffentlichen Wieder-
gabe oder Zugänglichmachung eines Werkes, ei-
ner Darbietung oder eines Tonträger erscheint. 

(2)   Zum Schutz elektronischer Informationen für 
die Wahrnehmung der Rechte sorgt jede Ver-
tragspartei für einen hinreichenden Rechtsschutz 
und wirksame Rechtsbehelfe gegen Personen, 
die wissentlich und unbefugt eine der nachstehen-
den Handlungen vornehmen, obwohl ihnen be-
kannt ist oder den Umständen nach bekannt sein 
muss, dass diese Handlung die Verletzung eines 
Urheberrechts oder eines verwandten Schutz-
rechts herbeiführen, ermöglichen, erleichtern oder 
verbergen wird: 

a) die Entfernung oder Veränderung elektroni-
scher Informationen für die Wahrnehmung 
der Rechte oder 

b) die Verbreitung, Einfuhr zur Verbreitung, 
Sendung, öffentliche Wiedergabe oder Zu-
gänglichmachung von Vervielfältigungsstü-
cken von Werken, Darbietungen oder Tonträ-
gern in dem Wissen, dass elektronische Infor-
mationen für die Wahrnehmung der Rechte 
unbefugt entfernt oder geändert wurden. 

(3)   Bei der Gewährleistung eines hinreichenden 
Rechtsschutzes und wirksamer Rechtsbehelfe 
nach Absatz 2 kann eine Vertragspartei in Bezug 
auf Maßnahmen zur Durchführung des Absatzes 
2 angemessene Beschränkungen oder Ausnah-
men einführen oder beibehalten. Die Verpflichtun-
gen aus Absatz 2 lassen die nach dem Recht ei-
ner Vertragspartei geltenden Rechte, Beschrän-
kungen, Ausnahmen oder Verteidigungsmittel im 
Zusammenhang mit der Verletzung des Urheber-
rechts oder verwandter Schutzrechte unberührt. 

Artikel 20.11 

Haftung der Anbieter von 
Vermittlungsdiensten 

(1)   Vorbehaltlich der anderen Absätze dieses Ar-
tikels legt jede Vertragspartei in ihrem Recht Be-
schränkungen oder Ausnahmen in Bezug auf die 
Haftung als Vermittler auftretender Diensteanbie-
ter für den Fall fest, dass es im Zusammenhang 
mit der Erbringung oder Nutzung ihrer Dienste zu 
Verletzungen des Urheberrechts oder verwandter 
Schutzrechte in Kommunikationsnetzen oder über 
solche Netze kommt. 

(2)   Die Beschränkungen oder Ausnahmen nach 
Absatz 1 

a) erstrecken sich zumindest auf die nachfol-
genden Funktionen: 

i) Hosting der Informationen auf Verlangen 
eines Nutzers des Hosting-Dienstes, 

ii) Zwischenspeicherung (Caching) mittels 
eines automatisierten Verfahrens, bei der 
der Diensteanbieter 

A) die Informationen außer aus techni-
schen Gründen nicht verändert, 

B) gewährleistet, dass etwaige, mit der 
Zwischenspeicherung der Informati-
onen zusammenhängende Anwei-
sungen, die in einer in dem Indust-
riezweig weithin anerkannten und 
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gebräuchlichen Weise formuliert 
sind, befolgt werden, und 

C) den Einsatz rechtmäßiger Techno-
logie nicht beeinträchtigt, die in die-
sem Industriezweig weithin aner-
kannt und gebräuchlich ist, um Da-
ten über die Informationsnutzung zu 
gewinnen, und 

iii) bloße Durchleitung im Sinne der Bereit-
stellung der Mittel zur Übertragung der 
von einem Nutzer zur Verfügung gestell-
ten Informationen oder zum Zugang zu 
einem Kommunikationsnetz, und 

b) können sich auch auf andere Funktionen, da-
runter die Bereitstellung eines Informationslo-
kalisierungsmittels, erstrecken, bei denen ur-
heberrechtlich geschütztes Material automa-
tisch vervielfältigt und die Vervielfältigungen 
wiedergegeben werden. 

(3)   Die Anwendbarkeit der Beschränkungen oder 
Ausnahmen im Sinne dieses Artikels darf nicht an 
die Bedingung geknüpft sein, dass der Dienstean-
bieter seinen Dienst überwacht oder dass er aktiv 
nach Tatsachen forscht, die auf eine Verlet-
zungstätigkeit hindeuten. 

(4)   Jede Vertragspartei kann in ihrem innerstaat-
lichen Recht Voraussetzungen aufstellen, unter 
denen Diensteanbieter die Beschränkungen und 
Ausnahmen nach diesem Artikel in Anspruch neh-
men können. Unbeschadet des Vorstehenden 
kann jede Vertragspartei geeignete Verfahren zur 
wirksamen Meldung angeblicher Verstöße einfüh-
ren sowie zur wirksamen Rückmeldung seitens 
derjenigen, deren Material aufgrund eines Fehlers 
oder einer Fehlidentifizierung entfernt oder abge-
schaltet wurde. 

(5)   Unbeschadet dieses Artikels können im 
Recht einer Vertragspartei andere Verteidigungs-
mittel, Beschränkungen und Ausnahmen bezüg-
lich der Verletzung des Urheberrechts oder ver-
wandter Schutzrechte vorgesehen sein. Dieser 
Artikel lässt die Möglichkeit unberührt, dass ein 
Gericht oder eine Verwaltungsbehörde nach dem 
Recht einer Vertragspartei vom Diensteanbieter 
verlangt, eine Rechtsverletzung abzustellen oder 
zu verhindern. 

Artikel 20.12 

Camcording 

Jede Vertragspartei kann Strafverfahren und -
sanktionen nach ihren Gesetzen und sonstigen 
Vorschriften für den Fall vorsehen, dass eine Per-
son ohne Genehmigung des Leiters des Filmthe-
aters oder des urheberrechtlichen Rechteinha-
bers an einem Filmwerk während der Vorführung 
des Werkes in einer öffentlich zugänglichen Wie-
dergabeeinrichtung eine Kopie des Werks oder ei-
nes Teiles davon anfertigt. 

Unterabschnitt B 

Marken 

Artikel 20.13 

Internationale Übereinkünfte 
Jede Vertragspartei unternimmt alle zumutbaren 
Anstrengungen, um den Artikeln 1 bis 22 des am 
27. März 2006 in Singapur unterzeichneten Ver-
trags von Singapur zum Markenrecht nachzukom-
men und dem am 27. Juni 1989 in Madrid unter-
zeichneten Protokoll zum Madrider Abkommen 
über die internationale Registrierung von Marken
beizutreten. 

Artikel 20.14 

Eintragungsverfahren 

Jede Vertragspartei sieht ein System zur Eintra-
gung von Marken vor, bei dem die Begründung für 
die Ablehnung einer Markeneintragung dem An-
tragsteller schriftlich mitgeteilt wird, wobei dem 
Antragsteller die Möglichkeit eingeräumt wird, die 
Ablehnung anzugreifen und gegen eine endgül-
tige Ablehnung vor einer Justizbehörde Rechtsbe-
helfe einzulegen. Jede Vertragspartei schafft die 
Möglichkeit, Widerspruch entweder gegen Mar-
kenanmeldungen oder gegen Markeneintragun-
gen einzulegen. Jede Vertragspartei stellt eine öf-
fentlich zugängliche elektronische Datenbank für 
Markenanmeldungen und Markeneintragungen 
bereit. 

Artikel 20.15 

Ausnahmen von den Rechten aus  
einer Marke 

Jede Vertragspartei sieht die lautere Nutzung be-
schreibender Angaben, auch im Zusammenhang 
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mit geografischen Angaben, als begrenzte Aus-
nahme von den Rechten aus einer Marke vor. Bei 
der Klärung der Frage, was eine lautere Benut-
zung darstellt, wird den berechtigten Interessen 
des Markeninhabers und Dritter Rechnung getra-
gen. Jede Vertragspartei kann sonstige begrenzte 
Ausnahmen vorsehen, sofern diese Ausnahmen 
den berechtigten Interessen des Markeninhabers 
und Dritter Rechnung tragen. 

Unterabschnitt C 

Geografische Angaben 

Artikel 20.16 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Unterabschnitts bezeich-
net der Ausdruck 

geografische Angabe eine Angabe, die ein 
landwirtschaftliches Erzeugnis oder Lebens-
mittel als Ware mit Ursprung im Gebiet einer 
Vertragspartei oder in einer Gegend oder ei-
nem Ort in diesem Gebiet ausweist, wobei eine 
bestimmte Qualität oder der Ruf oder eine 
sonstige Eigenschaft des Erzeugnisses im We-
sentlichen auf seiner geografischen Herkunft 
beruht, und 

Produktklasse eine in Anhang 20-C aufgelis-
tete Erzeugniskategorie. 

Artikel 20.17 

Geltungsbereich 

Dieser Unterabschnitt gilt für geografische Anga-
ben bei Erzeugnissen, die einer der Produktklas-
sen in Anhang 20-C zuzuordnen sind. 

Artikel 20.18 

Aufgelistete geografische Angaben 

Für die Zwecke dieses Unterabschnitts gilt Fol-
gendes: 

a) Die in Anhang 20-A Teil A aufgelisteten An-
gaben sind geografische Angaben, die ein Er-
zeugnis als aus dem Gebiet der Europäi-
schen Union oder aus einer Gegend oder aus 
einem Ort in diesem Gebiet kennzeichnen, 
und 

b) die in Anhang 20-A Teil B aufgelisteten Anga-
ben sind geografische Angaben, die ein Er-
zeugnis als aus dem Gebiet Kanadas oder 
aus einer Gegend oder aus einem Ort in die-
sem Gebiet kennzeichnen. 

Artikel 20.19 

Schutz der in Anhang 20-A aufgelisteten 
geografischen Angaben 

(1)   Hat eine Vertragspartei die geografischen An-
gaben der anderen Vertragspartei überprüft, so 
gewährt sie ihnen das in diesem Unterabschnitt 
festgelegte Schutzniveau. 

(2)   Jede Vertragspartei stattet die betroffenen 
Parteien mit den rechtlichen Mitteln aus, um Fol-
gendes zu verhindern: 

a) die Verwendung einer in Anhang 20-A aufge-
listeten geografischen Angabe der anderen 
Vertragspartei für ein Erzeugnis, das der Pro-
duktklasse in Anhang 20-A für diese geogra-
fische Angabe zugeordnet ist und das entwe-
der 

i) seinen Ursprung nicht in dem in Anhang 
20-A angegebenen Herkunftsort dieser 
geografischen Angabe hat oder 

ii) seinen Ursprung zwar in dem in Anhang 
20-A angegebenen Herkunftsort dieser 
geografischen Angabe hat, aber nicht im 
Einklang mit den Gesetzen und sonsti-
gen Vorschriften der anderen Vertrags-
partei erzeugt oder hergestellt wurde, die 
gelten würden, wenn das Produkt zum 
Verbrauch im Gebiet der anderen Ver-
tragspartei bestimmt wäre, 

b) die Nutzung irgendeines Mittels in der Be-
zeichnung oder Aufmachung einer Ware, das 
in einer die Öffentlichkeit hinsichtlich der ge-
ografischen Herkunft der Ware irreführenden 
Weise angibt oder nahelegt, dass die fragli-
che Ware ihren Ursprung in einem anderen 
geografischen Gebiet als dem tatsächlichen 
Ursprungsort hat, und 

c)
jede sonstige Nutzung, die eine unlautere 
Wettbewerbshandlung im Sinne des Artikels 
10bis der am 14. Juli 1967 in Stockholm revi-
dierten Pariser Verbandsübereinkunft zum
Schutz des gewerblichen Eigentums (1967) 
darstellt. 
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(3)   Der Schutz nach Absatz 2 Buchstabe a gilt 
auch dann, wenn der wahre Ursprung des Er-
zeugnisses in Form einer Übersetzung angege-
ben oder die geografische Angabe in Form einer 
Übersetzung verwendet oder mit Zusätzen wie 
„Art“, „Typ“, „Fasson“, „Nachahmung“ oder der-
gleichen versehen wird. 

(4)   Jede Vertragspartei sorgt im Rahmen der 
Möglichkeiten ihrer Rechtsordnung für die Durch-
setzung von Verwaltungshandeln, mit denen einer 
Person untersagt wird, einen Nahrungsmittel-
grundstoff in einer Weise herzustellen, zuzuberei-
ten, abzupacken, zu kennzeichnen, zu verkaufen 
oder einzuführen oder zu bewerben, die unwahr, 
irreführend oder täuschend ist oder einen fal-
schen Eindruck hinsichtlich seines Ursprungs er-
weckt. 

(5)   Im Einklang mit Absatz 4 sieht jede Vertrags-
partei Verwaltungshandeln im Falle von Be-
schwerden vor, die darauf abstellen, dass Erzeug-
nisse in einer Weise gekennzeichnet beziehungs-
weise präsentiert werden, die unwahr, irreführend 
oder täuschend ist oder einen falschen Eindruck 
hinsichtlich ihres Ursprungs erweckt. 

(6)   Die Eintragung einer Marke, die eine in An-
hang 20-A aufgelistete geografische Angabe der 
anderen Vertragspartei enthält oder darstellt, wird 
entsprechend den rechtlichen Möglichkeiten einer 
Vertragspartei von Amts wegen oder auf Ersu-
chen einer betroffenen Partei abgelehnt bezie-
hungsweise gelöscht, falls das betreffende Er-
zeugnis zwar unter die in Anhang 20-A für diese 
geografische Angabe angegebene Produktklasse 
fällt, seinen Ursprung aber nicht an dem in An-
hang 20-A für diese geografische Angabe festge-
legten Ursprungsort hat. 

(7)   Dieser Unterabschnitt begründet keine Ver-
pflichtung, geografische Angaben zu schützen, 
die an ihrem Ursprungsort nicht oder nicht mehr 
geschützt oder nicht mehr gebräuchlich sind. Ist 
eine in Anhang 20-A aufgelistete geografische 
Angabe einer Vertragspartei an ihrem Ursprungs-
ort nicht länger geschützt oder wird sie dort unge-
bräuchlich, so unterrichtet diese Vertragspartei 
die andere Vertragspartei darüber und ersucht um 
ihre Löschung. 

Artikel 20.20 

Gleichlautende geografische Angaben 

(1)   Existieren in den Vertragsparteien gleichlau-
tende geografische Angaben bei Erzeugnissen 

derselben Produktklasse, so legt jede Vertrags-
partei die Bedingungen fest, unter denen die be-
treffenden gleichlautenden Angaben in der Praxis 
voneinander unterschieden werden, wobei sie da-
rauf achten, dass die betroffenen Erzeuger gleich-
behandelt und die Verbraucher nicht irregeführt 
werden. 

(2)   Schlägt eine Vertragspartei bei Verhandlun-
gen mit einem Drittland vor, eine geografische An-
gabe zu schützen, die ein Ursprungserzeugnis 
des Drittlands kennzeichnet, und ist diese geogra-
fische Angabe mit einer in Anhang 20-A aufgelis-
teten geografischen Angabe der anderen Ver-
tragspartei gleichlautend und fällt das betreffende 
Erzeugnis unter die in Anhang 20-A für die gleich-
lautende geografische Angabe der anderen Ver-
tragspartei angegebene Produktklasse, so wird 
dies der anderen Vertragspartei zur Kenntnis ge-
bracht und ihr die Möglichkeit zur Stellungnahme 
eingeräumt, bevor die geografische Angabe ge-
schützt wird. 

Artikel 20.21 

Ausnahmen 
(1)   Ungeachtet des Artikels 20.19 Absätze 2 und 
3 ist Kanada nicht verpflichtet, die betroffenen 
Parteien mit den rechtlichen Mittel zur Verhinde-
rung der Verwendung der in Anhang 20-A Teil A 
aufgelisteten und mit einem Sternchen versehe-
nen Bezeichnungen (28) auszustatten, wenn diese 
Bezeichnungen in Kombination mit Ausdrücken 
wie „Art“, „Typ“, „Fasson“, „Nachahmung“ oder 
dergleichen verwendet werden und mit einer les-
baren und sichtbaren Angabe des geografischen 
Ursprungs des betreffenden Erzeugnisses verse-
hen sind. 
(2)   Ungeachtet des Artikels 20.19 Absätze 2 und 
3 verhindert der Schutz der in Anhang 20-A Teil A 
aufgelisteten und mit einem Sternchen versehe-
nen geografischen Angaben (29) nicht die Verwen-
dung dieser Angaben im Gebiet Kanadas durch 
Personen, einschließlich ihrer Erben oder Rechts-
nachfolger, die diese Angaben bei Erzeugnissen 
der Klasse „Käse“ vor dem 18. Oktober 2013 ge-
werblich genutzt haben. 

(3)   Ungeachtet des Artikel 20.19 Absätze 2 und 
3 verhindert der Schutz der in Anhang 20-A Teil A 
aufgelisteten und mit zwei Sternchen versehenen 
geografischen Angaben nicht die Verwendung 
dieser Angaben durch Personen, einschließlich 
ihrer Erben oder Rechtsnachfolger, die diese An-
gaben bei Erzeugnissen der Klasse „Fleisch, 
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frisch, gefroren oder verarbeitet“ vor dem 18. Ok-
tober 2013 mindestens fünf Jahre lang gewerblich 
genutzt haben. Für alle anderen Personen, ein-
schließlich ihrer Erben und Rechtsnachfolger, 
welche die obigen Angaben bei Erzeugnissen der 
Klasse „Fleisch, frisch, gefroren oder verarbeitet“ 
vor dem 18. Oktober 2013 weniger als fünf Jahre 
lang gewerblich genutzt haben, gilt ein Über-
gangszeitraum von fünf Jahren ab Inkrafttreten 
dieses Artikels, in dem die Verwendung der obi-
gen Angabe nicht unterbunden wird. 

(4)   Ungeachtet des Artikel 20.19 Absätze 2 und 
3 verhindert der Schutz der in Anhang 20-A Teil A 
aufgelisteten und mit drei Sternchen versehenen 
geografischen Angaben nicht die Verwendung 
dieser Angaben durch Personen, einschließlich 
ihrer Erben oder Rechtsnachfolger, die diese An-
gaben bei Erzeugnissen der Klasse „Fleisch, tro-
ckengepökelt“ beziehungsweise der Klasse 
„Käse“ vor dem 18. Oktober 2013 mindestens 
zehn Jahre lang gewerblich verwendet haben. Für 
alle anderen Personen, einschließlich ihrer Erben 
und Rechtsnachfolger, welche die obigen Anga-
ben bei Erzeugnissen der Klasse „Fleisch, tro-
ckengepökelt“ beziehungsweise der Klasse 
„Käse“ vor dem 18. Oktober 2013 weniger als 
zehn Jahre lang gewerblich genutzt haben, gilt ein 
Übergangszeitraum von fünf Jahren ab Inkrafttre-
ten dieses Artikels, in dem die Verwendung der 
obigen Angaben nicht unterbunden wird. 

(5)   Wurde vor dem maßgeblichen Zeitpunkt nach 
Absatz 6 eine Marke in einer Vertragspartei gut-
gläubig angemeldet oder eingetragen oder wur-
den dort Rechte an einer Marke durch gutgläubige 
Nutzung erworben, so berühren die Maßnahmen 
zur Umsetzung dieses Unterabschnitts in dieser 
Vertragspartei nicht die Eintragungsfähigkeit oder 
die Gültigkeit der Eintragung einer Marke oder das 
Recht auf Benutzung einer Marke aufgrund der 
Tatsache, dass eine solche Marke mit einer geo-
grafischen Angabe identisch oder ihr ähnlich ist. 

(6)   Für die Zwecke des Absatzes 5 ist folgender 
Zeitpunkt maßgeblich: 

a) bei einer zum Zeitpunkt der Unterzeichnung 
dieses Abkommens in Anhang 20-A aufgelis-
teten geografischen Angabe der Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Unterabschnitts o-
der 

b) bei einer nach dem Zeitpunkt der Unterzeich-
nung dieses Abkommens nach Maßgabe des 
Artikels 20.22 in Anhang 20-A eingefügten 

geografischen Angabe der Zeitpunkt ihrer 
Einfügung. 

(7)   Ist eine Übersetzung einer geografischen An-
gabe identisch mit einer Bezeichnung oder enthält 
sie eine Bezeichnung, die im Gebiet einer Ver-
tragspartei gemeinsprachlich der übliche Name 
für ein Erzeugnis ist, oder ist eine geografische 
Angabe zwar nicht identisch mit einer derartigen 
Bezeichnung, enthält aber eine solche, so bleibt 
das Recht einer Person, diese Bezeichnung im 
Gebiet jener Vertragspartei in Verbindung mit 
dem betreffenden Erzeugnis zu verwenden, von 
den Bestimmungen dieses Unterabschnitts unbe-
rührt. 

(8)   Nichts spricht dagegen, dass im Gebiet einer 
Vertragspartei im Zusammenhang mit einem Er-
zeugnis ein Name verwendet wird, der für eine bei 
Inkrafttreten dieses Unterabschnitts dort existie-
rende Pflanzensorte oder Tierrasse gebräuchlich 
ist. 

(9)   Eine Vertragspartei kann vorsehen, dass ein 
nach diesem Unterabschnitt im Zusammenhang 
mit der Benutzung oder Eintragung einer Marke 
zu stellendes Ersuchen innerhalb von fünf Jahren 
nach dem allgemeinen Bekanntwerden der entge-
genstehenden Verwendung der geschützten An-
gabe in dieser Vertragspartei oder der Eintragung 
der Marke in dieser Vertragspartei zu stellen ist, 
vorausgesetzt, dass die Marke bis zu diesem Zeit-
punkt bereits veröffentlicht wurde und dieser Zeit-
punkt jenem Zeitpunkt vorausgeht, an dem die 
entgegenstehende Benutzung in dieser Vertrags-
partei allgemein bekannt wurde, es sei denn, die 
geografische Angabe wurde bösgläubig verwen-
det oder eingetragen. 

(10)   Dieser Unterabschnitt berührt nicht das 
Recht einer Person, im geschäftlichen Verkehr ih-
ren Namen oder den Namen ihres Geschäftsvor-
gängers zu benutzen, sofern dieser Name nicht in 
einer die Öffentlichkeit irreführenden Weise be-
nutzt wird. 

(11) a) Dieser Unterabschnitt berührt nicht 
das Recht einer Person, eine Marke in 
Kanada zu verwenden oder eintragen 
zu lassen, die eine in Anhang 20-B Teil
A aufgelistete Bezeichnung enthält 
oder daraus besteht, und 

b) Buchstabe a gilt nicht für die Bezeich-
nungen in Anhang 20-B Teil A, wenn 
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sie so verwendet werden, dass die Öf-
fentlichkeit hinsichtlich des Ur-
sprungsorts der Waren irregeführt 
würde. 

(12)   Die Verwendung der Bezeichnungen in An-
hang 20-B Teil B in Kanada unterliegt nicht den 
Bestimmungen dieses Unterabschnitts. 

(13)   Mit einer Übertragung von Rechten nach 
den Absätzen 2 bis 4 geht keine Übertragung des 
Rechts zur eigenständigen Verwendung einer ge-
ografischen Angabe einher. 

Artikel 20.22 

Änderungen des Anhangs 20-A 

(1)   Der nach Artikel 26.1 (Gemischter CETA-
Ausschuss) eingesetzte Gemischte CETA-Aus-
schuss kann auf Empfehlung des CETA-Aus-
schusses für geografische Angaben einvernehm-
lich beschließen, Anhang 20-A zu ändern, indem 
er geografische Angaben einfügt oder geografi-
sche Angaben streicht, die an ihrem Ursprungsort 
nicht mehr geschützt oder nicht mehr gebräuch-
lich sind. 

(2)   Eine geografische Angabe wird grundsätzlich 
nicht in Anhang 20-A Teil A eingefügt, wenn es 
sich um einen Namen handelt, der zum Zeitpunkt 
der Unterzeichnung dieses Abkommens im ein-
schlägigen Register der Europäischen Union für 
einen Mitgliedstaat der Europäischen Union mit 
dem Status „eingetragen“ geführt wird. 

(3)   Eine geografische Angabe, die ein Erzeugnis 
als Ursprungserzeugnis einer bestimmten Ver-
tragspartei ausweist, wird nicht in Anhang 20-A 
eingefügt, 

a) wenn sie mit einer Marke identisch ist, die in 
der anderen Vertragspartei für die gleichen 
oder ähnliche Erzeugnisse eingetragen 
wurde, oder mit einer Marke, für die im Gebiet 
der anderen Vertragspartei durch gutgläu-
bige Benutzung bereits Rechte erworben und 
ein Antrag für die gleichen oder ähnliche Er-
zeugnisse gestellt wurde, 

b) wenn sie mit dem gebräuchlichen Namen ei-
ner in der anderen Vertragspartei existieren-
den Pflanzensorte oder Tierrasse identisch 
ist oder 

c) wenn sie mit einer Bezeichnung identisch ist, 
die im Gebiet einer Vertragspartei gemein-
sprachlich der übliche Name für dieses Er-
zeugnis ist. 

Artikel 20.23 

Sonstige Schutzmaßnahmen 

Die Bestimmungen dieses Unterabschnitts lassen 
das Recht unberührt, die Anerkennung und den 
Schutz einer geografischen Angabe nach den ein-
schlägigen Rechtsvorschriften einer Vertragspar-
tei zu beantragen. 

Unterabschnitt D 

Geschmacksmuster 

Artikel 20.24 

Internationale Übereinkünfte 
Jede Vertragspartei unternimmt alle zumutbaren 
Anstrengungen, um der in Genf am 2. Juli 1999 
angenommenen Genfer Akte des Haager Abkom-
mens über die internationale Hinterlegung ge-
werblicher Muster und Modelle beizutreten. 

Artikel 20.25 

Verhältnis zum Urheberrecht 

Der Gegenstand eines Geschmacksmusterrechts 
kann nach dem Urheberrecht geschützt werden, 
wenn die Voraussetzungen für den Schutz erfüllt 
sind. In welchem Umfang und unter welchen Be-
dingungen ein solcher Schutz gewährt wird und 
auch welcher Grad der Originalität erforderlich ist, 
wird von jeder Vertragspartei festgelegt. 

Unterabschnitt E 

Patente 

Artikel 20.26 

Internationale Übereinkünfte 
Jede Vertragspartei unternimmt alle zumutbaren 
Anstrengungen zur Einhaltung der Artikel 1 bis 14 
und des Artikels 22 des in Genf am 1. Juni 2000 
verabschiedeten Vertrags über das Patentrecht. 
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Artikel 20.27 

Sui-generis-Schutz für Pharmazeutika 

(1)   Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der 
Ausdruck 

Grundpatent ein Patent, das ein Erzeugnis als 
solches, ein Verfahren zur Herstellung eines 
Erzeugnisses oder eine Verwendung eines Er-
zeugnisses schützt, und das vom Inhaber ei-
nes Patents, welches als Grundpatent dienen 
kann, als Grundpatent zum Zwecke der Ge-
währung des Sui-generis-Schutzes bestimmt 
wurde, und 

Erzeugnis den Wirkstoff oder die Wirkstoffzu-
sammensetzung eines pharmazeutischen Er-
zeugnisses. 

(2)   Auf Ersuchen des Patentinhabers oder seines 
Rechtsnachfolgers legt jede Vertragspartei einen 
Sui-generis-Schutzzeitraum für ein Erzeugnis 
fest, das durch ein geltendes Grundpatent ge-
schützt ist, sofern folgende Bedingungen erfüllt 
sind: 

a) Es wurde eine Genehmigung zum Inverkehr-
bringen des Erzeugnisses als pharmazeuti-
sches Erzeugnis auf dem Markt dieser Ver-
tragspartei erteilt (in diesem Artikel „Zulas-
sung“), 

b) für das Erzeugnis galt nicht bereits ein Sui-
generis-Schutzzeitraum und 

c) bei der Zulassung nach Buchstabe a handelt 
es sich um die erste Zulassung des Erzeug-
nisses als pharmazeutisches Erzeugnis auf 
dem Markt dieser Vertragspartei. 

(3)   Jede Vertragspartei kann 

a) einen Sui-generis-Schutzzeitraum nur dann 
festlegen, wenn der erste Zulassungsantrag 
innerhalb einer angemessenen, von dieser 
Vertragspartei vorgeschriebenen Frist ge-
stellt wird, und 

b) eine Ausschlussfrist für das Ersuchen um Ge-
währung eines Sui-generis-Schutzzeitraums 
von zumindest 60 Tagen ab dem Zeitpunkt 
der Erstzulassung vorschreiben. Wird die 
Erstzulassung bereits vor Erteilung des Pa-
tents erteilt, so legt jede Vertragspartei eine 
Frist von mindestens 60 Tagen ab Patenter-

teilung fest, in der das Ersuchen um Gewäh-
rung einer Schutzfrist nach diesem Artikel ge-
stellt werden kann. 

(4)   Ist ein Erzeugnis durch ein einziges Grund-
patent geschützt, so beginnt der Sui-generis-
Schutzzeitraum nach Ablauf der gesetzlichen 
Laufzeit dieses Patents. 

Ist ein Erzeugnis durch mehrere Patente ge-
schützt, die als Grundpatent dienen können, so 
kann eine Vertragspartei nur einen einzigen Sui-
generis-Schutzzeitraum festlegen, der mit dem 
Ablauf der gesetzlichen Laufzeit des Grundpa-
tents beginnt, und zwar nach folgendem Schema: 

a) ist dieselbe Person Inhaber alle Patente, die 
als Grundpatent dienen können, so erfolgt die 
Festlegung durch die Person, die um den Sui-
generis-Schutzzeitraum ersucht, und 

b) ist nicht dieselbe Person Inhaber aller Pa-
tente, die als Grundpatent dienen können, 
und gibt dies Anlass zu konkurrierenden Er-
suchen um Sui-generis-Schutz, so erfolgt die 
Festlegung im Einvernehmen der Patentinha-
ber. 

(5)   Jede Vertragspartei sorgt dafür, dass der Sui-
generis-Schutzzeitraum der Zeitspanne ent-
spricht, die zwischen der Anmeldung des Grund-
patents und der Erstzulassung verstrichen ist, ab-
züglich fünf Jahre. 

(6)   Ungeachtet des Absatzes 5 und unbeschadet 
einer etwaigen Verlängerung des Sui-generis-
Schutzzeitraums durch eine Partei als Anreiz zu 
oder Honorierung von Forschungsarbeiten inner-
halb bestimmter Zielgruppen, beispielsweise Kin-
der, darf die Dauer des Sui-generis-Schutzes ei-
nen von jeder Vertragspartei festzulegenden Zeit-
raum von zwei bis fünf Jahren nicht überschreiten. 

(7)   Jede Vertragspartei kann vorsehen, dass der 
Sui-generis-Schutzzeitraum ausläuft, 

a) wenn der Schutzberechtigte auf den Sui-ge-
neris-Schutz verzichtet oder 

b) wenn vorgeschriebene Verwaltungsgebüh-
ren nicht entrichtet werden. 

Jede Vertragspartei kann den Sui-generis-
Schutzzeitraum im Verhältnis zu etwaigen unge-
rechtfertigten Verzögerungen, die auf die Untätig-
keit des Antragstellers nach Stellung des Zulas-
sungsantrags zurückzuführen sind, verkürzen, so-



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 125 – Drucksache 19/958

fern der betreffende Antrag vom Grundpatentin-
haber oder einer mit ihm verbundenen Einrichtung 
gestellt wurde. 

(8)   In den Grenzen des durch das Grundpatent 
gewährten Schutzes erstreckt sich der Sui-gene-
ris-Schutz nur auf das zugelassene pharmazeuti-
sche Erzeugnis und auf seine etwaigen Verwen-
dungen als pharmazeutisches Erzeugnis, die vor 
Ablauf des Sui-generis-Schutzes zugelassen wur-
den. Vorbehaltlich des vorausgehenden Satzes 
verleiht der Sui-generis-Schutz dieselben Rechte 
wie das Patent und unterliegt denselben Be-
schränkungen und Verpflichtungen. 

(9)   Ungeachtet der Absätze 1 bis 8 kann jede 
Vertragspartei ferner die Reichweite des Schut-
zes begrenzen, indem sie Ausnahmen für das 
Herstellen, Verwenden, Feilbieten, Verkaufen 
oder Einführen von Erzeugnissen zum Zwecke 
der Ausfuhr im Schutzzeitraum vorsieht. 

(10)   Jede Vertragspartei kann das Sui-generis-
Schutzrecht aus Gründen der Nichtigkeit des 
Grundpatents widerrufen, insbesondere wenn 
dieses Patent vor Ablauf seiner gesetzlichen Lauf-
zeit erloschen ist oder insoweit widerrufen oder 
beschränkt wurde, als das Erzeugnis, dem der 
Schutz gewährt wurde, nicht mehr durch die 
Grundpatentsansprüche geschützt ist, oder aus 
Gründen des Entzugs der Zulassung(en) für den 
jeweiligen Markt oder aus Gründen der Schutzge-
währung entgegen den Bestimmungen des Ab-
satzes 2. 

Artikel 20.28 

Patentverknüpfungsmechanismen bei 
pharmazeutischen Erzeugnissen 

Greift eine Vertragspartei auf Mechanismen der 
Patentverknüpfung (patent linkage) zurück, wobei 
die Erteilung der Zulassung (oder die Konformi-
tätsmitteilung (notice of compliance) oder ver-
gleichbare Konzepte) bei generischen pharma-
zeutischen Erzeugnissen davon abhängig ist, ob 
noch Patentschutz besteht, so stellt sie sicher, 
dass allen Streitparteien gleichwertige, wirksame 
Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen. 

Unterabschnitt F 

Datenschutz 

Artikel 20.29 

Schutz nicht offengelegter Daten zu 
pharmazeutischen Erzeugnissen 

(1)   Schreibt eine Vertragspartei als Vorausset-
zung für die Zulassung pharmazeutischer Erzeug-
nisse mit neuen chemischen Substanzen (new 
chemical entities — NCE) (30) (in diesem Artikel 
„Zulassung“) die Vorlage nicht offengelegten 
Test- oder sonstiger Daten vor, die erforderlich 
sind, um festzustellen, ob die Verwendung dieser 
Erzeugnisse sicher und wirksam ist, so schützt die 
Vertragspartei diese Daten vor Offenlegung, 
wenn für die Gewinnung dieser Daten ein be-
trächtlicher Aufwand erforderlich ist, es sei denn, 
die Offenlegung ist zum Schutz der Öffentlichkeit 
notwendig, oder es werden Maßnahmen zur Ge-
währleistung des Schutzes der Daten vor unlaute-
rem gewerblichen Gebrauch ergriffen. 

(2)   Jede Vertragspartei sorgt dafür, dass Daten 
im Sinne des Absatzes 1, die der Vertragspartei 
nach Inkrafttreten dieses Abkommens vorgelegt 
werden, wie folgt behandelt werden: 

a) Außer der Person, welche die Daten vorlegte, 
darf keine andere Person diese Daten inner-
halb eines Zeitraums von mindestens sechs 
Jahren — gerechnet ab dem Tag, an dem die 
Vertragspartei der diese Daten zwecks Zulas-
sung beibringenden Person die Zulassung er-
teilte — ohne Zustimmung der Letztgenann-
ten dazu verwenden, eine Zulassung zu be-
antragen, und 

b) eine Vertragspartei darf keiner Person eine 
Zulassung erteilen, die diese Daten innerhalb 
von mindestens acht Jahren — gerechnet ab 
dem Tag, an dem die Vertragspartei der 
diese Daten zwecks Zulassungserteilung bei-
bringenden Person die Zulassung erteilte —
verwendet, ohne dass die datenbeibringende 
Person dem zustimmt. 

Vorbehaltlich dieses Absatzes wird keine Ver-
tragspartei daran gehindert, verkürzte Zulas-
sungsverfahren für derartige Erzeugnisse auf der 
Grundlage von Bioäquivalenz- und Bioverfügbar-
keitsstudien einzuführen. 
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Artikel 20.30 

Schutz von Daten zu Pflanzenschutzmitteln 

(1)   Jede Vertragspartei legt Sicherheits- und 
Wirksamkeitsanforderungen fest, bevor sie das 
Inverkehrbringen eines Pflanzenschutzmittels ge-
nehmigt (in diesem Artikel „Zulassung“). 

(2)   Jede Vertragspartei legt einen begrenzten 
Datenschutzzeitraum für Versuchs- oder Studien-
berichte fest, die erstmalig zwecks Erhalt einer 
Zulassung vorgelegt werden. Jede Vertragspartei 
legt fest, dass der Versuchs- oder Studienbericht 
in diesem Zeitraum nicht zum Vorteil anderer Per-
sonen verwendet wird, welche die Zulassung ei-
nes Pflanzenschutzmittels anstreben, es sei 
denn, es wird die ausdrückliche Zustimmung des 
Erstzulassungseigentümers nachgewiesen. 

(3)   Der Versuchs- oder Studienbericht sollte zur 
Zulassung oder zur Änderung einer Zulassung im 
Hinblick auf die Verwendung bei anderen Kultur-
pflanzen erforderlich sein. 

(4)   In jeder Vertragspartei beträgt der Daten-
schutzzeitraum mindestens zehn Jahre ab der 
Erstzulassung in dieser Vertragspartei für den 
Versuchs- oder Studienbericht zur Erlangung der 
Zulassung eines neuen Wirkstoffs und für die Da-
ten, auf die sich die gleichzeitige Eintragung des 
den Wirkstoff enthaltenden Enderzeugnisses 
stützt. Die Schutzdauer kann verlängert werden, 
um die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln mit 
geringem Risiko und geringfügigen Verwendun-
gen zu fördern. 

(5)   Jede Vertragspartei kann ferner Datenschutz- 
oder Vergütungsanforderungen im Zusammen-
hang mit Versuchs- oder Studienberichten auf-
stellen, die zur Änderung oder Erneuerung einer 
Zulassung vorgelegt werden. 

(6)   Jede Vertragspartei stellt Regeln zur Vermei-
dung von Wiederholungsversuchen an Wirbeltie-
ren auf. Beabsichtigt ein Antragsteller, Versuche 
und Studien mit Wirbeltieren durchzuführen, so 
sollte er dazu angehalten werden, mit allen erfor-
derlichen Mitteln zu überprüfen, ob diese Versu-
che und Studien nicht bereits durchgeführt oder 
eingeleitet wurden. 

(7)   Jede Vertragspartei sollte jeden neuen An-
tragsteller und jeden Inhaber der einschlägigen 
Zulassungen dazu anhalten, nach Kräften sicher-
zustellen, dass sie Versuche und Studien mit Wir-
beltieren gemeinsam nutzen. Die Kosten für die 

gemeinsame Nutzung diesbezüglicher Versuchs- 
und Studienberichte werden gerecht, transparent 
und diskriminierungsfrei festgelegt. Ein Antrag-
steller muss sich lediglich an den Kosten für Infor-
mationen beteiligen, die er zum Zwecke der Zu-
lassung vorlegen muss. 

(8)   Der oder die Inhaber der einschlägigen Zu-
lassung haben für die Kosten, die ihnen mit dem 
für die Zulassung erforderlichen Versuchs- oder 
Studienbericht entstanden sind, Anspruch auf 
eine angemessene Kostenbeteiligung seitens ei-
nes Antragstellers, der sich bei seinem Zulas-
sungsantrag für ein neues Pflanzenschutzmittel 
auf derartige Versuchs- und Studienberichte 
stützt. Jede Vertragspartei kann anordnen, dass 
die beteiligten Parteien etwaige Streitfragen im 
Wege eines verbindlichen Schiedsverfahrens 
nach ihrem Recht klären. 

Unterabschnitt G 

Pflanzensorten 

Artikel 20.31 

Pflanzensorten 
Jede Vertragspartei leistet ihren Beitrag zur För-
derung und Verbesserung des Schutzes von 
Pflanzensorten auf der Grundlage der Akte von 
1991 zum in Paris am 2. Dezember 1961 ange-
nommenen Internationalen Übereinkommen zum 
Schutz von Pflanzenzüchtungen. 

Abschnitt C 
Durchsetzung der Rechte des geistigen 

Eigentums 

Artikel 20.32 

Allgemeine Verpflichtungen 

(1)   Jede Vertragspartei trägt dafür Sorge, dass 
Verfahren zur Durchsetzung der Rechte des geis-
tigen Eigentums gerecht und billig sind, nicht un-
nötig kompliziert oder kostspielig sind und keine 
unzumutbaren Fristen oder ungerechtfertigten 
Verzögerungen mit sich bringen. Diese Verfahren 
sind so anzuwenden, dass die Errichtung von 
Schranken für den rechtmäßigen Handel vermie-
den wird und Vorkehrungen gegen ihren Miss-
brauch getroffen werden. 

(2)   Bei der Durchführung der Bestimmungen die-
ses Abschnitts berücksichtigt jede Vertragspartei, 
dass ein angemessenes Verhältnis zwischen der 
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Schwere der Rechtsverletzung, den Interessen 
Dritter und den anzuwendenden Maßnahmen, 
Rechtsbehelfen und Sanktionen bestehen muss. 

(3)   Die Artikel 20.33 bis 20.42 betreffen die zivil-
rechtliche Durchsetzung. 
(4)   Für die Zwecke der Artikel 20.33 bis 20.42 
bezeichnet der Ausdruck Immaterialgüterrechte, 
soweit nichts anderes bestimmt ist, alle Katego-
rien geistigen Eigentums, die Gegenstand von 
Teil II Abschnitte 1 bis 7 des TRIPS-Übereinkom-
mens sind. 

Artikel 20.33 

Antragsberechtigte 

Jede Vertragspartei räumt den folgenden Perso-
nen das Recht ein, die in den Artikeln 20.34 bis 
20.42 vorgesehenen Verfahren und Rechtsbe-
helfe in Anspruch zu nehmen: 

a) den Inhabern von Immaterialgüterrechten im 
Einklang mit dem Recht dieser Vertragspar-
tei, 

b) allen anderen Personen, die zur Nutzung die-
ser Rechte befugt sind, sofern diese Perso-
nen berechtigt sind, Ansprüche nach dem 
Recht dieser Vertragspartei geltend zu ma-
chen, 

c) Verwertungsgesellschaften mit ordnungsge-
mäß anerkannter Befugnis zur Vertretung von 
Immaterialgüterrechtsinhabern, soweit diese 
Gesellschaften berechtigt sind, Ansprüche 
nach dem Recht dieser Vertragspartei gel-
tend zu machen, und 

d) Berufsorganisationen mit ordnungsgemäß 
anerkannter Befugnis zur Vertretung von Im-
materialgüterrechtsinhabern, soweit diese 
Organisationen berechtigt sind, Ansprüche 
nach dem Recht dieser Vertragspartei gel-
tend zu machen. 

Artikel 20.34 

Beweise 

Jede Vertragspartei gewährleistet bei einer vor-
geblichen Immaterialgüterrechtsverletzung in ge-
werblichem Ausmaß, dass die Justizbehörden be-
fugt sind, soweit dies angebracht ist und ein ent-
sprechender Antrag gestellt wird, nach Maßgabe 
ihres Rechts die Vorlage einschlägiger, in der Ver-
fügungsgewalt der antragsgegnerischen Partei 

befindlicher Informationen, einschließlich Bank-, 
Finanz- oder Handelsunterlagen, vorbehaltlich 
des Schutzes vertraulicher Informationen, anzu-
ordnen. 

Artikel 20.35 

Maßnahmen zur Beweissicherung 

(1)   Jede Vertragspartei gewährleistet, dass die 
zuständigen Justizbehörden bereits vor Einleitung 
eines Verfahrens in der Hauptsache — auf Antrag 
einer Einrichtung, welche zur Begründung ihrer 
Ansprüche die ihr mit zumutbarem Aufwand zu-
gänglichen Beweise vorgelegt hat, wonach ihre 
Immaterialgüterrechte verletzt wurden oder ver-
letzt zu werden drohen — schnelle und wirksame 
einstweilige Maßnahmen zur Sicherung rechtser-
heblicher Beweise für die vorgebliche Verletzung, 
vorbehaltlich des Schutzes vertraulicher Informa-
tionen, anordnen können. 

(2)   Jede Vertragspartei kann vorsehen, dass die 
Maßnahmen nach Absatz 1 auch die ausführliche 
Beschreibung mit oder ohne Einbehaltung von 
Mustern umfassen oder die dingliche Beschlag-
nahme der vorgeblich rechtsverletzenden Waren 
und, soweit angezeigt, der für die Herstellung oder 
den Vertrieb dieser Waren notwendigen Werk-
stoffe und Geräte samt zugehöriger Unterlagen. 
Die Justizbehörden sind befugt, diese Maßnah-
men zu ergreifen, nötigenfalls auch ohne Anhö-
rung der anderen Partei, insbesondere dann, 
wenn durch eine Verzögerung dem Rechtsinha-
ber wahrscheinlich ein nicht wiedergutzumachen-
der Schaden entstünde oder wenn nachweislich 
die Gefahr besteht, dass Beweise vernichtet wer-
den. 

Artikel 20.36 

Auskunftsrecht 

Unbeschadet der Rechtsvorschriften der jeweili-
gen Vertragspartei über Sonderrechte, den 
Schutz der Vertraulichkeit von Informationsquel-
len oder die Verarbeitung personenbezogener 
Daten sorgt jede Vertragspartei dafür, dass ihre 
Justizbehördenin zivilrechtlichen Verfahren zur 
Durchsetzung von Immaterialgüterrechten auf be-
gründetes Ersuchen des Rechtsinhabers anord-
nen dürfen, dass der Verletzer oder vorgebliche 
Verletzer dem Rechtsinhaber oder den Justizbe-
hörden — zumindest für die Zwecke der Beweis-
sammlung — nach Maßgabe der geltenden Ge-
setze und sonstigen Vorschriften der betreffenden 
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Vertragspartei sachdienliche Informationen vor-
legt, in deren Besitz der Verletzer oder vorgebli-
che Verletzer ist oder über die er Kontrolle hat. 
Diese Informationen können Auskünfte über Per-
sonen einschließen, die in irgendeiner Weise an 
der Verletzung oder vorgeblichen Verletzung be-
teiligt sind, desgleichen Auskünfte über die Pro-
duktionsmittel oder die Vertriebswege der rechts-
verletzenden oder vorgeblich rechtsverletzenden 
Waren oder Dienstleistungen, einschließlich der 
Preisgabe der Identität von Dritten, die vorgeblich 
an der Herstellung und am Vertrieb der betreffen-
den Waren oder Dienstleistungen beteiligt waren, 
und ihrer Vertriebswege. 

Artikel 20.37 

Einstweilige Maßnahmen und 
Sicherungsmaßnahmen 

(1)   Jede Vertragspartei sorgt dafür, dass ihre 
Justizbehördenbefugt sind, schnelle und wirk-
same einstweilige Maßnahmen und Sicherungs-
maßnahmen, einschließlich einstweiliger Verfü-
gungen, gegen eine Partei oder, falls angezeigt, 
gegen einen Dritten, welcher der Zuständigkeit 
der betreffenden Justizbehördeuntersteht, zu er-
greifen, um zu verhindern, dass ein Immaterialgü-
terrecht verletzt wird, und insbesondere, um zu 
verhindern, dass rechtsverletzende Waren in die 
Vertriebswege gelangen. 

(2)   Jede Vertragspartei sorgt dafür, dass ihre 
Justizbehördenbefugt sind, die Beschlagnahme 
oder sonstige Verwahrnahme von Waren anzu-
ordnen, bei denen der Verdacht auf Verletzung ei-
nes Immaterialgüterrechts besteht, um deren In-
verkehrbringen oder deren Umlauf innerhalb der 
Vertriebswege zu verhindern. 

(3)   Jede Vertragspartei sorgt dafür, dass die Jus-
tizbehördenbei einer vorgeblichen Immaterialgü-
terrechtsverletzung in gewerblichem Ausmaß im 
Einklang mit den Rechtsvorschriften der betref-
fenden Vertragspartei anordnen dürfen, dass Ei-
gentum des vorgeblichen Verletzers vorsorglich 
beschlagnahmt wird, was auch die Sperrung sei-
ner Bankkonten und Blockierung sonstiger Ver-
mögenswerte umfasst. Zu diesem Zweck können 
die Justizbehörden, soweit angezeigt, die Über-
mittlung einschlägiger Bank-, Finanz- oder Han-
delsunterlagen oder die Gewährung des Zugangs 
zu anderen einschlägigen Unterlagen anordnen. 

Artikel 20.38 

Sonstige Abhilfemaßnahmen 

(1)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass auf Er-
suchen des Antragstellers die Justizbehörden an-
ordnen können, dass Waren, die nach ihren Fest-
stellungen ein Immaterialgüterrecht verletzen, un-
beschadet etwaiger durch die Verletzung begrün-
deter Schadensersatzansprüche des Rechtsinha-
bers sowie ohne jedwede Entschädigung endgül-
tig aus den Vertriebswegen entfernt oder vernich-
tet werden. Jede Vertragspartei stellt sicher, dass 
die Justizbehörden, soweit angezeigt, die Ver-
nichtung von Materialien und Geräten anordnen 
können, die vorwiegend zur Schaffung oder Her-
stellung dieser Waren verwendet wurden. Bei der 
Prüfung eines Ersuchens um derartige Abhilfe-
maßnahmen ist auf ein angemessenes Verhältnis 
zwischen der Schwere der Verletzung und den 
angeordneten Abhilfemaßnahmen zu achten so-
wie den Interessen Dritter Rechnung zu tragen. 

(2)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die 
Justizbehördenbefugt sind, die Durchführung von 
Abhilfemaßnahmen nach Absatz 1 auf Kosten des 
Verletzers anzuordnen, sofern keine dagegen-
sprechenden Gründe geltend gemacht werden. 

Artikel 20.39 

Gerichtliche Anordnungen 

(1)   Jede Vertragspartei sorgt dafür, dass ihre 
Justizbehördenin zivilrechtlichen Verfahren zur 
Durchsetzung von Immaterialgüterrechten befugt 
sind, gegenüber einer Partei die Unterlassung ei-
ner Rechtsverletzung anzuordnen, und unter an-
derem gegen diese Partei oder, soweit angezeigt, 
gegen einen Dritten, welcher der Zuständigkeit 
der betreffenden Justizbehörde untersteht, eine 
Verfügung zu erlassen, um zu verhindern, dass 
rechtsverletzende Waren in die Vertriebswege ge-
langen. 

(2)   Ungeachtet der anderen Bestimmungen die-
ses Abschnitts kann eine Vertragspartei die Abhil-
femaßnahmen gegen die Nutzung ohne Zustim-
mung des Rechtsinhabers durch die Regierung 
oder durch von dieser ermächtigte Dritte auf die 
Zahlung einer Vergütung beschränken, sofern die 
Vertragspartei die Bestimmungen des Teils II des 
TRIPS-Übereinkommens einhält, der speziell auf 
eine solche Nutzung abstellt. In anderen Fällen 
finden entweder die in diesem Abschnitt festge-
legten Abhilfemaßnahmen Anwendung, oder es 



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 129 – Drucksache 19/958

sind, falls diese Abhilfemaßnahmen nicht im Ein-
klang mit dem Recht einer Vertragspartei stehen, 
Feststellungsurteile und angemessene Entschä-
digungen vorzusehen. 

Artikel 20.40 

Schadensersatz 

(1)   Jede Vertragspartei sieht Folgendes vor: 

a) In zivilrechtlichen Verfahren sind ihre Justiz-
behörden befugt anzuordnen, dass ein Ver-
letzer, dem bekannt ist oder den Umständen 
nach bekannt sein muss, dass er Immaterial-
güterrechte verletzt, Folgendes an den 
Rechtsinhaber zahlt: 

i) einen angemessenen Schadensersatz 
als Ausgleich für den aus der Verletzung 
erlittenen Schaden oder 

ii) die der Verletzung zurechenbaren Verlet-
zergewinne, bei denen davon ausgegan-
gen werden kann, dass sie dem Scha-
densersatz nach Ziffer i entsprechen, 
und 

b) bei der Festlegung der Höhe des Schadens-
ersatzes für eine Verletzung von Immaterial-
güterrechten dürfen die Justizbehördenunter 
anderem jeden rechtmäßigen Wertmaßstab 
berücksichtigen, den der Rechtsinhaber ge-
gebenenfalls unterbreitet, darunter auch den 
entgangenen Gewinn. 

(2)   Alternativ zu Absatz 1 kann nach dem Recht 
einer Vertragspartei auch festgelegt werden, dass 
eine Vergütung, zum Beispiel in Form einer Li-
zenz- oder sonstigen Gebühr, zu zahlen ist, um 
einen Rechtsinhaber für die nicht genehmigte 
Nutzung seines geistigen Eigentums zu entschä-
digen. 

Artikel 20.41 

Prozesskosten 

Jede Vertragspartei sorgt dafür, dass ihre Justiz-
behörden, soweit angezeigt, beim Abschluss von 
Gerichtsverfahren in Zivilsachen zur Durchset-
zung von Immaterialgüterrechten nach dem Recht 
dieser Vertragspartei dazu befugt sind anzuord-
nen, dass die unterlegene Partei der obsiegenden 
Partei die Prozesskosten und sonstigen Auslagen 
ersetzt. 

Artikel 20.42 

Urheber- oder Inhabervermutung 

(1)   Für die Zwecke von Zivilverfahren im Zusam-
menhang mit dem Urheberrecht oder verwandten 
Schutzrechten genügt es, dass der Name des Ur-
hebers eines literarischen oder künstlerischen 
Werkes in der üblichen Weise auf dem Werk er-
scheint, damit dieser als Urheber gilt und infolge-
dessen berechtigt ist, Verletzungsverfahren anzu-
strengen, sofern nichts Gegenteiliges bewiesen 
wird. Das Gegenteil kann unter anderem mit einer 
Eintragung bewiesen werden. 

(2)   Absatz 1 gilt sinngemäß für die Inhaber ver-
wandter Schutzrechte in Bezug auf den Gegen-
stand dieser Schutzrechte. 

Abschnitt D 
Grenzmaßnahmen 

Artikel 20.43 

Geltungsbereich der Grenzmaßnahmen 

(1)   Für die Zwecke dieses Abschnitts bezeichnet 
der Ausdruck 

Waren mit nachgeahmter geografischer An-
gabe alle Waren nach Artikel 20.17, die unter 
eine in Anhang 20-C aufgelistete Produkt-
klasse fallen, einschließlich ihrer Verpackun-
gen, auf denen unerlaubt eine geografische 
Angabe angebracht ist, welche mit der geogra-
fischen Angabe identisch ist, die für die betref-
fenden Waren rechtsgültig eingetragen oder 
auf andere Weise geschützt ist, und welche die 
Rechte des Eigentümers oder Rechtsinhaber 
der betreffenden geografischen Angabe nach 
dem Recht der Vertragspartei verletzt, in der 
die Grenzmaßnahmenverfahren angewendet 
werden, 

nachgeahmte Markenwaren Waren, ein-
schließlich ihrer Verpackungen, auf denen un-
erlaubt eine Marke angebracht ist, die mit einer 
für die betreffenden Waren rechtsgültig einge-
tragenen Marke identisch ist oder die sich in ih-
ren wesentlichen Merkmalen nicht von einer 
solchen Marke unterscheiden lässt und welche 
die Rechte des Inhabers der betreffenden 
Marke nach dem Recht der Vertragspartei ver-
letzt, in der die Grenzmaßnahmenverfahren 
angewendet werden, 
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Ausfuhrversendungen Versendungen von 
Waren, die aus dem Gebiet einer Vertragspar-
tei an einen Ort außerhalb dieses Gebiets ver-
bracht werden sollen, ausgenommen Versen-
dungen im Zollgutversand und Umladung, 

Einfuhrversendungen Versendungen von 
Waren, die von einem Ort außerhalb des Ge-
biets einer Vertragspartei in deren Gebiet ver-
bracht werden, solange diese Waren unter 
zollamtlicher Überwachung bleiben; darin ein-
geschlossen sind Waren, die in dem betreffen-
den Gebiet in eine Freizone oder ein Zolllager 
verbracht werden, ausgeschlossen sind hinge-
gen Versendungen im Zollgutversand und Um-
ladung, 

unerlaubt hergestellte urheberrechtlich ge-
schützte Waren die Kopien von Waren, die 
ohne Zustimmung des Rechtsinhabers oder ei-
ner vom Rechtsinhaber im Herstellungsland 
ordnungsgemäß ermächtigten Person herge-
stellt wurden und die unmittelbar oder mittelbar 
ausgehend von einem Gegenstand gefertigt 
wurden, dessen Vervielfältigung nach dem 
Recht der Vertragspartei, in der die Grenzmaß-
nahmenverfahren angewendet werden, die 
Verletzung eines Urheberrechts oder eines 
verwandten Schutzrechts dargestellt hätte, 

Versendungen im Zollgutversand Versen-
dungen von Waren, die von einem Ort außer-
halb des Gebiets einer Vertragspartei in deren 
Gebiet gelangen und mit zollamtlicher Geneh-
migung unter ständiger zollamtlicher Überwa-
chung von einer Eingangszollstelle zu einer 
Ausgangszollstelle mit dem Zweck befördert 
werden dürfen, das Gebiet von dort aus zu ver-
lassen. Versendungen im Zollgutversand, die 
nach entsprechender Genehmigung aus der 
zollamtlichen Überwachung entlassen werden, 
ohne das Gebiet zu verlassen, gelten als Ein-
fuhrversendungen, und 

Umladungen Versendungen von Waren, die 
im Bereich einer einzigen Zollstelle, die gleich-
zeitig Einfuhr- und Ausfuhrzollstelle ist, unter 
zollamtlicher Überwachung von dem für die 
Einfuhr verwendeten Beförderungsmittel auf 
das für die Ausfuhr verwendete Beförderungs-
mittel verladen werden. 

(2)   Die Bezugnahmen auf die Verletzung von 
Rechten des geistigen Eigentums in diesem Ab-
schnitt sind als Bezugnahmen auf Fälle von nach-
geahmten Markenwaren, unerlaubt hergestellten 
urheberrechtlich geschützten Waren oder Waren 

mit nachgeahmter geografischer Angabe zu ver-
stehen. 

(3)   Die Vertragsparteien sind sich darin einig, 
dass keine Verpflichtung besteht, die in diesem 
Abschnitt aufgeführten Verfahren auf Waren an-
zuwenden, die in einem anderen Land vom 
Rechtsinhaber selbst oder mit dessen Zustim-
mung in den Verkehr gebracht wurden. 

(4)   Jede Vertragspartei führt Verfahren in Bezug 
auf Ein- und Ausfuhrversendungen ein oder be-
hält solche Verfahren bei, die es dem Rechtsinha-
ber ermöglichen, die für ihn zuständigen Behör-
den darum zu ersuchen, die Überlassung von Wa-
ren auszusetzen, bei denen der Verdacht auf Ver-
letzung eines Rechts des geistigen Eigentums be-
steht, beziehungsweise die betreffenden Waren 
zurückzuhalten. 

(5)   Jede Vertragspartei führt Verfahren in Bezug 
auf Ein- und Ausfuhrversendungen ein oder be-
hält solche Verfahren bei, die es den zuständigen 
Behörden ermöglichen, aus freien Stücken die 
Überlassung von Waren vorübergehend auszu-
setzen, bei denen der Verdacht auf Verletzung ei-
nes Rechts des geistigen Eigentums besteht, be-
ziehungsweise die betreffenden Waren vorüber-
gehend zurückzuhalten, damit die Rechtsinhaber 
die Möglichkeit erhalten, förmlich um Unterstüt-
zung nach Absatz 4 zu ersuchen. 

(6)   Jede Vertragspartei kann mit einem oder 
mehreren Drittländern eine Vereinbarung zur Ein-
führung gemeinsamer Sicherheitszollabferti-
gungsverfahren treffen. Bei nach den derart ver-
einbarten gemeinsamen Zollabfertigungsverfah-
ren abgefertigten Waren wird davon ausgegan-
gen, dass sie mit den Absätzen 4 und 5 im Ein-
klang stehen, sofern die betreffende Vertragspar-
tei über die Rechtsbefugnis verfügt, diesen Absät-
zen nachzukommen. 

(7)   Jede Vertragspartei kann für Umladungen 
und Versendungen im Zollgutversand die Verfah-
ren nach den Absätzen 4 und 5 einführen oder 
beibehalten. 

(8)   Jede Vertragspartei kann geringfügige Men-
gen von Waren ohne gewerblichen Charakter, die 
sich im persönlichen Gepäck von Reisenden be-
finden oder in Kleinsendungen enthalten sind, von 
der Anwendung dieses Artikels ausnehmen. 
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Artikel 20.44 

Antrag des Rechtsinhabers 

(1)   Jede Vertragspartei sorgt dafür, dass ihre zu-
ständigen Behörden von einem Rechtsinhaber, 
der um die in Artikel 20.43 dargelegten Verfahren 
ersucht, die Vorlage von Beweisen verlangen, 
welche die zuständigen Behörden davon über-
zeugen können, dass nach den Rechtsvorschrif-
ten der diese Verfahren bereitstellenden Vertrags-
partei dem Anschein nach Rechte des geistigen 
Eigentums des Rechtsinhabers verletzt wurden, 
und dass sie darüber hinaus verlangen, dass hin-
reichende Informationen vorgelegt werden, von 
denen bei vernünftiger Betrachtung davon ausge-
gangen werden kann, dass der Rechtsinhaber da-
von Kenntnis hat, und anhand derer die verdäch-
tigen Waren nach vernünftigem Ermessen für die 
zuständigen Behörden identifizierbar werden. Die 
Auflage, hinreichende Informationen bereitzustel-
len, darf nicht über Gebühr von der Inanspruch-
nahme der in Artikel 20.43 dargelegten Verfahren 
abschrecken. 

(2)   Jede Vertragspartei ermöglicht die Stellung 
von Anträgen auf Aussetzung der Überlassung 
oder um Zurückhaltung von Waren, die in ihrem 
Gebiet zollamtlich überwacht werden und im Ver-
dacht stehen, ein in Artikel 20.43 aufgeführtes 
Recht des geistigen Eigentums zu verletzen. Die 
Auflage, die Stellung solcher Anträge zu ermögli-
chen, unterliegt den Verpflichtung nach Artikel 
20.43 Absätze 4 und 5. Die zuständigen Behörden 
können vorsehen, dass solche Anträge auch für 
Mehrfachversendungen gestellt werden können. 
Jede Vertragspartei kann vorsehen, dass sich der 
Antrag auf Aussetzung der Überlassung oder um 
Zurückhaltung verdächtiger Waren auf Ersuchen 
des Rechtsinhabers auf ausgewählte Eingangs- 
und Ausgangszollstellen unter zollamtlicher Über-
wachung erstreckt. 

(3)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass ihre zu-
ständigen Behörden den Antragsteller innerhalb 
einer angemessenen Frist davon in Kenntnis set-
zen, ob sie dem Antrag stattgegeben haben. Ha-
ben die zuständigen Behörden dem Antrag statt-
gegeben, so informieren sie den Antragsteller 
auch über die Geltungsdauer des Antrags. 

(4)   Jede Vertragspartei kann dafür sorgen, dass 
ihre zuständigen Behörden in Fällen, in denen der 
Antragsteller die Verfahren nach Artikel 20.43 

missbraucht hat, oder bei Vorliegen rechtfertigen-
der Gründe befugt sind, einen Antrag abzulehnen, 
auszusetzen oder für ungültig zu erklären. 

Artikel 20.45 

Auskunftserteilung durch den Rechtsinhaber 

Jede Vertragspartei gestattet ihren zuständigen 
Behörden, einen Rechtsinhaber zur Bereitstellung 
sachdienlicher Informationen aufzufordern, von 
denen man bei vernünftiger Betrachtung erwarten 
kann, dass der Rechtsinhaber davon Kenntnis 
hat, und die es den zuständigen Behörden erleich-
tern, die Grenzmaßnahmen nach diesem Ab-
schnitt zu ergreifen. Jede Vertragspartei kann ei-
nem Rechtsinhaber des Weiteren gestatten, ihren 
zuständigen Behörden sachdienliche Informatio-
nen vorzulegen. 

Artikel 20.46 

Kaution oder gleichwertige 
Sicherheitsleistung 

(1)   Jede Vertragspartei sorgt dafür, dass ihre zu-
ständigen Behörden befugt sind, von einem 
Rechtsinhaber, der um die Verfahren nach Artikel 
20.43 ersucht, zu verlangen, dass er eine ange-
messene Kaution oder eine gleichwertige Sicher-
heitsleistung stellt, um den Antragsgegner und die 
zuständigen Behörden zu schützen und Miss-
brauch zu verhindern. Jede Vertragspartei sorgt 
dafür, dass diese Kaution oder gleichwertige Si-
cherheitsleistung nicht über Gebühr von der Inan-
spruchnahme dieser Verfahren abschreckt. 

(2)   Jede Vertragspartei kann vorsehen, dass 
eine derartige Sicherheit in Form einer Bürgschaft 
(bond) geleistet wird, die der Bedingung unter-
liegt, dass der Antragsgegner gegenüber jegli-
chem Verlust oder Schaden schadlos gehalten 
wird, der ihm durch die Aussetzung der Überlas-
sung oder die Zurückhaltung der Waren entstan-
den ist, sollten die zuständigen Behörden feststel-
len, dass die Waren nicht rechtsverletzend sind. 
Eine Vertragspartei kann dem Antragsgegner nur 
bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände oder 
auf gerichtliche Anordnung gestatten, sich durch 
Stellung einer Bürgschaft oder einer sonstigen Si-
cherheit in den Besitz verdächtiger Waren zu brin-
gen. 
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Artikel 20.47 

Feststellung einer Rechtsverletzung 

Jede Vertragspartei führt Verfahren ein oder be-
hält Verfahren bei, nach denen ihre zuständigen 
Behörden innerhalb einer angemessenen Frist ab 
Einleitung der Verfahren nach Artikel 20.43 fest-
stellen können, ob die verdächtigen Waren ein 
Recht des geistigen Eigentums verletzen. 

Artikel 20.48 

Abhilfemaßnahmen 

(1)   Jede Vertragspartei sorgt dafür, dass ihre zu-
ständigen Behörden befugt sind, im Anschluss an 
eine Feststellung nach Artikel 20.47, der zufolge 
die Waren rechtsverletzend sind, deren Vernich-
tung anzuordnen. Unterbleibt die Vernichtung die-
ser Waren, so stellt jede Vertragspartei sicher, 
dass außer bei Vorliegen außergewöhnlicher Um-
stände über derartige Waren außerhalb der Ver-
triebswege in einer Weise verfügt wird, dass dem 
Rechtsinhaber kein Schaden entsteht. 

(2)   Bei nachgeahmten Markenwaren reicht das 
einfache Entfernen der rechtswidrig angebrachten 
Marke nur in Ausnahmefällen aus, um die Über-
führung der Waren in die Vertriebswege zu gestat-
ten. 

(3)   Jede Vertragspartei kann dafür sorgen, dass 
ihre zuständigen Behörden befugt sind, im An-
schluss an eine Feststellung nach Artikel 20.47, 
der zufolge die Waren rechtsverletzend sind, Ver-
waltungssanktionen aufzuerlegen. 

Artikel 20.49 

Besondere Zusammenarbeit im Bereich der 
Grenzmaßnahmen 

(1)   Jede Vertragspartei erklärt sich zu einer Zu-
sammenarbeit mit der anderen Vertragspartei be-
reit, die darauf abzielt, den internationalen Handel 
mit Waren zu unterbinden, die Rechte des geisti-
gen Eigentums verletzen. Zu diesem Zweck rich-
tet jede Vertragspartei Kontaktstellen in ihrer Ver-
waltung ein und ist bereit, Informationen über den 
Handel mit rechtsverletzenden Waren auszutau-
schen. Was den Handel mit Waren, die Rechte 
des geistigen Eigentums verletzen, betrifft, so för-
dert jede Vertragspartei insbesondere den Infor-
mationsaustausch und die Zusammenarbeit zwi-
schen ihren eigenen Zollbehörden und denen der 
anderen Vertragspartei. 

(2)   Die Zusammenarbeit im Sinne des Absatzes 
1 kann den Austausch von Informationen über 
Mechanismen zum Entgegennehmen von Infor-
mationen der Rechtsinhaber, über bewährte Ver-
fahren und über Erfahrungen mit Risikomanage-
mentstrategien beinhalten, ferner den Austausch 
von Informationen, welche die Identifizierung von 
Warensendungen erleichtern, bei denen der Ver-
dacht besteht, dass sie rechtsverletzende Waren 
enthalten. 

(3)   Die Zusammenarbeit nach diesem Abschnitt 
erfolgt im Einklang mit einschlägigen internationa-
len Übereinkünften, die für beide Parteien bin-
dend sind. Der Gemischte Ausschuss für die Zu-
sammenarbeit im Zollbereich nach Artikel 6.14 
(Gemischter Ausschuss für die Zusammenarbeit 
im Zollbereich) wird die Prioritäten setzen und ge-
eignete Verfahren zur Zusammenarbeit der zu-
ständigen Behörden der Vertragsparteien nach 
Maßgabe dieses Abschnitts einführen. 

Abschnitt E 
Zusammenarbeit 

Artikel 20.50 

Zusammenarbeit 

(1)   Jede Vertragspartei erklärt sich zur Zusam-
menarbeit mit der anderen Vertragspartei bereit, 
die darauf abzielt, die Erfüllung der Zusagen und 
Verpflichtungen aus diesem Kapitel zu unterstüt-
zen. Zu den Feldern der Zusammenarbeit zählt 
auch der Informations- und Erfahrungsaustausch 
über die folgenden Bereiche: 

a) Schutz und Durchsetzung der Rechte des 
geistigen Eigentums, auch bei geografischen 
Angaben, und 

b) Abschluss von Vereinbarungen zwischen ih-
ren jeweiligen Verwertungsgesellschaften. 

(2)   Im Sinne des Absatzes 1 erklärt sich jede 
Vertragspartei dazu bereit, einen fruchtbaren Dia-
log über die Rechte des geistigen Eigentums ein-
zuleiten und zu pflegen, in dessen Rahmen Fra-
gen des Schutzes und der Durchsetzung der un-
ter dieses Kapitel fallenden Immaterialgüterrechte 
sowie andere einschlägige Themen behandelt 
werden. 
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KAPITEL EINUNDZWANZIG 

Regulierungszusammenarbeit

Artikel 21.1 

Geltungsbereich 

Diese Kapitel gilt für die Entwicklung, die Überprü-
fung und die methodischen Aspekte der von den-
Regulierungsbehörden der Vertragsparteien er-
griffenen Regelungsmaßnahmen, die unter ande-
rem erfasst werden vom TBT-Übereinkommen, 
dem SPS-Übereinkommen, dem GATT 1994, 
dem GATS sowie den Kapiteln vier (Technische 
Handelshemmnisse), fünf (Gesundheitspolizeili-
che und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen), 
neun (Grenzüberschreitender Dienstleistungs-
handel), zweiundzwanzig (Handel und nachhal-
tige Entwicklung), dreiundzwanzig (Handel und 
Arbeit) und vierundzwanzig (Handel und Umwelt). 

Artikel 21.2 

Grundsätze 

(1)   Die Vertragsparteien bekräftigen ihre regulie-
rungsbezogenen Rechte und Pflichten im Zusam-
menhang mit dem TBT-Übereinkommen, dem 
SPS-Übereinkommen, dem GATT 1994 und dem 
GATS. 

(2)   Die Vertragsparteien verpflichten sich, dafür 
zu sorgen, dass das Leben und die Gesundheit 
von Menschen, Tieren und Pflanzen sowie die 
Umwelt auf hohem Niveau und im Einklang mit 
dem TBT-Übereinkommen, dem SPS-Überein-
kommen, dem GATT 1994, dem GATS und die-
sem Abkommen geschützt werden. 

(3)   Die Vertragsparteien sind sich des Wertes 
sowohl der bilateralen als auch der multilateralen 
Regulierungszusammenarbeit mit ihren maßgeb-
lichen Handelspartnern bewusst. Die Vertragspar-
teien werden die Regulierungszusammenarbeit, 
wann immer dies möglich und für beide Seiten 
vorteilhaft ist, so gestalten, dass sich auch andere 
internationale Handelspartner daran beteiligen 
können. 

(4)   Ohne Beschränkung der Möglichkeiten jeder 
Vertragspartei, ihre Regelungs-, Gesetzgebungs- 
und Politikgestaltungsaufgaben zu erfüllen, ver-
pflichten sich die Vertragsparteien, die Regulie-
rungszusammenarbeit im Licht ihres gemeinsa-
men Interesses weiterzuentwickeln, 

a) um unnötige Handels- und Investitionshemm-
nisse zu vermeiden oder zu beseitigen, 

b) um das Wettbewerbs- und Innovationsklima 
zu verbessern, auch durch Hinarbeit auf kom-
patible Regulierung, auf Anerkennung der 
Gleichwertigkeit und auf Konvergenz, und 

c) um transparente, effiziente und effektive Re-
gelungsprozesse zu fördern, die den Gemein-
wohlzielen und dem Auftrag der Regelungs-
instanzen gerecht werden, u. a. durch die 
Förderung des Informationsaustausches und 
die verstärkte Nutzung bewährter Verfahren.

(5)   Dieses Kapitel ersetzt die Rahmenvereinba-
rung über Zusammenarbeit in Regelungsfragen 
und Transparenz, auf die sich die Regierung Ka-
nadas und die Europäischen Kommission am 21. 
Dezember 2004 in Brüssel verständigt hatten; es 
regelt die Tätigkeiten, die bisher unter dieser Rah-
menvereinbarung durchgeführt wurden. 

(6)   Die Vertragsparteien können Aufgaben der 
Regulierungszusammenarbeit auf freiwilliger Ba-
sis in Angriff nehmen. Es wird klargestellt, dass 
eine Vertragspartei nicht verpflichtet ist, sich an 
einer bestimmten Tätigkeit auf dem Gebiet der 
Regulierungszusammenarbeit zu beteiligen, fer-
ner hat sie das Recht, eine Zusammenarbeit zu 
verweigern oder zu beenden. Weigert sich eine 
Vertragspartei, die Regulierungszusammenarbeit 
aufzunehmen oder beendet sie diese, so sollte sie 
indessen bereit sein, der anderen Vertragspartei 
die Gründe für ihre Entscheidung darzulegen. 

Artikel 21.3 

Ziele der Regulierungszusammenarbeit 

Die Regulierungszusammenarbeit soll 

a) zum Schutz des Lebens, der Gesundheit und 
der Sicherheit des Menschen, zum Schutz 
des Lebens und der Gesundheit von Tieren 
und Pflanzen und zum Schutz der Umwelt 
beitragen, und zwar 

i) durch die Mobilisierung internationaler 
Ressourcen in Bereichen wie Forschung, 
Überprüfung im Vorfeld der Markteinfüh-
rung und Risikoanalyse mit dem Ziel, 
wichtige Regelungsfragen von lokaler, 
nationaler und internationaler Bedeutung 
in Angriff zu nehmen, und 
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ii) durch Mitwirkung an der Verbesserung 
der Informationsgrundlagen, die von Re-
gulierungsstellen zur Identifizierung, Be-
wertung und Bewältigung von Risiken 
herangezogen werden, 

b) Vertrauen schaffen, das gegenseitige Ver-
ständnis der Regulierungspolitik vertiefen 
und dazu beitragen, dass ein gegenseitiger 
Nutzen aus den Erfahrungen und Perspekti-
ven gezogen wird, 

i) um die Planung und Ausarbeitung von 
Regelungsvorschlägen zu verbessern, 

ii) um die Transparenz und Vorhersehbar-
keit bei der Ausarbeitung und Einführung 
von Regelungen zu fördern, 

iii) um die Wirkung von Regelungen zu ver-
bessern, 

iv) um alternative Instrumente zu finden, 

v) um die regulierungsbedingten Auswir-
kungen zu erkennen, 

vi) um unnötige Regelungsunterschiede zu 
vermeiden und 

vii) um die Durchführung und Einhaltung 
von Regelungen zu verbessern, 

c) die bilaterale Handels- und Investitionstätig-
keit erleichtern, und zwar so, 

i) dass auf bestehenden Formen der Zu-
sammenarbeit aufgebaut wird, 

ii) dass unnötige Regulierungsunterschiede 
vermieden werden und 

iii) dass neue Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit in bestimmten Bereichen ent-
deckt werden, 

d) zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
und Effizienz der gewerblichen Wirtschaft 
beitragen, und zwar so, 

i) dass Verwaltungskosten minimiert wer-
den, wann immer dies möglich ist, 

ii) dass sich überschneidende Regelungs-
anforderungen und die damit verbunde-
nen Befolgungskosten verringern, wann 
immer dies möglich ist, und 

iii) dass kompatible Regelungsansätze ver-
folgt werden, soweit dies möglich und 
angebracht ist, und zwar 

A) durch Verfolgung technologieneut-
raler Regelungsansätze und 

B) durch Anerkennung der Gleichwer-
tigkeit oder Förderung der Konver-
genz. 

Artikel 21.4 

Tätigkeiten im Rahmen der 
Regulierungszusammenarbeit 

Die Vertragsparteien sind bestrebt, die Ziele des 
Artikels 21.3 zu erreichen, indem sie im Rahmen 
der Regulierungszusammenarbeit Tätigkeiten 
verfolgen, die folgende Aspekte einschließen kön-
nen: 

a) die Verpflichtung zu laufenden bilateralen 
Gesprächen über die Regulierungspolitik mit 
der Bereitschaft, 

i) die Reform der Regelungstätigkeit und 
deren Auswirkungen auf die Beziehungen 
zwischen den Vertragsparteien zu erör-
tern, 

ii) Lehren zu ziehen, 

iii) alternative Regelungsansätze zu son-
dieren, falls dies angezeigt ist, und 

iv) Erfahrungen mit Regelungswerkzeugen 
und -instrumenten auszutauschen, ein-
schließlich Regulierungsfolgenabschät-
zung, Risikobewertung und Befolgungs-
und Durchsetzungsstrategien, 

b) gegenseitige Konsultationen, soweit dies an-
gezeigt ist, sowie Austausch von Informatio-
nen über den gesamten Entwicklungspro-
zess eines Regelungsvorhabens hinweg. 
Diese Konsultationen und der Informations-
austausch sollten in einem möglichst frühen 
Prozessstadium einsetzen, 
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c) die geteilte Nutzung nichtöffentlicher Informa-
tionen unter der Voraussetzung, dass die gel-
tenden Vorschriften der informierenden Ver-
tragspartei es erlauben, diese Informationen 
an ausländische Regierungen weiterzuge-
ben, 

d) der möglichst frühzeitige Austausch geplan-
ter technischer oder gesundheitspolizeilicher 
und pflanzenschutzrechtlicher Regelungen, 
die sich auf den Handel mit der anderen Ver-
tragspartei auswirken können, damit Stel-
lungnahmen und Änderungsvorschlägen 
Rechnung getragen werden kann, 

e) Bereitstellung — vorbehaltlich geltender Da-
tenschutzbestimmungen — einer Kopie der 
geplanten Regelung auf Ersuchen der ande-
ren Vertragspartei und Einplanung eines hin-
reichend großen Zeitfensters, damit interes-
sierte Kreise schriftlich Stellung beziehen 
können, 

f) frühestmöglicher Austausch von Informatio-
nen über geplante Regelungsschritte, erwo-
gene Maßnahmen oder Änderungen, 

i) damit die Regulierungsbeweggründe ei-
ner Vertragspartei, einschließlich des ge-
wählten Instruments, nachvollziehbar wer-
den und die Möglichkeit einer stärkeren 
Konvergenz der Vertragsparteien in der 
Frage geprüft werden kann, wie die Rege-
lungsziele darzulegen und deren Gel-
tungsbereich zu definieren ist. Die Par-
teien sollten sich in diesem Zusammen-
hang auch mit der Schnittstelle zwischen 
Regelungen, Normen und der Konformi-
tätsbewertung befassen, und 

ii) damit es möglich ist, Methoden und An-
nahmen zu vergleichen, die zur Analyse 
der Regelungsvorschläge herangezogen 
werden; dies umfasst, soweit angezeigt, 
auch eine Analyse der technischen oder 
wirtschaftlichen Durchführbarkeit und der 
auf das verfolgte Ziel bezogenen Vorteile 
wichtiger alternativ erwogener Rege-
lungsanforderungen oder -ansätze. Die-
ser Informationsaustausch kann sich 
auch auf Befolgungsstrategien und Fol-
genabschätzungen erstrecken, ein-
schließlich eines Vergleichs der potenzi-

ellen Kostenwirksamkeit des Regelungs-
vorschlags mit der Kostenwirksamkeit 
wichtiger alternativ erwogener Rege-
lungsanforderungen oder -ansätze, 

g) Prüfung der Möglichkeiten zur Minimierung 
unnötiger Regelungsunterschiede durch 
Maßnahmen wie 

i) eine gleichzeitig oder gemeinsam durch-
geführte Risikobewertung und eine Regu-
lierungsfolgenabschätzung, soweit dies 
praktikabel und von beiderseitigem Nut-
zen ist, 

ii) Erzielung einer abgestimmten, gleich-
wertigen oder kompatiblen Lösung oder 

iii) Inbetrachtziehen einer gegenseitige An-
erkennung in bestimmten Fällen, 

h) Zusammenarbeit in Fragen der Ausarbeitung, 
Annahme, Durchführung und Beibehaltung 
internationaler Normen, Leitlinien und Emp-
fehlungen, 

i) Überprüfung der Zweckmäßigkeit und Mög-
lichkeit der Erhebung gleicher oder vergleich-
barer Daten über Art, Umfang und Häufigkeit 
von Schwierigkeiten, die Anlass zu Rege-
lungsschritten geben könnten, insofern als 
dies die statistisch relevante Beurteilung die-
ser Schwierigkeiten beschleunigen würde, 

j) Vergleich der Datenerhebungspraxis in regel-
mäßigen Abständen, 

k) Prüfung der Zweckmäßigkeit und Möglichkeit, 
auf die gleichen oder ähnliche Annahmen und 
Methoden zurückzugreifen wie sie die andere 
Vertragspartei einsetzt, um Daten auszuwer-
ten und die zugrundeliegenden, durch Rege-
lung auszuräumenden Schwierigkeiten zu be-
werten, in dem Bestreben 

i) Unterschiede bei der Identifizierung von 
Schwierigkeiten zu reduzieren und 

ii) die Vergleichbarkeit von Ergebnissen zu 
fördern, 

l) Vergleich der Analyseannahmen und -metho-
den in regelmäßigen Abständen, 



Drucksache 19/958 – 136 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

m) Austausch von Informationen über die Ver-
waltung, Durchführung und Durchsetzung 
von Regelungen und über die Mittel zur Ge-
währleistung und Messung der Befolgung, 

n) Konzertierung ihrer Forschungsplanung, 

i) um Doppelforschung zu reduzieren, 

ii) um mehr Informationen zu geringeren 
Kosten zu generieren, 

iii) um die besten Daten zu gewinnen, 

iv) um eine gemeinsame Wissenschafts-
grundlage zu schaffen, soweit dies an-
gezeigt ist, 

v) um die dringendsten Regelungsprob-
leme in einer stärker auf Vereinbarkeit 
und Wirksamkeit ausgerichteten Weise 
anzugehen und 

vi) um vermeidbare Unterschiede bei 
neuen Regelungsvorschlägen zu mini-
mieren und gleichzeitig die Gesundheit, 
die Sicherheit und den Umweltschutz 
wirksamer zu verbessern, 

o) Überprüfung von Regelungen oder Politikvor-
haben im Nachfeld ihrer Einführung, 

p) Vergleich der Methoden und Annahmen, auf 
die bei der Nachfeldüberprüfung zurückge-
griffen wird, 

q) gegenseitige Zurverfügungstellung von Er-
gebniszusammenfassungen derartiger Nach-
feldüberprüfungen, sofern dies zutreffend ist,

r) Ermittlung des geeigneten Ansatzes zur Ver-
ringerung der negativen Auswirkungen beste-
hender Regelungsunterschiede auf die bilate-
rale Handels- und Investitionstätigkeit in von 
den Vertragsparteien identifizierten Wirt-
schaftszweigen; dazu zählen auch, falls ange-
zeigt, das Anstreben einer stärkeren Konver-
genz, die gegenseitiger Anerkennung, die Mi-
nimierung des Einsatzes handels- und inves-
titionsverzerrender Regelungsinstrumente so-
wie der Rückgriff auf internationale Normen, 
darunter auch Normen und Leitlinien zur Kon-
formitätsbewertung, oder 

s) Austausch von Informationen, Fachwissen 
und Erfahrungen auf dem Gebiet des Tier-
schutzes zwecks Förderung der Zusammen-
arbeit zwischen den Vertragsparteien auf die-
sem Gebiet. 

Artikel 21.5 

Kompatibilität der Regelungsmaßnahmen 

Zwecks stärkerer Annäherung und größerer Kom-
patibilität der Regelungsmaßnahmen der Ver-
tragsparteien schenkt jede Vertragspartei den Re-
gelungsmaßnahmen oder -vorhaben der anderen 
Vertragspartei zu den gleichen oder verwandten 
Themen Beachtung, wann immer dies angebracht 
ist. Es steht einer Vertragspartei frei, abwei-
chende Regelungsmaßnahmen zu ergreifen oder 
andere Vorhaben zu verfolgen, wenn Gründe da-
für sprechen, beispielsweise abweichende institu-
tionelle oder legislative Ansätze, Voraussetzun-
gen, Werte oder Prioritäten, die eine Besonderheit 
dieser Vertragspartei darstellen. 

Artikel 21.6 

Forum für die Zusammenarbeit in 
Regulierungsfragen 

(1)   Es wird nach Artikel 26.2 (Sonderaus-
schüsse) Absatz 1 Buchstabe h ein Forum für die 
Zusammenarbeit in Regulierungsfragen (im Fol-
genden „Forum“) eingesetzt, das zur Aufgabe hat, 
die Regulierungszusammenarbeit zwischen den 
Vertragsparteien im Einklang mit diesem Kapitel 
zu erleichtern und zu fördern. 

(2)   Das Forum hat folgende Funktionen: 

a) es soll eine Plattform bieten, auf der die Ver-
tragsparteien regelungspolitische Fragen von 
beiderseitigem Interesse erörtern können, 
auf welche die Vertragsparteien unter ande-
rem bei Konsultationen nach Artikel 21.8 ge-
stoßen sind, 

b) es soll die einzelnen Regulierungsstellen da-
rin unterstützen, potenzielle Partner für Ko-
operationstätigkeiten zu finden und ihnen 
diesbezüglich geeignete Instrumente an die 
Hand geben, zum Beispiel Muster für Ver-
traulichkeitsvereinbarungen, 

c) es soll laufende oder zu erwartende Rege-
lungsvorhaben prüfen, aus denen sich nach 
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Auffassung einer Vertragspartei Zusammen-
arbeitsmöglichkeiten ergeben können. Die 
Prüfungstätigkeit, die im Benehmen mit Re-
gulierungsstellen und -instanzen erfolgen 
wird, sollte die Durchführung dieses Kapitels 
fördern, und 

d) es soll den Ausbau bilateraler Kooperations-
tätigkeiten im Sinne des Artikels 21.4 fördern 
und — gestützt auf Informationsmaterial der 
Regulierungsstellen und -instanzen — die 
Fortschritte, Errungenschaften und bewähr-
ten Verfahren überprüfen, die sich aus Vor-
haben zur Regulierungszusammenarbeit in 
bestimmten Wirtschaftszweigen ergeben. 

(3)   Der Vorsitz im Forum wird von einem hoch-
rangigen Vertreter der Regierung Kanadas im 
Range eines „Deputy Minister“ (gleichwertig oder 
designiert) sowie einem hochrangigen Vertreter 
der Europäischen Kommission im Range eines 
Generaldirektors (gleichwertig oder designiert) 
gemeinsam geführt; das Forum selbst setzt sich 
aus maßgeblichen Beamten jeder Vertragspartei 
zusammen. In gegenseitigem Einvernehmen kön-
nen die Vertragsparteien andere interessierte 
Kreise zu den Sitzungen des Forums hinzuzie-
hen. 

(4)   Das Forum hat folgende Aufgaben: 

a) es legt auf seiner ersten Sitzung nach Inkraft-
treten dieses Abkommens sein Mandat, seine 
Verfahren und seinen Arbeitsplan fest, 

b) es tritt binnen eines Jahres nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens zusammen und danach 
mindestens einmal im Jahr, sofern die Ver-
tragsparteien nichts anderes beschließen, 
und 

c) es unterrichtet den Gemischten CETA-Aus-
schuss soweit angebracht über die Durchfüh-
rung dieses Kapitels. 

Artikel 21.7 

Weitere Zusammenarbeit zwischen den 
Vertragsparteien 

(1)   Nach Artikel 21.6 Absatz 2 Buchstabe c tau-
schen die Vertragsparteien regelmäßig Informati-
onen über laufende oder geplante Regelungsvor-
haben in ihren Zuständigkeitsbereichen aus, da-
mit anstehende Regelungsvorhaben geprüft und 
Möglichkeiten zur Regulierungszusammenarbeit 
erschlossen werden können. Diese Informationen 

sollten sich soweit angebracht auch auf neue 
technische Vorschriften und Änderungen beste-
hender technischer Vorschriften erstrecken, die 
voraussichtlich vorgeschlagen oder erlassen wer-
den. 

(2)   Die Vertragsparteien können die Regulie-
rungszusammenarbeit durch den Austausch von 
Beamten nach einer besonderen Absprache er-
leichtern. 

(3)   Die Vertragsparteien sind bestrebt, auf dem 
Gebiet der Sicherheit von Nichtlebensmitteler-
zeugnissen zusammenzuarbeiten und Informatio-
nen freiwillig miteinander zu teilen. Diese Zusam-
menarbeit und dieser Informationsaustausch kön-
nen sich insbesondere auf Folgendes erstrecken: 

a) Wissenschafts-, Technik- und Regelungsfra-
gen zwecks Verbesserung der Sicherheit von 
Nichtlebensmittelerzeugnissen, 

b) aufkommende Fragen von erheblicher Ge-
sundheits- und Sicherheitsrelevanz, die in 
den Zuständigkeitsbereich einer Vertragspar-
tei fallen, 

c) normungsbezogene Tätigkeiten, 

d) Marktüberwachungs- und Durchsetzungstä-
tigkeiten, 

e) Risikobewertungsmethoden und Produktprü-
fung und 

f) koordinierte Produktrückrufe oder andere ver-
gleichbare Schritte. 

(4)   Die Vertragsparteien können einen gegensei-
tigen Informationsaustausch über die Sicherheit 
von Konsumgütern und über getroffene Präven-
tions-, Restriktions- und Korrekturmaßnahmen 
einführen. Insbesondere kann Kanada im Zusam-
menhang mit Konsumgütern nach der Richtlinie 
2001/95/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 3. Dezember 2001 über die allge-
meine Produktsicherheit der Zugriff auf ausge-
wählte Informationen des RAPEX-Schnellwarn-
systems der Europäischen Union oder dessen 
Nachfolger eingeräumt werden. Die Europäische 
Union kann im Zusammenhang mit Konsumgü-
tern im Sinne des Canada Consumer Product Sa-
fety Act, S.C. 2010, c. 21, und im Zusammenhang 
mit Kosmetika im Sinne des Food and Drugs Act, 
R.S.C. 1985, c. F-27, Frühwarninformationen 
über Restriktionsmaßnahmen und Rückrufe aus 
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dem kanadischen Meldesystem für Konsumgüter-
zwischenfälle RADAR oder dessen Nachfolger er-
halten. Dieser gegenseitige Informationsaus-
tausch erfolgt auf der Grundlage einer Vereinba-
rung, in der die in Absatz 5 erwähnten Maßnah-
men festgehalten sind. 

(5)   Vor dem ersten Informationsaustausch der 
Vertragsparteien nach Absatz 4, tragen sie dafür 
Sorge, dass der Ausschuss für Warenhandel die 
Maßnahmen zur Durchführung dieses Aus-
tauschs billigt. Die Vertragsparteien stellen sicher, 
dass in diesen Maßnahmen die Art der auszutau-
schenden Informationen und die Austauschmoda-
litäten spezifiziert werden, ferner die Geltung des 
Vertraulichkeitsgrundsatzes und der Regeln zum 
Schutz personenbezogener Daten. 

(6)   Der Ausschuss für Warenhandel billigt die 
Maßnahmen nach Absatz 5 innerhalb eines Jah-
res nach Inkrafttreten dieses Abkommens, es sei 
denn, die Vertragsparteien beschließen eine Ver-
längerung dieser Frist. 

(7)   Die Vertragsparteien können die in Absatz 5 
erwähnten Maßnahmen ändern. Der Ausschuss 
für Warenhandel billigt etwaige Änderungen der 
Maßnahmen. 

Artikel 21.8 

Konsultationen mit privaten Einrichtungen 

Um herauszufinden, wie nichtstaatliche Akteure 
zu Fragen bezüglich der Durchführung dieses Ka-
pitels stehen, kann jede Vertragspartei oder kön-
nen die Vertragsparteien, soweit es zweckdienlich 
erscheint, Konsultationen mit Interessenträgern 
und interessierten Kreisen führen; dazu zählen 
auch Vertreter der Wissenschaftsgemeinde, 
Think-Tanks, Nichtregierungsorganisationen, Un-
ternehmen, Verbraucher und andere Organisatio-
nen. Diese Konsultationen können auf jede Art ge-
führt werden, die der Vertragspartei oder den Ver-
tragsparteien zweckmäßig erscheint. 

Artikel 21.9 

Kontaktstellen 

(1)   Folgende Kontaktstellen gewährleisten die 
Kommunikation zwischen den Vertragsparteien 
über Fragen, die sich aus diesem Kapitel ergeben: 

a) im Falle Kanadas die Technical Barriers and 
Regulations Division des Department of For-
eign Affairs, Trade and Development oder
dessen Rechtsnachfolger und 

b) im Fall der Europäischen Union das Referat 
„Internationale Angelegenheiten“ der Gene-
raldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unter-
nehmertum und KMU der Europäischen 
Kommission oder dessen Rechtsnachfolger.

(2)   Soweit zweckdienlich ist jede Kontaktstelle 
verantwortlich für die Konsultation und Koordinie-
rung mit ihren jeweiligen Regulierungsdienststel-
len und -einrichtungen über Fragen, die sich aus 
diesem Kapitel ergeben. 

KAPITEL ZWEIUNDZWANZIG 

Handel und nachhaltige Entwicklung

Artikel 22.1 

Hintergrund und Ziele 

(1)   Die Vertragsparteien erinnern an die Rio-Er-
klärung über Umwelt und Entwicklung von 1992, 
die Agenda 21 für Umwelt und Entwicklung von 
1992, die Erklärung von Johannesburg über nach-
haltige Entwicklung von 2002 und den Durchfüh-
rungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Ent-
wicklung von 2002, die Ministererklärung des 
Wirtschafts- und Sozialrates der Vereinten Natio-
nen von 2006 zur Schaffung eines zu produktiver 
Vollbeschäftigung und menschenwürdiger Arbeit 
für alle führenden Umfelds auf nationaler und in-
ternationaler Ebene und zu den Auswirkungen auf 
die nachhaltige Entwicklung sowie die Erklärung 
der IAO über soziale Gerechtigkeit für eine faire 
Globalisierung von 2008. Die Vertragsparteien er-
kennen an, dass wirtschaftliche Entwicklung, so-
ziale Entwicklung und Umweltschutz sich gegen-
seitig beeinflussende und verstärkende Kompo-
nenten einer nachhaltigen Entwicklung sind, und 
bekräftigen ihre Entschlossenheit, die Entwick-
lung des internationalen Handels in einer Weise 
zu fördern, die dem Ziel einer nachhaltigen Ent-
wicklung zum Wohle der heutigen und künftigen 
Generationen gerecht wird. 

(2)   Die Vertragsparteien betonen, dass die Be-
rücksichtigung handelsbezogener Arbeits- und 
Umweltfragen als Bestandteil eines Gesamtkon-
zepts für die Bereiche Handel und nachhaltige 
Entwicklung von Vorteil ist. Dementsprechend 
stimmen die Vertragsparteien darin überein, dass 
die Rechte und Pflichten aus Kapitel dreiund-
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zwanzig (Handel und Arbeit) und Kapitel vierund-
zwanzig (Handel und Umwelt) im Rahmen dieses 
Abkommens zu berücksichtigen sind. 

(3)   In diesem Kontext streben die Vertragspar-
teien mit der Durchführung des Kapitels dreiund-
zwanzig (Handel und Arbeit) und des Kapitels 
vierundzwanzig (Handel und Umwelt) Folgendes 
an: 

a) Förderung einer nachhaltigen Entwicklung 
durch eine verbesserte Koordinierung und In-
tegration ihrer jeweiligen arbeits-, umwelt-
und handelspolitischen Strategien und Maß-
nahmen, 

b) Förderung des Dialogs und der Zusammen-
arbeit zwischen den Vertragsparteien im Hin-
blick auf die Entwicklung ihrer Handels- und 
Wirtschaftsbeziehungen in einer Art und 
Weise, die ihre jeweiligen Arbeitsschutz- und 
Umweltschutzmaßnahmen und -normen un-
termauert, sowie im Hinblick auf die Aufrecht-
erhaltung ihrer Umweltschutz- und Arbeits-
schutzziele im Kontext freier, offener und 
transparenter Handelsbeziehungen, 

c) Verbesserung der Durchsetzung ihres jewei-
ligen Arbeits- und Umweltrechts und der Ein-
haltung internationaler Übereinkünfte in den 
Bereichen Arbeit und Umwelt, 

d) Förderung der vollen Nutzung von Instrumen-
ten wie Folgenabschätzungen und Konsulta-
tionen der Interessenträger bei der Regelung 
von Handels-, Arbeits- und Umweltfragen und 
Ermutigung von Unternehmen, Organisatio-
nen der Zivilgesellschaft sowie Bürgerinnen 
und Bürgern zur Entwicklung und Umsetzung 
praktischer Vorgehensweisen, die zur Ver-
wirklichung der Ziele einer nachhaltigen Ent-
wicklung beitragen, und 

e) Förderung öffentlicher Konsultationen und ei-
ner Beteiligung der Öffentlichkeit an der De-
batte über die sich im Rahmen dieses Ab-
kommens stellenden Fragen der nachhalti-
gen Entwicklung und an der Ausarbeitung 
einschlägiger Rechtsvorschriften und Politi-
ken. 

Artikel 22.2 

Transparenz 

Die Vertragsparteien unterstreichen die Bedeu-
tung, die der Gewährleistung von Transparenz — 

als notwendiger Voraussetzung für die Förderung 
der Beteiligung der Öffentlichkeit — und der Ver-
öffentlichung von Informationen im Rahmen die-
ses Kapitels und im Einklang mit den Bestimmun-
gen dieses Kapitels und des Kapitels siebenund-
zwanzig (Transparenz) sowie der Artikel 23.6 (In-
formation und Sensibilisierung der Öffentlichkeit) 
und 24.7 (Information und Sensibilisierung der Öf-
fentlichkeit) zukommt. 

Artikel 22.3 

Zusammenarbeit und Förderung des Handels 
zur Unterstützung einer nachhaltigen 

Entwicklung 

(1)   Die Vertragsparteien erkennen an, dass eine 
internationale Zusammenarbeit zwecks Verwirkli-
chung des Ziels einer nachhaltigen Entwicklung 
und zwecks Integration von Initiativen, Aktionen 
und Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung 
und des Schutzes in den Bereichen Wirtschaft, 
Soziales und Umwelt von großer Bedeutung ist. 
Daher kommen die Vertragsparteien überein, ei-
nen Dialog und gegenseitige Konsultationen über 
handelsbezogene Fragen der nachhaltigen Ent-
wicklung zu führen, die von beiderseitigem Inte-
resse sind. 

(2)   Die Vertragsparteien bekräftigen, dass der 
Handel eine nachhaltige Entwicklung fördern 
sollte. Dementsprechend sind die Vertragspar-
teien bestrebt, Handels- und Wirtschaftsströme 
sowie Handels- und Wirtschaftspraktiken zu för-
dern, die zur Verwirklichung des Ziels menschen-
würdiger Arbeit und zum Umweltschutz beitragen; 
unter anderem durch 

a) Unterstützung der Entwicklung und Anwen-
dung von freiwilligen Systemen zur Förde-
rung einer nachhaltigen Waren- und Dienst-
leistungsproduktion, wie etwa Öko-Kenn-
zeichnung oder Programmen für fairen Han-
del, 

b) Unterstützung der Entwicklung und Anwen-
dung freiwilliger bewährter Verfahren zur so-
zialen Verantwortung von Unternehmen, wie 
sie beispielsweise in den OECD-Leitlinien für 
multinationale Unternehmen empfohlen wer-
den, im Interesse einer größeren Kohärenz 
der wirtschaftlichen, sozialen und ökologi-
schen Ziele, 
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c) Unterstützung der Einbeziehung von Nach-
haltigkeitserwägungen bei Kaufentscheidun-
gen privater und öffentlicher Verbraucher und

d) Förderung der Entwicklung, Festlegung, Auf-
rechterhaltung oder Verbesserung von Um-
weltleistungszielen und -standards. 

(3)   Die Vertragsparteien erkennen an, wie wich-
tig es ist, spezifische Fragen der nachhaltigen 
Entwicklung anzugehen, indem sie die potenziel-
len wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Auswirkungen möglicher Maßnahmen unter Be-
rücksichtigung der Standpunkte der Interessen-
träger bewerten. Jede Vertragspartei verpflichtet 
sich daher, zu überprüfen, zu überwachen und zu 
bewerten, wie sich die Durchführung dieses Ab-
kommens auf die nachhaltige Entwicklung in ih-
rem Gebiet auswirkt, um einen sich gegebenen-
falls aus diesem Abkommen ergebenden weiteren 
Handlungsbedarf zu ermitteln. Die Vertragspar-
teien können gemeinsame Bewertungen vorneh-
men. Diese Bewertungen werden in einer Weise 
durchgeführt, die den Gepflogenheiten und Bedin-
gungen der Vertragsparteien Rechnung trägt, und 
zwar im Wege der jeweiligen partizipativen Ver-
fahren der Vertragspartien und der mit diesem Ab-
kommen geschaffenen Verfahren. 

Artikel 22.4 

Institutionelle Mechanismen 

(1)   Der nach Artikel 26.2 (Sonderausschüsse) 
Absatz 1 Buchstabe g eingesetzte Ausschuss für 
Handel und nachhaltige Entwicklung setzt sich 
aus hochrangigen Vertretern der Vertragsparteien 
zusammen, die für von diesem Kapitel und den 
Kapiteln dreiundzwanzig (Handel und Arbeit) und 
vierundzwanzig (Handel und Umwelt) erfasste 
Fragen zuständig sind. Der Ausschuss für Handel 
und nachhaltige Entwicklung überwacht die 
Durchführung der genannten Kapitel, einschließ-
lich der Kooperationstätigkeiten und der Überprü-
fung der Auswirkungen dieses Abkommens auf 
die nachhaltige Entwicklung, und befasst sich — 
nach einem integrierten Ansatz — mit Fragen, die 
in Bezug auf die Schnittstelle zwischen wirtschaft-
licher Entwicklung, sozialer Entwicklung und Um-
weltschutz für die Vertragsparteien von beidersei-
tigem Interesse sind. Zu den Kapiteln dreiund-
zwanzig (Handel und Arbeit) und vierundzwanzig 
(Handel und Umwelt) kann der Ausschuss für 
Handel und nachhaltige Entwicklung in Wahrneh-

mung seiner Aufgaben auch Fachsitzungen ein-
berufen, zu denen Personen hinzugezogen wer-
den, die für Fragen im Zusammenhang mit dem 
jeweiligen Kapitel zuständig sind. 

(2)   Der Ausschuss für Handel und nachhaltige 
Entwicklung tritt im ersten Jahr nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens zusammen und tagt anschlie-
ßend so oft, wie es die Vertragsparteien für nötig 
erachten. Die in den Artikeln 23.8 (Institutionelle 
Mechanismen) und 24.13 (Institutionelle Mecha-
nismen) genannten Kontaktstellen sind für die 
Kommunikation zwischen den Vertragsparteien 
über Terminplanung und Organisation der Sitzun-
gen — auch der Fachsitzungen — zuständig. 

(3)   Sofern die Vertragsparteien nichts anderes 
beschließen, umfasst jede ordentliche Sitzung 
und jede Fachsitzung des Ausschusses für Han-
del und nachhaltige Entwicklung einen öffentli-
chen Teil, in dessen Rahmen Fragen erörtert wer-
den, welche die Durchführung der jeweiligen Ka-
pitel betreffen. 

(4)   Der Ausschuss für Handel und nachhaltige 
Entwicklung setzt sich für Transparenz und die 
Einbeziehung der Öffentlichkeit ein. Deshalb gilt 
Folgendes: 

a) Alle Entscheidungen und Berichte des Aus-
schusses für Handel und nachhaltige Ent-
wicklung werden der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht, es sei denn, der Ausschuss be-
schließt etwas anderes. 

b) Der Ausschuss für Handel und nachhaltige 
Entwicklung hält das Zivilgesellschaftliche 
Forum nach Artikel 22.5 über alle Fragen zu 
diesem Kapitel auf dem Laufenden, insbe-
sondere über Fragen der Durchführung die-
ses Kapitels. Standpunkte oder Stellungnah-
men des Zivilgesellschaftlichen Forums wer-
den den Vertragsparteien direkt oder über die 
in Artikel 23.8 (Institutionelle Mechanismen) 
Absatz 3 und Artikel 24.13 (Institutionelle Me-
chanismen) genannten Konsultationsmecha-
nismen übermittelt. Der Ausschuss für Han-
del und nachhaltige Entwicklung erstattet 
jährlich Bericht über die Folgemaßnahmen zu 
diesen Mitteilungen. 

c) Der Ausschuss für Handel und nachhaltige 
Entwicklung erstattet jährlich über alle Ange-
legenheiten Bericht, mit denen er sich nach 
Artikel 24.7 (Information und Sensibilisierung 
der Öffentlichkeit) Absatz 3 oder Artikel 23.8 
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(Institutionelle Mechanismen) Absatz 4 be-
fasst. 

Artikel 22.5 

Zivilgesellschaftliches Forum 

(1)   Die Vertragsparteien fördern ein gemeinsa-
mes Zivilgesellschaftliches Forum, dem Vertreter 
zivilgesellschaftlicher Organisationen aus ihrem 
Gebiet angehören, wozu auch Teilnehmer der 
Konsultationsmechanismen nach Artikel 23.8 (In-
stitutionelle Mechanismen) Absatz 3 und Artikel 
24.13 (Institutionelle Mechanismen) zählen; in 
diesem Forum geht es darum, einen Dialog über 
die in diesem Abkommen behandelten Aspekte 
der nachhaltigen Entwicklung zu führen. 

(2)   Sofern die Vertragsparteien nichts anderes 
vereinbaren, wird das Zivilgesellschaftliche Forum 
einmal jährlich einberufen. Die Vertragsparteien 
fördern eine angemessene Vertretung der rele-
vanten Interessenträger, darunter unabhängige, 
repräsentative Arbeitgeber, Gewerkschaften, Ar-
beitnehmervereinigungen, Unternehmensver-
bände, Umweltverbände sowie gegebenenfalls 
andere relevante Organisationen der Zivilgesell-
schaft, in einem ausgewogenen Verhältnis. Die 
Vertragsparteien können auch eine virtuelle Teil-
nahme ermöglichen. 

KAPITEL DREIUNDZWANZIG 

Handel und Arbeit

Artikel 23.1 

Hintergrund und Ziele 

(1)   Die Vertragsparteien erkennen an, dass eine 
internationale Zusammenarbeit und internationale 
Übereinkünfte in Arbeitsbelangen als Antwort der 
internationalen Gemeinschaft auf wirtschaftliche, 
beschäftigungsspezifische und soziale Herausfor-
derungen und Chancen der Globalisierung von 
großem Wert sind. Sie erkennen an, welchen Bei-
trag der internationale Handel zur Förderung pro-
duktiver Vollbeschäftigung und menschenwürdi-
ger Arbeit für alle leisten könnte, und verpflichten 
sich, soweit angebracht, in handelsbezogenen Ar-
beits- und Beschäftigungsfragen von beiderseiti-
gem Interesse einander zu konsultieren und zu-
sammenzuarbeiten. 

(2)   Die Vertragsparteien bekräftigen, wie wichtig 
kohärenter gestaltete Bemühungen um men-
schenwürdige Arbeit, vor allem auch im Hinblick 
auf Kernarbeitsnormen, und ein hohes Arbeits-
schutzniveau sowie eine damit einhergehende 
wirksame Durchsetzung sind, und erkennen an, 
dass sich diese Faktoren positiv auf die wirtschaft-
liche Effizienz, Innovation und Produktivität, ein-
schließlich Exportleistung, auswirken können. In 
diesem Zusammenhang erkennen sie auch die 
Bedeutung des zwischen Arbeitnehmern und Ar-
beitgebern, ihren jeweiligen Organisationen und 
den zuständigen staatlichen Stellen geführten so-
zialen Dialogs über Arbeitsfragen an und setzen 
sich für die Förderung eines solchen Dialogs ein. 

Artikel 23.2 

Regelungsrecht und Schutzniveaus 

In Anerkennung des Rechts jeder Vertragspartei, 
im Bereich Arbeit ihre eigenen Prioritäten zu set-
zen, das Niveau des Arbeitsschutzes selbst zu be-
stimmen und ihre Rechtsvorschriften und Strate-
gien — im Einklang mit ihren einschlägigen inter-
nationalen Verpflichtungen in Arbeitsbelangen, 
einschließlich der sich aus diesem Kapitel erge-
benden Verpflichtungen — entsprechend festzu-
legen oder zu ändern, ist jede Vertragspartei be-
strebt, mit ihren Rechtsvorschriften und Strate-
gien ein hohes Arbeitsschutzniveau zu gewähr-
leisten und zu fördern und diese Rechtsvorschrif-
ten und Strategien im Interesse eines hohen Ar-
beitsschutzniveaus weiter zu verbessern. 

Artikel 23.3 

Multilaterale Arbeitsnormen 
und -übereinkünfte 

(1)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass in ih-
rem Arbeitsrecht und ihrer arbeitsrechtlichen Pra-
xis die Wahrung der nachstehend aufgeführten 
grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Ar-
beit verankert und gewährleistet wird. Die Ver-
tragsparteien bekräftigen ihre Verpflichtung zur 
Achtung, Förderung und Verwirklichung dieser 
Prinzipien und Rechte im Einklang mit den Ver-
pflichtungen der Mitglieder der Internationalen Ar-
beitsorganisation (im Folgenden „IAO“) und den 
Verpflichtungen im Rahmen der von der Internati-
onalen Arbeitskonferenz auf ihrer 86. Tagung im 
Jahr 1998 angenommenen Erklärung der IAO 
über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der 
Arbeit und ihre Folgemaßnahmen: 
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a) Vereinigungsfreiheit und effektive Anerken-
nung des Rechts auf Kollektivverhandlungen,

b) Beseitigung aller Formen von Zwangs- oder 
Pflichtarbeit, 

c) effektive Abschaffung der Kinderarbeit und 

d) Beseitigung von Diskriminierungen in Be-
schäftigung und Beruf. 

(2)   Im Einklang mit der Erklärung der IAO über 
soziale Gerechtigkeit für eine faire Globalisierung 
von 2008, die von der Internationalen Arbeitskon-
ferenz auf ihrer 97. Tagung angenommen wurde, 
sowie mit anderen internationalen Verpflichtun-
gen, stellt jede Vertragspartei sicher, dass ihr Ar-
beitsrecht und ihre arbeitsrechtliche Praxis die 
Verwirklichung folgender in der IAO-Agenda für 
menschenwürdige Arbeit niedergelegter Ziele för-
dern: 

a) Gesundheitsschutz und Sicherheit am Ar-
beitsplatz, einschließlich Prävention von Ar-
beitsunfällen und Berufskrankheiten und Ent-
schädigung bei Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten, 

b) Festlegung akzeptabler Mindestbeschäfti-
gungsstandards für Lohn- und Gehaltsemp-
fänger, einschließlich solcher, die nicht unter 
einen Kollektivvertrag fallen, und 

c) Diskriminierungsverbot in Bezug auf die Ar-
beitsbedingungen, auch für zugewanderte 
Arbeitskräfte. 

(3)   Gemäß Absatz 2 Buchstabe a stellt jede Ver-
tragspartei sicher, dass in ihrem Arbeitsrecht und 
ihrer arbeitsrechtlichen Praxis der Schutz von Ar-
beitsbedingungen verankert und gewährleistet 
wird, mit denen die Gesundheit und die Sicherheit 
der Arbeitnehmer gewahrt werden, indem unter 
anderem Strategien konzipiert werden, die auf 
grundlegenden Prinzipien basieren, welche auf 
die Prävention von Unfällen und Verletzungen bei 
der Arbeit und auf die Entwicklung einer präven-
tiven Sicherheits- und Gesundheitskultur abzie-
len, in der dem Vorsorgeprinzip höchste Priorität 
eingeräumt wird. Bei der Ausarbeitung und Durch-
führung von Maßnahmen zum Schutz der Ge-
sundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz berück-
sichtigt jede Vertragspartei die verfügbaren ein-
schlägigen wissenschaftlichen und technischen 
Informationen sowie diesbezügliche internatio-
nale Standards, Leitlinien oder Empfehlungen, 

wenn sich die Maßnahmen auf den Handel oder 
auf Investitionen zwischen den Vertragsparteien 
auswirken können. Die Vertragsparteien erken-
nen an, dass im Falle bestehender oder potenzi-
eller Gefahren oder Bedingungen, die nach ver-
nünftigem Ermessen zu Verletzungen oder Er-
krankungen natürlicher Personen führen könnten, 
eine Vertragspartei den Aufschub kosteneffizien-
ter Schutzmaßnahmen nicht mit dem Fehlen einer 
vollständigen wissenschaftlichen Absicherung be-
gründen darf. 

(4)   Jede Vertragspartei bekräftigt ihre Verpflich-
tung, dafür Sorge zu tragen, dass die von Kanada 
beziehungsweise den Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union ratifizierten grundlegenden IAO-
Übereinkommen in ihrem gesamten Gebiet effek-
tiv in Recht und Praxis umgesetzt werden. Die 
Vertragsparteien bemühen sich unablässig und 
nachhaltig um die Ratifizierung der grundlegen-
den IAO-Übereinkommen, sofern sie diese noch 
nicht ratifiziert haben. Sie tauschen Informationen 
über den Sachstand und die Fortschritte hinsicht-
lich der Ratifizierung der grundlegenden IAO-
Übereinkommen, der prioritären IAO-Überein-
kommen sowie anderer von der IAO als aktuell 
eingestufter IAO-Übereinkommen aus. 

Artikel 23.4 

Aufrechterhaltung des Schutzniveaus 

(1)   Die Vertragsparteien erkennen an, dass es 
unangemessen ist, Handel oder Investitionen 
dadurch zu fördern, dass das in ihrem Arbeits-
recht und ihren Arbeitsnormen garantierte Schutz-
niveau aufgeweicht oder abgesenkt wird. 

(2)   Die Vertragsparteien verzichten nicht auf die 
Anwendung ihres Arbeitsrechts und ihrer Arbeits-
normen, weichen nicht davon ab und bieten dies 
auch nicht an in der Absicht, den Handel oder die 
Niederlassung, den Erwerb, die Ausweitung oder 
die Aufrechterhaltung von Investitionen in ihrem 
jeweiligen Gebiet zu fördern. 

(3)   Die Vertragsparteien verzichten darauf, durch 
anhaltende oder wiederkehrende Maßnahmen 
oder durch Untätigkeit die effektive Durchsetzung 
ihres Arbeitsrechts und ihrer Arbeitsnormen zu 
unterlaufen, um so Handel oder Investitionen zu 
fördern. 
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Artikel 23.5 

Durchsetzungsverfahren, 
Verwaltungsverfahren und Überprüfung von 

Verwaltungshandeln 

(1)   Gemäß Artikel 23.4 fördert jede Vertragspar-
tei die Einhaltung und effektive Durchsetzung ih-
res Arbeitsrechts, indem sie 

a) im Einklang mit ihren internationalen Ver-
pflichtungen ein System der Arbeitsaufsicht 
aufrechterhält, das auf die Durchsetzung von 
Rechtsvorschriften zu Arbeitsbedingungen 
und Arbeitsschutz durch Arbeitsaufsichtsbe-
amte abzielt, und 

b) gewährleistet, dass Personen mit einem 
rechtlich anerkannten Interesse an einer be-
stimmten Angelegenheit, die der Auffassung 
sind, dass nach dem für sie geltenden Recht 
eine Rechtsverletzung vorliegt, Verwaltungs-
und Gerichtsverfahren zur Verfügung stehen, 
die ein wirksames Vorgehen gegen Verstöße 
gegen geltendes Arbeitsrecht ermöglichen 
und bei entsprechenden Rechtsverstößen 
geeignete Rechtsbehelfe vorsehen. 

(2)   Jede Vertragspartei trägt nach Maßgabe ih-
res Rechts dafür Sorge, dass die Verfahren nach 
Absatz 1 Buchstabe b nicht unnötig kompliziert 
oder untragbar kostspielig sind, keine unange-
messenen Fristen oder ungerechtfertigten Verzö-
gerungen bedingen, gegebenenfalls die Möglich-
keit einer Unterlassungsklage vorsehen und fair 
und gerecht sind, indem 

a) die Antragsgegner — unter Angabe der Art 
des Verfahrens und der Grundlage der Klage 
— angemessen über die Einleitung eines 
Verfahrens unterrichtet werden, 

b) die Verfahrensparteien vor einer endgültigen 
Entscheidung eine angemessene Möglichkeit 
erhalten, ihre jeweiligen Standpunkte zu un-
termauern oder zu verteidigen und unter an-
derem Informationen oder Beweise beizu-
bringen, 

c) vorgesehen wird, dass endgültige Entschei-
dungen schriftlich mitgeteilt, und, soweit in 
Bezug auf den Fall angezeit, begründet wer-
den und auf der Grundlage von Informationen 
oder Beweisen getroffen werden, zu denen 
Verfahrensparteien zuvor Gelegenheit hat-
ten, angehört zu werden, und 

d) den Parteien eines Verwaltungsverfahrens 
die Möglichkeit eingeräumt wird, endgültige 
Verwaltungsentscheidungen innerhalb einer 
angemessenen Frist durch ein Gericht, das 
per Gesetzeingesetzt wurde und eine ausrei-
chende Gewähr für Unabhängigkeit und Un-
parteilichkeit bietet, überprüfen und, soweit 
gerechtfertigt, korrigieren zu lassen. 

Artikel 23.6 

Information und Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit 

(1)   Zusätzlich zu ihren Verpflichtungen aus Arti-
kel 27.1 (Veröffentlichung) fördert jede Vertrags-
partei die öffentliche Debatte mit und unter nicht-
staatlichen Akteuren im Hinblick auf die Entwick-
lung und Festlegung von Strategien, die zum Er-
lass arbeitsrechtlicher Vorschriften und Normen 
durch ihre Behörden führen können. 

(2)   Jede Vertragspartei fördert das Bewusstsein 
der Öffentlichkeit für ihr jeweiliges Arbeitsrecht 
und ihre Arbeitsnormen sowie für die Durchset-
zungs- und Einhaltungsverfahren, indem sie unter 
anderem für ein einschlägiges Informationsange-
bot sorgt und Maßnahmen zur Aufklärung und 
Sensibilisierung von Arbeitgebern, Arbeitnehmern 
und deren Vertretern trifft. 

Artikel 23.7 

Kooperationsmaßnahmen 

(1)   Die Vertragsparteien verpflichten sich zur 
Verwirklichung der Ziele dieses Kapitels auf eine 
Kooperation beispielsweise in Form 

a) eines Austauschs von Informationen über be-
währte Verfahren bei Fragen von gemeinsa-
mem Interesse sowie über einschlägige Ver-
anstaltungen, Tätigkeiten und Initiativen, 

b) einer Kooperation in internationalen Foren, 
die sich mit für die Bereiche Handel und Ar-
beit relevanten Fragen, insbesondere im 
Rahmen der WTO und der IAO, befassen. 

c) einer internationalen Förderung und wirksa-
men Anwendung grundlegender Prinzipien 
und Rechte bei der Arbeit im Einklang mit 
dem Artikel 23.3 Absatz 1 und der IAO-
Agenda für menschenwürdige Arbeit, 
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d) eines Dialogs und Informationsaustauschs 
über arbeitsrechtliche Bestimmungen im 
Rahmen ihrer jeweiligen Handelsabkommen 
sowie über ihre Umsetzung, 

e) einer Auslotung der Möglichkeiten einer Zu-
sammenarbeit im Rahmen von Initiativen, die 
Drittparteien betreffen, und 

f) jeder anderen für geeignet erachteten Form 
der Kooperation. 

(2)   Bei der Ermittlung der für eine Zusammenar-
beit in Betracht kommenden Bereiche und bei der 
Durchführung von Kooperationsmaßnahmen wer-
den die Vertragsparteien alle Stellungnahmen be-
rücksichtigen, die von Vertretern der Arbeitneh-
mer, der Arbeitgeber und von Organisationen der 
Zivilgesellschaft übermittelt werden. 

(3)   Die Vertragsparteien können Kooperations-
vereinbarungen mit der IAO und anderen zustän-
digen internationalen oder regionalen Organisati-
onen schließen, um mit Blick auf die Verwirkli-
chung der Ziele dieses Kapitels Fachkompetenz 
und Ressourcen dieser Organisationen nutzen zu 
können. 

Artikel 23.8 

Institutionelle Mechanismen 

(1)   Jede Vertragspartei bestimmt eine Stelle, die 
bei der Durchführung dieses Kapitels als Kontakt-
stelle für die andere Vertragspartei dient, insbe-
sondere in Bezug auf 

a) Kooperationsprogramme und -maßnahmen 
im Einklang mit Artikel 23.7, 

b) den Eingang von Stellungnahmen und Mittei-
lungen nach Artikel 23.9 und 

c) Informationen, die für die andere Vertragspar-
tei, die Sachverständigengruppen und die Öf-
fentlichkeit bestimmt sind. 

(2)   Jede Vertragspartei setzt die andere Ver-
tragspartei schriftlich davon in Kenntnis, welche 
ihre Kontaktstelle nach Absatz 1 ist. 

(3)   Der nach Artikel 26.2 (Sonderausschüsse) 
Absatz 1 Buchstabe g eingesetzte Ausschuss für 
Handel und nachhaltige Entwicklung nimmt im 
Rahmen seiner ordentlichen Sitzungen oder von 
Fachsitzungen, zu denen Personen hinzugezo-
gen werden, die für Fragen im Zusammenhang 

mit diesem Kapitel zuständig sind, folgende Auf-
gaben wahr: 

a) Überwachung der Durchführung dieses Kapi-
tels und Prüfung der dabei erzielten Fort-
schritte, unter anderem in Bezug auf seine 
Funktionsweise und Wirksamkeit, und 

b) Erörterung sonstiger im Rahmen dieses Ka-
pitels zu behandelnder Fragen. 

(4)   Jede Vertragspartei setzt eine neue Bera-
tungsgruppe für Arbeit und nachhaltige Entwick-
lung ein oder konsultiert ihre bereits bestehenden 
innerstaatlichen Beratungsgruppen, um Meinun-
gen zu Fragen im Zusammenhang mit diesem Ka-
pitel einzuholen und sich diesbezüglich fachlich 
beraten zu lassen. Den Beratungsgruppen sollen 
unabhängige repräsentative Organisationen der 
Zivilgesellschaft angehören, wobei Arbeitgeber, 
Gewerkschaften, Arbeitnehmervereinigungen, 
Unternehmensverbände sowie gegebenenfalls 
andere relevante Interessenträger in einem aus-
gewogenen Verhältnis vertreten sein sollen. Die 
Beratungsgruppen können auf eigene Initiative 
Stellungnahmen und Empfehlungen zu allen Fra-
gen im Zusammenhang mit diesem Kapitel abge-
ben. 

(5)   Die Vertragsparteien sind offen für Beiträge 
der Öffentlichkeit zu Fragen im Zusammenhang 
mit diesem Kapitel, wie beispielsweise Mitteilun-
gen zu Durchführungsproblemen, und tragen sol-
chen Beiträgen gebührend Rechnung. Die Ver-
tragsparteien unterrichten ihre jeweiligen inner-
staatlichen Beratungsgruppen für Arbeit und 
nachhaltige Entwicklung über derartige Mitteilun-
gen. 

(6)   Die Vertragsparteien tragen den Tätigkeiten 
der IAO Rechnung, um die Zusammenarbeit zu 
intensivieren und die einschlägigen Arbeiten der 
Vertragsparteien besser mit denen der IAO abzu-
stimmen. 

Artikel 23.9 

Konsultationen 

(1)   Eine Vertragspartei kann die andere Ver-
tragspartei über deren Kontaktstelle schriftlich um 
Konsultationen zu allen sich aus diesem Kapitel 
ergebenden Fragen ersuchen. Die Vertragspartei 
legt in ihrem Ersuchen eine klare Sachverhalts-
darstellung vor, benennt die strittigen Fragen und 
fasst im Rahmen dieses Kapitels zu behandelnde 
Anliegen kurz zusammen. Die Konsultationen 
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müssen unmittelbar nach Übermittlung des Kon-
sultationsersuchens einer Vertragspartei aufge-
nommen werden. 

(2)   Während der Konsultationen stellt jede Ver-
tragspartei der jeweils anderen Vertragspartei — 
vorbehaltlich ihrer Rechtsvorschriften zu vertrauli-
chen personenbezogenen und geschäftlichen In-
formationen — ausreichende in ihrem Besitz be-
findliche Informationen zur Verfügung, die eine 
vollumfängliche Prüfung der aufgeworfenen Fra-
gen ermöglichen. 

(3)   Gegebenenfalls holen die Vertragsparteien, 
sofern beide Vertragsparteien zustimmen, Infor-
mationen oder Stellungnahmen von Personen, 
Organisationen oder Gremien, einschließlich der 
IAO, ein, die einen Beitrag zur Prüfung der sich 
stellenden Fragen leisten können. 

(4)   Ist eine Vertragspartei der Auffassung, dass 
eine Frage der weiteren Erörterung bedarf, so 
kann sie bei der Kontaktstelle der anderen Ver-
tragspartei schriftlich darum ersuchen, dass der 
Ausschuss für Handel und nachhaltige Entwick-
lung einberufen wird, um diese Frage zu prüfen. 
Der Ausschuss für Handel und nachhaltige Ent-
wicklung tritt umgehend zusammen und bemüht 
sich um eine Lösung. Gegebenenfalls konsultiert 
er im Rahmen der Konsultationsmechanismen 
nach Artikel 23.8 die von den Vertragsparteien 
eingesetzten innerstaatlichen Beratungsgruppen 
für Arbeit oder nachhaltige Entwicklung. 

(5)   Jede Vertragspartei veröffentlicht etwaige Lö-
sungen oder Entscheidungen betreffend eine 
nach diesem Artikel erörterte Frage. 

Artikel 23.10 

Sachverständigengruppe 

(1)   Wird eine Angelegenheit im Rahmen der Kon-
sultationen nach Artikel 23.9 nicht zufriedenstel-
lend erledigt, so kann eine Vertragspartei inner-
halb von 90 Tagen nach Eingang eines Konsulta-
tionsersuchens nach Artikel 23.9 Absatz 1 bei der 
Kontaktstelle der anderen Vertragspartei schrift-
lich darum ersuchen, dass eine Sachverständi-
gengruppe eingesetzt und mit der Prüfung der be-
treffenden Angelegenheit betraut wird. 

(2)   Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Ka-
pitels wenden die Vertragsparteien die Schieds-
ordnung in Anhang 29-A und den Verhaltensko-
dex in Anhang 29-B an, sofern die Vertragspar-
teien nichts anderes beschließen. 

(3)   Eine Sachverständigengruppe setzt sich aus 
drei Mitgliedern zusammen. 

(4)   Die Vertragsparteien nehmen Konsultationen 
auf, um sich innerhalb von 10 Arbeitstagen ab Ein-
gang des Ersuchens um Einsetzung einer Sach-
verständigengruppe bei der ersuchten Vertrags-
partei über die Zusammensetzung der Sachver-
ständigengruppe zu verständigen. Dabei gilt es si-
cherzustellen, dass die vorgeschlagenen Mitglie-
der der Sachverständigengruppe die Anforderun-
gen des Absatzes 7 erfüllen und über die erforder-
liche einschlägige Fachkompetenz verfügen. 

(5)   Sollten sich die Vertragsparteien nicht inner-
halb der in Absatz 4 genannten Frist über die Zu-
sammensetzung der Sachverständigengruppe 
verständigen können, so findet das Auswahlver-
fahren nach Artikel 29.7 (Zusammensetzung des 
Schiedspanels) Absätze 3 bis 7 auf der Grundlage 
der nach Absatz 6 erstellten Liste Anwendung. 

(6)   Der Ausschuss für Handel und nachhaltige 
Entwicklung erstellt bei seiner ersten Sitzung 
nach Inkrafttreten dieses Abkommens eine Liste 
mit mindestens neun Personen, die aufgrund ihrer 
Objektivität, ihrer Zuverlässigkeit und ihres ausge-
zeichneten Urteilsvermögens ausgewählt wurden 
und willens und in der Lage sind, als Mitglieder der 
Sachverständigengruppe zu fungieren. Jede Ver-
tragspartei benennt mindestens drei Personen, 
die in die Liste der in Betracht kommenden Sach-
verständigen aufgenommen werden. Die Ver-
tragsparteien benennen darüber hinaus mindes-
tens drei Personen, die nicht die Staatsangehörig-
keit einer Vertragspartei besitzen und die willens 
und in der Lage sind, den Vorsitz der Sachver-
ständigengruppe zu führen. Der Ausschuss für 
Handel und nachhaltige Entwicklung gewährleis-
tet, dass die Liste stets auf diesem Stand gehalten 
wird. 

(7)   Die vorgeschlagenen Sachverständigen müs-
sen über spezialisierte Kenntnisse oder beson-
dere Fachkompetenz auf dem Gebiet des Arbeits-
rechts, in Bezug auf andere in diesem Kapitel be-
handelte Fragen oder im Bereich der Beilegung 
von Streitigkeiten, die sich aus internationalen 
Übereinkünften ergeben, verfügen. Sie müssen 
unabhängig sein, in persönlicher Eigenschaft han-
deln und dürfen im Zusammenhang mit der betref-
fenden Angelegenheit keine Weisungen einer Or-
ganisation oder Regierung entgegennehmen. Sie 
dürfen nicht der Regierung einer der Vertragspar-
teien nahestehen und sind an den in Absatz 2 ge-
nannten Verhaltenskodex gebunden. 
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(8)   Sofern die Vertragsparteien nicht innerhalb 
von fünf Arbeitstagen nach Auswahl der Mitglie-
der der Sachverständigengruppe etwas anderes 
beschließen, gilt für die Sachverständigengruppe 
folgendes Mandat: 
„Prüfung der im Ersuchen um Einsetzung der 
Sachverständigengruppe vorgelegten Frage im 
Lichte der einschlägigen Bestimmungen des Ka-
pitels dreiundzwanzig (Handel und Arbeit) und 
Vorlage eines Berichts nach Kapitel dreiundzwan-
zig (Handel und Arbeit) Artikel 23.10 (Sachver-
ständigengruppe) mit Lösungsempfehlungen“. 
(9)   Bei Fragen im Zusammenhang mit multilate-
ralen Übereinkünften gemäß Artikel 23.3 sollte die 
Sachverständigengruppe Informationen von der 
IAO einholen, insbesondere zu relevanten Ausle-
gungskriterien, Erkenntnissen oder Beschlüssen 
der IAO. (31) 

(10)   Die Sachverständigengruppe kann um 
schriftliche Stellungnahmen oder sonstige Infor-
mationen von Personen ersuchen, die über ein-
schlägige Informationen oder einschlägige Kennt-
nisse verfügen. 

(11)   Die Sachverständigengruppe legt den Ver-
tragsparteien einen Zwischenbericht und einen 
Abschlussbericht vor, in denen sie eine Sachver-
haltsdarstellung abgibt, ihre Schlussfolgerungen 
in der betreffenden Angelegenheit darlegt — unter 
anderem zu der Frage, ob die ersuchte Vertrags-
partei ihren Verpflichtungen aus diesem Kapitel 
nachgekommen ist — und ihre Ergebnisse, Fest-
stellungen und Empfehlungen begründet. Die 
Sachverständigengruppe legt den Vertragspar-
teien den Zwischenbericht innerhalb von 120 Ta-
gen nach Auswahl des letzten Mitglieds der Sach-
verständigengruppe vor, sofern die Vertragspar-
teien nichts anderes beschließen. Die Vertrags-
parteien können der Sachverständigengruppe in-
nerhalb von 45 Tagen nach Vorlage des Zwi-
schenberichts Stellungnahmen dazu übermitteln. 
Nach Prüfung dieser Stellungnahmen kann die 
Sachverständigengruppe ihren Bericht überprü-
fen oder weitere ihr zweckmäßig erscheinende 
Prüfungen vornehmen. Den Abschlussbericht un-
terbreitet die Sachverständigengruppe den Ver-
tragsparteien innerhalb von 60 Tagen nach Vor-
lage des Zwischenberichts. Jede Vertragspartei 
macht den Abschlussbericht innerhalb von 30 Ta-
gen nach seiner Vorlage öffentlich zugänglich. 

(12)   Gelangt die Sachverständigengruppe in ih-
rem Abschlussbericht zu dem Schluss, dass eine 
Vertragspartei ihren Verpflichtungen aus diesem 

Kapitel nicht nachgekommen ist, nehmen die Ver-
tragsparteien Gespräche auf und bemühen sich, 
innerhalb von drei Monaten nach Vorlage des Ab-
schlussberichts geeignete Maßnahmen zu erar-
beiten oder gegebenenfalls einen für beide Seiten 
zufriedenstellenden Aktionsplan zu beschließen. 
Bei ihren Erörterungen berücksichtigen die Ver-
tragsparteien den Abschlussbericht. Die ersuchte 
Vertragspartei teilt ihren Beratungsgruppen für Ar-
beit und nachhaltige Entwicklung sowie der ersu-
chenden Vertragspartei rechtzeitig mit, zu wel-
chen Vorgehensweisen oder Maßnahmen sie sich 
entschlossen hat. Die ersuchende Vertragspartei 
unterrichtet ihre Beratungsgruppen für Arbeit und 
nachhaltige Entwicklung sowie die ersuchte Ver-
tragspartei rechtzeitig über etwaige andere Vor-
gehensweisen oder Maßnahmen, die sie möglich-
erweise als Folgemaßnahmen zum Abschlussbe-
richt zu beschließen beabsichtigt, um zu einer Lö-
sung zu gelangen, die mit diesem Abkommen ver-
einbar ist. Der Ausschuss für Handel und nachhal-
tige Entwicklung überwacht die Folgemaßnahmen 
zum Abschlussbericht und zu den Empfehlungen 
der Sachverständigengruppe. Die von den Ver-
tragsparteien eingesetzten Beratungsgruppen für 
Arbeit und nachhaltige Entwicklung und das Zivil-
gesellschaftliche Forum können dem Ausschuss 
für Handel und nachhaltige Entwicklung diesbe-
zügliche Stellungnahmen übermitteln. 

(13)   Wenn die Vertragsparteien nach Einsetzung 
einer Sachverständigengruppe zu einer einver-
nehmlichen Lösung gelangen, teilen sie diese 
dem Ausschuss für Handel und nachhaltige Ent-
wicklung und der Sachverständigengruppe mit. 
Mit dieser Mitteilung ist das Sachverständigenver-
fahren abgeschlossen. 

Artikel 23.11 

Streitbeilegung 

(1)   Im Falle von Streitigkeiten, die sich im Zu-
sammenhang mit diesem Kapitel ergeben, neh-
men die Vertragsparteien nur die in diesem Kapi-
tel vorgesehenen Vorschriften und Verfahren in 
Anspruch. 

(2)   Die Vertragsparteien bemühen sich nach 
Kräften, eine für beide Seiten zufriedenstellende 
Lösung zu finden. Die Vertragsparteien können 
zur Streitbeilegung jederzeit auf gute Dienste, ei-
nen Vergleich oder Mediation zurückgreifen. 

(3)   Die Vertragsparteien kommen überein, dass 
die Verpflichtungen aus diesem Kapitel bindend 
und im Wege der Streitbeilegungsverfahren nach 
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Artikel 23.10 durchsetzbar sind. In diesem Zu-
sammenhang erörtern die Vertragsparteien im 
Rahmen der Sitzungen des Ausschusses für Han-
del und nachhaltige Entwicklung die Wirksamkeit 
der Durchführung dieses Kapitels, die politischen 
Entwicklungen auf Seiten der Vertragsparteien, 
die Entwicklungen bei internationalen Überein-
künften und die von den Interessenträgern darge-
legten Standpunkte sowie eine etwaige Überprü-
fung der in Artikel 23.10 vorgesehenen Streitbei-
legungsverfahren. 

(4)   Im Falle von Meinungsverschiedenheiten be-
züglich des Absatzes 3 kann eine Vertragspartei 
nach den in Artikel 23.9 festgelegten Verfahren 
um Konsultationen zwecks Überprüfung der in Ar-
tikel 23.10 vorgesehenen Streitbeilegungsbestim-
mungen ersuchen. 

(5)   Der Ausschuss für Handel und nachhaltige 
Entwicklung kann dem Gemischten CETA-Aus-
schuss Änderungen der einschlägigen Bestim-
mungen dieses Kapitels nach den in Artikel 30.2 
(Änderungen) festgelegten Verfahren empfehlen. 

KAPITEL VIERUNDZWANZIG 

Handel und Umwelt

Artikel 24.1 

Begriffsbestimmung 

Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der 
Ausdruck 

Umweltrecht ein Gesetz, auch eine Rechts-
oder Verwaltungsvorschrift, oder eine andere 
rechtsverbindliche Maßnahme einer Vertrags-
partei, deren Zweck es ist, die Umwelt zu 
schützen und insbesondere den von Umwelt-
auswirkungen ausgehenden Gefahren für das 
Leben oder die Gesundheit der Menschen zu 
begegnen, zum Beispiel durch 

a) die Verhütung, Verringerung oder Über-
wachung der Freisetzung, Ableitung oder 
sonstigen Emission von Schadstoffen 
oder Umweltkontaminanten, 

b) Chemikalien- und Abfallmanagement und 
die Verbreitung diesbezüglicher Informati-
onen oder 

c) die Erhaltung und den Schutz wild leben-
der Tier- und Pflanzenarten, einschließlich 
gefährdeter Arten und ihrer Lebensräume, 
sowie von Schutzgebieten, 

jedoch unter Ausschluss von Maßnahmen ei-
ner Vertragspartei, die lediglich die Gesundheit 
und Sicherheit von Arbeitnehmern betreffen 
und Gegenstand von Kapitel dreiundzwanzig 
(Handel und Arbeit) sind, sowie von Maßnah-
men einer Vertragspartei, die auf den Erhalt 
oder die einheimische Gewinnung natürlicher 
Ressourcen abstellen. 

Artikel 24.2 

Hintergrund und Ziele 

Die Vertragsparteien erkennen an, dass die Um-
welt ein Fundament für eine nachhaltige Entwick-
lung darstellt, und sie erkennen den Beitrag an, 
den der Handel zu einer nachhaltigen Entwicklung 
leisten könnte. Die Vertragsparteien betonen, 
dass eine stärkere Zusammenarbeit zum Schutz 
und Erhalt der Umwelt insoweit von Vorteil ist, als 
sie 

a) eine nachhaltige Entwicklung fördert, 

b) die Umweltpolitik der Vertragsparteien 
stärkt, 

c) auf internationalen Umweltübereinkünften 
aufbaut, denen sie beigetreten sind, und 

d) die Ziele dieses Abkommens ergänzt. 

Artikel 24.3 

Regelungsrecht und Schutzniveaus 

Die Vertragsparteien erkennen das Recht jeder 
Vertragspartei an, im Umweltbereich ihre eigenen 
Prioritäten zu setzen, das Niveau des Umwelt-
schutzes selbst zu bestimmen und ihre Rechts-
vorschriften und Strategien — im Einklang mit den 
multilateralen Umweltübereinkünften, denen sie 
beigetreten sind, sowie mit diesem Abkommen — 
entsprechend festzulegen oder zu ändern. Jede 
Vertragspartei ist bestrebt, mit ihren Rechtsvor-
schriften und Strategien ein hohes Umweltschutz-
niveau zu gewährleisten und zu fördern und diese 
Rechtsvorschriften und Strategien und das damit 
verbundene Schutzniveau weiter zu verbessern. 
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Artikel 24.4 

Multilaterale Umweltübereinkünfte 

(1)   Die Vertragsparteien erkennen den Wert ei-
ner verantwortungsvollen internationalen Umwelt-
politik und internationaler Umweltübereinkünfte 
als Antwort der internationalen Gemeinschaft auf 
globale oder regionale Umweltprobleme an und 
unterstreichen, dass Strategien, Vorschriften und 
Maßnahmen in den Bereichen Handel und Um-
welt stärker auf eine wechselseitige Unterstüt-
zung ausgerichtet werden müssen. 

(2)   Jede Vertragspartei bekräftigt ihre Verpflich-
tung, die multilateralen Umweltübereinkünfte, de-
nen sie beigetreten ist, in ihrem gesamten Gebiet 
effektiv in Recht und Praxis umzusetzen. 

(3)   Die Vertragsparteien verpflichten sich, in Um-
weltfragen von beiderseitigem Interesse, die mul-
tilaterale Umweltübereinkünfte betreffen, insbe-
sondere in handelsbezogenen Fragen, soweit an-
gebracht, einander zu konsultieren und gegebe-
nenfalls zusammenzuarbeiten. Diese Verpflich-
tung umfasst den Austausch von Informationen 
über 

a) die Umsetzung multilateraler Umweltüberein-
künfte, denen eine der Vertragsparteien bei-
getreten ist, 

b) laufende Verhandlungen über neue multilate-
rale Umweltübereinkünfte und 

c) die jeweiligen Standpunkte hinsichtlich des 
Beitritts zu weiteren multilateralen Umwel-
tübereinkünften. 

(4)   Die Vertragsparteien erkennen ihr jeweiliges 
Recht an, in Bezug auf Umweltmaßnahmen — 
einschließlich derjenigen Maßnahmen, die auf-
grund multilateraler Umweltübereinkünfte, denen 
sie beigetreten sind, getroffen werden — Artikel 
28.3 (Allgemeine Ausnahmen) in Anspruch zu 
nehmen. 

Artikel 24.5 

Aufrechterhaltung des Schutzniveaus 

(1)   Die Vertragsparteien erkennen an, dass es 
unangemessen ist, Handel oder Investitionen 
dadurch zu fördern, dass das in ihrem Umwelt-
recht garantierte Schutzniveau aufgeweicht oder 
abgesenkt wird. 

(2)   Die Vertragsparteien verzichten nicht auf die 
Anwendung ihres Umweltrechts, weichen nicht 
davon ab und bieten dies auch nicht an in der Ab-
sicht, den Handel oder die Niederlassung, den Er-
werb, die Ausweitung oder die Aufrechterhaltung 
von Investitionen in ihrem jeweiligen Gebiet zu för-
dern. 

(3)   Die Vertragsparteien verzichten darauf, durch 
anhaltende oder wiederkehrende Maßnahmen 
oder durch Untätigkeit die effektive Durchsetzung 
ihres Umweltrechts zu unterlaufen, um so Handel 
oder Investitionen zu fördern. 

Artikel 24.6 

Zugang zu Rechtsbehelfen und 
Verfahrensgarantien 

(1)   Gemäß den in Artikel 24.5 festgelegten Ver-
pflichtungen 

a) gewährleistet jede Vertragspartei im Einklang 
mit ihren jeweiligen Rechtsvorschriften, dass 
ihre für die Durchsetzung des Umweltrechts 
zuständigen Behörden vorgeblichen Verstö-
ßen gegen das Umweltrecht, die ihnen durch 
betroffene Personen mit Wohnsitz oder Nie-
derlassung in ihrem Gebiet zur Kenntnis ge-
bracht werden, in gebührender Form nachge-
hen, und 

b) gewährleistet jede Vertragspartei, dass Per-
sonen, die ein rechtlich anerkanntes Inte-
resse an einer bestimmten Angelegenheit ha-
ben oder der Auffassung sind, dass nach 
dem für sie geltenden Recht eine Rechtsver-
letzung vorliegt, Verwaltungs- oder Gerichts-
verfahren zur Verfügung stehen, die ein wirk-
sames Vorgehen gegen Verstöße gegen gel-
tendes Umweltrecht ermöglichen und bei ent-
sprechenden Rechtsverstößen geeignete 
Rechtsbehelfe vorsehen. 

(2)   Jede Vertragspartei trägt nach Maßgabe ih-
res innerstaatlichen Rechts dafür Sorge, dass die 
Verfahren nach Absatz 1 Buchstabe b nicht unnö-
tig kompliziert oder untragbar kostspielig sind, 
keine unangemessenen Fristen oder ungerecht-
fertigten Verzögerungen bedingen, gegebenen-
falls die Möglichkeit einer Unterlassungsklage 
vorsehen und fair, gerecht und transparent sind, 
indem 

a) die Antragsgegner — unter Angabe der Art 
des Verfahrens und der Grundlage der Klage 
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— angemessen über die Einleitung eines 
Verfahrens unterrichtet werden, 

b) die Verfahrensparteien vor einer endgültigen 
Entscheidung eine angemessene Möglichkeit 
erhalten, ihre jeweiligen Standpunkte zu un-
termauern oder zu verteidigen und unter an-
derem Informationen oder Beweise beizu-
bringen, 

c) vorgesehen wird, dass endgültige Entschei-
dungen schriftlich mitgeteilt, und, soweit in 
Bezug auf den Fall angezeit, begründet wer-
den und auf der Grundlage von Informationen 
oder Beweisen getroffen werden, zu denen 
Verfahrensparteien zuvor Gelegenheit hat-
ten, angehört zu werden, und 

d) den Parteien eines Verwaltungsverfahrens 
die Möglichkeit eingeräumt wird, endgültige 
Verwaltungsentscheidungen innerhalb einer 
angemessenen Frist durch ein Gericht, das 
per Gesetzeingesetzt wurde und eine ausrei-
chende Gewähr für Unabhängigkeit und Un-
parteilichkeit bietet, überprüfen und, soweit 
gerechtfertigt, korrigieren zu lassen. 

Artikel 24.7 

Information und Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit 

(1)   Über die Bestimmungen des Artikels 27.1 
(Veröffentlichung) hinaus fördert jede Vertrags-
partei die öffentliche Debatte mit und unter nicht-
staatlichen Akteuren im Hinblick auf die Entwick-
lung und Festlegung von Strategien, die zum Er-
lass von Umweltgesetzen durch ihre Behörden 
führen können. 

(2)   Jede Vertragspartei fördert das Bewusstsein 
der Öffentlichkeit für ihr jeweiliges Umweltrecht 
sowie für die Durchsetzungs- und Einhaltungsver-
fahren, indem sie für ein einschlägiges Informati-
onsangebot für die Interessenträger sorgt. 

(3)   Die Vertragsparteien sind offen für Beiträge 
der Öffentlichkeit zu Fragen im Zusammenhang 
mit diesem Kapitel, wie beispielsweise Mitteilun-
gen zu Durchführungsproblemen, und tragen sol-
chen Beiträgen gebührend Rechnung. Die Ver-
tragsparteien unterrichten ihre jeweiligen zivilge-
sellschaftlichen Organisationen — über die in Ar-
tikel 24.13 Absatz 5 genannten Konsultationsme-
chanismen — über derartige Mitteilungen. 

Artikel 24.8 

Wissenschaftliche und technische 
Informationen 

(1)   Bei der Ausarbeitung und Durchführung von 
Umweltschutzmaßnahmen, die sich auf den Han-
del oder auf Investitionen zwischen den Vertrags-
parteien auswirken können, tragen die Vertrags-
parteien einschlägigen wissenschaftlichen und 
technischen Informationen sowie diesbezüglichen 
internationalen Standards, Leitlinien oder Emp-
fehlungen Rechnung. 

(2)   Die Vertragsparteien erkennen an, dass in 
Fällen, in denen gravierende oder irreversible 
Schäden drohen, das Fehlen einer vollständigen 
wissenschaftlichen Absicherung nicht als Grund 
hernagezogen werden darf, kosteneffiziente Maß-
nahmen zur Verhinderung von Umweltschäden 
aufzuschieben. 

Artikel 24.9 

Handel zur Förderung des Umweltschutzes 

(1)   Die Vertragsparteien sind entschlossen, An-
strengungen zu unternehmen, um den Handel mit 
Umweltgütern und -dienstleistungen sowie Inves-
titionen in Umweltgüter und -dienstleistungen zu 
erleichtern und zu fördern, unter anderem durch 
den Abbau der in Bezug auf diese Waren und 
Dienstleistungen bestehenden nichttarifären Han-
delshemmnisse. 

(2)   Die Vertragsparteien richten — im Einklang 
mit ihren internationalen Verpflichtungen — ihre 
besondere Aufmerksamkeit darauf, die Beseiti-
gung von Handels- oder Investitionshemmnissen 
bei solchen Waren und Dienstleistungen zu er-
leichtern, denen besondere Bedeutung mit Blick 
auf den Klimaschutz zukommt, insbesondere von 
Handels- und Investitionshemmnissen bei Waren 
im Bereich erneuerbare Energien und bei damit 
verbundenen Dienstleistungen. 

Artikel 24.10 

Handel mit forstwirtschaftlichen 
Erzeugnissen 

(1)   Die Vertragsparteien erkennen an, welche 
Bedeutung zum einen der Erhaltung und nachhal-
tigen Bewirtschaftung der Wälder für die Gewähr-
leistung der Umweltfunktionen und für die Schaf-
fung wirtschaftlicher und sozialer Chancen für 
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heutige und künftige Generationen und zum an-
deren dem Marktzugang für im Einklang mit den 
Rechtsvorschriften des Erntelands produzierte 
forstwirtschaftliche Erzeugnisse aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern zukommt. 

(2)   Zu diesem Zweck verpflichten sich die Ver-
tragsparteien — im Einklang mit ihren internatio-
nalen Verpflichtungen — zu Folgendem: 

a) Förderung des Handels mit forstwirtschaftli-
chen Erzeugnissen aus nachhaltig bewirt-
schafteten Wäldern, in denen der Holzein-
schlag im Einklang mit den Rechtsvorschrif-
ten des Erntelands erfolgt, 

b) Informationsaustausch und gegebenenfalls 
Zusammenarbeit bei Initiativen zur Förderung 
einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung, ein-
schließlich Initiativen zur Bekämpfung des il-
legalen Holzeinschlags und des damit ver-
bundenen Handels, 

c)
Förderung der wirksamen Anwendung des 
am 3. März 1973 in Washington beschlosse-
nen Übereinkommens über den internationa-
len Handel mit gefährdeten Arten freilebender
Tiere und Pflanzen im Hinblick auf Holzarten, 
die als bedroht eingestuft sind, und 

d) gegebenenfalls Zusammenarbeit im Rahmen 
internationaler Gremien, die sich mit der Er-
haltung und nachhaltigen Bewirtschaftung 
der Wälder befassen. 

(3)   Die Vertragsparteien erörtern die in Absatz 2 
genannten Themen je nach Zuständigkeit im Aus-
schuss für Handel und nachhaltige Entwicklung 
oder im Rahmen des nach Kapitel fünfundzwan-
zig (Bilateraler Dialog und Zusammenarbeit) ein-
gerichteten Bilateralen Dialogs über forstwirt-
schaftliche Erzeugnisse. 

Artikel 24.11 

Handel mit Erzeugnissen der Fischerei und 
Aquakultur 

(1)   Die Vertragsparteien erkennen an, welche 
Bedeutung der Erhaltung von Fischerei und Aqua-
kultur sowie einem nachhaltigen und verantwor-
tungsvollen Fischerei- und Aquakulturmanage-
ment zukommt und wie dies heutigen und künfti-
gen Generationen ökologische, wirtschaftliche 
und soziale Chancen eröffnen kann. 

(2)   Zu diesem Zweck verpflichten sich die Ver-
tragsparteien — im Einklang mit ihren internatio-
nalen Verpflichtungen — zu Folgendem: 

a) Einführung oder Aufrechterhaltung von wirk-
samen Überwachungs- und Kontrollmaßnah-
men wie Beobachterprogrammen, Überwa-
chungssystemen für Fischereifahrzeuge, 
Systemen zur Überwachung von Umschlag-
plätzen, Inspektionen auf See, Hafenstaat-
kontrollen und damit verbundenen Sanktio-
nen mit dem Ziel der Erhaltung der Fischbe-
stände und der Vermeidung einer Überfi-
schung, 

b) Einführung oder Aufrechterhaltung von Maß-
nahmen zur Bekämpfung der illegalen, nicht 
gemeldeten und unregulierten Fischerei („ille-
gal, unreported and unregulated fishing“ —
„IUU-Fischerei“) und Zusammenarbeit in die-
sem Bereich, gegebenenfalls Austausch von 
Informationen über IUU-Fischerei in ihren 
Gewässern und über die Durchführung von 
Strategien und Maßnahmen, mit denen ver-
hindert wird, dass IUU-Erzeugnisse in die 
Handelsströme und in die Fischzucht gelan-
gen, 

c) Zusammenarbeit mit und gegebenenfalls 
auch innerhalb von regionalen Fischereiorga-
nisationen, denen die Vertragsparteien als 
Mitglieder, Beobachter oder kooperierende 
Nichtvertragsparteien angehören, wobei das 
Ziel darin besteht, eine verantwortungsvolle 
Regierungsführung zu gewährleisten, unter 
anderem dadurch, dass man sich auf wissen-
schaftlich fundierte Entscheidungen stützt 
und auf die Befolgung dieser Entscheidungen 
in den betreffenden Organisationen drängt, 
und 

d) Förderung der Entwicklung einer umweltver-
träglichen und wettbewerbsfähigen Aquakul-
turindustrie. 

Artikel 24.12 

Zusammenarbeit in Umweltfragen 

(1)   Die Vertragsparteien erkennen an, dass es 
gilt, verstärkt zusammenzuarbeiten, um die Ver-
wirklichung der Ziele dieses Kapitels voranzutrei-
ben, und sie verpflichten sich, in handelsbezoge-
nen Umweltfragen von gemeinsamem Interesse 
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zusammenzuarbeiten, wie etwa in Bezug auf fol-
gende Aspekte: 

a) potenzielle Auswirkungen dieses Abkom-
mens auf die Umwelt und Möglichkeiten der 
Verstärkung, Verhinderung oder Abschwä-
chung solcher Auswirkungen unter Berück-
sichtigung etwaiger von den Vertragsparteien 
vorgenommener Folgenabschätzungen, 

b) Tätigkeiten im Rahmen internationaler Foren, 
die sich mit Fragen befassen, welche gleich-
ermaßen für den Handel wie für die Umwelt-
politik von Relevanz sind, insbesondere im 
Rahmen der WTO, der OECD, des Umwelt-
programms der Vereinten Nationen und mul-
tilateraler Umweltübereinkünfte, 

c) Umweltdimension der sozialen Verantwor-
tung und Rechenschaftspflicht von Unterneh-
men, einschließlich Umsetzung und Follow-
up international anerkannter Leitlinien, 

d) Auswirkungen von Umweltvorschriften und -
standards auf den Handel und Auswirkungen 
von Handels- und Investitionsvorschriften auf 
die Umwelt, unter anderem auf die Ausarbei-
tung von Umweltvorschriften und -strategien,

e) handelsbezogene Aspekte der gegenwärti-
gen und der künftigen internationalen Strate-
gie zur Bekämpfung des Klimawandels sowie 
innerstaatlicher Klimaschutzstrategien und -
programme, unter anderem Fragen im Zu-
sammenhang mit den Kohlenstoffmärkten, 
Möglichkeiten, den nachteiligen Auswirkun-
gen des Handels auf das Klima zu begegnen, 
sowie Mittel zur Förderung der Energieeffizi-
enz und der Entwicklung und Einführung koh-
lenstoffarmer und anderer klimafreundlicher 
Technologien, 

f) Handel mit Umweltgütern und -dienstleistun-
gen sowie Investitionen in Umweltgüter und -
dienstleistungen, beispielsweise in den Berei-
chen umweltfreundliche und grüne Technolo-
gien und Verfahren, erneuerbare Energien, 
Energieeffizienz, Wassernutzung, Gewässer-
schutz und Wasseraufbereitung, 

g) Zusammenarbeit bei handelsbezogenen As-
pekten des Erhalts und der nachhaltigen Nut-
zung der Biodiversität, 

h)
Förderung des Lebenszyklus-Managements 
von Gütern, einschließlich CO2-Bilanzierung 

und End-of-life-Management, erweiterter 
Herstellerverantwortung, Abfallrecycling und 
-reduzierung sowie anderer bewährter Ver-
fahren, 

i) Verbesserung des Verständnisses der Aus-
wirkungen von wirtschaftlichen Tätigkeiten 
und Marktkräften auf die Umwelt und 

j) Meinungsaustausch über den Zusammen-
hang zwischen multilateralen Umweltüberein-
künften und internationalen Handelsregeln. 

(2)   Die Zusammenarbeit nach Absatz 1 findet im 
Rahmen von Maßnahmen und Instrumenten statt, 
die unter anderem einen technischen Austausch, 
den Austausch von Informationen und bewährten 
Verfahren, Forschungsprojekte, Studien, Be-
richte, Konferenzen und Workshops umfassen 
können. 

(3)   Die Vertragsparteien prüfen mit Blick auf die 
Planung und Durchführung ihrer Kooperations-
maßnahmen Standpunkte und Beiträge der Öf-
fentlichkeit und der Interessenträger und können 
Letztere gegebenenfalls stärker in diese Maßnah-
men einbinden. 

Artikel 24.13 

Institutionelle Mechanismen 

(1)   Jede Vertragspartei bestimmt eine Stelle, die 
bei der Durchführung dieses Kapitels als Kontakt-
stelle für die andere Vertragspartei dient, insbe-
sondere in Bezug auf 

a) Kooperationsprogramme und -maßnahmen 
im Einklang mit Artikel 24.12, 

b) den Eingang von Stellungnahmen und Mittei-
lungen nach Artikel 24.7 Absatz 3 und 

c) Informationen, die für die andere Vertragspar-
tei, die Sachverständigengruppe und die Öf-
fentlichkeit bestimmt sind. 

(2)   Jede Vertragspartei setzt die andere Ver-
tragspartei schriftlich davon in Kenntnis, welche 
ihre Kontaktstelle nach Absatz 1 ist. 

(3)   Der nach Artikel 26.2 (Sonderausschüsse) 
Absatz 1 Buchstabe g eingesetzte Ausschuss für 
Handel und nachhaltige Entwicklung nimmt im 
Rahmen seiner ordentlichen Sitzungen oder sei-
ner Fachsitzungen, zu denen Personen hinzuge-
zogen werden, die für Fragen im Zusammenhang 
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mit diesem Kapitel zuständig sind, folgende Auf-
gaben wahr: 

a) Überwachung der Durchführung dieses Kapi-
tels und Prüfung der dabei erzielten Fort-
schritte, 

b) Erörterung von Fragen von gemeinsamem In-
teresse und 

c) Erörterung sonstiger im Rahmen dieses Ka-
pitels zu behandelnder Fragen auf gemeinsa-
men Beschluss der Vertragsparteien. 

(4)   Die Vertragsparteien tragen den Tätigkeiten 
relevanter multilateraler Umweltorganisationen 
oder -einrichtungen Rechnung, um die Zusam-
menarbeit zu intensivieren und die einschlägigen 
Arbeiten der Vertragsparteien besser mit denen 
dieser Organisationen oder Einrichtungen abzu-
stimmen. 

(5)   Jede Vertragspartei nutzt bestehende oder 
richtet neue Konsultationsmechanismen ein, wie 
etwa innerstaatliche Beratungsgruppen, um Mei-
nungen zu Fragen im Zusammenhang mit diesem 
Kapitel einzuholen und sich diesbezüglich fachlich 
beraten zu lassen. Den Konsultationsmechanis-
men sollen unabhängige repräsentative Organi-
sationen der Zivilgesellschaft angehören, wobei 
Umweltverbände, Unternehmensverbände sowie 
gegebenenfalls andere relevante Interessenträ-
ger in einem ausgewogenen Verhältnis vertreten 
sein sollen. Über solche Konsultationsmechanis-
men können Interessenträger auf eigene Initiative 
Stellungnahmen und Empfehlungen zu allen Fra-
gen im Zusammenhang mit diesem Kapitel abge-
ben. 

Artikel 24.14 

Konsultationen 

(1)   Eine Vertragspartei kann die andere Ver-
tragspartei über deren Kontaktstelle schriftlich um 
Konsultationen zu allen sich aus diesem Kapitel 
ergebenden Fragen ersuchen. Die Vertragspartei 
legt in ihrem Ersuchen eine klare Sachverhalts-
darstellung vor, benennt die strittigen Fragen und 
fasst im Rahmen dieses Kapitels zu behandelnde 
Anliegen kurz zusammen. Die Konsultationen 
müssen unmittelbar nach Übermittlung des Kon-
sultationsersuchens einer Vertragspartei aufge-
nommen werden. 

(2)   Während der Konsultationen stellt jede Ver-
tragspartei der jeweils anderen Vertragspartei — 

vorbehaltlich ihrer Rechtsvorschriften zum Schutz 
vertraulicher oder geschützter Informationen — 
ausreichende in ihrem Besitz befindliche Informa-
tionen zur Verfügung, die eine vollumfängliche 
Prüfung der aufgeworfenen Fragen ermöglichen. 

(3)   Gegebenenfalls holen die Vertragsparteien, 
sofern beide Vertragsparteien zustimmen, Infor-
mationen oder Stellungnahmen von Personen, 
Organisationen oder Gremien, einschließlich der 
einschlägigen internationalen Organisationen 
oder Gremien, ein, die einen Beitrag zur Prüfung 
der sich stellenden Fragen leisten können. 

(4)   Ist eine Vertragspartei der Auffassung, dass 
eine Frage der weiteren Erörterung bedarf, so 
kann sie bei der Kontaktstelle der anderen Ver-
tragspartei schriftlich darum ersuchen, dass der 
Ausschuss für Handel und nachhaltige Entwick-
lung einberufen wird, um diese Frage zu prüfen. 
Der Ausschuss für Handel und nachhaltige Ent-
wicklung tritt umgehend zusammen und bemüht 
sich um eine Lösung. Gegebenenfalls konsultiert 
er im Rahmen der Konsultationsmechanismen 
nach Artikel 24.13 Absatz 5 die zivilgesellschaftli-
chen Organisationen der Vertragsparteien. 

(5)   Jede Vertragspartei veröffentlicht etwaige Lö-
sungen oder Entscheidungen betreffend eine 
nach diesem Artikel erörterte Frage. 

Artikel 24.15 

Sachverständigengruppe 

(1)   Wird eine Angelegenheit im Rahmen der Kon-
sultationen nach Artikel 24.14 nicht zufriedenstel-
lend erledigt, so kann eine Vertragspartei inner-
halb von 90 Tagen nach Eingang eines Konsulta-
tionsersuchens nach Artikel 24.14 Absatz 1 bei 
der Kontaktstelle der anderen Vertragspartei 
schriftlich darum ersuchen, dass eine Sachver-
ständigengruppe eingesetzt und mit der Prüfung 
der betreffenden Angelegenheit betraut wird. 

(2)   Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Ka-
pitels wenden die Vertragsparteien die Schieds-
ordnung in Anhang 29-A und den Verhaltensko-
dex in Anhang 29-B an, sofern die Vertragspar-
teien nichts anderes beschließen. 

(3)   Eine Sachverständigengruppe setzt sich aus 
drei Mitgliedern zusammen. 

(4)   Die Vertragsparteien nehmen Konsultationen 
auf, um sich innerhalb von 10 Arbeitstagen ab Ein-
gang eines Ersuchens um Einsetzung einer Sach-
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verständigengruppe bei der ersuchten Vertrags-
partei über die Zusammensetzung der Sachver-
ständigengruppe zu verständigen. Dabei gilt es si-
cherzustellen, dass die vorgeschlagenen Mitglie-
der der Sachverständigengruppe die Anforderun-
gen des Absatzes 7 erfüllen und über die erforder-
liche einschlägige Fachkompetenz verfügen. 

(5)   Sollten sich die Vertragsparteien nicht inner-
halb der in Absatz 4 genannten Frist über die Zu-
sammensetzung der Sachverständigengruppe 
verständigen können, so findet das Auswahlver-
fahren nach Artikel 29.7 (Zusammensetzung des 
Schiedspanels) Absätze 3 bis 7 auf der Grundlage 
der nach Absatz 6 erstellten Liste Anwendung. 

(6)   Der Ausschuss für Handel und nachhaltige 
Entwicklung erstellt bei seiner ersten Sitzung 
nach Inkrafttreten dieses Abkommens eine Liste 
mit mindestens neun Personen, die aufgrund ihrer 
Objektivität, ihrer Zuverlässigkeit und ihres ausge-
zeichneten Urteilsvermögens ausgewählt wurden 
und willens und in der Lage sind, als Mitglieder der 
Sachverständigengruppe zu fungieren. Jede Ver-
tragspartei benennt mindestens drei Personen, 
die in die Liste der in Betracht kommenden Sach-
verständigen aufgenommen werden. Die Ver-
tragsparteien benennen darüber hinaus mindes-
tens drei Personen, die nicht die Staatsangehörig-
keit einer Vertragspartei besitzen und die willens 
und in der Lage sind, den Vorsitz der Sachver-
ständigengruppe zu führen. Der Ausschuss für 
Handel und nachhaltige Entwicklung gewährleis-
tet, dass die Liste stets auf diesem Stand gehalten 
wird. 

(7)   Die vorgeschlagenen Sachverständigen müs-
sen über spezialisierte Kenntnisse oder beson-
dere Fachkompetenz auf dem Gebiet des Um-
weltrechts, in Bezug auf die in diesem Kapitel be-
handelten Fragen oder im Bereich der Beilegung 
von Streitigkeiten, die sich aus internationalen 
Übereinkünften ergeben, verfügen. Sie müssen 
unabhängig sein, in persönlicher Eigenschaft han-
deln und dürfen im Zusammenhang mit der betref-
fenden Angelegenheit keine Weisungen einer Or-
ganisation oder Regierung entgegennehmen. Sie 
dürfen nicht der Regierung einer der Vertragspar-
teien nahestehen und sind an den in Absatz 2 ge-
nannten Verhaltenskodex gebunden. 

(8)   Sofern die Vertragsparteien nicht innerhalb 
von fünf Arbeitstagen nach Auswahl der Mitglie-
der der Sachverständigengruppe etwas anderes 
beschließen, gilt für die Sachverständigengruppe 
folgendes Mandat: 

„Prüfung der im Ersuchen um Einsetzung der 
Sachverständigengruppe vorgelegten Frage im 
Lichte der einschlägigen Bestimmungen des Ka-
pitels vierundzwanzig (Handel und Umwelt) und 
Vorlage eines Berichts nach Kapitel vierundzwan-
zig (Handel und Umwelt) Artikel 24.15 (Sachver-
ständigengruppe) mit Lösungsempfehlungen“. 

(9)   Bei Fragen im Zusammenhang mit multilate-
ralen Umweltübereinkünften gemäß Artikel 24.4 
sollte die Sachverständigengruppe Stellungnah-
men und Informationen von im Rahmen dieser 
Übereinkünfte eingerichteten einschlägigen Gre-
mien einholen, insbesondere zu relevanten Aus-
legungskriterien, Erkenntnissen oder Beschlüs-
sen dieser Gremien. (32) 

(10)   Die Sachverständigengruppe legt den Ver-
tragsparteien einen Zwischenbericht und einen 
Abschlussbericht vor, in denen sie eine Sachver-
haltsdarstellung abgibt, ihre Schlussfolgerungen 
in der betreffenden Angelegenheit darlegt — unter 
anderem zu der Frage, ob die ersuchte Vertrags-
partei ihren Verpflichtungen aus diesem Kapitel 
nachgekommen ist — und ihre Ergebnisse, Fest-
stellungen und Empfehlungen begründet. Die 
Sachverständigengruppe legt den Vertragspar-
teien den Zwischenbericht innerhalb von 120 Ta-
gen nach Auswahl des letzten Mitglieds der Sach-
verständigengruppe vor, sofern die Vertragspar-
teien nichts anderes beschließen. Die Vertrags-
parteien können der Sachverständigengruppe in-
nerhalb von 45 Tagen nach Vorlage des Zwi-
schenberichts Stellungnahmen dazu übermitteln. 
Nach Prüfung dieser Stellungnahmen kann die 
Sachverständigengruppe ihren Bericht überprü-
fen oder weitere ihr zweckmäßig erscheinende 
Prüfungen vornehmen. Den Abschlussbericht un-
terbreitet die Sachverständigengruppe den Ver-
tragsparteien innerhalb von 60 Tagen nach Vor-
lage des Zwischenberichts. Jede Vertragspartei 
macht den Abschlussbericht innerhalb von 30 Ta-
gen nach seiner Vorlage öffentlich zugänglich. 

(11)   Gelangt die Sachverständigengruppe in ih-
rem Abschlussbericht zu dem Schluss, dass eine 
Vertragspartei ihren Verpflichtungen aus diesem 
Kapitel nicht nachgekommen ist, nehmen die Ver-
tragsparteien Gespräche auf und bemühen sich, 
innerhalb von drei Monaten nach Vorlage des Ab-
schlussberichts eine geeignete Maßnahme zu er-
arbeiten oder gegebenenfalls einen für beide Sei-
ten zufriedenstellenden Aktionsplan zu beschlie-
ßen. Bei ihren Erörterungen berücksichtigen die 
Vertragsparteien den Abschlussbericht. Die er-
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suchte Vertragspartei teilt ihren zivilgesellschaftli-
chen Organisationen — über die in Artikel 24.13 
Absatz 5 genannten Konsultationsmechanismen 
— sowie der ersuchenden Vertragspartei recht-
zeitig mit, zu welcher Vorgehensweise oder Maß-
nahme sie sich entschlossen hat. Der Ausschuss 
für Handel und nachhaltige Entwicklung über-
wacht die Folgemaßnahmen zum Abschlussbe-
richt und zu den Empfehlungen der Sachverstän-
digengruppe. Die Organisationen der Zivilgesell-
schaft und das Zivilgesellschaftliche Forum kön-
nen dem Ausschuss für Handel und nachhaltige 
Entwicklung diesbezügliche Stellungnahmen 
übermitteln, wobei Erstere dies über die in Artikel 
24.13 Absatz 5 genannten Konsultationsmecha-
nismen tun. 

(12)   Wenn die Vertragsparteien nach Einsetzung 
einer Sachverständigengruppe zu einer einver-
nehmlichen Lösung gelangen, teilen sie diese 
dem Ausschuss für Handel und nachhaltige Ent-
wicklung und der Sachverständigengruppe mit. 
Mit dieser Mitteilung ist das Sachverständigenver-
fahren abgeschlossen. 

Artikel 24.16 

Streitbeilegung 

(1)   Im Falle von Streitigkeiten, die sich im Zu-
sammenhang mit diesem Kapitel ergeben, neh-
men die Vertragsparteien nur die in diesem Kapi-
tel vorgesehenen Vorschriften und Verfahren in 
Anspruch. 

(2)   Die Vertragsparteien bemühen sich nach 
Kräften, eine für beide Seiten zufriedenstellende 
Lösung zu finden. Die Vertragsparteien können 
zur Streitbeilegung jederzeit auf gute Dienste, ei-
nen Vergleich oder Mediation zurückgreifen. 

KAPITEL 25 

Bilateraler Dialog und Zusammenarbeit

Artikel 25.1 

Ziele und Grundsätze 

(1)   Aufbauend auf ihrer gefestigten Partnerschaft 
und ihren gemeinsamen Werten kommen die Ver-
tragsparteien überein, die Zusammenarbeit in 
Fragen von gemeinsamem Interesse auszu-
bauen, indem sie insbesondere 

a) im Rahmen des Dialogs über Fragen des Zu-
gangs zum Biotechnologiemarkt die bilate-
rale Zusammenarbeit im Bereich Biotechno-
logie stärken, 

b) im Rahmen des Bilateralen Dialogs über 
forstwirtschaftliche Erzeugnisse den bilatera-
len Dialog und Informationsaustausch über 
Fragen des Handels mit forstwirtschaftlichen 
Erzeugnissen erleichtern und fördern, 

c) im Rahmen des Bilateralen Dialogs über Roh-
stoffe den Aufbau und die Pflege einer wirk-
samen Zusammenarbeit im Bereich Roh-
stoffe anstreben und 

d) auf eine verstärkte Zusammenarbeit in den 
Bereichen Wissenschaft, Technik, Forschung 
und Innovation hinwirken. 

(2)   Sofern in diesem Abkommen nichts anderes 
bestimmt ist, werden bilaterale Dialoge ohne un-
gebührliche Verzögerung auf Ersuchen einer Ver-
tragspartei oder des Gemischten CETA-Aus-
schusses eingeleitet. Der Vorsitz bei den Dialo-
gen wird von Vertretern Kanadas und der Europä-
ischen Union gemeinsam geführt. Sitzungskalen-
der und Tagesordnungen werden von den Kovor-
sitzenden einvernehmlich festgelegt. 

(3)   Die Kovorsitzenden eines bilateralen Dialogs 
teilen dem Gemischten CETA-Ausschuss recht-
zeitig vor den Sitzungen die Termine und die je-
weilige Tagesordnung mit. Die Kovorsitzenden ei-
nes bilateralen Dialogs erstatten dem Gemischten 
CETA-Ausschuss soweit angezeigt beziehungs-
weise auf dessen Ersuchen Bericht über die Er-
gebnisse und Schlussfolgerungen eines Dialogs. 
Die Aufnahme oder das Bestehen eines Dialogs 
hindert die Vertragsparteien nicht daran, den Ge-
mischten CETA-Ausschuss unmittelbar mit einer 
Angelegenheit zu befassen. 

(4)   Der Gemischte CETA-Ausschuss kann be-
schließen, die einem Dialogforum übertragene 
Aufgabe abzuändern oder selbst zu übernehmen 
oder ein Dialogforum aufzulösen. 

(5)   Mit Zustimmung des Gemischten CETA-Aus-
schusses können die Vertragsparteien auch in an-
deren von diesem Abkommen erfassten Berei-
chen eine bilaterale Zusammenarbeit eingehen. 
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Artikel 25.2 

Dialog über Fragen des Zugangs zum 
Biotechnologiemarkt 

(1)   Die Vertragsparteien stimmen darin überein, 
dass eine Zusammenarbeit und ein Informations-
austausch bei Fragen zu Biotechnologieerzeug-
nissen von beiderseitigem Interesse sind. Eine 
solche Zusammenarbeit und ein solcher Informa-
tionsaustausch finden im Rahmen des bilateralen 
Dialogs über Fragen von beiderseitigem Interesse 
bezüglich des Zugangs zum Markt für landwirt-
schaftliche Biotechnologie statt, der nach der 
WTO-Streitsache Europäische Gemeinschaften
— Maßnahmen betreffend die Zulassung und 
Vermarktung von Biotechnologieerzeugnissen
(WT/DS292) aus der einvernehmlichen Lösung 
vom 15. Juli 2009 zwischen Kanada und der Eu-
ropäischen Union hervorgegangen ist. Der bilate-
rale Dialog erstreckt sich auf alle relevanten As-
pekte, die für die Vertragsparteien von beidersei-
tigem Interesse sind, unter anderem folgende: 

a) Zulassung von Biotechnologieerzeugnissen 
im Gebiet der Vertragsparteien, soweit ange-
zeigt auch künftige Anträge auf Produktzulas-
sungen, die für die eine oder andere Seite 
von kommerziellem Interesse sind, 

b) kommerzielle und wirtschaftliche Perspekti-
ven für künftige Zulassungen von Biotechno-
logierzeugnissen, 

c) Handelsauswirkungen asynchroner Zulas-
sungen von Biotechnologieerzeugnissen 
oder einer unbeabsichtigten Freisetzung nicht 
zugelassener Erzeugnisse und geeignete 
diesbezügliche Maßnahmen, 

d) biotechnologiebezogene Maßnahmen, die 
sich auf den Handel zwischen den Vertrags-
parteien auswirken können, einschließlich 
Maßnahmen von Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union, 

e) neue Rechtsvorschriften im Bereich Biotech-
nologie und 

f) bewährte Verfahren zur Umsetzung von 
Rechtsvorschriften im Bereich Biotechnolo-
gie. 

(2)   Die Vertragsparteien erkennen des Weiteren 
die Bedeutung folgender gemeinsamer Ziele bei 

der Zusammenarbeit im Bereich Biotechnologie 
an: 

a) Austausch von Informationen über Politik-, 
Regelungs- und Technikfragen von gemein-
samem Interesse im Zusammenhang mit Bi-
otechnologieerzeugnissen, insbesondere 
Austausch von Informationen über ihre jewei-
ligen Systeme und Verfahren zur Risikobe-
wertung, die für Entscheidungen über die 
Nutzung genetisch veränderter Organismen 
erforderlich ist, 

b) Förderung effizienter, wissenschaftsbasierter 
Zulassungsverfahren für Biotechnologieer-
zeugnisse, 

c) internationale Zusammenarbeit in Fragen der 
Biotechnologie, etwa in der Frage des Vor-
handenseins geringer Spuren genetisch ver-
änderter Organismen, und 

d) Zusammenarbeit in Regulierungsfragen zur 
Reduzierung der nachteiligen Handelsaus-
wirkungen der Regelungspraxis im Bereich 
Biotechnologieerzeugnisse. 

Artikel 25.3 

Bilateraler Dialog über forstwirtschaftliche 
Erzeugnisse 

(1)   Die Vertragsparteien stimmen darin überein, 
dass Dialog, Zusammenarbeit sowie Informa-
tions- und Meinungsaustausch auf bilateraler 
Ebene über einschlägige Gesetze, Regelungen, 
Strategien und Fragen, die für Produktion, Handel 
und Verbrauch von forstwirtschaftlichen Erzeug-
nissen von Bedeutung sind, im beiderseitigen In-
teresse liegen. Die Vertragsparteien kommen 
überein, dass Dialog, Zusammenarbeit und Aus-
tausch im Rahmen des Bilateralen Dialogs über 
forstwirtschaftliche Erzeugnisse stattfinden und 
unter anderem folgende Aspekte betreffen sollen: 

a) Ausarbeitung, Annahme und Durchführung 
einschlägiger Gesetze, Regelungen, Strate-
gien, Standards sowie Prüf-, Zertifizierungs-
und Akkreditierungsanforderungen und de-
ren mögliche Auswirkungen auf den Handel 
mit forstwirtschaftlichen Erzeugnissen zwi-
schen den Vertragsparteien, 
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b) Initiativen der Vertragsparteien im Zusam-
menhang mit der nachhaltigen Bewirtschaf-
tung der Wälder und einer nachhaltigen 
Forstwirtschaft, 

c) Mechanismen zur Gewährleistung der lega-
len beziehungsweise nachhaltigen Herkunft 
forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, 

d) Zugang forstwirtschaftlicher Erzeugnisse zu 
den Märkten der Vertragsparteien oder ande-
ren Märkten, 

e) Perspektiven im Hinblick auf plurilaterale und 
multilaterale Organisationen und Prozesse, 
an denen sie beteiligt sind und die auf die För-
derung einer nachhaltigen Waldbewirtschaf-
tung und die Bekämpfung illegalen Holzein-
schlags abzielen, 

f) die in Artikel 24.10 (Handel mit forstwirtschaft-
lichen Erzeugnissen) genannten Belange und

g) je nach Vereinbarung zwischen den Vertrags-
parteien etwaige andere Fragen im Zusam-
menhang mit forstwirtschaftlichen Erzeugnis-
sen. 

(2)   Der Bilaterale Dialog über fortwirtschaftliche 
Erzeugnisse findet erstmals innerhalb des ersten 
Jahres nach Inkrafttreten dieses Abkommens und 
anschließend wie in Artikel 25.1 Absatz 2 vorge-
sehen statt. 

(3)   Die Vertragsparteien kommen überein, dass 
die im Rahmen des Bilateralen Dialogs über forst-
wirtschaftliche Erzeugnisse geführten Gespräche 
die Grundlage für Erörterungen des Ausschusses 
für Handel und nachhaltige Entwicklung bilden 
können. 

Artikel 25.4 

Bilateraler Dialog über Rohstoffe 

(1)   In Anerkennung der Bedeutung eines offe-
nen, diskriminierungsfreien und transparenten 
Handelsumfelds, das auf Regeln und wissen-
schaftlichen Erkenntnissen basiert, streben die 
Vertragsparteien den Aufbau und die Pflege einer 
wirksamen Zusammenarbeit im Bereich Rohstoffe 
an. Zu den Rohstoffen zählen für die Zwecke die-
ser Zusammenarbeit unter anderem, aber nicht 
ausschließlich, Mineralien, Metalle und landwirt-
schaftliche Erzeugnisse für die industrielle Nut-
zung. 

(2)   Der Bilaterale Dialog über Rohstoffe erstreckt 
sich auf alle relevanten Fragen von beiderseiti-
gem Interesse, unter anderem folgende: 

a) Schaffung eines Forums für Gespräche über 
die Zusammenarbeit im Bereich Rohstoffe 
zwischen den Vertragsparteien, Verbesse-
rung des Marktzugangs für Waren im Bereich 
Rohstoffe und damit verbundene Dienstleis-
tungen und Investitionen sowie Vermeidung 
nichttarifärer Handelshemmnisse im Bereich 
Rohstoffe, 

b) Förderung des gegenseitigen Verständnis-
ses im Bereich Rohstoffe mit dem Ziel des 
Austauschs von Informationen über bewährte 
Verfahren und die Regulierungspolitik der 
Vertragsparteien in diesem Bereich, 

c) Anregung von Aktivitäten zur Förderung der 
sozialen Verantwortung der Unternehmen im 
Einklang mit international anerkannten Stan-
dards wie den OECD-Leitlinien für multinatio-
nale Unternehmen und den OECD-Leitsätzen 
für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur För-
derung verantwortungsvoller Lieferketten für 
Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebie-
ten und 

d) soweit angezeigt Förderung von Konsultatio-
nen über die Standpunkte der Vertragspar-
teien in multilateralen oder plurilateralen Fo-
ren, in denen Rohstofffragen zur Sprache ge-
bracht und erörtert werden können. 

Artikel 25.5 

Verstärkte Zusammenarbeit in den Bereichen 
Wissenschaft, Technik, Forschung und 

Innovation 

(1)   Die Vertragsparteien erkennen die Interde-
pendenzen zwischen Wissenschaft, Technik, For-
schung und Innovation sowie internationalem 
Handel und Investitionen zur Steigerung der in-
dustriellen Wettbewerbsfähigkeit und des sozia-
len und wirtschaftlichen Wohlstands an. 

(2)   Ausgehend von diesem gemeinsamen Ver-
ständnis kommen die Vertragsparteien überein, 
ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Wissen-
schaft, Technik, Forschung und Innovation zu ver-
stärken. 
(3)   Die Vertragsparteien bemühen sich, Koope-
rationstätigkeiten auf Gegenseitigkeitsbasis zur 
Unterstützung oder Ergänzung des am 17. Juni 
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1995 in Halifax unterzeichneten Abkommens über 
wissenschaftliche und technologische Zusam-
menarbeit zwischen der Europäischen Gemein-
schaft und Kanada, anzustoßen, zu entwickeln 
und zu fördern. Die Vertragsparteien kommen 
überein, ihre diesbezüglichen Tätigkeiten an fol-
genden Grundsätzen auszurichten: 

a) die Tätigkeiten sind für die Vertragsparteien 
von beiderseitigem Nutzen, 

b) die Vertragsparteien verständigen sich über 
Umfang und Parameter der Tätigkeiten, und

c) die Tätigkeiten sollten der wichtigen Rolle des 
Privatsektors und von Forschungseinrichtun-
gen bei der Entwicklung von Wissenschaft, 
Technik, Forschung und Innovation sowie der 
Vermarktung entsprechender Waren und 
Dienstleistungen Rechnung tragen. 

(4)   Die Vertragsparteien erkennen ferner die Be-
deutung einer verstärkten Zusammenarbeit in den 
Bereichen Wissenschaft, Technik, Forschung und 
Innovation an, etwa in Form von Maßnahmen, wie 
sie von verschiedenen Interessenträgern, unter 
anderem von der kanadischen Bundesregierung, 
den Provinzen und Territorien Kanadas, der Euro-
päischen Union und ihren Mitgliedstaaten, initiiert, 
konzipiert und durchgeführt werden. 

(5)   Jede Vertragspartei fördert — im Einklang mit 
ihren Rechtsvorschriften — die Mitwirkung des 
Privatsektors, der Forschungseinrichtungen und 
der Zivilgesellschaft in ihrem jeweiligen Gebiet an 
Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammenar-
beit. 

KAPITEL SECHSUNDZWANZIG 

Verwaltungs- und institutionelle 
Bestimmungen

Artikel 26.1 

Gemischter CETA-Ausschuss 

(1)   Die Vertragsparteien setzen den Gemischten 
CETA-Ausschuss ein, der sich aus Vertretern der 
Europäischen Union und Vertretern Kanadas zu-
sammensetzt. Der Vorsitz im Gemischten CETA-
Ausschuss wird gemeinsam vom kanadischen Mi-
nister for International Trade und von dem für 
Handel zuständigen Mitglied der Europäischen 

Kommission oder ihren jeweiligen Vertretern ge-
führt. 

(2)   Der Gemischte CETA-Ausschuss tritt einmal 
jährlich oder auf Ersuchen einer Vertragspartei 
zusammen. Der Gemischte CETA-Ausschuss legt 
seinen Sitzungskalender und die Tagesordnun-
gen der Sitzungen fest. 

(3)   Der Gemischte CETA-Ausschuss ist für alle 
Fragen zuständig, welche die Handels- und Inves-
titionstätigkeit zwischen den Vertragsparteien und 
die Umsetzung und Anwendung dieses Abkom-
mens betreffen. Die Vertragsparteien können den 
Gemischten CETA-Ausschuss mit allen Fragen 
der Durchführung und Auslegung dieses Abkom-
mens und allen sonstigen Fragen befassen, wel-
che die Handels- und Investitionstätigkeit zwi-
schen den Vertragsparteien betreffen. 

(4)   Der Gemischte CETA-Ausschuss 

a) überwacht und unterstützt die Umsetzung 
und Anwendung dieses Abkommens und die 
Verwirklichung seiner allgemeinen Ziele, 

b) überwacht die Arbeit aller Sonderausschüsse 
und anderen im Rahmen dieses Abkommens 
eingesetzten Gremien, 

c) sucht — unbeschadet der Kapitel acht (Inves-
titionen), zweiundzwanzig (Handel und nach-
haltige Entwicklung), dreiundzwanzig (Han-
del und Arbeit), vierundzwanzig (Handel und 
Umwelt) und neunundzwanzig (Streitbeile-
gung) — nach geeigneten Wegen und Metho-
den, um Probleme zu vermeiden, die sich in 
den von diesem Abkommen erfassten Berei-
chen ergeben könnten, oder um Streitigkeiten 
zu schlichten, die bei der Auslegung oder An-
wendung dieses Abkommens auftreten könn-
ten, 

d) gibt sich eine Geschäftsordnung, 

e) fasst Beschlüsse nach Artikel 26.3 und 

f) prüft alle Fragen, die für die von diesem Ab-
kommen erfassten Bereiche von Interesse 
sind. 

(5)   Der Gemischte CETA-Ausschuss kann 

a) Zuständigkeiten an die nach Artikel 26.2 ein-
gesetzten Sonderausschüsse delegieren, 
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b) mit allen interessierten Parteien kommunizie-
ren, auch mit Organisationen des Privatsek-
tors und der Zivilgesellschaft, 

c) soweit in diesem Abkommen vorgesehen, 
Änderungen prüfen oder beschließen, 

d) die Entwicklung des Handels zwischen den 
Vertragsparteien untersuchen und erwägen, 
wie die Handelsbeziehungen zwischen den 
Vertragsparteien intensiviert werden können,

e) Auslegungen der Bestimmungen dieses Ab-
kommens vornehmen, die für die nach Kapi-
tel acht Abschnitt F (Beilegung von Investiti-
onsstreitigkeiten zwischen Investoren und 
Staaten) und nach Kapitel neunundzwanzig 
(Streitbeilegung)eingesetzten Gerichte bin-
dend sind, 

f) Empfehlungen zur Förderung von Handel und 
Investitionen nach Maßgabe dieses Abkom-
mens formulieren, 

g) die Aufgaben, die den nach Artikel 26.2 ein-
gesetzten Sonderausschüssen übertragen 
wurden, abändern oder selbst übernehmen 
oder Sonderausschüsse auflösen, 

h) Sonderausschüsse und bilaterale Dialogfo-
ren einrichten, die ihn bei der Wahrnehmung 
seiner Aufgaben unterstützen, und 

i) in Wahrnehmung seiner Aufgaben andere von 
den Vertragsparteien beschlossene Maßnah-
men ergreifen. 

Artikel 26.2 

Sonderausschüsse 

(1)   Folgende Sonderausschüsse werden einge-
setzt beziehungsweise — im Falle des unter 
Buchstabe c genannten Gemischten Ausschus-
ses für die Zusammenarbeit im Zollbereich — er-
mächtigt, unter Aufsicht des Gemischten CETA-
Ausschusses tätig zu werden: 

a) der Ausschuss für Warenhandel, der sich mit 
Fragen befasst, die den Warenhandel, Zollta-
rife, technische Handelshemmnisse, das Pro-
tokoll über die gegenseitige Anerkennung der 
Ergebnisse von Konformitätsbewertungen 
und Rechte des geistigen Eigentums im Zu-
sammenhang mit Waren betreffen. Auf Ersu-
chen einer Vertragspartei oder aufgrund einer 

Vorlage des zuständigen Sonderausschus-
ses oder zur Vorbereitung der Erörterungen 
im Gemischten CETA-Ausschuss kann sich 
der Ausschuss für Warenhandel auch mit 
Fragen beschäftigen, die sich in den Berei-
chen Ursprungsregeln, Ursprungsverfahren, 
Zoll und Handelserleichterungen und Grenz-
maßnahmen, gesundheitspolizeiliche und 
pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen, öf-
fentliche Beschaffungen oder Zusammenar-
beit in Regulierungsfragen stellen, sofern es 
dadurch leichter wird, Lösungen in Fällen zu 
finden, die der zuständige Sonderausschuss 
selbst nicht lösen kann. Unter dem Aus-
schuss für Warenhandel werden außerdem 
der Landwirtschaftsausschuss, der Aus-
schuss für Wein und Spirituosen sowie die 
Gemischte Sektorgruppe für Arzneimittel ein-
gerichtet, die alle dem Ausschuss für Waren-
handel unterstehen, 

b) der Ausschuss für Dienstleistungen und In-
vestitionen, der sich mit Fragen befasst, die 
den grenzüberschreitenden Dienstleistungs-
handel, Investitionen, die vorübergehende 
Einreise, den elektronischen Geschäftsver-
kehr und Rechte des geistigen Eigentums im 
Zusammenhang mit Dienstleistungen betref-
fen. Auf Ersuchen einer Vertragspartei oder 
aufgrund einer Vorlage des zuständigen Son-
derausschusses oder zur Vorbereitung der 
Erörterungen im Gemischten CETA-Aus-
schuss kann sich der Ausschuss für Dienst-
leistungen und Investitionen auch mit Fragen 
beschäftigen, die sich in den Bereichen Fi-
nanzdienstleistungen oder öffentliche Be-
schaffung stellen, sofern es dadurch leichter 
wird, Lösungen in Fällen zu finden, die der 
zuständige Sonderausschuss selbst nicht lö-
sen kann. 

Unter dem Ausschuss wird ein Gemischter 
Ausschuss für die gegenseitige Anerkennung 
von Berufsqualifikationen eingesetzt, der 
dem Ausschuss für Dienstleistungen und In-
vestitionen untersteht, 

c)
der Gemischte Ausschuss für die Zusammen-
arbeit im Zollbereich (Joint Customs Coope-
ration Committee — JCCC), der gemäß dem 
am 4. Dezember 1997 in Ottawa unterzeich-
neten Abkommen zwischen der Europäi-
schen Gemeinschaft und Kanada über Zu-
sammenarbeit und gegenseitige Amtshilfe im
Zollbereich von 1998 eingesetzt wurde und 
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sich mit Fragen des vorliegenden Abkom-
mens befasst, die Ursprungsregeln, Ur-
sprungsverfahren, Zoll und Handelserleichte-
rungen, Grenzmaßnahmen und die vorüber-
gehende Aussetzung einer Zollpräferenzbe-
handlung betreffen, 

d) der Gemischte Verwaltungsausschuss für ge-
sundheitspolizeiliche und pflanzenschutz-
rechtliche Maßnahmen, der sich mit Fragen 
befasst, die gesundheitspolizeiliche und 
pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen betref-
fen, 

e) der Ausschuss für das öffentliche Beschaf-
fungswesen, der sich mit Fragen der öffentli-
chen Beschaffung befasst, 

f) der Ausschuss für Finanzdienstleistungen, 
der sich mit Fragen zum Thema Finanzdienst-
leistungen befasst, 

g) der Ausschuss für Handel und nachhaltige 
Entwicklung, der sich mit Fragen der nachhal-
tigen Entwicklung befasst, 

h) das Forum für die Zusammenarbeit in Regu-
lierungsfragen, das sich mit Fragen der Re-
gulierungszusammenarbeit befasst, und 

i) der CETA-Ausschuss für geografische Anga-
ben, der sich mit Fragen zu geografischen An-
gaben befasst. 

(2)   Die nach Absatz 1 eingesetzten Sonderaus-
schüsse werden nach Maßgabe der Absätze 3 bis 
5 tätig. 

(3)   Zuständigkeiten und Aufgaben der nach Ab-
satz 1 eingesetzten Sonderausschüsse werden in 
den einschlägigen Kapiteln und Protokollen die-
ses Abkommens genauer festgelegt. 

(4)   Sofern in diesem Abkommen nichts anderes 
bestimmt ist und die Kovorsitzenden nichts ande-
res beschließen, kommen die Sonderausschüsse 
einmal jährlich zusammen. Auf Ersuchen einer 
Vertragspartei oder des Gemischten CETA-Aus-
schusses können zusätzliche Sitzungen abgehal-
ten werden. Der Vorsitz wird von Vertretern Kana-
das und der Europäischen Union gemeinsam ge-
führt. Die Sonderausschüsse legen ihren Sit-
zungskalender und ihre Tagesordnungen in ge-
genseitigem Einvernehmen fest. Sie geben sich 
eine Geschäftsordnung und ändern sie, sofern sie 
dies für angezeigt halten. Die Sonderausschüsse 

können dem Gemischten CETA-Ausschuss Be-
schlussentwürfe zur Annahme vorlegen, oder sie 
können selbst Beschlüsse fassen, sofern es in 
diesem Abkommen vorgesehen ist. 

(5)   Die Vertragsparteien tragen dafür Sorge, 
dass bei den Sitzungen der Sonderausschüsse 
alle für die jeweils anstehenden Themen zustän-
digen Behörden so vertreten sind, wie es den Ver-
tragsparteien zweckdienlich erscheint, und dass 
jedes Thema auf angemessenem fachlichen Ni-
veau erörtert werden kann. 

(6)   Die Sonderausschüsse geben dem Gemisch-
ten CETA-Ausschuss rechtzeitig vor ihren Sitzun-
gen den Sitzungskalender und die jeweilige Ta-
gesordnung bekannt und berichten dem Ge-
mischten CETA-Ausschuss über die Ergebnisse 
und Schlussfolgerungen der Sitzungen. Die Ein-
setzung beziehungsweise Existenz eines Sonder-
ausschusses hindert die Vertragsparteien nicht 
daran, den Gemischten CETA-Ausschuss unmit-
telbar mit einer Angelegenheit zu befassen. 

Artikel 26.3 

Beschlussfassung 

(1)   Zur Verwirklichung der Ziele dieses Abkom-
mens ist der Gemischte CETA-Ausschuss befugt, 
in allen Angelegenheiten Beschlüsse zu fassen, 
sofern es in diesem Abkommen vorgesehen ist. 

(2)   Die Beschlüsse des Gemischten CETA-Aus-
schusses sind für die Vertragsparteien — vorbe-
haltlich der Erfüllung etwaiger interner Anforde-
rungen und des Abschlusses etwaiger interner 
Verfahren — bindend und von ihnen umzusetzen. 
Der Gemischte CETA-Ausschuss kann auch ge-
eignete Empfehlungen aussprechen. 

(3)   Der Gemischte CETA-Ausschuss trifft seine 
Beschlüsse und formuliert seine Empfehlungen 
einvernehmlich. 

Artikel 26.4 

Informationsaustausch 

Legt eine Vertragspartei dem Gemischten CETA-
Ausschuss oder einem nach diesem Abkommen 
eingesetzten Sonderausschuss Informationen 
vor, die nach den für die betreffende Vertragspar-
tei geltenden Rechtsvorschriften als vertraulich 
gelten beziehungsweise vor einer Offenlegung zu 
schützen sind, behandelt die andere Vertragspar-
tei diese Informationen vertraulich. 
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Artikel 26.5 

CETA-Kontaktstellen 

(1)   Jede Vertragspartei benennt unverzüglich 
eine CETA-Kontaktstelle und notifiziert diese der 
anderen Vertragspartei innerhalb von 60 Tagen 
nach Inkrafttreten dieses Abkommens. 

(2)   Die CETA-Kontaktstellen 

a) verfolgen die Arbeit aller im Rahmen dieses 
Abkommens eingesetzten institutionellen 
Gremien, insbesondere auch Benachrichti-
gungen über Nachfolgegremien, 

b) koordinieren die Vorarbeiten für die Aus-
schusssitzungen, 

c) verfolgen die Beschlüsse des Gemischten 
CETA-Ausschusses nach, 

d) erhalten, sofern in diesem Abkommen nichts 
anderes bestimmt ist, alle Notifikationen, Mit-
teilungen und Informationen im Zusammen-
hang mit diesem Abkommen, und fördern, so-
weit erforderlich, die Kommunikation zwi-
schen den Vertragsparteien über die von die-
sem Abkommen erfassten Angelegenheiten,

e) beantworten Auskunftsersuchen nach Artikel
27.2 (Erteilung von Auskünften) und 

f) erörtern im Auftrag des Gemischten CETA-
Ausschusses alle sonstigen Aspekte, die sich 
auf das Funktionieren dieses Abkommens 
auswirken können. 

(3)   Die CETA-Kontaktstellen kommunizieren un-
tereinander, soweit dies erforderlich ist. 

Artikel 26.6 

Sitzungen 

(1)   Die nach diesem Kapitel anberaumten Sitzun-
gen sollten als Präsenzsitzungen stattfinden. Die 
Vertragsparteien können auch vereinbaren, Sit-
zungen per Video- oder Telekonferenz abzuhal-
ten. 

(2)   Die Vertragsparteien bemühen sich, inner-
halb von 30 Tagen nach Eingang eines von der 
anderen Vertragspartei übermittelten Ersuchens 
eine Sitzung abzuhalten. 

KAPITEL SIEBENUNDZWANZIG 

Transparenz

Artikel 27.1 

Veröffentlichung 

(1)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass ihre 
Gesetze, sonstigen Vorschriften, Verfahren und 
Verwaltungsentscheidung mit allgemeiner Gel-
tung, soweit sie von diesem Abkommen erfasste 
Angelegenheiten betreffen, unverzüglich veröf-
fentlicht oder so zugänglich gemacht werden, 
dass Personen, die ein diesbezügliches Interesse 
haben, und die andere Vertragspartei sich damit 
vertraut machen können. 

(2)   Im Rahmen des Möglichen gewährleistet jede 
Vertragspartei Folgendes: 

a) Sie veröffentlicht Maßnahmen, die sie zu er-
greifen gedenkt, im Voraus, und 

b) sie räumt Personen, die ein diesbezügliches 
Interesse haben, und der anderen Vertrags-
partei eine angemessene Möglichkeit ein, zu 
den betreffenden Maßnahmen Stellung zu 
nehmen. 

Artikel 27.2 

Erteilung von Auskünften 

(1)   Auf Ersuchen einer Vertragspartei gibt die an-
dere Vertragspartei, soweit möglich, umgehend 
Auskunft und beantwortet Fragen zu geltenden 
oder geplanten Maßnahmen, die die Durchfüh-
rung dieses Abkommens erheblich beeinflussen. 

(2)   Werden Auskünfte nach diesem Artikel erteilt, 
so bleibt die Frage davon unberührt, ob die Maß-
nahme mit diesem Abkommen im Einklang steht. 

Artikel 27.3 

Verwaltungsverfahren 

Damit eine Maßnahme mit allgemeiner Geltung, 
die Angelegenheiten in von diesem Abkommen 
erfassten Bereichen berührt, kohärent, unpartei-
isch und angemessen verwaltet wird, stellt jede 
Vertragspartei sicher, dass ihre Verwaltungsver-
fahren zur Anwendung von Maßnahmen nach Ar-
tikel 27.1 auf eine bestimmte Person, Ware oder 
Dienstleistung der anderen Vertragspartei im kon-
kreten Fall folgende Kriterien erfüllen: 
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a) Wann immer dies möglich ist, wird eine Per-
son der anderen Vertragspartei, die von ei-
nem Verfahren unmittelbar betroffen ist, im 
Einklang mit den innerstaatlichen Verfahren 
angemessen über die Einleitung des Verfah-
rens unterrichtet; dazu gehört auch eine Be-
schreibung der Verfahrensart, die Angabe 
der Rechtsgrundlage, auf die sich das Ver-
fahren stützt, sowie eine allgemeine Darstel-
lung der strittigen Fragen, 

b) die unter Buchstabe a genannte Person er-
hält eine angemessene Möglichkeit, vor end-
gültigem Verwaltungshandeln Fakten und 
Bemerkungen zur Stützung ihres Stand-
punkts zu vorzubringen, sofern dies mit den 
Fristen, der Art des Verfahrens und dem öf-
fentlichen Interesse vereinbar ist, und 

c) ihre Verwaltungsverfahren werden im Ein-
klang mit ihrem internen Recht durchgeführt.

Artikel 27.4 

Überprüfung und Rechtsbehelf 

(1)   Jede Vertragspartei schafft gerichtliche, ge-
richtsähnliche oder administrative Instanzen oder 
Verfahren beziehungsweise behält diese bei, die 
es ermöglichen, endgültiges Verwaltungshandeln 
in von diesem Abkommen erfassten Angelegen-
heiten umgehend zu überprüfen und in begründe-
ten Fällen zu korrigieren. Jede Vertragspartei 
stellt sicher, dass ihre Instanzen unparteiisch 
sind, dass sie von der für die Anwendung der Ver-
waltungsvorschriften zuständigen Dienststelle 
oder Behörde unabhängig sind und dass sie kein 
substanzielles Interesse am Ausgang der Angele-
genheit haben. 

(2)   Jede Vertragspartei stellt sicher, dass den 
Betroffenen gegenüber den Instanzen oder Ver-
fahren nach Absatz 1 folgende Rechte zustehen: 

a) eine angemessene Möglichkeit, ihre jeweili-
gen Standpunkte zu stützen oder zu verteidi-
gen, und 

b) Anspruch auf eine Entscheidung, die sich auf 
aktenkundige Beweise und Einwendungen o-
der, sofern die internen Rechtsvorschriften 
dies vorsehen, auf das Dossier der betreffen-
den Verwaltungsbehörde stützt. 

(3)   Jede Vertragspartei stellt — vorbehaltlich ei-
nes nach dem Recht der jeweiligen Vertragspartei 

vorgesehenen Rechtsbehelfs oder einer rechtlich 
vorgesehenen weiteren Überprüfung — sicher, 
dass die Entscheidungen von den Dienststellen 
oder Behörden umgesetzt werden und dass sie 
deren Verwaltungspraxis in Bezug auf das jewei-
lige Verwaltungshandeln bestimmen. 

Artikel 27.5 

Zusammenarbeit zwecks Förderung größerer 
Transparenz 

Die Vertragsparteien kommen überein, in bilatera-
len, regionalen und multilateralen Foren gemein-
sam auf Möglichkeiten hinzuarbeiten, die Trans-
parenz des internationalen Handels- und Investiti-
onsgeschehens zu fördern. 

KAPITEL ACHTUNDZWANZIG 

Ausnahmen

Artikel 28.1 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der 
Ausdruck 

Ansässigkeit den Steuersitz, 

Steuerübereinkunft eine Übereinkunft zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung oder eine 
andere internationale Steuerübereinkunft oder 
-vereinbarung und 

Steuer und Steuermaßnahme auch eine Ver-
brauchsabgabe, nicht jedoch 

a) einen Zoll im Sinne des Artikels 1.1 (Allge-
mein geltende Begriffsbestimmungen), 

b) eine Ausnahme nach den Buchstaben b o-
der c der Begriffsbestimmung für „Zoll“ in 
Artikel 1.1 (Allgemein geltende Begriffsbe-
stimmungen). 

Artikel 28.2 

Vertragsparteispezifische 
Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der 
Ausdruck 



Drucksache 19/958 – 162 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

Wettbewerbsbehörde

a) im Falle Kanadas, den Commissioner of 
Competition oder seinen Rechtsnachfol-
ger, welcher der anderen Vertragspartei 
über die CETA-Kontaktstellen mitgeteilt 
wurde, und 

b) im Falle der Europäischen Union, die Eu-
ropäische Kommission im Rahmen ihrer 
Befugnisse nach dem Wettbewerbsrecht 
der Europäischen Union, 

Wettbewerbsrecht

a)
im Falle Kanadas das Competition Act, 
R.S.C. 1985, c. C-34, und 

b)
im Falle der Europäischen Union die Arti-
kel 101, 102 und 106 des Vertrags über
die Arbeitsweise der Europäischen Union
vom 13. Dezember 2007 sowie die Ver-
ordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates 
vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle 
von Unternehmenszusammenschlüssen, 
samt deren Durchführungsverordnungen 
und Änderungen, und 

Wettbewerbsrechtlich geschützte Informa-
tionen

a)
im Falle Kanadas Informationen im Sinne 
von Section 29 des Competition Act, 
R.S.C. 1985, c. C-34, und 

b) im Falle der Europäischen Union, Informa-
tionen im Sinne des Artikels 28 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 
16. Dezember 2002 zur Durchführung der 
in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags nie-
dergelegten Wettbewerbsregeln oder im 
Sinne des Artikels 17 der Verordnung 
(EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Ja-
nuar 2004 über die Kontrolle von Unter-
nehmenszusammenschlüssen. 

Artikel 28.3 

Allgemeine Ausnahmen 

(1)   Für die Zwecke des Artikels 30.8 (Aufhebung, 
Aussetzung oder Eingliederung anderer beste-
hender Vereinbarungen) Absatz 5, ferner der Ka-
pitel zwei (Inländerbehandlung und Marktzugang 
für Waren), fünf (Gesundheitspolizeiliche und 
pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen) und sechs 
(Zoll und Handelserleichterungen) sowie des Pro-
tokolls über Ursprungsregeln und Ursprungsbe-
stimmungen und des Kapitels acht (Investitionen) 

Abschnitte B (Niederlassung von Investitionen) 
und C (Diskriminierungsfreie Behandlung) wird 
Artikel XX GATT 1994 Bestandteil dieses Abkom-
mens. Die Vertragsparteien kommen überein, 
dass die in Artikel XX Buchstabe b GATT 1994 
aufgeführten Maßnahmen auch Umweltmaßnah-
men einschließen, die zum Schutz des Lebens 
und der Gesundheit von Menschen, Tieren und 
Pflanzen erforderlich sind. Die Vertragsparteien 
kommen überein, dass Artikel XX Buchstabe g 
GATT 1994 auch für Maßnahmen zur Erhaltung 
lebender und nichtlebender erschöpflicher Natur-
schätze gilt. 

(2)   Für die Zwecke der Kapitel neun (Grenzüber-
schreitender Dienstleistungshandel), zehn (Vo-
rübergehende Einreise und vorübergehender Auf-
enthalt von Geschäftszwecke verfolgenden natür-
lichen Personen), zwölf (Innerstaatliche Regulie-
rung), dreizehn (Finanzdienstleistungen), vier-
zehn (Dienstleistungen im internationalen Seever-
kehr), fünfzehn (Telekommunikation), sechzehn 
(Elektronischer Geschäftsverkehr) sowie des Ka-
pitels acht (Investitionen) Abschnitte B (Niederlas-
sung von Investitionen) und C (Diskriminierungs-
freie Behandlung) und unter der Voraussetzung, 
dass diesbezügliche Maßnahmen nicht so ange-
wandt werden, dass sie zu einer willkürlichen oder 
ungerechtfertigten Diskriminierung zwischen den 
Vertragsparteien bei gleichen Voraussetzungen 
oder zu einer verschleierten Beschränkung des 
Handels mit Dienstleistungen führen, ist dieses 
Abkommen nicht dahingehend auszulegen, dass 
es die Annahme oder Durchsetzung von Maßnah-
men einer Vertragspartei verhindert, die zu fol-
genden Zwecken erforderlich sind: 

a)
zum Schutz der öffentlichen Sicherheit oder 
Moral oder zur Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Ordnung (33), 

b)
zum Schutz des Lebens und der Gesundheit 
von Menschen, Tieren und Pflanzen (34) oder

c) zur Gewährleistung der Einhaltung von nicht 
im Widerspruch zu diesem Übereinkommen 
stehenden Gesetzen oder sonstigen Vor-
schriften, die unter anderem folgenden Zwe-
cken dienen: 

i) der Verhinderung irreführender und betrü-
gerischer Geschäftspraktiken oder dem 
Umgang mit den Folgen einer Nichterfül-
lung von Verträgen, 

ii) dem Schutz des Persönlichkeitsrechts 
des Einzelnen bei der Verarbeitung und 
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Weitergabe personenbezogener Daten 
und dem Schutz der Vertraulichkeit per-
sönlicher Aufzeichnungen und Konten o-
der 

iii) der Sicherheit. 

Artikel 28.4 

Vorübergehende Schutzmaßnahmen in Bezug 
auf Kapitalverkehr und Zahlungen 

(1)   Beeinträchtigen der Kapitalverkehr und Zah-
lungen, einschließlich Transfers, in Ausnahmefäl-
len schwerwiegend die Funktionsweise der Wirt-
schafts- und Währungsunion der Europäischen 
Union oder drohen sie diese schwerwiegend zu 
beeinträchtigen, so kann die Europäische Union 
für höchstens 180 Tage Schutzmaßnahmen er-
greifen, soweit diese zwingend erforderlich sind, 
um die Beeinträchtigungen zu beseitigen. 

(2)   Die von der Europäischen Union nach Absatz 
1 ergriffenen Maßnahmen dürfen nicht dazu die-
nen, Kanada oder seine Investoren im Vergleich 
zu einem Drittland oder dessen Investoren willkür-
lich oder auf nicht zu rechtfertigende Weise zu dis-
kriminieren. Die Europäische Union benachrich-
tigt Kanada unverzüglich und legt so bald wie 
möglich einen Zeitplan für die Aufhebung dieser 
Maßnahmen vor. 

Artikel 28.5 

Beschränkungen im Falle ernsthafter 
Zahlungsbilanz- und 

Außenfinanzierungsschwierigkeiten 

(1)   Wird Kanada oder ein Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union, welcher der Europäischen Wäh-
rungsunion nicht angehört, mit schwerwiegenden 
Zahlungsbilanz- und Außenfinanzierungsschwie-
rigkeiten konfrontiert oder drohen solche Schwie-
rigkeiten, so kann das betreffende Land Maßnah-
men zur Beschränkung des Kapitalverkehrs und 
von Zahlungen, einschließlich Transfers, einfüh-
ren oder beibehalten. 

(2)   Die Maßnahmen nach Absatz 1 müssen fol-
gende Merkmale aufweisen: 

a) sie dürfen eine Vertragspartei nicht weniger 
günstig behandeln als ein Drittland in ver-
gleichbarer Lage, 

b) sie müssen gegebenenfalls mit den Bestim-
mungen des am 22. Juli 1944 in Bretton 

Woods unterzeichneten Übereinkommens
über den Internationalen Währungsfonds ver-
einbar sein, 

c) sie dürfen die Handels-, Wirtschafts- und Fi-
nanzinteressen einer Vertragspartei nicht un-
nötig schädigen, 

d) sie müssen vorübergehender Art sein und 
schrittweise abgebaut werden, wenn sich die 
in Absatz 1 bezeichnete Lage verbessert, au-
ßerdem dürfen sie nicht länger als 180 Tage 
angewandt werden. Beabsichtigt eine Ver-
tragspartei unter ganz außergewöhnlichen 
Umständen, die betreffenden Maßnahmen 
über die Frist von 180 Tagen hinaus zu ver-
längern, so konsultiert sie die andere Ver-
tragspartei zuvor über die geplante Verlänge-
rung. 

(3)   Beim Warenhandel kann eine Vertragspartei 
Beschränkungen zum Schutz ihrer Zahlungsbi-
lanz- oder Außenfinanzierungsposition einführen. 
Diesbezügliche Maßnahmen müssen im Einklang 
mit dem GATT 1994 und der Vereinbarung über 
Zahlungsbilanzbestimmungen des Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommens 1994 in Anhang 1A 
des WTO-Übereinkommens stehen. 

(4)   Beim Dienstleistungshandel kann eine Ver-
tragspartei Beschränkungen zum Schutz ihrer 
Zahlungsbilanz- oder Außenfinanzierungsposition 
einführen. Diesbezügliche Maßnahmen müssen 
im Einklang mit dem GATS stehen. 

(5)   Führt eine Vertragspartei eine Maßnahme 
nach Absatz 1 ein oder behält diese bei, so unter-
richtet sie die andere Vertragspartei unverzüglich 
und legt ihr so bald wie möglich einen Zeitplan für 
die Aufhebung der Maßnahme vor. 

(6)   Werden Beschränkungen nach diesem Arti-
kel eingeführt oder beibehalten, so konsultieren 
die Vertragsparteien einander unverzüglich im 
Gemischten CETA-Ausschuss, sofern die ent-
sprechenden Konsultationen nicht in einem Rah-
men außerhalb dieses Abkommens geführt wer-
den. Bei den Konsultationen nach diesem Absatz 
werden die Zahlungsbilanz- oder Außenfinanzie-
rungsschwierigkeiten bewertet, die zur Ergreifung 
der betreffenden Maßnahmen geführt haben, wo-
bei unter anderem folgenden Faktoren Rechnung 
getragen wird: 

a)  der Art und dem Ausmaß der Schwierigkei-
ten, 
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b) der Außenwirtschafts- und -handelslage oder

c)  der Verfügbarkeit alternativer Korrekturmaß-
nahmen. 

(7)   Bei den Konsultationen nach Absatz 6 wird 
geprüft, ob die Beschränkungen den Bedingun-
gen der Absätze 1 bis 4 gerecht werden. Die Ver-
tragsparteien akzeptieren alle statistischen und 
sonstigen Feststellungen des Internationalen 
Währungsfonds (IWF) in Bezug auf Devisen, 
Währungsreserven und Zahlungsbilanzen, ferner 
stützen sie ihre Schlussfolgerungen auf die Beur-
teilung der Zahlungsbilanz- oder Außenfinanzie-
rungssituation der betroffenen Vertragspartei 
durch den IWF. 

Artikel 28.6 

Nationale Sicherheit 

Dieses Abkommen ist nicht dahin gehend auszu-
legen, 

a) dass es eine Vertragspartei verpflichtet, Infor-
mationen zu übermitteln oder zugänglich zu 
machen, wenn sie befindet, dass deren Of-
fenlegung ihren wesentlichen Sicherheitsin-
teressen zuwiderlaufen würde, oder 

b) dass es eine Vertragspartei daran hindert, 
zum Schutz ihrer wesentlichen Sicherheitsin-
teressen erforderlich erscheinende Schritte 
zu unternehmen, 

i)
die im Zusammenhang stehen mit der 
Herstellung von oder dem Verkehr mit 
Waffen, Munition und Kriegsmaterial oder 
mit dem Verkehr und Geschäften mit 
sonstigen Waren und Materialien, Dienst-
leistungen und Technologien sowie mit 
Wirtschaftstätigkeiten, die direkt oder in-
direkt der Versorgung einer militärischen 
oder sonstigen Sicherheitseinrichtung 
dienen, (35) 

ii) die in Kriegszeiten oder bei sonstigen 
ernsten Krisen in den internationalen Be-
ziehungen unternommen werden oder 

iii) die sich auf spaltbare oder fusionsfähige 
Stoffe beziehen oder auf die Stoffe, aus 
denen diese gewonnen werden, oder 

c) dass es eine Vertragspartei daran hindert, 
Maßnahmen zur Erfüllung ihrer internationa-
len Verpflichtungen zur Wahrung von Frieden 
und Sicherheit in der Welt zu treffen. 

Artikel 28.7 

Besteuerung 

(1)   Dieses Abkommen ist nicht dahingehend aus-
zulegen, dass es eine Vertragspartei daran hin-
dert, Steuermaßnahmen einzuführen oder beizu-
behalten, bei denen zwischen Personen unter-
schieden wird, die sich nicht in derselben Situation 
befinden, insbesondere was den Ort ihrer Ansäs-
sigkeit betrifft oder den Ort, an dem ihr Kapital in-
vestiert ist. 

(2)   Dieses Abkommen ist nicht dahingehend aus-
zulegen, dass es eine Vertragspartei daran hin-
dert, eine Steuermaßnahme einzuführen oder bei-
zubehalten, mit denen die Steuervermeidung oder 
-umgehung nach ihren Steuerrechtsvorschriften 
und Steuerübereinkünften verhindert werden soll. 

(3)   Dieses Abkommen lässt die Rechte und 
Pflichten einer Vertragspartei aus einer Steuerü-
bereinkunft unberührt. Im Falle eines Wider-
spruchs zwischen diesem Abkommen und einer 
Steuerübereinkunft ist die Übereinkunft maßge-
bend, soweit es den widersprüchlichen Aspekt be-
trifft. 

(4)   Dieses Abkommen und die nach diesem Ab-
kommen getroffenen Vereinbarungen finden 
keine Anwendung auf: 

a) Steuermaßnahmen einer Vertragspartei, die 
eine Kapitalgesellschaft oder einen Gesell-
schafter einer Kapitalgesellschaft aufgrund 
der Tatsache steuerlich günstiger stellen, 
dass die Kapitalgesellschaft ganz oder teil-
weise, direkt oder indirekt im Eigentum oder 
unter der Kontrolle eines oder mehrerer In-
vestoren steht, die Gebietsansässige dieser 
Vertragspartei sind, 

b) Steuermaßnahmen einer Vertragspartei, die 
einen Vorteil gewähren in Bezug auf die Bei-
träge zu oder Einkünfte aus einer Regelung 
über den Aufschub oder die Befreiung von 
Steuern auf Ruhegehälter, Renten, Sparleis-
tungen, auf Bildungs- oder Gesundheitsauf-
wendungen, auf Invaliditätsleistungen oder 
auf Ausgaben für vergleichbaren Zwecke, un-
ter der Bedingung, dass diese Vertragspartei 
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die ständige Rechtsprechung über diese Re-
gelung beibehält, 

c) Steuermaßnahmen einer Vertragspartei, die 
einen Vorteil in Bezug auf den Erwerb oder 
die Inanspruchnahme einer bestimmten 
Dienstleistung gewähren unter der Bedin-
gung, dass die Dienstleistung im Gebiet die-
ser Vertragspartei erbracht wird, 

d) Steuermaßnahmen einer Vertragspartei, die 
eine gerechte oder wirksame Besteuerung 
oder Erhebung von Steuern gewährleisten 
sollen, einschließlich Maßnahmen, die von ei-
ner Vertragspartei ergriffen werden, um die 
Beachtung des Steuersystems der Vertrags-
partei sicherzustellen, 

e) Steuermaßnahmen die einer Regierung, ei-
nem Regierungsteil oder einer Person, die di-
rekt oder indirekt im Eigentum oder unter der 
Kontrolle einer Regierung steht oder von die-
ser gegründet wurde, einen Vorteil verschaf-
fen, 

f) bestehende nichtkonforme Steuermaßnah-
men, die von den Absätzen 1 und 2 und von 
Absatz 4 Buchstaben a bis e nicht anderweitig 
erfasst werden, wie auch die Fortführung oder 
umgehende Erneuerung derartiger Maßnah-
men oder die Änderung derartiger Maßnah-
men unter der Voraussetzung, dass sich der 
Grad ihrer Konformität mit den Bestimmungen 
dieses Abkommens gegenüber der Situation 
unmittelbar vor der Änderung nicht verringert.

(5)   Folgendes wird klargestellt: Die Tatsache, 
dass eine Steuermaßnahme eine wesentliche Än-
derung einer bestehenden Steuermaßnahme dar-
stellt, dass sie mit ihrer Bekanntgabe unmittelbare 
Wirkung entfaltet, dass sie die beabsichtigte An-
wendung einer bestehenden Steuermaßnahme 
verdeutlicht oder dass sie unerwartete Folgen für 
einen Investor oder eine erfasste Investition hat, 
stellt per se keinen Verstoß gegen Artikel 8.10 
(Behandlung von Investoren und erfassten Inves-
titionen) dar. 

(6)   Die Artikel 8.7 (Meistbegünstigung), 9.5 
(Meistbegünstigung) und 13.4 (Meistbegünsti-
gung) sind nicht anwendbar auf einen Vorteil, den 
eine Vertragspartei aufgrund einer Steuerüberein-
kunft gewährt. 

(7) a) Ersucht ein Investor um Konsultationen 
nach Artikel 8.19 (Konsultationen) mit 

der Begründung, dass eine Steuermaß-
nahme gegen eine Verpflichtung aus 
Kapitel acht (Investitionen) Abschnitte C 
(Diskriminierungsfreie Behandlung) 
oder D (Investitionsschutz) verstößt, so 
kann der Beklagte die Vertragsparteien 
mit der Angelegenheit befassen, damit 
diese Konsultationen führen und ge-
meinsam feststellen, 

i) ob es sich bei der Maßnahme um 
eine Steuermaßnahme handelt, 

ii) ob die Maßnahme, falls sie als 
Steuermaßnahme eingestuft wird, 
gegen eine Verpflichtung aus Kapi-
tel acht (Investitionen) Abschnitte C 
(Diskriminierungsfreie Behandlung) 
oder D (Investitionsschutz) verstößt 
oder 

iii) ob eine Unvereinbarkeit vorliegt 
zwischen den Verpflichtungen aus 
diesem Abkommen, gegen die vor-
geblichverstoßen wurde, und den 
Verpflichtungen aus einer Steuerü-
bereinkunft. 

b) Eine Befassung nach Buchstabe a ist 
nur bis zu dem Tag möglich, den das 
Gericht für die Übermittlung der Klage-
erwiderung des Beklagten festgesetzt 
hat. Entscheidet sich der Beklagte für 
die Befassung, so ruhen die Fristen oder 
Verfahren des Kapitels acht (Investitio-
nen) Abschnitt F (Beilegung von Investi-
tionsstreitigkeiten zwischen Investoren 
und Staaten). Falls sich die Vertragspar-
teien binnen 180 Tagen nach ihrer Be-
fassung nicht darauf verständigen, die 
Angelegenheit zu prüfen, oder falls sie 
nicht zu einer gemeinsamen Feststel-
lung gelangen, so leben die Fristen und 
Verfahren wieder auf und der Investor 
kann seine Klage weiterverfolgen. 

c) Eine gemeinsame Feststellung der Ver-
tragsparteien nach Buchstabe a ist für 
das Gericht bindend. 

d) Jede Vertragspartei stellt sicher, dass 
ihrer Delegation, welche die Konsultati-
onen nach Buchstabe a führen soll, 
auch Personen mit einschlägige Fach-
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kompetenz in den von diesem Artikel er-
fassten Bereichen angehören; dies 
schließt Vertreter der zuständigen Steu-
erbehörden jeder Vertragspartei ein. Im 
Falle Kanadas sind damit Beamte des 
Department of Finance Canada ge-
meint. 

(8)   Zur Klarstellung gilt Folgendes: 

a)
Der Ausdruck Steuermaßnahme einer Ver-
tragspartei bezeichnet jede Steuermaß-
nahme, unabhängig davon auf welcher 
Ebene sie erlassen wurde, und 

b)
bei Maßnahmen auf subnationaler Ebene be-
zeichnet der Ausdruck Gebietsansässiger
einer Vertragspartei entweder einen Ge-
bietsansässigen (Resident), welcher der be-
treffenden subnationalen Gerichtsbarkeit un-
tersteht, oder einen Gebietsansässigen (Re-
sident) der Vertragspartei, der sie zugehört. 

Artikel 28.8 

Offenlegung von Informationen 

(1)   Dieses Abkommen verpflichtet die Vertrags-
parteien nicht dazu, Informationen zu übermitteln 
oder zugänglich zu machen, deren Offenlegung 
den Rechtsvollzug behindern würde oder die nach 
ihrem Recht verboten oder beschränkt ist. 

(2)   Im Verlauf eines Streitbeilegungsverfahrens 
nach diesem Abkommen, 

a) ist eine Vertragspartei nicht verpflichtet, Infor-
mationen zu übermitteln oder zugänglich zu 
machen, die nach ihrem Wettbewerbsrecht 
geschützt sind, und 

b) ist eine Wettbewerbsbehörde einer Vertrags-
partei nicht verpflichtet, Informationen zu 
übermitteln oder zugänglich zu machen, die 
privilegiert oder auf andere Weise vor Offen-
legung geschützt sind. 

Artikel 28.9 

Ausnahmeregelungen für Kultur 

Die Vertragsparteien erinnern an die Ausnah-
meregelungen für Kultur nach den einschlägigen 
Bestimmungen der Kapitel sieben (Subventio-
nen), acht (Investitionen), neun (Grenzüberschrei-
tender Dienstleistungshandel), zwölf (Innerstaatli-
che Regulierung) und neunzehn (Öffentliche Be-
schaffungen). 

Artikel 28.10 

WTO-Ausnahmegenehmigungen 

Für den Fall, dass ein Recht oder eine Pflicht aus 
diesem Abkommen ein Recht oder eine Pflicht 
aus dem WTO-Übereinkommen dupliziert, kom-
men die Vertragsparteien überein, dass eine 
Maßnahme, die mit einer Ausnahmegenehmi-
gung der WTO nach Artikel IX des WTO-Überein-
kommens vereinbar ist, auch als mit der gedop-
pelten Bestimmung dieses Abkommens vereinbar 
gilt. 

KAPITEL NEUNUNDZWANZIG 

Streitbeilegung 

Abschnitt A 

Einleitende Bestimmungen 

Artikel 29.1 

Zusammenarbeit 

Die Vertragsparteien bemühen sich stets um eine 
einvernehmliche Auslegung und Anwendung die-
ses Abkommens und unternehmen alle Anstren-
gungen im Wege der Zusammenarbeit und Kon-
sultation, um eine für beide Seiten zufriedenstel-
lende Lösung aller Fragen zu erreichen, die seine 
Durchführung beeinträchtigen könnten. 

Artikel 29.2 

Geltungsbereich 

Sofern dieses Abkommen nichts anderes be-
stimmt, gilt dieses Kapitel für alle Streitigkeiten 
über die Auslegung oder Anwendung dieses Ab-
kommens. 

Artikel 29.3 

Wahl des Schlichtungsforums 

(1)   Die Inanspruchnahme der Streitbeilegungs-
bestimmungen dieses Kapitels lässt ein Vorgehen 
nach dem WTO-Übereinkommen oder nach an-
deren Übereinkünften, denen die Vertragspar-
teien beigetreten sind, unberührt. 

(2)   Ungeachtet des Absatzes 1 gilt Folgendes: 
Sind Verpflichtungen aus diesem Abkommen und 
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aus dem WTO-Übereinkommen oder aus einer 
anderen Übereinkunft, der die Vertragspartei bei-
getreten sind, inhaltlich gleichwertig, so darf eine 
Vertragspartei nicht in beiden Foren gegen die 
Verletzung der betreffenden Verpflichtung vorge-
hen. In einem solchen Fall darf die Vertragspartei 
nach Einleitung eines Streitbeilegungsverfahrens 
nach der einen Übereinkunft nur dann gegen die 
Verletzung einer inhaltlich gleichwertigen Ver-
pflichtung nach der anderen Übereinkunft vorge-
hen, wenn das zunächst befasste Forum aus Ver-
fahrens- oder Rechtsgründen, ausgenommen bei 
der Einstellung des Verfahrens nach Anhang 29-
A Absatz 20, nicht über das ursprüngliche Klage-
begehren befinden kann. 

(3)   Für die Zwecke des Absatzes 2 gilt Folgen-
des: 

a) Streitbeilegungsverfahren nach dem WTO-
Übereinkommen gelten als eingeleitet, so-
bald eine Vertragspartei einen Antrag auf Ein-
setzung eines Panels nach Artikel 6 DSU ge-
stellt hat, 

b) Streitbeilegungsverfahren nach diesem Kapi-
tel gelten als eingeleitet, sobald eine Ver-
tragspartei ein Ersuchen um Einsetzung ei-
nes Schiedspanels nach Artikel 29.6 gestellt 
hat, und 

c) Streitbeilegungsverfahren nach einer ande-
ren Übereinkunft gelten als eingeleitet, sobald 
eine Vertragspartei einen Antrag auf Einset-
zung eines Streitbeilegungspanels oder eines 
Gerichts nach der betreffenden Übereinkunft 
gestellt hat. 

(4)   Dieses Abkommen hindert eine Vertragspar-
tei nicht daran, eine vom WTO-Streitbeilegungs-
gremium genehmigte Aussetzung von Verpflich-
tungen vorzunehmen. Eine Partei darf sich nicht 
auf das WTO-Übereinkommen berufen, um die 
andere Vertragspartei daran zu hindern, Ver-
pflichtungen aus diesem Kapitel auszusetzen. 

Abschnitt B 
Konsultationen und Mediation 

Artikel 29.4 

Konsultationen 

(1)   Eine Vertragspartei kann die andere schrift-
lich um Konsultationen über alle Fragen im Zu-
sammenhang mit Artikel 29.2 ersuchen. 

(2)   Die ersuchende Vertragspartei übermittelt 
das Ersuchen an die ersuchte Vertragspartei und 
erläutert die Gründe für das Ersuchen; dabei be-
nennt sie auch die strittige Maßnahme und gibt 
an, auf welche Rechtsgrundlage sie ihre Be-
schwerde stützt. 

(3)   Vorbehaltlich des Absatzes 4 nehmen die 
Vertragsparteien innerhalb von 30 Tagen nach 
Eingang des Ersuchens bei der ersuchten Ver-
tragspartei Konsultationen auf. 

(4)   In dringenden Fällen, unter anderem bei leicht 
verderblichen oder saisonabhängigen Waren 
oder Dienstleistungen, die rasch ihren Verkehrs-
wert verlieren, müssen die Konsultationen inner-
halb von 15 Tagen nach Eingang des Ersuchens 
bei der ersuchten Vertragspartei beginnen. 

(5)   Die Vertragsparteien sind stets bemüht, im 
Wege von Konsultationen eine für beide Seiten 
zufriedenstellende Lösung zu finden. Zu diesem 
Zweck leistet jede Vertragspartei die folgende Un-
terstützung: 

a) sie stellt hinreichende Informationen zur Ver-
fügung, damit eine umfassende Prüfung der 
in Rede stehenden Angelegenheit möglich 
ist, 

b) sie schützt die bei Konsultationen ausge-
tauschten vertraulichen oder geschützen In-
formationen so, wie es die Vertragspartei, 
welche die Informationen bereitstellt, ver-
langt, und 

c) sie stellt das Personal seiner staatlichen oder 
sonstigen Regulierungsstellen zur Verfü-
gung, das über Fachkompetenzen in der An-
gelegenheit verfügt, die Gegenstand der Kon-
sultationen ist. 

(6)   Die Konsultationen sind vertraulich und las-
sen die Rechte der Vertragsparteien in den Ver-
fahren nach diesem Kapitel unberührt. 

(7)   Konsultationen finden im Gebiet der ersuch-
ten Vertragspartei statt, sofern die Vertragspar-
teien nichts anderes vereinbaren. Konsultationen 
können in direktem persönlichem Kontakt geführt 
werden oder mittels beliebiger Kommunikations-
mittel, auf die sich die Vertragsparteien verständi-
gen. 

(8)   Eine geplante Maßnahme einer Vertragspar-
tei darf Gegenstand von Konsultationen nach die-
sem Artikel sein, nicht jedoch Gegenstand der 
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Mediation nach Artikel 29.5 oder der Streitbeile-
gungsverfahren des Abschnitts C. 

Artikel 29.5 

Mediation 

Die Vertragsparteien können in Bezug auf eine 
Maßnahme die Mediation in Anspruch nehmen, 
wenn die Maßnahme den Handel und die Investi-
tionstätigkeit zwischen den Vertragsparteien be-
einträchtigt. Die Mediationsverfahren sind in An-
hang 29-C dargelegt. 

Abschnitt C 
Streitbeilegungsverfahren und Vollzug 

Unterabschnitt A 

Streitbeilegungsverfahren 

Artikel 29.6 

Ersuchen um Einsetzung eines Schiedspa-
nels 

(1)   Sofern die Vertragsparteien nichts anderes 
vereinbaren, gelten für die Lösung einer Angele-
genheit nach Artikel 29.4 folgende Fristen: 

a) 45 Tage ab Eingang des Konsultationsersu-
chens oder 

b) 25 Tage ab Eingang des Konsultationsersu-
chens in einer Angelegenheit nach Artikel
29.4 Absatz 4; 

nach Ablauf der betreffenden Frist kann die ersu-
chende Vertragspartei ein Schiedspanel mit die-
ser Angelegenheit befassen; zu diesem Zweck 
unterbreitet sie der ersuchten Vertragspartei ein 
schriftliches Ersuchen um Einsetzung eines 
Schiedspanels. 

(2)   Die ersuchende Vertragspartei benennt in ih-
rem schriftlichen Ersuchen die strittige Maß-
nahme und gibt die Rechtsgrundlage an, auf die 
sie ihre Beschwerde stützt; ferner legt sie dar, wa-
rum die strittige Maßnahme gegen die Bestim-
mungen nach Artikel 29.2 verstößt. 

Artikel 29.7 

Zusammensetzung des Schiedspanels 

(1)   Das Schiedspanel setzt sich aus drei 
Schiedsrichtern zusammen. 

(2)   Die Vertragsparteien nehmen Konsultationen 
auf, um sich innerhalb von 10 Arbeitstagen ab Ein-
gang des Ersuchens um Einsetzung eines 
Schiedspanels bei der ersuchten Vertragspartei 
auf die Zusammensetzung des Schiedspanels zu 
verständigen. 

(3)   Sollten die Vertragsparteien sich innerhalb 
der Frist nach Absatz 2 nicht auf die Zusammen-
setzung des Schiedspanels verständigen können, 
so kann jede Vertragspartei den Vorsitz des Ge-
mischten CETA-Ausschusses oder dessen Stell-
vertretung ersuchen, die Schiedsrichter per Los-
entscheid anhand der nach Artikel 29.8 erstellten 
Liste zu bestimmen. Ein Schiedsrichter wird aus 
der Teilliste der ersuchenden Vertragspartei aus-
gewählt, einer aus der Teilliste der ersuchten Ver-
tragspartei und einer aus der Teilliste für Vorsit-
zende. Haben sich die Vertragsparteien auf einen 
oder mehrere Schiedsrichter verständigt, so wer-
den die verbleibenden Schiedsrichter nach dem-
selben Verfahren aus der jeweiligen Schiedsrich-
ter-Teilliste ausgewählt. Haben sich die Vertrags-
parteien auf einen Schiedsrichter, ausgenommen 
den Vorsitzenden, verständigt, der kein Staatsan-
gehöriger einer der Vertragsparteien ist, so wer-
den sowohl der Vorsitzende als auch der verblei-
bende Schiedsrichter aus der Teilliste für Vorsit-
zende ausgewählt. 

(4)   Der Vorsitz des Gemischten CETA-Aus-
schusses oder dessen Stellvertretung bestimmt 
die Schiedsrichter schnellstmöglich, auf jeden Fall 
aber innerhalb von fünf Arbeitstagen, nachdem 
eine Vertragspartei das Ersuchen nach Absatz 3 
gestellt hat. Der Vorsitz oder seine Stellvertretung 
gibt Vertretern aller Vertragsparteien ausreichend 
Gelegenheit, bei der Auslosung anwesend zu 
sein. Eine der Vorsitzpersonen kann die Auswahl 
per Losentscheid alleine tätigen, sofern der ande-
ren Tag, Uhrzeit und Ort der Auslosung mitgeteilt 
wurden und diese ihre Teilnahme nicht innerhalb 
von fünf Arbeitstagen nach Stellung des Ersu-
chens nach Absatz 3 zugesagt hat. 

(5)   Als Tag der Einsetzung des Schiedspanels 
gilt der Tag, an dem der letzte der drei Schieds-
richter ausgewählt wird. 

(6)   Ist die Liste des Artikels 29.8 bei Stellung des 
Ersuchens nach Absatz 3 noch nicht aufgestellt 
oder enthält sie nicht genügend Namen, so wer-
den die drei Schiedsrichter per Losentscheid aus 
dem Kreis der Schiedsrichter bestimmt, die von 
einer oder beiden Vertragsparteien nach Artikel 
29.8 Absatz 1 vorgeschlagen wurden. 
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(7)   Ein Schiedsrichter kann nur aus den in An-
hang 29-A Absätze 21 bis 25 aufgeführten Grün-
den und nach dem dort festgelegten Verfahren er-
setzt werden. 

Artikel 29.8 

Liste der Schiedsrichter 

(1)   Der Gemischte CETA-Ausschuss erstellt auf 
seiner ersten Sitzung nach Inkrafttreten dieses 
Abkommens eine Liste mit mindestens 15 Perso-
nen, die aufgrund ihrer Objektivität, Zuverlässig-
keit und ihres guten Urteilsvermögens ausgewählt 
wurden und die willens und in der Lage sind, als 
Schiedsrichter zu fungieren. Diese Liste setzt sich 
aus drei Teillisten zusammen: aus je einer Teilliste 
für jede Vertragspartei sowie einer Teilliste mit 
Personen, die keine Staatsangehörigen einer der 
Vertragsparteien sind und den Vorsitz überneh-
men sollen. Auf jeder Teilliste sind mindestens 
fünf Personen aufzuführen. Der Gemischte 
CETA-Ausschuss kann die Liste jederzeit überar-
beiten und stellt sicher, dass sie diesem Artikel 
entspricht. 

(2)   Die Schiedsrichter müssen über Fachwissen 
im Bereich des internationalen Handelsrechts ver-
fügen. Die vorsitzführenden Schiedsrichter müs-
sen zusätzlich über Erfahrung als Anwalt oder Pa-
nelmitglied bei Streitbeilegungsverfahren in Ange-
legenheiten verfügen, die in den Geltungsbereich 
dieses Abkommens fallen. Die Schiedsrichter sind 
unabhängig, handeln in persönlicher Eigenschaft 
und nehmen weder Weisungen einer Organisa-
tion oder Regierung entgegen noch stehen sie der 
Regierung einer Vertragspartei nahe; darüber hin-
aus sind sie an den Verhaltenskodex in Anhang 
29-B gebunden. 

Artikel 29.9 

Zwischenbericht des Schiedspanels 

(1)   Das Schiedspanel legt den Vertragsparteien 
innerhalb von 150 Tagen nach seiner Einsetzung 
einen Zwischenbericht vor. Der Bericht muss Fol-
gendes enthalten: 

a) Tatsachenfeststellungen und 

b) Feststellungen darüber, ob die ersuchte Ver-
tragspartei ihren Verpflichtungen aus diesem 
Abkommen nachgekommen ist. 

(2)   Jede Vertragspartei kann dem Schiedspanel 
innerhalb der vom Schiedspanel gesetzten Fris-
ten schriftliche Stellungnahmen zum Zwischenbe-
richt vorlegen. Nach Prüfung dieser Stellungnah-
men kann das Schiedspanel 

a) seinen Bericht nochmals prüfen oder 

b) sonstige Untersuchungen durchführen, die 
es für angebracht hält. 

(3)   Der Zwischenbericht des Schiedspanels ist 
vertraulich. 

Artikel 29.10 

Schlussbericht des Schiedspanels 

(1)   Sofern die Vertragsparteien nichts anderes 
vereinbaren, legt das Schiedspanel einen Bericht 
im Einklang mit diesem Kapitel vor. Im Schlussbe-
richt werden die Tatsachenfeststellungen, die An-
wendbarkeit der einschlägigen Bestimmungen 
dieses Abkommens und die wesentlichen Beweg-
gründe für die Feststellungen und Schlussfolge-
rungen dargelegt. Der Spruch des Schiedspanels 
im Schlussbericht ist für die Vertragsparteien bin-
dend. 

(2)   Das Schiedspanel legt den Vertragsparteien 
und dem Gemischten CETA-Ausschuss innerhalb 
von 30 Tagen nach dem Zwischenbericht einen 
Schlussbericht vor. 

(3)   Vorbehaltlich des Anhangs 29-A Absatz 39 
macht jede Vertragspartei den Schlussbericht des 
Panels der Öffentlichkeit zugänglich. 

Artikel 29.11 

Eilverfahren 

In dringenden Fällen, unter anderem bei leicht 
verderblichen oder saisonabhängigen Waren 
oder Dienstleistungen, die rasch ihren Verkehrs-
wert verlieren, unternehmen das Panel und die 
Vertragsparteien alle Anstrengungen, um die Ver-
fahren bestmöglich zu beschleunigen. Das 
Schiedspanel bemüht sich, den Vertragsparteien 
innerhalb von 75 Tagen nach Einsetzung des 
Schiedspanels einen Zwischenbericht und inner-
halb von 15 Tagen nach dem Zwischenbericht ei-
nen Schlussbericht vorzulegen. Auf Ersuchen ei-
ner Vertragspartei fällt das Schiedspanel inner-
halb von 10 Tagen nach Stellung des Ersuchens 
eine Vorentscheidung über die Dringlichkeit des 
Falles. 
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Unterabschnitt B 

Vollzug 

Artikel 29.12 

Vollzug des Panelschlussberichts 

Die ersuchte Vertragspartei ergreift alle Maßnah-
men, die zum Vollzug des Panelschlussberichts 
erforderlich sind. Spätestens 20 Tage nach Ein-
gang des Panelschlussberichts bei den Vertrags-
parteien benachrichtigt die ersuchte Vertragspar-
tei die andere Vertragspartei und den Gemischten 
CETA-Ausschuss über ihre Vollzugsabsichten. 

Artikel 29.13 

Angemessene Frist für den Vollzug 

(1)   Ist der unverzügliche Vollzug nicht möglich, 
so teilt die ersuchte Vertragspartei der ersuchen-
den Vertragspartei und dem Gemischten CETA-
Ausschuss spätestens 20 Tage nach Eingang des 
Schlussberichts bei den Vertragsparteien mit, 
welche Frist sie zum Vollzug benötigt. 

(2)   Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen 
den Vertragsparteien über die angemessene Frist 
für den Vollzug des Panelschlussberichts wendet 
sich die ersuchende Vertragspartei innerhalb von 
20 Tagen nach Erhalt der von der ersuchten Ver-
tragspartei nach Absatz 1 vorgelegten Mitteilung 
schriftlich an das Schiedspanel und ersucht die-
ses, die angemessene Frist festzulegen. Dieses 
Ersuchen ist der anderen Vertragspartei und dem 
Gemischten CETA-Ausschuss zeitgleich zuzu-
stellen. Innerhalb von 30 Tagen nach Stellung des 
Ersuchens gibt das Schiedspanel den Vertrags-
parteien und dem Gemischten CETA-Ausschuss 
seinen Spruch bekannt. 

(3)   Die angemessene Frist kann von den Ver-
tragsparteien einvernehmlich verlängert werden. 

(4)   Ist die Hälfte der angemessenen Frist verstri-
chen, so stellt sich die ersuchte Vertragspartei auf 
Ersuchen der ersuchenden Vertragspartei zwecks 
Erörterung der Schritte zur Verfügung, die sie zum 
Vollzug des Panelschlussberichts unternimmt. 

(5)   Vor Ablauf der angemessenen Frist unterrich-
tet die ersuchte Vertragspartei die andere Ver-
tragspartei und den Gemischten CETA-Aus-
schuss über die Maßnahmen, die sie zum Vollzug 
des Panelschlussberichts ergriffen hat. 

Artikel 29.14 

Einstweilige Abhilfemaßnahmen bei 
Nichtvollzug 

(1)   Tritt einer der folgenden Fälle ein: 

a) die ersuchte Vertragspartei versäumt es, den 
von ihr beabsichtigten Vollzug des Pa-
nelschlussberichts nach Artikel 29.12 anzu-
zeigen oder nach Artikel 29.13 Absatz 1 die 
Frist mitzuteilen, die sie zum Vollzug benötigt,

b) die ersuchte Vertragspartei meldet bei Ablauf 
der angemessenen Frist keine Maßnahmen 
zum Vollzug des Panelabschlussberichts, o-
der 

c) das für die Vollzugsfrage zuständige 
Schiedspanel nach Absatz 6 befindet, dass 
eine Vollzugsmaßnahme nicht mit den Ver-
pflichtungen der betreffenden Vertragspartei 
aus Artikel 29.2 vereinbar ist, 

dann ist die ersuchende Vertragspartei berechtigt, 
Verpflichtungen auszusetzen, oder hat Anspruch 
auf Entschädigung. Der Wert der zunichtege-
machten oder geschmälerten Vorteile wird ab 
dem Tag berechnet, an dem der Panelschlussbe-
richt den Vertragsparteien zugestellt wurde. 

(2)   Bevor die ersuchende Vertragspartei Ver-
pflichtungen aussetzt, teilt sie der ersuchten Ver-
tragspartei und dem Gemischten CETA-Aus-
schuss ihre diesbezügliche Absicht mit und gibt 
an, in welcher Höhe sie Verpflichtungen auszuset-
zen gedenkt. 

(3)   Sofern dieses Abkommen nichts anderes be-
stimmt, kann sich die Aussetzung von Verpflich-
tungen auf jede Bestimmung nach Artikel 29.2 be-
ziehen und ist auf den Wert der durch den Verstoß 
zunichtegemachten oder geschmälerten Vorteile 
begrenzt. 

(4)   Die ersuchende Vertragspartei darf die Aus-
setzung 10 Arbeitstage nach Eingang der Mittei-
lung nach Absatz 2 bei der ersuchten Vertragspar-
tei vornehmen, es sei denn, eine Vertragspartei 
hat um eine schiedsrichterliche Entscheidung 
nach den Absätzen 6 und 7 ersucht. 

(5)   Herrscht Uneinigkeit zwischen den Vertrags-
parteien über die Vornahme einer Vollzugsmaß-
nahme oder über deren Vereinbarkeit mit den 
Bestimmungen nach Artikel 29.2 (im Folgenden 
„Vollzugsdissens“) oder darüber, ob der Wert der 
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Aussetzung den durch den Verstoß zunichtege-
machten oder geschmälerten Vorteilen entspricht 
(im Folgenden „Gleichwertigkeitsdissens“), wird 
das Schiedspanel mit der Frage befasst. 

(6)   Eine Vertragspartei kann das Schiedspanel 
erneut einberufen, indem sie ein schriftliches Er-
suchen an das Schiedspanel, die andere Ver-
tragspartei und den Gemischten CETA-Aus-
schuss richtet. Bei einem Vollzugsdissens ist die 
erneute Einberufung des Schiedspanels von der 
ersuchenden Vertragspartei zu veranlassen. Bei 
einem Gleichwertigkeitsdissens ist die erneute 
Einberufung des Schiedspanels von der ersuch-
ten Vertragspartei zu veranlassen. Betrifft die Mei-
nungsverschiedenheit sowohl den Vollzug als 
auch die Gleichwertigkeit, so befindet das 
Schiedspanel zunächst über den Vollzugsdissens 
und dann erst über den Gleichwertigkeitsdissens. 

(7)   Das Schiedspanel stellt den Vertragsparteien 
und dem Gemischten CETA-Ausschuss seinen 
Spruch innerhalb der nachstehenden Fristen zu: 

a) bei einem Vollzugsdissens innerhalb von 90
Tagen nach dem Ersuchen um erneute Ein-
berufung des Schiedspanels, 

b) bei einem Gleichwertigkeitsdissens innerhalb 
von 30 Tagen nach dem Ersuchen um er-
neute Einberufung des Schiedspanels, 

c) bei einem Vollzugs- und Gleichwertigkeitsdis-
sens innerhalb von 120 Tagen nach dem ers-
ten Ersuchen um erneute Einberufung des 
Schiedspanels. 

(8)   Die ersuchende Vertragspartei setzt keine 
Verpflichtungen aus, bevor das nach den Absät-
zen 6 und 7 erneut einberufene Schiedspanel sei-
nen Spruch gefällt hat. Jegliche Aussetzung muss 
mit dem Spruch des Schiedspanels vereinbar 
sein. 

(9)   Die Aussetzung von Verpflichtungen ist einst-
weilig; sie wird nur so lange aufrechterhalten, bis 
die als mit Artikel 29.2 unvereinbar befundene 
Maßnahme aufgehoben wurde oder nach Maß-
gabe des Artikels 29.15 so geändert wurde, dass 
sie mit den betreffenden Bestimmungen vereinbar 
ist, oder bis die Vertragsparteien die Streitigkeit 
beigelegt haben. 

(10)   Die ersuchende Vertragspartei kann die er-
suchte Vertragspartei jederzeit ersuchen, einen 
einstweiligen Ausgleich anzubieten; die ersuchte 
Vertragspartei legt daraufhin ein entsprechendes 
Angebot vor. 

Artikel 29.15 

Überprüfung der Vollzugsmaßnahmen nach 
Aussetzung von Verpflichtungen 

(1)   Ergreift die ersuchte Vertragspartei, nachdem 
die ersuchende Vertragspartei Verpflichtungen 
ausgesetzt hat, Maßnahmen zum Vollzug des Pa-
nelschlussberichts, so meldet die ersuchte Ver-
tragspartei dies der anderen Partei und dem Ge-
mischten CETA-Ausschuss und fordert die ersu-
chende Vertragspartei auf, die Aussetzung der 
Verpflichtungen zu beenden. 

(2)   Erzielen die Vertragsparteien innerhalb von 
60 Tagen nach Eingang der Meldung keine Eini-
gung über die Vereinbarkeit der gemeldeten Maß-
nahme mit Artikel 29.2, so ersucht die ersuchende 
Vertragspartei das Schiedspanel schriftlich, über 
diese Frage zu befinden. Dieses Ersuchen ist der 
anderen Vertragspartei und dem Gemischten 
CETA-Ausschuss zeitgleich zuzustellen. Der Pa-
nelschlussbericht wird den Vertragsparteien und 
dem Gemischten CETA-Ausschuss innerhalb von 
90 Tagen nach Stellung des Ersuchens zugestellt. 
Befindet das Schiedspanel, dass eine Vollzugs-
maßnahme mit Artikel 29.2 vereinbar ist, so wird 
die Aussetzung der Verpflichtungen beendet. 

Abschnitt D 
Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 29.16 

Schiedsordnung 

Sofern die Vertragsparteien nichts anderes ver-
einbaren, unterliegen Streitbeilegungsverfahren 
nach diesem Kapitel der Schiedsordnung in An-
hang 29-A. 

Artikel 29.17 

Allgemeine Auslegungsregel 
Dieses Abkommen wird vom Schiedspanel nach 
den Auslegungsregeln des Völkerrechts ein-
schließlich des Wiener Vertragsrechtsüberein-
kommensausgelegt. Das Schiedspanel berück-
sichtigt auch einschlägige Auslegungen in vom 
WTO-Streitbeilegungsgremium verabschiedeten 
Panelberichten und Berichten des Berufungsgre-
miums. 
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Artikel 29.18 

Sprüche des Schiedspanels 

Durch die Sprüche des Schiedspanels können die 
Rechte und Pflichten aus diesem Abkommen we-
der ergänzt noch eingeschränkt werden. 

Artikel 29.19 

Einvernehmliche Lösungen 

Die Vertragsparteien können sich jederzeit einver-
nehmlich auf die Lösung einer unter dieses Kapi-
tel fallenden Streitigkeit verständigen. Diese Lö-
sung melden Sie dem Gemischten CETA-Aus-
schuss und dem Schiedspanel. Wird eine einver-
nehmliche Lösung gemeldet, so beendet das 
Schiedspanel seine Arbeit, und das Verfahren 
wird eingestellt. 

KAPITEL DREISSIG 

Schlussbestimmungen

Artikel 30.1 

Bestandteile dieses Abkommens 

Die Protokolle, Anhänge, Erklärungen, Gemein-
samen Erklärungen, Vereinbarungen und Fußno-
ten dieses Abkommens sind Bestandteile dessel-
ben. 

Artikel 30.2 

Änderungen 

(1)   Die Vertragsparteien können schriftlich ver-
einbaren, dieses Abkommen zu ändern. Eine Än-
derung tritt in Kraft, sobald die Vertragsparteien 
Notifikationen ausgetauscht haben, in denen sie 
bestätigen, dass ihren jeweiligen, für das Inkraft-
treten der Änderung erforderlichen internen Anfor-
derungen und Verfahren Genüge getan ist, oder 
aber an dem von den Vertragsparteien hierfür ver-
einbarten Tag. 

(2)   Ungeachtet des Absatzes 1 kann der Ge-
mischte CETA-Ausschuss beschließen, die Proto-
kolle und Anhänge dieses Abkommen zu ändern. 
Die Vertragsparteien können den Beschluss des 
Gemischten CETA-Ausschusses im Einklang mit 
ihren zum Inkrafttreten der Änderung erforderli-

chen internen Anforderungen und Verfahren billi-
gen. Der Beschluss tritt an dem von den Vertrags-
parteien vereinbarten Tag in Kraft. Dieses Verfah-
ren gilt nicht für Änderungen der Anhänge I, II und 
III und für Änderungen der Anhänge der Kapitel 
acht (Investitionen), neun (Grenzüberschreitender 
Dienstleistungshandel), zehn (Vorübergehende 
Einreise und vorübergehender Aufenthalt von Ge-
schäftszwecke verfolgenden natürlichen Perso-
nen) und dreizehn (Finanzdienstleistungen), aus-
genommen Anhang 10-A (Liste der Kontaktstellen 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union). 

Artikel 30.3 

Präferenznutzung 

Für einen Zeitraum von 10 Jahren nach Inkrafttre-
ten dieses Abkommens tauschen die Vertragspar-
teien vierteljährliche Daten der Zolltarifpositionen 
der HS-Kapitel 1 bis 97 über die Wareneinfuhren 
aus der anderen Vertragspartei aus, für die ein 
Meistbegünstigungszollsatz und Zollpräferenzen 
nach diesem Abkommen gelten. Sofern die Ver-
tragsparteien nichts anderes beschließen, verlän-
gert sich dieser Zeitraum um fünf Jahre und kann 
anschließend von ihnen ausgeweitet werden. 

Artikel 30.4 

Leistungsbilanz 
Die Vertragsparteien genehmigen Leistungsbi-
lanzzahlungen und -transfers zwischen den Ver-
tragsparteien in frei konvertierbarer Währung 
nach Artikel VIII des am 22. Juli 1944 in Bretton 
Woods unterzeichneten Übereinkommens über 
den Internationalen Währungsfonds. 

Artikel 30.5 

Kapitalverkehr 

Die Vertragsparteien konsultieren einander mit 
dem Ziel, den Kapitalverkehr zwischen ihnen 
dadurch zu erleichtern, dass sie weiterhin ihre Po-
litik der Liberalisierung der Vermögensübertra-
gungs- und Kapitalbilanz umsetzen und sich für 
einen stabilen und sicheren Rahmen für Langfrist-
Investitionen einsetzen. 

Artikel 30.6 

Privatrechte 

(1)   Dieses Abkommen ist nicht dahingehend aus-
zulegen, dass es andere Rechte oder Pflichten für 
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Personen begründet als die zwischen den Ver-
tragsparteien nach dem Völkerrecht geschaffenen 
Rechte oder Pflichten, noch dass es in den inner-
staatlichen Rechtsordnungen der Vertragspar-
teien unmittelbar geltend gemacht werden kann. 

(2)   Eine Vertragspartei darf in ihrem innerstaatli-
chen Recht kein Klagerecht gegen die andere 
Partei vorsehen, das sich darauf gründet, dass 
eine Maßnahme der anderen Vertragspartei mit 
diesem Abkommen nicht vereinbar ist. 

Artikel 30.7 

Inkrafttreten und vorläufige Anwendung 

(1)   Die Vertragsparteien genehmigen dieses Ab-
kommen nach ihren jeweiligen internen Anforde-
rungen und Verfahren. 

(2)   Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des 
zweiten Monats nach dem Tag in Kraft, an dem 
die Vertragsparteien Notifikationen ausgetauscht 
haben, in denen sie einander bestätigen, dass ih-
ren jeweiligen internen Anforderungen und Ver-
fahren Genüge getan ist, oder zu einem anderen 
von den Vertragsparteien zu vereinbarenden Zeit-
punkt. 

(3) a) Die Vertragsparteien können dieses Ab-
kommen vorläufig anwenden, und zwar 
ab dem ersten Tag des Monats nach 
dem Tag, an dem die Vertragsparteien 
einander notifiziert haben, dass ihren je-
weiligen internen Anforderungen und 
Verfahren Genüge getan ist, die zur vor-
läufigen Anwendung dieses Abkom-
mens erforderlich sind, oder zu einem 
anderen von den Vertragsparteien zu 
vereinbarenden Zeitpunkt. 

b) Beabsichtigt eine Partei, eine Bestim-
mung dieses Abkommens von der vor-
läufigen Anwendung auszunehmen, so 
notifiziert sie der anderen Vertragspartei 
zunächst, welche Bestimmungen sie 
nicht vorläufig anwenden wird, und bie-
tet unverzügliche Konsultationen an. In-
nerhalb von 30 Tagen nach der Notifika-
tion kann die andere Vertragspartei ent-
weder widersprechen, was dazu führt, 
dass dieses Abkommen nicht vorläufig 
angewendet wird, oder sie kann ihrer-
seits notifizieren, welche gleichwertigen 
Bestimmungen dieses Abkommens sie 

gegebenenfalls nicht vorläufig anzu-
wenden gedenkt. Widerspricht die an-
dere Vertragspartei innerhalb von 30
Tagen nach der zweiten Notifikation, so 
wird dieses Abkommens nicht vorläufig 
angewendet. 

Die Bestimmungen, die nicht Gegen-
stand einer Notifikation sind, werden 
von dieser Vertragspartei ab dem ersten 
Tag des Monats vorläufig angewendet, 
der auf die spätere Notifikation folgt, 
oder ab dem Tag, auf den sich die Ver-
tragsparteien verständigt haben, vo-
rausgesetzt, dass die Vertragsparteien 
Notifikationen nach Buchstabe a ausge-
tauscht haben. 

c) Eine Vertragspartei kann die vorläufige 
Anwendung durch schriftliche Notifika-
tion der anderen Vertragspartei been-
den. Die Beendigung wird am ersten 
Tag des zweiten Monats nach dieser 
Notifikation wirksam. 

d) Wird dieses Abkommen oder werden ei-
nige Bestimmungen daraus vorläufig 
angewendet, so sind sich die Vertrags-
parteien darin einig, dass mit dem Aus-
druck „Inkrafttreten dieses Abkommens“ 
der Tag zu verstehen ist, an dem die 
vorläufige Anwendung beginnt. Der Ge-
mischte CETA-Ausschuss und andere 
mit diesem Abkommen eingesetzte Gre-
mien können während der vorläufigen 
Anwendung dieses Abkommens ihre 
Aufgaben wahrnehmen. Alle in Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben angenomme-
nen Beschlüsse werden unwirksam, 
wenn die vorläufige Anwendung dieses 
Abkommens nach Buchstabe c beendet 
wird. 

(4)   Kanada übermittelt die Notifikationen nach 
diesem Artikel an das Generalsekretariat des Ra-
tes der Europäischen Union beziehungsweise 
dessen Rechtsnachfolger. Die Europäische Union 
übermittelt die Notifikationen nach diesem Artikel 
an das Department of Foreign Affairs, Trade and 
Development of Canada oder dessen Rechts-
nachfolger. 
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Artikel 30.8 

Beendigung, Aussetzung oder Einbeziehung 
anderer bestehender Übereinkünfte 

(1)   Die in Anhang 30-A aufgeführten Überein-
künfte werden unwirksam und durch dieses Ab-
kommen ersetzt und abgelöst. Die Beendigung 
der in Anhang 30-A aufgeführten Übereinkünfte 
wird mit dem Tag des Inkrafttretens dieses Ab-
kommens wirksam. 

(2)   Ungeachtet des Absatzes 1 darf unter den 
folgenden Voraussetzungen eine Klage auf der 
Grundlage eines der in Anhang 30-A aufgeführten 
Übereinkünfte im Einklang mit den Regeln und 
Verfahren der betreffenden Übereinkunft erhoben 
werden: 

a) die Behandlung, die Gegenstand der Klage 
ist, wurde zu einem Zeitpunkt gewährt, zu 
dem das Abkommen nicht beendet war, und

b) seit der Beendigung des Abkommens sind 
höchstens drei Jahre verstrichen. 

(3)   Das am 28. Februar 1989 in Brüssel unter-
zeichnete Abkommen zwischen der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und Kanada über den 
Handel mit alkoholischen Getränken in der geän-
derten Fassung (im Folgenden „Abkommen aus 
dem Jahr 1989 über den Handel mit alkoholischen 
Getränken“) und das am 16. September 2003 in 
Niagara-on-the-Lake unterzeichnete Abkommen 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
Kanada über den Handel mit Wein und Spirituo-
sen (im Folgenden „Abkommen aus dem Jahr 
2003 über den Handel mit Wein und Spirituosen“) 
werden mit den Änderungen nach Anhang 30-B 
als Bestandteil in dieses Abkommen überführt. 

(4)   Die Bestimmungen des Abkommens aus dem 
Jahr 1989 über den Handel mit alkoholischen Ge-
tränken und des Abkommens aus dem Jahr 2003 
über den Handel mit Wein und Spirituosen in der 
geänderten und in dieses Abkommen überführten 
Fassung sind im Falle von Widersprüchen zwi-
schen jenen Abkommen und den anderen Best-
immungen dieses Abkommens maßgebend. 

(5)   Das am 14. Mai 1998 in London unterzeich-
nete Abkommen über die gegenseitige Anerken-
nung zwischen der Europäischen Gemeinschaft 
und Kanada (im Folgenden „Abkommen über die 
gegenseitige Anerkennung“) tritt mit dem Inkraft-
treten dieses Abkommens außer Kraft. Wird Kapi-

tel vier (Technische Handelshemmnisse) nach Ar-
tikel 30.7 Absatz 3 Buchstabe a vorläufig ange-
wendet, so werden das Abkommen über die ge-
genseitige Anerkennung und die sich daraus er-
gebenden Rechte und Pflichten mit Beginn der 
vorläufigen Anwendung ausgesetzt. Wird die vor-
läufige Anwendung beendet, so endet auch die 
Aussetzung des Abkommens über die gegensei-
tige Anerkennung. 

(6)   Die Vertragsparteien erkennen die Errungen-
schaften des am 17. Dezember 1998 in Ottawa 
unterzeichneten Abkommens zwischen der Euro-
päischen Gemeinschaft und der Regierung Kana-
das über gesundheitspolizeiliche Maßnahmen 
zum Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier 
im Handel mit lebenden Tieren und Tierprodukten
(im Folgenden „Veterinärabkommen“) an und be-
kräftigen ihre Absicht, die diesbezügliche Arbeit 
im Rahmen des CETA fortzusetzen. Das Veteri-
närabkommen tritt mit dem Inkrafttreten dieses 
Abkommens außer Kraft. Wird Kapitel fünf (Ge-
sundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtli-
che Maßnahmen) nach Artikel 30.7 Absatz 3 
Buchstabe a vorläufig angewendet, so werden 
das Veterinärabkommen und die sich daraus er-
gebenden Rechte und Pflichten mit Beginn der 
vorläufigen Anwendung ausgesetzt. Wird die vor-
läufige Anwendung beendet, so endet auch die 
Aussetzung des Veterinärabkommens. 

(7)   Die Bestimmung des Ausdrucks „Inkrafttreten 
dieses Abkommens“ in Artikel 30.7 Absatz 3 
Buchstabe d gilt nicht für diesen Artikel. 

Artikel 30.9 

Beendigung 

(1)   Eine Vertragspartei kann dieses Abkommen 
kündigen, indem sie dem Generalsekretariat des 
Rates der Europäischen Union und dem Depart-
ment of Foreign Affairs, Trade and Development 
of Canada beziehungsweise deren Rechtsnach-
folgern eine entsprechende Note zustellt. 180 
Tage nach dieser Notifikation tritt dieses Abkom-
men außer Kraft. Die kündigende Vertragspartei 
stellt außerdem dem Gemischten CETA-Aus-
schuss eine Kopie der Note zu. 

(2)   Wird dieses Abkommen beendet, so behalten 
die Bestimmungen des Kapitels acht (Investitio-
nen), ungeachtet des Absatzes 1, über den Tag 
der Beendigung dieses Abkommens hinaus noch 
20 Jahre Gültigkeit für Investitionen, die vor die-
sem Tag getätigt wurden. 
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Artikel 30.10 

Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur 
Europäischen Union 

(1)   Die Europäische Union notifiziert Kanada, 
wenn ein Land einen Antrag auf Beitritt zur Euro-
päischen Union stellt. 

(2)   Bei den Verhandlungen zwischen der Euro-
päischen Union und dem Bewerberland, verfährt 
die Europäische Union wie folgt: 

a) sie stellt auf Ersuchen Kanadas möglichst 
alle Informationen zu den von diesem Ab-
kommen erfassten Angelegenheiten bereit, 
und 

b) sie trägt den von Kanada vorgebrachten Be-
denken Rechnung. 

(3)   Die Europäische Union notifiziert Kanada, 
wenn ein Beitritt zur Europäischen Union wirksam 
wird. 

(4)   Rechtzeitig vor dem Beitritt eines Landes zur 
Europäischen Union prüft der Gemischte CETA-
Ausschuss alle etwaigen Auswirkungen des Bei-
tritts auf dieses Abkommen und entscheidet über 
notwendige Anpassungs- oder Übergangsmaß-
nahmen. 

(5)   Jeder neue Mitgliedstaat der Europäischen 
Union tritt mittels einer entsprechenden Klausel in 
der Akte über den Beitritt zur Europäischen Union 
ab dem Tag seines Beitritts zur Europäischen 
Union auch diesem Abkommen bei. Ist der auto-
matische Beitritt des neuen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union zu diesem Abkommen in der 
Akte über den Beitritt zur Europäischen Union 
nicht vorgesehen, so tritt der betreffende Mitglied-
staat der Europäischen Union diesem Abkommen 
durch Hinterlegung einer Urkunde über den Bei-
tritt zu diesem Abkommen beim Generalsekreta-
riat des Rates der Europäischen Union und beim 
Department of Foreign Affairs, Trade and Develo-
pment of Canada beziehungsweise deren Rechts-
nachfolgern bei. 

Artikel 30.11 

Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in bulga-
rischer, dänischer, deutscher, englischer, estni-
scher, finnischer, französischer, griechischer, ita-
lienischer, kroatischer, lettischer, litauischer, mal-
tesischer, niederländischer, polnischer, portugie-
sischer, rumänischer, schwedischer, slowaki-
scher, slowenischer, spanischer, tschechischer 
und ungarischer Sprache abgefasst; alle Fassun-
gen sind gleichermaßen verbindlich. 
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(1)  Für folgende Waren des HS-Kapitels 89, die aus dem Gebiet der Europäischen Union in das Gebiet 
Kanadas wiedereingeführt werden und im Canada Shipping Act, 2001, erfasst sind, kann Kanada — unge-
achtet ihres Ursprungs — auf den Wert der Ausbesserung oder Änderung solcher Waren den in seinem 
Stufenplan in Anhang 2-A (Zollabbau) für solche Waren vorgesehenen Zollsatz anwenden: 8901 10 10, 8901 
10 90, 8901 30 00, 8901 90 10, 8901 90 91, 8901 90 99, 8904 00 00, 8905 20 19, 8905 20 20, 8905 90 19, 
8905 90 90, 8906 90 19, 8906 90 91, 8906 90 99. 

(2)  Die Europäische Union wird diesen Absatz im Rahmen des Verfahrens der passiven Veredelung gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 in einer mit diesem Absatz vereinbaren Weise umsetzen. 

(3)  Die Europäische Union wird diesen Absatz im Rahmen des Verfahrens der aktiven Veredelung gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 in einer mit diesem Absatz vereinbaren Weise umsetzen. 

(4)  Für die Zwecke dieses Artikels gilt die Bestimmung des Begriffs interessierte Parteien aus Artikel 6.11 
Antidumping-Übereinkommen und Artikel 12.9 Subventionsübereinkommen. 

(5)  Zur Klarstellung: Die in diesem Kapitel festgelegten Pflichten gelten auch für die ausschließlichen Wirt-
schaftszonen und die Festlandsockel im Sinne des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen von 
Montego Bay vom 10. Dezember 1982, und zwar für 

a) die ausschließliche Wirtschaftszone und den Festlandsockel Kanadas nach Maßgabe des Artikels 1.3 
(Räumlicher Geltungsbereich) Buchstabe a und 

b) die ausschließlichen Wirtschaftszonen und die Festlandsockel, auf die der Vertrag über die Europäische 
Union und der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union angewendet werden, wie in Artikel
1.3 (Räumlicher Geltungsbereich) Buchstabe b vorgesehen. 

(6)  Zur Klarstellung: Eine Vertragspartei kann Maßnahmen in Bezug auf die Niederlassung oder den Erwerb 
einer erfassten Investition aufrechterhalten und diese Maßnahmen nach der Niederlassung oder dem Er-
werb der erfassten Investition weiter auf diese anwenden. 

(7)  Zu diesen Dienstleistungen zählen Dienstleistungen, bei denen ein Luftfahrzeug für spezialisierte Aktivi-
täten, etwa in den Bereichen Landwirtschaft, Bautätigkeiten, Luftaufnahmen, Vermessung, Kartierung, Forst-
wirtschaft, Beobachtung und Überwachung oder Werbung eingesetzt wird, sofern die spezialisierten Aktivi-
täten von der für den Betrieb des Luftfahrzeugs verantwortlichen Person ausgeführt werden. 

(8)  Die Ziffern i, ii und iii gelten nicht für Maßnahmen, mit denen die Produktion eines landwirtschaftlichen 
Erzeugnisses beschränkt werden soll. 

(9)  Im Falle der Europäischen Union schließt der Ausdruck „Subvention“„staatliche Beihilfen“ im Sinne des 
EU-Rechts ein. 

(10)  Im Falle der Europäischen Union ist die „zuständige Behörde“ nach Artikel 108 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union die Europäische Kommission. 

(11)  Jede Vertragspartei kann stattdessen vorschlagen, bis zu fünf Mitglieder des Gerichts beliebiger Staats-
angehörigkeit zu ernennen. In diesem Fall werden die betreffenden Mitglieder des Gerichts als Staatsange-
hörige der Vertragspartei betrachtet, die ihre Ernennung für die Zwecke dieses Artikels vorgeschlagen hat. 

(12)  Zur Klarstellung: Die Tatsache, dass eine Person eine Vergütung von einer staatlichen Stelle erhält, 
reicht allein nicht aus, um nicht als Mitglied des Gerichts in Betracht zu kommen. 

(13)  Zu diesen Dienstleistungen zählen Dienstleistungen, bei denen ein Luftfahrzeug für spezialisierte Akti-
vitäten, etwa in den Bereichen Landwirtschaft, Bautätigkeiten, Luftaufnahmen, Vermessung, Kartierung, 
Forstwirtschaft, Beobachtung und Überwachung oder Werbung eingesetzt wird, sofern die spezialisierten 
Aktivitäten von der für den Betrieb des Luftfahrzeugs verantwortlichen Person ausgeführt werden. 

(14)  Die nach diesem Kapitel zulässige Aufenthaltsdauer kann im Rahmen eines in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union gestellten Antrags auf Erwerb der Staatsangehörigkeit nicht berücksichtigt werden. 

(15)  Dies lässt die Rechte, die Kanada im Rahmen bilateraler Visumbefreiungen von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union gewährt werden, unberührt. 
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(16)  Die Berufserfahrung muss nach Erreichen der Volljährigkeit erworben worden sein. 

(17)  Wurde der Abschluss oder die Qualifikation nicht in der Vertragspartei erworben, in der die Dienstleis-
tung erbracht wird, kann diese Vertragspartei prüfen, ob er beziehungsweise sie dem in ihrem Gebiet erfor-
derlichen Hochschulabschluss gleichwertig ist. Zur Bewertung der Gleichwertigkeit wenden die Vertragspar-
teien unter den in Anhang 10-E aufgeführten Vorbehalten Anhang 10-C an. 

(18)  Zur Klarstellung: Die natürliche Person muss von dem Unternehmen für die Erfüllung des Dienstleis-
tungsvertrags beschäftigt werden, aufgrund dessen die vorübergehende Einreise begehrt wird. 

(19)  Wurde der Abschluss oder die Qualifikation nicht in der Vertragspartei erworben, in der die Dienstleis-
tung erbracht wird, kann diese Vertragspartei prüfen, ob er beziehungsweise sie dem in ihrem Gebiet erfor-
derlichen Hochschulabschluss gleichwertig ist. Zur Bewertung der Gleichwertigkeit wenden die Vertragspar-
teien unter den in Anhang 10-E aufgeführten Vorbehalten Anhang 10-C an. 

(20)  Dies lässt die im Rahmen bilateraler Visumbefreiungen von Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
gewährten Rechte unberührt. 

(21)  Ausgenommen in Malta. 

(22)  Dieses Kapitel gilt nicht für Fischereifahrzeuge im Sinne des Rechts einer Vertragspartei. 

(23)  Für die Zwecke dieses Kapitels bedeutet „unter der Flagge einer Vertragspartei“ für die Europäische 
Union „unter der Flagge eines Mitgliedstaats der Europäischen Union“. 

(24)  Dieser Absatz gilt nicht für Wasserfahrzeuge oder im internationalen Seeverkehr tätige Dienstleister, 
die dem Übereinkommen über Hafenstaatmaßnahmen zur Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung 
der illegalen, ungemeldeten und unregulierten Fischerei von Rom vom 22. November 2009 unterliegen. 

(25)  Diskriminierungsfrei ist eine Behandlung, wenn sie nicht weniger günstig ist als die Behandlung, die 
einem anderen Unternehmen in vergleichbaren Situationen bei der Nutzung gleicher öffentlicher Telekom-
munikationsnetze oder -dienste eingeräumt wird. 

(26)  Zur Klarstellung: Die Vergabe einer Lizenz bei der Zuweisung knapper Ressourcen an eine begrenzte 
Anzahl von Unternehmen nach objektiven, verhältnismäßigen und nichtdiskriminierenden Kriterien stellt an 
sich kein besonderes Recht dar. 

(27)  Der Ausdruck „Munition“ in diesem Artikel gilt als gleichbedeutend mit den Ausdrücken „ammunition“ 
und „munitions“. 

(28)  Es wird klargestellt, dass dieser Absatz auch für die Bezeichnung „Feta“ gilt. 

(29)  Es wird klargestellt, dass dieser Absatz auch für die Bezeichnung „Feta“ gilt. 

(30)  Es wird im Hinblick auf den Datenschutz klargestellt, dass die Bezeichnung „chemische Substanz“ in 
Kanada auch ein Bio- oder Radiopharmakon einschließt, das als neues Arzneimittel den lebens- und arz-
neimittelrechtlichen Vorschriften Kanadas (Food and Drug Regulations of Canada) unterliegt. 

(31)  Die Vertragsparteien wenden diese Bestimmung im Einklang mit der Regel 42 der Schiedsordnung in 
Anhang 29-A an. 

(32)  Die Vertragsparteien wenden diese Bestimmung im Einklang mit der Regel 42 der Schiedsordnung in 
Anhang 29-A an. 

(33)  Die Ausnahmeregelungen in Bezug auf die öffentliche Sicherheit und die öffentliche Ordnung können 
nur in Anspruch genommen werden, wenn eine tatsächliche, hinreichend schwere Bedrohung eines Grund-
werts der Gesellschaft vorliegt. 

(34)  Die Vertragsparteien kommen überein, dass die Maßnahmen nach Buchstabe b auch Umweltmaßnah-
men einschließen, die zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen 
erforderlich sind. 

(35)  In diesem Artikel ist der Ausdruck „Verkehr mit Waffen, Munition und Kriegsmaterial“ gleichbedeutend 
mit dem Ausdruck „Handel mit Waffen, Munition und Kriegsmaterial“. 
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Denkschrift 

A. Allgemeines 

Kanada ist ein strategischer Partner für Deutschland und Europa, uns verbindet eine enge Zusammen-
arbeit sowie gemeinsame Werte und Interessen. Die EU und Kanada können auf eine langjährige han-
delspolitische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zurückblicken, die mit dem Rahmenabkommen über 
handelspolitische und wirtschaftliche Zusammenarbeit aus dem Jahr 1976, dem Gemeinsamen Akti-
onsplan aus dem Jahr 1996 sowie der Handelsinitiative EU-Kanada aus dem Jahr 1998 begründet und 
darüber hinaus mit einigen sektorspezifischen bilateralen Abkommen weiterentwickelt wurde. 

2007 führten Kanada und die Europäische Union eine gemeinsame Studie durch, um Kosten und Nut-
zen einer engeren wirtschaftlichen Partnerschaft zu prüfen und zu bewerten. Die Studie ergab, dass 
trotz der bestehenden soliden Handels- und Investitionsbeziehung zwischen der EU und Kanada noch 
immer zahlreiche Hindernisse und somit viele Möglichkeiten für eine Verbesserung der bilateralen Be-
ziehungen vorhanden seien und dass beide Seiten von einer Liberalisierung des Waren- und Dienst-
leistungshandels profitieren würden. In der Folge nahmen Kanada und die EU Verhandlungen über ein 
umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen (Comprehensive Economic and Trade Agreement 
– CETA) auf. 

Am 1. August 2014 wurden die CETA-Verhandlungen auf der Ebene der Chefunterhändler abgeschlos-
sen und das Abkommen paraphiert. Am 26. September 2014 verkündeten Präsident Barroso, Präsident 
Van Rompuy und Premierminister Harper auf dem EU-Kanada-Gipfel das Ende der CETA-Verhand-
lungen, woraufhin der Text des Abkommens noch am selben Tag veröffentlicht wurde. Nach der 
Rechtsförmlichkeitsprüfung wurde der Text des CETA am 29. Februar 2016 veröffentlicht. 

Am 30. Oktober 2016 haben die EU und Kanada das Freihandelsabkommen unterzeichnet. Am 15. 
Februar 2017 hat das Europäische Parlament CETA zugestimmt. Seit dem 21. September 2017 wen-
den beide Seiten weite Teile des Abkommens vorläufig an. 

Da CETA ein gemischtes Abkommen ist, muss es von sämtlichen EU-Mitgliedstaaten ratifiziert werden 
damit es vollständig in Kraft treten kann. Gegenwärtig haben bereits Spanien, Portugal, Dänemark, 
Lettland, Estland, Tschechien, Kroatien und Malta dem Abkommen vollumfänglich zugestimmt. 

Durch dieses Vertragsgesetz soll das umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen die für die Ra-
tifikation erforderliche Zustimmung der gesetzgebenden Körperschaften nach Artikel 59 Absatz 2 Satz 
1 des Grundgesetzes erlangen. 

CETA ist ein ehrgeiziges Abkommen, das auf beiden Seiten des Atlantiks neue Handels- und Investiti-
onschancen für Wirtschaftsteilnehmer bieten wird. Zudem verdeutlichen beide Seiten mit diesem Ab-
kommen, wie wichtig es ist, dass sich das Wirtschaftsgeschehen im Rahmen einer klaren, transparen-
ten Regulierung durch staatliche Behörden vollzieht, und dass sie das Regelungsrecht im öffentlichen 
Interesse als ein wesentliches Grundprinzip des Abkommens betrachten. 

CETA geht weit über die Verbesserung des Marktzugangs hinaus, es bringt Vorteile für Unternehmen, 
Verbraucher und Umwelt: Das Abkommen senkt die Kosten von Exporten ohne Abstriche bei den Stan-
dards, schützt sogenannte geografische Angaben bei Lebensmitteln vor Nachahmung, es erleichtert 
europäischen Fachkräften, in Kanada zu arbeiten, ermöglicht die gegenseitige Anerkennung von Qua-
lifikationen, hilft der europäischen Kultur- und Kreativwirtschaft und trägt zum Schutz von Arbeitneh-
merrechten und der Umwelt bei. Mit der Unterzeichnung von CETA haben sich die EU und Kanada 
verpflichtet, Wirtschaftswachstum, soziale Fragen und Umweltschutz gleichermaßen zu berücksichti-
gen. 
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B. Inhalt des Übereinkommens 

Kapitel 1: Allgemeine Begriffsbestimmungen und Einleitende Bestimmungen 

Dieses Kapitel enthält Definitionen der im Abkommen verwendeten Begriffe. Dadurch wird sicherge-
stellt, dass Kanadier und Europäer diese in gleicher Weise auslegen.

Kapitel 2: Inländerbehandlung und Marktzugang für Waren 

In diesem Kapitel wird dargelegt, wie CETA zur Senkung bzw. Beseitigung von Zöllen, Steuern und 
anderen Einfuhrabgaben für Waren im Handel zwischen der EU und Kanada führt. Die meisten Han-
delsbeschränkungen entfallen sofort mit dem Inkrafttreten des Abkommens, andere werden schritt-
weise abgebaut. Sowohl die EU als auch Kanada verpflichten sich, eingeführte Waren mit Ursprung im 
Gebiet der jeweils anderen Partei nicht weniger günstig zu behandeln als im Inland produzierte Waren. 

In dem Kapitel werden auch bestimmte Beschränkungen und Kontrollen beschrieben, die im Rahmen 
von CETA eingeführt oder beibehalten werden, wie etwa der Schutz der Rechte beider Parteien als 
WTO-Mitglieder oder die Herkunftsgarantie der eingeführten Waren. 

Kapitel 3: Handelspolitische Schutzmaßnahmen 

In diesem Kapitel bestätigen die EU und Kanada erneut ihre Rechte und Pflichten nach den Regeln der 
Welthandelsorganisation. Danach dürfen WTO-Mitglieder unlautere Handelspraktiken –  also beispiels-
weise den Verkauf von Waren unter den Herstellungskosten ("Dumping") oder die Subventionierung 
ihrer Erzeugung – angesichts der nachteiligen Auswirkungen auf ihre inländische Industrie bekämpfen. 
Dieses Kapitel enthält außerdem 

 Vorschriften zur Transparenz, insbesondere in Bezug auf 

 die Untersuchung etwaiger unlauterer Handelspraktiken sowie 

 entsprechende Gegenmaßnahmen  

 präventive Mechanismen: Konsultation und Informationsaustausch 

Kapitel 4: Technische Handelshemmnisse 

In diesem Kapitel verpflichten sich die EU und Kanada, bei technischen Vorschriften für die Erprobung 
und Zertifizierung von Produkten enger zusammenzuarbeiten. Die Regulierungsbehörden sollen in die 
Lage versetzt werden, 

 Erfahrungen und Informationen auszutauschen 

 Bereiche für eine engere Zusammenarbeit zu bestimmen 

Diese Zusammenarbeit ist freiwillig.  

Weder die EU noch Kanada werden gezwungen, ihre Standards zu senken. 

Kapitel 5: Gesundheitspolizeiliche und Pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen 

In diesem Kapitel wird die Lebensmittelsicherheit sowie die Tier- und Pflanzengesundheit behandelt. 
Seit 1998 besteht ein Veterinärabkommen zwischen der EU und Kanada. Dieses gilt für Tiere und alle 
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tierischen Erzeugnisse. Die Bestimmungen des Kapitels über gesundheitspolizeiliche und pflanzen-
schutzrechtliche Maßnahmen in CETA ersetzen das Veterinärabkommen, die Tätigkeiten im Rahmen 
des Abkommens werden jedoch fortgesetzt. 

Dieses Kapitel stellt außerdem sicher, dass die Maßnahmen beider Parteien zum Schutz der Lebens-
mittelsicherheit und Tier- und Pflanzengesundheit nicht zu unfairen Handelshemmnissen führen, son-
dern vielmehr den Handel erleichtern. 

Kapitel 6: Zoll und Handelserleichterungen 

Ziel dieses Kapitels ist es, die Zollverfahren zu vereinfachen und sie effizienter zu gestalten. Dabei soll 
Folgendes sichergestellt werden: 

 Transparenz, z. B. durch die Veröffentlichung der Zollvorschriften und die Online-Bereitstellung 
von Informationen 

 vereinfachte, risikobasierte Verfahren, z. B. Risikomanagement und Bearbeitung der Vorab-An-
meldungen anstelle einer obligatorischen Untersuchung aller zur Einführung angemeldeten Lie-
ferungen 

 Sicherheit und Vorhersehbarkeit, z. B. ein transparentes, effizientes Beschwerdeverfahren, ver-
lässliche und verbindliche Zolltarifauskünfte 

Kapitel 7: Subventionen 

Dieses Kapitel steigert die Transparenz im Zusammenhang mit staatlichen Subventionen an Unterneh-
men. Sowohl die EU als auch Kanada müssen die andere Partei in Kenntnis darüber setzen, ob sie die 
Erzeugung von Waren subventionieren. Zudem müssen sie auf Anfrage der anderen Partei weitere 
Informationen über die Subventionen erteilen, die sie Dienstleistungsunternehmen bereitstellen. 

Darüber hinaus wird in dem Kapitel ein Mechanismus errichtet, der der EU und Kanada die Möglichkeit 
eröffnet, einander zu Subventionen zu konsultieren, die den bilateralen Handel negativ beeinflussen 
können, und gegebenenfalls Lösungen zu finden. Die EU und Kanada vereinbaren außerdem, keine 
Ausfuhren landwirtschaftlicher Erzeugnisse in den jeweils anderen Markt zu subventionieren. 

Kapitel 8: Investitionen 

In diesem Kapitel werden Maßnahmen zur Erleichterung von Investitionen zwischen der EU und Ka-
nada, zum Schutz der Investoren und zur Sicherstellung ihrer gerechten Behandlung durch staatliche 
Behörden festgelegt.  

Durch das Kapitel 

 werden Barrieren für ausländische Investitionen abgebaut, wie etwa Obergrenzen für ausländi-
sche Beteiligungen oder Leistungsanforderungen 

 wird es Investoren ermöglicht, ihr Kapital zurück zu transferieren 

 werden transparente, stabile und vorhersehbare Vorschriften für Investitionen festgelegt 

 wird sichergestellt, dass Behörden ausländische Investoren gerecht behandeln 

 wird ein neues Investitionsgerichtssystem (Investment Court System – ICS) eingerichtet, in des-
sen Rahmen die Investoren Streitigkeiten mit Regierungsorganen schnell und gerecht beilegen 
können.  

In dem Kapitel wird ferner das Regelungsrecht auf allen Regierungsebenen bestätigt. 
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Kapitel 9: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Durch dieses Kapitel wird es natürlichen und juristischen Personen aus der EU erleichtert, Dienstleis-
tungen für kanadische Kunden zu erbringen – und umgekehrt. Es regelt 

 Dienstleistungen wie juristische Leistungen, Buchhaltung, Verkehrs- und Telekommunikations-
leistungen, die von der EU aus in Kanada – und umgekehrt – erbracht werden 

 Dienstleistungen, z. B. im Tourismus, zu deren Inanspruchnahme kanadische Kunden von Ka-
nada in die EU reisen müssen – und umgekehrt  

Die EU und Kanada verpflichten sich, einen fairen und gleichen Zugang zum Dienstleistungsmarkt der 
jeweils anderen Partei sicherzustellen. In bestimmten Dienstleistungsbranchen wie etwa bei audiovisu-
ellen Diensten oder bestimmten Luftverkehrsleistungen wurden aufgrund der Sensibilität der betreffen-
den Bereiche Ausnahmen vereinbart. Darüber hinaus wird in diesem Kapitel das staatliche Recht auf 
Regulierung und Erbringung von Dienstleistungen im öffentlichen Interesse in vollem Umfang aufrecht-
erhalten. 

Kapitel 10: Vorübergehende Einreise und vorübergehender Aufenthalt von Geschäftszwecke 
verfolgenden natürlichen Personen 

Dieses Kapitel schafft Rechtssicherheit für Fachkräfte, die aus beruflichen Gründen vorübergehend in 
die EU oder nach Kanada einreisen. Es regelt auf transparente und vorhersehbare Weise Folgendes: 

 betroffene Berufsprofile und ihnen offenstehende Branchen 

 maximale Aufenthaltsdauer 

 Gleichbehandlung von Berufstätigen aus der EU in Kanada und umgekehrt. 

Kapitel 11: Gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen 

In diesem Kapitel wird ein Rahmen für die gegenseitige Anerkennung der im jeweils anderen Land 
erreichten Qualifikationen geschaffen. Dies bedeutet, dass Fachkräfte auf beiden Seiten des Atlantiks 
ihren Beruf im jeweils anderen Hoheitsgebiet ausüben können. CETA überlässt es den entsprechenden 
Behörden oder Berufsgenossenschaften in der EU und in Kanada, einen Vorschlag über die soge-
nannte gegenseitige Anerkennung auszuhandeln, der in CETA aufgenommen werden kann. 

Kapitel 12: Innerstaatliche Regulierung 

Durch dieses Kapitel wird sichergestellt, dass sämtliche von der EU und Kanada erlassenen Vorschrif-
ten öffentlich zugänglich, leicht verständlich und angemessen sind. Dadurch soll sichergestellt werden, 
dass nationale Bestimmungen einer Vertragspartei keine unfairen Handelshemmnisse für die Unter-
nehmen der anderen Partei schaffen. In bestimmten Fällen können die Behörden in der EU oder Ka-
nada einem Unternehmen oder einer Person eine Lizenz für die Erbringung von Dienstleistungen oder 
die Ausübung einer bestimmten Geschäftstätigkeit erteilen. In anderen Fällen können sie Qualifikati-
onsanforderungen festlegen. 

In jedem Fall müssen sie fallweise und dabei einheitlich vorgehen. Einige Regulierungsbereiche, wie 
Wasserversorgung oder andere öffentliche Dienste, werden ausgenommen. 

Kapitel 13: Finanzdienstleistungen 

In diesem Kapitel wird Finanzinstituten und Investoren in der EU und Kanada ein fairer und gleichbe-
rechtigter Zugang zum jeweils anderen Markt zu eingeräumt. Es gelten bestimmte Bedingungen, und 
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die Bestimmungen stehen vollständig im Einklang mit den vorhandenen Aufsichts- und Regulierungs-
standards in der EU und in Kanada. Daneben können Finanzdienstleister ihre Dienste nur in einer 
beschränkten Anzahl von Branchen grenzüberschreitend anbieten. Hierzu zählen bestimmte Versiche-
rungs- und Bankdienstleistungen. 

Außerdem wird in diesem Kapitel ein Ausschuss für Finanzdienstleistungen eingerichtet, der beide Par-
teien bei der Aufsicht und der Regulierung der Branche unterstützt. Der EU und Kanada wird ermög-
licht, die Sicherheit und Integrität ihres jeweiligen Finanzsystems zu schützen. Bereiche wie Renten 
und soziale Sicherheit werden ausgenommen. 

Kapitel 14: Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

In diesem Kapitel wird der Rahmen für die Regulierung des Seeverkehrsmarkts zwischen der EU und 
Kanada festgelegt. Es enthält Maßnahmen, um für Handelsschiffe einen fairen und gleichen Zugang 
zu den Häfen und Hafendienstleistungen sicherzustellen. Daneben enthält das Kapitel Begriffsbestim-
mungen zur Klarstellung der vertraglichen Pflichten. 

Kapitel 15 : Telekommunikation 

In diesem Kapitel verpflichten sich die EU und Kanada, den Unternehmen beider Parteien einen fairen 
und gleichen Zugang zu ihren öffentlichen Telekommunikationsnetzen und -dienstleistungen bereitzu-
stellen. Es enthält Vorschriften zur Wahrung des Wettbewerbs auf dem Telekommunikationsmarkt. Au-
ßerdem werden folgende Rechte der Kunden bestätigt: 

 Rufnummernmitnahme beim Anbieterwechsel und 

 Bereitstellung von Telekommunikationsdienstleistungen in abgelegenen Gebieten 

Kapitel 16: Elektronischer Geschäftsverkehr 

Dieses Kapitel behandelt elektronisch abgewickelte Geschäfte (z. B. Onlineeinkäufe). Es enthält Vor-
schriften, die den Schutz personenbezogener Daten im Internet und die Zollfreiheit von Online-Dienst-
leistungen sicherstellen. Ferner vereinbaren Kanada und die EU Zusammenarbeit in Fragen des Inter-
nethandels, z. B. zur Bekämpfung von Spam. 

Kapitel 17: Wettbewerbspolitik 

In diesem Kapitel vereinbaren die EU und Kanada, wettbewerbs- und handelsverzerrende Praktiken zu 
verbieten und zu bestrafen. Dies beinhaltet: 

 Kartelle 

 missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung 

 wettbewerbsfeindliche Zusammenschlüsse. 

Beide Parteien binden sich an Regeln zur Sicherstellung von Fairness und Transparenz bei der An-
wendung ihrer Wettbewerbsvorschriften und den Ermittlungen gegen Unternehmen, die mutmaßlich 
dagegen verstoßen. Sie würdigen die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen Wett-
bewerbsbehörden. 

Kapitel 18: Staatsunternehmen, Monopolinhaber und Unternehmen mit besonderen Rechten 
oder Vorrechten 

In diesem Kapitel vereinbaren die EU und Kanada, nicht in die einheitlichen Wettbewerbsbedingungen 
für Privatunternehmen einzugreifen oder diese zu verzerren. Beide Parteien garantieren, dass staats-
eigene Unternehmen, Monopolinhaber und Unternehmen mit besonderen Rechten sich jeglicher Dis-
kriminierung gegenüber Waren, Dienstleistungen oder Investitionen der anderen Partei enthalten. 
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So ist sichergestellt, dass der Wettbewerb zwischen privaten und staatlichen Unternehmen nicht nega-
tiv beeinflusst wird. Dank dieser Regeln können beide Parteien frei entscheiden, wie sie ihren Bürge-
rinnen und Bürgern öffentliche Dienstleistungen bereitstellen. 

Kapitel 19: Öffentliche Beschaffungen 

In diesem Kapitel werden die Bereiche festgelegt, in denen europäische und kanadische Unternehmen 
den Behörden der jeweils anderen Seite auf allen Verwaltungsebenen (national, regional, provinzial 
und lokal) Waren und Dienstleistungen anbieten können. Dafür müssen die Unternehmen bestimmte 
Regeln zu folgenden Aspekten einhalten: 

 Wert der betreffenden Waren, Dienstleistungen oder Verträge 

 Auftraggeber 

 in Frage kommende Waren und Dienstleistungen (im Anhang) 

Kapitel 20: Geistiges Eigentum 

Dieses Kapitel basiert auf bestehenden internationalen Rechtsvorschriften zum geistigen Eigentum und 
schafft einheitliche Vorschriften und Standards zwischen der EU und Kanada. Außerdem werden in 
dem Kapitel Verfahren zum Schutz vor Verstößen gegen die Vorschriften zum geistigen Eigentum fest-
gelegt und Bereiche für eine weitere Zusammenarbeit beider Parteien bestimmt. 

Kapitel 21: Regulierungszusammenarbeit 

Dieses Kapitel beruht auf einem bestehenden Abkommen zwischen der EU und Kanada zur Regulie-
rungszusammenarbeit. Es fördert den Austausch von Erfahrungen und Informationen zwischen den 
Regulierungsbehörden und nennt mögliche Bereiche für deren Zusammenarbeit. Jegliche Zusammen-
arbeit erfolgt auf freiwilliger Basis, und die Regulierungsbehörden in der EU und in Kanada behalten 
ihre Rechtsetzungsbefugnis. 

Kapitel 22: Handel und nachhaltige Entwicklung 

In diesem Kapitel erkennen die EU und Kanada an, dass Wirtschaftswachstum, soziale Entwicklung 
und Umweltschutz miteinander verbunden sind. Beide Seiten vereinbaren, das Wirtschaftswachstum 
in den Dienst ihrer sozialen und ökologischen Ziele zu stellen. Außerdem wird ein gemeinsamer Aus-
schuss für Handel und nachhaltige Entwicklung eingerichtet und die Förderung von Foren mit Interes-
sengruppen vereinbart. 

Kapitel 23: Handel und Arbeit 

In diesem Kapitel verpflichten sich die EU und Kanada, die arbeitsrechtlichen Standards der Internati-
onalen Arbeitsorganisation einzuhalten und ihre grundlegenden Abkommen zu ratifizieren und umzu-
setzen. Das Kapitel schützt die Rechte beider Seiten auf Regulierung arbeitsrechtlicher Angelegenhei-
ten. Es verbietet die Missachtung oder Absenkung arbeitsrechtlicher Standards zur Förderung des 
Handels. Außerdem sieht das Kapitel die Einbeziehung nichtstaatlicher Organisationen in die Umset-
zung seiner Bestimmungen vor. Die Zusammenarbeit mit der ILO wird gefördert, und es wird ein Durch-
setzungsmechanismus eingeführt, der sicherstellt, dass beide Seiten die Bestimmungen des Kapitels 
in die Praxis umsetzen. 
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Kapitel 24: Handel und Umwelt 

In diesem Kapitel verpflichten sich die EU und Kanada zur Umsetzung internationaler Umweltabkom-
men.  Wesentliche Bestimmungen: 

 Schutz des Regelungsrechts beider Parteien in Umweltangelegenheiten 

 Verpflichtung beider Seiten zur Durchsetzung der nationalen Umweltrechtsvorschriften 

 Verbot der Lockerung von Rechtsvorschriften zur Förderung des Handels 

Daneben wird die Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder und Fischbestände ange-
mahnt. Die Einbeziehung nichtstaatlicher Organisationen ist ausdrücklich vorgesehen. 

Kapitel 25: Bilateraler Dialog und Zusammenarbeit 

In diesem Kapitel vereinbaren die EU und Kanada eine engere Zusammenarbeit in Bereichen wie Wis-
senschaft und Forstwirtschaft. Es gibt bereits verschiedene Abkommen zum Dialog und zur Zusam-
menarbeit in Handels- und Wirtschaftsfragen zwischen der EU und Kanada. Durch dieses Kapitel wer-
den sie in CETA integriert, um eine gemeinsame Grundlage für alle diesbezüglichen Tätigkeiten zu 
schaffen. 

Kapitel 26: Verwaltungs- und institutionelle Bestimmungen 

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die EU und Kanada CETA verwalten und anwenden. Es wird 
dargelegt, wie die EU und Kanada die verschiedenen im Rahmen des Abkommens eingerichteten Aus-
schüsse organisieren sollten, und die Rechtsnatur ihrer Entscheidungen beschrieben. 

Kapitel 27: Transparenz 

In diesem Kapitel wird sichergestellt, dass die EU und Kanada ihre Rechtsvorschriften, Verordnungen, 
Verfahren und Verwaltungserlasse in den unter CETA fallenden Bereichen veröffentlichen und dem 
interessierten Publikum zugänglich machen. Festgeschrieben wird ferner die rasche Bereitstellung von 
Informationen und die zügige Beantwortung von Fragen zu Maßnahmen, die die Umsetzung von CETA 
durch die Vertragsparteien betreffen. Außerdem vereinbaren die EU und Kanada die Zusammenarbeit 
in internationalen Organen zur Förderung der Transparenz im internationalen Handel und in internati-
onalen Investitionen. 

Kapitel 28 : Ausnahmen 

Dieses Kapitel garantiert der EU und Kanada das Recht, gewisse Bereiche entweder aus bestimmten 
CETA-Kapiteln oder aus dem gesamten Abkommen auszunehmen. Dies kann aus verschiedenen 
Gründen erfolgen, etwa zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit, zur Prävention von Steuerhinterzie-
hung oder zum Schutz und zur Förderung der kulturellen Identität. 

Kapitel 29: Streitbeilegung 

In diesem Kapitel wird ein System für die Beilegung von Streitigkeiten zwischen der EU und Kanada 
über Fragen der Anwendung und Auslegung von CETA geschaffen. Bei Meinungsverschiedenheiten 
haben die beiden Parteien zunächst klar und unverzüglich zu kommunizieren, um diese möglichst rasch 
auszuräumen. Des Weiteren sind Sachverständige zum Streitfall zu konsultieren. Nur wenn die Bemü-
hungen zu keinem Ergebnis führen, können die Parteien das in dem Kapitel festgelegte förmliche Ver-
fahren einleiten. 
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Außerdem werden die zur Lösung formeller Streitigkeiten zu befolgenden Verfahren beschrieben. 
Schließlich wird die Möglichkeit der Berufung eines unabhängigen Mediators für die Beaufsichtigung 
des Verfahrens geschaffen. 

Kapitel 30 : Schlussbestimmungen 

Dieses Kapitel enthält Vorschriften zu folgenden Punkten: 

 Inkrafttreten des Abkommens 

 Aufnahme neuer EU-Mitgliedstaaten nach Unterzeichnung des Abkommens 

 künftige Änderung oder Beendigung des Abkommens. 

C. Anhänge 

Anhang 2 - A - Zollabbau 

Zolltarif Kanadas 
Zolltarif der Europäischen Union 

Anhang 2 - B - Erklärung der Vertragsparteien zur Zollkontingentverwaltung 

Anhang 4 - A - Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Vorschriften für Kraftfahrzeuge  

Anhang 5 - A - Zuständige Behörden 

Anhang 5 - B - Regionale Gegebenheiten 

Anhang 5 - C - Verfahren zur Anerkennung regionaler Bedingungen 

Anhang 5 - D - Leitlinien zur Festlegung, Anerkennung und Beibehaltung der Gleichwertigkeit 

Anhang 5 - E - Anerkennung von gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen 

Anhang 5 - F - Zulassung von Betrieben oder anlagen 

Anhang 5 - G - Verfahren bezüglich der spezifischen Einfuhrbestimmungen für Pflanzengesundheit 

Anhang 5 - H - Grundsätze und Leitlinien für die Durchführung eines Audits oder einer Überprüfung 
(Wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt) 

Anhang 5 - I - Ausfuhrbescheinigung (Corrigendum) 

Anhang 5 - J - Einfuhrkontrollen und -gebühren 

Anhang 8 - A - Enteignung 

Anhang 8 - B - Staatsverschuldung 

Anhang 8 - C - Ausschluss von der Streitbeilegung 

Anhang 8 - D - Gemeinsame Erklärung zu Artikel 8.12 Absatz 6 

Anhang 8 - E - Gemeinsame Erklärung zu den Artikeln 8.16, 9.8 und 28.6 

Anhang 8 - F - Erklärung Kanadas zum Investment Canada Act 

Anhang 9 - A - Vereinbarung über die Inländerbehandlung bei der grenzüberschreitenden Erbringung 
von Dienstleistungen 

Anhang 9 - B - Vereinbarung über neue Dienstleistungen, die in der vorläufigen zentralen Gütersyste-
matik der Vereinten Nationen (central product classification – cpc, 1991) nicht eingereiht sind 

Anhang 9 - C - Vereinbarung über Kurierdienstleistungen 



Drucksache 19/958 – 186 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

Anhang 10 - A - Liste der Kontaktstellen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

Anhang 10 - B - In bestimmten Mitgliedstaaten der Europäischen Union für Personal in Schlüsselposi-
tionen und für kurze Zeit einreisende Geschäftsreisende geltende Vorbehalte und Ausnahmen 

Anhang 10 - C - Gleichwertige Qualifikationen für Techniker im Ingenieurwesen und in der Wissenschaft 

Anhang 10 - D - Tätigkeiten für kurze Zeit einreisender Geschäftsreisender 

Anhang 10 - E - Sektorbezogene Verpflichtungen in Bezug auf Erbringer vertraglicher Dienstleistungen 
und Freiberufler 

Anhang 10 - F - Vereinbarung über Ehegatten unternehmensintern transferierter Personen 

Anhang 11 - A - Leitlinien für Abkommen über gegenseitige Anerkennung 

Anhang 13 - A - Grenzüberschreitender Finanzdienstleistungsverkehr 

Anhang 13 - B - Vereinbarung über die Anwendung der Artikel 13.16 Absatz 1 und 13.21 

Anhang 13 - C - Vereinbarung über den Dialog über die Regelung des Sektors Finanzdienstleistungen

Marktzugangsliste Kanadas 

ANHANG 19-1 - Beschaffungsstellen der Zentralregierung 

Anhang 19 - 2 - Beschaffungsstellen unterhalb der Zentralregierung 

Anhang 19 - 3 - Sonstige Beschaffungsstellen 

Anhang 19 - 4 - Waren 

Anhang 19 - 5 - Dienstleistungen 

Anhang 19 - 6 - Bauleistungen 

Anhang 19 - 7 - Allgemeine Anmerkungen 

Anhang 19 - 8 - Veröffentlichungsmedien 

Marktzugangsliste der Europäischen Union 

Anhang 19 - 1 - Beschaffungsstellen der Zentralregierungen, die Beschaffungen nach Maßgabe dieses 
Kapitels vornehmen 

Anhang 19 - 2 - Beschaffungsstellen unterhalb der Zentralregierungen, die Beschaffungen nach Maß-
gabe dieses Kapitels vornehmen 

Anhang 19 - 3 - Versorgungsunternehmen, für die die Bestimmungen dieses Kapitels gelten 

Anhang 19 - 4 - Waren 

Anhang 19 - 5 - Dienstleistungen 

Anhang 19 - 6 - Bauleistungen und Baukonzessionen 

Anhang 19 - 7 - Allgemeine Anmerkungen 

Anhang 19 - 8 - Veröffentlichungsmedien 

Anhang 20 - A Teil a - Geografische Angaben zur Kennzeichnung eines Erzeugnisses mit Ursprung in 
der Europäischen Union 

Anhang 20 - A Teil b - Geografische Angaben zur Kennzeichnung einer Ware mit Ursprung in Kanada 

Anhang 20 - B - Bezeichnungen im Sinne des Artikels 20.21 Absätze 11 und 12 

Anhang 20 - C - Produktklassen 

Anhang 29 - A - Schiedsordnung 
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Anhang 29 - B - Verhaltenskodex für Schiedsrichter und Mediatoren 

Anhang 29 - C - Mediationsordnung 

Anhang 30 - A - Liste der bilateralen Investitionsabkommen zwischen Kanada und Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union 

Anhang 30 - B - Änderungen des Abkommens aus dem Jahr 1989 über den Handel mit alkoholischen 
Getränken und des Abkommens aus dem Jahr 2003 über den Handel mit Wein und Spirituosen 

Anhang 30 - C - Gemeinsame Erklärung zu Wein und Spirituosen  

Anhang 30 - D - Gemeinsame Erklärung der Vertragsparteien über Länder, die eine Zollunion mit der 
europäischen Union errichtet haben 

Allgemeine Bestimmungen 

Anhang 1 - Toleranz für Spinnstoffe und Kleidung 

Anhang 2 - Wortlaut der Ursprungserklärung 

Anhang 3 - Lieferantenerklärung zu bei der Herstellung von Erzeugnissen ohne Ursprungseigenschaft 
verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 

Anhang 4 - Ceuta und Melilla betreffende Sachverhalte 

Anhang 5 - Erzeugnisspezifische Ursprungsregeln 

Anhang 5 - A - Ursprungskontingente und Alternativen für die erzeugnisspezifischen Ursprungsregeln 
des Anhangs 5 

Anhang 6 - Gemeinsame Erklärung betreffend die Ursprungsregeln für Spinnstoffe und Kleidung 

Anhang 7 - Gemeinsame Erklärungen betreffend das Fürstentum Andorra und die Republik San Marino 

Protokoll über die Gegenseitige Anerkennung der Ergebnisse von Konformitätsbewertungen 

Anhang 1 - Produktbereich 

Anhang 2 - Nach Artikel 2 Absatz 2 vorrangig für eine Aufnahme in Anhang 1 zu berücksichtigende 
Warenkategorien 

Anhang 3 - Als Teil einer Benennung anzugebende Informationen 

Protokoll über die gegenseitige Anerkennung des Programms für die Einhaltung und Durchset-
zung der guten Herstellungspraxis für pharmazeutische Erzeugnisse 

Anhang 1 - Arzneimittel 

Anhang 2 - Regulierungsbehörden 

Anhang 3 - Geltende Rechtsvorschriften 
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Anhang I: 

Vorbehalte in Bezug auf bestehende Maßnahmen und Liberalisierungsverpflichtungen  

Liste Kanadas – Bundesebene - In Kanada geltende Vorbehalte (anwendbar in sämtlichen Provinzen 
und Territorien) 

Liste Kanadas – Provinz- und Territoriumsebene  

Liste der EU-Vertragspartei - In der Europäischen Union geltende Vorbehalte 

Anhang II: 

Vorbehalte in Bezug auf künftige Maßnahmen 

Liste Kanadas - In Alberta geltende Vorbehalte 

Liste der EU-Vertragspartei - In der Europäischen Union geltende Vorbehalte 

Anhang III: 

Liste Kanadas 
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